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Vorrede

Die gegenwärtige Sammlung verdankt ihr Entstehen dem 

Zufalle. Ein König!. Preuß. Provinzial-Gericht federte 
vom Vice-Ober-Landrabbiner M. S. Weyl ein Gutach- 
ten, das kurz vorher über denselben Gegenstand einem an- 
dern Gerichte ertheilt wurde; es befindet sich in dieser 
Sammlung Seite 304—507. Dieser Umstand führte 
mich auf die Idee, eine Sammlung von Gesetzen, Gutachten 
und Erkenntnissen anzulegen und herauszugeben, die sowohl 
den Gerichten, bei Fallen, wo jene Resultate anwendbar sind, 
den weitlauftigen Gang der Einholung von Gutachten und 
höheren Entscheidungen entbehrlich machen, als auch den 
Sachwaltern zur Richtschnur dienen; und nicht minder den 
jüdischen Familien zum Selbstunterrichte nützlich werden 
könnte. — Damit aber bei Beurtheilung der vorkommen- 
den Fälle und Anwendung der vorhandenen Entscheidungen 
der einzig richtige Maßstab nicht verfehlt werde: schien es 
mir nöthig, die vollständigen Verhandlungen und eingehol- 
ten Gutachten mit aufzunehmen, wodurch der Gegenstand 
sich klar beleuchten ließe und die Analogie begründet würde. 
Der höchstselige Fürst Staats-Kanzler von Hardenberg, 
dem ich meinen Plan vorlegte, geruhete mein Unternehmen 
zu billigen und versprach, mein Gesuch bei den hohen Be- 
Hörden um Mittheilung betreffender Aktenstücke höchst selbst 
zu unterstützen. Seine Exzellenz der wirklich geheime Ober- 
Regierungsrath und Direktor Freiherr von K a m p tz erwies 



mir die Ehre einer höchst wohlwollenden Rathsertheilung 
und gestattete mir die Benutzung der von ihm redigirten 
Annalen und Jahrbücher. Es erschien 1821 das 
erste Heft dieser Sammlung, welchem noch zwei Hefte 
folgten. Das Werk erfteuete sich einer günstigen Auf- 
nähme, wurde auch in den gelehrten Zeitblättern gut und. 
als nützlich beurtheilt (s. u. a. Hall. l. Z. 1822 Nr. 385.). 
und erhielt gleichsam eine ehrende Autorität, indem die von 
dem Herrn geheimen Justiz- und Ober-Landesgerichts- 
Rath von Stromb eck herausgegebenen Ergänzungen des 
allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten diese 
Sammlung an mehreren Stellen allegiren.

Bei dieser neuen Auflage habe ich durch die Aufnahme 
aller bis September 1830 in Beziehung auf Juden erschie- 
neuen mir bekannt gewordenen Gesetze, Reskripte und Er- 
kenntnisse, so wie neuer vollständiger Aktenstücke das Werk 
bereichert und zu einem Ganzen umgeschaffen; zugleich aber 
die praktische Brauchbarkeit durch ein vollständiges Sach- 
register zu erhöhen gesucht. Sollte meine Mühe dabei 
anerkannt werden, so werde ich in der Folge, nach Ueber- 
einkunft mit dem Herrn Verleger, eine Fortsetzung geben, 
indem ich durch die Bereitwilligkeit hoher Behörden in 
Stand gesetzt bin, meine Sammlung immer mehr zu ver- 
vollständigen.

Bis zum Jahre 1812 waren die Juden in den Preußi- 
schen Staaten blos schutzverwandte Unterthanen, und 
ihre privatrechtlichen Verhältnisse von denen anderer Kon- 
fessionen in vieler Hinsicht verschieden, indem diese nach den 
Ansichten, welche die jüdischen Ritualgesetze darbieten, be- 
handelt wurden. In den Fällen, die zur Entscheidung den 
König!. Gerichtshöfen vorgelegt wurden, war die Einho- 
lung gutachtlicher Berichte und Atteste von den amtlichen 
Rabbinen Erfoderniß, indem es dabei auf genaue Kennt- 
niß vom jüdischen Grundgesetze, vom Thalmud und von 



dessen Kommentaren, so vie auf Bekanntschaft mit den 
Observanzen ankam.

Das allerhöchste Ediktvom Ilten Marz 1812 machte 
die jüdischen Unterthanen zr Staatsbürgern und hob 
alle nicht wieder ausdrücklch bestätigten Gesetze in dieser 
Beziehung auf. Seitdem werden die Personen- und Ei- 
genthumsrechte nach den cilgemeinen Landesgesetzen beur- 
theilt und entschieden.

Es bestimmt jedoch dcü König!. Edikt zugleich, daß 
diejenigen Angelegenheiten, welche von religiöser Natur 
oder an religiöse Formen gebunden sind, auch noch ferner- 
hin hienach behandelt werde! sollen. Dergleichen sind die 
Eidesleistung, die Trauung und Ehescheidung, die Heili- 
gung des Sabbaths und der Feiertage in Beziehung auf ge- 
wisse bürgerliche Verbindlichkeiten, und endlich die innere 
Synagogen- und Gemeinde-Verfassung. (Ueber letztere 
Beide sind noch anderweite allerhöchste Bestimmungen vor- 
behalten.) Diesem zufolge werden alle diejenigen bürger- 
lichen Verhältnisse der Judea, bei denen Religionsgesetze, 
Ritualien, Zeremonien und Observanzen zu berücksichtigen 

sind, stets nach derselben Art, als es früher geschah, behan- 
delt. In diesem Sinne bestimmt das Königl. Edikt aus- 
drücklich, daß auch privatrechtliche Verhältnisse, wenn 
sie vor dem Ilten März 1812 begründet waren, gleich- 
falls nach ihren eigenthümlichen Formen beurtheilt werden 
sollen; als: Ehepakten, Verträge zwischen Ehelcu- 
ten, Aeltern, Kindern und Verwandten, Erbverträge, 
Testamente, Schenkungen unter Lebenden oder nach 
dem Tode, die vor der Publikation des König!. Edikts 
nach Ritualgesetzen abgefaßt und geschloffen worden sind.

Die Bekanntwerdung dieser Gesetze und der sich darauf 
beziehenden Gutachten, Berichte und Atteste amtlicher 
Rabbinen, wird demnach, in so fern aus früheren Doku- 
menten noch ferner prioatrechtliche Ansprüche hergeleitet 
werden können, sowohl für den praktischen Rechtsgelehrten, 
als auch für das jüdische Publikum nicht anders als sehr 
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nützlich erscheinen; sie gewährt enen Maßstab bei Berathun- 
gen und Urtheilen, und einen Selbstunterricht für die Be- 
theiligten über ihre Rechte und llnsprüche.

Da nun jede allgemeine Bestimmung, wenn sie 
bei vorkommenden Fällen das Urtheil des Richters leiten 
soll, Erklärungen zuläßt, so sind auch in der Jnterpreta- 
tion des Königl. Edikts vom l leen März 1812 rücksichtlich 
dessen Anwendung auf einzelne Fälle Zweifel entstanden, 
welche anderweite Ministerial-Reskripte und Entscheidun- 
gen und nicht selten auch gutachtliche Berichte von Rabbi- 
nen veranlaßt haben. Diese hohen Reskripte und Entschei- 
düngen sind zwar größtenthcils in die v. Kamptz'schen 
Jahrbücher der Preußischen Gesetzgebung, so wie ältere 
Gutachten und Entscheidungen in andere Sammlungen von 
Hymer, Paalzow, Amelang, Stengel, Eisenhardt, Mat- 
this und Mylius ausgenommen worden. Allein abgesehen 
davon, daß in dem vorliegenden Werke alle die Angelegen- 
heiten der Juden betreffenden Gesetze u. s. w. zusammenge- 
stellt sind, so fehlen in den gedachten Sammlungen — was 
auch nicht zu ihrem Zwecke gehörte — die den Entscheidun- 
gen zum Grunde gelegten Gutachten in ihrer Vollständig- 
keit, überall aber die Fakta und die Mittheilung der die ge- 
foderten oder bestrittenen Rechte begründenden Dokumente; 
wodurch dem Richter, mit den näheren Umständen unbe- 
kannt, die Anwendung auf ähnliche Fälle unmöglich ge- 
macht ward. Dies hatte die Folge, daß Behörden, wenn 
auch im Besitze jener Reskripte, dennoch nicht analogisch 
verfahren konnten und einen und denselben Gegenstand 
mehrmals zur höheren Entscheidung bringen mußten. Ins- 
besondere fehlen darin fast alle rabbinische Gutachten und 
Entscheidungen über innere Synagogen- und Gemeinde- 
Angelegenheiten und mehrere Dinge, die an religiöse Formen 
gebunden sind.
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Die Gegenstände, die in diesem Werke vorkommen, sind 
unter fünf Hauptabtheümgen gebracht: I. Staats - und 
Stadtbürgerrecht; II. Privatrecht; III. Reli- 
giöse Handlungen und Zeremonien (A. Ehe- 
fachen, L. Eidesleistungen, C. Verschiedenes); 
IV. Synagogen undGemeindewesen; V. Allge- 
meine, ergänzende und nachträgliche Beftim- 
m u n g e n. Die letztgedahte Rubrik hat, weil wahrend des 
Druckes noch manche Verordnungen, die theils zu den frühe- 
ren in Beziehung stehens theils ihrer Natur nach zu jenen 
gehören, hinzugekommen fnd, erweitert werden müssen.

Im Anhänge habe ich die Gesetze fremder Staaten für 
Juden, wodurch denselben Staatsbürgerrechte verliehen 
worden, mitgetheilt. Sie sollen nicht nur Theilnahme an 
dem verbesserten Schicksale des so lange verkannten Volkes 
erwecken, sondern auch dem Sachkenner Gelegenheit ver- 
schaffen, durch Vergleichung der verschiedenartigen Ansichten 
europäischer Staaten seine eigenen Ansichten und Urtheile 
zu berichtigen. Im Allgemeinen werde über die zu Gunsten 
der Juden erlassenen Edikte hochsinniger Fürsten Folgendes 
bemerkt. Alle tragen sie das Gepräge der Lokalität an sich, 
was auch nicht anders zu erwarten stand. Bei einigen sind 
seit der Publikation hie und da Modifikationen eingetreten. 
So z. B. ist in dem Weimar'schen der angeordnete deutsche 
Gottesdienst nicht zur Ausführung gekommen, weil dessen 
Einrichtung nicht zulässig befunden worden; imgleichen im 
Königl. Preuß. Edikte vom Ilten März 1812 der §. 8. 
späterhin zurückgenommen worden. Die Schwerinsche 
Konstitution ist leider vor der Hand suspendirt und sieht 
ihrer baldigen Auferstehung entgegen. Was Frankreich den 
jüdischen Bürgern so uneingeschränkt verliehen hat, ist zu 
bekannt, als daß es einer speziellen Mittheilung deshalbi- 
ger Dekrete bedarf. Zu einer künftigen Vervollständigung 
der jüdischen Annalen habe ich indeß alles gesammelt, was
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seit der Wiedergeburt der Menscherrechte für Juden in den 
europäischen Staaten geschehen ober vorbrcitet ist, und ich 
werde solches, wenn die Umstände es verstatten, meinem 
besonderen Werke herausgeben.

Berlin, im September 1830.

Der Herausgeber.
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I. Staats- und Stadtbürgerrccht.

1.

Edikt,

betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der 
Juden in dem Preußischen Staate. Vom

11. Marz 1812.

(Echtz - Sammt. 1812, St. 5. Pag. 17. f. f.)

§55 jr Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, 

König in Preußen u. s. ro.
haben beschlossen, den jüdischen Glaubensgenossen in unserer 
Monarchie eine neue, der allgemeinen Wohlfahrt angemessene 
Verfassung zu ertheilen, erklären alle bisherige, durch das 
gegenwärtige Edikt nicht bestätigte Gesetze und Vorschriften 
für die Juden für aufgehoben und verordnen wie folget:

§. 1. Die in Unsern Staaten jetzt wohnhaften, mit 
General-Privilegien, Naturalisations-Patenten, Schutzbriefen 
und Konzessionen versehenen Juden und deren Familien sind, 
für Einländer und Preußische Staatsbürger zu 
achten.

§. 2. Die Fortdauer dieser ihnen beigelegten Eigen- 
schäft als Einländer und Staatsbürger wird aber nur unter 
der Verpflichtung gestattet:

daß sie fest bestimmte Familien - Namen führen 
und

daß sie nicht nur bei Führung ihrer Handelsbücher, son- 
dern auch bei Abfassung ihrer Vertrage und rechtlichen 
Willens-Erklärung der deutschen oder einer andern le«

1
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benden Sprache, tmb l־ci ihren Namens-Unterschriften 
sein« andern, a!s deutscher oder lateinischer Schriltzuge 
sich bedienen sotten. . >-

k Z Minnen sechs Monaten, von dem Tage der Pu- 
blikation dieses Edikts an gerechnet, muß ein jeder geschützte 
oder konzessionirtc Jude vor der Obrigkeit seines Wohnorts 
sich erklären, welchen Familien - Namen er beständig sichren 
will. Mit diesem Namen ist er, sowohl m öffentlichen er- 
Handlungen ilnd Ausfertigungen, als im gemeinen leben, 
eiletcb einem jeden andern Staatsbürger, zu benennen. r

'6. 4. Stach erfolgter Erklärung und Bestimmung sei- 
nes Familien-Namens erhält ein jeder von der Negierung 
der Provinz, in welcher er seinen Wohnsitz hat, ein Zeug- 
nig daß er ein Einländer oder Staatsbürger sei, welches 
Zeugniß für ihn und seine Nachkommen künftig statt des 

Schutzbnefes^dchn^e ^nn)ejfun$ JU dem Verfahren der Poli- 

:ei-Beh-rden und Regierungen wegen der Bestimmung der 
Familien-Namen, der öffentlichen Bekanntmachung derselben 
durch die Staatsblatter und der Aufnahme und Fortführung 
der Hauytverzeichnisse aller in der Provinz vorhandenen !u- 
dischen Familien bleiben einer besondern Instruktion vorbe«

' 6 6. Diejenigen Juden, welche den Vorschriften §. 2.
und 3* zuwider handeln, sollen als fremde Juden angesehen 

und behandelt werden. ~ L
§ 7 Tiie für Einländer zu achtende bilden hingegen 

sollen, in' sofern diese Verordnung nichts Abweichendes ent- 
hält, gleiche bürgerliche Rechte und Freiheiten mir den Ehr!- 

 -el!bie können daher akademische Lehr- und Schul^״C8| ״*

auch Gemeinde - Aemter, zu welchen sie sich geschickt gemacht 

Haben , b$ fern die Juden zu andern öffentlichen

Bedienungen und Staats - Aemtern zugelassen werden !können 
behalten Wir Uns vor, tn der Folge der Zett, gesetzlich zu 

besinn n ^het ihnen frei, in Städten sowohl, als 

-ms dem platten Lände sich niederzulassen.
8 11. Sie können Grundstücke jeder Art, gleich den 

christlichen Einwohnern, erwerben, auch alle erlaubte Gewerbe 
mit Beobachtung der allgemeinen gesetzlichen ^orfchristen 

treiben.
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-§• 12. Zu der aus dem Staatsbürgerrechte fließenden 
Gewerbefreiheit, gehöret auch der Handel.

§. 13. Den auf dem platten Lande wobnenden Juden 
und ihren Angehörigen steht nur frei, denjenigen Handel zu 
treiben, der den übrigen Bewohnern desselben gestattet ist.

tz. 14. Mit besondern Abgaben dürfen die einländischen 
^uden, als solche, nicht beschwert werden.

§. 15. Sie, sind aber gehalten, alle den Christen gegen 
den, Staat und die Gemeine ihres Wohnorts obliegende bür- 
gerliche Pflichten zu erfüllen,, und mit Ausnahme der Stol- 
Gebühren, gleiche Lasten, wie andere Staatsbürger zu tragen.

§.16. Der Militair- Konskription oder Kantonpflichtig- 
reit, und den damit in Verbindung stehenden besondern qeseb- 
liehen Vorschriften sind die einländifchen Juden gleichfalls un- 
terworfen. Die Art, und Weise der Anwendung dieser Ver- 
pflichtung auf sie, wird durch die Verordnung wegen der Mi- 
litair- Konskription naher bestimmt werden. 5

-Eheverbündnisse können einlandische Juden un •ד\' .
ter sich schließen, ohne hiezu einer besondern Genehmigung 
oeer der Losung eines Trauscheins zu bedürfen, in sofern 
UM, nach allgemeinen Vorschriften die von Andern ab- 
hängige Einwilligung oder Erlaubniß zur Ehe überhaupt er- 
forderlich ist. s r

§.18. Eben dieses findet statt, wenn ein cinländischer 
^ude eine ausländische Jüdin heirathet.

§. 19. Durch die Heirat!) mit einer einländkschen Jüdin 
erlangt aber kein fremder Jude das Recht, in hiesigen Staa- 
ten sich nieder zu lassen.

§. 20. Die privatrechtlichen Verhältnisse der Juden sind 
nach eben denselben Gesetzen zu beurtheilen, welche andern 
Preußischen Staatsbürgern zur Richtschnur dienen.

§• 21. Ausnahmen finden bei solchen Handlungen und 
Geschaften_statt, welche wegen der Verschiedenheit der Neli- 
glonsbegriffe und des Kultus an besondere gesetzliche Bestim- 
mungen und Formen nothwendig gebunden sind.

§. 22. Bei den Eidesleistungen der Juden sind daher 
die Vorschriften der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Tb. 1. 
Tit. 10. §. 317 — 351. noch ferner zu beobachten.

§. 23. Auch muß es bei der Festsetzung der Allg. Ger. 
Ord. Th. 1. Tit. 10. §. 352. und der Krim. Ord. §. 335. 
Nr. 7. und §. 357. Nr. 8-, daß kein Jude in den benann- 
ten Kriminalfällen zur Ablegung eines eidlichen Zeugnisses 
gezwungen werden darf, so wie bei den daselbst bestimm- ' 

1*
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ton Wirkungen eines freiwillig geleisteten ZcugeneideS, Fünf« 
tig verbleiben.

§. 24. In Ansehung der Präsentation der Wechsel am 
Sabbath, oder an jüdischen Festtagen, behalten die tz. 989. 
990. des Allg. Landrechts LH. 2. Lit. 8. ihre fortdauernde 
Gültigkeit.

6. 25. An die Stelle der, nach dem Allg. Landrechte 
Th. 2. Lit. 1. §. 136. zu einer vollgültigen Ehe erforder- 
licken Trauung, tritt bei Ehen der Juden die Zusammenkunft 
unter dem Trauhimmel und das feierliche Anstecken des Rin- 
ges, und dem im §. 1-38. verordneten Aufgebote ist die Be- 
kanntmachung in der Synagoge gleich zu achten.

8. 26. Auf die Trennung einer vollzogenen gültigen 
Ehe kann jeder Theil aus den in dem Allg. Landrechte Th. 2. 
Tit. 1. §. 669—718. festgesetzten Ursachen antragen.

§. 27• Zur Begründung der bürgerlichen Wirkungen 
einer gänzlichen Ehescheidung unter den Juden ist das Er- 
kenntmß des gehörigen Richters hinreichend und die Ausfertl- 
aunq eines Scheidebriefes nicht nothwendig.

§. 28. Da, nach den allgemeinen Nechtsgrundsatzen, 
neue Gesetze auf vergangene Fälle nicht gezogen werden kön- 
nen so sind die Streitigkeiten über Handlungen, Begeben- 
beiten und Gegenstände, welche das bürgerliche Privatrecht 
der Juden betreffen, und sich vor der Publikation der gegen- 
wärtiaen Verordnung ereignet haben, nach den Gesetzen zu 
beurtheilen, die bis zur Publikation dieses Edikts verbindend 
waren, wenn nicht etwa die bei jenen Handlungen, Bege- 
benheiten und Gegenständen Jnteressirte, in sofern sie dazu 
rechtlich befugt sind, sich durch eine rechtsgültige Willenser- 
klärung den Bestimmungen der gegenwärtigen Verordnung, 
nach deren Publikation, unterworfen haben sollten.

8. 29. In Absicht des Gerichtsstandes und der damit 
verbundenen vormundschaftlichen Verwaltung findet ebenfalls 
:wischen Christen und Juden kein Unterschied statt. Nur in 
Berlin bleibt es vorerst bei dem, den Juden angewiesenen 
besonderen Gerichtsstände.

6. 30. In kemem Fall dürfen sich Rabbiner und Ju- 
den-Aeltesten weder eine Gerichtsbarkeit noch Vormundschaft- 
licke Einleitung und Direktion anmaßen.

 -Fremden Juden ist es nicht erlaubt, in den h!e .׳ 8. 31
figel/Staaten sich nieder zu lassen, so lange sie nicht das 
Preußische Bürgerrecht erworben haben.

§. 32. Zur Erwerbung dieses Bürgerrechts können sie 



nur auf den Antrag der Negierung der Provinz, in welcher 
die Niederlassung erfolgen soll, mit Genehmigung Unsers Mi- 
nisterii des Innern, gelangen.

33. Sie genießen alsdann mit den Einlandern gleiche 
Rechte und Freiheiten.

§• 34. Fremde Juden, als solche, dürfen weder als 
Rabbiner und Kirchenbediente, noch als Lehrburschen, noch zu 
Gewerks- oder Hausdiensten angenommen werden. Es er- 
strecket sich jedoch dieses nicht auf diejenigen vergeleiteten Ju- 
den, welche sich zur Zeit der Publikation des gegenwärtigen 
Edikts bereits'in unsern Staaten befinden.

§. 35. Diejenigen einländischen Juden, welche gegen 
diese Vorschrift (§ 34.) handeln, verfallen in 300 Rthlr. 
Strafe, oder im Fall des Unvermögens, diese zu erlegen, in 
eine, den wegen der Verwandlung der Strafen vorhandenen 
allgemeinen Vorschriften angemessene Gefängnißstrafe, und der 
fremde Jude muß über die Grenze geschafft werden.

36. Ausländischen Juden ist der Eintritt in das Land 
zur Durchreise oder zum Betrieb erlaubter Handelsgeschäfte 
gestattet. Ueber das von denselben und gegen dieselben zu 
beobachtende Verfahren, sollen die Polizei-Behörden mit einer ,, 
besondern Instruktion versehen werden.

§. 37. Wegen des Verbots wider das Hausiren über- 
Haupt, hat es bei den Polizei-Gesetzen auch in Absicht der 
Juden sein Bewenden.

§. 38. In Königsberg in Preußen, in Breslau und 
Frankfurt an der Oder dürfen fremde Juden, so lange die 
Meßzeit dauert, mit Genehmigung der Obrigkeit, sich auf- 
halten.

§. 39. Die nöthigen Bestimmungen wegen des kirch- 
lichen Zustandes und der Verbesserung des Unterrichts der Ju- 
den, werden vorbehalten, und es sollen bei der Erwägung 
derselben Männer des jüdischen Glaubensbekenntnisses, die 
wegen ihrer Kenntnisse und Rechtschaffenheit das öffentliche 
Vertrauen genießen, zugezogen und mit ihrem Gutachten ver- 
nommen werden.

Hiernach haben sich Unsere sämmtliche Staats - Behörden 
und Unterthanen zu achten.

Gegeben Berlin, den Ilten März 1812.

(gez.) Friedrich Wilhelm. 

Hardenberg. Kircheisen.
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2•

Instruktion über die Ausführung des Edikts vom 
Ilten März 1812.

a.
fChurm. Reg. Ztmtsbl. 1812. Nr. 377.)

Mit Bezug auf den §. 5. des Edikts vom 11. März 
d. I., die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in den Preußi- 
sehen Staaten "betreffend, und den darin enthaltenen Vorbe- 
halt einer besondern Instruktion wegen der Bestimmung der 
Familiennamen, der öffentlichen Bekanntmachung derselben, 
und der Fortführung der Hauptverzeichnisse aller in der Pro- 
vinz vorhandenen jüdischen Glaubensgenossen, wird der Kö- 
niglichen Regierung hierdurch folgendes eröffnet:

1) Es muß sofort zu der Aufnahme einer vollständigen 
Liste der jetzt vorhandenen einländischen Juden, womit 
in den Städten die öffentlichen Polizeiobrigkeiten und 
auf dem platten Lande die Kreislandrathe zu beauftra- 
gen sind, geschritten werden. Diese Liste muß, um dop- 
pelte Eintragungen oder Auslassungen zu vermeiden, 
diejenigen Juden, welche in der betteffenden Stadt oder 
Kreise am 24sten März d. I., als an dem Tage, an 
welchem das Edikt vom Ilten März c. allgemeine Ge- 
setzeskraft erlangt hat, nach §. 1. und 34. des obgedach- 
tcn Edikts, oder nach denen unter dem 12ten Mai c. 
von Seiten des allgemeinen Polizei-Departements er- 
gangener Deklaration und dem Eingänge der am Heuti- 
gen Tage erlassenen Instruktion über das gegen auslan- 
dische Juden zu beobachtende Verfahren, befugter- 
weise wohnhaft waren, und deren Ehegatten und 
Kinder enthalten. Die aufnehmenden Behörden haben 
dabei das in Abschrift hier beigefügte Schema zum 
Grunde zu legen, und die in dem Anhänge desselben 
enthaltenen Vorschriften genau zu beobachten- Das sta- 
tistische Bureau ist beauftragt,׳ von diesem Schema die 
nöthigen Exemplare drucken zu lassen und an die Regie- 
rungen zu übersenden; die Königliche Regierung hat 
demnach nur sofort nach Empfang dieses dem gedachten Bu- 
rcau die Anzahl ihres Bedarfs an Exemplaren anzuzeigen.

2) Diese Aufnahme wird nun ergeben, wer als einländi- 
scher Jude anzusehen sei; nämlich es wird dazu erfordert:
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a) daß gegen den rechtlichen Titel, unter dem er am 
24sten Marz 1812 in den Preußischen Staaten wohnte 
(Kolonne 11 des Schemas) kein Bedenken sei, oder 
dasselbe durch die Deklaration des Edikts vom Ilten 
Marz c., welche in der Zirkularversügung des allge- 
meinen Polizeidepartements an die Negierungen vom 
12ten Mai c., und der Instruktion vom heutigen Tage 
über das gegen ausländische Juden zu beobachtende 
Verfahren enthalten ist, erledigt worden;

b) daß er sich in die Liste der einländischcn Juden bis 
zu dem Präjudizialtermine (nach Nr. 4. des Anhan« 
ges des Schcmatis) habe eintragen lassen;

c) daß er bis zum 24sten September, als der gesetz- 
liehen sechsmonatlichen Frist, die Wahl seines bestan- 
digen Namens (in der Nr. 9. des Anhanges zum 
Schema angegebenen Art) angezeigt habe;

d) daß von ihm nicht konstire, er gebrauche bei rechtlich 
verbindlichen Handlungen und Unterschriften eine an- 
dere als eine lebendige Sprache, oder andere als 
deutsche oder lateinische Schriftzüge.

S) Den Beweis, daß ein Jude als Einlander oder Preußi« 
scher Staatsbürger anerkannt sei, giebt
a) in Rücksicht der am 24sten Marz 1812 im Lande 

wohnhaft gewesenen Juden, die der Aufnahme in das 
Verzeichniß nach dem hierbei liegenden Schema von 
der Provinzialregierung in Kolonne Nr. 26. beigefügte 
Erklärung, daß diese ׳Anerkennung geschehen sei.

Jedem in das Verzeichniß aufgenommenen selbst- 
ständigen . jüdischen Glaubensgenossen wird hierüber 
ein Attest in der nachstehenden Form ausgefertigt und 
eingehändiget:

Nachdem der Inhaber dieses, der N. N. zu N ־ 
vor der Polizeiobrigkeit seines Wohnorts erkläret hat 
daß er

1) den Namen N. N. als Familiennamen ferner 
beibehalten will,

2) den Namen N. N. als Familiennamen angenom- 
men hat und ferner führen will; so wird in Ge- 
mäßheit des §. 4. der Verordnung vom Ilten 
März 1812 hierdurch bezeuget, daß der N. N. 
und seine Nachkommen als Königl. Preußische
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Einländer und Staatsbürger angenommen und 
überall zu achten sind.

N. N. den 2c. 2c.
König!. Preuß. Regierung.

b) In Rücksicht der vom 24sten März bis 24sten Sep- 
tember 1812 in nach a) anerkannten Familien gebor- 
nen Kinder, oder in Rücksicht der Frauen, die in die- 
fern Zeitpunkte in solche Familien geheirathet haben, 
eben dies Verzeichnis

c) In Rücksicht derer, die nach dem 24sten September 
1812 geboren worden, oder in Rücksicht der Frauen, 
die sich nach dieser Epoche einheiratben, die Listen, 
deren Beschaffenheit unter Nr. 4. naher erläutert wer- 
den wird.

d) In Rücksicht der Ausländer, welche nach dem 24sten 
Marz 1812 naturalisirt werden mögten, die von dem 
allgemeinen Polizeidepartement vollzogene Naturali- 
sationsakte.

Jedes selbstständige Individuum jüdischer Nation hat 
die Verpflichtung, seine Eigenschaft als Einländer und 

'Preußischer Staatsbürger auf Erfordern, durch ein 
glaubhaftes Zertisicat auf den Grund eines dieser vier 
Kennzeichen, nachzuweisen.

4) Um künftig den Nachweis der Abstammung sicher zu 
stellen, soll vom 24sten September d. I. an nach folgen- 
den Vorschriften verfahren werden.
a) Jeder selbstständige Jude, der Einländer und Preußi- 

scher Staatsbürger ist, hat die Verpflichtung, von den 
Geburten, Trauungen, Scheidungen und Todesfällen, 
die in seiner Fanülie vorfallen, der Polizeiobrigkeit 
Anzeige zu machen, und zwar in Städten der örtlichen 
Polizeiobrigkeit binnen 24 Stunden, auf dem Lande 
dem Landrathe des Kreises binnen 3 ,Tagen.

b) Die gedachten Behörden sind verpflichtet, ein Ver- 
zeichniß zu halten, worin jeder solcher Vorfall aufge- 
zeichnet wird, und zwar

bei Geburten:
'Tag der Geburt, Namen, Gewerbe und Wohnort der 

1 ?(eitern, eheliche oder uneheliche Qualität, Geschlecht 
des Kindes und Namen, welcher dem Kinde beige- 
legt werden soll;
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bei Herrathen:
Tag der Trauung, Namen, Gewerbe und Wohnort 
des neuen Ehepaares und seiner beiderseitigen Aeltern, 
wie auch Namen des Religionsdieners, der das Paar 
zusammen gegeben hat;

bei Scheidungen:
Namen, Gewerbe und Wohnort der geschiedenen Ehe- 
leute, Benennung des Gerichts, vor welchem sie ge- 
schieden sind, und Datum des rechtskräftig geworde- 
nen Erkenntnisses;

bei Todesfällen:
Tag des Todes, Namen, Gewerbe, Wohnort und Al- 
ter des Verstorbenen, Anzeige des Krankheit - oder 
sonstigen Zufalls, woran er gestorben ist, und ob er 
überhaupt, oder nur in den letzten 48 Stunden, der 
Hülfe eines approbirtcn Arztes oder Wundarztes ge- 
nossen hat, auch des Ortes, wo er beerdigt worden 
ist, oder werden soll.

e) ^ede Behörde, welche ein solches Verzeichniß führt, 
ist verantwortlich dafür:

a) daß die Personen, deren Geburt, Verheirathung, 
Scheidung oder Tod eingetragen wird, solche Iu- 
den sind, welche die Rechte eines Einländers und 
Preußischen Staatsbürgers haben, oder resp, durch 
die Geburt oder Verheirathung erlangen, und 

ß) daß das Eingetragene iu facto wahr sei.'
, Es bleibt ihnen überlassen, auf welche schick- 

liche und zweckmäßige Art sie sich in beiderlei 
Rücksicht Ueberzeugung schaffen wollen.

Für jede Eintragung werden, außer dem Fall 
des beglaubigten Unvermögens, 4 gGr. Schreibe- 
gebühren bezahlt.

6) Das Verzeichniß wird doppelt'geführt, und das Du- 
Plikat am Schluffe jedes Kalenderjahres der Regie- 
rung eingesandt.

e) Für die Aufbewahrung der Verzeichnisse bei den Re- 
gierungen und bei den örtlichen Behörden muß in 
eben der Art Sorge getragen werden, als dies mit 
den Kirchenbüchern geschieht.

f) Atteste auf den Grund dieser Verzeichnisse von den 
Behörden, welche sie führen, oder von den Regie- 
rungen vertreten dagegen auch für Juden, die Einlän- 
der und Preußische Staatsbürger sind, die Stelle von
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GeburtS-, Trauungs - und Todtcnscheinen, und für 
deren Ausfertigungen werden auch dieselben Stempel 
und Sportuln erhoben.

5) So lange ein Jude durch seinen Aufenthalt im Auslande 
die Rechte eines Einlanders selbst nicht verliert, steht auch 
einem ehelichen Kinde, welches ihm außer Landes gebo- 
ren wird, die ausländische Geburt nicht entgegen.

6) In Absicht der Familiennamen, welche alle einländische 
Juden künftig führen sollen, sieht zwar im Allgemeinen 
den Familienhäuptern die freie Auswahl zu, jedoch kön- 
nen die Negierungen aus Gründen, die ihrem Ermessen 
anheimgcstcllt bleiben, die Genehmigung zu Führung des 
gewählten Namens verweigern, und die Erwählung eines 
andern Familiennamens verlangen. Die Bekanntmachung 
der Verweigerung der Annahme des Namens muß aber 
innerhalb der ersten acht Tage nach der Abgabe der Er- 
klärung des gewählten Namens erfolgen. Auch versteht 
sich von selbst, daß jüdische Glaubensgenossen, die bereits 
einen bleibenden Familiennamen führen, diesen in der 
Regel behalten müssen, und daß ihnen die Aenderung 
desselben nur unter eben den Modalitäten gestattet werden 
kann, unter welchen solche auch bei Christen statt hat.

7) Sobald die Hauptverzeichnisse der einländischen Iudenfa- 
milien beschlossen sind, muß ein vollständiges Verzeichniß 
aller in der Provinz vorhandenen jüdischen Familien nach 
den von ihnen angenommenen Geschlechtsnamen von jeder 
Regierung durch das Amtsblatt, mittelst einer besondern 
Beilage desselben, die auch besonders verkäuflich ist, be- 
formt gemacht werden.

Hiernach hat die Königl. Regierung sich gebührend zu 
achten, und in Gemäßheit dessen das Weitere zu verfügen.

Berlin, den 25sten Junius 1810.

- von Hardenberg. 
An sämmtliche Regierungen.

b.
In dem §. 36. des Edikts vom Ilten Marz d. I., be- 

treffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in den Preußi- 
sehen Staaten, ist noch eine befondere Instruktion für die 
Polizeibehörden über das gegen die ins Land kommenden 
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ausländischen Juden zu beobachtende Verfahren vorbehalten 
worden. In Bezug darauf wird zuvörderst in Erinnerung 
gebracht, daß die Absicht des Edikts dahin geht, daß, nach 
Erfüllung der in den §§. 3• und 4. desselben vorgeschriebenen 
Bedingungen, nicht blos die im 1. bezeichneten jüdischen 
Glaubensgenossen und deren Familien, die mir Generalprivi- 
legien, Naturalisationspatenten, Schutzbriefen und Konzessiv- 
nen versehen sind, für Einländer und Preußische Staatsbür- 
ger angenommen werden sollen, sondern daß sich dieses auch 
erstrecket auf sämmtliche jüdische Glaubensgenossen beiderlei 
Geschlechts, die, ohne den Besitz einer besondern obrigkeit- 
lichcn Erlaubniß dazu, zu der Zeit der Publikation des Ge- 
setzes sich im Lande befunden und an dem Orte ihres Aufent- 
Halts als Lehrer, Gelehrte, Künstler, Studenten, 
Handlungs- und Gewerbegehülfen, durch Hand- und Haus- 
dienst-Leistungen, oder durch andere Erwerbzweige sich red- 
sich erhalten haben. Es, sind daher nach der Vorschrift des 
§. 34. des Edikts, nur diejenigen im Lande befindlichen jüdi- 
sehen Glaubensgenossen als Ausländer zu behandeln und fort- 
zuschassen, welche sich in das Land einschleichen, und ohne 
einen eigenen Erwerbzweig nur durch öffentliche und Privat- 
Unterstützung sich erhalten haben.

In Ansehung der künftig in die Preußischen Staaten 
kommenden ausländischen jüdischen Glaubensgenossen, ist

1) zwischen solchen ausländischen Juden, die blos als Rei- 
sende das Land betreten, und solchen, die im Lande 
Geschäfte treiben wollen, zu unterscheiden. Was die Er- 
steren betrifft, so sind dieselben im Allgemeinen genau 
eben so, wie alle andere fremden in oder durch das Land 
Reisenden zu behandeln, und wird hierüber das Nähere 
in denr bevorstehenden besonderen Paßreglemcnt bestimmt 
werden. Bis dahin ist von allen betreffenden Behör- 
den mit Sorgfalt darauf zu halten:

a) daß kein ausländischer Jude ohne einen besondern 
unverdächtigen Reisepaß seiner Ortsvbrigkeit, welcher 
die Beschreibung seiner Person, die Benennung des 
Orts seines bisherigen Aufenthalts, die Angabe seines 
Standes und Gewerbes, und den Zweck und das 
Ziel seiner Reise enthalten muß, ins Land gelassen 
werde, und daß besonders Vagabonden und Bettler 
jüdischer Religion, selbst dann, wenn sie mit einem 
solchen Passe versehen sind, jedoch einen nothwendigen 
und zulässigen Reisezweck und eine erlaubte Beschafft- 
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gung in hiesigen Landen nicht nachweisen können, schlech- 
rerdmgs nicht über die Grenze gelassen werden, ferner

b) daß bei dem Zusammenreisen mehrerer Personen, jede 
einzeln, in sofern sie nicht zu der Familie oder der 
Bedienung eines Mitteisenden gehört, und dieses durch 
den Reisepaß desselben zweifelfrei nachgewiesen ist, ׳ 
einen besondern Reisepaß dieser Art mit sich führe, und

c) daß der fremde jüdische Reisende von der ersten ein- 
ländischen Polizeibehörde, deren Sitz er berührt, zu 
seiner weiteren Reise im Lande einen Paß sich erthei- 
len lasse, der gleichfalls die Beschreibung seiner Per- , 
son, die Reiseroute und den Ort der Bestimmungent- 
halten, und von den Polizeiobrigkeiten unterwegs ge- 
hörig visirt werden muß.

2) In Rücksicht auf die ausländischen Juden, die innerhalb 
Landes Geschäfte treiben wollen, findet gleichfalls alles 
dasjenige Anwendung, was unter 1) wegen der Erfor- 
derlichkeit der Reisepässe festgesetzt ist. Außerdem kömmt 
es aber bei solchen ferner darauf an, ob dieselben Bür- 
ger oder Angehörige eines Staats sind, in welchem die 
Juden alle staatsbürgerliche Rechte haben, oder nicht. 
Im erstem Falle sind sie im Allgemeinen, wie die Chri- 
sten ihres Vaterlandes zu behandeln, und ist nach §. 154 
bis 160 des Gesetzes vom 7ten September 1811, die 
polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe betreffend, zu versah- , 
reu; jedoch soll solchen jüdischen Ausländern nicht anders, 
als nach eingeholter Genehmigung des allgemeinen Poli- 
zeidepartements, die Erlaubniß und der Gewerbeschein da- 
zu ertheilet werden, ein Gewerbe umherziehend zu be- 
treiben.

3) Ausländischen Juden, die in ihrem Vaterlande nicht alle 
staatsbürgerlichen Rechte haben, ist innerhalb Landes blos 
der Ankauf Preußischer Produkte und Fabrikate und der 
Verkauf der Produkte und Fabrikate desjenigen Staats, 
in dem sie ihre Heimath haben, und zwar lediglich auf 
offenen Märkten oder in großen Handelsplätzen gestattet. 
Aller andere Gewerbebetrieb und Handel und besonders 
der Detail- und Hausirhandel, ungleichen alles Kommis- 
sions- und Speditionsgeschäft, bleibt ihnen untersagt.

4) Jede besondere Vergünstigung, welche den Juden, als 
solchen, zeither auf der Frankfurter Messe oder sonst 
irgendwo zugestanden sein mag, hört hingegen gänzlich auf.
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Hiernach hat die König!. Regierung sich künftig ge- 
messenft zu achten, und dem, gemäß das Weitere zu veran« 
lassen.

Berlin, den 25sten Junius 1812.

von Hardenberg.'

An sämmtliche Regierungen.

3. '

Ergänzungen und Erläuterungen zum Edikt vom 
Ilten Marz 1812.

(Ofkpreuß. Reg. Amtsbl. 1812, Nr. 295.)

Der Herr Staatskanzler, welcher mit der hin und wie! 
der statt gefundenen strengen Auslegung des §. 34. des Edikts 
vom Ilten Marz d. I. wegen der bürgerlichen Verhältnisse 
der Juden, in den Preußischen Staaten, nicht einverstanden 
ist, hat Sich darüber in folgender Art näher erklärt.

Der §. 34. des oben gedachten Edikts bestimmt zwar, 
.daß fremde Juden, als solche, weder als Rabbiner und Kir- 
chenbediente noch als Lehrburschen, noch zu Gewerks- und 
Hausdiensten angenommen werden dürfen. Dieses betreffe 
jedoch nur die Zukunft; denn wenn ferner ausdrücklich in dem- 
selben Paragraph zugleich verordnet sei:

 -es erstreckt sich jedoch dieses nicht auf diejenigen ver״
 geleiteten Juden, welche sich zur Zeit der Publikation״
 des gegenwärtigen Edikts bereits in unsern Staaten״
";befinden ״

so habe dadurch außer Zweifel gesetzt werden sollen, daß eine 
mit unerhörter Härte verbundene allgemeine Austreibung der 
jüdischen Glaubensgenossen, die nicht zu den im §. 1. des 
Edikts bezeichneten Personen gehören, schlechterdings nicht be- 
absichtigt werde.

Die Verbindung des §. 34. der Verordnung mit dem 
§. 1. und der allgemeinen Absicht derselben zeige auch, daß 
alle diejenigen jüdischen Glaubensgenossen männlichen oder 
weiblichen Geschlechts, welche von der Obrigkeit zwar nicht 
die besondere Erlaubniß zu ihrem Aufenthalt im Lande erhal- 
ren haben, aber durch Atteste der zeitigen Aeltesten der Ju- 



14

denschast eines jeden Orts Nachweisen, daß sie vor der Pu- 
blifatton des Edikts sich bereits im Lande befunden und an 
dem Orte ihres Aufenthalts als Disponenten, Buchhalter, 
Lehrer, Rabbiner, Gelehrte, Künstler, Studenten, Hand- 
lungs- und Gewerbsgehülfen oder Dienstboten, oder durch 
andere erlaubte Nahrungszwcige sich redlich erhalten, haben, 
als Einlander und Staatsbürger betrachtet werden müssen, 
wenn sie der Vorschrift des §. 3. des Edikts genügen.

Nach dem dergestalt erklärten Sinne des §. 34. der Ver- 
ordnung sind daher von den zur Zeit der Publikation des Ge- 
setzes im Lande befindlich gewesenen sogenannten unvergeleite- 
teil Juden, nur die Vagabonden und diejenigen, welche sich 
in das Land eingeschlichen und nur durch öffentliche oder Pri- 
vatunterstützungen erhalten haben, fortzuschaffen, wobei es sich 
jedoch von selbst versteht, daß selbst diese, in sofern sie krank 
sind, bis zu ihrer Genesung an dem Orte ihres Aufenthalts 
gelassen werden müssen.

Die Königl. Ostpreuß. Regierung hat sich daher hie- 
nach in Zukunft zu achten.

Berlin, den 12ten Mai 1812.

v. Schuckmann.

4.

Aufhebung der besondern Verfassungen der 
Juden.

Auszug aus der Verfügung desselben Departements 
vom 9ten Juni 1812. (Daselbst.)

Da in dem Eingänge der Verordnung vom Ilten Marz 
1812 alle bisherige durch das Edikt nicht bestätigte Gesetze 
und Vorschriften für die Juden für aufgehoben erklärt sind, 
und der Wille des Gesetzgebers in dem ganzen Edikte deut- 
lich ausgesprochen ist,

den jüdischen Glaubensgenossen in den Preußischen Staa- 
ten unter den §. 2. 2c. festgestellten Bedingungen die 
staatsbürgerlichen Rechte allgemein zu verleihen:

so leidet es an sich keinen Zweifel, daß hierdurch auch die hin 
und wieder in Ansehung der jüdischen Glaubensgenossen Statt 
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gefundenen besondern Verfassungen für gänzlich mffgehoben 
zu achten sind, und daß auch der längste Besitz von spcziel- 
len Privilegien, die mit jener Verordnung im Widerspruche 
stehen, denselben nicht entgegcngestellt werden kann.

6.
Juden in Pommern.

(Pommcrsch. Rcg. Amtsbl. 1812, Nr. 258.)

Auf verschiedene Anfragen der Unterbchörden wird hier- 
durch bekannt gemacht, daß ohne allen Zweifel die in Anse- 
hung der Juden in Vorpommern Gtatt gefundene Verfassung, 
so wie alles und jedes Privilegium de non tolcrandis jn- 
daeis, aufgehort hat.

Stargard, den 26. Juli 1812.

Königl. Preuß. Regierung v. Pommern.

6.
Die Aufnahme vollständiger Listen von den jezt 

vorhandenen inländischen Juden.

(Daselbst, Nr. 260 )

Zur Ausführung der Vorschriften des Edikts vom Ilten 
Marz dieses Jahres die bürgerlichen Verhältnisse der Juden 
in den Preuß. Staaten betreffend, soll sofort zur, Ausnahme 
einer vollständigen Liste der jezt vorhandenen einländischen 
Juden geschritten werden. Es ist hierzu ein sechswöchent- 
sicher Termin vom Isten August bis 12ten September d. I. 
festgesetzt, von wo ab und bis wohin sich jedes jüdische Fa- 
misien-Haupt unaufgefordert bei den Polizeiobrigkeiten, und 
zwar in den Städten bei den Polizei-Direktorien und Ma- 
gifträten, und auf dem platten Lande bei den Kreis-Land- 
räthen, Behufs der Eintragung in das aufzunehmende Ver- 
zeichniß, zu melden hat. Wer dies versäumt, von dem 
wird angenommen, er habe dem Rechte eines Einländers 
entsagt.
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Sämmtlichen jüdischen Familienvätern wird solches hier- 
mit zur Nachricht und Achtung bekannt gemacht.

Stargard, den Isten August 1812.

König!. Preuß. Regierung v. Pommern.

7.
Familiennamen der Juden.

(Ostpreuß. Regicrungs-Amtsbl. 1812, Nr. 296.) ,

Von des Herrn Staatskanzlers Exzellenz ist die in dem 
Edikt vom Ilten März 1812 über die bürgerlichen Verhalt- 
niste der Juden §. 6. und 6. vorbehaltene Instruktion wegen 
der Bestimmung der Familiennamen, deren öffentlichen Be- 
kanntmachung, und Führung der Hauptverzeichnisse der jüdi- 
schen Glaubensgenossen am Lösten Juni d. I. erlassen. Den 
jüdischen Glaubensgenossen, welche nach dem Edikt und des-, 
scn Deklaration vom 24sten Mai d. I. auf die Rechte eines 
Einlanders Ansprüche habrn, liegt nunmehr ob, sich zu den 
Bestimmungen des Edikts §. 2. durch die Annahme und 
Führung eines beständigen Familiennamens und dadurch, daß 
sie bei Führung ihrer Handlungsbücher, Abfassung der Ver- 
trage und rechtlichen Willenserklärungen sich der deutschen 
Sprache oder einer andern lebenden Sprache und bei ihren 
Namens-Unterschriften keiner andern als deutscher oder latei- 
nischer Schriftzüge bedienen, innerhalb der im Gesetz bestimm- 
ten sechsmonatlichen Frist zu erklären. Hierbei gelten folgen- 
de Vorschriften, die zur besondern Achtung dem jüdischen Pu- 
blikum und zur Richtschnur für die sämmtlichen Behörden der 
Provinz hiermit bekannt gemacht werden.

1) Zur Erlangung des einländischen Staatsbürgerthums 
mit den im Edikt vom Ilten März d. I. enthaltenen 
Rechten sind nach Erfüllung der darin in htz. 3. und 4. 
vorgeschriebenen Bedingungen geeignet, nicht blos die 
im §. 1. desselbert aufgeführten bis jezt ausdrücklich auf- 
genommen gewesenen Juden, sondern auch, in Gemäß- 
heit der unterm heutigen Tage besonders bekannt ge- 
machten Verfügung des allgemeinen Polizei - Departe- 
ments vom 12ten Mai 1812, und der Instruktion über 
das gegen ausländische Juden zu beobachtende Versah- 



11

ren vom Lösten Juni d. .I., sämmtliche jüdische Glau- 
bensgenossen beiderlei Geschlechts, die ohne den Besin 
einer besondern obrigkeitlichen Erlaubniß zu der Zeit der 

 Publikation des erwähnten Edikts vom Ilten Marz ׳
d. I. nemlich den 24sten März sich im Lande befunden, 
und an dem Orte ihres Aufenthalts als Lehrer, Gelehrte, 
Künstler, Studenten, Handlungs- und Gewerbegehülfen, 
durch Hand- und Hausdienstleistungen oder durch andere 
Erwerbszweige sich ehrlich ernährt haben.

2) Die Erklärung, das Staatsbürgerthum erlangen zu wol- 
len, wrrd auf dem Lande den Kreislandräthen, in den 
E-tadten der Polizeibehörde des Orts abgegeben, welche 
zu deren Aufnahme und Fertigung der Verzeichnisse der 
wohnhaften Judenfamilien angewiesen werden.

Jeder Jude muß sich hierüber bei der Polizeibehörde 
desjenigen Orts erklären, wo er am 24sten März 1812 
befugr-rweis- wohnhaft roor. . Haben Familien 

 ,stenMarz d. S. ihren Wohnort verändertי" 24'■* $“? ■
sv lind sie verpflichtet, sich da eintragen zu lassen, wo 
sie am 24sten Marz wohnten. Diejenigen, welche sich 
jezt außerhalb dieses Wohnorts aufhalten, haben die Be- 
fugmß, ihre Erklärung bei der Stadt-Polizeibehörde ih- 
res gegenwärtigen Aufenthalts oder dem Kreis-Landrath 
zum Protokoll zu geben und anzutragen, daß diefes Pro- 
tokoll der Polizeibehörde ihres vorgedachten Wohnorts zu- 
gesendet werde; doch muß dies so zeitig geschehn, daß 
das Protokoll nach dem ordentlichen Postenlauf noch bis 
zum 24sten September d. I. der letzterwähnten Behörde 
zukommen kann. \

3) Worauf die Aufnahme gerichtet wird, und welche Nach- 
ruhten dazu, erforderlich sind, ergiebt das beigedruckte 
Schema. Mit der Aufnahme wird fogleich angefangen 
und der Schluß derselben auf den vier und zwanzig-' 
ften September dieses Jahres bestimmt, weil das 
Edikt vom Ilten Marz am 24sten März Gesetzeskraft er- ׳ 
halten hat, mithin mit dem 24sten September der sechs- 
monatliche Erklärungstermin abläuft. Es ist die Pflicht 
jedes Familienhaupts, sich unaufgefordert in diesem 
Zeitraum zur Aufnahme zu melden. Wer dies versäumt 
von dem wird angenommen, daß er dem Rechte des Ein- 
!anders entsagt habe. Die ,Anzeigen zu den Kolonnen 
 des Schema müssen bis zum 24sten September ?*-ך*
geschehen. Die Angaben der Veränderungen in den Fa-

2
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mitten, nach Kolonne 16—24, werden bet der ersten 
Anmeldung gemacht, soweit sich diese Veränderungen dann 
schon zugetragen haben; spatere müssen tm Wohnort m 
24 Stunden, außerdem sobald es nach dem ordentlichen 
Postenlauf möglich ist, den Behörden gemacht werden. ,

4) Zur Abgabe der gedachten Erklärung ist jedes Famt- 
li en hau pt berechtigt und verpflichtet. Als solches ist 
anzusehen jeder Jude, der nicht mehr unter vaterltchcr 
Gewalt steht, er mag ein eigenes Gewerbe treiben, oder 
bei einem andern dienen. Auch Jüdinnen gehören m so- 
fern unter die Familienhäupter, als sie wedn verhetra- 
thet noch unter väterlicher Gewalt sind, sie mögen ubrt- 
aens selbstständig leben oder bei Andern in Dieneren sie- 
hen. Vormünder und Kuratoren sind verantwortlich für 
die Eintragung ihrer Mündel und Kuranden binnen der 
Präjudizialfrist bis zum 24sten September 1812. Mm- 
derjahrige Waisen, die weder , Vater noch Mutter mehr 
haben, werden unter der Familie desjenigen eingetragen, 
der sie erzieht oder erziehen läßt. Dies Verhältniß muß 
aber in dem Verzeichnisse ausdrücklich bemerkt werden.

Zu den Angehörigen der Familie werden gerechnet alle 
unter der väterlichen Gewalt des Familienhaupts noch 
stehende Kinder beiderlei Geschlechts, sie mögen an dem 
Orte wohnen, wo das Familienhaupt wohnt oder nicht, 
in gleicher Art auch die Ehefrauen der Fanulienhaupter 
und ihrer noch unter väterlicher Gewalt stehenden Sohne. 

 -Was die Familiennamen betrifft, welche alle emlan ן5
dische Juden künftig führen sollen, so steht zwar tm All- 
gemeinen den Familienhäuptern die freie Auswahl der- 
selben zu; jedoch kann die Regierung aus Gründen, die 
ihrem Ermessen anheimgestellt bleiben, die Genehmigung 
ru Führung des gewählten Namens verweigern, und die 
Erwählung eines andern Familiennamens verlangen.

Die Bekanntmachung der verweigerten Annahme des 
Namens wird innerhalb der ersten 8 Tage nach dem 
Eingänge der Erklärung des gewählten Namens von der 
Regierung erfolgen. Auch versteht sich von selbst daß 
jüdische Glaubensgenossen, die bereits einen bleibenden 
Familiennamen führen, diesen in der Regel behalten mus- 
sen, und daß ihnen die Aenderung desselben nur unter 
eben den Modalitäten gestattet werden kann, unter wel- 
chen selbige auch bei Christen Statt hat. Nur Familien- 
Häupter, wie solche im vorigen Punkte bemerkt sind, sind
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zur Abgabe der Erklärung, wie sie künftig genannt sein 
wallen, berechtiget. Die Familienglieder sind verpflichtet, 
sich den Namen gefallen zu lassen, den jene wählen.

Für minderjährige unter vierzehn Jahren, Wahn- und 
Blödsinnige wählen die Vormünder den Namen. Minder- 
jährige über 14 Jahre, und Verschwender, die unter Vor- 
mundschaft stehen, können denselben dagegen selbst wäh- 
len, und die Vormünder haben nur dafür zu sorgen, daß 
die Anmeldung der Wahl zu gehöriger Zeit geschehe, auch 
können sie ihre Einwendungen gegen den gewählten Na- 
men zu Protokoll geben.

6)^Diese Aufnahme wird nun ergeben, wer als einländischer 
^zude anzujehen fei* nemlich es wird dazu erfordert:

MN den rechtlichen Titel, unter dem er am 
24stcn Marz d. m den Preußischen Staaten wohnte 
(Kolonne 11 des Schema) kein Bedenken sei, oder 
daß letzteres durch die Deklaration des Edikts vom 
Ilten Marz d. welche in der Zirkular-Verfügung 
des allgemeinen Pollzerdeparrements an die Reqierun- 

 om 12ten Mm d. I., und der Instruktion vom^ ״
2^>>.en ^um d. .j. über das gegen ausländische Ju- 
den zu beobachtende Verfahren enthalten ist, erledigt 
worden; °

l>) daß er sich in die Liste der einländischen Juden bis 
zu dem Prajudizialtermin habe eintragen lassen;

c) ,cr ^m 24sten September d. I. als der qe- 
setzlich sechsmonatlichen Frist, die Wahl seines bestandi- 
gen flamens in der angegebenen Art angezeigt habe;

S) daß von ihm nicht bekannt sei, er gebrauche bei 
rechtlich verbindlichen Handlungen und Unterschriften 
eme andere als eine lebende Sprache oder andere als 
deutsche oder lateinische Schriftzüge..

7) Auf den Grund der Aufnahme werden von der Regie׳ 
rung jedem selbstständigen jüdischen Glaubensgenossen At'- 
teste ausgefertlg werden. ״

Sobald die Hauptverzeichnisse der einlandischen Juden- 
fannlien geschlossen sind, wird ein vollständiges Verzeich- 
nlß aller in der Provinz vorhandenen jüdischen Familien 
nach den von ihnen angenommenen Geschlechtsnamen von 
der Regierung durch das Amtsblatt mittelst einer Bei- 
läge desselben, die auch besonders verkäuflich ist, bekannt 
gemacht werden. ' '

2*
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8) Den Beweis, daß ein Jude als Einländer und Preußi- 

scher Staatsbürger anerkannt sei, giebt
a) in Rücksicht der am 24ften Marz d. I. im Lande 

wohnhaft gewesenen Juden, die der Aufnahme m das 
Verzeichnis nach dem anliegenden Schema von der 
Regierung in Kolonne Nr. 26 beigefugte Erklärung, 
daß diese Anerkennung geschehen sei;

b) in Rücksicht der vom 24ften Marz bis zum 24sten 
September d. I. in nach a) des vorigen Punktv 6 
anerkannten Familien gebornen Kinder, oder m Ruck- 
sicht der Frauen, die in diesem Zeitpunkte in solche 
Familien geheirathet haben, eben dies Verzeichniß;

c) in Rücksicht derer, die nach , dem 24ften September 
d I geboren werden, oder in Rücksicht der Frauen- 
zimmer, die sich in dieser Epoche einheirachen, die 
Liste, deren Beschaffenheit im folgenden Punkte 9 
näher erläutert werden wird.

d) In Rücksicht der Ausländer, welche nach dem 24sten 
März 1812 naturalisirt werden mögten, die von dem 
Königlichen Departement der allgemeinen Polizei voll- 
roqene Naturalisationsakte.

Jedes selbstständige Individuum jüdischer Nation hat 
die Verpflichtung, seine Eigenschaft als Einlander und 
Preußischer Staatsbürger auf Erfordern durch ein 
glaubhaftes Zertifikat auf den Grund eines dreier vier 
Kennzeichen nachzuweisen.

. q) um künftig den Nachweis der Abstammung sicher zu stel- 
len, soll vom 24sten September d. I. an, nach folgen- 
den Vorschriften verfahren werden:

a) Jeder selbstständige Jude, der Einlander und Preußi- 
scher Staatsbürger ist, hat die Verpflichtung, von den 
Geburten, Trauungen, Scheidungen und Todesfällen, 
die in seiner Familie vorfallen, der Polizei-Obrigkeit 
Anzeige zu machen, und zwar in Städten der ortli- 
eben Polizei-Obrigkeit binnen 24 Stunden, auf dem 
Lande dem Landrath des Kreises binnen 3 Tagen

b) Die gedachten Behörden sind verpflichtet, em Ver- 
zeichniß zu halten, worin jeder solcher Vorfall aufge- 
zeichnet wird, und zwar

bei Geburten: .
Tag der Geburt, Namen, Gewerbe und Wohnort der 
Aeltern, eheliche oder uneheliche Qualität, Geschlecht 
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des Kindes, und Namen, welcher dem Kinde beige- 
legt werden soll;

bei Heirathen:
Lag der Trauung, Namen, Gewerbe und Wohnort 
des neuen Ehepaars, und seiner beiderseitigen Aeltern, 
wie auch Namen des Religionsdieners, der das Paar 
zusammen gegeben hat;

bei Scheidungen:
Namen, Gewerbe und Wohnort der geschiedenen Ehe- 
kitte, Benennung des Gerichts, vor welchem sie ge- 
schieden sind, und Datum des rechtskräftig gewordenen 
Erkenntnisses;

bei Todesfällen:
Tag des Todes, Namen, Gewerbe, Wohnort und 
Alter des Verstorbenen, Anzeige der Krankheit oder 
sonstigen Zufalls, woran er gestorben ist, und ob er 
überhaupt oder nur in den letzten 48 Stunden der 
Hülfe eines approbirten Arztes oder Wundarztes ge- 
nossen hat, auch des Ortes, wo er beerdigt worden 
ist, oder werden soll-

c) Jede Behörde, welche ein solches Verzeichniß führt, 
ist verantwortlich dafür:

a) daß die Personen, deren Geburt, Verheirathung, 
Trauung oder Tod eingetragen wird, solche Ju- 
den sind, welche die Rechte eines Einländers 
und Preußischen Staatsbürgers oder resp, durch 
die Geburt oder Verheirathung erlangen; und

ß) daß das Eingetragene in facto wahr sei.
Es bleibt ihnen überlassen, auf welche schick- 

liche und zweckmäßige Art sie sich in beiderlei 
Rücksicht Ueberzeugung schaffen wollen.

Für jede Eintragung werden, außer dem Fall 
des beglaubigten Unvermögens, 4 gGr. Schrei- 
begebühren bezahlt.

d) Das Verzeichniß wird doppelt geführt, und das Du- 
plikat am Schluffe jedes Kalender-Jahres der Re- 
gierung eingesandt.

e) Für die Aufbewahrung der Verzeichnisse bei den Re- 
gierungen und bei den örtlichen Behörden muß in 
eben der Art Sorge getragen werden, als dies mit 
den Kirchenbüchern geschieht.

1) Atteste auf den Grund dieser Verzeichnisse von den 
Behörden, welche sie führen, oder von den Regierun-
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gen, vertreten dagegen auch für Juden, die Einlan- 
der und Preußische Staatsbürger sind, die Stelle von 
Geburts-, Trauungs- und Todtenscheinen, und für 
deren Ausfertigungen werden auch dieselben Stempel 
und Sportuln erhoben.

10) So lange ein Jude durch seinen Aufenthalt im Aus- 
lande die Rechte eines Einländers selbst nicht verliert, 
steht auch einem ehelichen Kinde, welches ihm außer Lan- 
des geboren wird, die ausländische Geburt nicht entgegen.

Sämmtliche hiernach mit der Aufnahme der General- 
Juden-Verzeichnisse und der Personenstandslisten beauftragten 
Behörden werden angewiesen, die sie betreffenden Vorschriften 
überall in den bestimmten Fristen zur Ausführung zu brin- 
gen, die jüdischen Staats-Einwohner aber, sich nach diesen 
Anweisungen von nun an und für die Zukunft in allen Punk- 
ten und Bestimmungen gehörig zu achten.

Königsberg, den Lten August 1812.

8.
Geburtslisten 2c. der Juden.

(Churmärk. Amtsbl. 1813, Nr. 53.) '

Nach der Verordnung vom 25sten Juni 1812 (Amts- 
blatt Pag. 349 ad 4) sollen vom 24sten September 1812 
ab, von den Polizeiobrigkeiten Verzeichnisse über die Gebur- 
ten, Heirathen, Scheidungen und Todesfälle der Juden in 
duplo geführt, und die Duplikate am Schlüsse jedes Kalen- 
derjahres der Regierung, eingesandt werden. Für den Zeit- 
raum vom 24sten September bis ultimo Dezember yr. hätten 
daher jene Verzeichnisse bereits eingesandt sein sollen. Weil 
aber der Zustand' der Judenfamilien für den Zeitraum vom 
24sten März bis 24sten September yr. noch nicht überall 
vollständig konstatirt, und jede Behörde dafür verantwortlich 
ist, daß die Personen, deren Geburt, Verheirathung, Schei- 
düng oder Tod eingetragen wird, solche Juden sind, welche 
die Rechte eines Einländers haben, oder resp, durch die Ge- 
burt oder Verheirathung erlangen, so werden die aufnehmen- 
den Behörden von der Einreichung der Geburtslisten u. s. w. 
für den Zeitraum vom 24sten September bis ultimo Dezem- 

I
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ber pr. für jezt dispensirt, und hierdurch angewiesen, gedachte 
Verzeichnisse zugleich mit den für den Zeitraum vom Iftcn 
Januar bis letzten Dezember 1813 anzufertigenden Verzeich- 
nissen in den ersten acht Tagen des künftigen Jahres einzureichen.

Um die nöthige Uebereinstimmung zu erlangen, müssen 
diese Verzeichnisse nach hierunter stehenden Schematen gefer- 
tigt werden.

Wenn in den Verzeichnissen irgend eines Jndividui ge- 
dacht wird, welches in dem Verzeichnisse der am 24ften Marz 
pr. wohnhaften Judenfamilien bereits aufgeführt worden ist, 
so muß dabei jedesmal bemerkt werden, mit welcher Nurn- 
mer der zweiten Kolonne das Verzeichniß vom 24stcn Marz 
pr. solches versehen ist.

Bei der Wichtigkeit der Verzeichnisse für die Familien- 
rechte, wird den Polizeiobrigkeiten die sorgfältige Führung 
derselben zur Pflicht gemacht, und sie werden darauf halten, 
daß die Anzeigen von den Geburten u. s. w. in den Städten 
binnen 24 Stunden, und auf dem Lande binnen drei Tagen 
erfolgen.

Hiernach haben sich sowohl alle Obrigkeiten als jüdische 
Glaubensgenossen zu achten.

Potsdam, den 28sten Januar 1813.

9.
Legitimation.

((tfjurm. Reg. Amtsbl. 1813, Nr. 337.)

Die Ausführung des Edikts vom Ilten März 1812 ver- 
anlaßt folgende Bestimmungen:

। I. Da die Verzeichnisse der am 24sten Marz 1812 im 
Churmärkschen Regierungs-Departement wohnhaften Juden- 
familien größtenthells geschlossen sind, mithin fast überall fest- 
steht, welche Familienhäupter und welche Mitglieder der Fa- 
milie als Einländer und Preußische Staatsbürger anerkannt 
worden; so müssen sich jezt alle jüdische Glaubensgenossen 
auf nachstehende Weise legitimsten.

1) alle selbstständige Individuen (Familienhäupter) und zwar 
a) diejenigen, welche bereits am 24sten März 1812 im 

Lande wohnhaft waren, durch Produktion des von der 
Regierung ausgefertigten Staatsbürgerbriefes;
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b) diejenigen Ausländer, welche nach dem 24sten Marz 
1812 naturalisirt worden sind, durch Produktion der 
vom Königl. allgemeinen Polizei-Departement voll- 
zogenen Naturalisationsakte.

2) Alle Mitglieder der Familie, und zwar
a) zu 1. a. durch den Nachweis, daß deren Anerkenntniß 

Kolonne 26. des Verzeichnisses durch den daselbst befind- 
lichen Vermerk der Regierung erfolgt sei. Behufs dieses 
Nachweises können die mit Aufnahme des Verzeichnisses 
beauftragt gewesenen Behörden einem solchen anerkannten 
Familienmitgliede auf Verlangen darüber eine Bescheini- 
gung ertheilen, in welcher jedoch die Nummer der 2ten 
Kolonne des Judenverzeichnisses, und das Datum, unter 
welchem die Regierung das Anerkenntniß ertheilt hat, be- 
merkt sein muß;

b) zu 1. b. durch besondere von der Regierung ausge- 
fertigte Atteste, worüber in jedem einzelnen Falle zu 
berichten ist.

II. Alle jüdische Glaubensgenossen, welche sich als Ein- 
!ander auf bevorstehende Weise nicht zu legitrmiren oder nicht 
nachzuweisen vermögen, daß über deren Anerkenntniß noch 
verhandelt wird, sind, eben so wie diejenigen, welchen das 
Anerkenntniß verweigert worden ist, als fremde Juden zu 
betrachten, wegen deren Legitimation die Instruktion vom 
25sten Junius 1812 (pag. 350 des Amtsblatts) und das 
Zirkulare an sämmtliche Landräthe u. s. w. vom Lösten De- 
zember 1812 zu beachten ist.

Es haben sich daher alle Orts-Polizei-Behörden sofort 
der Prüfung der Legitimation derjenigen jüdischen Glaubens- 
genossen zu unterziehen, bei welchen sie sich nicht durch die 
aufgenommenen Verzeichnisse überzeugt haben, daß, solche als 
Staatsbürger anerkannt worden sind, insbesondere aber zu 
erforschen: ob unter den sich als Einländer nicht legitimsten 
Juden nicht einer oder der andere sich im Dienste eines ein- 
ländischen Juden befindet.

Edikt vom Ilten März 1812 §. 34. und 35.

III. Bei den als Einländer anerkannten Juden ist da- 
hin zu sehen:
1) daß sich die Familienhäupter

a) nur des im Staatsbürgerbriefe oder in der Naturali- 
sationsakte enthaltenen Vor- und Zunamens bedienen, 
woraus von selbst folgt, daß alle hiermit nicht über-
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einstkmmende Namen an Kauf- und Kramladen u. s. w., 
ferner nicht geduldet werden dürfen.

Edikt vom Ilten Marz 1812 §. 6.
Allg. Landrecht Theil H., Tit. 20 §. 1440. b. z

b) Daß sie sich bei ihren Namensunterschriften keiner 
andern als deutscher oder lateinischer Schriftzüge und 
bei Abfassung ihrer Verträge und rechtlichen Willens- 
erklärungen nur der deutschen oder einer andern leben- 
den Sprache bedienen.

Edikt vom Uten Marz 1812 §. 2• und 6.
2) Daß sich die Familienmitglieder nur der im Verzeichnisse 

der ausnehmenden Behörde, oder der im Atteste der Re- 
gierung ad I. 2. b. enthaltenen Namen, und gleichwie 
die Familienhäupter keiner andern als der deutschen oder 
einer andern lebenden Sprache bei ihren Willenserklarun- 
gen und bei den Unterschriften sich keiner andern als 
deutscher oder lateinischer Schriftzüge bedienen.

Wer sich jener Schriftzüge zu bedienen außer Stande 
ist, wird als schreibensunfahig erachtet.

Ueber jeden Kontraventionsfall ad II. und III. ist die Ver- 
Handlung der Negierung zur weitern Veranlassung einzureichen.

IV. Bei Ausfertigung der Passe sind
a) diejenigen Juden, welche sich als Einlander legitimirt 

haben, den Christen gleich zu achten und
b) wegen aller übrigen sind die Vorschriften der ebener- 

wähnten Instruktion vom 25sten Junius 1812 mit Be- 
rücksichtigung des Zirkuläre vom 29sten Dezember 1812 
zu befolgen.
Potsdam, den 4ten Dezember 1813.

10.

Behandlung der Juden aus den Preußischen 
Provinzen jenseits der Elbe und den neu acqui- \ 

rirten Ländern.
(Churm. Rcg. Amtsbl. 1814, Nr. 103.)

Nach den erfolgten Bestimmungen des Herrn Staats- 
kanzlers von Hardenberg sollen die Einwohner der auf dem 
linken Ufer der Elbe belegenen Preußischen Provinzen in al-
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len Beziehungen, auch in Hinsicht der Erlaubniß zum Hau- 
1 fiten, als Einländer den Einwohnern der Provinzen auf dem 

.^7 ^/.rechten Elbufer ganz gleich behandelt, auch die Juden in den 
 -fr• VVszdMtx linken Elbufer belesenen Preußischen Provinzen den Un" /ד*

rtZ* terthanen in den übrigen Preußischen Provinzen bei ihrer Ein- 
»«,...Wanderung in letztere völlig gleich geachtet werden.

Otharn, den 24sten März 1814.

z», w z h^/z yyk't'M yi.

w- y
4»/. 4. 1.Z ,41 4

11.
a ^Reskript des Königl. Ministeriums des Innern 

an die Königl. Regierung zu Potsdam, denselben 
<*V Gegenstand betreffend.

r'^ Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 5ten 
t ״***%“*M. hierdurch zu erkennen gegeben, daß der durch das 
o" Amtsblatt der Regierung zu Münster auf Veranlassung einer ׳*

z~* Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 18ten Februar 1818 be-
sönnt gemachte Grundsatz:

daßso lange die staatsbürgerlichen Verhältnisse der Ju- 
den in den neuen und wieder eroberten Provinzen noch 
nicht gesetzlich feststehen, das Ueberziehen der Juden in 
andere Provinzen, woselbst eine abweichende Judenver- 
fassung besteht, nicht zu gestatten sei;

Ihrer Seils unbedenklich wider diejenigen Juden in Anwen- 
düng gebracht werden kann, welche aus den überelbischen 
Provinzen nach dem Potsdam'schen Regierungs - Bezirke über- 
zuziehen beabsichtigen, da innerhalb der sogenannten alten 
Provinzen, (welche den Bestand der Monarchie im Jahre 
1812 ausgemacht) überall nur solche Juden zur Niederlassung 
verstattet werden dürfen, welche das Preußische Staats-Bür- 
ger-Recht im Sinne des Edikts vom Ilten Marz 1812 ent- 
weder von Gesetzes wegen, oder durch Naturalisation überkom-
men haben.

Die hauptsächlich einen speziellen Fall betreffende, oben- 
erwähnte Königl. Kabinets - Ordre ist der Königl. Regierung 
entbehrlich. ׳

Berlin, den 19ten September 1820.
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12.
Reskript des Königl. Ministeriums des Innern 
an die Königl. Regierung in Berlin, denselben 

Gegenstand betreffend.
(v. Kamptz Annalen 1817, 1. Bds. 2. Heft S. 127.)

Der Königl. Regierung hierfelbst wird auf Ihre Anfrage 
vom 4tcn d. M.:

wie die hier einwandernden Juden aus Neu-Vorpom- 
mern behandelt werden sollen?

zu vernehmen gegeben, daß dergleichen Juden nach der bis- 
herigen Verfassung mit den übrigen Staatsbürgern nicht gleiche 
bürgerliche Rechte und Freiheiten genießen.

Ueberhaupt ist die Anzahl der Juden in jener Provinz 
nur fehr gering, und es dürfte sich daher nur sehr selten 
ereignen, daß von dort Juden in die diesseitigen Preußischen 
Provinzen einwandern möchten.

Anträge solcher Art sind also auf die zu erwartenden all- 
gemeinen Bestimmungen wegen der staatsbürgerlichen Verhalt 
nisse der Juden in den neuen Provinzen hinzuweisen. Even- 
tualiter ist in speziellen Fallen Bericht zu erstatten.

Berlin, den 23sten Mai 1817.

13.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern 
an die Königl. Regierung in Bromberg, densel- 

den Gegenstand betreffend.

(v. Kamptz Annalen 1817, 1. Bds. 3. Heft S. 84.)

Wenn zwar nach der bisherigen Verfassung im dortigen 
Departement, den Juden der Ankauf und Besitz von Land- 
gütern untersagt ist, und das Edikt vom Ilten Marz 1812 
für dasselbe noch nicht zur Ausführung gebracht werden kann, 
vielmehr die Feststellung der staatsbürgerlichen Verhältnisse der 
Juden noch der nähern Allerhöchsten Bestimmung Sr. Ma- 
jeftät des Königs unterworfen bleibt; so genehmigt doch das 
unterzeichnete Ministerium auf den Antrag der Königl. Ne-
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aierung vom 24sten Juni c. gern, daß der Laser Tugend- 
reich im ungestörten Besitz des acquinrten Bauergutes tn 

- Deutsch-Jordan vorläufig verbleibe, da derselbe dies Grund-
stück auf eine so zweckmäßige und löbliche Art selbst als 
Bauer bewirthschaftet, und sich nach der Analogie des oben 
genannten Edikts erwarten läßt, daß des Königs Majestät 
auch in den neu acquirirten Provinzen den jüdischen Staats- 
bürgern den Besitz und die Bewirthschastung von Grund- 
stücken verstatten werden; auch wird der Königl. Regierung 
überlassen, diese ausnahmsweise Billigung mit dem Motw 
durch das Amtsblatt zur Ehre des Laser Tugendreich öffent- 
lich bekannt zu machen.

Berlin, den 25sten Juli 1817.

14.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern 
an die Königl. Regierung zu Münster. Ueber 

denselben Gegenstand.

(Daselbst S. 85.)

Da die staatsbürgerlichen Verhältnisse der Juden in den 
neu acquirirten Provinzen noch nicht festgestellt worden sind, 
auch das Edikt vom Ilten März 1812 in denselben noch 
nicht zur Anwendung gezogen werden kann; so ist überall 
das Prinzip ausgestellt worden, die Verhältnisse der m den 
neuen Provinzen sich befindenden Juden in eben der Lage zu 
belassen, in welcher sie bei der Occupation angetroffen wor- 

-den sind, bis die neuen allgemeinen Bestimmungen deshalb 
ein Anderes einführen werden. Hiernach kann es daher bei 
der, nach dem Bericht der Königl. Regierung zu Münster 
vom 25sten v. M., von dem Landes-Direktorio in Ansehung 
der von der Judenschaft des dortigen Departements zur Til- 
gung ihrer Gemeinde-Schulden zu leistenden Beiträge getrof- 
fenen, von der Königl. Regierung bevorworteten Einrichtung, 
vorläufig verbleiben.

Berlin, den 6ten September 1817.
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16.

Reskript des Königl. Ministeriums des Instern 
an die Königl. Regierung zu Cöln. Ueber den- 

selben Gegenstand.
(Daselbst S. 726.)

Der Königl. Regierung zu Cöln wird auf Ihren, wegen 
der Befugnisse der Juden zur Niederlassung und zum Han- 
del, im dortigen Departement unterm löten v. M. erstatte- 
ten Bericht zu vernehmen gegeben, daß, da die Fortdauer 
der Anwendung des Dekrets vom 17ten Marz 1808 für die 
Beurtheilung der bürgerlichen Berhaltnisse der Juden in den 

_ Nheinprovinzen durch die Königl. Kabinets-Ordre vom Zten 
Marz c. ohne alle Einschränkung und Abänderung angeord- 
net worden ist, die Königl. Regierung genau nach den Wor- 
ten dieses Dekrets zu verfahren, und die Genehmigung des 
Aufenthalts und der Niederlassung von Juden - Familien ledig- 
lich von den Bedingungen abhängig zu machen hat, welche 
darnach vorgeschrieben sind.

Uebrigens ist es keinem Bedenken unterworfen, daß in 
die Stelle der früheren in dem gedachten Dekret genannten 
Departements-Abtheilungen gegenwärtig die Eintheilung in 
Regierungs - Departements tritt.

Berlin, den 7ten Juli 1818.

16.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern 
an die Königl. Regierung zu Erfurt. Ueber den- 

selben Gegenstand.
(v. Kamptz Annalen 1818, 2. Bds. 3. Heft. S. 725.)

Das unterzeichnete Ministerium kann demjenigen, was 
die Königl. Negierung zu Erfurt in Ihrem Bericht vom 19ten 
Mai c. über die Niederlassung einheimischer nicht mit Preußi- 
schein Staatsbürger-Recht versehener jüdischer Glaubensge- 
nossen sentirt hat, nicht beitreten.

Da die staatsbürgerlichen Rechte, welche den Juden im
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Preußischen Staate durch das Edikt vom Ilten Marz 1812 
gewahrt worden sind, nach ausdrücklicher allerhöchster Königl. 
Bestimmung auf die Juden in den neuen Provinzen nicht 
zur Anwendung kommen sollen, und erst allgemeine Bestim- 
mungen wegen ihrer staatsbürgerlichen Verhältnisse zu erwar- 
ten sind; so folgt daraus von selbst, daß zwar das Andrm- 
gen und Einwandern fremder Juden in diese neuen Provin- 
zen nicht nachgegeben werden kann, daß aber die bei der 
Besitznahme in den Provinzen Vorgefundenen ansässigen, oder 
wohnhaften und Gewerbetreibenden Juden ^anz in der Ver- 
fassuna und bei den Rechten vorläufig geschützt und erhalten 
werden müssen, welche sie nach der früheren Verfassung, zur 
Zeit der Besitznahme hatten. , , . 

Hiernach hat die Komgl. Negierung daher auch m Ihrem 
Departement zu verführen, 'und übrigens die allgemeinen Be- 
stimmungen, welche Hinsichts der staatsbürgerlichen Verhältnisse 
bet. Juden in den neuen Provinzen werden getroffen werden, 
abzuwarten.

Berlin, den loten Juli 1818.

17.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern 
an die Königl. Regierung zu Danzig, denselben 

Gegenstand betreffend.
(v. Kamptz Annalen, Bd. 3. S. 128.)

Der Königl. Regierung wird auf die Anftage vom 6ten 
hui eröffnet, daß die allgemeinen Bestimmungen über die 
staatsbürgerlichen Verhältnisse der Juden in den neu rcquirir- 
ton Provinzen noch nicht ergangen sind, und diese Verhalt- 
nisse daher vorläufig lediglich nach der zur Zeit der Besitz- 
nähme bestehenden Verfassung, beurtheilt werden können.

Berlin, den 19ten Februar 1819.
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18.
Reskript des Königs. Ministeriums des Innern 
an das König!. Polizei-Präsidium zu Berlin, 

denselben Gegenstand betreffend.
(v. Kamptz Annalen 1824, 8. Bd. S. 471.)

Das Königl. Polizei-Präsidium wird in Bescheidung 
auf die Anfrage in dem Berichte vom 21. v. M.,

betreffend die Grundsätze, nach welchen die aus den 
Provinzen jenseits der Elbe hier einwanderndcn Juden 
zu behandeln?

angewiesen, Sich die abschriftlich eingereichte Bescheidung für die 
Negierung zu Potsdam vom 19ten September 1820 (Anlage a.) 
ebenmäßig zur Richtschnur dienen zu lassen, und die Ministe- 
rial-Reskripte vom loten September und 8ten November 1814 
nicht weiter in Anwendung zu bringen, indem solche der spä- 
ter erklärten Absicht Sr. Königl. Majestät nicht entsprechen.

Berlin, den 3ten Mai 1824.

S. Seite 26. Nr. 11.

19.
Reskript des Königl. Ministeriums des Innern 
an die Königl. Regierung zu Magdeburg, densel- 

den Gegenstand betreffend.
(v. Kamptz Annalen 1825 , 9. Bds. 1. Heft S. 162.)

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 
18tcn v. M.,

betreffend die Niederlassung des israelitischen Handlungs- 
Gehülfen N. N. in den diesseitigen Staaten, '

zu erkennen gegeben, daß wenn der N. N. während der 
Jahre 1811 bis 1816, mithin zur Zeit der Wiederbesitznahme 
des bettcffenden Landestheiles Preußischer Seits seinen qe- 
setzlichen Wohnsitz zu Calbe a. M. gehabt hat, er nach den 
angenommenen Grundsätzen als ein mit denjenigen Rechten 
versehener Jude, welche im ehemaligen Königreiche Westpha- 
len verfassungsmäßig Statt gefunden haben! anzusehen und 

/
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zu behandeln ist. Dergleichen Inden kann aber nicht ver- 
wehrt werden, innerhalb derjenigen Landestheilen, welche von 
dem genannten ehemaligen Königreiche an die Krone Preu- 
ßen zurückgefallen sind, überall ihren Wohnsitz aufzuschlagen, 
und sich selbstständig zu etabliren. Ein Anderes ist durch das 
Reskript vom Iten October 1816 nicht vorgeschrieben, und 
also auch kein Grund vorhanden, dem N. M. blos den Auf- 
enthalt als Handlungs- Gehülfen in N. N. nachzulassen, ihm 
aber das selbstständige Etablissement bis dahin zu versagen, 
wo die staatsbürgerlichen Verhältnisse der jüdischen Bewohner 
der wieder eroberten Länder anderweit gesetzlich werden fest- 
gestellt werden.

Hiernach wird die Königl. Negierung veranlaßt, dem 
Etablissement des N. N. in dem Städtchen N. N. stattzugeben, 
auch in ähnlichen Fällen nach dem angegebenen Grundsätze 
zu verfahren.

Die Bescheidung des N. N. bleibt Ihr selbst überlassen. 
Berlin, den 7ten März 1825.

20.
Die Anwendung der, sich auf die Verfassung und 
Verwaltung beziehenden, altern Verordnungen 
und Edikte in den wieder vereinigten und neuen 

Provinzen.
Zirkular -Reskript des Königl. Ministeriums des Innern.

(v. Kamptz Annalen 1817, 1. Bds. 1. Heft S. 2.)

Auf der Königl. Negierung (zu Marienwerder) Bericht 
vom 28sten November v. I. wird derselben folgendes eröffnet:

Unter den, das allgemeine Landrecht und die Gerichts- 
ordnung abänderndcn, ergänzenden und erläuternden ge- 
schlichen Verordnungen, welche, zufolge des allerhöchsten 
Patents vom 9ten.desselben Monats mit diesen Gesetz- 
büchern sogleich in Kraft übergehen werden, sind überall 
nur solche Verordnungen zu verstehen, die auf das eigent- 
liehe Civil- und Criminalrecht oder auf das gerichtliche 
Verfahren Beziehung haben.

Die übrigen, namentlich alle diejenigen Verordnun- 
gen und Edikte, welche die Verfassung oder die Verwal
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tung zum Gegenstände haben, können nicht anders, als 
auf vorgängige besondere Publikation und nach spezieller 
Anweisung der betreffenden Ministerien in den mit der 
Monarchie wieder vereinigten Provinzen und Länderthei- 
len zur Anwendung gebracht werden.

Was namentlich die Städteordnung vom 19ten No- 
vember 1810 und das Edikt vom Ilten Marz 1812, 
über die bürgerlichen Verhältnisse der Juden, betrifft; 
so wird wegen der Modifikation, unter welchen beide in 
denjenigen Theilen des Reichs, woselbst sie bis jezt nicht 
in Kraft waren, einzuführen sein dürften, erst verhan- 
delt, und es bleibt die allerhöchste Entscheidung hierüber 
zu gewärtigen.
Die Königl. Regierung wird hiernach ermessen, daß Sie 

die jezt bestehende Verfassung und Verwaltungsordnung in 
den Landschaften Culm, Thorn und Michelau bis auf weitere 
Anweisung aufrecht erhalten muß.

Berlin, den Sten Januar 1817.

21.
Die Behandlung der im Lande zwar gebornen, 
jedoch mit dem Staatsbürgerrechte nicht versehe- 

nen eingelieferten Juden.

Reskript des Königl. Polizei-Ministeriums an die Regierung 
in Oppeln.

(Daselbst Bd. 3. S. 128.)

Der Königl. Regierung wird auf Ihre Anfrage vom 
Ilten November v. I., wegen Behandlung der im Lande 
zwar gebornen, jedoch mit dem Staatsbürgerrechte nicht 
versehenen, eingelieferten Juden hierdurch im Einverständniß 
mit dem Königl. Ministerium des Innern eröffnet, daß in 
keinem Fall der Zurücktritt solcher über die Grenze gebrachten 
Juden eine förmliche Aufnahme derselben als Staatsbürger 
herbeiführen kann.

Es ist dagegen unbedenklich, ihnen Pässe in das Aus- 
land zu ertheilen, in welchen ausdrücklich bemerkt sein muß, 
daß sie lediglich wegen des, nicht zur gehörigen Zeit nachge-

3
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suchten Staatsbürgerrechts nicht geduldet würden, und die 
Königliche Regierung darf dergleichen Juden nur nach dem 
angranzenden Polen instradiren, wo deren Aufnahme nichts 
im Wege stehen wird.

Auf die aber dennoch zurückkehrenden und sich als Land- 
streicher herumtreibenden Juden, sind alsdann auch die gegen 
Vagabunden,vorgeschriebenen Maßregeln unnachsichtlich an- 
zuwenden.

Berlin, am Sten Januar 1819.

22.
Die Gestattung des einstweiligen Aufenthalts 

fremder Juden.
Reskript der Königl. Ministerien des Innern und der Polizei 

an die Königl. Regierung zu Berlin.
(v. Kamptz Annalen, Bd. 3. S. 129.)

Die Königl. Regierung äußert im Eingänge Ihres we- 
gen der von dem jüdischen Glaubensgenossen N. N. aus Lü- 
Heck nachgesuchten Erlaubniß zum einstweiligen Aufenthalt 
Hierselbst unterm 10. v. M. erstatteten Berichts, daß eine 
Umgehung des Gesetzes vom Ilten Marz 1812 darin liege, 
wenn sich Juden, welche keine staatsbürgerlichen Rechte be- 
sitzen, in der Eigenschaft als Fremde Hierselbst aufhalten, von 
Zeit zu Zeit ihre Aufenthaltskarte erneuern, und auf solche 
Weise sich faktisch fortdauernd hier befinden, ohne die Absicht 
sich in den Preuß. Staaten niederzulassen, ausdrücklich zu 
erklären.

Es ist aber ein ganz anderer Fall, wenn gerade das 
Gegentheil:

nemlich sich nicht in den Preußischen Staaten nieder- 
zulassen,

erklärt wird, und lediglich die Absicht vorhanden ist, für 
eine bestimmte Zeit den Aufenthalt zu einem Zweck hier zu 
nehmen.

In solchen Fällen wird der fremde Jude allen andern 
Fremden gleich geachtet, und es dürfte wohl natürlich hin- 
sichts der hiesigen Universität nicht der mindeste Grund vor- 
Handen sein, einem fremden Juden den Aufenthalt während 
der Zeit der Universitäts-Studien zu versagen.



35

In dem vorliegenden Falle ist bei der erfolgten Er- 
klärung:

daß auf die Naturalisation gar kein Antrag gerichtet 
werden solle,

eine Umgehung des Gesetzes um so weniger denkbar, als 
selbst die Gewinnung der Naturalisation für den N. N. nicht 
mit Schwierigkeiten verbunden sein würde.

Die Polizei-Behörde kann übrigens keinen andern Maß- 
stab zur Beschränkung der festzusetzenden Zeit des Aufenthalts 
eines solchen Individui haben, als den Zweck des Aufenthalts.

Es ist auch keinesweges die Absicht, das früher be- 
stimmte Verfahren,

wonach fremden Juden zwar der Aufenthalt Hierselbst, 
jedoch auf eine bestimmte von ihnen selbst anzugebende 
Zeit, welcher nöthigen Falls von der Polizei-Behörde 
die gehörigen Schranken zu setzen sind, gestattet wer- 
den soll,

aufzuheben; vielmehr soll dasselbe ganz auf den vorliegenden 
Fall angewendet werden.

In die Lehre konnte der N. N. den N. N. allerdings 
nicht nehmen, und hatte bei der Anzeige des ersteren,

daß der N. N. sich bei ihm in der Lehre befinde, 
sofern die Erlaubniß der Behörden dazu nicht ertheilt wor- 
den, gegen den N. N. nach der Vorschrift des §. 35. des 
Edikts vom 11. Marz 1812 verfahren werden sollen.

Ob dergleichen junge Juden sich hier der Ausbildung 
oder aber wegen heimlichen Handels aufhalten, laßt sich sehr 
leicht kontrolliren, und ist ihnen allenfalls bei der Erlaubniß 
eines bestimmten Aufenthalts, Seitens der Polizei-Behörde, 
zu eröffnen,

daß, sofern irgend eine eigene Geschäfts-Betreibung 
Statt finden mochte, sogleich die Erlaubniß zum Aufent- 
halt aufgehoben werden würde,

welches letztere inzwischen unter allen Umständen auch ohne 
eine solche Eröffnung geschehen kann.

Nach diesen Grundsätzen wird es bei der Gewährung 
des Aufenthalts des N. N. auf die bestimmte Zeit von Einem 
Jahre verbleiben müssen; wenn jedoch das Faktum vollstän- 
dig konstatirt wird, daß der N. N. den N. N. ohne vorherige 
Anzeige und ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung 
der Behörde in die Lehre genommen; so ist die Vorschrift 
des §. 35. des Edikts vom Ilten März 1812 in Anwendung 
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zu bringen, und auf den nachträglich gemachten Antrag nicht 
weiter einzugehen.

Berlin, den 18ten Juni 1819.

23.

Jahrmarkt-Besuch in den alten Provinzen von 
Seiten der Juden aus dem Großhcrzogthum

Posen.
Reskript der Königl. Ministerien des Handels und des Innern 

an die Königl. Schlesischen und Preußischen Regierungen.

(.Kamptz Annalen, Bd. 5. S. 588 .ט)

Es liegt in der Natur der Sache und des Umstandes, 
daß das Großherzogthum Posen nicht mehr Ausland ist, daß 
die in dem Gesetze, und den Instruktionen vom Jahre 1812 
wegen des altländischen Judenwesens enthaltenen Bestimmun- 
gen über das Verhältniß der fremden Juden, auf die jüdi- 
schen Einwohner von gedachter Preuß. Provinz nicht mehr 
in Anwendung gebracht werden dürfen, und kann demnach — 
wie der Königl. Regierung, auf deren Bericht vom 29sten 
Mai d. I. hierdurch zum Bescheide ertheilt wird — ihre Be- 
kanntmachung vom Listen April d. I. den Handel dieser 
Juden in den alten Provinzen betreffend, nur genußbilliget 
werden.

Die Königl. Regierung hat daher den jüdischen Unters 
thanen des Großherzogthums Posen, eben so wie den christ- 
lichen, den Besuch der Jahrmärkte ihres Departements, wie 
solches in dem übrigen alten Lande schon lange geschehen, 
unter Beobachtung der bestehenden polizeilichen Vorschriften 
zu gestatten, und demgemäß das Nöthige schleunig zu ver- 
fügen.

Die Regierung zu Posen ist übrigens angewiesen, wirk- 
same Maaßregeln zu treffen, daß für die jüdischen Marktzic- 
her ihres Departements sicher stellende Atteste über ihre Qua- 
lität als Preuß. Unterthanen, über ihre Unbescholtenheit und 
geschehene Meldung zum Gewerbebetriebe, ertheilt werden.

Berlin, den 24sten Juli 1821.



37

24.

Verordnung der König!. Regierung zu Oppeln, 
daß bei den Juden die Geburts-, Beschneidungs-, 
Trauungs- und Sterbe-Register nach dem chrift- 

lichen und jüdischen Kalender geführt werden 
sollen.

(v. Kamptz Annalen, Bd. 3. S. 129.)

Es kommen gegenwärtig nicht selten Zweifel vor über 
das wirkliche Alter der mosaischen Glaubensgenossen, weil die 
Beschneidungsbücher früherhin nur nach der jüdischen Zeitrech- 
nung geführt wurden. Um dergleichen Verdunkelungen und 
Zweifel, besonders bei der nunmehro allgemein eingetretenen 
Militairpflichtigkeit für die Folge zu beseitigen, haben sammt- 
liche Orts-Polizei-Behörden, unter deren Aufsicht Commu- 
nen mosaischen Glaubens sich befinden, strenge darauf zu Hal- 
ten, daß die Geburts-, Beschneidungs-, Trauungs- und 
Sterbe-Register der mosaischen Glaubensgenossen nicht blos 
nach dem jüdischen, sondern auch nach dem christlichen Kalen- 
der in zwei gleich fortlaufenden Kolonnen geführt werden.

Oppeln, den Ilten Marz 1819.

25.

Die Amts - Verhältnisse der Auktions- 
Kommissarien.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die König!. 
Regierung zu Magdeburg.

(v. Kamptz Annalen 1827, Bd. 11. S. 750.)

In Bescheidung auf den Bericht vom 30. v. M. wird 
der König!. Negierung eröffnet, daß die Stellen der Auktions- 
kommissarien zu den Staatsämtern gehören, und also den 
Bckennern des jüdischen Glaubens nicht übertragen werden 
können.

Berlin, den 17Len August 1827.



38

26.
Das Verfahren gegen inländische, auf der Wan- 
derschaft begriffene, jüdische Handwerksgesellen.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an das 
König!. Polizei-Präsidium in Berlin.

(v. Kamptz Annalen 1827, Bd. 11. S. 757.)

Nach dem abschriftlich angeschlossenen Schreiben des Herrn 
Geheimen Staats-Ministers v. Klewitz, Exzellenz, vom 16. 
v. M., ist mehreren aus Halberstadt gebürtigen jüdischen 
Handwerkern, welche, auf ihrer Wanderschaft hierher gelangt, 
die Absicht gehabt, einige Zeit in Berlin zu verweilen, um 
bei hiesigen Meistern in Arbeit zu treten, der vorübergehende 
Aufenthalt verweigert worden, weil sie zu denjenigen Juden 
gehören, welche in Gemäßheit früherer Bestimmungen da, 
wo das Edikt vom Ilten März 1812 in Kraft bestehet, als 
einländische Juden nicht angesehen werden sollen.

Das berührte Verfahren entspricht jedoch kekneswcges den 
Absichten, welche das unterzeichnete Ministerium in dem un- 
term Lösten Juli v. I. an die Königl. Regierungen zu Pots- 
dam und Frankfurt erlassenen, durch die Aufnahme in von 
Kamptz Annalen der innern Staats-Verwaltung Jahrgang 
1826. 3tes Heft S. 791 zur Kenntniß der übrigen Verwal- 
tungs - Behörden gebrachten, deklaratorischen Verfügungen ent- 
wickelt hat. Das Königl. Polizei - Präsidium wird daher hiermit 
angewiesen, Sein Verfahren gegen einländische, mit staats- 
bürgerlichen Rechten aus dem Edikt vom Ilten März 1812 
nicht versehene jüdische Handwerksgesellen von jezt an nach 
dem Inhalt der gedachten Verfügungen abzumessen, damit zu 
ähnlichen Beschwerden, als durch des Herrn Geheimen Staats- 
Ministers v. Klewitz, Exzellenz, zur Anzeige gebracht wor- 
den, nicht weiter Gelegenheit gegeben werde.

Berlin, den 4ten September 1827.
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- 27.

Das Strafvergehen gegen die im Lande aufge- 
griffenen polnischen Juden.

Reskript der Königl. Ministerien des Innern und der Finanzen 
an die Königl. Regierung zu Gumbinnen.
(v. Kamptz Annalen 1827, Bd. 11. S. 975.)

Der Königl. Regierung wird zur Bescheidung auf die 
in Ihrem Berichte vom Ilten August c. enthaltene Anfrage: 

ob gegen die im Lande aufgegriffenen polnischen Juden, 
bei denen weder Waaren, Geld noch Geldeswerth ge- 
funden worden, auch auf Bestrafung wegen Defrauda- 
tion der Geleits-Abgabe zu erkennen sei?

eröffnet, daß in Ansehung solcher polnischer Juden, wenn sie 
mit den im §. 27 des Landarmen - Reglements vom 31sten 
October 1793 festgesetzten Strafen belegt worden sind, die 
Rüge der Nichtlösung des Geleitsscheins unterbleiben kann. 
Denn sofern dergleichen Juden, wie wohl meistens und fast 
ohne Ausnahme der Fall sein dürfte, die geordnete Geldstrafe 
von 10 Thlrn. zu entrichten nicht vermögen, würde nur eine 
Verwandlung der Geldbuße in Gefangnißstrafe übrig bleiben, 
letztere aber, welche höchstens eine 14tagige sein könnte, nicht 
allein im Vergleich zu den durch das vorerwähnte Reglement 
auf die verschiedenen Kontraventionsfalle gesetzten Strafen 
alle Bedeutung verlieren, sondern auch, weil darauf immer 
erst von den Gerichten würde erkannt werden müssen, bei 
der Bestrafung der ersteren Kontravention einen unzweckmäßi- 
gen Aufenthalt in das Verfahren bringen.

Berlin, den 30sten Oktober 1827.

28.

Die Heranziehung der Juden zu den Ortsabgaben. 

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an den 
Magistrat zu Jnowraclaw.

(v. Kamptz Annalen 1827, Bd. 11. S. 973.)

Auf die in der Vorstellung vom 21sten v. M. enthal- 
tene Beschwerde des Magistrats zu Jnowraclaw über die Auf
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Hebung des von den dortigen Juden bisher entrichteten Ge- 
Werbekanons ist schon um deshalb nichts zu verfügen, weil 
Derselbe die Verfügungen der Regierung und des Ober-Prä- 
sidii, gegen welche die Beschwerde gerichtet ist, nicht beige- 
fügt hat. Sollte der Magistrat aber auf die Sache zurück- 
kommen, so wird Seinerseits naher nachzuwcisen sein, wor- 
auf Seine angebliche Befugniß, die Juden zur Entrichtung 
besonderer Abgaben anzuhalten, sich gründet, da die von 
Ihm angezogene Usance hiezu nicht hinreicht. Jedenfalls 
wird der Stadt, wenn die Juden von besonderen Abgaben 
befreiet werden, unbenommen bleiben, sie zu allen denjeni- 
gen Leistungen anzuziehen, zu welchen die Christen verbun- 
den sind.

Berlin, den Isten November 1827.

29.
Ob einem jüdischen Einwohner im Großherzog- 

thum Posen die Erwerbung eines Landguts 
gestattet ist?

Resolution des Königl. Ministeriums des Innern an den 
jüdischen Kaufmann N. zu N. im Großherzogthum Posen.

(v. Kamptz Annalen 1828, 33b. 12. S. 442.)

Auf Ihre anderweite Eingabe vom vorigen Monat ge- 
reicht Ihnen zur Resolution, daß das Ministerium des In- 
nern den damit nachträglich in Abschrift beigebrachten Be- 
scheid der Königl. Regierung zu Posen vom I4ten Dezember 
1825 betreffend die von Ihnen beabsichtigte Erwerbung des 
Guts N., nur bestätigen, und sich nicht für ermächtigt Hal- 
ten kann, Ihnen die eigenthümliche Erwerbung eines Land- 
gutes überhaupt zu gestatten. Das Königl. Sächsische Dekret 
vom I9ten November 1808, welches die Juden von dem 
Ankauf von Gütern mit Eigenthumsrecht ausschließt, ist zwar 
durch die Gesetzsammlung des vormaligen Herzogthums War- 
schau nicht publizirt, aber nichts desto weniger dadurch in 
Wirksamkeit gesetzt, daß der Justiz-Minister des Herzogthums 
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selbiges zu seiner Zeit den Gerichtshöfen zur Beachtung zu- 
gefertigt hat. Es wird nach diesem Dekret, welches als ein 
wesentlicher Bestandtheil der bis jezt noch in Kraft bestehen- 
den Gesetzgebung des vormaligen Herzogthums, in Betreff 
des Judenwesens, angesehen werden muß, allgemein versah- 
ren, und dasselbe ist also auch auf Sie anwendbar.

Berlin, den 19ten Mai 1828.

׳ 30.

Die Nichtausschließung der im Großherzogthum 
Posen temporär sich aufhaltendem einländischen 

Juden vom Gesindedienste.

Reskript des König!. Ministeriums des Innern an die König!. 
Regierung zu Bromberg.

; (Das. S. 443.)

Der König!. Regierung wird in Bescheidung auf den 
Bericht vom löten d. M. eröffnet, daß die Ausschließung jü- 
bischer Dienstboten anderer einländischer Provinzen von dem 
blos temporären Aufenthalt im Großherzogthum Posen, Be- 
Hufs des Gesindedienstes, eine zwecklose Härte involviren 
würde. Von dieser Ausschließung kann mithin Abstand ge- 
nommen, jedoch muß von den Ortsbehörden mit Strenge 
darüber gewacht werden, daß die nicht zum bleibenden Auf- 
enthalt berechtigten Juden anderer inländischer Provinzen sich 
nicht unter dem Vorwande des Gesindedienstes unvermerkt 
einnisten.

Berlin, den 28sten Juni 1828.
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31.
Besuch der Jahrmärkte in den vormals Sächsi- 

schen Städten und Marktflecken, von Seiten 
einländischer Juden.

Zirkular-Reffrkpt des Königl. Ministeriums des Innern an 
sämmtliche Königl. Regierungen, (rücksichtlich derjenigen in 
der Provinz Sachsen, mut. mutand. an den Königl. Geheimen 

Staats-Minister Herrn von Klewitz, Exzellenz) so wie 
an das Königl. Polizei-Präsidium in Berlin.

(v. Kamptz Annalen 1828, Bd. 12. S. 1083.)

Die Königl. Regierung wird hierbei die unterm 19ten 
v. M. erlassene Allerhöchste Kabinets-Ordre, wonach allen, 
in den Preuß. Staaten ansässigen jüdischen Einwohnern der 
Einzeln - Verkauf ihrer Waaren auf den Jahrmärkten in den 
vormals Sächsischen Städten und Marktflecken gestattet, und 
fernerhin, nach dem Mandat v. löten August 1746, nur den, 
einer fremden Landesherrschaft angehörigen jüdischen Han- 
delsleuten versagt werden soll, in beglaubter Abschrift (An- 
läge) zur Nachachtung und Publikation durch die Amts- 
blätter zugefertigt.

Berlin den 18ten Oktober 1828.

Anlage.
Aus den, in Ihrem gemeinschaftlichen Berichte, vom 

Lösten v. M. angeführten Gründen und nach Ihrem Anträge 
genehmige ich, daß allen, in den Preuß. Staaten ansässigen 
jüdischen Einwohnern der Einzeln-Verkauf ihrer Waaren auf 
den Jahrmärkten in den vormals Sächsischen Städten und 
Marktflecken gestattet, und fernerhin nach dem Mandat vom 
16ten August 1746 nur den, einer fremden Landesherrschaft 
angehörigen jüdischen Handelsleuten, versagt werde.

Berlin, den 19ten September 1828.
Friedrich Wilhelm.

An die Staats-Minister v. Schuckmann 
und v. Motz.
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32.
Die Befugniß der in den Preuß. Staaten an- 
sässigen Juden zum Besuche der Jahrmärkte im 

Herzogthume Sachsen.
Reskript des König!. Ministeriums des Innern an die König!. 

Regierung zu Merseburg.
(v. Kamptz Annalen 1829, Bd. 13. S. 161.)

Der König!. Regierung wird auf den Bericht vom 18ten 
v. M. zum Bescheide ertheilt, daß unter dem Ausdruck: ״in 
den Preuß. Staaten ansässige jüdische Einwohner" in 
der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 19ten September 1828 
betreffend die Befugnisse der einländischen Handelsjuden zum 
Einzeln-Verkauf ihrer Waaren auf den Markten des Herzog- 
thums Sachsen, alle diejenigen gemeint sind, welche sich in 
dem Preuß. Unterthanen-Verbände befinden, womit auch die 
Fassung des Mandats vom Jahre 1746. (auswärtige Juden) 
uberernstimmt. '

Berlin, den 12ten März 1829.

33.

Gewerbe - und Handelsverhältnisse der Nieder- 
Lausitzer Juden.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die König!. 
Regierung zu Frankfurt.

(v. Kamptz Annalen, Bd. 13. S. 374.)

Ich kann, wie ich der Königl. Regierung auf Ihren 
Bericht vom Lösten v. M. erwiedere, in der Allerhöchsten 
Kabinets-Ordre vom 19ten September v. I., welche den 
Juden'des Großherzogthums Posen den Detail-Verkauf ihrer 
Waaren auf den Sächsischen Märkten gestattet, keine wesent- 
liche Beschränkung der Erwerbsmittel der Nieder-Lausitzer Ju- 
den erkennen, da diesen letztem auch gegenseitig das Beziehen 
der Märkte im Großherzogthum Posen und den andern Pro- 
vinzen des Staats nicht zu verwehren ist, und sie daher in 



44
I

der Erweiterung ihres Geschäftsbetriebes für jene Konkurrenz

Ersatz finden. . . r .
Indessen will ich in Beziehung auf Ihre verschiedenen

Anträge:
ad 1. Dieselbe autorisiren, den Nieder-Lausitzer Juden in 

denjenigen Städten der Nieder-Lausitz, in welchen 
nicht Spezial-Privilegien und sonstige Rechte dritter 
Personen entgegenftehen, jeden erlaubten Handel, 
incl. des Material-Handels, zu gestatten, auch

ad 2 wenn ein jüdischer Hausvater mit Hinterlassung meh- 
rerer Söhne stirbt, jedem der letzter» das selbstan- 
dige Etablissement zu einem der Nieder-Lausitzer Iu- 
den erlaubten Gewerbe nachzugeben.

ad 3 Bewendet es bei den Bestimmungen des Gesetzes 
vom 28sten April 1824, nach dessen §. 8 die Re- 
Sterlingen bei Ausstellung der Gewerbescheine zum 
Hausiren auch die Oertlichkeit, auf welche das Ge- ■ 
werbe sich erstrecken soll, bestimmen müssen. Soll- 
len andere Juden, welchen früher das Hausiren in 
der Nieder-Lausitz nicht gestattet war, Gewerbescheine

- auf solche erhalten haben, so bleibt der Königl. Re- 
qierung überlassen, auch den Hausir-Sprengel der 
Nieder-Lausitzer Juden angemessen zu erweitern, um 
sie für die diesfällige Konkurrenz zu entschädigen.

ad 4. Muß es zur Zeit, und bis wegen der Gewerbe-Po- 
lizei und resp, wegen der bürgerlichen Verhältnisse 
der Juden gesetzliche Bestimmung erfolgt ist, bei den 
jezt bestehenden Innungs-Artikeln und andern Ver- 
ordnungen sein Bewenden behalten, und es kann 
keinem dortigen Juden ein Gewerbe gestattet werden, 
welches nach solchen den Juden überhaupt verbo- 

ten ist.
Berlin, den 22sten Juni 1829.
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34.

Der Hausirhandel der Juden in den vormals 
Sächsischen Landestheilen.

Reskript des König!. Ministeriums des Innern und der Polizei 
für den jüdischen Handelsmann N. N. zu Halle an der Saale.

(v. Kamptz Annalen, Bd. 13. S. 620.)

Der jüdische Handelsmann N. N. wird auf das Gesuch 
vom 6ten d. M. wegen Bewilligung eines Gewerbescheins 
zum Hausirhandel mit Leinwand hiedurch abschläglich beschic- 
den, da das Kurfürstlich Sächsische Mandat vom löten Au- 
gust 1746, wodurch den jüdischen Glaubensgenossen der Hau- 
sirhandel untersagt ist, noch immer als Gesetz für die vormals 
Sächsischen Lande fortbesteht.

Berlin, den ILten August 1829.

35.
Das Verfahren gegen fremde zum Besuche inlän- 

bischer Bäder in's Land kommende Juden 

betreffend.
Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Königl. 

Regierung zu Breslau.
(v. Kamptz Annalen, Bd. 13. S. 859.)

 c$en solche fremde Juden, welche ohne die gehörigen® ״
Untelhaltung.'Mlttel zum Besuche der inländischen Bader über 
die Gränze kommen, können, wie der Königl. Regierung auf 
den Beucht vom I4ten d. M. zu vernehmen gegeben wird, 
^lue weittren Maßregeln ergriffen werden, als gegen aus- 
,Mische Ehnstcn unter gleichen Verhältnissen. Hienach bleibt 
stellt ' ^gkerung das Weitere zu verfügen anheimge-

Berlin, den 30sten Oktober 1829.
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Allgmeine Uebersicht
der, die staatsbürgerliche Aufnahme der Juden 

betreffenden, Gesetze, Verordnungen und 
Ministeria!Verfügung en.

1.
Das Königliche Edikt vom Ilten Marz 1812 erklärt 

alle in den Preußischen Staaten nach deren Bestände zur Zeit 
dieses Edikts wohnhaften, mit Generalprivilegien, Naturali- 
sationspatenten, Schutzbriefen und Konzessionen versehenen 
Juden und deren Familien zu Einlandern und Preußi- 
schen Staatsbürgern.

Die Verordnung des §. 8 jedoch, nach welcher die für Einländer 
zu achtenden Juden zu akademischen Lehr- und Schulämtern, zu 
welchen sie sich geschickt gemacht haben, zugelassen werden sollen, 
ist wegen der bei der Ausführung sich zeigenden Mißverhältnisse 
aufgehoben. (Kabinetsordre v. 18ten August 1822 in einer Be- 
kanntmachung des Staatsministeriums v. 4ten Dezember 1822.)

2.
Dadurch sind alle Privilegien der Juden, welche mit der 

Verordnung des Edikts im Widerspruche stehen, aufgehoben. 
(Restript vom 9ten Juni 1812.)

3.
Ein im Lande geborner Jude, welcher das Staatsbür- 

gerrecht nicht gewonnen, wird über die Gränze geschafft. Ist 
die Wegschaffung desselben durch die Verweigerung der An- 
nähme Seitens aller Gränzländer nicht ausführbar, so ist 
ihm zwar der Aufenthalt im Lande zu gestatten, er ist aber 
als ein Fremder zu betrachten. (Reskript vom 22sten August 
1819 und 29sten Juni 1825.)

4.
In den wieder und neu erworbenen Provinzen können 

die jüdischen Staatsbürger aus den alten Provinzen ihre 
Rechte als Staatsbürger noch nicht geltend machen; der Han- 
del auf Jahrmärkten und Messen ist ihnen jedoch gestattet. 
(Reskr. v. 31. Juli 1821.)
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5.
 uc^, ausländische Juden, die in ihrem Vaterlande nicht? ״

alle staatsbürgerliche Rechte haben (Reffr. v. 25. Juli 1812 ) 
können innerhalb Landes rohe oder halbrohe Fabrikate kau- 
fen, solche zurichten lassen und ausführen. (Reskript vom 
20. Jun! 1822.)

6.
In den wieder erworbenen und neuen Provinzen sind die 

allgemeinen Bestimmungen über die staatsbürgerlichen Rechte 
der ^uden noch nicht gegeben, und sie müssen daher in sel- 
blgen nach der, hmsi'chts ihrer mit übernommenen Verfassung 
behandelt werden (Reffe, v. 23. Mai und 5. Dcrembcr 
1817, v. 10. njuü 1818 und 19. Februar 1819.)

7.
Denjenigen Juden, welche vor und zur Zeit der Besitz- 

 Edn - und neuerworbenen Provinzen ihren ״’
gesetzlichen Wohnsitz m denselben gehabt haben, kann nicht 
verwehrt werden, innerhalb der Landestheile, welche von den! 
genannten Staate an die Krone Preußens zurückgefallen sind, 
überall ihren Wohnsitz aufzuschlagen, und sich selbständig zu 
etablrren. (Reffr. v. 7. Marz 1825.)

8.
~*l’c jüdischen Bewohner einer wieder- oder neuerworbe- 

ne?.Provinz können in ihren durch die bestehende, von Sr. 
Kmngl. Maiestat bis auf weitere Anordnung bestätigte Ver-

 ,klsung wohl hergebrachten Rechten nicht beschränkt werden ׳
so fern nicht ausnahmsweise gewisse Beschränkungen aus- 
drucklich vorgeschneben sind, die aber jeden Falls auch nicht 
vermöge extensiver Auslegung der darüber ertheilten Vorschrif- 
ten geschärft werden dürfen. (Reffr. v. 28. März 1825.)

Publikandum der König!. Regierung zu Breslau vom 
L7sten September 1814 sollte Anfangs den Juden in den wieder- 
fn'?Ln!>nnrlhOrbCncn '^vinzen staatsbürgerliche Rechte, wo ihnen 
solche von den vormaligen Regierungen zugestanden waren, auch in 
Mm0 werben* EinemMinisterkal-Reskripte

1820 zufolge, können, in Gemäßheit der 
Komgl. Kablnetsordre vom 18tcn Februar 1818, so lange nicht 
dre staatsbürgerlichen Verhältnisse der Juden in den neuen und 
wieder eroberten Provinzen noch nicht gesetzlich feststehcn, die über- 
elbischen bilden nicht in die alten Provinzen überziehen. 1
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9.
7 Em in einer neuen oder wieder eroberten, Provinz ge- 
bürtiqer Jude kann in das Verhältniß von Dienstboten m 
den alten Provinzen des Staates treten, da dieser temporäre 
Aufenthalt von der Niederlassung,, womit das Recht des 
Wohnsitzes verbunden, unterschieden ist. (Reskr. v. 15. No- 
vember 1826.)

10.
Ausländische Juden können nur durch Naturalisation das 

Staatsbürgerrecht erwerben. (Neskr. v. 15. Juli 1817 und 
v. 17. Mai 1822.)

11.
Ausländische Juden, welche sich zu den Prüfungen für 

Medizinalpersonen melden, können die Approbation nicht eher 
in Antrag bringen, als bis der Nachweis, daß sie das Staats- 
bürgerrecht erlangt haben, geführt worden.

Inländische Juden betreffend, so sollen sie in denjemgen 
Provinzen, in welchen das Allerhöchste Edikt vom 11. Marz 
1812 bereits Gesetzeskraft hat, auch wenn sie die Approbation 
bereits erhalten haben sollten, doch nicht, eher zur Prario zu- 
gelassen werden, als bis sie sich zugleich über das erlangte 
Staatsbürgerrecht ausgewiesen haben. (Neskr. v. 2. <3anuar 

1821.)
12.

Fremden Juden, welche sich mit einheimischen Jüdinnen 
verheirathet haben, ist die Niederlassung im Preußischen Staate 
um dieser Verheirathung willen nicht zu verstatten. (Neskr. 
v. 3. Februar 1826.)

13.
Jeder selbständige Jude, der Einländer und Preußi- 

scher Staatsbürger ist, muß von den Geburten, Trauungen, 
Scheidungen und Todesfällen, die in seiner Familie vorfal- 
len, der Polizeiobrigkeit Anzeige machen, und zwar m Stad- 
ten der örtlichen Polizeiobrigkeit binnen 24 Stunden, auf 
dem Lande dem Landrathe des Kreises binnen 3 Lagen. 
(Reskr. v. 25. Juni 1812.)

Gilt auch in den Provinzen, in welken das Edikt vom 11- Marz 
1812 noch nicht Gesetzeskraft hat. (Reskr. vom 10. Äanuar 18*,2.)
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, 14.
Juden können auch Grundstücke erwerben, mit welchen 

die Abdeckereigerechtigkeit verbunden ist; jedoch müssen sie in 
vorkommenden Kriminalfallen für einen in aller Hinsicht zur 
Verrichtung der Exekution qualisizirten Stellvertreter Sorge 
tragen. (Reskr. v. 24. November 1820.)

15.
Juden können wegen geleisteter - Kriegsdienste auf eine 

Versorgung im Staatsdienste nicht Anspruch machen. (Reskr. 
v. 28. November 1826.)

16.
Selbige können den Dienst eines Feld Messers, da 

dieser ein Staatsdienst ist ■, nicht bekleiden. — Eben so wenig 
kann ihnen die Stelle eines Auktionskommissarius 
übertragen werden. (Reskr. vom 31. Januar 1820 und 
vom 17. August 1827.)

17.
In den vormals zum Herzogthum Warschau gehörig ge- 

wesenen Provinzen können Juden kein Eigenthum erwerben. 
(Reskr. vom 3. November 1826.)

18.
Den im Großherzogthum Posen wohnenden Juden steht 

der Besuch der einlandischen Messen und Märkte frei. (Reskr. 
v. 14. Juli 1821.)

4
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II. P r i v a t r e ch t.

1.
Testamente der Juden vor dem Edikt vom Uten 

März 1812 und nachherige Behandlung ihrer
V ormundschaften.

(v. Kamptz Jahrbücher, Bd. 1. S. 67.)

Aus dem, von dem Königl. Kammergerichte unter dem 30sten 
v. M. erstatteten Berichte ist ersehen worden, wie das Kol- 
legium darüber zweifelhaft ist und beschieden zu lein wünscht:

1) ob die vor dem Ilten Marz 1812 nach den .Xitualge- 
setzen errichteten Testamente jüdischer Glaubensgenossen 
von Gültigkeit sein sollen, wenn auch die Testatoren die 
Publikation der Verordnung vom Ilten Marz 1812 er- 
lebt, und sich den Bestimmungen derselben unterworfen 
haben? und ' .

2) unter welchen Modalitäten die christlichen׳ Gerichte m 
z den schon eingeleiteten Vormundfchasten über jüdische 

Glaubensgenosien fernerhin die Obervormundschaft fuhren

Es wird dem Kollegio ad 1. eröffnet, daß die Meinung 
derjenigen Mitglieder desselben, welche die nach den Nitualge- 
setzen vor der Publikation des Edikts vom Ilten März d. 
errichteten Testamente für gültig achten, ganz gegründet ist, 
indem der §. 28.. des angeführten Edikts ganz allgemein ver- 
ordnet, daß frühere Handlungen, welche die Privatrechte der 
Juden betreffen, nach den damaligen Gesetzen zu beurtheilen 
und nur diejenigen Falle auszunehmen seien, in welchen die 
Interessenten durch rechtsgültige Willens-Erklärungen sich den 
Bestimmungen der gegenwärtigen Verordnung, nemlich den
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olle Staatsbürger ohne Unterschied der Religion verpflichten- 
den gesetzlichen Vorschriften, wie den Juden auch schon in 
frühern Verordnungen, besonders in dem Reskripte vom 21ften 
Juli 1804 freigelassen war, nach der Publikation unterwor- 
fen hatten. Was den Antrag betrifft, durch ein Gesetz zu 
bestimmen, daß jeder jüdische Glaubensgenosse, welcher über 
seinen Nachlaß nach jüdischen Gebrauchen testirt habe, in ei- 
ner zu bestimmenden ׳Zeitfrist sein Testament in deutscher Spra- 
che bei den Gerichten niederzulegen verbunden, und nach Ab- 
lauf der Frist keine weitere Rücksicht auf die nach.älterer Form 
errichteten Testamente zu nehmen fei; so hat der Justiz-Mi- 
m'ster für dienlich erachtet, von den sämmtlichen Oberlan- 
desgerichten darüber gutachtliche Berichte zu erfordern, nach 
deren Eingang das Königl. Kammergericht darüber, und dem- 
nächst auch über die Frage ad 2., unter welchen Modalitäten 
die christlichen Gerichte der Obervormundschaft in den schon 

x emgeleiteten Vormundschaften über Juden führen sollen, wird 
beschieden werden.

Berlin, den Listen März 1812.

, Das Ministerium der Justiz.
An das Königl. Kammergericht in Berlin.

2.
Vertrage und letztwillige Verordnungen der Ju- 

den vor dem Edikt vom Ilten Marz 1812.
(v- Kamptz Jahrbücher, Bd. 2. S. 188.)

Nach dem Allgemeinen Landrechte, Einleitung §. 14., 
kennen neue Gesetze auf schon vorhin vorgefallene Handlun- 
gen und Begebenheiten nicht angewendet werden. Diese Vor- 
lchrift ist in dem 28sten §. des Edikts vom Ilten März v I., 
betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden, bestätiget, 
und es sind daher die von denselben, vorder Publikation des 
Edikts, errichteten Testaments- und andere letzte Willens-Er- 
klärungen nach den damaligen, zur Zeit der Errichtung be- 
standenen Gesehen, zu beurtheilen. Bei den Gerichten und 
vormundschaftlichen Behörden sind aber durch die eigenen 
Schwierigkeiten der Sprache, in welcher diese Willens-Er- 
klärungen abgefaßt sind, und durch die daraus entstandenen 

4*
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zweifelhaften und oft ganz von einander abweichenden Ueber- 
setzungen, so wie durch mancherlei Beziehungen auf schwan- 
kende Ritualgesetze, die nach aller Erfahrung von den jüdi- 
scheu Gelehrten selbst, bald in diesem, bald in jenem Stücke 
bestritten werden, endlich auch durch die Verschiedenheiten der 
Form der Errichtung und Aufbewahrung, schon jezt solche er- 
hebliche Bedenken veranlaßt und angezeigt, daß das Entstehen 
einer Menge verwickelter Rechtsstrettigkeiten vorherzusehen ist, 
deren Instruktion und Entscheidung noch durch die gesetzlich 
nothwendige Annahme beständiger Familien-Namen, und die 
hiernach unvermeidliche Verdunkelung der Identität der Per- 
fönen, sehr erschwert werden wird. Diese Wahrnehmung ist 
von wichtigem Einfluß auf das eigene Interesse der Juden, 
welchen nothwendig daran gelegen sein muß, das Eigenthum 
ihrer Nachkommen zu sichern, die Gewißheit der von ihnen 
angeordneten Familien- und Erbrechte zu befestigen, und ver- 
verbliche Uneinigkeiten und Mißverständnisse unter ihren Er- 
den zu verhüten. Alle diejenigen, welche vor der Publikation 
des Edikts vom Ilten März v. I. nach damaligen jüdischen 
Gebräuchen, Testamente und andere letztwillige Verordnungen 
errichtet, oder Erb-, Ehe- und Schenkungs-Verträge ge- 
schlossen, oder Versicherungen über künftige Erbtheile in Form 
von Schuldbriefen, oder andere Instrumente solcher Art voll- 
zogen haben, werden daher auf die nachtheiligen Folgen jener 
alten Form und Fassung aufmerksam gemacht und zu ihrem 
eigenen und ihrer Familie Besten hiermit aufgefordert, ihre 
in hebräischer oder rabbinischer Sprache abgefaßte Willens- 
Erklärungen, Verträge, Schenkungen, Versicherungen und an- 
dere auf Zuwendungen nach dem Tode sich beziehende In- 
strumente, mit vorzüglicher Rücksicht auf den wesentlichen 
Sinn und Inhalt derselben, und mit Auswahl der gemein 
verständlichsten und bestimmtesten Ausdrücke, noch bei ihren 
Lebzeiten, und bei Verträgen in Uebereinstimmung mit den 
dabei zuzuziehenden Interessenten, in deutsche Sprache und 
Schrift umschreiben zu lassen und diese umschriebene Aufsätze 
zur gerichtlichen Vollziehung oder Genehmigung und Nieder- 
legung oder Bestätigung den Gerichten nach den allgemeinen 
Landesgesetzen zu übergeben. Diejenigen Mitglieder der jüdi- 
scheu Gemeinden, welche die vorstehenden Maßregeln der 
Vorsicht innerhalb sechs Monaten, von heute an gerechnet, 
freiwillig beobachten, erhalten zugleich die Versicherung, daß 
für die bei diesen Handlungen eintretenden Bemühungen der 
Gerichte, keine Gebühren angesetzt, sondern nur die zu er
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stattenden haaren Auslagen von ihnen gefordert werden 
sollen.

Nach dem Ablaufe der sechs Monate findet die Gebüh- 
ren-Freiheit nicht weiter statt, und haben die, welche der ge- 
genwartigen Aufforderung kein Gehör geben, zu erwarten, 
was nach den in der Folge vielleicht nothwendig werdenden 
gesetzlichen Bestimmungen über diesen Gegenstand ferner ver- 
fügt werden wird.

Berlin, den I5ten Januar 1813.
Das Ministerium der Justiz.

3.
Die Gültigkeit eines mit jüdischen Schriftzügen 

unterzeichneten Testaments.
(v. Kamptz Jahrbücher, Bd. 1. S. 67.)

Dem Königl. Oberlandesgerichte zu Stettin wird auf 
die mittelst Berichts vom läten d. M. gethane Anfrage:

ob ein mit jüdischen Schriftzügen unterzeichnetes Testa- 
ment als rechtsgültig anzunehmen sei

folgendes eröffnet. Das Edikt vom Ilten Marz d. I. ver- 
pflichtet die Juden, bei ihren Namensunterschriften sich keiner 
andern als deutscher oder lateinischer Schriftzüge zu bedienen, 
und macht von der Beobachtung dieser Vorschrift die Fort- 
dauer der den Juden beigelegten Eigenschaft als Einlander 
und Staatsbürger abhängig.

Dem Stadtgerichte zu Stargard hat daher in dem zu 
der gedachten Anfrage Veranlassung gebenden besonderen Falle 
allerdings obgelegen, der Ehefrau des M. I..., welche das 
von ihr niedergelegte Testament gestandlich in jüdischer Spra- 
che unterschrieben hat, das erwähnte Edikt vorzuhalten, und 
sie auf die Folgen der unterlassenen Beobachtung desselben 
aufmerksam zu machen. In sofern solches noch nicht ge- 
schehen ist, muß es daher nachgeholet, und die Testattix da- 
durch veranlasset werden, ihre Namensunterschrift dem Edikte 
gemäß zu berichtigen. Wenn dieselbe aber sich dessen weigert, 
so ist es genug, daß ihre Weigerung zum Protokoll vermerkt 
werde, und verstehet es sich von selbst, daß das Stadtgericht, 
welches hiernach, der allgemeinen Gerichtsordnung Theil II.
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Tit. 2. §. 31 — 33. gemäß, das Seinige gethan hat, für 
die ^ol^en nicht weiter verantwortlich ist.

Dieses hat das Königl. Oberlandesgericht dem Stadtge- 
richte auf seine Anfrage zu eröffnen.

Berlin, den 23sten Junius 1812.

Der Iustizminister v. Kircheisen.

An das Königl. Oberlandesgericht zu Stettin.

4.
Erbfolge und Testamente.

Reskript des Herrn Iustizministers. 

(v. Kamptz Iahrb., Bd. 3. S. 46.)

Dem Königl. Oberlaydesgerkcht von Westpreußen wird 
auf den Bericht vom Lten Marz d. I., wegen der von dem 
Land- und Stadtgericht zu Zastrow, in Beziehung auf das 
Edikt vom Ilten Marz 1812, betreffend die bürgerlichen Ver- 
Haltnisse der Juden, nachgesuchten Belehrung eröffnet, daß 
die Entscheidung der in dem Bericht des Land- und Stadt- 
gerichts zu Jastrow erwähnten Fälle, zunächst aus den §§. 
20 und 28 des Edikts vom Ilten Marz 1812 zu schöpfen 
ist, wonach es feststeht, daß die privatrechtlichen Verhältnisse 
der Juden in der Regel nach eben den Gesetzen zu beurthei- 
len sind, welche andern preußischen Unterthanen zur Richt- 
schnür dienen, daß aber die Streitigkeiten über Handlungen 
und Begebenheiten, die vor der Publikation des Edikts sich 
ereignet haben, eine Ausnahme machen, und in solchen 
Fällen diejenigen Vorschriften anzuwenden, welche bis zur 
Publikation des Edikts für die Juden verbindlich gewesen sind. 
Hieraus fließt von selbst:

1) daß die Jntestat-Erbfolge überhaupt bei den nach der 
Publikation des Edikts eingetretenen Sterbefällen, in 
Gemäßheit der den Juden wie andern Staatsbürgern 
jczt zur Richtschnur dienenden Gesetze sich regulirt und 
daß nach diesen Gesetzen auch die untergeordneten Fra- 
gen, wegen des Vorrechts der Erstgeburt, wegen Aus- 
schließung der Töchter durch die Söhne und wegen Col- 
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lation der Aussteuer zu beantworten sind, womit denn 
auch der von dem Land - und Stadtgericht gemachte Un- 
terschied zwischen einer vor oder nach Publikation des 
Edikts gegebenen Aussteuer hinwegfällt, indem hier alles 
auf die Beurtheilung derjenigen Rechte einer Tochter jü- 
bischer Nation, die ihr in der Eigenschaft einer gesetzli- 
chcn Erbin zustehn, ankommt, und folglich die Zeit des 
Erbanfalls, und nicht die Zeit der gegebenen Aussteuer 
entscheidet.

2) Was besonders die Succession der Eheleute in Bezie- 
hung auf die eheliche Gütergemeinschaft betrifft, so ist es 
für sich klar, daß bei den nach der Publikation des Edikts 
geschlossenen Ehen, die gegenwärtig auf die westpreußi- 
scheu Juden verbindenden Landesgesetze in Anwendung 
kommen müssen. Bei den vor der Publikation des Edikrs 
geschlossenen Ehen hingegen dienen diejenigen Grund- 
satze zum Leitfaden, welche bei Veränderung des Wohn- 
sitzes der Eheleute statt finden. Die westprcußischen 
Eheleute jüdischer Nation sind nemlich, in so fern die 
Gütergemeinschaft unter ihnen vor Publikation des Edikts 
nicht eingeführt gewesen, denjenigen Eheleuten ganz gleich 
zu achten, welche ihren Wohnsitz von einem Orte, wo 
keine Gütergemeinschaft obgewaltet, an einen Ort, wo 
dieselbe statt findet, verlegt haben. In Ermangelung 
näherer Bestimmung der Statuten und Provinzial-Ge- 
setze sind daher die Vorschriften des allgemeinen Land- 
rechts Th. 2. Tit. 1. §. 350. 351. 352. 355. 416, zum

. Grunde der Entscheidung zu legen.
Hiernach hat das Königl. Oberlandesgericht das Land- 

und Stadtgericht auf seine Anfrage zu bescheiden.
Berlin, den 2ten April 1814.

Der Justizminister von Kirch eisen.

An das Königl. Oberlandesgericht von
Westpreußen zu Marienwerder.
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5. ׳ ,

Ueber Erbtheilungen (und über Wechselfahigkeit).

Reskript des Herrn Iustizministers.
(Daselbst, LH. 4. S. 44.)

Dem Königl. Oberlandesgerichte zu Stettin wird auf 
den, wegen der privatrechtlichen Verhältnisse der Juden, un- 
ter dem 9ten d. M., erstatteten Bericht, hiermit zu erkennen 
gegeben, wie das Edikt vom Ilten Marz 1812 ganz deutlich 
verordnet, daß dje, nach den Bestimmungen der §§. 1 bis 5 
für Einlander und Staatsbürger zu achtenden Juden, in Ab- 
sicht ihrer bürgerlichen Rechte und Freiheiten den Christen 
ganz gleich gehalten, und besonders in ihren privatrechtlichen 
Verhältnissen, nur mit Ausnahme der §§. 21 — 25 bemerk- 
ten Fälle, nach cben denselben Gesetzen beurtheilt werden müs- 
sen, welche andern Preußischen Staatsbürgern zur Richtschnur 
dienen. Der von dem Stadtgerichte zu N. erregte Zweifel, 
nach welchen Gesetzen die Erbschaften verstorbener Juden zu 
reguliren seien, erledigt sich demnach von selbst dahin, daß 
dabei, in so fern der Sterbefall nach der Zeit der Publika- 
tkon des Edikts vom Ilten März 1812 in der Person eines 
solchen Juden eingetreten, welcher der Rechte Preußischer Ein- 
länder und Staatsbürger theilhaftig geworden ist, diejenigen 
Gesetze zum Grunde gelegt werden müssen, welchen der Erb- 
lasser schon im Leben unterworfen gewesen ist, und daß also 
in dieser Hinsicht auch die Statuten seines Wohnorts zu be- 
rücksichtigen sind. So hat auch das Stadtgericht zu N. die 
Sache angcsrhn, und das Königl. ,Oberlandesgericht selbst neigt 
sich zu der Meinung, daß die mit dem allgemeinen Staats- 
bürgerrechte versehenen Juden nach den nemlichen Gesetzen, 
welche Christen gleichen Standes zur Vorschrift dienen, beur- 
theilt, mithin, wenn sie nicht zu der Klasse der Eximirten 
nach ihrem Stande gehören, nach den, für die Nichteximirten 
in der dortigen Provinz geltenden Provinzial - und statutari- 
sehen Gesetzen gerichtet werden müssen. Diese Meinung ist die 
richtige, und danach hat das Königl. Oberlandesgericht sowohl 
sich selbst zu achten, als auch das Stadtgericht zu N. zu be- ׳. 
scheiden.

Was die, am Ende des Berichts erwähnte, Wechselfähig- 
feit der Juden betrifft, so hebt das Edikt alle die die Juden 
betreffenden, nicht bestätigten Gesetze auf, und es fällt daher 
auch die Bestimmung des Allgemeinen Landrechts LH. II.
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Lit. VIII. §. 723, wonach die Juden ohne Unterschied dem 
Wechselrechte unterworfen gewesen sind, weg, dergestalt, daß 
nur diejenigen Juden für wechselfahig zu achten, welche zu 
den §§. 718, 720, 721, 726, 731, ^des allgemeinen Land- 
Hechts a. a. O. und §§. 110, 111, des ersten Anhanges, be- 
zeichneten Personen zu rechnen sind.

Die Beilagen des Berichts erfolgen hierneben zurück. 
Berlin den 18ten Juni 1814.

Der Justizminister von Kircheisen.

An das Königl. Oberlandesgericht von 
Pommern zu Stettin.

6.

Ueber die Gesetze, nach welchen das Erbrecht der 
Juden im Großherzogthum Posen zu beurtheilen.

(A. L. R. LH. II. Lit. II.)

(v. Kamptz Jahrbücher, Bd. 14. 1819. S. 9.)

a.
Bericht des Königl. Oberappellations-Gerichts zu Posen an 

Se. Exzellenz den Herrn Justizminister.

Wei Beantwortung der Frage:
nach welchen Gesetzen das Erbrecht und die Erbfolge 
der Juden im jezigen Großherzogthum Posen auszu- 
üben ist?

worüber Ew. Exzellenz mittelst hoher Verfügung vom 21sten 
d. M. unsern gutachtlichen Bericht zu erfordern geruht haben, 
ist nach unserer Ansicht zu unterscheiden, ob sich der Erbfall:

1) in dem Zeiträume bis zum Iften Mai 1808, oder
> 2) in dem Zeitraume vom iften Mai 1808 bis zum Iften

Marz 1817, oder
3) seit diesem Zeitpunkte zugetragen hat.

In der Sammlung der Statuten und Konstitutionen des 
vormaligen Königreichs Polen befinden sich zwar verschiedene 
Verordnungen, welche die Juden betreffen, allein so wenig 
das in dieser Sammlung aufgenommene Haupt-Privilegium, 
welches ihnen der Herzog von Groß-Polen Boleslaus im 
Jahre 1264 ertheilte und der König von Polen Casimir der 



58

Große nn Jahre 1343, so wie der König Alexander im Jahre 
1505 bestätigte, als die sonstigen Verordnungen, enthalten 
Bestimmungen über die Privatrechte der Juden unter sich und 
über die Erbfolge; sie beziehen sich nur auf das Verhältniß 
der Juden zum Staate und zu den christlichen Einwohnern. 
Es ist jedoch bekannt, daß sich die Juden im vormaligen Kö- 
nigreiche Polen nach ihren Ritual-Gesetzen richteten, und daß 
ihre Rabbinen eine Gerichtsbarkeit ausübten, die sich auch auf 
Erbregulirung erstreckte.

Als die Landerbezirke, welche jezt das Großherzogthum 
Posen bilden, im Jahre 177| und 1793 unter den Namen 
von West- und Süd-Preußen, unter Preußische Hoheit ge- 
langt waren, wurde den Rabbinen zwar die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit über ihre Glaubensgenossen nicht weiter ge- 
stattet, allein die Ritual-Gesetze dienten bei Erbregulirungen 
unter den Juden den Gerichten fortwährend zur Norm.

(General-Privilegium und Reglement für die Judenschaft 
in den Danziger Vorstädten, Hoppenbusch rc. vom 9ten 
August 1773 §. 31 — 32. General -Judenreglement für 
Süd - und Neu - Ostpreußen vom 17ten April 1797. 
Kapitel 4. §. 3.)

Nachdem durch den Tilsiter Frieden vom 12ten Juli 1807 
das Herzogthum Warschau proklamirt und diesem der Theil 
von West- und Süd-Preußen, welcher das Großherzogthum 
Posen bildet, einverleibt worden war, blieb dies Verhältniß 
bis zum Isten Mai 1808 unverändert. Denn obgleich kurz 
nach der Besitznahme des Landes von den französischen Trup- 
pen, durch eine Verordnung der regierenden Kommission zu 
Warschau vom 24sten Februar 1807 festgesetzt worden war, 
daß die polnischen Gesetze wieder in Kraft treten und die 
preußischen Gesetze und Verordnungen nur in subsidium gel- 
ten sollten, und diese Bestimmung der regierenden Kommission׳ 
später durch das transitorische Gesetz für das Herzogthum War- 
schau vom loten Oktober 1809 Art. 6. bestätigt wurde:

(Gesetzsammlung des Herzogthums Warschau, Bd. II. S. 52.) 

so enthielten doch die polnischen Gesetze keine besondere Fest- 
setzungen über die Erbfolge der Juden und überhaupt behiel- 
ren alle ftüher bestandene Statuten und Observanzen bis zum 
Isten Mai 1808 ihre Gültigkeit.

Hieraus folgt, daß bei Erbfällen, die sich vor dem Isten 
Mai 1808 ereignet haben, das Erbrecht und die Erb
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folge der Juden im Großherzogthum Posen nur nach 
ihren Ritual-Gesetzen ausgeübt werden kann.

Durch die Verordnungen vom 27sten Januar 1808 und 
loten Oktober 1809, 
(Gesetzsammlung des Herzogthums Warschau. Bd. I, S. 55 

und Band 11. S. 52.)
wurde vom isten Mai 1808 an, das französische Civilrecht 
im Großherzogthum Warschau eingeführt, und alle frühere 
Gesetze und Statuten ohne Unterschied wurden aufgehoben. '

Daß jenes Gesetz auch für die Juden verpflichtend war, 
kann keinem Zweifel unterliegen, da die Konstitution des Her- 
zogthums Warschau vom 22sten Juli 1807 im Art. 69. das 
französische Civilrecht für das bürgerliche Gesetz erklärt hat, 
da im Art. 4. dieser Konstitution bestimmt ist, daß vor dem 
Gesetze vollkommene Gleichheit Statt finden solle, und da in 
Rücksicht der jüdischen Einwohner keine Ausnahme gemacht ist.

Zwar war durch eine besondere Verordnung vom 17ten 
Oktober 1808 festgesetzt, daß die Juden im Herzogthum War- 
schau auf 10 Jahre in Ausübung der politischen Rechte sus- 
pensirt sein sollten, allein diese Bestimmung hatte auf die 
Civil-Rechte derselben keinen Bezug, und es kann daraus 
keinesweges gefolgert werden, daß die Juden nicht den fran- 
zösischen — für das Herzogthum Warschau geltenden Gesetzen 
gleich den übrigen Einwohnern ünterworfen gewesen waren. 
Sollten sich dennoch die Rabbinen derselben angemaßt haben, 
Erbsonderungen nach den Ritual-Gesetzen vorzunehmen, so ist 
dies abusive geschehen, und es ist der Unvollkommenheit der 
über diese Volksklasse geführten Aufsicht zuzuschreiben, wenn 
solche Anmaßungen nicht von Amtswegen gerügt worden sind.

Im Art. 11 und 12. der schon oben in Bezug genom- 
menen Verordnungen.vom loten Oktober 1809 ist ausdrück- 
lieh festgesetzt, daß bei Erbfällen nach dem Isten Mai 1808 
die Vorschriften der französischen Gesetze zur Anwendung ge- 
bracht werden sollen.

Diese Gesetze haben auch nach der Besitznahme des jezi- 
gen Großherzogthums Posen ihre Gültigkeit bis zum Isten 
März 1817 behalten und es ergiebt sich hieraus,

daß bei Erbfällen, die in dem Zeiträume vom Isten Mai 
1808 bis zum Isten März 1817 statt aefunden haben, 
auch die Erbrechte der Juden nach ftanzösischen Gesetzen 
zu beurtheilen sind'.
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Durch das Patent vom yten Novemb. 1816 ist das All- 
gemeine Preußische Landrecht vom isten Mar; 1817 an, als 
allein geltendes Gesetz im Großherzogthume Posen eingeführt, 
und es ist ausdrücklich festgesetzt, daß alle sonst bestandenen 
Rechte und Gewohnheiten, insoweit sie unter der vorigen Re- 
gierung aufgehoben und abgeschafft worden, auch fernerhin 
nicht mehr zur Anwendung kommen sollen.

Hiernach sind auch die Ritual-Gesetze der Juden, die 
' sich auf die Erbfolge beziehen, nicht wieder in Kraft ge- 

treten
und nach §. 8 — 10 des vorerwähnten Patents kann bei
Erbfällen, die sich seit dem Isten März 1817 ereignet 
haben, das Erbrecht und die Erbfolge der Juden im 
Großherzogthum Posen nur nach den Vorschriften des 
Allgemeinen Landrechts ausgeübt werden,, insoweit nicht 
durch rechtsgültige Verträge oder letztwillige Verordnun- 
gen etwas abgeändert ist.

Jedoch versteht es sich von selbst, daß, wenn von der 
Erbfolge unter Ehegatten die Rede ist, und solche nicht durch 
rechtsgültige Verträge oder letztwillige Verordnungen bestimmt 
worden, dem Ueberlebenden nach §. 11 des Patents die Wahl 
zufteht, ob er nach dem, zur Zeit der geschloffenen Ehe gel- 
tend gewesenen Gesetze oder nach den Vorschriften des Allge- 
meinen Landrechts über die Erbfolge, bei vorhandener eheli- 
eher Gütergemeinschaft, erben wolle. —

In diesem Sinne haben wir auch dre, uns mittelst Ew. 
Exzellenz Verfügung vom Listen März v..J. lnirgetheilte Vor- 
bescheidung des Dolmetschers und Syndikus Husch ^atowicz 
ru Santomys'l genommen, und wir stellen gehorsamst an- 
heim, jezt den hiesigen Ober-Rabbiner Kivo Gmsimo, der 
durch seine Anträge zu diesem Berichte Veranlasiung gegeben 
hat, nach den, von uns aufgestellten Grundsätzen hochge- 
neigt zu bescheiden.

Posen, den SOften Juni 1819.

b.
Resolution des König!. Justiz-Ministeriums.

Der Justiz-Minister ist mit der Ausführung in dem Be- 
richt des Königl. Oberappellations-Gerichts vom SOsten v. M. 
in Betteff der Frage:
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nach welchen Gesetzen das Erbrecht und die Erbfolge der 
Juden im Großherzogthum Posen auszuüben?

einverstanden, und trägt dem Collegio auf, den dortigen 
Ober - Rabbiner Kivo Ginsimo darnach auf seine Anfrage vom 
13. Juni c. zu bescheiden.

Berlin, den 12ten Juli 1819.

Der Justizminister von Kircheisen.

An das König!. Oberappellations - Gericht 
zu Posen.

7.
Ueber die Gültigkeit der jüdischen Rktualgesetze 
und das Güter - Verhältniß jüdischer Ehegatten 

in den vormals unter dem Code Napoleon 

gestandenen Landestheilen.
(A. L. R. Th. II. Lit. I. Absckn. 4. §. 345. f. f.) 

(v. Kamptz Jahrbücher, Bd. 27. S. 77.)

Reskript des Königl. Justizministeriums an das Königl. Ober- 
landesgericht zu Hamm.

Aus dem Bericht des Königl. Oberlandesgerichts vom 
28sten Juni v. I. ist ersehen worden, zu welcher Anfrage das 
Kollegium wegen Anwendung der allgemeinen ehelichen Gü- 
tergemeinschaft auf die Juden sich veranlaßt gefunden hat.

Die jüdischen Ritualgesetze sind, mindestens so viel sie 
die durch den Code Napoleon betroffenen privatrechtlichen Ver- 
Haltnisse betreffen, durch jenes Gesetzbuch aufgehoben worden, 
und können daher für die gedachten Verhältnisse als Entschei- 
dungsquellen weiter nicht angesehen werden. Dieser Grund- 
satz tritt insonderheit in Ansehung des Güterverhältnisses der, 
seit Einführung des Code Napoleon, unter Juden eingegan- 
genen Ehen ein. Soviel die seit resp. Ein - und Wiederein- 
silhrung der Preuß. Gesetzgebung unter jüdischen Glaubensge- 
nossen eingegangenen Ehen und insonderheit die Frage: in 
wiefern in denselben die Gütergemeinschaft statt finde? an- 
langt; so sind auch in Ansehung derselben die Ritual-Gesetze, 
so weit sie Vermögensverhältnisse betreffen, nicht wieder her
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gestellt, und können daher auch in Ansehung dieser Ehen als 
Entscheidungsquellen weiter nicht gelten. Es folgt hieraus 
von selbst, daß diese Gütcrverhältnissc lediglich nach den Vor- 
schriften des Allgemeinen Kandrechts zu beurtheilen sind. Da- 
gegen versteht sich eben so sehr von selbst, daß wenn vor 
Einführung der französischen Gesetzgebung, in dieser Bezie- 
hung entweder. für die Juden besondere Provinzial - oder sta- 
lutarische Rechte bestanden, oder die Juden in diesen Ver- 
Haltnissen den gemeinen Provinzial- oder Statutar-Rechten 
mit unterworfen gewesen, die besondern Provinzial- oder Lo- 
kal-Rechte, insofern sie überhaupt wieder hergestellt sind, wie 
dies namentlich in Ansehung der Gütergemeinschaft in Be- 
ziehung auf die Provinz Westphalen durch die Verordnung 
vom 8ten Januar 1816 geschehen, auch in Ansehung der Ju- 
den gesetzliche Kraft würden erlangt haben, und daher die 
Juden nach denselben in eben dem Maße, wie dies vor Ein- 
führung des Code.Napoleon der Fall gewesen, würden zu 
beurtheilen sein. Wegen der von dem Königl. Oberlandes- 
gerichte gewünschten Einführung des Edikts vom Ilten Marz 
1812 in die Provinzen jenseits der Elbe, wird übrigens nach 
erfolgter Revision dieses Edikts ein Beschluß gefaßt werden.

Berlin, den 6ten Marz 1826.
Der Justizminister 

Graf von Danckelmann.

8.

Vormundschaft und Volljährigkeit.

' (v. Kamph Jahrb. LH. 2. S. 181.)

a.
Bericht des Königl. Kurm. Pupillen-Kollegiums an Se. 

Exzellenz den Herrn Justizminister.

Ew. Exzellenz haben mittelst Rcstripts vom 30sten Juni 
d. I. zu verfügen geruhet, daß wir die Direktion auch der- 
jenigen Vormundschaften über Juden übernehmen sollen, wel- 
che bereits zur Zeit der Publikation des Geietzes vom Ilten 
Marz d. I. bei der bisherigen jüdischen Behörde anhängig 

waren.
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Zur Ersparung vieler Zelt und großer, zum Theil u*n» 
vechältnißmäßigcr Kosten, welche nach dem Ew. Exzellenz 
eingereichten Berichte des Vice-Ober - Land - Rabbiners un- 
vermeidlich sind, wenn uns vollständige Akten in einer uns 
verständlichen Sprache oder Schrift in jeder einzelnen Sache 
kommunkzirt werden sollen, haben wir darauf dem Vice-Obnr- 
Land-Rabbiner aufgegeben, in jeder einzelen Sache die Vor- 
münder,zur Legung einer Administrations-Rechnung aufzufur- 
dern, diese Rechnung sodann abzunehmen, und darüber De- 
charge zu ertheilen, oder zu verfügen, was noch beizubringen, 
oder zu bewirken sei, diese in deutscher Sprache zu führenden 
Rechnungen demnächst mit beglaubten Uebersetzungen

a) der Todesanzeigen desjenigen, durch dessen Tod die 
Bevormundung veranlaßt worden, oder dessen Nachlaß 
ganz, oder zum Theil auf die Curanden vererbt worden, 

b) der Geburtsscheine der Pflegebefohlenen, 
c) der Tutorien,
d) der Testamente, Erbverträge, Ehepakten, oder sonstiger 

Verträge, die entweder Grundsätze in Rücksicht der Thei- 
lungen der Administration oder Erziehung der Pflegebe- 
fohlnen enthalten,

e) der Erbrezesse,
in jeder einzelen Sache zu übersenden. Auf den Grund die- 
ser bei der jüdischen Behörde zulegenden Schluß-Rechnung 
und übrigen Piecen konnte dann unsererseits die obervormund- 
schaftliche Direktion, und von den Vormündern die Admini- 
ftration fortgesetzt und auf diese Art die viele Mühe und gro- 
fkn Kosten, welche mit einer Uebersetzung der vollständigen 
Akten verbunden sind, vermieden werden. ' Wir halten es je- 
doch bei näherer Erwägung nach dem §. 306. T. 18. Th. 2 
des A. L. R. für zweifelhaft, ob wir diesen Weg, ohne uns 
responsabel zu machen, cinschlagen können, und nicht vielmehr 
in jeder einzelnen Sache die vollständigen Akten erfordern, das 
bisherige,Verfahren der Vormünder und des vormundschaftli- 
chen Gerichts genau beurtheilen, die etwanigen Versehen der- 
selben zu entdecken, und die schädlichen Folgen davon abzu- 
wenden suchen müssen. Ist dies der Fall, so müssen wir in 
jeder einzelnen Sache Uebersetzungen der vollständigen Akten 
haben, und uns der gedachten Beurtheilung unterziehen.

Da , dies auf einer Seite viele, und zum Theil unver- 
Hältnißmäßige Kosten, auf der andern Seite einen großen 
Zuwachs mühsamer, und wegen des dabei unentbehrlichen 
Studii der Ritual-Gesetze, sehr viele Zeit erfordernder Ge
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schäfte zur Folge haben wird, unsre Kräfte aber nicht zurei- 
chon, die bisherigen gehörig zu bewirken; so finden wir uns 
veranlaßt, bei Ew. Exzellenz,

Erstens uns Belehrung zu erbitten, ob wir es bei der getroste- 
nen Einleitung belasten können, oder vollständige Akten 
erfordern, und diese einer genauen Prüfung unterwerfen 
müssen, und darüber eine authentische Deklaration aus- 
zuwirken.

Hiernächst sehen wir voraus, daß in einzelnen Fallen dar- 
über Zweifel entstehen werden, ob eine Vormundschaft als 
aufgehoben zu achten sei, oder nicht. Denn obgleich vor dem 
Gesetze vom Ilten März d. I. die Minderjährigkeit der Ju- 
ben bis zum vollendeten 20sten Jahre dauerte; so hört doch 
nach den Ritualgesetzen die vormundschaftliche Administration - 
bei Personen männlichen Geschlechts mit dem vollendeten ISten, 
und bei denen weiblichen Geschlechts mit dem vollendeten 
12ten Jahre auf, indem, sobald die Pflegebefohlenen dies Al- 
ter erreicht haben, der Vormund ihnen ihr Vermögen heraus- 
zugeben schuldig ist.

(Ritualgesetze der Juden, entworfen von dem Verfasser 
der philosophischen Schriften S. 26.)

Es entsteht daher die zweite Frage:
ob, wenn jüdische Pflegebefohlenen schon zur Zett der 
Emanation jenes Gesetzes resp, das 13te und I2te Jahr 

 vollendet, und ihr Vermögen ausgeantwortet erhalten ׳
haben oder nach den bisherigen Gesetzen solches zu ver- 
langen befugt waren, aber noch nicht das 24fte Jahr 
zuruckgelegt haben, wir es bei der geschehenen Extradi- 
tion des Vermögens belassen, oder falls es noch nicht 
extradirt ist, ihnen solches extradiren können?

Auch hierüber erbitten wir uns ehrerbietigst Ew. Exzellenz 
Vorbescheidung. .

Endlich können wir nicht unbemerkt lassen, daß tn Ruck- 
sicht der Behandlung und der Direktion der Vormundschaften 
über minderjährige Juden einige Abweichungen von den all- 
gemeinen Vorschriften nöthig zu sein scheinen.

Diese Station war bisher genöthigt, ihren Unterhalt durch 
Handel und Geldgeschäfte zu erwerben. Von Handwerken, 
vom Landbau, und von Bedienungen des Staats war sie 
ausgeschlossen. r, ...

Ihre Jugend wurde frühzeitig dem Handel gewidmet, 
und sie erhielt nach vollendetem ISten und 12ten Jahre ihr 
Vermögen ausgezahlt, womit sie einen Handel ansing, und 
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selbst die Aermern sich ihren nothdürftigen Unterhalt erwer- 
ben, weshalb sie in großer Verlegenheit gewesen sein wür- 
den, wenn es im gerichtlichen Deposita verschlossen geblieben, 
und ihnen die Zinsen davon verabreicht waren. Das Gesetz 
über die bürgerlichen Verhältnisse der Juden giebt ihnen zwar, 
mit Ausnahme der Staatsbedienungen, alle den Christen er- 
laubte Mittel, sich ihren Unterhalt zu erwerben, und es ist 
ihnen namentlich nachgelassen, sich zu Handwerken und dem 
Landbau zu widmen; allein einestheils existiren schon mehrere 
Juden, die schon zu alt dazu geworden sind, anderntheils 
werden Vorurtheile und Abneigung auf beiden Seiten noch 
lange Zeit ein großes Hinderniß abgeben, ehe der Zweck er- 
reicht wird, daß Juden durch Anstrengung physischer Kräfte 
sich zu ernähren suchen. Es werden daher vor jezt noch viele 
Fälle vorkommen, wo minorenne Juden auf die Art keine Ge- 
legenheit finden, sich ihren Unterhalt zu erwerben, und ihnen 
der Handel unentbehrlich ist, und in solchen Fällen ist es 
wohlthätig, und oft zu ihrer Subsistenz erforderlich, wenn 
ihnen, wie bisher, nach erlangtem 12ten oder 13ten Jahre, 
ihr geringes Erbtheil extradirt wird, um damit unter Aufsicht 
des Vormundes ein Gewerbe zu treiben.

Wir stellen Ew. Exzellenz gehorsamst anheim; 1 
uns hierüber mit näheren Vorschriften zu versehen.

Berlin, den Sten Dezember 1812.

b.
Reskript des Herrn Justiz-Ministers an das 

König!. Kurmärk. Pupillen - Kollegium.

Aus dem, von dem König!. Kurmärkschen Pupillen- 
Kollegio unter dem Sten Dezemb. v. I. erstatteten Berichte, 
sind die Bedenken ersehen worden, welche demselben bei der 
Uebernahme der Direktion solcher Vormundschaften über Ju- 
den, welche bereits zur Zeit der Publikation des Edikts vom 
Uten Mai 1812 bei der bisherigen jüdischen Behörde an- 
hängig waren, aufgestoßen sind. Es wird dem Kollegio dar- 
auf folgendes zum Bescheide eröffnet:

ad 1. daß es bei der angezeigten zweckmäßigen Einleitung 
zu lassen, und über das aus dem Allg. Landrechte Th. II.

5



GO

Tit. 18. §. 306 genommene Bedenken wegzugehen ist, 
da einestheils ein weitläuftigeres, auf vollständige Ue- 
bersetzungen aller Aktenstücke gegründetes Verfahren, 
unverhaltnißmäßige Kosten verursachen, und doch nicht 
zum Ziele führen würde, anderntheils den jüdischen Be- 
Hörden, welche bisher die Direktion der Vormundschaft 
ten geführt haben, zuzuttauen ist, daß sie bei Revision 
der zulegenden Schluß-Rechnung mit der gebührenden 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit auf das Beste der Kuran- 
den zu Werke gehen, und überhaupt so verfahren wer- 
den, daß das Königl. Pupillen-Kollegium, indem es 
diese Schlußrechnungen mit ddn erforderten Testamen- 
ten, Erbverträgen, Rezessen 2c. als Grundlagen der 
fernern Direktion annimmt, keiner Verantwortlichkeit 
sich aussetzt. <

ad 2. ist als Regel anzunehmen, daß d1e!emgen Juden, 
welche vor der Publikation des Edikts vom 12ten März 
v. I. das 20ste Jahr zurückgelegt hatten, in die Min- 
derjäbrigkeit nicht wieder zurück fallen.

, . Unter Vormundschaft sind also nur diejenigen zu setzen 
und zu halten, welche vor der Publikation des angeführten 
Edikts das 20ste Jahr noch nicht erreicht hatten, und mithin 
bis zum 24sten Jahre für minderjährig zu achten sind. Auf 
die Ritual-Gesetze, welche die Ausantwortung des Vermö- 
gens an den Minderjährigen erlaubt, sobald sie 12 und resp. 
13 Jahr alt geworden, ist keine Rücksicht zu nehmen. Wenn 
aljp die Vermögens-Ausantwortung an dergleichen Minder- 
jährige bereits geschehen ist; so muß ihnen nichts desto weni- 
ger ein Vormund bestellt, und mit Zuziehung desselben nach 
den Umständen ermessen werden, welche Vorkehrungen in Ab- 
sicht des noch vorhandenen Vermögens zu treffen sind.

ad 3. Liegt es im Zweck der Gesetzgebung, die Juden vom 
Kleinhandel und Schacher abzubringen, und sie zu an- 
dern nützlichen Gewerben und Beschäftigungen anzu- 
führen. . .

Minderjährige sind daher um so weniger m dem Hange 
zsim eigenen Handel zu begünstigen, da es bei ihnen allemal 
noch Zeit ist, ein anderes Gewerbe zu ergreifen.

Was bei andern Minderjährigen in Absicht der Wahl 
ihrer Lebensart und der Verwaltung ihres Vermögens, beson- 
ders in Beziehung auf anzulegende und fortzusetzende Kauft 
Mannshandlungen, Rechtens ist, muß auch bei den minder- 
jährigen Juden zur Richtschnur dienen, daher die von dem
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König!. Kurmärkschen Pupillen - Kollegio in Vorschlag ge- 
brachte Extradition des Erbtheils solcher Pflegebefohlenen an 
dieselben, sobald sie das I2te oder 13te Jahr erreicht habe!:, 
nicht genehmigt werden kann.

Berlin, den Sten Januar 1813.

Der Justizminister von Kirch eisen.

9.
Juden, die zur Zeit der Publikation des Edikts 
vom Ilten März 1812 das 20ste Jahr zurückgelegt 

haben, treten nicht wieder in die Minder- 
jährigkeit zurück-

Reskript d. HHrn. Justiz-Ministers und Ministers des In- 
nern an den Magistrat zu Königsberg, ingl. Abschrift hievon 
an sämmtliche Königl. Regierungen und Oberlandesgerichte.

(Daselbst Th. 1. S. 203.)

Dem Magistrat zu Königsberg in Preußen wird auf 
dessen Anfrage vom 28. ... d. I. hiermit eröffnet, daß die« 
jenigen Juden, welche zur Zeit der Publikation des Edikts 
vom Ilten Marz die bürgerliche Verfassung der Juden in den 
Preußischen Staaten betreffend, das 20ste Jahr schon zurück- 
gelegt, mithin nach der damals bestandenen Vorschrift des §. 3. 
des ersten Anhanges zum Allgemeinen Landrecht die Großjah- 
rigkeit bereits erlangt haben, in die Minderjährigkeit nicht 
wieder zurücktreten können, sondern als großjährig behandelt 
werden müssen. Dies bestätigt nicht nur der §. 14 der Ein- 
leitung zum Allg. L. R., wornach neue Gesetze auf ftüher vor- 
gefallene Handlungen und Begebenheiten nicht angewendet> 
werden sollen, sondern es ist auch von der Gesetz-Kommis- 
sion in dem besondern Falle, wenn eine Person einmal nach 
den Gesetzen ihres Domicilii volljährig geworden, yachher aber 
ihr Domicilium verändert, der Grundsatz angenommen wor- 
den, daß sie durch diese Veränderung nicht wieder in die Min- 
derjährigkeit zurückfalle, wenn gleich in dem neuen Domicilio 
eine längere Dauer der Minderjährigkeit gesetzlich fcststeht. 
Dieser Grundsatz ist durch die Reskripte vom 2ten Febr. und 
2ten Novemb. 1789 genehmigt (Couf. Kleins Ann. Wd. 4.

5*
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S. 172., Edikten - Sammlung Tom. IX. p. 2761) und auch 
in neuern Zeiten (Conf. Mathis Allg. juristische Monatsschrift 
Bd. 1. S. 270 und 466) bestätiget, und daher dessen ana- 
logische Anwendung auf den Eingangs erwähnten Fall unbe- 
denklich.

Berlin, den 28sten August 1813.

Der Justizminister < Allgem. Polizei - Departement 
v o n K i r ch e i s e n. im Ministcrio des Innern 

von Schuckmann.

10.
Majorennitätstermin der Juden zu Danzig.

(Daselbst LH. 5. S. 7.)

Reffript des Herrn Justizministers an das König!. Oberlan- 
desgerichts zu Marienwerder.

Dem Konigl. Oberlandesgerkchte wird auf den, wegen 
des Majorennitäts - Termins der Juden zu Danzig unter dem 
3ten d. M. erstatteten Bericht, zum Bescheide eröffnet, daß 
der darin enthaltene Antrag des ״Kollegii:

daß bis zum 29sten März v. I. bei den Juden, welche 
in der Stadt Danzig und deren Vorstädten, mit Aus- 

- - schluß der kombinirten Städte Stolzenberg, Alt-Schott- 
land, Schidlitz und St. Albrecht, ferner der Flecken Lang- 
fuhr und Neu-Schottland, ihren Wohnsitz gehabt haben, 
derselbe Zeitpunkt der Großjährigkeit für eingetreten zu 
achten, welcher in dem Kulmschen Rechte für sämmtliche 
Bewohner Danzigs bestimmt ist; daß aber diejenigen 
Juden, welche in den genannten kombinirten Vorstädten 
und Flecken ihren Wohnsitz gehabt haben, und also vor 
dem 29sten März v. I. mit dem zwanzigsten Jahre für 
volljährig zu achten waren, wenn sie vor dem 29sten 
März. v. I. das 20ste Jahr zurückgelegt haben, in die 
Minderjähn'gkeit nicht wieder zurückfallen, 

genehmigt wird.
Das Königl. Oberlandesgericht hat hiernach nicht nur 

den Rath zu Danzig auf seine desfalsige Anfrage zu beschei
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den; sondern auch diesen Bescheid durch die Amtsblätter be- 
kanttt zu machen.

Berlin, den 24sten Januar 1814.

Der Justizminister von Kirchcisen.

11.

Bevormundung unehelicher Kinder in Berlin, 

(v. Kamptz Jahrb. 1814, Bd. 2. S. 190.)

Reskript des König!. Justizministeriums an das Berlinische 
Vormundschaftsgericht.

Das Kurmarksche Pupillen-Kollegium hat in dem, durch 
die Verfügung vom Listen November v. I. wegen Bevor- 
mundung der unehelichen Juden-Kinder, erforderten Bericht 
darauf angetragcn, daß die Regel, wonach uneheliche Kinder 
allemal dem Foro der Mutter folgen, auch auf uneheliche Ju- 
den-Kinder angewendet, und mithin die Direktion der Vor- 
mundschaft über solche Kinder, ohne Unterschied, ob sie von 
einem Christen, oder von einem Juden mit einer Jüdin au- 
ßer der Ehe gezeugt worden, nach dem Gerichtsstände der 
Mutter bestimmt werde. Da hiernach das Kurmarksche Pu- 
pillen-Kollegium die Bevormundung unehelicher Kinder der un- 
ter der Jurisdiktion des׳ Kammergerichts stehenden Jüdinnen, 
zu übernehmen bereit ist; so hat es dabei sein Bewenden, 
und kann also künftig der Fall, daß dem Vormundschaftsge- 
richte Bevormundung eines unehelichen Juden-Kindes obliegt, 
nur alsdann vorkommen, wenn die jüdische Mutter unter der 1 
Gerichtsbarkeit des Stadtgerichts stehet, welches nach dem Re- 
skript vom 2ten Mar; 1809 (Mathis Allgemeine Jurist. Mo- 
natsschrift Theil 8. S. 95.) statt findet, wenn die Mutter 
zu dem Gesinde und den Hausofsizianten eines hiesigen Ju- 
den gehört. Es versteht sich von selbst, daß hierbei die Vor- 
schrkft des Allg. Landrechts Th. II. Lit. 18. §. 137, wonach 
Christen für Personen, die keiner der christlichen Religions- 
Parteien zugethan sind, und diese für jene, zu Vormündern 
nicht bestellt werden sollen, noch ferner zu beobachten, und 
demnach dem unehelichen Kinde einer Jüdin nur in dem Falle 
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ein Christ zum Vormunde zu bestellen ist, wenn das Kmd 
von einem Christen mit einer jüdischen Mutter gezeugt wor- 
den, und nach der Bestimmung des Allg. Landrechts Th. 1L 
Tit. II. tz. 643. in der christlichen Religion erzogen werden 

mU^5)ent König!. Vormundschaftsgerichte wird dies in Verfolg 

der Verfügung vom Listen November v. I. zur Nachricht 
und Achtung hiermit bekannt gemacht.

Berlin, den 26sten Januar 1813.
Der Justizminister von Kircheifen.

12.
Die Bevormundung unehelicher Kinder in Berlin.

(Daselbst. S. 191.)

Reskript des Königl. Justizministeriums an das Berlinische 
Vormundschaftsgericht.

Dem Königl. Vormundschaftsgerichte wird auf dessen 
Bericht vom Ilten d. M., betreffend die Bevormundung un- 
ehelicher Kinder hiesiger Juden, eröffnet, daß die aus den 
Reskripten vom 17ten Mai 1796 und loten Dezember 1798 
erhobenen Zweifel erwogen, aber ganz unerheblich befunden 
sind. Beide Reskripte sprechen von der Bevormundung sol- 
eher minorennen Kinder, die zum Ressort des Kammergerichts 
und des Kurmarkschen Pupillen - Kollegii gehören, welches 
hier nicht der Fall ist. Durch die Gesinde-Ordnung vom 
2ten Januar 1746 Tit. X. wurde schon die Gerichtsbarkeit 
über alles hiesige Gesinde, dem Gesinde-Amte belgelegt, und 
diese Gerichtsbarkeit, die anfänglich nur Gesindesachen zum 
Gegenstände hatte, auf alle Angelegenheiten der hiesigen 
Dienstboten, um nicht die nemlichen Menschen verschiedenen 
Gerichtsbarkeiten zu unterwerfen, ausgedehnt, und m dieser 
Art seit 60 Jahren von den hiesigen Untergenchten in Aus- 
Übung gebracht. Der Ursprung der dem Stadtgericht über 
dergleichen Personen zukommenden Gerichtsbarkeit, ist aljo tn 
der angeführten Gesinde - Ordnung eigentlich zu suchen, wozu 
nach dem Berichte des Stadtgerichts vom Listen Nov. 1808, 
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noch der Umstand kam, daß die Dienstboten der hiesigen Ju- 
den gewöhnlich Kinder der Schutzjuden aus den Provinzial- 
Städten, oder ganz fremder Juden waren, die auch in die- 
ser Hinsicht vor die stadtgerichtliche Jurisdiktion gezogen wur- 
den. Es ergiebt sich hieraus ganz deutlich, daß von einer 
delegirten Jurisdiktion hier gar nicht die Rede sein kann, und 
daß die in der Allgemeinen Gerichtsordnung LH. I. Tit. 2. 
§. 101. und 130, und in dem Reskript vom 2ten Marz 1809 
gebrauchten Ausdrücke: delegirte Gerichtsbarkeit, nur 
in uneigentlichem Verstände auf die ftadtgerichtliche Jurisdik-. 
tion über das jüdische Gesinde anzuwenden ist. Da die Be- 
vormundung der unehelichen Kinder dieses Gesindes eine Fol- 
ge der dem Stadtgerichte über dasselbe ursprünglich zustehen- 
den Gerichtsbarkeit ist, so widerlegt sich die Behauptung des 
Vormundschaftsgerichts, daß ihm diese Bevormundung per 
modum delegationis mit Unrecht übertragen werde, von selbst, 
und muß es demnach bei der Verfügung vom 26sten Januar 
c. das Verbleiben haben.

Berlin, den 23sten Februar 1813.

Der Justizminister von Kircheiscn.

׳ 13.

Vormundschaftsforum der Juden in Berlin.

(v. Kamptz Jahrbücher, Bd. 2. Heft 4. S. 192.)

Reskript des Königl. Justizministeriums an das Königl. 
Kurmarksche Pupillen - Kollegium.

Der von dem Königl. Kurmarkschen Pupillen - Kollegio 
in dem, auf das Nessript vom 23sten Marz c., wegen der 
Vormundschaften über Juden, erstatteten gutachtlichen Berichte 
vom 6ten d. M. gethane Vorschlag,

die hiesige Judenschaft generaliter anzuweisen, auf die 
Aufforderung des Vormundschafts-Gerichts, Vormund- 
schäften über die zu dessen Ressort gehörigen Personen 
jüdischer Nation anzunehmen und in allen solche Vor- 
mundschaften betreffenden Angelegenheiten sich diesem 
Gerichte zu unterwerfen,
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wird hiermit genehmiget. Es ist jedoch nicht nöthig, daß sol- 
ches durch die öffentlichen Blätter zur Notiz der hiesigen Ju- 
denschaft gebracht werde; sondern es bedarf nur der Bekannt- 
machung m der Schule, welche das Kollegium sofort zu ver- 
anstalten hat.

Was hkernachst die Meinung des Königl. Kurmärkschen 
Pupillen -Kollegii betrifft, daß auch die Kinder solcher einlän- 
dischen Juden, welche außerhalb Berlin gewohnt haben, und 
in ihrer Heimath dem Untergerichte der Provinz unterworfen 
gewesen, dem Vormundschaftsgerichte zuzuweisen sein; so kann 
solche nicht gebilligt, sondern es muß allgemein der Grundsatz 
angenommen werden, daß alle Juden, welche die Rechte Preu- 
ßischer Staatsbürger erlangt haben, mithin auch deren Kin- 
der, wenn sie in der hiesigen Residenz ihren Aufenthalt ha- 
den, der Gerichtsbarkeit des Kammergerichts unterworfen, und 
folglich auch von dem Königl. Kurmarkschen Pupillen - Kollcgio 
zu bevormunden find, und daß hiervon nur in Ansehung des 
Gesindes und der Haus-Offizianten der diesigen Juden eine 
Ausnahme statt finde, wogegen es in Ansehung der Kinder 
ausländischer, und mit dem Staatsbürgerrechte nicht versehe- 
ner Juden, bei den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts 
LH. II. Lit. 18. §. 68. ff. das Bewenden bat.

Berlin, den 20sten April 1813.

Der Justizminister von Kircheisen.

14.

Ueber die Großjährigkeit der Juden im Groß- 
Herzog th un! Posen *).

(v. Kamptz Jahrbücher, Bd. 12. S. 255.)

Reskript des Königl. Justizministeriums an das Königl. Ober- 
appellationsgericht zu Posen.

Nach dem sub lege remissionis originaiiter beikommcn- 
den Bericht der Negierung zu Bromberg vom 23sten Sept, c., 
welchen der Herr Minister des Innern dem Justiz-Minister 

•) A. L-. R. Th. I. Lit. 1. §. 26. Anh. §. 3.
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mitgetheilt hat, waltet zwischen der Regierung und dem 
König!. Oberappellations-Gericht eine Verschiedenheit der Mei- 
nungen darüber, ob, ob die Großjährigkeit der Juden im Groß- 
herzogthum Posen mit dem vollendeten Lösten oder dem 24sten 
Lebensjahre eintrete. Der Justiz-Minister kann nicht umhin, 
der Meinung der ׳Negierung, daß die Juden im Großhcrzog- 
thum Posen mit dem Lösten Jahre großjährig werden, Bei- 
fall zu geben. Da das Publikations-Patent die Vorschriften 
des Allgemeinen Landrechts nebst dessen spateren Deklaration , 
eingeführt hat, und der Anhang zum Allgemeinen Landrecht 
die Großjährigkeit der Juden auf das zurückgekegte LOste Jahr 
setzt; so muß auch diese gesetzliche Disposition dort unbedenk- 
lieh zur Anwendung kommen. Der §.18 des Publikations- 
Patents,, welcher überdieß nur von einer Klasse der Minder- 
jährigen, nemlich solchen, die bis zum Isten März a. pr. das 
Liste Jahr noch nicht zurückgelegt, spricht, würde freilich allen 
Zweifel gehoben haben, wenn er der Juden ausdrücklich aus- 
nahmsweise erwähnt hatte, indeß kann er doch bei diesen Um- 
ständen nur immer auf die christlichen Glaubensgenossen ange- 
wendet werden, nicht aber auf die Juden, weil sonst das Pu- 
blikations-Patent mit dem Allgemeinen Landrecht in Wider- 
spruch gerathen würde, so wie denn auch bei Ausarbeitung 
des Patents keine Ausnahme von dem Allgemeinen Landrecht 
in Betreff der Großjährigkeit der Juden beabsichtigt, vielmehr 
jede desfalsige Abänderung von der Einführung des Edikts 
vom Ilten März 1812 abhängig gemacht worden ist, die 
noch dahinstehet.

Aus diesen Gründen wird das Königl. Oberappellations- 
Gericht sich überzeugen, daß dasselbe keinen Grund hat, dem 
Publikando der Negierung zu widersprechen, welches diese durch 
die Amtsblätter hat bekannt machen lassen.

Berlin, den 3Osten Oktober 1818.

Der Justizminister 
von Kircheisen.
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15.

Die Schulden der Judenschaften in den Rhein- 
Provinzen.

(.Kamptz Annalen 1818, 53b. 2. Heft 4. S. 1051 .ט)

Reskript des Königs. Ministeriums des Innern an den Königl. 
Ober-Präsidenten Herrn Grafen v. Solms - Laubach zu Cöln.

Aus Ew. Hochgeboren Bericht vom löten Dezember v. 
I., worauf ich Sie erst jetzt zu bescheiden im Stande bin, 
habe ich ersehen, was für eine Bewandniß es mit den Schul- 
den der ehemaligen jüdischen Korporationen des Erzstists Cöln 
und der Herzogthümer Jülich, Berg und Cleve hat, und bin 
nicht nur im Allgemeinen damit einverstanden, daß das von 
den vorigen Landesherrschaften eingeleitete, aber nicht zur Aus- 
führung gebrachte Schulden-Abwickelungs-Verfahren unter 
obrigkeitlicher Autorität fortgesetzt werden müsse, sondern sinde 
es auch, da die genannten Provinzen dermalen unter mehrere 
Regierungs-Bezirke vertheilt sind, der Sache völlig angemessen, 
daß Ew. Hochgeboren die ausschließliche obere Leitung des Ge- 
schäfts, welche Sie bereits übernommen haben, ferner beide- 
halten. , ״

Was die dabei in Anwendung zu bringenden Grundsätze 
betrifft, so halte ich es für nothwendig, im Wesentlichen bei 
denjenigen Vorschriften stehen zu bleiben, welche unter der vo- 
rigen Regierung mit gesetzlicher Wirkung gegeben worden sind. 
In Ansehung der Judenschafts-Schulden des Erzstifts Cöln, 
welche sich unter allen am höchsten belaufen, wird daher Haupt- 
sächlich nach dem Kaiserlichen Dekret vom Lösten November 
1809 zu verfahren sein, und da dieses Dekret sich auf den 
Beschluß des General - Regierungs - Commissairs der 4 Rhein-, 
Departements Staatsrath Jollivet vom 7ten Messidor des Iah- 
res IX. gründet, letzterer aber lediglich in dem Sinne der Ver- 
ordnungen der ftanzösi'schcn National-Vcrsammlung vom Lösten 
Mai 1791 und Isten Mai 1792, betreffend das Schuldenwesen 
der vormaligen Juden-Gemeinde von Metz, abgefaßt ist, wel- 
che als allgemeine gesetzliche Normen für diesen Gegenstand 
betrachtet werden müssens so scheint es mir unbedenklich, daß 
auch in den übrigen Provinzen des Ew. Hochgeboren anver- 
trauten Ober-Prasidial-Bezirks bei der Verzinsung und Amor- 
tisirung der Judenschafts-Schulden nach Analogie des genann- 
ten Dekrets verfahren werden dürfe.
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Wenn Ew. Hochgeboren nun darauf angetragen haben, 
als obersten Grundsatz auszusprechen:

 daß alle gegenwärtig in den verschiedenen Gebietstheilen״
 der oben benannten Provinzen domicilirte Juden zur״
 Tilgung der vorhandenen Judenschafts - Schulden, nach״
 »Maßgabe ihrer Beitragspflicht zu den Staatslasten, bei״
,trogen sollen״

so vermag ich Ihrer hierunter geäußerten Ansicht nicht beizutreten. 
Denn dieser Grundsatz ist nicht allein der ausdrücklichen Bestim- 
mung des Dekrets vom Lösten November 1809 im Artikel 5., 
nach welcher die Beitrage zu dem angegebenen Behuf

aus alle Juden, welche die ehemalige Gemeinde (Kor- 
poration) in dem ehemaligen Kurfürstenthum Cöln 
ausgemacht haben,

vertheilt werden sollen, entgegen, sondern er würde auch über- 
Haupt aus dem Gesichtspunkte des Rechts und der Billigkeit 
betrachtet, nicht gerechtfertigt werden können. Die jüdischen 
Korporattons-Schulden, von deren Abtragung es sich handelt, 
sind ursprünglich zu dem Zweck negoziirt worden, um die Ab« 
gaben zu berichtigen, welche der Landesherrschaft zu jener Zeit 
Seitens der Korporationen für den Schutz (das Geleit) entwe- 
der in bestimmten Epochen oder bei Regierungs-Veranderun- 
gen gezahlt werden mußten. Die Korporationen haben die 
schuldigen Kapitalien unter solidarischer Verpflichtung ihrer Mit- 
glieder aufgeliehen. Mit welchem Schein von Recht oder Bil- 
ligkeit wollte man demnach solchen Juden, welche in einer spä» 
teren Zeit, wo die Korporations-Verbände der Juden durch 
die Regierung bereits aufgelöst waren und jüdische Schutz - oder 
Geleitsabgaben gar nicht mehr statt fanden, ihren Wohnsitz im 
Lande genommen und das gesetzlich unbeschrankte Bürgerrecht 
überkommen haben, die Verpflichtung auferlegen, zur Abbür- 
düng derjenigen Schulden beizutragen, die eine nicht mehr be- 
stehende Korporation, ausschließlich zum Besten ihrer ehemali- 
gen Mitglieder, wozu diese Juden niemals gehött haben, zu 
kontrahlren veranlaßt gewesen ist? Ein Fortbestand der morali- 
schen Person einer vormaligen Judenschaft, welche gemeinschaft- 
liche Schulden hat, bis zu deren völligen Ablösung, laßt sich 
rechtlich nur in sofern denken, als von denjenigen Individuen 
die Rede ist, welche die moralische Person wirklich ausgemacht 
haben, und nicht etwa schon vor deren Auflösung aus der Ge- 
memschaft entlassen und dadurch ihrer Verbindlichkeiten wider 
die Gesellschafts-Gläubiger entledigt worden sind. Daß aber 
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eine bcveitf aufgehobene Gemeinschaft keine neue Theilnehmer 
mehr erwerben könne, spricht von selbst.

In Erwägung dieser Gründe werden Ew. Hochgeboren 
selbst "ermessen, daß ich Bedenken tragen muß, auf Ihren 
vorberührtcn Antrag einzugehen. Im Uebrigen genehmige ich 
die nach dem weitern Inhalt Ihres Eingangs erwähnten Be- 
richts beabsichtigten Einschränkungen vollkommen, und bemerke 
nur noch daß wie Abwickelung der Clevejchen Iudcnschasts- 
Schulden, die Ew. Hochgeboren bekannt, von hier aus durch 
Verfügung an die Negierung zu Cleve bereits eingeleitet wor- 
ivn ist und daß in Meurs und Geldern Niemals dergleichen 
dulden statt gefunden haben. In Ansehung der Juden- 
^ Schuldendes vormaligen Erzstifts Cöln steht nach Art.2.׳

KaMlichcn Dekrets vom 20sten November 1809 zwar 
fest daß keine gerichtliche Verfolgung der Schuldner und deren 
Bürgen binnen der Amortisations - Frist zu,Mg sein soll; al-

die Judenschaften der übrigen Provinzen können auf em 
ftkbeä Vorrecht in Ermangelung darüber sprechender Gesetzes- 
Vorschriften keinen Anspruch machen.

Berlin, den 9ten Oktober 1818.
Der Minister des Innern 

v. Schuckmann.

16.

Heber ebendenselben Gegenstand.
«jefftmt des Konigl. Ministeriums des Innern an den König!. 
Nbe Präsidenten, Herrn Geh. Staatsminister von JngerS-

* leben zu Eoblenz.

- Euer Erzellenz theile ich, unter Bezugnahme auf Ihren 
Bericht vom Ästen Januar d. 3-, wegen der Schulden der 
SniHwftcn in Großherzogthum Niederrhein, eine Abschrift 
ÄSÄ * ״* ich Dato an den .Yerrn 
^«-Präsidenten, Grafen v. Solms-Laubach, zur Besche,- 
dunq auf den Ihnen bekannten Vortrag vom ISten Dezemb^ 
» I über denselben Gegenstand erlassen habe, indem ,ch 
Euer Erzellenz anheim stelle, unter Berücksichtigung des jn־ 
hattS die Abwickelung der jüdischen Korporations-Schulden >m
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Regierungsbezirk von Trier einzuleiten und im Coblenzer De- 
partement, wo sie bereits im Gange ist, des Weitern'zu för- 
dern.

Berlin, den 9ten Oktober 1818.

Der Minister des Innern 
v. Schuckmann.

17.

Wechselfahigkeit der Juden.
(v. Kamptz Jahrbücher, Bd. 2. S. 197.)

Reffript des Königl. Ministeriums der Justiz an das Konigl. 
; Kammergericht.

Durch die snb lege remissionis originaliter anliegende 
Eingabe, hat der Justizkommissarius N. N. angefragt:

ob nach der Publikation des Edikts vom Ilten Marz 
1812 die bürgerlichen Verhältnisse der Juden betreffend, 
bei den Juden, wie bei den Christen der Gewerbeschein 
über ein Gewerbe, welchem das Allg. Landrecht oder 
spatere Verordnungen die Wechselfahigkeit beilegen, über 
die Wechselfahigkeit entscheide?

und der Justizminister Veranlassung genommen, über diese Fra- 
gc mit dem Departement für die allgemeine Polizei im Mi- 
nisterio des Innern zu kommuniziren. Das gedachte Depar- 
tement ist mit der demselben geäußerten Meinung dahin ganz 
einverstanden:

daß die Vorschrift des Allg. Landrechts Th. II. Lit. 8.
§. 723., wonach Juden ohne Unterschied dem Wechsel- 
recht unterworfen, durch das Edikt vom Ilten Marz 
1812 für aufgehoben zu achten, und hiernach anzuneh- 
men fei, daß so wie der Jude nur unter eben den Be- 
dingungen als ein Kaufmann anzusehn, unter welchen 
ein Christ dafür gelte, eben so auch die Wechselfahigkeit 
des einen wie des andern von gleicher Bedingung ab- 
hängig sei, daß demnach ein jeder, der einen Gewerbe- 
schein zum Handel habe, als Kaufmann, und in dieser 
Eigenschaft als wechselfähig zu betrachten, und daß zu 
dieser Art der Wechselfähigkeit keine andern Erfordernisse,
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namentlich nicht der Beitritt zu einer Innung und Gilde, 

 -Dem Königl. Kammergericht wird überlassen, den Ju״

siizkommissarius N. N. auf seine Anfrage hiernach zu beMiden.
Berlin, den 31sten August 1813.

Der Justizminister 
von Kircheisen.

Worstebendes Reskript ist vom Köniql. Kammergericht (Kurmärk. 
Amtsbl. 1813, St. 40. Nr. 24. S. 461.) am 6ten September 
1813 den sämmtlichen Untergerichten bekannt gemacht worden, um 
sich in vorkommenden Fällen darnach zu achten.

18.
Ueber die Zulässigkeit des Wechsel - Prozesses aus 
einem, mit jüdischen Schriftzügen unterzeichne- 

len Wechsel.
(.Kamptz Jahrb. Bd. 11, S. 222 .ט)

Reskript des Königl. Hoh. Justizministeriums an das Königl. 
Oberlandesgericht zu Marienwerder.

Es bedarf über die Frage:
ob ein von einem jüdischen Staatsbürger mit 1udl,chen 

 ,Schriftzügen unterzeichneter sonst vollständiger, Wechsel״
,,den Wechsel-Prozeß begründen und ein solcher über- 
,Haupt als schriftliches Dokument gelten könne״

oder
 ob diese Rechtswirkungen nur dann erntteten, wenn em״
 -solcher Wechsel mit deutschen oder latem:,chen Schuft״

' ''zügen unterschrieben ist?"
der von dem Königl. Oberlandesgericht mittelst Berichts vom 
17ten April d. I. angetragenen authentischen Deklaration in 

^'"^Das Allgemeine Preußische Landrecht, welches hinsichtlich 

der zur Rechtsgültigkeit einer Willenserklärung nothwendigen 
Erfordernisse jederzeit die Quelle der Entscheidung bleibt , hat 
an keiner einzigen Stelle vorgeschrieben, daß em Wechiel, um 
die Wechselkraft, und das davon abhängige gerichtliche 2Zer- 
fahren zu begründen, in deutscher oder late1m,cher Sprache 
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ausgestellt, oder mit deutschen oder lateinischen Schriftzügen 
unterzeichnet sein müsse. Die Disposition des Gesetzes lau- 
tet vielmehr Th. II, Lit. VII l. §. 781, wörtlich nur dahin:

 -Wechsel, die blos mit Kreuzen oder andern Zeichen un״
",terschrieben sind, haben keine Gültigkeit״

und der Verfasser der Materialien zur wissenschaftlichen Er- 
klarung der Prcuß. Landesgcsetze deutet jene Disposition sehr 
richtig, wenn er bemerkt, daß unter dergleichen unzulässigen 
Zeichen fremde Buchstaben und wirkliche Schriftzuge nicht 
verstanden werden durften.

(cf. Heft 1. S. 203. I. a.)
Der Gesetzgeber selbst bestätigt dieses, indem er 6. 784. 

1. a. feststellt
 ,das Vorgeben des Ausstellers, daß er der Sprache״
 ,worin der Wechsel abgefaßt worden, nicht kundig sei״
 soll dem Instrumente nichts an seiner Wechselkraft״
".nehmen״
Das Königl. Oberlandesgericht hat sich mit obiger An- 

sicht auch bereits in dem Bericht vom 17ten v. M. im All- 
gemeinen einverstanden erklärt; es behauptet aber, daß die 
rechtlichen Forderungen daraus, nach Emam'rung des Gesetzes 
vom Ilten März 1812, auf die jüdischen Staatsbürger nicht 
mehr ausgedehnt werden könnten, weil selbige fortan verpflich- 
tet waren, sich bei Abfassung ihrer Vertrage und rechtlichen 
Willenserklärungen der deutschen oder einer andern lebenden 
Sprache, und bei ihren Unterschriften keiner andern als deut- 
scher oder lateinischer Schriftzüge, zu bedienen.

Das scheinbare Gewicht jener Behauptung verliert sich, 
wenn man erwägt

1) daß das allegirte Gesetz hauptsächlich nur von den 
staatsbürgerlichen Verhältnissen der Juden, so wie 
von den Bedingungen handelt, unter denen sie der da- 
mit verknüpften Rechte fortdauernd theilhaftig wer- 
den können.

2) Daß es diejenigen Juden, welche die vorausgesetzten 
Bedingungen nicht erfüllen oder selbigen zuwider handeln, 

1 als fremde Juden angesehen und behandelt wissen will.
(.I. a .״ (§. 6

Diese Erwägung erledigt jeden Zweifel, welchen man 
rücksichtlich der jüdischen Staatsbürger, bei Zusammenstellung 
der Vorschriften des Allgemeinen Landrechts, sowohl in allge- 
meiner privatrechtlicher Beziehung, als in spezieller Hin- 
sicht auf die Rechtsgültigkeit der mit jüdischen Schriftzügen 
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von ihnen unterzeichneten Wechsel, haben könnte. Der Kno- 
tcn findet sich in dem Edikt vom Ilten Marz 1812 selbst schon 
mit vieler Borsicht aufgelöset,finden! es die seinen Vorschriften 
entgegenhandelnden jüdischen Staatsbürger ihrer bedingten Be- 
aünstiaungen ipso^ure verlustig erklärt, und )te in die Kare- 
qorie der'fremden Juden zurückwirft, welche nach dem Allge- 
meinen Landrechte Theil 11. Lit. 8. tz. 723 ohne Unter- 
schied bei ihren ausgestellten Wechseln dem Wechjelrechte un- 
terüegen.

Vorstehende Auseinandersetzung wird das Königl. Ober- 
landesgericht zu der Ueberzeugung führen, daß das in Sachen 
der Kaufleute N. N. wider den jüdischen Handelsmann N. N. 
zu N. unter dem 27ften Marz d. I. erlassene Reskript m sei- 
nem ganzen Umfange mir den Gesetzen konform ist. Auch 
stehet solches mit keinen bishero ergangenen ministeriellen Vcr- 
fügungen im Widerspruch.

Die Reskripte vom 17ten August 1813 und 18tcn Juni 1814.
(v. Kamptz Jahrbücher, Th. 2. S. 197. und Th. 4. S. 44.) 

beziehen sich nur auf die Wechselfähigkeit der Juden, in so 
weit und so lange sie als jüdische Staatsbürger 
zu betrachten sind. Der konkrete Fall stellt jederzeit erst den 
richtigen Gesichtspunkt hierbei fest.

Das Reskript vom 18ten Juni 1812.
(v. Kamptz Jahrbücher, LH. 1• S. 67.)

worauf sich das Königliche Oberlandesgericht sodann noch be- 
rufet, dient sogar zur Bestärkung der oben entwickelten Grund- 
sätze. Es wird darin ausdrücklich gesagt:

daß das Edikt vom Ilten Marz 1812, von der Beobach- 
tung seiner Vorschriften, die Fortdauer der den Juden bei- 
gelegten Eigenschaft als Einländer und Staatsbürger ab- 
hängig gemacht habe,

und es wird zugleich gemißbilligt,
daß die Ehefrau des jüdischen Staatsbürgers M: I., wel- 
che ein von ihr niedergelegtes Testament gestandlich in jü- 
bischer Sprache unterschrieben hatte, nicht auf die für sie 
daraus entspringende nachtheilige Folgen von dem Stadt- 
geeichte zu Stargard aufmerksam gemacht^ war..

Ueber die Natur dieser Folgen, welche in staatsbürgerlicher 
Beziehung zwar niemals zweifelhaft sind, in das privatrecht- 
liche Verhältniß aber, nach Verschiedenheit des konkreten Fal- 
les, bald mehr, bald,weniger eingreifen, ist von dem Chef 
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der Justiz keine das richterliche Ermessen vinkulirende materielle 
Entscheidung ausgegangen; die Beurtheilung derselben muß 
vielmehr in streitigen Fallen, mit Rücksicht auf die Borschriften 
des Gesetzes vom Ilten Marz 1812. §. 20 und 21, jederzeit 
den kompetenten Gerichtshöfen überlassen bleiben.

Berlin, den 9ten Mai 1818.

Der Justizminister von Kirch eisen.

19.
Allerhöchste Erklärung der Verordnung vom Ilten 
Marz 1812, daß kein Staatsbürger jüdischer Re- 
ligion höhere als den Kaufleuten erlaubte Zinsen 
rechtsgültiger Weise, sich versprechen noch zahlen 

lassen dürfe.
, (Gesetzsamml. 1813. St. 13. Nr. 183.)

?ch habe aus Ihrem Berichte mit Mißfallen ersehen, 
daß einige Juden im Departement der Liegnitzschcn Regierung 
sich noch jezt unterfangen, von ihren Schuldnern übermäßige 
Zmten, unter dem Vorwande zu erheben, daß ihnen solches 
durch das der Judenschaft zu Groß-Glogau ertheilte Privile- 
grum vom 25sten Mai 1743 erlaubt sei. Da dies der Absicht 
des Edikts vom Ilten Marz 1812 ganz zuwider ist, welches, 
11U׳L •J1 •'un3 aller die Juden betreffenden und nicht aus- 
drucklich beibchaltenen früheren gesetzlichen Vorschriften, verord- 
net, daß die Juden gleiche bürgerliche Rechte und Freiheiten 
mtt den Christen genießen und in ihren privatrechtlichen Ver- 
Haltnissen nach eben den Gesetzen beurtheilt werden sollen, wel- 
che anderen Bürgern des Staates zur Richtschnur dienen; so 
folgt von selbst, daß auch die in dem Privilegio vom 25sten 
Mai 1743, sowie in dem Generalprivilegio vom 17ten April 
1750 und in dem Allgemeinen Landrechte Theil I. Ist. 11. 
§. 805 enthaltenen besonderen Bestimmungen wegen der den 
Juden damals erlaubten Zinsen für aufgehoben zu achten sind.

Kem Jude kann daher höhere, als Landübliche, oder, 
wenn er ein Kaufmann ist, höhere, als den Kaufleuten er-׳ 
laubte Zinsen, rechtsgültigerweise sich versprechen noch zahlen 
lassen. Auch aus Vertragen, die vor der Publikation des Edikts

6 
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vom Ilten Marz 1812 errichtet worden, dürfen keine höhere 
Zinsen, doch mit Ausnahme der bis zum Tage der Publikation 
dieses Edikts laufenden, erhoben werden.

In Ansehung der durch rechtskräftige, vor der Publika- 
tion des Edikts eröffnete Erkenntnisse, nach damals geltenden 
Rechten, festgesetzten Zinsen, soll eS bei dem, was einmal er- 
sannt ist, das Verbleiben haben.

Gegen diejenigen Juden, welche höhere Zinsen, als die 
Gesetze, nach den vorstehenden Bestimmungen verstatten, sich 
versprechen oder geben lassen, ist nach den Vorschriften des 
Allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. 20. §. 1271 und folg, 
zu verfahren.

Ich beauftrage Sie, dieses durch die Gesetzsammlung be- 
sannt zu machen und Sorge zu tragen, daß allenthalben fest 
darüber gehalten werde.

Breslau, den 20sten April 1813.

< ' Fr!edrich Wilhelm.
An '

den Staatskanzler Freiherrn von Hardenberg 
und

den Staats- und Justizminister von Kircheisen.

20.
Ueber die Form jüdischer Testamente*).

Gutachten des Oberlandesrabbiners Hirschel Löbel in Berlin.

Ew. Könkgl. Majestät allerunterthänigft Folge zu leisten, 
füge ich hiebei mein pflichtmäßiges Gutachten über die noch übri- 
ge mir aufgegebene vierte und fünfte Frage in Sachen des 
Schutzjuden A. B. ... wider E. M..., und zwar

ad 4) ob ein Testament ungültig sei, wenn der Testator nicht 
in der Krankheit verstorben, in welcher solches errichtet 
worden? .

*) Stengels Beitrage, Bd. 5. S. 187.
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Antwort.
Die Bemerkung dieses Umstandes hat nur auf solche Te- 

stamente Einfluß, die Todes halber errichtet worden.
(Ritualges. d. I. Hauptst. 3. ?lbschn. 2. §. 5.)

Da nun aber das vorliegende Testament, wegen des dgbei 
geleisteten Mantelgriffs, als ein Testament in gesunden Tagen 
zu betrachten ist, so kann der Ausdruck:

daß die Testatrizin in der Krankheit gestorben, 
freilich nicht darin enthalten sein, und mithin die ׳Weglassung 
der Rechtskraft desselben nicht im Wege stehen.

ad 5) Ob ein Testament ungültig sei, wenn nicht vermerkt 
worden, daß der Errichter krank oder gesund gewesen, 
wenn gleich darin enthalten, daß er sich im Gebrauche 
seiner Seelenkräfte befunden?

Antwort.

Bei einem Testamente in gesunden Tagen, als wofür das 
vorliegende anzuerkennen, wird die Erwähnung des Gesund- 
heitszustandes nicht als eine nothwendige Bedingung voraus- 
gesetzt. So kann z. B. ein Testator auf seinem Krankenbette 
seinem Testament die nemliche Form und mithin auch die nem- 
lichen Rechte eines in gesunden Tagen errichteten geben.

(Ritualges. d. I. Hauptst. 3- Abschn. 2. §. 6.)
Es darf also in solchen Testamenten, als das vorliegende 

ist, von der Beschaffenheit des Gesundheitszustandes keine Er- 
wahnung geschehen; so wie es hingegen der Sache angemes- 
sen ist, die ruhige Gemüthsbeschaffenhcir, als eine der ersten 
Erfordernisse zu jeder freiwilligen menschlichen Handlung da- 
bei zu vermerken.

Wenn also die Testatrizin im Besitz des von ihrem Manne 
erlangten Vermögens durch den gesetzmäßigen Wittweneid ge- 
langt ist, so stehet der Rechtskraft ihres vorliegenden Testa- 
mcnts wegen der überhaupt mir zur Beantwortung vorgelegten 
fünften Frage nichts entgegen.

Berlin, den 29sten Mai 1793.

Hirschel Löbel. >

6♦
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21.
Die Reckte aus den halben männlichen Erbtheil- 

Verschreibungen.

a.
Reskript des König!. Kammergerichts dt\ die Gelehrten und 

Assessoren der Iudenschast zu Berlin.

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelrrt König von 

Preußen 2c.
Unsern gnädigen Gruß zuvor; liebe Getreue. Wir lassen Euch 
einen aktenmaßigen Statum causae in Sachen der verehelich- 
teil B . . . wider die B . . sehen Erben hiebei zufertigen, 
mit dem Befehle, darüber ein Gutachten binnen 14 Tagen 
einzureichen. Sind Euch mit Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin den 20sten Mai 1802.
König!. Preu^. Kammcrgericht.

Anlage.

B. . c B .. .'s Erben.

Status Causae et Controversiae Behufs des V0N den 
jüdischen Gelehrten einzuholenden Gutachtens.

Die Ehefrau G... jezt verehelichte B.... in H. schloß, 
nach dem Ableben der Schutzjuden-Frau N.. .., verwittwete 
B. . ., der gemeinschaftlichen Erblasserin, mit ihren Miterben, 
denen Geschwistern B..., einen Erbvergleich d. d. Berlin 
den löten Dezember 1782 dahin ab:

daß ihr der verehelichten Jüdin G.... jczigen B. t . . 
2500 Rthlr. zu ihrem halbmännlichcn Erbtheil verschrie- 
ben würden, welche drei Jahre lang von denen Geschwi- 
ftern B. . . a 5 pro Cent verzinset, demnächst aber bei 
der Hannoverschen Landschaft oder Kammer belegt wer- 
den, die G... jezigö B.... -׳davon die jährliche Inter- 
essen genießen, jedoch niemals befugt sein solle, das 
Kapital selbst/ ohne Konsens einer ihrer Brüder der Te- 
staments-Exekutoren zu heben.

Die B.. . schcn Erben belegten indeß, nach Ablauf der drei 
Jahre dieses Kapital nicht bei der Landschaft oder Kammer in 
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Hannover, sondern es blieb auf einem Grundstücke eines der 
B... schen Geschwister ingrossirt stehen.

Die G. . . jezige B. . . . klagte nunmehr gegen die 
B. . .. schen Geschwister, nicht auf Belegung des quest. Ka- 
pitals bei der Landschaft oder Kammer zu Hannover, sondern 
auf Herauszahlung des Kapitals selbst und Ertheilung des 
Konsenses von Seiten der Testaments-Exekutoren, dieses Ka- 
pital heben zu dürfen.

Die B. . schen Geschwister weigerten dies, weil die 
B.. .. nach dem Erbvergleich nur die Zinsen von dem quest. 
Kapital fordern könne.

In erster Instanz sind jedoch die B.. . schen Geschwister 
verurtheilt, der B.... dieses Kapital resp, baar auszuzahlen 
und ihren Konsens dazu zu geben, weil kein vernünftiger Grund 
vorhanden und von den B... schen Geschwistern nachgewie-- 
sen worden, weshalb sie ihren Konsens versagen, der B.... 
dieses ihr verschriebenes halbmännliches Erbtheil wirklich aus- 
zuzahlen.

Die B. . . schen Geschwister haben hiergegen appellirt, 
wo sie den Grund der Weigerung ihres Konsenses zur Aus- 
zahlung und der Auszahlung selbst dahin angeben:

die G... jezige B.... habe aus erster Ehe einen Sohn 
am Leben, welchem nach jüdischen dtu, dereinst, der im 
Erbvergleich der B. . . . verschriebene Erbtheil zufalle;

wenn aber dieser Sohn sterbe, so falle nach 
jüdischem ritu, der der B. . . . verschriebene 
halbmännliche Erbtheil, denen übrigen B...- 
schen Geschwistern selbst wieder zu.

Die B. ... gestehet zu, einen solchen Sohn erster Ehe zu 
haben, welcher natürlich dereinst ihr Erbe sei, indeß laug- 
net sie:

daß im Fall dieser Sohn sterben sollte, als- 
dann nach jüdischem ritu, der ihr verschrie- 
bene halbmännliche Erbtheil an ihre, nem- 
lich die B. . . schen Geschwister wieder zurück- 
fallen müsse.

Es ist also hierbei die streitige Frage zu entscheiden:
Muß nach jüdischem ritu (Gebrauch) das halb- 
männliche Erbtheil, welches einer jüdischen Tochter und 
Erbin zufällt, wenn diele nachher ohne Kinder verstirbt, 
an die übrigen Geschwister oder Mit-Erben wiederum 
zurücksallen, oder ist dies nicht nöthig, und stchr also 
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der Tochter und Erbin die freie Disposition über ein solch 
halbmannliches Erbtheil zu.

von Rappard.
Dep. Causae.

Derling. Blume.

b.
Gutachten der jüdischen Gelehrten und 

Assessoren.

Allerdurchlauchtigster rc.

Ew. Königl. Majestät per Reskript vom 20sten Mai a. c. 
uns allergnadigst ertheilten Befehl über die in Sachen der 
B.... contra Gebrüder B... aus dem zugleich uns kommu- 
nizirten Status Causae et Controversiae hervorgehende Rechts- 
frage unser Gutachten zu ertheilen, suchen wir hierdurch aller- 
unterthanigst pflichtmaßig zu erfüllen.

Nach jüdischen Ritual-Gesetzen beruhet die verschiedene 
Beurtheilung der vorliegenden Rechtsfrage blos auf dem 
Unterschied: in wessen Besitz sich der halbmannliche Erb- 
theil befindet; denn wenn die Tochter (z. B. die B.. . .) 
das halbmannliche Erbtheil in Besitz, genommen hat, 
so kann sie darüber frei disponiren, und wenn sie nicht 
darüber disponirt, so hat nach ihrem Lode nicht nur ihr 
Sohn, sondern auch der sie überlebende Ehemann das vor- 
zügliche Erbrecht, weil der Ehemann der Universal-Erbe 
seiner Frau ist, und alle Güter bekommt, welche seine Frau 
besessen.

(Ritual-Gesetze der Juden 4tes Hauptstück Ilter Abschn.
•§ 1)• ׳

Gelangt aber die Tochter (z. B. die B....) wie solches 
im Vergleich de dato Berlin den täten Dezember 1782 fest- 
gesetzt ist, nicht zum Besitz des halbmannlichen Erb- 
theils; so kann sie auf Lebenslang nur über die Interessen 
und nicht über das Kapital disponiren, und nach ihrem Tode 
hat ihr Sohn das vorzügliche Erbrecht, weil sich dessen Erb- 
recht auch auf solche Güter erstreckt, welche seine Mutter noch 
nicht im Besitz gehabt. — Wenn aber der Sohn vor der 
Mutter stirbt; so sind sodann die B. .. schen Geschwister die 



87

nächsten Erben, weil nach der oben angeführten Stelle der 
Ritual-Gesetze der Ehemann auf Anwartschaft kein Erbrecht 
hat.

Wir ersterben rc.
Berlin, den I4ten Junius 1802.

22.

Ob eine von ihrem Ehemanne noch nicht getrennte 
Ehefrau gegen denselben nach jüdischen Gesetzen 
aus einem an sie ausgestellten Schuld-Dokumente 

Klage erheben kann?

a. '
Requisition des König!. Stadtgerichts zu Stargard an die 

jüdischen Gerichte zu Berlin.

Die Ehefrau des hiesigen Schutzjuden M. F... ., ge- 
borne I. L. . ., welche daselbst zu B. .. bei ihren Aeltern 
sich aufhalt und von ihrem Mann mit Vorsatz sich entfernt hat, 
hat wider diesen nach abschriftlich anliegendem Auszuge aus 
dem Instruktions-Protokoll vom Lösten d. M. eine Wechsel- 
Forderung von 600 Rthlr. eingeklagt. Der Verklagte, wel- 
cher die Ausstellung des Schuldscheins zwar nicht leugnet, be- 
streitet jedoch die Befugniß der Klägerin wider ihn klagen zu 
können, und es ist mithin zwischen beiden Theilen streitig:

Ob Klägerin, welche von ihrem Manne noch nicht ge- 
schieden ist, wider diesen nach jüdischen Gesetzes eine 
Klage anstellen könne?

Hierüber hat der Verklagte auf ein Gutachten der Wohllöb- 
liehen jüdischen Gerichte daselbst provoziret, und wir ersuchen 
daher Wohldasselbe hierdurch ganz ergebenft, solches bald mög- 
lichst abzugeben und es unter Verzeichniß der etwanigen Ko- 
sten, für deren Berichtigung wir sogleich sorgen werden, an 
uns anhero einzuscnden.

Stargard, den 29ften August 1806.

Direktor und Assessores des Stadtgerichts.'

Haase.
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Anlage.
Extrakt aus dem Instruktions-Protokoll in Sa- 
chen der Ehefrau des Schutzjuden M. F. ...ge- 
borne I. L. . . zu B. . . . Klägerin wider ihren 

Ehemann, den Schutzjuden M. F.,... hieselbst
Verklagten.

Mandatarhis der Klägerin wiederholte׳ seine Klage und 
der Verklagte gab seine Beantwortung dahin ab:

Er gestehe zu, daß der übergebene Wechsel von seinem 
Vater geschrieben; von ihm aber unterschrieben sei, auch, daß 
solcher auf 600 Nthlr. Courant laute. Allein er gestehe dar- 
auf auch nichts ein. Denn einestheils habe er die Valuta 
von seiner Frau nicht erhalten, anderntheils könne seine Frau, 
da sie von ihm noch nicht geschieden sei, auch wider ihn nicht 
klagen, vielmehr wäre er nach jüdischen Gesetzen über das ge- 
stimmte Vermögen seiner Frauen der uneingeschränkte Verwal- 
ter und auch der Universal-Erbe derselben. Er sei daher nicht 
schuldig Zahlung zu leisten, vielmehr bitte er

die Klägerin mit ihrer Klage gänzlich abzuweisen und in 
die Tragung der Kosten zu verurtheilen.

Darüber, daß er von der Klägerin die Valuta nicht erhalten 
habe, schiebe er derselben den Eid zu, den er zurückgeschoben 
abzuleisten bereit sei, und wegen der Rechte eines jüdischen 
Ehemannes über das Vermögen seiner Frauen, wenn solches 
auch nicht zu ihrem Eingebrachten gehöre, provozire er auf ein 
Gutachten der jüdischen Gerichte zu Berlin, und sei er über- 
zeugt, daß solches seine Behauptung beweisen werde.

,Mandatarius der Klägerin erwiederte hierauf, er nehme 
den von den Verklagten ihr zugeschobenen Eid an, was aber 
den Einwand desselben, daß die Klägerin als jüdische Ehefrau 
wider ihn als Mann nicht klagen könne, anbetreffe; so finde 
derselbe im Wechsel - Prozesse nicht statt, vielmehr müssender 
Verklagte dem ohnerachtet Zahlung leisten. Da der Verklagte 
wider den Wechsel selbst nichts einwenden können und der Eid 
von ihm Namens der Klägerin angenommen werde, so könnten 
keine andern Einwendungen statt finden; weshalb er den Klage- 
Antrag wiederhole und den Einwand des Verklagten bestreite. 2c.

U. 8.
Haase. .

Neumann. Löper.
M. F. ...
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b.
Gutachtliches Antwortschreiben des jüdischen 

Gerichts.

Zugleich mit Dero verehrter Zuschrift vom 29sten m. p. 
erhalten wir einen Auszug des Jnstruktions - Protokolls in 
Sachen der Ehefrau des dortigen Schutzjuden M. F. . .. wi- 
der diesen ihren Ehemann wegen einer Summa von 600Rthlrn, 
welche diese ihm geliehen hat, und jezt die Rückzahlung ver- 
langt. Der Beklagte bestreitet die Befugniß der Klägerin, 
wider ihn klagen zu können, und uns wird dieferhalb die Fra- 
ge, auf welche es hierbei ankomme, zur Beantwortung vor- 
gelegt:

Ob nemlich eine Frau in stehender Ehe, von ihrem Manne 
eine ihm dargeliehene Summe nach jüdifchen Gesetzen zu- 
rückfordern könne? ?

Wir erklären demnach, daß der Prinzipal - Grundsatz der jüdi- 
schen Rechts - Ca,!tel ist: ״alles was eine Ehefrau besitzt, ge- 
hört ihrem Manne." Hiervon finden aber folgende Ausnah- 
men Staat:

1) Wenn sie vor oder nach ihrer Verheirathung eine Erb- 
schäft erlangt oder ein Geschenk erhalten hat, und. zwar, 
wenn

a) Diese Erbschaft oder dieses Geschenk simpliciter 
ohne Bedingung an sie gelangt ist, so gehört ihr das 
Kapital, der Mann aber hat den Nießbrauch davon; 
welches hingegen

b) auch nicht einmal der Fall ist, wönn der Erblasser 
oder Geschenkgeber die Bedingung hinzugefügt hat, 
daß das Objcctum legati oder Donationis ihr allein 
und uneingeschränkt gehören soll; alsdann ist auch der 
Ertrag ihr Eigenthum.

2) In Ansehung der Geschenke, welche eine Frau von ih- 
rem Ehemann erhält, ist es ausgemacht, daß solche ihr 
eigenthümlich angehören und ist nur ein Unterschied zwi- 
schen

a) solchen Geschenken, welche sie nach der Verlobung 
aber vor der Hochzeit empfangen, wovon dem Manne 
der iisus fructus zustehet, und

b) solchen Geschenken, welche er ihr nach der Hochzeit 
gemacht hat; denn bei diesen wird angenommen, daß 
er sich des Rechts des usus fructus begeben habe. 
Das in den gedachten beiden Fällen der Ehefrau 
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zustehende Eigenthumsrecht leidet jedoch durch einen 
andern Nechtsgrundsatz, daß nemlich

der Ehemann -Universalerbe seiner Frau sei, die 
Einschränkung, daß der Ehemann sich allen solchen 
Dispositionen seiner Frau widersetzen kann, welche 
auf den Fall ihres ftühern Absterbens sein Erbrecht 
gefährden dürften.

Hat sie aber ihrem Ehemanne selbst irgend eine 
Summe geliehen, so liegt ihr zu erweisen ob, daß 
sie solche wirklich von einem ihr nach obigen Grund- 
sätzen eigenthümlich zugehörigen Kapital genommen 
habe, und alsdann tritt sie gegen ihren Ehemann 
in Ansehung dieser dargeliehenen Summe in alle 
Rechte eines jeden andern Gläubigers, und er ist 
schuldig, Kapital und Zinsen, wenn auch der usus 
fructus ihr gehört; sonst aber bloß das Kapital zu 
bezahlen.

Die Beweisstellen zu dem bisher Vorgetragenen 
befinden sich:

Schulchan Aruch Eben haeser Cap. LXXXV. 
Abschn. 7, 9, 61, 62; Cap. LXXXVI. Abschn. 2; 
Schulchan Aruch Choschen hamischpat Cap. LXII.

23.

Ob die Ehefrau des Gemeinschuldners auf den 
Grund der Ehestiftung den Ansatz resp, in der 4ten 

und 5ten Klasse rechtlich verlangen kann?

a.
Anstichen des Königs. Stadtgerichts zu S. . . . vt beim 

jüdischen Gericht zu Berlin.

Ueber das Vermögen des hiesigen Schutzjuden M. ... l 
I.,.. h ist der Konkurs eröffnet worden. Seine Ehefrau geb. 
V ' "l S .... n, mit welcher er in unbeerbter Ehe lebet, hat 
nun aus ihrer' Ehestiftung vom 26sten des Monats Elul vom 
Jahre 5543 folgendes liquidiret, als:

1) an Brautschatz • • 1000 Thlr. - Gr.
2) an ehelichen Vortheilen . . 506 16
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und verlangt sie mit der ersten Forderung als Eingebrachten 
in der 4ten und mit der 2ten Forderung in der 5ten Klasse 

' angesetzt zu werden. Contradictor Concursus hat dieser Be- 
hauptung widersprochen, und es ist deshalb streitig geblieben:

ob Ehefrau des Gemeinschuldners auf den Grund der 
Ehestiftung den Ansatz resp, in der 4ten und Lten Klasse 
rechtlich verlangen könne?

Diese Ehestiftung, welche in jüdischer Sprache abgefaßt 
ist, übersenden wir daher denen Wohllöblich jüdischen Gerich- 
ten hierbei in origine mit der ergebensten Eilte:

uns über diese Streitfrage ein rechtliches Gutachten ge- 
fälligst zukommen zu lassen.

Eben diese Ehefrau fordert aus einem Wechsel vom Isten 
Februar 1798 ein Kapital von 581 Thlrn. 3 Gr. Kourant, 

. welche Summe sie von ihres Vaters Bruder geerbt und ihrem 
Ehemanne angeliehen haben will. Bei dieser Forderung wal- 
tat nun der Streit ob:

ob, wenn solche ihre Richtigkeit habe, die Ehefrau des 
Gemeinschuldners die Zahlung des Kapitals verlangen 
könne.

Contradictor Concursus vermeinet nämlich, daß der Ge- 
meinschuldner, weil er, wenn er seine Frau überlebe, deren 

' Erbe sei, die Forderungen derselben auch erbe, solche also bis 
zum Tode des Gemeinschuldners im Deposito verbleiben müß- 

' ten, und die Liquidantin bis dahin nur auf die Zinsen An- 
sprüche machen könne. Er hat sich deshalb auf ein Gutach- 
ten des Professors Tychsen berufen, welchem jedoch die Li- 
quidantin keine Gesetzkrast zugestehen will.

? Wir bitten daher auch deshalb:
ob die Liquidantin von ihren sämmtlichen Forderungen 
bis zum Tode ihres Ehemannes nur die Zinsen vertäu- 
gen könne, die Kapitalien selbst aber bis zu diesem Zeit- 
punkt im Deposito bleiben müssen, 

das rechtliche Gutachten mit zu ertheilen.
Da jedoch die Liquidantin so arm ist, daß sie jezt keine 

Kosten zahlen kann, so haben wir nicht nur das Stempelpa- 
pier stunden müssen, sondern bitten auch die durch das Gut- 
achten entstehenden Kosten gefälligst zu stunden^

S .....dt, den lOten Juli 1807. k
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b.
Gutachten des jüdischen Gerichts zu Berlin.

Wir haben mit Befremden am 17ten v. M. von dem 
hiesigen Stadtgericht, die geneigte Zuschrift des Königl. Hoch- 
lobl. Stadtgerichts zu S dt vom loten Juli erbro- 
chen erhalten, mit der Entschuldigung, daß diese Zuschrift aus 
Versehen von Seiten der Post an das hiesige Stadtgericht ge- 
kommen, erbrochen worden, und so lange liegen geblieben ist.

In diesem Zuschreiben wird von uns verlangt, daß wir 
ein Gutachten darüber ertheilen sollen, ob die Ehefrau des 
Gemeinschuldncrs M .... l I .... h mit den von derselben 
liquidirtcn Kapitalien, nämlich:

1) an Brautschatz . . . 1000 Thlr. - Gr.
2) an ehelichen Vortheilen . 506 — 16 —

und 3) an Wechselschulden vom Isten
Februar 1798 . . 581 — 3 —

in der 4ten und 5ten Klasse der Konkursmasse angefctzt wer- 
den soll, und ob sie die Kapitalien selbst, oder bis zum Lode 
ihres Ehemannes nur die Zinsen , von denselben , verlangen 
könne, die Kapitalien selbst aber bis zu diesem Zeitpunkte in 
«kposito bleiben müßten? In ergebenster Beantwortung müs- 
sen wir Ew. Wohllöbl. Stadtgericht in Erinnerung bringen 
und bemerken, daß wir bei einem ähnlichen Falle und zwar 
in Konkurs - Sachen eines daselbst verstorbenen Schutzjuden 
(5 .... I H ... ch von demselben unterm 13ten Januar und 
2Isten August 1804 ebenfalls zum Ertheilen eines Gutachtens 
aufgefordert worden sind, (als auf welches in unserer erge- 
bensten Beantwortung vom 28sten Februar und 3ten Oktob. 
d. I., in welchem wir unser Gutachten ertheilt und die Fälle 
auseinander gesetzt haben, wir uns übrigens beziehen) und in 
dieser der M.... l I.... hschen Sache selbst unsern gutacht- 

-liehen Bericht abgeben, daß:
die Ehefrau eines dergleichen Gemeinschuldners mit ihrer 
Forderung des,Brautschatzes, in die Klasse der vor allen 
übrigen' Gläubigern, mithin in die 4te Klasse, selbst 
alsdann zu setzen ist, wenn auch keine Jmmobilia in 
der Konkursmasse vorhanden seien; was aber die Forde- 
rung derselben an Vermehrung odt״ sogenannten ehelichen 
Vortheilen betrifft, so hat sie mit der ersten Forderung 
gleiches Recht, wenn Jmmobilia bei der Masse, oder 
wenn diese nicht vorhanden, doch wenigstens in dem über 
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diese lezte Forderung ausgestellten Dokument die Worte 
Agab Karka ausdrücklich benannt sind. In Erman- 
gelung dieser beiden Falle aber, ist die Ehefrau in An- 
sehung der Forderung an Verbesserung (oder eheliche Vor- 
theile) denen übrigen Gläubigern sogar nachzusetzen.

Wenn nun in dieser.M.... l I.... Äschen, uns überschickten 
und von uns hier angebogen remittirten Original - Ehever- 
schreibung die vorgedachten Worte Agab Karka fehlen/ und 
wir voraussetzen, daß bei der Masse keine Jmmobilia vor- 
Handen sind: so ist Liquidantin mit ihren Forderungen, und 
zwar:

ad 1. in die 4te Klasse vor den Gläubigern, deren Schuld- 
Verschreibungen erst nach der Hochzeit des Schuldners 
abgefaßt sind,

sä 2. den Gläubigern nach, jedoch nur, wenn keine Immo- 
bilia da sind, und

ad 3. die Wechfclschuld betreffend aber den übrigen Gläu- 
bigern gleich zu setzen.

Contradictor concursus Einwand wegen Erbrecht des 
Ehemannes findet nach dem Gesetz nicht statt, und ihr eigenes 
(z. B. ererbtes) Vermögen, von welchem der Ehemann nur 
das usum sructum zu genießen hat, kann bei des Ehepaares 
Lebzeit von keinem Dritten in Anspruch genommen werden.

Wie, wenn ein dergleichen Gemeinfchuldner, unter an- 
dern seinen alten Vater oder Mutter zu Gläubigern hätte, 
deren, Forderungen aber, aus irgend einem Grunde die unzu- 
bestreitende Priorität hätte, würde es wohl Jemanden einfal- 
len zu proponircn: daß, da die Aeltern sehr alt sind, der Ge- 
meinschuldncr aber deren Universal-Erbe ist, die den Aeltern 
aus der Masse zu zahlenden Kapitalien bis zu deren Ableben, 
in Deposito bleiben, jene aber nur die Zinsen erhalten, und 
also der freien Disposition ihres Geldes beraubt werden soll- ' 
ten? Eben so wenig kann dieses Einwandes, des Erbrechts 
des Mannes, wegen, der Eheftau Vermögen zurück gehalten 
werden. — Ein anderer Einwurf wäre wegen der Ehefrau 
Forderung ad 1. und 2. zu machen und in Erwägung zu 
ziehen. Es kann nemlich nach dem dieferwegen obwaltenden 
Gesetz, keine Ehefrau, so lange sie nicht nach Gesetz und Form 
von ihrem Ehemanne geschieden oder derselbe mit Tode abge- 
gangen, ist, weder Brautschatz noch Vermehrung zurückfordern. 
Das Gesetz (Ritual-Gesetze Hauptst. 4. Abschnitt 16. §. 8.) 
bestimmt auch nur die Priorität dieser Forderungen vor allen 
übrigen, schweigt aber von der wirklichen Erhebung derselben 
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ganz, weil eZ sich von selbst verstehet, daß diese nur nach 
völlig getrennter Ehe statt findet.

Dieser Voraussetzung zufolge, konnte der Gegner mit 
Recht verlangen, daß die von der Liqmdantm sä 1 und 2. 
geforderten 1000, und 506 Nthlr. 16 Gr. (jedoch nicht die ad 3 
geforderte Wechselschuld von 581, Thlrm 3 Gr., mit welcher 
sich die Liquidantin mit den übrigen Gläubigern m eine und 
dieselbe Klasse zu setzen, und die sie auch ohne Trennung der 
Ehe, zurückzufordern berechtigt ist,) bis nach aufgehobener und 
getrennter Eheverbindung, in Deposito verbleiben sollten. Schott 
längst ist dieser Einwand in Konkurs-Sachen des hiesigen ^ö. 
sw J s vom Kontradiktor gemacht, und uns von Einem Ko- 
nigl' Kammergericht, über denselben uns-r Gutach.-n abg° °r- 
dert worden, nach welchem und zwar nach nachstehender un- 
serer ^Neiuung, Kontradiktor seM mit den Kreditoren eine 
Uebereinkunft getroffen, wodurch die .... befriedigt worden,

1) bleibt es dem Ehemanne unbenommen, sich ohne alle 
Ursachen scheiden zu lassen, (in welchem Falle die Frau 
ihre Forderung sogleich erheben kann) und sich, wenn er 
sonst will, unmittelbar hierauf wieder kopultren zu lassen,

»)"müßte di- Ehefrau, so lang- ihr B-rmög-n d-p°mrt 
bliebe nicht allein, wie Kontradiktor vermeint, nur 3tru 
sen bekommen, sondern nach Stand und Gebühr verpflegt 
und unterhalten werden, welches, wenn die 3ml en nicht 
hinreichend sind, von dem zu depomrenden Gelde, so 
lange solches vorhanden und die Masse nicht als au^ge- 
schüttet anzusehen ist, geschehen milßte, ihre Gelder aber 
sehr verringern möchte, und die Frau zulezt ganz verarmt 
werden würde, woraus doch den Kreditoren nicht der nun- 
teile Vortheil entstehen kann. ,

Dieser Einwand könne daher nur als em unnutzer nicht 
rum Zweck führender Streit, oder gar als Chlkane angesehen 
werden. Indessen ist es unsere Pflicht, das pro unb contra 
zu erörtern, wenn wir schon von edeldenkenden Mannern nicht 
hoffen daß sie eine arme Frau durch einen solchen Einwand 
drucken und sie zu der Ehescheidung gleichsam zwingen lassen.

Dieses ist, was wir pflichtmaßig und den Geletzen ge- 
maß gutachtlich erkennen und ergebenst berichten.

Berlin, den 17ten September 1807.
Der Vize - Ober - Land - Rabbiner 

Weyl.
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24.
Müssen dr'e vor dem IltenMarz 1812 von jüdischen 
Glaubensgenossen errichteten und bei einem dr.it- 

ten niedergelegten Testamente, nunmehr bei 
einem Gerichte deponirt werden?

a.
Befehl des Königlichen Kammcrgerichts an den Vice-Ober-' 

Landrabbiuer.

Den Herrn Stellvertretern des Ober-Land-Rabbiners 
wird hiermit aufgegeben, binnen 8 Tagen anzuzeigen, ob bei 
ihnen Testamente ihrer Glaubensgenossen deponirt worden, ' 
und sie also nach geschehener völliger Aufhebung ihrer Juris- 
diktion dergleichen an das Kammergericht abzuliefern haben.

, Berlin, den 2ten April 1812.

König!. Preuß. Kammergericht.

b.
Bericht des V. O. Landrabbiners.

Dem hohen Befehl eines Hochpreislichen Kammergerichts 
vom 2ten dieses, welcher den Ilten dieses bei mir eingegan- 
gen, Folge zu leisten, zeige ich gehorsamst an: daß nach den 
Ritual-Gesetzen die Deposition eines Testamentes oder dessen 
Verlautbarung nach den jüdischen Gesetzen nicht erforderlich 
ist; vielmehr ist die Aushändigung und Niederlegung eines 
letzten Willens bei einem Dritten, welchem Privatmann es 
sei, hinlänglich und das Testament gesetzlich gültig. Daher 
sind auch die bei mir niedergelegten Testamente, nicht als bei 
einem Gerichtshof, sondern als bei einem Privatmann, zu dem 
man Zutrauen hat, deponirt. Auf gleiche Weise sind gewiß der- 
gleichen Mehrere bei andern Privatis vorhanden. Da nun nach 
tz. 28 des Edikts vom IltenMarz die nach Ritualgesetzen bis 
zu dieser Epoche^ verfaßten leztwilligen Verordnungen nach den 
Gesetzen beurtheilt werden sollen, welche vor der Publikation 
verbindlich waren: so scheint es mir auch von der Art der Nie- 
derlegung zu gelten, nach welcher diese an daS König!. Kam-
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mergericht nicht abgeliefert zu werden brauchen; wenigstens kann 
tiefe Ablieferung wohl nicht ohne vorherige Bekanntmachung 
an die Verfasser der Testamente geschehen, welche Bekannt- 
machung, wenn sie erforderlich befunden werden sollte, von 
Seiten der Hochpreislichen Behörde öffentlich geschehen müßte.

Ich stelle die Entscheidung höherm Ermessen anheim, und 
werde alsdann nach meiner Pflicht die Befehle zu erfüllen be- 
reit sein.

Berlin, den 17ten April 1812.
Vice - Ober - Landrabbiner.

, 25.

In welcher Art die vor dem Ilten Marz 1812 beim 
jüdischen Gerichte geschwebten Vormundschaften, 

x an die christlichen übergeben werden müssen.

a.
Reskript des Kurmärk. Pupillen - Kollegiums an den Vice- 

Ober-Landrabbiner zu Berlin.

Der Herr Vice-Ober-Landrabbiner und die Herren Ael- 
testen der hiesigen Judenschaft erhalten in der Anlage das Re- 
strivt Sr. Exzellenz des Herrn Justiz-Ministers vom ZOsten 
Juni d. I., welches auf Ihr Gesuch, Ihnen die Fortsetzung 
der bereits eingeleiteten Vormundschaften über die Kuranden 
jüdischer Religion zu überlassen, erfolgt ist, in Abschrift zuge- 
fertigt. Nach solchem müssen die bei Ihnen zur Zeit der Pu- 
blikation des Edikts vom Ilten Marz d. I. anhängig gewe- 
senen Vormundschaften von uns der resp, kompetenten Be- 
Hörde fortgesetzt und die darüber verhandelten Akten,׳ an die 
jezt kompetenten vormundschaftlichen Behörden abgeliefert 
werden Da jedoch Ihre Akten nach dem Bericht vom 9ten 
April d I. in hebräischer Sprache oder doch hebräischer Schrift 
verhandelt sind, und die Uebersetzung derselben mit vielen oft 
dem Gegenstand nicht angemessenen Weitläuftigkeitcn und Ko- 
sten verbunden sein würde, so werden der Herr Vice-Ober- 
Landrabbiner und die Herren Aeltesten der hiesigen Juden- 
schäft hiermit angewiesen, in jeder anhängigen Sache beglaubte 
Uebersetzungen
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1. des Todtenscheins desjenigen, dessen Tod die Bevormun- 
düng veranlaßt hat,

2. der Geburtsscheine, der Curanden und des Curatorii des 
jezigen Vormundes,

3. . der Testamente, Erbvertrage oder Ehepakten, auf deren 
Grund die Erbregulirung angenommen worden oder qe- 
nommen ist,

4. des Inventariums,
5. des Erbrezesses und
6. der lezten Vormundschafts-Rechnung nebst der Verfügung 

über deren Abnahme
einzusenden.

Um eine vollständige Rechnung über die wahrend Ihrer 
obervormundschaftlichen Direktion statt gefundenen vormund- 
schaftlrchen Verwaltung zu erhalten, ist es nöthig, daß die 
Vormünder in den anhängigen Sachen zur Einreichung der 
bis jezt fortzuführenden Vormundschafts-Rechnungen aufge- 
fordert und solche demnächst von Ihnen durchgelegt'und abge- 
nommen werden. Diese Rechnung haben Sie alsdann mit 
den übrigen ad 1 bis 5 gedachten Piecen in beglaubter Ueber- 
setzung emzureichcn.

, Es wird übrigens erwartet, daß Sie diese Angelegenheit 
möglichst beschleunigen, und so wie in einer Sache jene Ueber- 
setzungen angefertigt sind, solche einzusenden.

Berlin, den 14ten Juli 1812.

Anlage.
Reskript des Herrn Justiz-Ministers.

Dem Konigl. Kurrnarkschen Pupillen-Kollegio wird auf 
den, durch das Gesuch des Vice-Ober-Landrabbincrs und der 
Aeltesten. der hiesigen Judenschaft, ihnen die Fortsetzung der 
bereits emgelciteten Vormundschaften zu überlassen, unter dem 
18ten d. M. erstatteten Bericht, und die darin enthaltene An- 

. frage, hierdurch zur Resolution ertheilet, daß, da das Edikt 
vorn Ilten Marz d. I. über Joie bürgerlichen Verhältnisse der 
^uden m den §§. 29 und 30 die ganz ausdrückliche Bestim- 

. mung enthält, daß zwischen Juden und Christen in Absicht 
des (Gerichtsstandes und der vormundschaftlichen Verwaltung 

' kein Unterschied statt finden, und in keinem Falle sich Rabbi- 
ner und Juden Aeltesten einer Gerichtsbarkeit oder einer vor- 
mundschaftlichen Einleitung und Direktion anmaßen sollen, 
der obenerwähnte Antrag des Vice-Ober-Landrabbiners und 

7
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der Juden Aelteften nicht statt findet, vielmehr die nach dem 
einaereichten Verzeichnisse bereits anhängigen Vormundlchaften 
an das Kollegium und respektive kompetenten Behörden ab- 

zugeben sind.
Berlin, den ZOsten Juni 1812.

Der Justizminister
von Kircheisen.

26.
In wie fern ein, in einem vor 1812 errichteten 
Testamente bestimmtes Legat revozirt und in An- 

sehung der Verwendung von der Disposition 
des Testators abgegangen werden könne.

' a.
Reskript des Kurmark. Pupillen - Kollegiums an den Vice- 

Ober-Landrabbiner Meyer Simon Weyl in Berlin.

. Der verstorbene Doctor medicinae M. M. . . hat nach 
dem beiliegenden abschriftlichen Testament im Jahre 1803 der 
jüdischen Kranken-Verpflegungs-Anstalt 50 Nthlr. übergeben, 
welche nach seinem Tode nicht zurückgezahlet, londern mit 
2 Nthlr. jährlich verzinset, und die letztern zu religiösen Zwecken 
verwendet werden sollen.

Da nun die Verwendung dieser Zinsen auf ganz nutzlo- 
sen Förmlichkeiten zu beruhen scheint, und es wünschenswerth 
ist, daß die 50 Nthlr. den minorennen Kindern des Verstor- 
denen erhalten werden, so fordern wir Sie auf, Ihr Gut- 
achten darüber einzureichen, ob dies, der jüdischen Kranken- 
Verpflegungs-Anstalt ausgesetzte Legat, nach jüdischen Gesetzen 
widerrufen werden kann.

Berlin, den 8ten Juni 1813.

Königl. Preuß. Kurmärk. Pupillen-Kollegium 
von Scheve.
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Anlage.
ENrakt des fraglichen Punktes aus dem Testa- 

mente vom löten Thamus 5570 oder I8ten Juli 
1810 in beglaubigter Uebersetzung.

Schlüßlich ersuche ich die Herren Vorsteher unserer Kran- 
ken-Verpflegungs-Anstalt, demnach ich im Jabre 563 nach der 
jüdischen kleinen Jahrzahl (als im Jahre 1803) ihrem Jnsti- 
tute eine baare Geldsumme von Fünfzig Thalern Courant, 
laut einem von dem Aeltesten der Judenschaft Herrn R. S. 
G. . v ausgestellten, und bei dem Herrn M. L. H. . . . 
bei meinem Sterbekleide befindlichen Empfangscheine, gegeben 
habe, rn welchem zugleich erwähnt ist, daß dieses Institut 
Ehrlich 2 Thaler Zinsen von den erwähnten 50 Rthlr. geben 
soll; !0 will ich nun hiermit verordnen, daß für die 'zwei 
Thaler Zinsen soll an zweien Sterbetagen, und zwar einmal 
am Abend vor dem 18ten in unserm Monat Chislew, und 
einmal an meinem Sterbetage in der Betschule in unserm 
Laztneth. eine Lampe von gutem Erennöl gebrannt werden. 
Ferner soll am 18ten Chislew vor dem Gebete Baruch Schea- 
mar Kapitel 22 in Psalm und darnach Kadisch gesagt wer- 
ben. Sollte bei dem Gebete Baruch Scheamar die erforder- 
l'che Zahl der zehn Männer noch nicht zugegen sein, so soll 
das vorgedachte Kapitel Psalm vor dem täglichen Gesänge 
Schn• Misrnor Leassaph gesungen werden. Ferner soll an 
meinem Sterbetage ebenfalls ein Kapitel, 193, im Psalm 
stuf die vorerwähnte Art und Weise gelängen werden. Wenn 
e$ möglich ist, soll an den beiden Sterbetagen wenigstens das

•J rabanan gesagt werden. Sollte mein Sterbetag 
gleichfallv am 1 Sten in unsern Monat Chislew eintreffen, so 
bitte ich, daß beide Kapitel, Psalm 22 und 139 zugleich ge- 
sungen werden, und daß der Kadisch darauf folge.

_ Was nun von den zwei Thaler jährliche Zinsen darnach 
übrig bleiben wird, soll, so lange der M. L. H. . . am Le- 
ben !ein wird, zur Steuer derjenigen Lichte, welche in der Bet- 
samle rm Lazareth beim Gebete brennen, verwendet werden, 
und nach dem Ableben des M. L. H. . . dem Institute der 
Krankenverpflegungs-Anstalt verbleiben. Dafür sollen aber 
die Vorsteher dieses Instituts darauf wachen, daß alljährlich 
an den erwähnten beiden Sterbetagen in der gedachten Bet- 
schule zehn zur Verrichtung der Gebete erforderlichen Männer 
zugegen, sind, und daß die Gebete und Kadeschim gehörig 
verrichtet werden. J 9

7 *
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b.
Gutachten des Vice-Ober-Landrabbiners.

In Gemäßheit der hohen Verfügung vom Fen Juni c., 
in der Doctor medicus M. . . schen Vormundschafts-F-ache, 
verfehle ich nicht gehorsamst zu berichten, daß nach den bc- 
sonderen jüdischen Ritual-Gesetzen, dre von d«n- 
nen, der jüdischen Kranken-Verpflegungs-Anstalt übergebenen 
50 Rthlr., da diese Anstalt bereits seit längerer Zeit, und als 
der defimctus noch im gesunden Zustande sich befunden, IN 
dem Besitze des Kapitals war, solches auch unwiderruslch als 
ihr Eigenthum verbleibet, und jezt weder von den Erben, 
noch von sonst jemanden revozirt und zuruckgefordert werden 
kann. Was dahingegen die jährlich zu entrichtenden 2 Rthlr. 
Zinsen betrifft, so ist es unbedenklich, daß solche zur Unter- 
stützung der armen Kinder des Erblassers wahrend chrer Mm- 
derjahrigkeit verwendet werden können, und deshalb die ->er- 
Ordnungen des Testators nicht weiter zu beruchlchtigen sind. 
Hiernach stelle ich die weitere Verfügung deshalb gehorsamst 

Ew. anheim.
Berlin, den 4ten August 1813.

V. O. L. R.

27.
Wenn eine Ehefrau einen Ehemann, einen Sohn 
und vier Töchter hinterlaßt: wer erbt die wäh- 
rend der Ehe ihr zugefallene, noch nicht ausge- 
\ zahlte Erbschaft?

a.
Anfrage des Äönigl. Znstizamts in Stargard beim Wiec-Dber- 

Landrabbiner Meper Simon Weyl in Berlin.

Durch das Königl. Kammergericht in Berlin haben wir Ihr 
in der Sache des jüdischen Kaufmanns H. R. A. wider L. W. 
unterm 24ften August d. I. abgegebenes Gutachten erhalten. 
Sie haben die erste aufgeworfene Streitfrage dahin beant- 

wortet:
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Nach jüdischen Ritual-Gesetzen ist der Ehemann Univer- 
sal-Erbe der Verlassenschast seiner Ehefrau, jedoch mit 
Ausschluß der Aktivorum und sonstigen Objekte, auf wel- 
che die Frau blos eine Anwartschaft gehabt hat.

Wer die Aktiva erbt, darüber haben Sie sich nicht ausge- 
lassen. Wir sehen uns daher genvthiget, Ihnen den vorlie- 
genden Nechtsfall vorzulegen, und Sie ganz ergebenst zu dir- 
ten, uns recht bald darüber Ihr Gutachren mitzutheilen:

Wenn eine Eheftau verstirbt, und einen Ehemann, einen 
Sohn und vier Töchter hinterlaßt, wer die ihr wahrend 
der Ehe zugefallene, aber noch nicht ausgezahlte Erbschaft 
erbt? ob hierüber geschriebene Gesetze vorhanden sind, 
oder welches Gewohnheitsrecht deshalb existirt?

In Z. starb die Ehefrau des jüdischen Kaufmanns S. W. 
und ihr Nachlaß wurde im Jahre 1808 von dem Kreisland- 
rabbiner zu Stargard regulirt.

Zu den Erben gehörte auch die Mutter des Klagers, eine 
Tochter der Erblasserin, ingleichen der Verklagte, ein Sohn 
derselben. Diesem wurde ein zur Verlassenschaft gehöriges 
Kapitäl von 10Q0 Thalern dergestalt überlassen, daß er davon 
jedem seiner Geschwister und auch der Mutter des Klagers 
100 Thaler bezahlen solle. Hiernachst starb auch leztere, mit 
Hinterlassung ihres Ehemannes und 5 Kinder, und zwar ei- 
nes Sohnes, des jezigen Klagers, und 4 Töchter. Der Ver- 
klagte hat zur Zeit die 100 ׳Thaler an die Mutter des Klä- 
gcrs nicht gezahlt, und lezterer verlangt selbige von dem Ver- 
klagten. Dieser halt sich zu der Bezahlung deshalb nicht 
schuldig, weil des Klagers Vater alleiniger Erbe seiner Ehe- 
frau geworden wäre, und dieser seiner Tochter, welche an den 
Verklagten verheirathet ist, 600 Thaler zur Mitgabe verschrie- 
ben und ihm dabei die 100 Thaler angerechnet habe, welche 
die Erblasserin von ihm, dem Verklagten, zu fordern gehabt. 
Sie haben in Ihrem Gutachten den Generalsatz aufgestellt, 
daß der Ehemann seine Eheftau beerbe, davon aber die Akti- 
va ausgeschlossen. Der Oberlandrabbiner Hirsche! Lewin hat 
in seinen entworfenen Ritual-Gesetzen pag. 157. einen Unter- 
schied zwischen dem Brautschatz und andern Sachen, welche 
die Eheftau für sich behalten und welche sie nach der Hoch- 
zeit durch Schenkungen, Vermächtnisse oder Erbschaften erhal- 
ten hat, gemacht. Leztere nennt der Verfasser Nutzunßsgü- 
ter, welche der Ehemann nach aufgehobener Ehe ablicfert. 
Derselbe Verfasser unterscheidet ferner pag. 179 ausstehende 
Forderungen, welche mit einer Hypothek und Unterpfand vcr-
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sehen sind, und welche es nicht sind, und welche sich m der 
Verwahrung eines Dritten befinden. Die erstere und die lez- 
tere erkennt der Verfasser dem Ehemann zu, weil er sie als 
in seinem Besitz befindlich betrachtet. Wir bemerken hierbei, 

' daß das der Mutter des Klagers zugehörig gewesene Erbe 
der 100 Thaler nach den Akten weder hypothekarisch versichert 
gewesen ist, noch dafür ein Unterpfand gegeben ist. Wenn 
über den vorliegenden Fall keine geschriebenen Gesetze vorhan- 
den sind, so würde es darauf ankommen, was observanzmaßlg 
gewesen ist.

Stargard in Pommern, den loten Dezember 1818.

Das Justiz-Amt Iakobshagen.

b.
Gutachten des Herrn Vice-Ober-Landrabbiners.

In Gemäßheit der Requisition des Wohllöblichen Justiz- 
amtes Jakobshagen zu Stargard, in der dort schwebenden 
Rechtssache, des H. R. A. wider L. W. mir zur gutachtli- ' 
chen Entscheidung nach jüdischen Ritual-Gesetzen, gestellten 
Präjudical-Fragen, ertheile ich hiermit Inhalts der Berichte 
des benannten Justizamtes vom loten Dezember v. I. und 
Listen v. M., nach jüdischen Ritual-Gesetzen pflichtmäßig zum 
gutachtlichen Bescheide,

1. daß in dem vorliegenden Falle der Vater des Klagers 
und Schwiegervater be§. Beklagen keinesweges als Erbe 
derjenigen 100 Thaler, die seine jezt verstorbene Frau, 
die Schwester des Beklagten, von ihren Aeltern ererbt, 
und vom Beklagten ihr zu zahlen waren, anzusehen, 
vielmehr diese 100 Thaler den Kindern derselben nach 
ihrem Ableben, zustand, und der Beklagte selbige an 
diese zu zahlen hatte.

2. Ist die Mutter des Klagers vor der Publikation des 
Edikts vom Ilten Marz 1812, verstorben, so ist der Kla- 
ger der alleinige Erbe dieser 100 Thaler mit Ausschluß 
seiner Schwester, und Beklagter sein alleiniger Schuld- 
ner geworden. Wenn aber der Todesfall der Mutter des 
Klagers nach Emanirung des gedachten Edikts erfolgt, 
so kommen diese 100 Thaler zur Theilung nach den Lan- 
desgesetzen unter sämmtliche gesetzliche Jntestaterben.
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, 3. Ist der Vater des Klägers und Schwiegervater des Be- 

klagten- nicht mehr am Leben, so kommt es darauf an, 
ob der Klager Erbe desselben geworden, d. h. wirklich 
etwas geerbt hat. In diesem Falle muß er, so weit die 
geerbte Summe dazu hinreicht, sich auf die Kompcnsa- 
Lion der Forderung des Beklagten an den Vater des 
Klagers aus den zwischen dem Beklagten und der 
Schwester des Klagers ad acta befindlichen Ehepakten 
gefallen lassen.

4. Im Falle die Mutter des Klagers vor und der Vater 
nach Emanirung des vorerwähnten Edikts verstorben ist, 
und hiernach die übrigen Geschwister des Klagers Mit- 
erben des Nachlasses des Vaters waren, so müssen diese 
pro rata ihrer Crbtheile, den Klager wegen der vom 
Beklagten zu kompensirenden hundert Thaler entschä- 
digen.

Berlin, den 19ten Marz 1819.

28.
In wie weit sind die vor 1812 nach jüdischem Ri- 
tus geschlossenen (zweiten) Ehepakten für die 
Frauen in Hinsicht des Erbrechts a) überhaupt; 
1>) wenn sie der Unterschrift der Ehefrau erman- 
geln; c) wenn kein Original, sondern eine bloße 
beglaubigte Abschrift der Ehepakten vorhanden 

ist — verbindlich?

Faktum. 1

Hier in Berlin starb 1816 der jüdische Rentier D. H....r 
und hinterließ eine Eheftau und zwei minderjährige Kinder. 
Die Ehefrau verlangte in Gemäßheit der Joachimschen Sta- 
tuten (als des Provinzial-Gesetzes) zu erben. Der Vormund 
der minorennen Kinder produzirte die unten folgende Abschrift 
der in dem Buche des Beglaubten der Gemeinde befind- 
lichen Kopie der Ehepakten vom Jahre 1800, in welchen der 
Ehefrau nur eine Vermehrung (auf die Morgengabe) von 
1500 Thlr. auf den Todesfall ihres Ehemannes zugesichert 
worden war.
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Die in dieser Sache erfolgten Berichte, Verfügungen und 
gerichtlichen Entscheidungen werden über die vorerwähnten Fra- 
gen Licht verbreiten.

a.
Uebersetzung der zwischen dem nunmehr verstör- 
denen Herrn D. H....r und dessen Ehefrau T. geb.

E. C n unterm 3ten September 1800 voll- 
zogenen hebräischen Ehepakten.

Gutes Glück bringe hervor, und erhalte aufrecht die Be- 
dingungen dieses Ehekontrakts, welchen beide Theile als Herr 
D. H.... r aus F t gebürtig, an einem und die Herren 
L. L... e und D. V .. t als Beistände der persönlich gegen- 
wärtigen Demoiselle Braut T. geb. E. C n am andern 
Theile, zur Zeit der Trauung am Donnerstag den I4ten des 
Monats Ellul des Jahres 5560 nach Erschaffung der Welt, 
nach der Zahl, die wir hier in Berlin zählen, (als am 3ten 
September 1800) verabredet und abgeschlossen haben. Vor 
uns den unterzeichneten Zeugen haben die vorbenannten Par- 
leien zur Aufrechthaltung der hiernächst erwähnten gegenseili- 
gen Bedingungen den gesetzlichen Mantelgriff gethan.

Der Bräutigam 3?err D. H .... r hat zuvörderst die 
Demoiselle Braut T. geb. E. C n mittelst eines gol? 
denen Trauringes geehelicht und geheirathet, und sie unter 
den Trauhimmel geführt, nach den Rechten Moses und der 
Israeliten. Sie, die Braut hat auch die Trauung angenom- 
men, nach Gebrauch und eingeführter Weise.

Der Bräutigam, Herr D. H.... r hat sein sämmtli- 
ches Vermögen mit eingebracht, und an die vorerwähnte De- 
moiselle Braut circa 150 Thlr. Preuß. Courant an Hoch- 
zeitsgeschenke gegeben, welche derselben vom Hochzeitstage an, 
erb- und eigenthümlich verbleiben sollen.

Die Herren L. L .. e und D. V..thaben hingegen die 
mehrgedachte Demoiselle Braut mir einer Ausstattung an Klei- 
dern, Leinenzeug, Betten und Kopfputz, so wie den Herrn 
Bräutigam mit" einem Gebetmantel und Sterbehemde nach 
Gebrauch versehen.

Dieselben haben ferner für benanntes Brautpaar ein 
Privilegium auf das dem Vater der Braut zugestandene An- 
setzungsrecht des ersten Kindes, Allerhöchsten Orts dergestalt 
auf ihre Kosten bewirkt, daß dasselbe sich in dieser Qualität 
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gleich andern Schuhprivilegkrten hier in Berlin etabliren 
könne. Der Bruder der Braut, dem dies Ansetzungsrecht 
dieses Privilegii eigentlich zugekommen wäre, hat darauf ge- 
richtlich renuncirt.

Der Herr D. H .. r hat seiner Braut der Demoiselle 
T. geb. E. C n eine Vermehrung von Summe 1500 
Thlr. Preuß. Courant für das Privilegium des ersten Kindes, 
so sie ihm zugebracht hat, verschrieben, wogegen ihm nunmehr 
gedachtes Privilegium eigenthümlich verbleibest soll.

Was das Ehepaar anbelangt, sollen sie miteinander in 
Liebe und Freundschaft leben, und weder er ihr, noch sie ihm, 
etwas in der Welt verhehlen, verbergen, oder vorenthalten, 
sondern beide gleiche Macht über ihr Vermögen haben.

In Ansehung der Todesfälle beider Eheleute ist folgen- 
des festgesetzt worden. Wenn nemlich der 2c. D. H....r 
vor seiner Eheftau T. im Isten Jahre nach der Hochzeit kin- 
dcrlos Persterben sollte, so soll die 2c. T. nur 400 Thlr. aber 
nicht die oben erwähnte Vermehrung erhalten. Stirbt er irn 
2ten Jahre der Ehe. vor seiner Ehefrau kinderlos, so erhält 
sie 600 Thlr., aber nicht die Vermehrung. Stirbt er endlich 
erst im 3ten Jahre oder in den folgenden Jahren der Ehe, 
so erhält sie die ganze Vermehrung von 1500 Thlrn. In 
allen den vorerwähnten Fällen erhält sie zuvörderst den Trau- 
ring und ihre Ausstattung laut einer von den Herren L.. e 
und V .. t angefertigten Nota, ohne daß ihr dieserwegen et- 
was von der Vermehrung abgezogen werden darf.

Wenn die L. vor ihrem Ehemanne im isten Jahre nach 
der Hochzeit kinderlos versterben sollte, so soll der 2c. D. H....r 
deren Erben, nach Abzug der Krankheits und Begräbnißkö- 
sten, ihre Ausstattung laut vorgedachter Nota und 400 Thlr. 
für benanntes Privilegium, nach der Verordnung der hiesigen 
Gemeinde herausgeben, wofür ihm alsdann gedachtes Privi- 
legium ganz verbleibt. Stirbt sie im 2ten Jahre nach der 
Hochzeit vor ihrern Ehemanne kinderlos, so soll er deren Er- 
ben die Summe von 200 Thlrn. für benanntes Privilegiurn 
und die Hälfte der Ausstattung, nach Abzug der vorerwahn- 
ten Unkosten, herausgeben. Trifft dieser Todesfall endlich erst 
im 3ten oder in den folgenden Jahren der Ehe ein, so soll 
es nach dein Gesetze Gottes gehalten werden, daß der Ehe- 
mann Erbe der Ehefrau ist. Die vorerwähnte Rückzahlung ' 
des Ehemannes geschieht deswegen dafür, daß ihm das Pri- 
vilegiurn der Eheftau vom Hochzeitstage an eigenthümlich 
verbleibt.
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Zur Aufrechthaltung alles Vorstehenden haben die mehr- 
benannten Parteien den gesetzlichen Mantelgriff gethan, und 
sich verpflichtet, es zu halten und zu bestätigen, mittelst eines 
schweren Bannes, Eide des Gesetzes und des Handschlags mit 
Zernichtung aller Protestationen oder Rechtsverwahrungen, und 
Rechtsverwahrungen der Rechtsverfahren auf ewige Zeiten in 
der Formul, wie solche bei Scheidebriefen vernichtet werden 
müssen.

Wir haben demnach in Besitz genommen von einem je- 
den der Eingangsbenannten Parteien für die andere nach al- 
lern, was vorstehendermaßen geschrieben und beschrieben ist, 
vermittelst eines Zeuges, das tüchtig ist, etwas damit in Be- 
sitz zu nehmen.

Alles soll gehalten und bestätigt werden.
/ Samuel Kallmann Weyl. ' 

Notar und Geglaubter der Judenschaft.
Aron Baer.

Vorsänger und Beglaubter der Judenschaft.

Zu mehrerer Festhaltung des gegenwärtigen Verttages 
haben auch die Parteien denselben unterschrieben.

D. H....r. L. L...e. D. V..t.
Vorstehende Abschrift ist mit dem Original-Ehevertrag 

gleichlautend, zur Steuer der Wahrheit habe ich solche unter- 
schrieben. Berlin, wie oben.

Samuel Kallmann Weyl.
Notar und Beglaubter der Judenschaft.

Daß vorstehende Uebersetzung der in dem Copia-Buch 
der Verhandlungen der Ehepakten des vormaligen Beglaubten 
der Judenschaft Samuel Kallmann Weyl, Fol. 72., 
Seite 2. befindlichen vidimirte Abschrift der Ehepakten der D. 
H.... r schen Eheleute mit dem hebräischen Original gleichlau- 
lend sei, wird hiermit von mir in fid. attestirt.

Berlin, den 9ten Dezember 1H16-
Jsaias Isaak Jaffe.

Beglaubter der Judenschaft, auch vereideter 
Translator und Komparator bei'm Königl.

Kammergerichte.
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1).
Bericht des Herrn Justizkommissarius Kunowsky 

Litis Curator an das Königliche Pupillen- 
Kollegium.

Dem geehrten Auftrage zur Erstattung eines gutachtli- 
chen Berichts über die Erbrechte der Ehefrauen jüdischen Glau- 
bens, welche keine Ehepakten errichtet haben, war ich früher 
zu genügen außer Stande, einmal, weil ich bei der großen 
Masse von Arbeit, welche jezt auf mir lastet, nur schwer zu 
dem Entschlüsse kommen konnte, mich in eine mir völlig frem- 
de Theorie hinein zu arbeiten, sodann weil mir die Akten 
Marcuse c. Frankel, auf rvelchen die geehrte Verfügung 
vom 24sten September pr. Bezug nimmt, erst sehr spat zu- 
kamen, und endlich, weil diese Akten, in welchen allen durch 
7 Instanzen verhandelt und erkannt ist, so schnell nicht sorg- 
faltig durchzustudiren waren. Endlich bin ich, obwohl die oben 
benannten Akten über das Erbrecht der Ehefrauen nur eine 
einzige beiläufige Notiz enthalten, weil darin allein über das 
Erbrecht des Mannes im Nachlasse der Frau erkannt ist, so 
weit mit der Sache aufs Reine gekommen, als dies ohne 
Quellen-Studium, welches mir bei der Unkunde der hebräi- 
schen Sprache verschlossen bleibt, möglich ist, und kann nun- 
mehr nachstehendes Gutachten vortragen.

Die Verfügung vom 24sten September pr. ist davon 
ausgegangen, daß die von dem Vormund F............... r pro-
duzirten Ehepakten wegen ermangelnder Unterschrift der jezi- 
gen Wittwe H....r ungültig seien; zumal die Vernehmung 
der dabei zugezogenen Zeugen nicht einmal ergeben hat, ob 
die Vorlesung und Genehmigung des Vertrages erfolgt sek. 
Diese Voraussetzung muß ich indeß bei näherer Erwägung in 
Zweifel ziehn, und vielmehr der Behauptung des Vormundes 
beitreten, daß es zur Abschließung gültiger Verträge zwischen 
jüdischen Glaubensgenossen vor dem jüdischen Gericht der Un- 
terschrift der Kontrahenten gar nicht bedarf, daß vielmehr die 
Unterschrift der Zeugen völlig genüge. Die Verträge der Ju- 
den werden nemlich, wenn sie von völligem Bestände sein 
sollen, vor den jüdischen Gerichten mit Zuziehung zweier Zeu- 
gen abgeschlossen und diese Zeugen nehmen nach dem Aus- 
druck des rabbinischen Gesetzes durch den feierlichen Akt des 
Mantelgriffs Besitz von den Kontrahenten, die sich dabei durch 
Eid dem Bann, auch einer Sttafe unterwerfen, wenn der 



108

Vertrag nicht gehalten wird; daß namentlich diese Formel bei 
der Abschlicßung der jüdischen Ehepakten beobachtet werden 
muß, und zu deren Gültigkeit genügt, darüber beziehe ich 
mich auf den §. 13. Abschn. 3. im 4ten Hauptst. der Moses 
Mendelssohnschen Sammlung der jüdischen Ritual-Gesetze 
de 1793. Es ist zwar daselbst bemerkt, daß hiesigen Orts 
die Einrichtung getroffen sei, daß alle Vertrage, also auch die 
Ehepakten, von den Parteien unterschrieben werden sollten, 
und wird von mehreren rabbinischen Rechtslehrern den Orts- 
Observanzen ein entschiedener Vorzug vor dem talmudischen 
Gesetz, ja sogar vor den mosaischen Satzungen eingeraumt.

Es fragt sich indessen sehr, ob die von dem Verfasser 
des Ritual-Gesetzes durch Einrichtung bezeichnete Anordnung ei- 
ner Observanz gleich zu achten sei; ich muß daher dahin an- 
tragen:

Das Gutachten jüdischer Rechtskundiger darüber emzuho- 
len, ob auch zur Gültigkeit der zwischen den H........ rschen
Eheleuten abgeschlossenen Ehepakten außer der Unterschrift der 
Zeugen und dem Akte des Mantelgriffs noch die Unterschrift 
der Kontrahenten wesentlich nothwendig gewesen sei, da es 
mir an den Mitteln fehlt, die Entstehungsart der von Mo- 
ses Mendelssohn angeführten Einrichtung, mithin deren 
Gültigkeit zu prüfen. Ich überlasse dem Vormund Herrn 
F r zu diesem Behufe unbefangene Sachkundige in 
Vorschlag zu'bringen; durch das Gutachten derselben wird 
festgestellt werden, ob über die Erbfolge der H.... rschen 
Eheleute ein gültiger Vertrag vorhanden ist oder nicht, und 
hierauf allein "wird es meines Erachtens ankommen, ob die 
2c. H .... r nach jüdischem oder preußischem Rechte erben 
muß. , . , , v ,, , 6

Das ganze Erbfolgerecht der jüdischen Ehefrau geschränkt 
sich nemlich nach der, als gültig unzweifelhaft anerkannten 
Bestimmung des 13ten, löten und löten Abschnitts des 
4ten Hauptstücks der Moses Mendelsohnschen Ritual- 
Gesetze, die sich vorzugsweise auf die rabbinische Haupt-Au- 
torität in Rechtssachen des Schulchan Aruch von Rabbi Io- 
seph Kari mit den Zusätzen seines Kommentators Rabbi 
Moses Israel gründen, auf dasjenige, was ihr durch die׳ 
zweiten Ehepakten, durch den Vermehrungsbrief und durch die 
Ketubah oder den Traubrief verschrieben ist; sie kann hiernach, 
nach Abschnitt 15. nichts weiter fordern (vorausgesetzt, daß 
die Ehe nach dem dritten Jahre erst durch den Lod getrennt 
wird, wie im vorliegenden Fall) als:
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1) ihre Morgengabe nebft Zulage,
2) das eingebrachte Heirathsgut, nemlich die Güter des 

eisernen Viehes, oder den Erautschatz, nebst einer Ver- 
Mehrung von 50 Prozent,

3) die eingebrachten Nutzungsgüter und das ihr nach der 
Heirath zugefallene in dem Zustande, in welchem es sich 
befindet, sobald sie durch Ableistung des ritualmäßigen 
Wittwen - Eides dargethan hat, daß sie deshalb von ih- 
rem Manne nicht bei Lebzeiten befriedigt worden ist, oder 
darauf gültig Verzicht geleistet hat.

Zwar konnte nach ältester jüdischer Observanz die Wittwe 
auf ׳ihre Lebenszeit den Nießbrauch des ganzen Nachlasses 
fordern; es ist indeß durch die Observanz fast aller europäi- 
scheu Juden diese Befugniß auf das Recht, Alimente statt 
der vertragsmäßigen Abfindung zu verlangen, beschränkt wor- 
den, und auch diese Befugniß ist nach dem Zeugniß Moses 
Mendelssohn, §..2. Abschnitt 13., auf eine dreimonatliche 
Frist beschränkt, so daß die vertragsmäßige Erbfolge die ein- 
-zige durch das Ritual-Gesetz begründete Befugniß jüdischer Ehe-, 
frauen zu succediren bleibt. Wenn man nun erwägt, daß die 
bei Abschließung der Juden-Ehen vorkommenden Verträge 
keinesweges in der Willkühr der sich ehelich Verbindenden be- 
ruhen, sondern dergestalt mit dem Trauungsakt verbunden 
sind, daß sie als integrirende Theile der Heiraths-Ceremonien 
von dem Gesetz nothwendig erfordert werden (Ritualgesetz, 
Hauptstück 4., Abschnitt 6, §. 1.), so läßt sich kaum erwar- 
ten, daß diese durch den täglichen Gebrauch den jüdischen Ge- 
richten geläufig gewordenen Vorschriften bei Abschließung der 
H....rschen Ehe versäumt sein sollten. Es wird also die 
nähere Erörterung hierüber wesentlich nothwendig sein. Denn, 
wenn gleich der zum Erbfolgestreit anlaßgebende Todesfall 
sich erst nach Publikation des Edikts über die bürgerlichen 
Verhältnisse der Juden vom Ilten März 1812 ereignet hat, 
so kann doch, sobald gültige Ehepakten existiren, das Erbfol- 
gerecht der Wittwe nach §. 28. jenes Edikts, ferner §. 16. 
der Einleitung zum A. L. R. nach §. XIV. des Publ. Pa- 
tents vom 5ten Februar 1794 nur nach diesen Ehepakten be- 
urtheilt werden, abgesehen davon, ob der H....r überhaupt 
sich durch Genügung der im §. 2 — 6 des Edikts vom Ilten 
März 1812 aufgestellten Bedingungen staatsbürgerliche Rechte 
erworben hat, welches noch nicht erhellt.

Wenn dagegen das Gutachten der jüdischen Gesetzkundi- 
gen dahin aussiele, daß zwischen den H....rschen Eheleuten 



110

keine ritualmäßigen gültigen Ehepakten abgeschlossen seien, so 
würde der Streit über das Erbrecht der Wittwe zwar bedenk- 
licher werden; ich würde mich indeß alsdann dafür entschei- 
den, daß sie — nach den Vorschriften des A. L. R. succedi- 
ren müsse, es wäre denn, daß die jüdischen Rechtsgelehrten 
auf eine völlig überzeugende Weise darlegen könnten, daß die 
Unterlassung der Abschließung eines gültigen Ehevertrages die 
Nullität der Ehe selbst zur Folge hatte, woran ich sehr zweifle. 
Es erkennt nemlich sowohl das A. L. R. LH. 2. Tit. 1. 
§. 137. als das Edikt vom Ilten März 1812 eine nach jü- 
dischem Ritus vollzogene Ehe als vollgültig, und namentlich 
erfordert das lezt allegirte Edikt im §. 25. nur das Zusam- 
mentreten unter den Trauhimmel und das Anstecken des Rin- 
ges dazu; dasselbe ist nach dem Moses Mendelssohn- 
sehen Ritual-Gesetze, Haziptftück 4. Abschnitt 1, anzunehmen. 
Die bloße Unterlassung der Abschließung des Ehevertrages 
kann also, sofern sie nicht die ganze Ehe annullirt, die Witt- 
we eines jeden Erbrechts nicht verlustig machen, welches ihr 
durch allgemeine Gesetze beigelegt ist. Es würde, wenn man 
dies mit mir annimmt, alsdann wiederum zweifelhaft sein, ob 
dies Erbrecht der Wittwe nach der Constitutio joachimna oder 
nach dem A. L. R. zu beurtheilen sei?

Ich entscheide mich für das Leztere, weil vor Publika- 
tton des Edikts vom Ilten März 1812 die jüdischen Glau- 
bensgenossen wohl kaum als so eingebürgert in den einzel- 
nen Provinzen des Preußischen Staates zu betrachten waren, 
daß in Ermangelung der Vorschriften ihrer nationalen Gesetz- 
gebung, Provinzial - Statute auf sie angewendetwerden könn- 
ten, zumal solche, die zu einer Zeit emanirt würden, wo sich 
die Juden noch in einem fast rechtlosen Zustande als Kaisers 
Knechte befanden.

Ich verkenne es nicht, daß dieser Ansicht kein positives 
Gesetz zum Grunde liegt, und daß sie, um zu überzeugen, 
noch besser begründet werden müßte, ich glaube indeß, einmal, 
daß dieselbe nicht anders als aus sehr allgemeinen Prinzipien 
zu fundiren ist, zum andern, daß zu deren sorgfältigen Erör- 
terung alsdann noch Zeit genug sein wird, wenn die Vor- 
frage über die Gültigkeit der Ehepakten entschieden sein wird.

Was nun endlich die Art betrifft, auf welche die Vor- 
mundschaft sich die Ueberzeugung verschaffen soll, ob die 
H....r sehen Ehepakten gültig seien oder nicht, so möchte es 
bei der Wichtigkeit des Gegenstandes allerdings scheinen, als 
ob dieselbe schwerlich anders als durch richterlichen Ausspruch 
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zu erhalten wäre; wenn ich indeß mich des berühmten Pro- 
zesses Marcuse c. Frankel und anderer Rechtsstreitigkeiten 
über das Ritual-Gesetz erinnere, so muß ich bekennen, vesti- 
gia me terrent! und den Wunsch hegen, daß der vorliegende 
Streit durch Vergleich abgemacht werden möge.

Ich trage also dahin an:
1) dem Vormund F..  und der Wittwe H....r 

aufzugeben, je zwei Nechtsverftändige zur Behauptung 
der Frage vorzuschlagen, ob die zwischen den H....r- 
scheu Eheleuten abgeschlossenen Ehepakten nach dem Ri- 
tual- Gesetz gültig seien oder nicht, und ob event, die 
Ungültigkeit derselben die Nichtigkeit der Ehe nach sich 
ziehe,

2) von den vormaligen jüdischen Gerichten zum Behuf die- 
ser Begutachtung, die Originalen der bei der Verhei- 
rathung des David H....r abgeschlossenen Vertrage 
und ofsicielle Auskunft über den Hergang dabei zu er- 
fordern,

3) sodann die von jedem Theile vorgeschlagenen Sachver- 
ständigen unter vorhergängiger Bekanntmachung des Ge- 
genstandes per cornmissarium vernehmen zu lassen.
Der Ausfall dieser Gutachten wird sodann ergeben, ob 

und in welcher, Art eine gütliche Einigung möglich sei.

Berlin, den Isten Juli 1817.

Kunowsky.

c.
D ekret des Königl. Pupillen - Kollegiums auf 

vorstehenden Bericht.

1) Es wird vom Kollegio beschlossen, daß der Vormund 
und resp. Kurator die Gültigkeit der Ehepakten behaupten, 
und im Wege Rechtens zu verfechten hat, event, aber 
der Wittwe das Wahlrecht nach der Joachimischen Kon- 
stitution zu erben nicht verschränkt werden kann, lezteres 
jedoch nur auf den Fall, wenn der H....r einen Staats- 
bürgerbrief erhalten hatte.

Auf einem andern Wege, als dem des Prozesses, kann 
die Sache nicht ausgemacht werden.

2) Copia dieses Gutachtens und Dekrets dem Herrn Justiz-
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Kommissario Türke, welcher sich als Mandatar der 
Wittwe H....r legitimirt hat, mit dem Bedeuten, daß 
dieselbe hierdurch zum Wege Rechtens verwiesen werde, 
wenn sie größere Ansprüche mache, als ihr die Ehepakten 
zugestehen.

Berlin, den 8ten Juli 1817.
K. Pr. Kurm. Pup. Kanzlei.

Rauch.

d.
Bericht und «Vorstellung der Wittwe H....r an 

das Königl. Pupillen-Kollegium.

In Gefolge der hohen Verfügung eines Königl. Kurm. 
Pup. Koll. vom 8ten Juli a. p. in der D. .s)....rächen 
Vormundschasts-Sacl-e ist auf den Grund des Berichts des 
Litis Curator, Hr. Justiz - Kommissarius Kunowsky vom 
Istcn ejusd. m. et a. dem Vormund und resp. Kurator aut- 
gegeben worden, , , , .

 die Gültigkeit der Ehepakten zu behaupten, und nn״
 Wege Rechtens zu verfechten, und daß die Sache aus״
 -einem andern Wege, als dem des Prozesses nicht aus״
".gemacht werden könne״

das Gutachten des Hrn. Just. Kommiss. Kunows- 
ky lediglich die Veranlassung dieser Verfügung ist, so sehe ! td> 
mich genöthigt, zuvor dieses zu widerlegen, und das Nöthige 
dagegen zu bemerken, ehe ich mich auf die hohe Verfügung 

selbst einlasse. , . . .,
Principaliter sind die in den vorckals tudlschen zweiten 

Ehepakten vorkommenden Bestimmungen in Betreff des Ver- 
mögens der Eheleute auf den Todesfall des einen oder an- 
dem Ehegatten keinesweges als Erbvertrage, oder ein Vertrag, 
worin die Succession derselben bestimmt wird, zu betrachten.

Denn nach den talmudistischen Satzungen sind die Erb- 
schaftsrechte als wahre Religionsgesetze zu achten, die durch 
keinen strikten Erbvertrag oder Erbeseinsetzung altemt werden 
dürfen und können. Alle dergleichen gegen em solches Gesetz 
laufende Verträge sind ungültig und nichtig.

Es ist nun bei den jüdischen Ehegatten dies besonders 

festgesetzt.
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Denn im Talmud-Traktat Baba Batra fol. 108., Kap. 8. 
Mischna 1. heißt es:

 diese hingegen erben nur und vererben nicht: der״
,,Sohn erbt seine Mutter, der Mann sein Weib. 
 Wiederum lassen erben, ohne selbst zu erben: das Weib״
 ".laßt ihre Söhne erben, oder ihren Mann, u. s. w״

wie dies in Ansehung des Erbrechts des Ehemannes noch 
ausdrücklich im Talmud und Schulchan Aruch vorgeschrieben 
ist/ daß wenn der Mann mit seiner Frau einen Kontrakt ge- 
macht hat, um sie nicht zu beerben, so ist er ungültig. Es 
ist dies auch in der gedruckten, und der Revisions-Dedukti- 
on vom 25|fen Mai 1808 in der bekannten Sache des 2c. 
Frankel c. Marcuse beigefügten

Beleuchtung u. s. w. einschlagenden jüdischen Rechte 
von einem Sachverständigen. Berlin 1808. §. 3—5 

und in
Jad hachsaka von Maimon, Ililchot Nachelot Ab- 
schnitt 6. §. 1. und liilchot Ischot Abschnitt 12. 
§§• 6. und 9., Mathis jurist, Monatsschrift. Bd. 6., 

, Pag- 456. f. f. '
naher angegeben; daher kommt es auch, wie in der allegir- 
ten Beleuchtung §. 4. angeführt ist, daß in den vormaligen 
Ehevertragen der Juden nach der Verfügung der Rabbiner 
zu Speier, Worms und Mainz die Klausul festgefetzt wor- 
den:.

 stirbt die Frau kinderlos im ersten Jahre nach der״
 ,Hochzeit, so soll der Mann ihren Verwandten alles״
 , ".was sie eingebracht hat, wieder herausgeben, 2c״

Ferner:
 wenn obbenannter Hr. N. im ersten Jahre nach der״
 -Trauung stirbt, ohne Kinder,nachzulassen, so soll ge״
 dachte Frau N. alles zu sich nehmen, was sie״
 eingebracht hat, aber nicht das ihr im Traubriefe und״
 Vermehrungsbriefe vermachte Geld u. s. w. Wenn er״
 ,aber im dritten und in den folgenden Jahren stirbt״
 -so nimmt sie das ihr im Trauschein und Zugabe״
 brief versprochene Geld alles hin." Es ist hier sehr״
weislich nicht von erben, sondern nur von heraus- 
geben und nehmen die Rede.
Man findet sogar noch im Nachlat Schiva fol. 29. 

Abschnitt 9. eine Formel in der Urschrift, wo es bei der 
lezten Klausul auch so wie in der ersten heißt:

Wenn Hr. N. kinderlos im ersten Jahre nach der״
8
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 Hochzeit stirbt, so soll die Frau N. den Erben ihres״
 -Mannes alles, was er eingebracht hat, zuruckge״
".b e n 1L. s. w״

Gleichmäßig ist auch in den Trau- und Vermählungs- 
Briefen nicht von Erbschaft und Vermachtniß, sondern von 
Uebernahme als eine Schuld u. s. w. die Rede.

(Ritual-Gesetze der Juden von Mendelssohn Pag. 
200 und 207.)

Es erhellet daher, daß von einer gegenseitigen Abän- 
bcrung der Erbrechte der Ehegatten, wie solche nach den 
Ritual-Gesetzen feftstchen, nemlich:

daß der Mann die. Frau, diese aber nicht jenen be- 
orbe

btc vormaligen Ehepakten der Juden nichts anders als 
nur eine-neue Verpflichtung des Ehemannes das em- 
gebrachte Vermögen der Frau ihren Verwandten ganz, oder 
rum Theil herauszugeben, und andern Theils eine Be- 
dingung und nähere Bestimmung desselben, unter welchen 
er ihr die Zulage und Vermehrung in den desfallsigen 
Trau- und Vermehrungs-Briefen verschrieben habe, ent- 

halten.
Dieses ergiebt sich auch aus dem §. 1. Abschnitt 15. 

Hauptstück I V. der Mendels so huschen Ritual-Gesetze, wo- 
selbst es heißt : *

die Rechte der Eheverschreibung, als nemlich die Mor- 
/gengabe, oder das Ehegeld und die Zulage, wie auch 
 -das eingebrachte Heirathsgut nebst der Vermeh״
 rung der 50 von 100 sind wie eine Schuld״
'zu betrachten, die der Ehemann bei der 
 ,Heirath kontrahirt, die aber nicht eher fällig ist״
 ,und zu heben stehet, als wenn der Mann stirbt״
".oder der Frau den Scheidebrief giebt״
So ist es auch ausdrücklich in Abenhaeser Kap. 93. 

§. 1. erklärt.
Ferner Talmud Traktat Kesubat fol. 54. B. Abschnitt 

5 Kommentar Hascht auf die Worte des Texts: ״Tenai 
Kesubat“ Bedingung der Ehepakten heißt's:

 -dies ist die Vermehrung, die er (der Ehemann) be״
/,dinget ihr (der Ehefrau) auf ihre Ulata zu vermeh- 

.ren oder zuzulegen״
Deshalb heißt es auch überall im Talmud und Schul- 

ehan Aruch, wo von den Ehepakten die Rede ist, der
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Ehemann sei verpflichtet, der Ehefrau Ehepakten ru 
schreiben. 0

(Schulchan Aruch Abenhaeser Cap. 66. §. ! ^nd
11., Jad hachsaka Tractat Isctiot Abschnitt 10- §. 7.)

Eben so erßiebt sich auch, daß die Festsetzung, in den 
vormaligen zweiten Ehepakten in Betreff der Rechte der 
Ehefrau auf den Nachlaß des Ehemannes, eine bloße Be- 
dingung der ihr dort von ihm eingeräumten Rechte in An- 
sehung der Vermehrung ist, aus folgendem.

Es ist nemlich hier lediglich nur der Todesfall des ei- 
nen oder andern Ehegatten, bei kinderlofer Ehe anqe- 
nommen. Auf den Fall aber, daß ein Kind aus der Ehe 
erzeuZt, und es beim Eintritt des Todesfalls des Ehegat- 
ten noch am Leben ist, ist hier nichts bestimmt. Es ist 
nun notorisch, daß nach dem damaligen jüdischen Ritus in 
diesem Falle, weder der Ehemann noch die Ehefrau, an die 
hier festgesetzten Bedingungen gebunden war; vielmehr wenn 
der Todesfall des einen oder andern Ehegatten auch im 
ersten Jahre nach der Hochzeit eingetreten, der Ehemann 
nichts von den Illata an die Erben der Ehefrau Herauszuge- 
den verpflichtet war, und tie Ehefrau ihre Vermehrung ganz 
erhielt, indem dies leztere als eine bloße Verpflichtung des 
Ehemannes anzusehen, und mithin auch nur in soweit be- 
dingt ist, als die Bedingung in dem Vertrage ausdrücklich 
enthalten ist. 7

Es leuchtet mithin auch ein, daß diese Ehepakten in 
Betreff dessen, was darin auf die Todesfälle der Eheleute 
festgesetzt ist, keine Erklärung und noch weniger eine Ver- 
Pflichtung der Ehefrau sind, besonders hier, wo Kinder" aus 
der Ehe vorhanden sind, sondern vielmehr nur eine einseitige 
Verpflichtung des Ehegatten involviren, und als pacta dotalia 
betrachtet werden müssen.

Es konnte auch ersteres nicht der Fall sein, da der 
Ehefrau nach den damaligen Gesetzen kein weiteres qesetz- 
liches Recht auf den Nachlaß des Ehemannes, als ihre 
wirklichen Illata zustanden, und die Einrichtung der Zulage 
und Vermehrung bloß zu ihren Gunsten, und keineswe- 
ges um ihr irgend ein Recht zu schmälern, getroffen worden.

So heißt es auch im Talmud-Traktat Kesubat Ab- 
schnitt 8. Pag. 82. B. und Jad hachsaka Hilchot Ischot 
Abschnitt 10. §. 7.:

-die Gelehrten haben die Eheverjchreibungen zu Gun״
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 -sten der Ehefrauen eingeführt, damit es dem Ehe״
.manne nicht so leicht werde, sie zu verstoßen״

Wenn nun bet einem nach Publikation des Edtkts vom 
Ilten März 1812 ereigneten Todesfälle eines Juden die 
Jntestat-Erbfolge in Gemäßheit der den Juden wie andern 
«Staatsbürgern jezt zur Richtschnur dienenden Gesetzen sich 
regulirt,

Reskript des Justiz-Ministern vom 12ten April 1814.
(Kamptz Jahrbücher B. 3. Pag. 46 — 47.)

und die Ehefrau als gesetzliche Erbin erscheint, so kann 
auf jene Ehepakten, wenn sie wirklich originaliter vorhan- 
den, und in gehöriger Form abgefaßt wären, nichts ankom- 
men. Denn diese enthalten blos Verpflichtung des Ehe- 
mannes und Begünstigung der Ehefrau, was sie Seitens 
des damaligen gesetzlichen Erbrechts nicht erhalten. habest 
würde. Es stand auch zur damaligen Zeit der Ehefrau ei- 
nes Juden nach den ursprünglichen Gesetzen frei, von den 
Ehepakten gar keinen Gebrauch zu machen, und aus einer 
oder der andern Absicht ihr Eingebrachtes und die Vermeh- 
rung nicht, sondern nur den Unterhalt, aus dem Nachlasse 
des Ehemannes zu verlangen; dieser mußte ihr bis zur wirk- 
liehen gerichtlichen Einklagung des erstem auch gesetzlich ge- 
reicht werden, und sie konnte hierin wählen.

Nur wenn in den Ehepakten ausdrücklich von dem 
Ehemanne die Bedingung gemacht worden, daß die Ehefrau 
aus seinem Nachlasse nicht unterhalten werden solle, oder 
wenn irgend an einem Orte eine solche Observanz eingeführt 
war, findet hierin eine Ausnahme statt. Auch konnte das 
Gericht in ihrem Orte eine solche Observanz einführen und be- 
stimmen, daß die verbliebenen Kinder sie mit dem Eingebrachten 
und der Vermehrung absinden können, sobald sie es wollen;

(Schulchan Aruch Abenhaeser Abschn. 93. §. 3. Men- 
delssohn Ritual-Gesetze Hauptstück IV. Abschnitt 
13. §. 1. sqq. Jad hachsaka Ililchot Ischot Ab- 
schnitt 18. §. 1.)

Hieraus ergiebt sich aber zur Gnüge, daß die vorma- 
ligen jüdischen zweiten Ehepakten Hinsichts der Rechte der 
Ehefrau auf den Nachlaß des Ehemannes keine Verpflich- 
tung für die erstere, sondern nur Begünstigung enthalten, 
indem nach den damaligen Gesetzen sie nichts mehr als das 
Eingebrachte fordern konnte, und, wie oben bemerkt ist, nur 
zu ihren Gunsten von den Gelehrten eingeführt worden.

Denn auch die Lalmudisten erkennen die Lehre und
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Nechtsttgel des §. 396. Tit. 16. Th. I. ?(. L. R. an, daß 
ein Jeder auch seinem Rechte und jeder Rechtswohlthat ent- 
sagen kann. Im

Talmud Traktat Kesubat Abschnitt 9. Pag. 83. heißt es: 
 denn Raba sagte, wenn jemand spricht, ich will die״
 von den Gelehrten (nach Kommentar Raschi) zu״
 -meinen Gunsten eingeführte Rechtswohlthat nicht, in״
 dem sie für mich keine Begünstigung ist, so gewahrt״
".man ihm dies״

Es ist ferner klar, daß die Ehefrau aus diesem Grunde 
auch diesem Punkte nicht widersprach, sondern es geschehen 
ließ, daß diese Bedingungen dem Ehemanne gemacht worden, 
unter welcher er ihr die Vermehrung zugesichert hatte. Kei- 
neswegs aber hat sie sich dadurch ihre Rechte, die ihr in 
der Folge auf eine gesetzliche Weise auf den Nachlaß ent- 
und zustehen mögtcn, begeben.

Es kann daher keine Renunckation eines Rechts der 
Eheftau gedacht werden, da Niemand auf etwas renunciren 
kann, das er nicht hat.

Denn nach der oben allegirten Stelle aus dem Aben- 
haeser konnte ja auch der Fall eintreten, daß die Eheleu- 
te bei Einschreitung zur Ehe und Anfertigung der Ehepakten 
an einem Orte wohnten, wo die Observanz statt fand, daß 
die Wittwe keinen Unterhalt statt ihrer Illata und Vermch- 
rung aus dem Nachlasse des Ehemannes fordern konnte, in 
der Folge aber die Eheleute an einen andern Ort hinge- 
zogen waren, und dort der Todesfall des Ehemannes einge- 
treten, wo die entgegengesetzte ,Observanz eingeführt ist. 
Würde man ihr hier das Recht abfprechen können, zu wah- 
len, ob sie von ihrem Rechte aus den Ehepakten, öder von 
dem gesetzlichen Rechte des Unterhalts aus dem Nachlasse ih- 
res Mannes Gebrauch machen wollte? Denn nach der 46sten 
Anmerkung des Kommentars Chelkat Mechokek zu §. 12. 
K. 66. ibid. werden die Rechte der Eheleute immer nach der 
Observanz des Wohnortes derselben, und nicht nach der 
Observanz des Ortes, wo sie Hochzeit gemacht haben, 
beurtheilt. Eben so ist in diesen Ehepakten von dem Falle 
nicht die Rede, wenn ein Kind bei Ableben des einen oder 
andern Ehegatten vorhanden ist. In diesem Falle kommt es 
auf die Festsetzungen in den Ehepakten gar nicht an, sondern 
die Rechte der Eheleute auf ihren gegenseitigen Nachlaß müsi 
sen lediglich nach den Rechtsgesetzcn, die zur Zeit des Todes- 
falls existiren, beurtheilt werden.
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Gleichmäßig also ist kein Grund vorhanden, warum er- 
ne jüdische Ehefrau, selbst wenn nach der vormaligen Form 
angefertigte und rechtsbeständige Original-Ehepakten vorhan- 
den sind, ipso jure ׳ein anderweitiges Recht auf den Nach- 
laß ihres Ehemannes hat, nicht die Wahl haben sollte, von 
diesem, oder von dem ihr aus den Ehepakten zustehenden 
Rechte Gebrauch zu machen.

Denn da die jüdischen Ehepakten, wie oben ausgeführt 
worden ist, kein zweiseitiger die Eheftau verbindender Ver- 
trag ist, sondern das Recht der Kinder oder sonstigen Inte- 
stat-Erben des Ehemannes, sie mit der Berichtigung ihres 
Eingebrachten und der Vermehrung abzusinden, auf die vor-׳ 
maligen Ritual-Gesetze beruhet, das Recht der Juden 
aber aus diesen Gesetzen mit dem Tage der Publikation des 
Edikts vom Ilten Marz 1812. aufgehoben worden, so ces- 
strt auch in diesem Augenblicke jenes Recht der Erben;

(§. 108. der Einleitung zum Allg. Landr.) 
vielmehr kann die Ehefrau das ihr nach den zeitigen Lan- 
desgesetzen, welches hier die I o ach im sche. Konstitution ist, 
zustehende Erbrecht exerciren.

Hier aber in concreto kommt noch hinzu, daß
1) keine Original-Ehepakten sondern lediglich eine 

aus dem Kopirbuche des verstorbenen Beglaubten der 
hiesigen Judenschaft Hrn. Samuel Kalman Weyl 
anderweit translatirte Abschrift producirt worden, und 
auch keine andere weder in dem Nachlasse des rc. H....r 
noch in den Händen der Wittwe sich befindet, noch von 
dem Votmunde, aller deshalb angeftellten Nachsuchung 
und Nachforschung ungeachtet, hat herbeigeschafft werden 
können; <

L) daß in der producirten translatirten Abschrift der an- 
geblichen zweiten Ehepakten der H...rschen Eheleute 
nur die Unterschrift des verstorbenen Ehemannes, nicht 
aber der Ehefrau, jezigen Wittwe H....r, sich befindet;

8) so inflorirt die Eheftau in den angebl. Ehepakten gar 
nicht als Partei, sondern vielmehr, lediglich der Ehe- 
mann einer Seits. Denn im Eingänge der abschriftl.

!, Ehepakten heißt es:
 die Bedingungen dieses Ehekontrakts, welche beide״
-Theile als Hrn. D. H....r aus F.............t ge״
 bürtig, an einem, und die Herren L. S. L...e״
 -und D. V..t als Beistände der persönlich gegen״



119

wärtigen Mademoiselle Braut T. geb. E. C״ n, 
".am andern Theile״

Es ist daher die Ehefrau selbst nicht, sondem nur ihre 
Beistände als Partei am andern Theile gedacht, indem es 
sonst hatte heißen müssen:

 und die Mademoiselle Braut im Beistände 2c. am״
".andern Theile״
Oder ״Hr. L. L..e und D. 23..t, und die Made- 
".moiselle Braut am andern Theile״
(Cons. M. Mendelssohnschen Ritual-Gesetze An- 
Hang B. Seite 197. Sammlung von gerichtlich-jü- 
dischen Kontrakten. Von Adler. Hamburg und 
Bützow 1772; Nr. 33. Pag. 123.)

Es ist daher zu erörtern nöthig, ob nach den vormali- 
gen jüdischen Ritual-Gesetzen

1) jüdische Eheleute auty ohne Produktion der Original- 
Ehepakten, und auf eine bloße Abschrift derselben Rechte 
daraus prätendiren und Verpflichtungen zu erfüllen schul- 
big sind? und

2) Ehepakten ohne Unterschrift einer Partei, besonders 
aber

3) wenn solche gar nicht als Partei in denselben benannt 
ist, für dieselbe rechtsverbindlich sind?

Diese Prajudicialfragen sind aber entschieden zu vernei- 
nen, und es ist hier gleich, als waren gar keine Ehepakten 
vorhanden.

Denn
ad 1., so heißt es in dem mehrbenannten Sclmlchan 

Aruch Abenhaeser Kap. 100. §. 6.
 -Eine Wittwe, die keine Original-Ehepakten in Han״
 -den hat, kann an einem Orte, wo der Gebrauch ein״
,/geführt ist, daß Ehepakten errichtet werden, auch nicht 
 .einmal ihr wirklich eingebrachtes Vermögen erheben״
 Gleichmäßig kann eine geschiedene Ehefrau, wenn der״
 -Ehemann exceptio solutionis, oder renunciationis ent״
 -gegensetzet, auch ihre Illata ohne Production und Aus״
".händigung der Original-Ehepakten nicht erhalten״

In der desfallsigen Anmerkung dieses §. wird sogar aus- 
drücklich bemerkt:

 daß zwar nach der Meinung einiger Gelehrten, selbst״
 -an einem Orte, wo es Gebrauch ist, Ehepakten zu er״
 ,richten, die Ehefrau auch ohne diese, sowohl ihre Illata״
 -als die Vermehrung erheben könne, daß jedoch in die״
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 -sen Landern dieses nicht Observanz sei, sondern viel״
".mehr nichts ohne Ehepakten erhoben werden kann״

Ein Gleiches ist Jad hachsaka Tractat Ischot Ab- 
schnitt 16. §. 21. bemerkt.

Aus diesen klaren beschlichen Vorschriften geht hervor, 
daß hier, wo notorisch die Observanz statt fand, daß Ehe- 
Pakten errichtet worden, ohne Production und Aushändigung 
der Original-Ehepakten von der Ehegattin nichts aus dem 
Nachlasse erhoben werden kann, mithin keine Rechte für die 
Ehefrau vorhanden sind; um wie viel weniger können ihr 
ohne diese Verbindlichkeiten, die sie eo ipso nicht hat, aufer- 
legt werden.

ad 2., so spricht hier der §. 13. Abschnitt 3. Haupt- 
stück 4. der Moses Mendelssohnschen Ritual-Gesetze 
mit klaren Worten für die verneinende Entscheidung. Denn 
dieser lautet:

 Nach den Gesetzen eigentlich werden die Ehepakten, so״
 wie alle übrigen Vertrage, blos von zwei Zeugen״
 -unterschrieben, und ist die Unterschrift der Parteien da״
 bei unnöthig. Man hat aber hiesigen Orts die״
 Einrichtung getroffen, daß alle Verträge überhaupt״
 außer der Unterschrift der Zeugen, auch von den״
 -Parteien selbst unterzeichnet werden müssen, wel״
.ches auch bei den Ehepakten zu beobachten ist״

Das Wort müssen — nicht wie Hr. Litis Curator in 
seinem Eingangs gedachten Berichte bemerkt, werden soll- 
te, — ergiebt hinlänglich das jus annullationis auf den Fall 
die Unterschrift einer der Parteien unterblieben ist. Es be- 
darf daher gar keiner Erörterung und Nachweisung, daß nach 
jüdischem Ritus die Orts-Observanz einen entschiedenen Vor- 
zug vor dem talmudistischen Gesetz hat.

Denn, wie gesagt, so hat sich der benannte selige Hr. Au- 
tor deutlich darüber ausgesprochen, und ist hinlänglich sanktio- 
nirt, da, wie der Titel und Vorrede des Buchs ergiebt, seine 
Worte unter der Autorität und Aufsicht des seligen Hrn. Ober- 
Landrabbiner Hirschel Levin verfaßt sind, und als Gesetz 
zur Entscheidung dienen müssen. Denn es will zwar der jezt 
verstorbene Professor Tychsen den gedachten Mendels- 
sohnschen Ritual-Gesetzen die Zuverlässigkeit überhaupt ab- 
sprechen;

(Mathis jurist. Monatsschrift B. III. 88.) 
eines Theils aber, so will Hr. Tychsen selbst dieses nur, 
wie der Eingang seines Gutachtens ergiebt, von denjenigen
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Gesetzen behaupten, welche stricte gegen den Sinn des 
Gesetzes im Schulchan Aruch, aus welchem sie ent- 
lehnt sind, anstoßen, dieses aber in concreto nicht der 
Fall ist; andern Theils, so ist Hr. Tychsen von dem Ver- 
fasser des schon oben angezogenen', in der Marcuse c. 
Fränkelschen Sache ad acta genommenen Beleuchtung 
u. s. w. ausführlich und gründlich 'widerlegt, und sein Gut- 
achten überall als unrichtig dargethan worden.

Es beruht aber auch in klaren jüdischen Ritual-Gesetzen, 
daß stets sowohl in Ansehung der Form der Vertrage als 
der Rechte aus denselben besonders hinsichts der Eheleute 
der Ortsgebrauch allen talmudistischen Satzungen und Mei- 
nungen der Gelehrten vorgehet.

Dieses ergeben theils die vorallegirten Gesetzstellen aus 
dem Schulchan Aruch Abenhaeser, so wie dies notorisch 
an noch anderen Orten des Schulchan Aruch und auch in 
der Mischna und dem Talmud selbst so entschieden und fest- 
gesetzt, und mithin selbst ein talmudistisches Gesetz ist,

 daß alles nach dem Orts-Gebrauch beurtheilt werden״
".müsse״

Denn wenn man dieses nicht annahme, so würde es zu 
den Ehepakten gar keines schriftlichen Vertrages hinsichts 
des, Versprechens der gegenseitigen Inferirung der lllata, 
bedürfen. Denn nach vormaligem jüdischen Ritus bedurfte es 
hierzu nichts Schriftliches, sondern die bloße mündliche Zu- 
sage der Parteien, selbst ohne Mantelgriff, war verbindlich. 
(Abenhaeser Kap. 51. §. 1.)

Es wird aber nicht bestritten werden, daß dieses Gesetz, 
auch vor Emanirung des Edikts vom Ilten Marz 1812 
nicht mehr in Anwendung kam. Dieses doch aber aus kei- 
ner andern Ursache, als daß die eingeführte Observanz der 
schriftlichen Ehepakten den Vorzug vor den talmudistischen 
Satzungen hatte.

Gleichmäßig ist in Terlindens Grundsätze des Juden- 
rechts, nach den Gesetzen für die preuß. Staaten vom Iah- 
re 1804. §. 421. in fine bemerkt:

 -diese Ehepakten werden von dem Rabbiner errich״
 -tet, und von den Parteien und Zeugen unter״
".schrieben״

Specialiter ist dies: Abenhaeser Kap. 66. §. 11. in fine be- 
merkt. Denn dort heißt es:

 -und sowohl bei allen diesen — Ehesachen — als an״
dcrn ähnlichen Fallen, ist die Landes-Observanz das״
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 Hauptfundament, nach welchem entschieden werden״
".muß״

Im Jad hachsaka, Tractat Ischot. Kap. 23. §§. 11. 
u. 12. und dem Kommentar Maxid Mischna zu dem §. 11. 
(Tractat Kesubat fol. 66.) ist dies bestätiget, daß nemlich 
ein eingeführter Gebrauch, jedes talmudistische Gesetz und 
Anordnung modificiret und außer Acht laßt.

Auch ist schon vor Emanirung der Mendelssohnschen 
Ritual-Gesetze, welches im Jahre 1793 geschehen, früher die 
Observanz in der hiesigen jüdischen Gemeine gewesen, daß 
Ehepakten auch außer "den Zeugen von den Parteien haben 
unterschrieben werden müssen.

Denn
nach Band 8. pag. 22. Hymmens jurist. Beitrage 

ist bereits im Jahre 1772 in Sachen S. Hirsch Salo- 
mon c. den Schutzjuden Levin Jacob und dessen Loch- 
ter ein Attest der hiesigen Juden-Aeltesten in forma pro- 
bante über die Requisita eines gültigen Ehegelöbniß-Kon- 
trakts nach jüdischen Gebrauchen beigebracht worden, worin 
ad 8 bemerkt ist:

 -Beide Theile, die diesen Ehekontrakt un״
 -terschrieb en, bestärken selbigen durch den Mantel״
".griff״

Am Schluffe dieses Attests vom 16ten Februar 1772 
beißt es!

 Wir Endesunterschriebene Juden - Aeltesten attestiren״
 hiermit kraft dieses, daß vorstehende Punkte, nach den״
 jüdischen und bei der hiesigen Judenschaft recipirten״
 -Gebräuchen, die in diesem Falle die einzigen ge״
 -setzlichen Requisite zu einem vollkomme״
 neu und zu Recht beständigen Ehegelöbniß״
".und Kontrakt sind״

Es ist nun zwar an dem angeführten Orte nicht bemerkt, 
ob in der vorrubrizirten Sache nach diesem Attest entschie- 
den worden, oder nicht. Indessen muß das erstere ange- 
nommen werden, da es vom Verfasser unter der Pag. 1. 
I. C. bemerkten Rubrik ״Praejudicia juris“ angeführt ist, z 
mithin daraus erhellet, daß auch bei den Gerichtshöfen die 
Orts-Observanzen der jüdischen Gemeine in den Königlichen 
Landen das Fundament aller Entscheidungen, in sofern sel- 
bige nach jüdischem Ritus erfolgen mußten, ohne Rücksicht 
auf andere talmudistische Satzungen und Meinungen aus- 
machten. ' ׳;
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Denn eben so verhalt es sich
(§. 15. Abschnitt 16. Hauptst. 4. der Mendelssohn- 

_ scheu Ritual-Gesetze,)
hinsichts der Priorität des eingebrachten Vermögens der jü- 
bischen Ehefrau, im Fall über das Vermögen des Eheman- 
nes Konkurs entstanden.

Denn nach den Ritual-Gesetzen würde sie laut §. 8. 
1. c. denjenigen Gläubigern, deren Forderung vor der ihrigen 
entstanden sind, nachftehen. Nach der bei der hiesigen Ju- 
denschaft getroffenen Verfügung und eingeführten Observanz 
aber ist ihr das Vorzugsrecht nach Anleitung des A. L. R. 
und der Ger. Ord. eingeräumt worden; und es ist notorisch, 
daß bei allen Gerichtshöfen auch vor Publikation des Edikts 
vom Ilten März 1812 hiernach stets entschieden worden, 
und folglich dadurch anerkannt, daß die eingeführten Obser- 
vanzen einer jeden jüdischen Orts-Gemeine stets den Vor- 
zug vor den talmudistischen Satzungen und sonstigen Ritual- 

* Gesetzen haben, und nach diesen entschieden werden muß.
Auch schon vor Emanirung des A. L. R. und selbst in 

andern Ländern sind den jüdischen Eheftauen im Concursu 
I Creditorum und sonstigen Privat-Rechten, die Jura und 

beneficia gleich den christlichen Ehefrauen verstattet, und in 
vorgekommenen Streitfällen ist nach den Landesgesetzen ent- 
schieden worden, ohne daß auf Ritual-Gesetze, die gegen 
die Ehefrau sprechen, Rücksicht genommen worden ist.

(Beck tractatus de juribus Judaeorum Cap. VII tz.
22. sqq. und Cap. XIV. §. 4.)

Hieraus aber ist es klar, daß die jüdische Eheftau, so- 
bald ihr durch die Landes-Gesetze ein stärkeres sie begünsti- 
gendes Gesetz zur Seite stehet, nicht an die Ehepakten und Ri- 
tual-Gesetze gebunden ist, sondern selbige stets die Wahl hat, ob 
sie aus diesen, oder nach den Landes-Gesetzen erben will.

I» concreto aber geht aus der producirten Kopie der 
Ehepakten selbst hervor, daß hier die Observanz eingeführt 
ist, und zu der Form der vormaligen Eheverträge die Unter- 
schrift der Parteien nöthig ist, denn diese schließen mit den 
Worten:

 -Zu mehrerer Festhaltung des gegenwärtigen Ver״
 -träges haben auch die Parteien denselben un״
".terschrieben״

Da sich nun aber die Unterschrift der verwittweten 
H....r nicht darunter befindet, so ist es auch zweifellos,
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daß der Vertrag für dieselbe von keiner Verpflichtung sein 
konnte, und wäre er wirklich im Original vorhanden.

Hier aber um so weniger als ad 3. sie in den angeb- 
lichen Ehepakten gar nicht, sondern nur ihr Onkel Herr 
L e und Herr V..t als Partei infloriren, wie der Em- 
aäna derselben angiebt, und der erstere in der Verhandlung 
vom Sten Januar v. I. bekundet hat, daß sie bei Abfassung 
derselben nicht zugegen gewesen noch zugezogen war; der 
selige Geglaubte auch unter den Parteien, nur den verstör- 
denen Ehemann und Herrn L..e und V..t sich dachte, als 
weshalb er auch diese nur unterschreiben ließ. Wenn es da- 
her im Texte der vorgeblichen Ehepakten sowohl am Schlus- 
se des Eingangs heißt:

Vor uns u. s. w. haben die vorbenannten Par- 
 ",teien u. s. w. den gesetzlichen Mantelgriff gethan״

ferner in fine derselben:
 -zur Aufrechthaltung u. s. w. haben die mehrbenann״
 -ten Parteien den gesetzlichen Mantelgriff gethan u״
".s. w״

und endlich: .
 Wir haben u. s. w. von einem !eben der Eingangs״
".benannten Parteien u. s. w״

so ergiebt sich, daß nur von dem verstorbenen Ehemanne • 
und L. L..e und V..t, nicht aber von der Ehefrau der 
Mantelgriff erfolgt sei.

Es ist nun aber auch notorisch und unbestreitbar, daß 
kein jüdischer Kontrakt ohne erfolgten Mantelgriff rechtsgül- 
tig und verbindlich ist.

Hierdurch nun entledigen sich die vom Herrn Litis Cu- 
rator in seinem Berichte vom isten Juli v. I. aufgestellten 
Bedenklichkeiten und Zweifel überall, und es stehet fest, daß 
die Wittwe H....r zu nichts aus den vom Vormunde pro- 
ducirten abschriftlichen Ehepakten verpflichtet ist; vielmehr da 
ihr seliger Ehemann, nach Inhalt des hierbei gehenden At- 
testes der hiesigen König!. Regierung wirklicher Staatsbür- 
ger war, ihr auch das Wahlrecht, nach der Joachimi- 
schen Konstitution zu erben frei stehet, und im Wege Rech- 
tens solches ohnfehlbar erstreiten würde.

Daß aber die hier angeführten Allegata, aus den jüdi- 
schen Ritual - Gesetzen, überall richtig translatirt und appli- 
cirt sind, dieses ergiebt das hierunter bemerkte Attest des 
Herrn Jaffe, Beglaubter, an.

Diesem allen ungeachtet, und obgleich das Recht ganz 
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auf meiner Seite ist, so ziehe ich in Rücksicht, da eZ hier 
meine Kinder sind, die dadurch begünstiget werden, einen 
annehmlichen Vergleich einem Prozesse vor. Diesem gemäß 
will ich auf diesem Wege, statt der gesetzlich statutarischen 
Halste, mit einem Drittheik des Nachlasses mich begnügen, 
und daß bis zur Regulirung und wirklichen Ausschüttung 
der Masse und Aushändigung meiner Erbquote, der nöthi- 
ge Unterhalt für mich und meine Kinder, von dem Nach- 
lasse gereicht, und diese meine Offerte binnen vier Wochen, 
von Ew., den Herrn Litis Curator und Vormunde accep- 
tirt und genehmigt werde.

Ich bitte daher gehorsamst,
dieses dem Herrn Vormunde und Kurator zur Erkla- 
rung mitzutheilen, und demnächst, wenn selbige, wie 
ich nicht anders glaube, meinen Antrag rechtfertigen, 
Ew. denselben gleichfalls zu genehmigen geruhen, sind 
die Nachlaßmasse hiernach reguliren zu lassen.

Berlin, den löten Juli 1818.

Die Wittwe H....r

geb. C........n.

Attest.

Daß die vorstehende aus dem Talmud, Schulchan- 
Aruch und Jad hachsaka nebst Kommentarien allegirten und 
übersetzten Stellen, mit den von mir inspizirten und kolla- 
tionirten Originalien richtig und gleichlautend sind, wird von 
mir mittelst meiner Unterschrift und beigedrückten Amtssie- 
gels hiermit in fidem attestirt.

Berlin, den 23sten Juli 1818.

Jesaias Isaak Jaffe, 
Beglaubter der Judenschaft und vereideter 
Lranslator und Komparator beim Königl.

Kammergericht.
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e.
Berichtforderung des König!. Pupillen - K.olle-, 
giums vom Vice-Ober-Landrabbiner Meyer Si-

mon Weyl. !• :־ - ־

In der Rentier H....rschen Curatel fordern wir Sie 
hiermit auf, uns pflichtmäßige Ankunft darüber zu gebenz

1) Ob die -zweiten jüdischen Ehepakten als em bloß em- 
seitjqes Verbrechen des Bräutigams zu betrachten sind, 
oder ob dadurch als aus einem zweiseitigen Vertrage 
auch die Braut verpflichtet wird?

Ob die in den Mendelssohnschen Ritual-Gesetzen ו2
13. Abschnitt 3. Hauptstück 4. angeführte hiesige 

Orts-Einrichtung, daß die zweiten Ehepakten außer der 
Unterschrift der Zeugen noch mit der der Parteien selbst 

 versehen sein müssendergestalt als gültige ^b.ervanz ׳
zu betrachten ist, daß durch die Unterlassung der Unter-, 
schrift Seitens der Braut die Ehepakte null mnd ntchtlg 
wird, wenn auch die ihr zugeordneten Beistände die Un- 
terschrift vollzogen haben?

Q\ Db der 6 6 des Schulchan Anich Abenhaeser von 
solchen Fällen 'zu verstehen ist, wo gar keine zweite Ehe- 
Pakte geschlossen worden ist, oder aber auch auf du Falle 
bcrogen werden kann, daß zwar Ehepakten geschlossen, 
das Original derselben aber verloren gegangen ist?

Berlin, den 22ften September 1818.
König!. Preuß. Kurmark. Pupillen - Kollegium.

. v. S ch e v e.

f. >
Gutachten des Vice - Ober - Landrabbiners 

Meyer Simon Weyl.

Im Gefolqe der hohen Verfügung vom 22sten Septem- 
ber». «.׳zeige ich hiermit gehorsamst und pstchtmaßig, auf 
die mir zur gutachtlichen Entscheidung gestellten Anfragen, 

f0 adnauaest: 1. so ist diese sehr relativ,'indem an und für 
sich alle vormaligen jüdischen Ehepakten Verträge sind, 
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bei welchen es von der Uebereinkunft der Parteien rück- 
sichts der von ihnen darin zu stipulirenden verschiedenen 
Verpflichtungen abhanget, ob sie solche nur einseitig oder 
zweiseitt'g schließen wollen; wie dieses auch die in dem 
Anhänge der Moses Mendelssohnschen Ritual-Ge- 
setze befindlichen formulare mit mehreren angeben. Es 
kann daher auch deshalb nichts im Allgemeinen, sondern 
jeder spezielle Fall nach dem Inhalte der Ehepakten 
beurtheilt und bestimmt werden. Um aber in concreto 
eine genügende Auskunft zu geben, habe ich die ab- 
schriftlichen H....r sehen Ehepakten vom 3ten Septem- 
der 1800 inspizirt, und gefunden, daß in diesen überall 
Seitens der Ehegattin jezigen Wittwe H....r kine 
Verpflichtung, und selbst die Bestimmungen auf ihren 
klnderlofln Todesfall vor dem Ehemanne, nur eine 
Schenkung und Disposition von Todes wegen enthal- 
ten. Daher diese auch hinsichts der Verpflichtungen nur 
einseitig sind.

ad quaest. 2. so war die, in der hier ullegirten Stelle der 
Mendelssohnschen Ritual-Gesetze, angeführte hiesige 
Orts-Einrichtung, daß vormals' alle jüdischen Vertrage, 
und auch Ehepakten, zu der Unterschrift der Zeugen, auch' 
die der Parteien hinzukommen müßte, eine dergestalt 
gültige Obfervanz, daß der Mangel derfelben die Nulli- 
tat und Unverbindlichkeit für die nicht unterzeichnete 
Partei nach sich zog. Jedoch war bei Ehepakten rück- 
sichtlich der Braut nicht immer ihre Mitunterschrift, son- 
dern nur die ihres Vaters, und in Ermangelung dessen, 
wenn sie noch minorenn die ihrer bestellten Vormünder, 
und wenn sie majorenn war, dessen von ihr selbst hierzu 
gewählten männlichen Beistandes nothwendig und hin- 
länglich.

In dem vorliegenden Falle aber laboriren die 
H... r schen Ehepakten an diesem Mangel der gesetzli- 
chen Form, denn da die damalige Braut jezige Wittwe 
damals schon majorenn war, so mußten die' Beistände 
auch von ihr selbst gewählt worden sein, und eine bloße 
Zuordnung und Zuziehung derselben war nicht hinrei- 
chend, mithin sie auch nicht verbinden'konnten.

ad quaest. 3. so ist die aus dem Schulchan Aruch gezo- 
gene Stelle nur auf den Fall zu appliciren, wenn keine 
Ehepakten sich vorsinden, und es unbekannt ist, ob wel- ׳ 
che geschlossen sind oder nicht. Wenn aber das eine 
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ober andere mit Gewißheit bekannt ist, so erhalt die 
Wittwe immer das Eingebrachte, und zwar in dem Falle 
das erstere ist, notorisch gegen Ausstellung eines Morti- 
sications-Scheins, falls sich die geschlossenen Ehepakten 
noch aufsinden sollten.

Berlin, den 9ten Dezember 1818.

Der Vice-Ober-Landrabbiner 

Meyer Simon Weyl.

Familien - Rücksichten haben die Wittwe H....r bestimmt, einen 
ihr in Folge dieses Gutachtens angebotenen sebr vortheilhaften Vergleich 
anzunchmcn. Es dürfte aber jedenfalls die, Mittheilung jener Verhand- 
lungen für ähnliche Fälle von Wichtigkeit sein.

29.

Sind schriftliche Ehegelöbnisse jederzeit für die 
Parteien zur Vollziehung der Ehe oder Ent- 
richtung der darin bestimmten konventionellen 

Strafe verbindend?

a.
Uebersehung des Ehegelöbnisses.

Derjenige, der das, was zukünftig ist, vom Anfänge her 
anzeigen kann, der gebe Segen und beständige Dauer den 
Worten dieses Kontrakts und dieses Bundes, der zwischen den 
beiden Parteien verabredet und bedungen worden ist, nemlich 
zwischen dem Jüngling Herrn H n B...k, der für sich 
selbstständig ist, und zwischen dem M........ l W... f, der die
Stelle seiner Tochter der Jungfer S.. a vertritt. Zuvörderst 1 
will der Jüngling, gedachter Herr B...k zum guten Glück 
sich mit der Jungfer S..a unter dem Trauhimmel, mit der 
Einweihung, nach den Rechten Moses und Israels, ver- 
wählen.

Sie wollen ferner nichts, weder er ihr, noch sie ihm ver- 
hehlen und geheim halten in Ansehung ihres Geldes und ih- 
rer Güter, sondern sie werden beide in gleichem Maße über 
ihre Güter Macht und Gewalt haben. Herr H........n B...k,
gedachter Bräutigam, soll ferner sich noch vor der Hochzeit
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und Vermählung mit Ehrenkleidern kleiden. Herr M t ׳ 
W....f hingegen, der Vater der Braut, giebt seiner Tochter 
zur Aussteuer die Summe von 300 Thlrn., schreibe dreihun- 
dert Reichsthaler Preuß. Cour. Er will sie auch mit Ehren- * 
kleidern kleiden, so cs sich nach der Größe der Aussteuer schickt, 
alles noch vor der Trauung, er will ihr auch ein Bette mit 
Bettzeug und allem Zubehör, Li'nnenzeug, Hauben, und einen 
Betmantel und einen Sterbekittel, alles nach Proportion der 
Aussteuer und ihrem Ansehen gemäß, geben. Die Hochzeit 
soll zum guten Glück nach zukommenden Pfingsten auf Ko- 
sten des Herrn M.......l LV...f, des Vaters der Braut, hier
in T........n sein, oder noch vor dieser Zeit, wenn eher es die
gedachten Parteien festsetzen werden. Zu diesem allen haben 
die mehr erwähnten Parteien sich verbindlich gemacht, daß sie 
es halten und befolgen wollen, unter einem schweren Bann- 
und Eides-Gesetze und unter der Strafe der Hälfte der Aus- 
steuer, wenn sie es übertreten.

Es soll aber nicht etwa die Geldstrafe von dem Bann 
oder der Bann von der Geldstrafe befreien. Herr M l 
W...f, Vater der Braut, stehet für seine Tochter ein." Die 
Bürgen sind, für den Bräutigam Herr S  M.. .s 
L.........-g aus S....t, und für die Braut hat die Büra-
schäft übernommen Herr A........m S.........n allhier Die
Parteien aber sind schuldig die Bürgen wieder von ihrer ae- 
leisteten Bürgschaft zu entledigen, damit sie keinen Schaden ' 
davon haben mögen.

> Der Bräutigam Herr H n B...k verbindet sich bei 
seinen Brüdern auszuwirken, daß sie ihr einen Chaliza- oder 
Ausziehungs-Brief umsonst geben. Sollte aber, dafür Gott 
ftl, Zank oder Aufenthalt entstehen, so soll selbiger auf die 
Entscheidung der Gemeine zu Speier, Worms und Mainz 
beruhen.׳ Dieses haben wir in Besitz genommen von dem 
Bräutigam Herrn-H.... n B...k, der Braut und den Bür-
gen für die andern Parteien alles wie es oben geschrieben 
stehet mit einem Mantel, der gültig ist durch seine Anrühruna 
etwas m Besitz zu nehmen, heute an dem Lage.

T n, den 27sten September 1820.

Hier folgen die Unterschriften der Parteien und Zeugen.

9
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b.
Gerichtliche Instruktions-Verhandlung.

Actum T n den 19ten Juli 1821.

In Sachen des Handelsmanns 55... f wider die unver- 
ehel. S..a W...f und deren Vater, den Kaufmann W...f, 
stehet heute Instruktions-Termin an, in welchem

1) für den Klager der Registrator Hr. Th....... n,
2) die unverehel. S..a W...f und der Kaufmann M l 

W...f in Person erschienen.
Auf Vorlegung des schriftlichen unterm 27sten September 

p. abgefaßten von dem Klager eingereichten Ehegelöbnisses er- 
klärten die Verklagten, daß sie solches eigenhändig mit unter- 
schrieben zu haben nicht bestreiten könnten.

Sie halten aber den Kläger zur Klageführung aus diesem 
Instrumente nicht berechtigt und bitten, denselben sowohl mit 
seinem Anspruch auf Vollziehung der Ehe,, als mit seinem 
beigefügten Entschädigungs-Anträge abzuweisen.

Es sei bekannt, sagen die Verklagten, daß auch die Ehe- 
fachen der jüdischen Staatsbürger den Staats-Gesetzen unter- 
wotfen wären und nach denselben entschieden werden müßten. 
Der Kläger stehe im Widerspruch mit sich selbst, wenn er im 
Anerkenntniß dieses Grundsatzes, der Unwirksamkeit des, von 
ihm eingereichten Instrumentes wegen Mangels der gerichtli- 
chen Vollziehung sich bescheide, zugleich aber doch die Wirk- 
samkeit desselben mit dem Vorgeben behaupte, daß bei den 
Juden ein schriftliches Ehegelöbniß die Stelle des bei den 
Christen üblichen Aufgebots vertrete. Es, sei unbegreiflich, wie 
Kläger nicht zu wissen scheine, daß seit der Verleihung des 
Staatsbürgerrechts an die jüdischen Einwohner, auch das Auf- 
gebot bei den Juden eingeführt und gesetzlich vorgeschrieben 
worden sei.

Verklagte bezogen sich sowohl über die von ihnen behaup- 
tete unbedingte Ungültigkeit schriftlicher nicht vollzogener Ehe- 
gelöbnisse, als über die jezt auch der jüdischen Gemeine vor- 
geschriebene Nothwendigkeit des Aufgebotes zunächst auf die 
bestehenden Gesetze selbst und eventualitcr auf die Begutach- 
tung des jüdischen Beglaubten Jaffe zu Berlin.

Gegen die Vernehmung des von dem Kläger vorgeschlage- 
nen J. T z protestieren die Verklagten, weil der T......... z
nur jüdischer Schächter zu S t und daher zur Begutach- 
tung eines solchen Gegenstandes unfähig sei.
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Wahr sei es, fügen die Beklagten hinzu, daß der Kläger 
der unverehel. S..a W...f einen schwarzseidenen Mantel und 
einen goldenen Ring geschenkt habe. Beide Stücke solle Klä- 
gcr in Natur zurückerhalten. Der Mantel, der der ®..a• 
W...f gar nicht passe, sei von ihr noch nicht getragen, denn 
eventualiter würde nur eine gehörige Taxe über den Werth 
desselben entscheiden. Die unverehel. W...f habe dem Kla- 
ger einen goldenen Ring ohne Namen zum Gegengeschenk 
gemacht, zu dessen, Herausgabe Klager ebenfalls schuldig sei.

Der Mandatarius des Klagers war zur Erwiederung nicht 
vorbereitet und erbat sich dazu einen neuen Termin und Ab- 
schuft des Protokolls.

* * *

Actum T n den 28sten August 1821.

In Sachen S5...T c. M l W...f erschienen in dem 
heute anderweit anstehenden Instruktions-Termin

1) für den Klager dessen Bevollmächtigter der Hr. Regi- 
strator Th... n mit dem Versprechen Vollmacht nach-
zubringen,

2) der Verklagte in Person.
Der Hr. Th n bemerkte mit Bezug auf die Klage- 

beantwortung:
Der §. 82. Lit. I. LH. II. des A. L. R. sei auf die 
Juden, auch wenn ihnen das Staatsbürger-Recht verlie- 
hen worden, deshalb nicht anwendbar, weil bei densel- 
den nach ihren Religions-Gesetzen bei Schließung eines 
solchen Vertrags gewisse religiöse Feierlichkeiten beobachtet 
werden müßten, die im Fall eines gerichtlichen Ehegelöb- 
nisses nicht beobachtet werden könnten, ohne welche der 
Jude, der dem Glauben seiner Väter ergeben sei, die 
Verlobung nicht für gültig halten würde. Dahin ge- 
höre eben so auch die Zuziehung von Zeugen und Bur- 
gen, die Berichtigung durch den Mantelgriff 2c.

Klager submitlire daher auf richterliche Entscheidung, ob aus 
diesen Gründen das allegirte Gesetz auf den vorliegenden Fall 
anzuwenden sei. Auch submittire er eventualiter auf Ver- 
nehmung des Beglaubten Jaffe zu Berlin darüber, daß nach 
jüdischen Gesetzen ein Ehegelöbniß ein Akt der Religion sek, 
welcher nur unter Beobachtung der angegebenen Solennitaten 
vorgenommen werden könne.

Den seidenen Mantel wolle Klager, unter der Voraussez-
9*
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zung zurücknehmen, daß derselbe nicht getragen sei. Er möge 
daher taxirt werden und Klager behalte sich vor, wofern der 
Mantel getragen sei, dafür Entschädigung zu verlangen. Auch 
die Erklärung der S..a W...f ihm den Ring zurückgeben 
zu wollen, acceptire Klager und wolle auch er denjenigen 
Ring zurückgeben, den sie ihm geschenkt habe.

Weiter, erklärte der Mandatarius, gehe seine Information 
nicht.

Der Beklagte blieb bei seiner früheren Behauptung ftehn, 
und bestritt insbesondere, daß die Ehegelöbnisse der Juden der 
gerichtlichen Abschließung entbehren könnten und dagegen unter 
Beobachtung gewisser religiöser Zeremonien erfolgen müßten; 
und da der Kläger die Anführung des Verklagten über die 
jezt bei den Juden gesetzlich eingetretene Nothwendigkeit des 
Aufgebots und über die Unfähigkeit des I. T........ z die Be-
gutachtung jüdisch-religiöser Gegenstände nicht angefochten hat, 
so bat Verklagter in contumaciam anzunehmen, daß Kläger 
die erste Anführung als richtig einräume, und von der vorge- 
schlagenen Vernehmung des T......... z wieder abstrahire.

^)ie Erklärung des Klägers wegen gegenseitiger Zurück- 
nähme der Geschenke acceptirte der Verklagte.

Hienach sind folgende Fragen streitig:
1) ist zur Gültigkeit jüdischer Ehegelöbnisse die gerichtliche 

Abschließung unbedingt erforderlich ?
2) oder ist der gerichtliche Abschluß solcher Ehegelöbnisse 

deshalb nicht erforderlich, weil, die Verlobung bei den 
Juden ein religiöser Akt und die Beobachtung der dazu 
gehörigen Solennitäten mit dem Erscheinen vor Gericht 
nicht vereinbar ist?

ad 1 und 2 soll der Beglaubte der Judenschaft Herr 
Jaffe vernommen werden.

8) Vertritt bei den Juden ein schriftliches, mit Zuziehung 
von Zeugen verrichtetes Eheaelöbniß die Stelle des bei 
den Christen üblichen Aufgebots?

4) Öder ist das Aufgebot bei den Juden ebenfalls wie bei 
den Christen ein nothwendiges Erforderniß?

Die Fragen ad 3 und 4 bittet der Verklagte zwar in 
contumaciam als zum Nachtheil des Klägers entschieden an; 
zunehmen, er läßt sich aber auch die Mitvernehmung, des 
Herrn Jaffe gefallen. Doch bittet er den 2c. Jaffe hierbei 
zugleich darauf aufmerksam zu machen, daß das von dem 
Kläger eingereichte Instrument nicht mit der jüdischen, sondern 
mit der christlichen Jahreszahl bezeichnet ist, aus welchem 
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Umstande, wie er glaubt, allein schon die Ungültigkeit dessel- 
ben folgt.

c.
Gutachten des Vice-Ober-Landrabbiners 

Meyer Simon Weyl zu Berlin.

Auf die in dem mittelst hohen Reskripts des Königl. Kam- 
mcrgerichts vom I4ten v. M., von dem Königl. Stadtgericht 
zu T n, in der dort schwebenden Rechts-Sache des Han- 
delsmannes H n B...k zu S t c. die unverehelichte 
S..a W...f und deren Vater M l W...f zu T.....N 
wegen Vollziehung der Ehe, eingesandten, uns communicir- 
ten Status Causae et controversiae, vom 26sten October V. 
I. zur gutachtlichen Entscheidung nach den jüdischen Ritual- 
Gesetzen gestellten Rechtsfragen bemerken wir folgendes:

ad quaest. 1. so ist nach den jüdischen Ritual-Gesetzen zur 
Gültigkeit eines Ehegelöbniß-Vertrages niemals eine ge- 
rechtliche Abschließung derselben erforderlich. Es genüget 
vielmehr, wenn solcher vor zwei gesetzlich tüchtigen Zeu- 
gen erfolget , und durch den Mantelgriff bekräftigt werde. 
Es gilt von diesem, was von allen andern jüdischen 
Kontrakten Rechtens ist. Hieraus folgt von selbst

ad quaest. 2. daß bei den Juden nicht die Verlobung, son- 
dern nur die Trauung und Ertheilung des Eheschetdebrie- 
fes ein religiöser Akt ist.

ad quaest. 3. so ist überhaupt nach den Ritualien niemals 
ein Aufgebot erforderlich gewesen, indem es dem Rabbi- 
ner, der die jüdischen Eheleute trauet, oblieget, entweder 
diese und ihre persönlichen Verhältnisse gegen einander 
selbst zu-kennen, oder daß ihm solche durch zwei Zeugen 
vorher bekannt gemacht worden. Dies ist früher auch 
nur rücksichtlich der gesetzlichen und sonst nach den Nitu- 
allen verbotenen und unerlaubten Ehen geschehen, indem 
die Ritual-Gesetze andere Einsprüche, in dem Sinne der 
Landes-Gesetze, als nemlich die frühere Auseinandersetzung 
des Vermögens eines Wittwers oder einer Wittwe mit 
den Kindern erster Ehe, u. s. w. nicht kennen. Seit der 
Emanirung des allerhöchsten Edikts vom Ilten März 1812 
aber ist zwar in den Königl. Ländern, wo dieses Edikt 
Rechtskraft hat, ein Aufgebot erforderlich. Dieses wird 
jedoch nicht durch den Ehegelöbniß-Kontrakt, sondern nach 
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der Bestimmung des §. 25. der allegirten Verordnungen 
nur durch die Bekanntmachung in der Synagoge vertreten.

Hierdurch ergiebt sich nun auch
ad quaest. 4. daß das Aufgebot nach jüdischem Ritus nicht 

nöthig sei, nach dem hohen Edikt vom Ilten Marz 1812 
aber in den Königl. Landern, wo solches Rechtskraft hat, 
bei den Israelitischen Einwohnern die das Aufgebot 
vertretende Bekanntmachung in der'Synagoge,, gleich wie 
jenes bei den Christen, ein gesetzlich nothwendiges Erfor- 
derniß ist.

Urkundlich ist dieses pflichtmaßige Gutachten unter unserer 2c.

Berlin, den löten April 1822.
Der Vice - Ober - Landrabbiner

Meyer Simon Weyl.

Jaffe,
Beglaubter der Judenschaft.

d.
Entscheidung des Königlichen Stadtgerichtes zu 

T n.
In Sachen des jüdischen Handelsmannes H n B..g 

zu S t Klagers wider die unverehel. S..a W...f und 
deren Vater, den hiesigen Kaufmann und Staatsbürger M.....l 
SB.'..'s Beklagten, erkennet das Königl. Preuß. Stadtgericht 
zu T n den verhandelten Akten nach, und den Gesetzen 
gemäß hiermit für Recht: daß

• wenn Beklagte die Vollziehung der Ehe mit dem Klager 
verweigert, Beklagten Einwendens ungeachtet schuldig:

dem Klager 150 Thlr. Cour. Aussteuer, als Konven- 
tional-Strafe binnen 4 Wochen bei Vermeidung der 
Exekution zu bezahlen, auch demselben den der Be- 
klagten geschenkten schwarzseidenen Mantel und dm 
goldenen Trauring, in 14 Tagen in natura herauszu- 
geben, eventualiter nach dem Werth zu erstatten;

Klager dagegen gleichfalls verbunden:
der Beklagten den ihm von derselben in arrham gege- 
denen goldenen Ring, in natura, eventualiter nach 
dem Werthe, zurückzugeben, und Beklagten sämmtliche 
Kosten des Prozesses aufzulegen.
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Von Rechts Wegen.
Gründe.

Bis zur Erscheinung des Edikts vom Ilten Marz 1812 
waren die bürgerlichen und kirchlichen Verhältnisse der jüdi- 
sehen Glaubensgenossen von den christlichen Staatsbürgern 
gänzlich getrennt. Jene wurden nach den mosaischen Gesetzen 
eigenthümlichen Gebräuchen und Satzungen, abgesondert von 
den Rechtsverhältnissen christlicher Einwohner beurtheilt. Durch 
das angeführte Edikt wurden sie in den Preußischen Staaten 
in Beziehung auf ihre bürgerlichen Verhältnisse allen christli- 
chen Staatsbürgern an Rechten und Verpflichtungen, ohne 
jedoch an ihrer kirchlichen Verfassung etwas zu andern, gleich- 
gestellt.

Gesetz-Sammlung Nr. 6. de 1812. §. 17. 20 und 21.

Zur Gattung der letzteren gehört denn auch die Ehe und 
die daraus entspringenden Rechte und Verbindlichkeiten. Bei 
Christen erfordert zwar das Gesetz zur Gültigkeit eines Ehe- 
versprechens, daß solches nach gerichtlichen Formen gefaßt sei,

Allg. Land-Recht Th. II. Tit, 1. §. 82.

wenn daraus Rechtsverbindlichkeiten hergeleitet werden sollen, 
keineswegs aber bei den Verwandten des mosaischen Glaubens.

Das Gesetz vom Ilten März 1812 sagt ohne alle Ein- 
schränkung nach Bestimmung besonderer Nechtsförmlichkeiten, 
§. 17. ,

Juden können Ehegelöbnisse schließen, ohne,hierzu be- t 
sondere, als die von Andern abhängige Einwilligung zu \ 
bedürfen,

und diese hat der Vater der Verklagten und Mitbeklagte in 
dem schriftlichen Ehekontrakt vom 27sten September 1820 
ertheilt.

Das Edikt wegen verbesserter Einrichtung der Judenschaft 
hat. hierin nichts geändert, und nach dem Gutachten des Vice- 
Ober-Landrabbiners und Beglaubten vom 15ten April c. 
ist nach dem Ritual-Gesetz zur Rechtsbestandigkeit eines Ehe- 
gelöbnisses keine gerichtliche Certioration erforderlich. Es gilt 
daher bei diesem, was bei allen andern jüdischen Verträgen 
ähnlicher 2(rt Rechtens ist; auch bedarf es zur Gültigkeit des 
Aufgebots nicht. Den produzirten Ehekontrakt haben Beklagte 
recognoscirt und weiter keine Ausstellungen dagegen gemacht, als 
daß er nicht gerichtlich vollzogen worden; ein Einwand, der sich 
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hiernach von selbst widerlegt. In demselben ist auf den Rück- 
tritt der Braut eine Konventionalpön, der Hälfte der Aussteuer 
gleich, zur Entschädigung des verletzten Theils bestimmt, Be- 
klagte müssen also dem Kläger 150 Thlr. und außerdem den 
in tesseram Sponsalitiam erhaltenen seidenen Mantel und gyl- 
denen Trauring oder in sofern jener verbraucht, oder nicht vor- 
Handen ist, den Werth nach der Taxe, so wie Kläger den von 
der Verklagten erhaltenen goldenen Trauring in natura zurück 
geben, wozu beide Theile sich verstanden haben. Nichts kann 
also die Verklagte von der Zahlung der Konventi-nal-Strafe 
befreien, wenn die Beklagte die Vollziehung der Ehe mit dem 
Kläger verweigert, und die Verurtheilung derselben in die Ko- 
sten gründet sich in der Gerichts-Ordnung

Th. I. Tit. XXIII. §. 2,
daher überall nicht anders, als geschehen, hat erkannt werden 
können.

Urkundlich ist vorstehendes Erkenntniß, wovon das Origi- 
nal bei den Akten verblieben, unter gerichtlichem Siegel und 
Unterschrift ausgefertigt worden.

So geschehen T n, den I4ten Juni 1822.

Königl. Preuß. Stadtgericht.

V Appellationsschrkft.

Rechtsausführung für die unverehel. S..a W...f und ihren 
Vater, den Kaufmann Herrn M l W...f zu T n 
Beklagten und Appellanten c. den Handelsmann H n 

B...k Kläger und Appellat.

Es ist in concreto in facta nichts unter den Parteien 
streitig, und der Kläger gründet seine Klage auf Vollziehung 
der Ehe, oder Entschädigung und Zahlung der Konventional- 
Strafe von 150 Thlrn. auf den unter den Parteien, am 27sten 
September 1820 geschlossenen außergerichtlichen Ehegelöbniß- 
Kontrakt. Es handelt sich daher hier lediglich von der Rechts- 
frage,

ob dieser Kontrakt für die Parteien gesetzliche Verbind- 
lrchkelt hat, oder nicht?
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Das Letztere behaupten die Verklagten, das Erstere aber 
der Klager und mit ihm irrthümlich Judex a quo. Jedoch 
gehen die beiden lezten von verschiedenen Ansichten aus, und 
ein jeder will seine Meinung auf einem andern Wege zu recht- 
fertigen suchen. Sie befinden sich aber auf einem irrigen 
Wege, und der erkannte erste Richter noch mehr als der Kla- 
ger selbst.

Denn beide geben zu, daß nach der Vorschrift §. 82. und 
§. 91. Tit. I. Th. II. A. L. R. der der Klage zu Grunde 
liegende Ehegelöbniß-Kontrakt nicht geeignet sei, um daraus 
auf Erfüllung und Entschädigung zu klagen.

Dennoch aber will Klager zuvörderst nach Inhalt sei- 
nes Klage-Berichts vom 14ten Mai a. p. seine Rechte aus 
diesem Kontrakt geltend machen, weil er vermeinet, daß der- 
selbe unter jüdischen Glaubensgenossen, die Stelle des Aufge- 
bots vertrete, und daher nach §. 92. 1. c. daraus alle Rechte 
und Pflichten, wie aus einem gültigen förmlichen Ehegelöbnisse 
statt fanden.

Wie unrichtig und unpassend diese Behauptung ist, crgkebt 
ber klare Inhalt der Vorschrift des §. 26. des Allerhöchsten 
Edikts vom Ilten Marz 1812 und das Gutachten des Herrn 
Vice-Ober-Landrabbiners und Beglaubtcn zu Berlin, ad 
quaest. 3. daselbst hinlänglich und genügend, indem hier aus- 
drücklich bestimmt ist, daß die Stelle des Aufgebots die Be- 
kanntmachung in der Synagoge vertrete.

Es scheint auch der Kläger dies selbst gefühlt zu haben, 
indem er in der Verhandlung vom 28sten August v. I. hier- 
von nichts weiter erwähnt, sondern vielmehr nun eine neuere 
umfassendere Hypothese aufstellt. Nemlich er will hier be- 
Häupten, daß bei den Unterthanen des mosaischen Glaubens 
die gesetzlichen Vorschriften des Landrechts auf Ehegelöbnisse 
und Ehekontrakte nicht anwendbar sind; vielmehr solche als 
religiöse Handlungen derselben nach den Ritual - Gesetzen 
beurtheilt werden müßten, welche durch das Edikt vom Uten 
März 1812 nicht derogirt wären. Hier vereinigt sich auch 
Judex a quo mit ihm, und will dieses aus nichtigen Grün- 
den unterstützen, und versucht seine Entscheidung theils aus 
dem §. 17. des allegirten Edikts und theils durch das gedachte 
Gutachten des Vice - Ober - Landrabbiners und Beglaubtcn 
zu rechtfertigen. Aber weder das eine noch das andere dienet 
dazu, sondern merken vielmehr das stricte contraire, daß es 
unerklärbar ist, wie Judex a quo sich soweit verirren konnte.

Denn nach dem klaren Inhalt des Eingangs des Edikts 
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vom Ilten Marz 1812 sind alle bis dahin für Unterthanen 
jüdischen Glaubens bestandenen Gesetze und Vorschriften, wel- 
che dort nicht bestätigt worden, für ausgehoben erklärt. Hier- 
unter gehören nun unstreitig auch die Verordnung in dem 
General-Iudenreglement vom 17ten April 1750 article XXXI., 
daß die Juden m Ehe- und Erbschafts-Sachen nach den 
jüdischen Ritualien beurtheilt werden sollen. Es sollen viel- . 
mehr alle ihre privatrechtliche Verhältnisse nach eben 
denselben Gesetzen beurtheilt werden, welche andern Preußi- 
schen Unterthanen zur Richtschnur dienen.

§. 20. des Edikts vom Ilten März 1812.

Es heißt nun zwar ferner §. 21. daselbst:
 -Ausnahmen finden bei solchen Handlungen und Ge״
 schäften statt, welche wegen der Verschiedenheit der״
 -Religionsbegriffe und des Kultus an besondere gesetz״
 liehe Bestimmungen und Formen nothwendig gebunden״
• ".sind״

Es kann aber hiernach nur da eine Ausnahme statt fm- 
den, wo die Gesetze oder die Vorschriften jenes Edikts die 
privatrechtlichen Verhältnisse, an gewisse religiöse Formen bin- 
den und davon abhängig machen. Desgleichen sind in den 
XX 22—27. Inei. enthalten, nirgends aber ist hier von ei- 
nem Ehegelübniß-Kontrakte oder sonstigen Ehepakten die 
Rede. Vielmehr ist und bleibt es hier bei den andern Preuß. 
Unterthanen vorgeschriebenen Gesetzen, und es kann auf die 
Ritualien gar nicht ankommen. Wenn daher nach diesen 
wirklich ein Ehegelöbniß - Kontrakt, auch wenn er nicht gericht- 
lich oder von einem Justizkommissarius ausgenommen worden, 
gültig und nach den Religionsbegriffen der Juden verbindlich 
ist so kann dies hier auf den vorliegenden Fall nicht an- 
wendbar fein, und muß vielmehr ohne alle Wirkung bleiben, 
indem hier von keinem foro conscientiae, sondern dem 
soro civilis judicialis gerechtet wird, und es daher nicht auf 
Reliqionsbegriffe und Gebräuche, sondern auf positive bür- 
aerliche Gesetze ankommt. Nach diesen aber ist es nun klar, 
daß der Ehegelöbniß-Kontrakt vom 27sten September 1820 
ohne alle rechtliche Wirkung für die Kontrahenten ist.

Es will nun Judex a quo aber, aus dem §. 17. des 
Edikts vom Ilten März 1812 das Gegentheil herleiten.

Es ist wahrlich nicht zu begreifen, wie der erste Richter 
diese Gesetzstelle hier so unrichtig iiiterpretirt und irrig ap- 

plicirt.
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Denn wenn es hier heißt:
 -Ehebündnisse können einländische Juden unter sich schlie״
 ßen, ohne hierzu einer besondern Genehmigung oder der״
״!.® ;Lösung eines Trauscheins zu bedürfen u. f״

so werden einmal unter Ehebündnisse nicht Ehegelöbnisse, son- 
dem wirkliche Eheverbindungen verstanden. Anderntheils aber, 
so hat diese Vorschrift nur die frühern besondern Gesetze vor 
Augen, nach welchen jüdische Preuß. Unterthanen ohne Ein- 
willigung des Staats keine Eheverbindungen eingehen durften.

Keineswegs aber ist hier von den Rechtsverhältnissen der 
Parteien unter sich und gegen einander die Rede, noch wem- 
ger sollte in Ansehung dieser eine Abänderung der gesetzlichen 
Vorschriften, welche bei andern Preuß. Unterthanen zur Richt- 
schnür dienen, statt finden.

Hat aber der Klager und Appellat, und Judex a quo sich 
in der Interpretation und Anwendung des Edikts vom Ilten 
März 1812 geirrt, so hat dies der Letzte noch um so mehr 
in dem Gutachten des Herrn Vice-Ober-Landrabbiners 
und Beglaubten zu Berlin vom 16ten April d. I. gethan.

Denn aus dieser ad quaest. 1. enthaltenen gutachtlichen 
Entscheidung, will derselbe seine Entscheidung zu rechtfertigen 
suchen, weil hier gesagt ist, daß nach jüdischen Ritua- 
lien zur Gültigkeit eines Ehegelöbnisses keine 
gerichtliche Abschließung erforderlich sei. Judex a 
quo scheint hier in der Meinung zu stehen, als hätte der 
Vice-Ober-Landrabbiner und Eeglaubter hiermit sagen 
wollen:

daß auch jezt unter den Unterthanen jüdischer Glau- 
bensgenossen Ehegelöbnisse nicht gerichtlich abzuschließen 
nöthig wären. t .

Hierin hat er sich aber sehr geirrt. Denn dem Vice- 
Ober-Landrabbiner und Beglaubten ist eine solche gegen 
die klare gesetzliche Vorschriften laufende Bestimmung, gar 
nicht in den Sinn gekommen, als der erste Richter ihnen 
suppeditiren will. Sie haben vielmehr in ihrem Gutachten 
nur den Fall vor Augen gehabt, wo es noch auf die Ritua- 
lien und nicht die Landesgesetze ankomme, Mmlich wenn 
von einem Ehegelöbniß-Kontrakt der vor Publikation des 
Edikts vom Ilten März 1812 errichtet worden, die Rede ist.

Denn in den ihnen mittelst Status Causae Controversiae 
vom 26sten Oktober a. p. vorgelegten Rechtsfragen, ist ihnen 
nicht bekannt gemacht worden, daß sich hier von einem erst 
im Jahre 1820 geschlossenen Ehegelöbniß handele.
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Die Rechtsfrage ad 1. aber war sehr allgemein gestellt, 
und Vie Berichts - Erstatter mußten daher voraussetzen, daß 
dem Richter die gesetzlichen Vorschriften hinlänglich bekannt 
sind und er es wisse, daß nach der Emanirung des gedachten 
Edikts hier nicht mehr von den jüdischen Ritual-Gesetzen die 
Rede sein könne, und sie mußten vielmehr annehmen, daß 
hier von einem vor Erscheinung des mehr erwähnten Edikts 
sich ereignenden Fall in litis sei, und nach §. 28. jener Ver- 
ordnung, noch nach den Ritualien ausgeübt werden solle.

Es ergiebt aber auch die Entscheidung des Vice-Ober- 
Landrabbiners und Geglaubten ad quaest. 1. und 2. ihres 
Gutachtens, daß überhaupt die Verlobung bei den Juden 
kein religiöser Akt ist, und daher bei dem desfalsigen Kon- 
trakt auch nur das gefte, was bei jedem andern Civil-Kon- 
trakt Rechtens ist.

Wenn nun aber Niemand einen Zweifel aufstellen wird, 
daß andere bürgerliche Kontrakte der Juden nicht mehr nach 
den jüdischen Ritualien, sondern nur nach den Landes-Ge- 
setzen beurtheilt werden müssen, so kann auch bei dem ihnen 
gleichgestellten Ehegelöbniß-Kontrakt nicht anders verfahren 
werden.

Es ergiebt sich nun der offenbare Irrthum des ersten 
Richters, und die Appellations-Beschwerden des Appellanten 
rechtfertigen sich von selbst. Denn wenn der Vertrag ungül- 
tig ist, so kann daraus weder auf Erfüllung noch auf Zah- 
lung der Konventional- Strafe geklagt werden.

§. 310. Lit. 5. Th. I. A. L. R.

Es tragen daher die Appellanten darauf an,

Sententia a qua dahin zu reformiren, daß Beklagter 
nicht wie geschehen verurtheilt werde,

entweder die Ehe mit dem Kläger zu vollziehen, oder 
!50 Thlr. Konventional - Strafe zu zahlen, vielmehr 
Kläger unter Tragung der Kosten beider Instanzen 
pure mit der Klage abzuweisen.

T n den Lösten August 1822.
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f.
Schlußbericht des Klagers.

In den Gründen des Erkenntnisses Ister Instanz ist mit 
vielem Scharfsinn die Gültigkeit des zwischen mir und der 
Verklagten S..a W...f geschlossenen außergerichtlichen Ehe- 
gelöbnisses vom 27sten September 1820, und hinlänglich be- 
wiesen, daß der Vertrag auch nach dem Gesetz vom Ilten 
Marz 1812 gültig sei. Wenn die Verklagten sich auch alle 
Mühe gegeben haben, die Gründe des Erkenntnisses Ister 
Instanz zu widerlegen; so ist ihnen dies in der That so we- 
nig gelungen, daß ich es fttr überflüssig halte, in dieser Hin- 
sicht noch das Geringste anzuführen.

Der Kontrakt vom 27sten September 1820 laßt sich in- 
dessen noch aus einem anderen Gesichtspunkte betrachten, als 

 bisher geschehen ist. Er enthält nemlich ein Kompromiß auf ׳
die Judengemeinen zu Speyer, Worms und Mainz im Fall 
eines entstehenden Streits. Das Kompromissum ist ein er- 
laubter Vertrag §. 167 2c. 86g. Tit. 2. Lhl. I. d. A. G. O. 
und wenn gleich der §. 168. 1. c. bestimmt, daß ein Kom- 
promiß in Ehescheidungssachen unzulässig sei, so ist diese Fest- 
setzung doch nicht auf Ehegelöbnisse zu beziehen.

Sollte daher die Bestätigung des Erkenntnisses ister In- 
stanz dem höheren erleuchteten Richter zweifelhaft erscheinen; 
so würde ich doch immer nicht gänzlich abgewiesen werden 
können, sondern das Erkenntniß Ister Instanz würde nur 
aufgehoben werden müssen, wegen Inkompetenz des Richters. 
Das Gericht Ister Instanz würde alsdann die Gutachten der 
Judengemeinen zu Worms, Speyer und Mainz einzuholen, 
und deren Entscheidung den Parteien bekannt zu machen ha- 
ben. Sollte aber auch dieses Raisonnemeut nicht Beifall 
finden, und die Entscheidung des Rechtsstreits nach hiesigen 
allgemeinen Landesgesetzen erfolgen, so erlaube ich mir, auf 
folgende Festsetzungen des Kontrakts vom 27sten Septem- 
ber 1820 aufmerksam zu machen.

Durch den qu. Kontrakt hat sich die S..a W...f im 
Beistände ihres Vaters verbindlich gemacht, mit mir in eine 
eheliche Verbindung zu treten.

Der M l W...f hat seiner Seits versprochen, es zu 
bewirken, daß seine Tochter eine eheliche Verbindung mit mir 
eingehe, bei Vermeidung einer Konventional-Strafe, welche 
der Hälfte der Aussteuer gleichkömmt, die er seiner Tochter, 
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im Fall die Herrath mit mir zu Stande käme, zu geben sti- 
pulirt hat.

Denn, wenn der Kontrakt vom 27sten September 1820 
auch hier nicht wörtlich extrahirt ist, so ist der Sinn doch 
ganz derselbe. Gesetzt nun, daß in höherer Instanz auch der 
qu. Kontrakt als ein solcher, der ein Ehegelöbniß enthalt, 
wegen seiner außergerichtl. Form für ungültig gehalten wer- 
den mögte; so kann doch dies nur in Ansehung des gegen- 
seitigen Eheversprechens zwischen mir und der S..a W...f 
statt finden. Was aber das Versprechen des M....... l W...f
betrifft, es zu bewirken, das mich seine Tochter zu ihrem 
Ehemann annehme, oder mir eine beziehungsweise festgesetzte 
Konventional-Strafe zu zahlen; so ist ein Abkommen nach 
den Gesetzen gültig §. 40.2c. Seq. Tit. 5. Thl. I. d. A. L. R. 
und nach den §§. 40 bis 45. 1. c. steht die Verbindlichkeit 
des Verklagten M l W...f, mich zu entschädigen, um 
so mehr fest, als er gar nicht einmal behauptet hat, sich be- 
müht zu haben, die versprochene Handlung zu bewirken, wor- 
auf indessen in sofem nichts ankömmt, als er übernommen 
hat, für den Erfolg einzuftehen, und mich eventualiter zu 
entschädigen. Ich bitte daher ganz gehorsarnft:

sententiam a qua aus den angeführten Gründen ledig- 
lich zu bestätigen, und den Verklagten auch die Kosten 
dieser Instanz zur Last zu legen.

S t, den 13ten September 1822.

H n B...k.

g.

Erkenntniß des Instruktions-Senats des Kö- 
nigl. Kammergerichts zu Berlin.

In Sachen des Handelsmannes H n B....k zu 
S t Kläger und Appellaten c. die unverehel. S..a 
W...f, und deren Vater den Kaufrnann M........l W. ..f
zu T n Verklagter und Appellanten, erkennet der In- 
struktions - Senat be§ Königl. Kammergerichts den Verhand- 
lungen gemäß, hiermit für Recht,

daß formalia appellationes für berichtigt anzunehmen 
und auch in der Sache selbst, sententia a qua dahin ab- 
zuändern, daß Verklagter keineswegs weder zur Erfül



143

lung des Eheversprechens, noch zur Zahlung einer Kon- 
ventional - Strafe an den Klager gehalten, dieser viel- 
mehr mit seinem Anträge auf beides lediglich, wie hier- 
durch geschiehet, abzuweisen, im übrigen aber das er- 
sie Erkenntniß zu bestätigen, und die Kosten beider 
Instanzen zu kompensiren.

Von Rechts Wegen.

Gründe.

Es ist von dem Klager behauptet, und auch von dem Rich- 
ter Ister Instanz angenommen worden, daß das Ehegelöbniß 
zu solchen Handlungen und Geschäften zu rechnen ist, welche 
wegen der Verschiedenheit der Religions-Begriffe und des 
Kultus unter den Juden an besondere gesetzliche Bestimmun- 
gen und Formen nothwendig gebunden sind, und hierauf ist 
ferner die Meinung gegründet, daß der hier in Rede stehen- 
de Ehegelöbniß - Kontrakt de dato T n den 27sten Sep- 
tember 1820 nicht nach den Grundsätzen des A. L. R. be- 
urtheilt werden dürfe. Das Edikt vom Ilten März 1812 
(Ges. S. de 1812 p. 17.) wo allerdings solcher ausgenom- 
menen Geschäfte Erwähnung geschieht, bezeichnet jedoch das 
Ehegelöbniß keinesweges als ein solches, wiewohl in den 
§§. 22 — 25. die übrigen Fälle dieser Art namentlich herge- 
zahlt werden. Wenn also in dem zu den Akten gebrachten 
Gutachten des Vice-Ober-Landrabbiners Weyl und des 
Gelehrten Jaffe de dato Berlin den 15ten April 1822 
klar ausgesprochen ist, daß bei den jüdischen Ehegelöbnissen 
dasselbe wie bei allen andern Kontrakten Rechtens, und daß 
bei den Juden nicht die Verlobung, sondern nur die Trauung 
und die Ertheilung eines Scheidebriefes von religiöser Art sek, 
so ist es zugleich unbedenklich, daß auch im vörliegenden 
Falle die Bestimmung des

A. L. N. II. 1. §. 82.

zur Anwendung kommen muß, wo ein gerichtlicher oder vor 
einem Justizkommissarius und Notarius geschlossener und 
niedergeschriebener Ehegelöbniß-Kontrakt desiderirt wird. Die 
eventuelle Behauptung des Klägers aber, daß bei den Ju- 
den ein schriftliches, mit Zuziehung von Zeugen errichtetes 
Ehegelöbniß die Stelle des bei den Christen üblichen Auf- 
gebots vertrete §. 92. 1. c. wird durch die ausdrückliche 
?Bestimmung des
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§. 25. in sine des Edikts

 und dem im §. 138. verordneten Aufgebote ist die״
 ",Bekanntmachung in der Synagoge gleich zu achten״

aufs strengste widerlegt, womit zum Ueberfluß auch' das 
obenerwähnte Gutachten übereinstimmt.

Es kann also auf eine nährere Erörterung der jüdischen 
Ritual-Gesetze ebenso wenig als auf den Inhalt des §. 17. 
des Edikts ankommcn, an welcher leztern Stelle nur von dem 
Aufhören einer Genehmigung des Staates zu den jüdischen 
Ehebündnissen die Rede ist.

Da hiernach wegen mangelnder Form nicht auf Erfül- 
lung des Ehegelöbnisses geklagt werden kann, so fallt auch zu- 
gleich der Anspruch auf eine Konventional-Strafe fort. 
Denn wenn nach §. 112. A. L. R. II. 1. eine solche Stra- 
fe überhaupt nur dann eintreten soll, wenn Jemand ohne 
rechtlichen Grund die Erfüllung des Ehegelöbnisses beharr- 
sich verweigert, und dieses keinesweges bei der Verklagten 
der Fall ist, so kann auch überdies nach §. 510. A. L. 9L 
1. 5. in allen Fallen, wo auf Erfüllung des Vertrags nicht 
geklagt werden kann, auch die Forderung einer stipulirten 
Konventional-Strafe nicht eintreten, und ist es endlich eine 
unrichtige Behauptung, daß der Verklagten Vater nach §§. 
40. und 45. A. L. R. 1. 5. als ein solcher betrachtet wer- 
den müsse, welcher die Handlung eines dritten versprochen, 
und für den Erfolg zu stehen übernommen habe, weil in 
dem gedachten Kontrakte ausdrücklich gesagt ist, daß derselbe 
nur die Stelle seiner Tochter der Jungfrau S..a vertrete.

Von der Gültigkeit des Kontraktes wenigstens als Punk- 
tation, würde nur dann die Rede sein können, wenn die , bei 
Ehegelöbnissen vvrgeschriebene Form confirmationc, und nicht, 
rote es der Fall ist, sub poena nullitatis angeordnet wäre; 
und das auf die Entscheidung der Gemeinden Speyer, 
Worms und Mainz gerichtete Kompromiß ist schon deshalb 
unzulässig, weil dieselben aus Ausländern bestehen.

• R. vom 25sten Januar 1798.
(Anh. §. 41. z. A. G. O.)

Da die erkannte Mitgabe der gegenseitigen Geschenke 
durch die Erbietungen beider Theile bedingt, und der Kosten- 
punkt durch A. G. O. I. 23. §. 6. gerechtfertigt wird, so ist 
überall, wie geschehen, zu erkennen gewesen.
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30.
Ueber die rechtliche Wirkung der halbmannli- 
chen Verschreibung eines Vaters an seine Loch- 
ter, unddie fernere Disposition des Erftern über 

sein Vermögen mittelst Testaments.

Gutachten des jüdischen Gerichts zu Berlin, ertheilt an das 
Königl. Kammergericht.

Auf die an uns, in Hochdero Anschreiben vom , 
in dem Falle, ein Israelit, seiner aus erster Ehe erzeugten, 
damals einzigen Tochter, bei ihrer Verheirathung, eine Ver- 
schreibung des halben männlichen Erbtheils, nach dem bekann- 
ten, in der Beilage F. der Mendelssohnschen Ritual-Gesetze 
enthaltenen Formulare, ausgestellt hat, und darin eine Sum- 
me von 1200 Rthlr. festgesetzt hat, die ihr in dem Falle 
nach seinem Tode gezahlt werden sollen, wenn die mannli- 
chen Erben ihr den halben männlichen Erbthekl versagen 
wollten, uns zur gutachtlichen Entscheidung, nach den jü- 
dischen Ritual-Gesetzen gethanen Rechtsfrage; als

Ob der Vater dieser Tochter, und Aussteller jener 
Verschreibung, dessen erste Ehefrau und Mutter die- 
ser Tochter verstorben, er aber anderweitig verheirathet 
und mir dieser seiner zweiten Ebcfrau bereits zwei Töch- 
ter gezeugt hat, und noch in Hoffnung der Erzeugung 
mehrerer Kinder lebet, der gedachten Verschreibung un- 
geachtet, berechtigt ist, ein Testament zu errichten, und 
darin fest zu setzen, daß

1. seine jezige zweite Ehefrau, falls sie ihn überleben soll- 
te, in dem ungestörten Besitz und der freien Dispo- 
sition seines ganzen Nachlasses wahrend ihrer Lebens- 
zeit und Wittwenstandes verbleiben, und keines seiner 
Kinder vor ihrem Ableben etwas daraus erben und er- 
halten solle, und selbst jene seine erwähnte Tochter 
erster Ehe nicht; und

2. seinen Töchtern zweiter Ehe, zum Voraus aus sei- 
nem Nachlasse eine gleiche Mitgift, als jene seine Toch- 
ter erster Ehe bereits von ihm erhalten hat, zuzu- 
sichern,

ertheilen wir Ihnen, zum gutachtlichen Bescheide:
daß allerdings dem gedachten Vater und Ehemann, 
nach dem jüdischen Ritus, ein solches Testament, in

10
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dieser Art und mit diesen Festsetzungen, ungeachtet er 
bereits seiner Tochter erster Ehe bei ihrer Verhetrathung, 
eine Verschreibung eines halbmännlichen Erbtheils, rote 
hier, ausgestellt hat, rechtsgültig errichten könne, und 
nach dessen Ableben danach verfahren werden müsse.

Es muß jedoch hinsichts der vom Testator zu intentiren- 
den Festsetzungen ad 2. derselbe nicht die Absicht hegen, die- 
ses blos deshalb fest zu setzen, um seiner Tochter erster Ehe, 
in der ihr verschriebenen Summe etwas zu verkürzen, son- 
dem nur um seine übrigen Töchter mit ihr gleich zu stellen.

Denn die Verschreibung des halben männlichen Erbthetls 
an eine Tochter, ist nur deshalb eingeführt, und findet dar- 
in ihren Grund, weil nach den jüdischen Ritual-Gesetzen, 
die männlichen Personen, die weiblichen von der Erbschaft 
ganz ausschließen, und daher jeder Ehemann, sich bet Em- 
schreitunq in die Ehe, von dem Vater seiner zukünftigen 
Ehegattin, zur Vorsorge, eine solche Verschreibung bewirkt, 
damit diese, bei der einstigen Theilung des Nachlasses des 
Vaters, wenigstens die Hälfte soviel als die Brüder erhal-, 
te. Da nun aber, nach den Ritual-Gesetzen, Niemand 
rum Erben eingesetzt werden kann, der nicht rechtmäßiger 
Erbe ist, und alle diesfallsigen Verfügungen, nicht rechtsbe- 
ständig sondern ungültig und unverbindlich sind,

Mendelssohns Ritual-Gesetze Hauptst. I. Abschn. 2, 
6. 8. Nr. 1. u. s. w. M ״

so sind jene halbmännliche Erbthetlungs - Verschreibungen 
auch nicht in Form einer Erbeseinsetzung und eines Erb- 
rechtes, sondern lediglich als ein von dem Vater, an die 
Tochter, unter gewissen Bedingungen ausgestelltes Schuld- 
Instrument, abgefaßt.

1. c. Abschn. 3•, §. 6.
ibid. Hauptst. IV. Abschn. 6, §. 7.
ibid. Hauptst. IH. Abschn. 3, §. 6.

Die daselbst enthaltene Bedingung aber besagt darin, 
daß den männlichen Erben frei stehen soll, der dergestallt be- 
qünstiqten Tochter, statt der festgesetzten Summe, die halbe 
Erbquote des männlichen Erbtheils des Nachlasses, zu über- 
lassen; daher sie auch die Erfüllung der Verschreibung nicht 
eher fordern kann, als bis eine Erbtheilung des Nachlasses 
des Vaters statt findet; und sie ist׳ hier nur in Ansehung 
des ihr verschriebenen halbmännlichen Erbtheils, mit den 
männlichen Erben, in dem Maße, als diese eine ganze Erb- 
Portion fordern können, in Rechten gleich geletzt. Da es
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nut! einem Jeden, selbst wenn er nur Söhne hat, frei stehet, 
ferne Ehefrau, mittelst Testaments, in dem ungestörten Be- 
!itze fernes Nachlasses zu lassen, und die Vertheilung dessel- 
rnkh Ti scrc1,t ?•blcbc״ ״u letzen, so kann und
wird er auch durch die Ausstellung der Verschreibung des 
mehr erwähnten halbmännlichen Erbtheils an seine Tochter, 

i"dem dieser nicht ein besseres und 
stärkeres Recht gewahrt werden kann, als den gesetzlichen 
männlichen Erben selbst. Gleichmäßig wird dem Vater da- 
«E? 5u?.el)cnb.c Recht, über sein Vermögen nach 
seinem Willen zu dlspomren, und solches nach seinem Gefallen 
zu vertheilen, nicht benommen; '

ibid. Hauptst. I. Abschn. 2, §. 8.

Mithin kann er auch demungeachtet verordnen, daß sei- 
ne übrigen, zur Zeit seines Ablebens vorhanden seiende Lock- 
ter, zuvor soviel zum Voraus erhalten sollen, als eine oder 

v1ncr Tochter bereits bei seinem Leben von ihm 
jur Mitgift und Geschenke erhalten haben. Jedoch darf er 
vermöge der in der schon oft erwähnten Verschreibung ent- 
ÄTr Versicherung an Eides statt und Banne, nicht die 
Absicht haben, seiner Tochter, an die er jene Verschreibung 
ertheilt har, etwas zu verringern, und den andern mehr als 

hat X* *"יי mä> b“ ^**"9 -cnwar/schast 

hmlÄglich^^" @ti<nbCn Cnttoi8<n W bie °big-n Fragen

Berlin, den I2ten September 1820.
Vice - Ober - Landrabbiner und Assessores.

31.
Rechtsstreit über die Auslegung eines Testaments 
in Beziehung auf eine später anderweit dem älte- 

sten Sohne zugesagte bestimmte Summe.

a.
Übersetzung des von dem nunmehr verstorbenen Herrn B.
.j. C. zu K. nachgelassenen und in hebräischer Sprache am 

8ten Januar 1801 abgefaßten Testaments.
. 3ru(m. ?nbcn^n des Zeugnisses, welches - vor uns Endes 

unterschriebenen Zeugen heute am Donnerstag den 23sten des 
10*
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Monats Tewcss des Jahres 5561 nach Erschaffung der 
Welt nach der Zahl, die wir hier in K. in der Neumark 
zählen, als den 8ten Januar 1801 abgelegt worden ist. Es 
schickte nemlich nach uns der Herr B. I. ß. Als wir uns 
zu ihm verfügt hatten, fanden wir ihn krank im Bette, aber 
bei vollkommener Dispositionsfähigkeit. Der Hr. 2c. C. ver- 
langte, daß zuvörderst einer von uns seinen Bruder, den 
Hrn. L. I. C. und seinen Schwager, den Herrn L. L. hier- 
her holen sollte, welches auch geschehen, indem einer von uns 
der endesunterschriebenen Zeugen, nemlich der Lehrer Levy, dieje 
beiden herbeigesührt hatte. Als dieselben vor das Bette ka- 
men, woräuf der Testator gelegen, sagte derselbe zu uns: 
Ich habe euch aus den! Grunde zu mir kommen lassen, um 
meinen lezten Willen Todes halber vor Euch zu errichten, 
und ersuchte uns und seine Ehefrau G. geborne I. seine.lezt- 
willige Verfügung anzuhören, solche wie folget nieder zu 
schreiben und zu unterschreiben, und also hat er uns gesagt, 
da er auf seinem Betto krank lag und Todes halber verfügte. 
Ich habe von heute und jeziger Zeit an von meinem besten 
Vermögen, als eine rechtsgültige Schenkung und als eine 
wirkliche Schuld mittelst aller Bestätigungsmittel, welche nach 
Vorschrift unserer Rabbiner dieserwegen am zuverlässigsten 
sind, übereignet, auf alles das, was hiernachst erwähnt ist.

§. 1.

Zuvörderst habe ich meiner Ehefrau G. geb. I. von heute 
und jeziger Zeit an, dergestalt eine Vermehrung von meinem 
besten Vermögen ausgesezt, daß ihr eingebrachtes Trau- und 
Vermehrungs - Quantum, so ihr von unserm Hochzeitstage zu- 
kommt, nebst der gegenwärtigen Vermehrung, nemlich dein 
Vermehrungsbrief, welcher: ich ihr heute bei Errichtung die- 
ses Testaments habe schreiben lassen, zusammen auf Eintau- 
send sechshundert Thaler in jezigem Preußischen Courant sich 
erstrecken soll. Außer diesen sollen ihr auch verbleiben ihre 
Kleidungsstücke, ihr Schmuck, Kopfputz und ihre Betten, 
welche ihre leibeigenen sind. Sollte meine Ehefrau nach mei- 
nem Ableben den Vermehrungsbrief produziren, welchen sie 
bei unserer Hochzeit von mir bekommen hat, so soll dieser 
von jezt an null und nichtig sein, weil ich ihr heute, wie 
gesagt, eine neue Vermehrung habe verschreiben lassen. Auch 
erhalt meine Ehefrau nach meinem Ableben ihre Geschenke, 
diese bestehen in 3 goldenen Ketten, sämmtlichen goldenen
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Ringen, welche sie in Handen hat, zweien Bechern von or- 
dinairem Silber (weil unter meinen silbernen Bechern eini- 
ge befindlich, die von Augsburger Proben find, welche ich 
ausdrücklich befehle, nicht an meine Ehefrau zu geben) des- 
gleichen acht silberne Löffel, zwei silberne Potagenlöffel. 
Ferner soll meine Ehefrau erhalten ein aufgemachtes Bette, 
bestehend in 3 Unterbetten, 2 Pfühlen, 3 Kissen, 1 Ober- 
bette, Ueberzüge und Leinenzeug, so wie außerdem noch die 
beiden Spinde und den großen Spiegel, welche in meinem 
Hause befindlich sind.

§• 2.

In Ansehung meiner Kinder, nemlich meines erstgebor- 
nen Sohnes, Namens M., meines Sohnes I. und meiner 
beiden Töchter Z. und N., soll mein hinterlassenes Vermö- 
gen, sowohl an baarem Gelde, Waaren und Aktiv-Schulden 
auf Dokumenten und auf Unterpfand und meine sämmtlichen 
Mobilien, als auch alles, was sich sonst noch in meinem 
Nachlasse vorfiuden wird, in fünf Theile getheilt werden, wo- 
von mein crstgeborncr Sohn Namens M. gesetzlicher Weise 
für das Recht seiner Erstgeburt zwei Theile, mein Sohn I. 
einen Theil, meine Tochter Z. einen Theil und meine jüngste 
Tochter R. einen Theil erhalten sollen, dergestalt, daß meine 
Ehefrau die Berichtigung ihrer Vermehrung, wie oben er- 
wähnt, vorweg erhalten, und der Ueberrest meines Nachlasses 
vorerwähntermaßen vertheilt werden soll. Ich bemerke hier- 
bei, daß ob zwar nach Mosaischen Gesetzen nur die Söhne 
und nicht die Töchter erben, so habe, ich den Antheil meiner 
Töchter ihnen als eine Schenkung von heute und jeziger Zeit 
an dergestalt von meinem besten Vermögen übereignet, daß 
ihnen dieser eine Stunde vor meinem Ableben eben so wie 
an meine Söhne auf folgende Art und Weise völlig berichtigt 
werden soll. Dagegen sollen meine Söhne zum Voraus er- 
halten: nemlich mein erstgeborncr Sohn M. meine in der hie- 
sigen Synagoge belegenen Manns- und Frauensitze sub 
Nr. 10. und mein Sohn I. die Gesetzrolle mit ihrem Zube- 
hör. Auch meine Bücher sollen diese beiden unter sich thei- 
len, so wie sie ferner auch meine Kleidungsstücke unter sich 
durch das Loos gleichförmig theilen sollen, ohne daß ihnen 
dieses in Anrechnung gebracht werden soll, da ich ihnen dieses 
erbschaftlich zuwende.
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§. 8.
Nach meinem Ableben sollen die Vormünder, nemlich mein 

Bruder Hr. L. I. C. und mein Schwager L. L., welche ich 
zu meinen Bevollmächtigten und als Vormünder über den 
Erbtheil meiner minorennen Kinder ernenne, meinen Nach- 
laß gehörig reguliren, auf die Erziehung meiner Kinder ein 
wachsames Auge und über meine gesammte Verlassenschast 
besondere Aufsicht haben, so daß alles laut meiner Verord- 
nung in diesem Testamente in Erfüllung gebracht wird. Die 
vorgedachten Vormünder sollen daher nach meinem Ableben, 
Inventarium von meinem Nachlasse aufnehmen, und alles an 
meine Ehefrau laut nachstehenden Punkten einhändigen, und 
bemerke ich zugleich, daß ich die Vormünder von dem Vor- 
mundschafrseide gegen meine sämmtlichen Kinder und deren 
Machtnehmer in der Kraft aller förmlichen Dechargen von 
jezl an« auf ewige Zeit befreiet habe.

§. 4.
Auch verordne ich, daß meine mehrgedachte Eheftau mei- 

nen gestimmten Nachlaß, so nach meinem Ableben meinen 
Kindern zu Theil wird, ohne Zinsen an sich behalten,׳ und 
dagegen verbunden sein soll, ihnen freie Beköstigung, Beklei- 
düng, Heizung und alle ihre übrigen Bedürfnisse, so wie 
auch den mündigen Kindern bis zum 20sten Jahre Unter- 
richt zu geben. Wenn diese Kinder ihr LOstes Jahr erreicht 
haben, und nicht bei meiner Ehefrau sein sollten, so ist die- 
selbe verbunden, ihnen die Zinsen zu geben, damit sie sich 
ihren Unterhalt selbst verschaffen können. Sollte meine Frau 
nach meinem Ableben, bevor daß meine Kinder ihr 20stes 
Jahr erreicht haben, sich anderweitig verheirathen, so ist sie 
verbunden, die Kindergelder sofort an die Vormünder abzu- 
liefern; diese sollen alsdann diese Kapitalien zu Zinsen, zum 
Besten der Minorennen auf sichere Hypotheken unterbringen 
und die Zinsen meiner Ehefrau zustellen, wofür diese meine 
Kinder bis dahin, daß ein jedes derselben sein 20stes Jahr 
erreicht haben wird, verpflegen muß.

Sie darf aber nicht eher zur zweiten Ehe schreiten, bevor 
nicht von ihrem künftigen Ehemann die schriftliche Versiehe- 
rung beigebracht, wodurch derselbe sich verpflichtet, meine 
Kinder bis zu ihrem 20stcn Jahre den völligen Unterhalt 
oben erwähntermaßen zu geben, und sich mit den Zinsen 
ihres Erbtheils zu begnügen, wenn gleich diese zu deren Un
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terhalt nicht zureichen sollten, da ich nur unter dieser Bedin- 
gung die oben erwähnte Vermehrung meiner Ehefrau zugeeig- 
net; und sie auch nur solchergestalt von dem gewöhnlichen Ma- 
nifestations - Eide befreit habe.

§. 6.

Die Vormünder müssen ihre besondere Aufsicht über meine 
Kinder haben, als wenn ich selbst am Leben wäre, und auch 
dafür sorgen, daß ein jedes derselben ein ftandesmäßiges Ge- 
richt Betten erhält.

§. 6.
; Ueber die Kindergelder, welche meine Frau doch laut §. 4. 
in Handen behält, bedarf sie zwar keine Kaution zu bestellen, 
sie muß aber den Vormündern darüber einen Wechsel berge- 
statt ausstellen, daß dieser Wechsel an eben dem Tage, an 
welchem sie eine anderweitige Verlobung eingeht, zahlbar wird, 
sie muß nemlich im Fall, daß sie zur 2ten Ehe schreitet, noch 
vor Errichtung der Verlobungs-Pakte die Kindergelder an 
die Vormünder aushändigen.

§. 7.
In Betteff der im §. 2. bemeldeten Stande m der Syn- 

agoge, welche mein Sohn M. erhält, bemerke ich noch, daß 
so lange meine Ehefrau im Wittwenstande verbleiben wird, 
dieselbe in dem unentgeldlichen Sitz des Frauenstandes verblei- 
den, bei ihrer anderweitigen Verheirathung aber sie dieserwe- 
gen durchaus weiter keinen Anspruch haben soll.

§• 8.

Meine Söhne sollen ihr Erbtheil nicht eher in die Hande 
bekommen, bis sie ihr 24stes Jahr erreicht haben werden, 
nach dem Gutbesinden der Vormünder. Wenn meine Söhne 
aber Handel und Wandel treiben werden, so können ihnen die 
Vormünder ohngefähr 50 Thlr. auf Abschlag von ihrem Erb- 
theil geben, falls sich dieselben aber vor ihrem 24ften Jahre 
verheirathen und die Vormünder in die Heirath willigen soll- 
ten, so kann ihnen ihr Erbtheil schon bei ihrer Verheirathung 
ertradirt werden, dieses alles jedoch von dem Gutsinden der 
Vormünder abhängen soll. In Ansehung meiner Töchter sol- 
len diese ihr Erbtheil nicht eher erhalten können, bis daß sie 
sich mit Bewilligung der Vormünder verheirathen werden, und 
lollten sie auch bei ihrer Verheirathung noch minorenn sein, 
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da ich die Vormünder hiermit authorisire, daß sie meine Kkn- 
der sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts zu jeder Zeit 
aussteuern können, und sind meine Kinder bei Erlangung 
ihrer Majorennität nicht befugt, die Vormünder deshalb in 
Anspruch zu nehmen, weil sie ihnen ihr Erbtheil noch bei ih- 
rer Minderjährigkeit extradirt haben, und die Vormünder da- 
für in keinem Fall verantwortlich sein sollen, indem ich es 
ihnen ausdrücklich anheim stelle, daß dieselben bei der Verhei- 
rathung meiner Kinder freies Thun und Lassen haben, und 
soll es diesfalls so gut sein, als ob ich selbst gegenwärtig 
wäre. Es soll Niemand befugt sein, dieses mein Testament 
anzufechten, vielmehr sollen die Worte des dawider sprechen- 
den völlig als null und nichtig betrachtet werden.

Und also sagte zu uns der Testator Herr B. C.: Dieses 
Testament schreibt und unterschreibt öffentlich, damit es nicht 
als eine geheime Sache angesehen werde, sondern allen und 
jeden entdeckt und bekannt sein soll, ferner hat der obgedachte 
Herr C. zu uns gesagt: Dieses Testament schreibt völlig vom 
Anfang bis zum Ende, lasset davon nichts aus, erwähnt auch 
dessen, was etwa das Gericht in Händen haben solle, damit 
dasselbe ganz noch Verordnung der Rabbiner und so wie es 
zur Aufrechthaltung am besten ist, geschrieben werde und meine 
leztwillige Verfügung, welche in diesem Dokument enthalten 
ist, gültig und rechtskräftig sei, ohne daß dagegen irgend Ein- 
Wendungen stattsinden könnten. Die Verpflichtungen und Ge- 
währleistungen für dieses mein Testament, welches ich Todes- 
halber errichtet, habe ich für mich,, so wie für meine Erben 
übernommen, nach der Verbindlichkeit aller Testamente, die in 
Israel gebräuchlich und nach Vorschrift unserer Rabbiner abgefaßt 
sind, nicht als ein Scheinkontrakt oder wie ein bloßer Entwurf.

Wir haben demnächst in Besitz genommen von dem mehr- 
gedachten B. I. C. für seine Ehefrau G. geborne I. für 
seine Kinder und deren Vormünder, nach allem, was vorste- 
hendermaßen ge- und beschrieben ist, vermittelst eines Zeuges, 
das tüchtig ist, etwas damit in Besitz zu nehmen.

Alles soll geschehn und bestätigt werden.
A. B. aus L.

Beglaubter, Vorsänger und Schächter der Gemeine 
zu K. in der n. M.

L. Z. als Zeuge.

In meiner Gegenwart haben die vorerwähnten Zeugen, 
wie vorstehend eigenhändig unterschrieben. Urkundlich wird 
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dieses Dokument von mir gebührend bestätigt. So geschehen 
wie oben.

I. I.
Ober-Rabbiner allhier zu K.

Und zu mehrerer Bekräftigung habe ich, der Beglaubte, 
anstatt des vorerwähnten Herrn B. C. unterschrieben. 
Auch die Frau nahm es auf sich, den Willen ihres Man- 
nes zu vollziehen, und ihren Namen habe ich unter- 
schrieben.

Der Beglaubte *).

b.
Uebersetzung der zwischen dem M. B. C. und dessen 
Braut E. M. zu K. unterm Isten September 1811 
errichteten und in hebräischer Sprache abgefaßten 

Ehepakten.
Der das Künftige voraussagen kann, gebe Dauer und 

Segen den Bedingungen dieses Kontrakts, welche zwischen 
den beiden Theilen als: dem Herrn M. B. C., an Einem, 
und der Demoiselle Braut E. M., im Beistand ihres Stief- 
vaters des Herrn D. A. am andern Theile verabredet und 
geschlossen worden sind. Die Braut hat zwar, auf Beftagcn, 
in diese Eheverbindung gewilligt und zur Aufrechthaltung des 
gegenwärtigen Vettrages den gesetzlichen Mantelgriff gethan. 
Der Herr Bräutigam will sich zuvörderst mit der Jungfer 
Braut E. M. unter dem Lrauhimmel nach jüdischem Ritus 
ehelich verbinden; sie wollen ferner beide weder er ihr noch 
sie ihm in Ansehung ihres Vermögens etwas verhehlen und 
geheim halten, sondern beide in gleicher Maße über dasselbe 
Macht und Befugniß haben.

Der Vater des Bräutigams verspricht seinem vorerwähnten 
Sohne außer einer standesmaßigen Ausstattung an Kleidern, 
Betten, 2c. auch eine baare Geldsumme von 1200 Thlr. (schreibe 
Ein tausend zwei hundert Thaler) in jezigem Preußischen 
Kourant als Mitgabe zu zahlen, und der Braut zum Hoch« 
zeitsgeschenke Pretiosen, an Gold oder Edelsteinen und Perlen, 
die vollkommen den Werth von 200 Thlr. klingend Kourant 
haben müssen, dergestalt zu geben, daß ihr diese Geschenke 
sämmtlich vom Hochzeitstage an, als ein unwiderrufliches Ei-

’) Der Leser denke sich die Worte des Beglaubtcn durchstrichen. 
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genthum verbleiben, sollen. Auch verspricht derselbe für benann- 
ten seinen Sohn ein Privilegium auf das Ansetzungsrecht des 
ersten Kindes Allerhöchsten Orts dergestalt zu bewirken, daß 
derselbe sich mit benannter seiner zukünftigen Ehefrau allhier 
in K. etabliren kann.

Ferner macht sich derselbe auch verbindlich, an benanntes 
Ehepaar freie Beköstigung an seinem Tische, freie Wohnung 
in der obern Etage in seinem Hause, und frei Holz und 
Licht im Sommer und Winter, bis nach Verlauf dreier 
nach einander folgenden Jahre, vom Hochzeitstage an 
gerechnet, zu geben, dagegen macht sich der obgedachte 
Bräutigam verbindlich, der Handlung seines Vaters wäh- 
rend der 3 Jahre nach wie vor der Hochzeit ganz unent- 
geldlich vorzustehen; denn also ist es unter ihnen zur 
ausdrücklichen Bedingung verabredet worden.

Endlich macht sich der Vater des Bräutigams noch ver- 
bindlich, den Chaliza-Brief von dem Bruder des Bräutigams 
unentgeldlich zu beschaffen.

, Der gedachte Vater der Braut verspricht hingegen zur 
Mitgabe seiner Stieftochter, der mehr gedachten Braut, eine 
Summe von Ein tausend Reichsthaler in jezigem Preuß. klin- 
genden Kourant in einer vollzähligen und unzertrennten Sum- 
me zu zahlen und die Braut außerdem mit einer Ausstattung 
an Kleidern, Leinen, Betten und Kopfputz, so wie ferner den 
Bräutigam mit einem Gebetmantel, Sterbehemde und Hoch- 
zeitsgeschenke standesmäßig zu versehen.

Vier Wochen vor der Hochzeit sollen die Mitgaben beider 
Brautleute bei einem Dritten, von beiden Theilen festzusetzen- 
den, deponirt werden.

Die Hochzeit soll im Monat Elul 572. nach der jüdischen 
kleinen Jahresrechnung (als im Monat August 1812) oder zu 
einer frühern Zeit nach der Vereinigung beider Theile vollzo- 
gen und deren Kosten von dem Vater der Braut getragen 
werden.

In Ansehung der obgedachten Mitgabe der Braut ist zu 
bemerken, daß die Braut an eigenthümlichem Vermögen, 
welches ihr sowohl aus dem Nachlaffe ihres Vaters des rc. M. 
als aus der Verlassenschaft ihres Großvaters des rc. I. L. 
crbschaftlich zugefallen, eine Summe von achthundert Tha- 
lern besitzt, zu welchen ihr Stiefvater 200 Rthlr. aus sei- 
nem besten Vermögen hinzulegt, so daß der gesammte Be- 
trag 1000 Rthlr. ist.
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Die Kosten des Trauscheins sind von dem Vater des Bräu- 
tigams, die Raachasch-@ebü^en hingegen von dem Bräutigam 
zu entrichten.

In Ansehung der Todesfälle oder der zu entstehenden 
Zwistigkeiten zwischen den künftigen Eheleuten sollen die dies- 
fallsigen Bestimmungen in den bei der Hochzeit zu errichten- 
den zweiten Ehepakten festgesetzt werden.

Alles Vorstehende haben" beide Kontrahenten sich zur 
Pflicht gemacht, es zu halten und zu erfüllen, mittelst eines 
schweren Bann-Eides des Gesetzes, des Handschlags und 
des gesetzlichen Mantelgriffs, auch mittelst einer Conventions - 
Strafe der Hälfte der größten oberwähnten Mitgabe, welche, 
der von diesem Vertrage zurücktritt, an jenen Theil, welcher 
demselben treu bleibt, zu erlegen verbunden sein soll; es 
soll jedoch die Geldstrafe nicht von dem Banne, und der 
Bann nicht von der Geldstrafe befreien.

Die Bürgschaft von Seiten des Bräutigams hat der 
Herr M. M. M., und von Seiten der Braut der Herr 
A. I. übernommen.

Die Parteien sind jedoch gehalten, die Bürgen wieder- 
um von ihrer geleisteten Bürgschaft zu entschädigen, damit 
sie keinen Schaden davon haben mögen.

Wir haben demnächst von einem jeden der Kontrahenten, 
von Braut und Bräutigam und von deren Bürgen, in Be- 
sitz genommen, nach allem was vorstehendermaßen geschrie- 
den und beschrieben ist, vermittelst eines Zeuges, das tüch- 
tig ist, etwas damit in Besitz zu nehmen.

So geschehen allhier zu K g in d. n. M. am 12ten 
Ellul 571. nach der jüdischen kleinen Jahresrechnung, als den 
Isten Septbr. 1811.

Alles soll gehalten und bestätigt werden.

E. . m G......... k B..m
Vorsänger und Schächter bei der Judenschaft allhier.

L...N B....x, als Zeuge.

Zu mehrerer Festhaltung dieses Vertrages ist derselbe 
auch von beiden Theilen, so wie von Braut und Bräutigam 
und deren Bürgen eigenhändig unterschrieben worden.

D. A...d B. I. C..n
E. M...s M. B. C..n
M. M......... m A. J....b.
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c.
Verhandlun g.

Die Nachlaßregulirung der Ehefrau des jüdi- 
scheu Kaufmanns B. I. C..n, Namens G., geb.

I.

K g den 22sten Februar 1814.

Heute steht ein Termin zur Regulirung der Verlassen- 
schäft der verstorbenen Ehefrau des jüdischen Kaufmanns 

'B. I. C..n Namens G., geb. I... J...k an und er- 
schienen in demselben

1. der Kaufmann B. C..n
2. der Schutzjude L. I. C..n, welcher als Theilungs- 

Vormund für die minderjährigen Kinder des Kauf- 
manns B. C..n, namentlich: R., I. B n und 
M....N Geschwister C..n unter Vorhaltung der ihm 
in dieser Eigenschaft obliegenden Pflichten durch einen 
Handschlag an Eides statt verpflichtet wurde.

Der majorenne Sohn des Wittwers, der Kaufmann 
M. C..n ist Krankheits halber nicht erschienen. Der Kauf- 
mann B. C..n erklärte alsdann folgendes: meine genann- 
te Ehefrau G. geb. I. J..k ist am 27ften Febr. 1811. 
mit Hinterlassung von 4 Kindern, als

1. M. B. C., geboren am 25sten July 1787.
2. R. C-, geb. am 19ten Oktober 1797.
3. I. B. C, geboren am 20sten Januar 1799, und
4. M. C., geboren am 9ten Septbr. 1801. gestor- 

ben und soll ich nach den mit ihr am... Oktober 1786. 
geschlossenen Ehepakten alle ihre Güter erben. Nach 
diesen Ehepakten betragt nun ihr eingebrachtes Vermö- 
gen 200 Nthlr. baares Geld außer ihren Kleidungsstük- 
ken; ich will mich aber der Verlassenschaft meiner vor- 
genannten verstorbenen Ehefrau hiermit gänzlich entsa- 
gen, und deren Nachlaß an die mit ihr erzeugten vier 
Kinder herausgeben, auch will ich die Nachlaßmasse 
auf 300 Nthlr. erhöhen, so daß also ein jedes der 
vorgenannten 4 Kinder hiervon 75 Nthlr. als Mutter- 
erbe erhalten würde.

Der L. I. C. erklärt als Theilungs - Vormund der 
minderjährigen Geschwister C..n, daß er die Ausmittelung 
des Muttererdes seinen Pflegebefohlenen, für welche er sich 
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als Beneficlal - Erbe erklärt hat, nach den vorhandenen Ehe- 
Pakten für richtig annehme, und es nur noch darauf an- 
komme, daß dieses Muttererde sicher gestellt werde; der 
Wittwer 2c. B. C. erklärt daher:

mein majorenner Sohn, der Kaufmann B. M. C. 
ist bereits von mir ausgestattet worden, und hat 
mehr erhalten, als obige 75 Rthlr. betragen uni) ich 
bin ihm dahero nichts schuldig.

Das Muttererbe meiner 3 minderjährigen Kinder R., 
I. B. und M., Geschwister C. ä 75 Rthlr., zusammen 
225 Rthlr. aber will ich gegen 5 pCt. Zinsen und ömonatl. Kün- 
digung an ,mir behalten und darein willigen, daß solches 
auf mein Hierselbst sub no. 103 lat. liegendes Wohnhaus 

- hypothekarisch versichert werde.
Uebrigens versteht es sich von selbst, daß ich von dem 

Muttererde meiner vorgenannten Kinder, so lange sie in 
meiner väterlichen Gewalt bleiben, den Nießbrauch habe, 
und das Kapital selbst nur erst abzahle, wenn eins oder das 
andere meiner Kinder aus der väterlichen Gewalt entlassen 
wird.

Der L. I. C. acceptirte Namens seiner Pflegebefoh- 
lenen vorstehende Bedingungen überall und bat: dieses Erb- 
theilungs-Protokoll unter vormundschaftlicher Genehmigung 
auszufertigen r und das Muttererde seiner Pflegebefohlenen 
bei dem verpfändete!: Grundstücke einzutragen.

Schlüßlich bat der B. C. Behufs seiner anderweit!- 
gen Verheirathung um das erforderliche Attest.

Gelesen, genehmigt und unterschrieben.

Actum K g den 23sten Marz 1814.

Im heutigen Termin zur Erklärung des Kaufmanns 
M. C. über das Erbtheilungs - Protokoll wegen Reguli- 
rung der Verlassenschaft der verstorbenen Ehefrau des B. 
I. C., Namens G., geborne I. I. vom 22sten v. Mts., 
erschien der Kaufmann M. C. und erklärte, nachdem 
das Protokoll vom 22sten v. Mts. ihm vorgelesen worden 
war:

ich will meine vorgenannte verstorbene Mutter unter 
Vorbehalt der Rechtswohlthat des Jnventarii und Ge- 
setzes beerben und erkenne hiermit an, daß mein Mut
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tererbe nur 75 Rthlr. beträgt, und ich solches von mei- 
nem Vater, dem Kaufmann B  C..n ausge- 
zahlt erhalten habe.

Gelesen, genehmigt und unterschrieben.

d.
Eingabe des M. B. C. aus K g an das 

Stadt-Gericht daselbst.

In der Verlassenschasts - Sache meines Vaters, des 
Kaufmanns B. I. C., kommt es unter andern auch noch 
darauf an, mich mit dem Vormunde meiner minorennen 
Geschwister in Hinsicht derjenigen 1200 Rthlr aus einander 
zu setzen, welche mir mein Vater laut der zwischen mir und 
meiner jezigen Eheftau E. M. am Isten Septbr. 1811. 
errichteten und in hebräischer Sprache abgefaßten Ehepakten, 
als Mitgabe versprochen und gegeben hat. Der Vormund 
meiner minorennen Geschwister ist der Meinung, daß mir' 
diese 1200 Rthlr. als Ausstattung gegeben sind, und grün- 
bet hierin das Verlangen, daß jedem der übrigen Miterben 
ebenso viel aus der Erbschaft vor deren Theilung zum Vor- 
aus verabfolgt werden solle.

Ware seine Meinung richtig, so würde ich mit Rücksicht 
auf das

Allg. Landrecht Thl. II. Tit. 2. §. 303. 

gegen sein Verlangen nichts erinnern können. So aber ver- 
hält sich die Sache ganz anders:

Mein Vater hat nach der beiliegenden durch den Be- 
glaubten der Judcnschaft vereideten Lranslateur und Kom- 
porateur des König!. Kammergerichts, I. I. Jaffe ange- 
fertigten Uebersetzung der zwischen mir und meiner jezigen 
Ehefrau unterm Isten Septbr. 1811 errichteten und in hebräi- 
scher Sprache abgefaßten Ehepakten mir bei meiner Verhei- 
rathung folgende Stipulation gemacht:

1) standesmaßige Ausstattung an Kleidungsstücken, Bet- 
len 2c.,

2) eine baare Geldsumme von 1200 Thlr. pr. Kour. als 
Mitgabe,

3) ein Privilegium auf das Ansetzungs-Recht des erstell 
Kindes zu bewirken.
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4) freie Beköstigung an seinem Tische, freie Wohnung in 
der obern Etage in seinem Hause, frei Holz und Ächt 
im Sommer und Winter bis nach Verlauf dreier Jahre 
vom Hochzeitstage an gerechnet, zu verabreichen.

Gegen diese Stipulation habe ich mich verbindlich ge- 
macht, der Handlung me.ines Vaters wahrend der 3 Jahre 
nach wie vor ganz unentgeldlich vorzustehen. Ich habe 
nun meiner Pflicht genüget und die Handlung meines 
Vaters ganz unentgeldlich verwaltet.

Mein Vater heirathete jedoch und so kam es, daß ich nur 
12 Jahr der Handlung vorstand. Dies habe ich auch schon 
vor meiner Heirath gethan, und so ist es also klar, daß mir 
dafür die Summe der 1200 Thlr. bestimmt ist, um meine 
Dienste als Verwalter der Handlung meines Vaters zu beloh- 
nen. Dies folgt eines Theils schon aus der ganzen Fas- 
sung der Ehepakten, die mein Vater mit unterschrieben hat, 
indem erst alles das aufgcführt ist, was mein Vater mir vcr- 
sprochen hat und unmittelbar darauf dasjenige folgt, was ich 
zu leisten übernommen habe, welche beide gegenseitige Stipula- 
tionen durch das Wort

dagegen 
in Verbindung gebracht sind, anderntheils aus dem Umstande, 
daß diese 1200 Thlr. keine übermäßige Belohnung für 
meine geleisteten Dienste sind, indem ich viele Jahre hindurch 
der Handlung und den Geschäften meines Vaters, welche be- 
deutend genug waren, vorgestanden habe.

Wollte man das Gegentheil annehmen, so würde daraus 
folgen, daß mein Vater mir für meine Dienstleistungen wei- 
ter nichts, als mein und meiner Ehegattin freie Beköstigung, 
freie Wohnung und frei Holz und Licht drei Jahre bestimmt 
hatte. Dies wäre eine sehr geringe Vergeltung meiner Dienste 
gewesen, die mich 'wohl nie würde dazu bestimmt haben, mir, 
nachdem ich geheirathet hatte, noch so lange Zeit den eigenen 
Heerd. zu versagen.

Ueberdies ist in den Ehepakten die Stipulation der 1200 
Thlr. nicht Ausstattung genannt, und wird sie auch gesetzlich 
als Ausstattung nicht angesehen werden, denn nach dem

Allg. L. R. Th. II. Tit. 2. §. 304 und 305.

ist nur das Ausstattunb, was Eltern ihren Kindern bei ihrer 
Verheirathung, bei Errichtung einer besondern Wirthschaft, bei 
Anstellung eines eigenen Gewerbes, oder bei Annehmung ei- 
nes Amtes, oder zu dem Ende geben, damit das Kind in 
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den Stand gesetzt werde, seine Herrath zu vollziehen, oder die 
abaesonderte Wirthschaft, das Gewerbe oder Amt anzutreten, 
«n fciefem Falle habe ich damals, als mir die Ehepakten eine 
Summe von 1200 Thlrn. zusicherten, weder eine besondere 
Wirthschaft errichtet, noch ein eigenes Gewerbe angefangen, 
ich blieb vielmehr, wie bereits angeführt ist, tm Hau!e mei- 
nes Vaters und stand noch 1| Jahr seiner Handlung vor. 
ciwar wurde mir bei meiner Verheirathung diese Summe zu- 
gesagt; dies geschah aber nicht, um '»ich in den Stand zu 
sei en, die Heirath zu vollziehen, denn ich bedurfte se biger 
damals nicht, indem für meinen und meiner Eheftau Unter- 
halt durch die Bestimmung in den Ehepakten gesorgt war, 
und ich keine eigene Wirthschaft und besonderes Gewerbe an- 
fing, sondern wohl nur darum sogleich, um dadurch den Sllef- 
vater meiner Ehegattin zu bewegen, ihr gleichsallv eine 9JM- 
aabe auszusetzen, welches der Erfolg auch gezeigt, indem ihr 
eine Mitqabe von 1000 Thlrn. bestimmt wurde Ratio legis 
lieat überdies ganz unverkennbar m der Vermuthung, daß bet 
Schließung einer Ehe eine besondere Wirthschaft oder em be- 
sonderes Gewerbe etablirt wird, welches aber hier nicht der

Hiernach kann ich darem nicht willigen, daß meine mmo- 
rennm Miterben, und zwar jedem eben so viel aus ser Erb- 
schäft vor deren Theilung zum Voraus verabfolgt wurde, und 
bitte daher ein König!. Wohllöb. Stadt-Gericht ganz ergebenst: 

die Curatel meiner Geschwister mit diesem Verlangen ab- 
zuweisen, und sie zur Tragung und Erstattung der Ko- 
sten zu verurtheilen. .

In der Anlage habe ich den Conclpienten bevollmächtigt, 
und bitte daher gehorsamst:

die in dieser Sache zu erlassende Verfügung an ihn zu 

addressiren.
K g den L2sten May 1816. g

e.
Verhandlung in Sachen des Kaufmanns M. 33. C. 

wider die 53. 3. fche ßursltel.

Actum K. n. M. den 4ten Oktober 1816.
In Sachen des Kaufmanns M. 33. C. hiejelbst^ wider 

die LZ. I. C.sche Curatel, steht auf heute em Termin zur
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Beantwortung der Klage und Instruktion der Sache an. In 
demselben erschienen:

1) der Herr Stadtrichter Rickheim aus Sch....ß als le- 
gitimirtcr Mandatar des Klagers,

2) für die Beklagten der Kaufmann J.B..s, als legitimirter 
Vormund der Geschwister C.

Der klagerische Herr Mandatar vervollständigt seine Klage 
noch folgendermaßen:

Es sei schon in der Klage bemerkt worden, daß der 
Verstorbene B. I. C. seinem ältesten Sohne die qu. 1200 
Lhlr. blos aus dem Grunde gegeben habe, weil derselbe 
eine lange Zeit hindurch der Handlung des Erblassers 
unentgeldlich vorgestanden. Dies sei wenigstens 10 Jahre 
hindurch geschehen; denn er habe sich von seinem läten 
bis Lösten Jahre blos den Handelsgeschäften seines Vaters 
gewidmet, und nicht einen eigenen Handel angelegt, wie 
dies sonst so oft wohl bei den Alttestamentarischen Glaubens- 
genossen in der Regel der Fall sei. Er habe also nicht 
Gelegenheit gehabt, sich selbst etwas zu verdienen, und 
sei es mithin unbedenklich, daß der Vater seinem Sohn > 
durch die in Rede stehenden 1200 Lhlr. nur den entzo- 
genen Gewinn habe ersetzen wollen. Hierzu komme, daß 
der Kläger nach dem Tode seiner Mutter kein Muttererbe 
erhalten, jedes der übrigen Geschwister aber als solches 
150 Lhlr. bekommen habe. Kläger habe nun seiner Seits 
auf Ausmittelung eines Muttererdes für sich nicht weiter 
bestanden, weil er von dem Vater 1200 Lhlr. als Mit- 
gäbe erhalten, seinen Geschwistern also gewissermaßen 
durch Entsagung des Muttererbes eine Entschädigung 
habe zuflicßen lassen wollen. Ueber den Umstand, daß 
der Kläger der väterlichen Handlung 10 Jahr vorgestanden, 
so wie daß derselbe kein Muttererde, die Geschwister aber ein 
solches erhalten hätten, werde der hiesige Jude S. S. zum 
Zeugen in Vorschlag gebracht, und erbiete sich Kläger 
event, zum Suppletorio.

Kläger inhaertrt seinen Klage-Antrag, er propom'rt den 
Verklagten im Wege des Vergleichs indeß eine Summe von 
400 Thlrn. zur gemeinschaftlichen Erbschafts-Masse zu bringen.

Dem 2c. B..s wurde jezt die Klage mit obigem Nachtrage 
vorgehalten, die er, wie folgt, beantwortet:

Die mit der Klage überreichte Uebersetzung der Ehe- 
Pakten zwischen dem Kläger und seiner Ehefrau, können 
nicht früher oon ihm recognoscirt werden, als bis das

11
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Original vorgelegt sei; hierauf trage er, wenn es über- 
Haupt darauf ankommen sollte,,an; angenommen indes- 
sen, daß die Uebersetzung richtig sei, so werde zugestan- 
den, daß der Erblasser dem Klager standesmäßige Aus- 
stattung an Kleidern, Betten 11. f. w., eine baare Geld- 
summe aber als Mitgabe u. s. w. versprochen und sich bei 
seinem Sohne ausbedungen habe, daß dieser ihm dagegen 
wahrend 3 Jahre der Handlung nach wie vor unent- 
geldlich vorstehen sollte; hieraus gehe indessen nach seiner 
Meinung nicht hervor, daß die qu. Summe dem Klager 
für den Betrieb der Handlungs-Geschäfte seines Vaters 
gegeben sei, denn eines Theils sei der Vater noch nicht 
so schwach gewesen, daß er der Handlung nicht selbst vor- 
zustehen im Stande gewesen sein sollte,^ andern Theils aber 
waren seiner Meinung nach minderjährige Kinder, wie 
überhaupt Kinder, welche noch unter väterlicher Gewalt 
ständen, verpflichtet, den Eltern bei ihrem Gewerbe hülf- 
reiche Hand zu leisten, ohne dafür eine besondere Ent- 
schädigung verlangen zu können; sodann aber, wenn man 
auch annehmen wollte, daß die 1200 Thlr. dem Kläger 
für seine Dienstleistung versprochen wären, habe derselbe 
seinen Verbindlichkeiten kein Genüge geleistet, denn er habe 
seinem eigenen Zugeständnisse gemäß, der väterlichen 
Handlung nur Jahr vorgestanden, obgleich er nach 
den rubncirten Ehepakten hierzu während eines dreijäh- 
eigen Zeittaums verpflichtet gewesen wäre. Der Umstand, 
daß der Vater des Klagers geheirathet habe, würde den 
letzterN von seiner Verbindlichkeit nicht haben befreien 
können, weil er sich nirgends vorbedungen habe, daß die 
Unterstützung seines Vaters in dessen Handlung aufi)üren 
sollte, wenn derselbe zu einer zweiten Ehe schreiten möchte. 
Wenn also Kläger seinen Verbindlichkeiten nicht nachge- 
kommen, so dürfte er auch nicht verlangen, daß^ der Geg- 
ner seine Versprechungen erfüllen solle. — Hiernächst könne 
er gar nicht zugeben, daß der Kläger der Handlung des 
Vaters vorgestanden, sondern nur höchstens, daß er ihn 
dabei unterstützt habe, und auch diese Unterstützung könne 
nur äußerst geringe gewesen sein, indem der Erblasser 
bekanntlich nur einen Handel ohne bedeutenden auswärti- 
gen Verkehr getrieben habe, zu welchem er bei Verabrci- 
chung einer freien Kost, die Kläger mit seiner Ehegattin 
auch genossen, bestimmt einen Gehülfen für ein jährliches 
Gehalt von 30 Thlrn. erhalten haben würde, welches er 
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als Vormund alles Nachweisen könne, wenn anders es 
darauf ankommen sollte.

Wenn also überhaupt bestritten werde, daß der Klager der 
Handlung seines Vaters vorgestanden, so werde insbesondere . 
geleugnet, daß dieses seit dem löten Jahre geschehen. Die 
Vernehmung des S. S. lasse er sich gefallen,wenn es darauf 
ankommen sollte.

Aus allen diesen, sagt Vormund, gehet hervor, daß die 
Absicht des verstorbenen C. wohl nicht dahin gegangen sei, 
dem Kläger für seine geringe Dienstleistung die 1200 Thlr. als eine 
Remuneration zu geben, er halte vielmehr dafür, daß der in 
den qu. Ehepakten gebrauchte Ausdruck:

der Klager soll 1200 Thlr. als Mitgabe erhalten, 
schon hinlänglich documentirt, daß die Summe kein Geschenk 
sei, sondern von dem Kläger bei der väterlichen Nachlaßmasse 
konferirt werden müsse; er halte daher alle die übrigen facta 
und Behauptungen für unerheblich, insbesondere auch die, daß 
der Kläger sich seines Muttererdes mit Rücksicht auf das Ge- 
schenk der 1200 Thlr. begeben habe, und bemerke nur noch, 
daß seines Wissens seine Curanden ebenfalls kein Muttererde 
erhalten ׳hätten, Vormund trägt dahin an,

den Kläger mit seiner Klage unter Zurlastlegung der 
Kosten lediglich abzuweisen.

Herr Stadtrichter Rickheim erwiederte auf diese Klagebe- 
antwortung:

er acceptirc die Zugeständnisse des Verklagten, werde die 
verlangten Original-Ehepakten auf Verlangen des Rich- 
ters überreichen, auch noch in einer besondern Deductions- 
Schrift ausführen, daß die qu. 1200 Thlr. eine Remu- 
neration für die Dienstleistung waren. Daß der Kläger 
der väterlichen Handlung wirklich vorgestanden, dürfte 
nicht erst nachgewiesen werden, da der Erblasser solches 
in den qu. Ehepakten selbst zugegeben habe, den termi- 
num a quo et ad quem der Dienstleistung werde der 
Zeuge beweisen. Unrichtig sei es, daß der Kläger seinen 
übernommenen Verpflichtungen, der Handlung 3 Jahre 
vorzustehen, aus eigener Schuld nicht nachgekommen, die 
Verheirathung des Vaters sei vielmehr Veranlassung ge- 
wesen, und kann dies, wenn es darauf ankommen sollte, 
jeder Zeit nachgewiesen werden; weiter habe er nichts an- 
zuführen.

Der I. B..s hat auch weiter nichts anzuführen, will sich
11*
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auch weder auf den proponirten noch sonst auf einen Ver- 
gleich einlassen.

Vorausgesetzt also, daß die Uebersetzung der Ehepakten 
als richtig zu betrachten, bleibt in der Sache eigentlich nur 
streitig:

ob der verstorbene B. I. C nach Inhalt dieser Ehepak- 
len, dem Klager die in Rede stehenden 1200 Rthlr. als 
eine Belohnung für die ihm in seinem Handlungsge- 
schäfte geleisteten Dienste geschenkt habe.

Ist lediglich Rechtsfrage.
Beide Theile nehmen die Akten für geschlossen an, und 

reserviren sich die Beibringung schriftlicher Deduktionen, wo- 
zu sie sich eine dreiwöchentliche Frist erbitten.

Akten sind hierauf inrotulirt worden, diese bestehen aus 
einem Bande von 18 Blättern.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

f.
Erkenntniß in Sachen des Kaufmanns M. B. C. 
Klägers c. den Kaufmann I. B..s, als Vormund 

der Geschwister C.

In Sachen des Kaufmanns M. B. C., Klägers, wider 
den Kaufmann I.. B..s, als Vormund der minderjährigen 
R., I. B. und Z. Geschwister C., Beklagten, sämmtlich 
hieselbst.

Erkennet das König!. Stadt-Gericht zu K..............g
den Akten gemäß hiermit für Recht:

daß Kläger verpflichtet, zur Nachlaßmasse seines verstorbenen Va- 
rers B. I. C., diejenigen ein Tausend zwei Hundert Reichsthaler 
in Courant, welche ihm der Leztere bei seiner Mitgabe ge- 
geben, zu konferiren, er also mit seiner Klage: die mino- 
rennen Geschwister C. mit diesem Verlangen zurück zu 
weisen, lediglich abzuweisen, ihm auch die Prozeßkosten zur 
Last zu legen.

V. R. W.

Gründe.

Als Kläger sich verehelichen wollte, schloß er mit seiner 
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Braut E. M. am Isten Septbr. 1811. Ehepakten in jü- 
bischer Sprache, von welchen eine angeblich treue Ueber- 
setzung durch den Geglaubten der' Berliner Judenfchaft und 
vereideten Translator bei dem Königl. Kammer-Gericht, dem 
I. I. Jaffe angefertiget und zu den Akten übergeben ist. 
Nach dieser Uebersetzung übernahm der B. I. C., Vater 
des Bräutigams und einzigen Klagers, seinem Sohne außer 
einer standesmäßigen Ausstattung an Kleidern, Betten 2c. 
auch eine baare Geldsumme von 1200 Rthlrn. Cour, als 
Mitgabe zu zahlen, der Braut Geschenke, wenigstens 200 
Rthlr. an Werth, zum unwiderruflichen Eigenthum zu ge- 
den, für seinen Sohn ein Privilegium auf das Ansetzungs- 
recht des ersten Kindes dergestalt zu bewirken, daß derselbe 
sich mit seiner zukünftigen Ehefrau in K g frei etabli- 
ren könne, endlich seinem Sohne und dessen zukünftigen 
Frau freie Beköstigung an seinem Tische, freie Wohnung 
in der obern Etage seines Hauses, fteies Holz und Licht 2c. 
bis nach Verlauf dreier Jahre, vom Hochzeitstage an ge- 
rechnet, zu geben; dagegen, heißt es in dem Vertrage, 
macht sich der Bräutigam verbindlich, der Handlung seines 
Vaters während der 3 Jahre, nach wie vor der Hochzeit, 
ganz unentgeldlich vo^ustehen.

Nach dem Lode des B. I. C. bestreitet nun der M. 
B. C. seine Verpflichtung, die 1200 Rthlr. zur Nachlaß- 
mässe zu bringen, er wurde deshalb bei dem hiesigen Stadt- 
Gericht wider den I. B..s als Vormund seiner minderjäh- 
rigen Geschwister klagbar und bat:

die Kuratel mir dem Verlangen, daß er die 1200 Rthlr. 
zur gemeinschaftlichen Erbmasse einwerfen solle, abzu- 
weisen. /

Seine Klage sucht er damit zu rechtfertigen, daß er so- 
wohl aus der Fassung des Vertrages als aus den zwischen 
ihm und seinem Vater bestandenen Handelsverhältnissen ei- 
ne belohnende Schenkung und außerdem zu beweisen ver- 
sucht:

eine Mitgabe unterscheide sich dadurch von einer Aus- 
stattung, daß wohl erstere und nicht leztere konferirt 
werden dürfe.

Der Vormund der verkl. Kuranden, der die Ueber- 
setzung der jüdischen Ehepakten nicht früher als treu anerken- 
nen will, bis sie mit den zu produzirenden Original-Ehe- 
Pakten verglichen worden, hält bei dem klaren Inhalte der 
Ehepakten die versprochene Mitgabe für keine belohnende
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Schenkung, glaubt, daß es unter diesen Umstanden auf die 
behaupteten Handelsverhältnisse, deren Richtigkeit er bestrci- 
tet, nicht ankomme, uni) trägt auf Abweisung des Klä- 
gers an. ,

Wenn die ad acta gebrachte Ueberfetzung der jüdischen 
Ehepakten bei Beurtheilung dieses Rechtsstreits mit dem 
nicht übergebenen Originale überall für gleichlautend angenom- 
men wird, so ist nicht zu bezweifeln, daß der Erblasser B. I. 
E. mit seinem Sohne M. B. C. wechselseitige Verpflich- 
Lungen eingegangen ist. Der Erblasser ftipulirte seinem 
Sohne a) Ausstattung, b) eine Mitgabe von 1200 Rthlrn., 
c) ein Privilegium auf das Ansetzungsrecht des ersten Kin- 
des, d) freie Wohnung, Unterhalt 2c. für sich und seine Ehe- 
trau, dagegen übernahm der Kläger die Verpflichtung: der 
Handlung seines Vaters noch 3 Jahr von seinem (des 
Klägers) Hochzeittage an gerechnet, unentgeldlich vorzustehen; 
es kömmt nun darauf an, ob, wie Kläger behauptet, aus 
dieser Fassung des Vertrages und insbesondere aus dem Um- 
stände, daß erst seine Verpflichtungen und dann die Verpflich- 
Lungen seines Vaters aufgeführt und leztere mit den erstem 
durch das Wort: dagegen; in Verbindung gebracht sind, ei- 
ne belohnende Schenkung, und ob diese bestimmt dann gefol- 
gert werden muß, wenn die vom Kläger angegebenen Han- 
delsverhältnisse näher geprüft werden.

In wie fern eine belohnende Schenkung aus dem Ver- 
trage zu entnehmen, muß zuerst aus dem Vertrage selbst be- 
urtheilt werden.

Bei Verträgen sollen die bei Willenserklärungen vorge- 
schriebenen Auslegungsregeln gelten (Allg. L. R. Thl. I. 
Tit. 5. §. 252) und bei diesen ist es Regel: daß die Wil- 
lenserklärung nach der gewöhnlichen Bedeutung der Worte und 
Zeichen verstanden werde. (Allg. L. R. Thl. I. Tit. 4. 
§. 65.) Es muß daher nach Inhalt der producirten Ueber- 
setzung der Ehepakten allerdings zwar angenommen werden, 
daß der verstorbene B. I. C. seiner Seits Verpflichtungen 
übernahm und daß der M. B. C. sich in Rücksicht der ihm 
gemachten Versprechungen auch seiner Seits dem Vater ver- 
pflichtete, es kann aber bei dem Haren Inhalte des Vertra- 
ges, in welchem von einer dem Kläger zu gebenden Mitgabe 
von 1200 Rthlrn., nicht aber von einer rhm zu gebenden 
belohnenden Schenkung auf Höhe der gedachten Summe die 
Rede ist, auch nur angenommen werden, daß dem Kläger 
eine Mitgabe von 1200 Rthlrn. neben den andern Verpflich-
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tungen des Erblassers für die dagegen übernommene Verbind- 
lichkeit, der Handlung des Erblassers noch 3 Jahre hindurch 
unentgeldlich vorzustchen, versprochen worden. Ob sich nun 
eine Mitgabe von einer Ausstattung im Sinne des Gesches 
dahin unterscheidet, daß erstere nicht, wohl aber leztere konfe- 
ritt werden müsse, soll jezt gezeigt werden.

Nach dem Jure romano müssen Descendenten in der 
Regel alles konferiren, was sie vom Erblasser unentgeldlich 
erhalten haben oder demselben sonst schuldig sind. (L. 1. pr. 
L. 19. D. de collatione L. 6. 12. 13. 17. C. de collationibus.)

Das' Landrecht nimmt diese Regel in dem §. 303. seqq. 
Tit. II. Thl. II. ebenfalls allf, enthalt also nicht das gerade 
Gegentheil eines klaren oder unstreitig recipirt gewesenen rö- 
mischen oder andern fremden Gesetzes, es sind daher nach §. 
VII. des Publication«-Patent zum A. L. R. die in demsel- 
den über Kollationen enthaltenen Bestimmungen, ob sie 
gleich in den ersten drei Titeln des 2ten Theils aufgenom- 
men worden, nicht für suspendirt zu achten, sondern haben 
volle Gesetzkraft.

Nach diesen gesetzlichen Vorschriften wird nun unter Aus- 
stattung alles verstanden, was Kinder a) bei ihrer Verhei- 
rathung, b) bei Einrichtung einer besondern Wirthschaft, 
c) Hel Anstellung eines eigenen Gewerbes, d) bei Ueber- 
nchmung eines Amtes, von den Eltern erhalten haben. A. 
L. R. 304. Tit. II P. II. und dieser Begriff wird durch 
den ß.'305. 1. c. noch dahin erweitert, daß zur Ausstattung 
alles gehöre, was von den Eltern gegeben worden, damit 
das Kind in den Stand gesetzt werde, seine Heirath zu voll- 
ziehen, die abgesonderte Wirthschaft, das Gewerbe oder Amt 
anzutretem

Aus diesen §. 305. 1. c. enthaltenen gesetzlichen Vorschrift 
ten will nun Klager deductrcn, daß die qu. 1200 Nthlr. 
Mitgabe nach dem" gesetzlichen Sinne keine Ausstattung wa- 
ren und nicht eingeworfen werden dürfen, weil

a) sie zwar bei der Verheirathung, nicht aber zu dem 
Zwecke um die Heirath zu vollziehen oder eine abgeson- 
derte Wirthschaft zu errichten, gegeben wate; denn die 
Heirath, versichert Klager, wäre doch, zu Stande gekom- 
men, weil er mit seiner Frau ja eine dreijährige freie 
Wohnung und Unterhalt vom Vater habe bekommen sol- 
len, und:

b) er Klager durch die übernommene Verpflichtung, dem 
Vater drei Jahre die Wirthschaft zu führen, verhindert
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worden wäre, sich der eigenen Wirthschaft zu widmen; 
ratio legis also, daß das Gegebene als Ausstattung, die 
gesetzlich zurück gewahrt werden müsse, zu betrachten, 
wegfalle.

Diese Ansicht des Klagers ist keinesweges die richtige: 
das Gesetz sagt nicht, daß das nur Ausstattung sein solle, 
was einem Kinde gegeben worden, damit die Heirath zu 
Stande komme, die eigene Wirthschaft erablirt werde; es 
steht im §. 304. 1. c. vielmehr allgemein fest, daß alles, was 
Kinder bei ihrer Verheirathung von den Eltern bekommen, 
als Ausstattung betrachtet werden solle, und dehnt diesen Be- 
griff im §. 305. nur dahin aus: daß selbst alles, was gegc- 
den worden, damit das Kind in den Stand gesetzt werde, sei- 
ne Heirath zu vollziehen, als Ausstattung betrachtet werden 
solle; es steht nun aber durch das eigene Gestandniß des 
Klagers fest: daß er die ILOO Rthlr. bei seiner Verheirathung 
empfangen und die spätere Behauptung, daß die Verheirathung 
doch zu Stande gekommen sein würde, wenn die ILOO Rthlr. 
auch nicht gegeben waren, ist nach dem vorhergesagten uner- 
heblich, überdies unerwiesen, es ist also keinem Zweifel un- 
terworfen, daß die empfangene Mitgabe die Eigenschaft ei- 
ner Ausstattung habe, die Kläger nach §. 303. 1. c. zur 
Masse werfen, oder, was gleich ist, gestatten muß, daß sei- 
ne Geschwister eine gleiche große Summe aus der Masse 
zum Voraus wegnehmen. Daß Mitgabe einer Ausstattung 
gleich zu setzen, bestimmt der §. 305. L c. hinsichts der Mit- 
gäbe der Töchter ausdrücklich, es kann daher wohl nicht an- 
genommen werden, daß die Mitgabe eines Sohnes eine Aus- 
nähme zulasse. Aus diesen Gründen rechtfertigt sich die Ver- 
Pflichtung des Klagers, die empfangenen 1200 Rthlr. zur 
Erbmasse zu bringen, also auch die Abweisung mit seiner 
Klage hinreichend, und kommt es daher bei dem klaren In- 
halte des Vertrages nicht erst darauf an, die Handelsver- 
Haltnisse des Klagers mit seinem Vater zu prüfen, und also 
zu untersuchen, ob Klager wirklich der Handlung seines Va- 
ters schon lange vor der Hochzeit vorgestanden, ob sie be- 
deutend genug war, um eine belohnende Schenkung ihres 
Vorstehers mit 1200 Nthlrn. nicht für übermäßig zu achten, 
ob andere Juden, wenn sie bei ihrer Verheirathung gleich 
ein eigenes Gewerbe unternehmen, bedeutenden Gewinn da- 
von haben oder haben können, ob Kläger durch seine oder 
seines Vaters Schuld verhindert worden, der Handlung des 
Lezternnach des Klägers Vecheirathung nicht länger als Jahr 
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statt3 Jahre vorzustehen, an; es ist genug, ausgcführt zu 
haben, daß nach den Worten des Verttages keine Schenkung 
oder die Absicht zum Nachtheile der übrigen Erben freige- 
big sein zu wollen, befindlich ist, und wird der Klager nur 
noch darauf hingewiefen, daß die angeblich geleisteten Dien- 
ste den Defuncten nicht bestimmen durften, den Sohn beson- 
ders zu remuneriren, da Kinder nach §. 121. 1. c. verpflich- 
tet sind, den Eltern in ihrer Wirthschaft und Gewerbe nach 
ihren Kräften hülfteiche Hand zu leisten und bei solchen Ge- 
legenheiten nicht einmal eigenes Vermögen erwerben können, 
sondern alles den Eltem erwerben.

Der Kostenpunkt rechtfertigt sich durch die Entscheidung 
der Hauptsache und ist aus diesen Gründen daher nur überall, 
wie geschehen, zu erkennen gewesen.

Gegen vorstehendes Erkenntniß steht dem Klager das 
Rechtsmittel der Appellation offen, es muß aber binnen 
10 Lagen bei dem hiesigen Stadt-Gericht wenigstens 
angemeldet werden, widrigenfalls das Erkenntniß rechts- 
kräftig uyd in Exekution gesetzt wird.

Publicirt K g den 6ten Mai 1817.
(L. 8.)

König!. Preußisches Stadt-Gericht.
B....e.

für
den Kaufmann M.

B. C.
hier.

g•
Neue Klage des Kaufmanns M. B. C. c. den Vor- 
mund seiner minderjährigen Geschwister, Kauf- 

mann I. B..s.

Mit meiner Klage gegen den Vormund meiner Geschwi- * 
ster, wodurch ich von der Collation derjenigen 1200 Rthlr., 
welche mein verstorbener Vater mir in Gemäßheit der Ehe- 
Pakten vom Isten Septbr. 1811 gezahlt hat, entbunden sein 
wollte, bin ich durch das Erkenntniß des Wohllöbl. Stadr- 
Gerichts vom 6ten Mai d. I. abgewiesen worden. Ich 
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habe dies Urtheil in die Rechtskraft übergehen lassen, obwohl 
ich in den folgenden Instanzen auf eine günstigere Entschei- 
düng hatte rechnen können, weil ich auf einem andern Wege 
sicherer zu meiner Entschädigung gelangen zu können hoffe. 
Dem zu folge überreiche ich in der Anlage beglaubte Ueber- 
setzung des hebräischen Testaments meines verstorbenen Va- 
tcrs vom 8ten Jan. 1801, in dessen §. 2. es heißt:

 -In Ansehung meiner Kinder, nemlich meines erstge״
 bornen Sohnes, Namens M., meines Sohnes I. und״
 -meiner beiden Töchter Z. und R. soll mein hinterlasse״
 nes Vermögen, sowohl an baarem Gelde, Waaren und״
 Aktivschulden auf Dokumente und auf Unterpfand, und״
 meine sämmtlichen Mobilien, als auch alles, was sich״
 sonst in meinem Nachlasse vorsinden wird, in fünf״
 ,Theile getheilt werden, wovon mein erstgeborner Sohn״
 Namens M., gesetzlicher Weise für das Recht seiner״
 ,Erstgeburt zwei Theile, mein Sohn I. einen Theil״
 -meine Tochter 3. einen Theil, und meine jüngste Loch״
".er R. einen Theil erhalten sollen״1

Ferner:
 ,Dagegen sollen meine Söhne zum Voraus erhalten״
 -nemlich mein erstgeborner Sohn M. meine in der hie״
 sigen Synagoge belegenen Manns- und Frauen-Sitze״
 sub No. 10. und mein Sohn I. die Gesetz-Rolle mit״
 ihrem Zubehör. Auch meine Bücher sollen diese beiden״
 -unter sich theilen, so wie sie ferner auch meine Klei״
 -dungsstücke unter sich durch das Loos gleichförmig thei״
 -len sollen, ohne daß ihnen dieses in Anrechnung ge״
 -bracht werden soll, da ich ihnen dieses erbschaftlich zu״
".wende״

Das hebräische Original-Testament befindet sich im Ver- 
wahrsam des Herrn Vice-Ober-Landrabbiners Meyer Simon 
Weyl in Berlin, welchem es durch den Beraubten det dor- 
Ligen Judenschaft, Hrn. Jesaias Isaak Jaffe, übergeben worden 
ist. Daß nun dieses Testament meines verstorbenen Vaters 
nach den jüdischen Ritual-Gesetzen in der Form gültig und 
rechtskräftig sei, wird der Vice-Ober-Landrabbiner auf Er- 
fordern bestätigen und ich bringe nöthigenfalls eine Requisi- 
tion des Weyl deshalb in Vorschlag.

Daß aber die Erbregulirung zwischen mir und meinen 
Geschwistern nur nach den Bestimmungen dieser leztwilligen 
väterlichen Verordnung geschehen müsse, ergiebt der §. 28. 
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des Edikts, betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden 
vom Ilten März 1812, in welchem festgesezt wird:

daß die Streitigkeiten über Handlungen, Begebenheiten 
und Gegenstände, welche das bürgerliche Privatrecht der 
Juden betreffen und sich vor der Publikation des Edikts 
ereignet haben, nach den Gesetzen zu beurtheilen sind, 
die bis zur Publikation desselben verbindend waren, wenn 
nicht etwa die Interessenten, in so fern sie dazu recht- 
lich befugt sind, sich durch eine rechtsgültige Willenser- 
klarung den Bestimmungen dieser neuen Verordnung, 
nach deren Publikation unterworfen haben sollten.

Mein Vater hat nun das besagte Testament schon im 
Jahre 1801 errichtet, es ist nach den damals existirenden 
Gesetzen in Form und Wesen gültig, und von dem Testator 
nach Emanirung des Edikts über die Reform der Juden nicht 
zurück genommen worden; folglich muß es aufrecht erkalten 
und die Bestimmungen desselben müssen überall zur Ausfüh- 
rung gebracht werden.

Sie machen den
Isten Gegenstand meiner Klage aus, und ich fordere auf 

den Grund des väterlichen Testaments
1) Atel des nachgebliebenen Vermögens als mein Erb- 

theil,
2) die in der hiesigen Synagoge belegenen Manns- und 

Frauensitze No. 10.
3) die Hälfte der Bücher und
4) die Hälfte der nachgelassenen Kleidungsstücke meines 

Vaters mittelst Theilung durch das Loos zwischen mir 
und meinem Bruder Jakob, und zwar leztgedachte 
3 Gegenstände als ein Prälegat.

Meinen gehorsamsten Antrag bei diesem Klagepunkte rich- 
te ich dahin:

daß der Vormund meiner Geschwister, Herr I. B.,ver- 
urtheilt werde, mir | der reinen Verlassenschaft meines 
Vaters B. I. C., nach Abzug der Schulden, als Erb- 
theil zu verabreichen, und mir außerdem die Sitze in 
der Synagoge No. 10., so wie die Hälfte der Bücher 
und der nachgebliebenen väterlichen Kleidungsstücke, und 
zwar Leztere zur Theilung durch das Loos zwischen mir 
und meinem Bruder Jakob durch Erkenntniß zugespro- 
chen werden.

Die zulezt gedachten 3 Gegenstände sind, (wie schon ge- 
dacht) Prälegate, die schon ihrer Natur nach als Schulden 
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des Nachlasses betrachtet werden müssen, deren Anrechnung 
auf mein Erbtheil aber auch noch außerdem durch die lezt- 
willige Verordnung meines Vaters ausdrücklich verboten wor- 
den ist. Meine Schwestern können in dieser zu meinen Gun- 
sten getroffenen Anordnung um so weniger eine Läsion sin- 
den, als ihnen als Töchter eines jüdischen Vaters nach mo- 
saischen Gesetzen gar kein Erbrecht zusteht, sondern sie nur das- 
jenige von der Verlassenschaft bekommen, was ihnen in Form 
eines Geschenkes zugewendet wird, wie dies auch im §. 2. 
des Testaments ausdrücklich bemerkt worden ist.

Einen
Ilten Gegenstand meiner Klage macht die Belohnung aus, 

welche ich für die Führung der väterlichen Handlung zu 
fordern habe. Mein verstorbener Vater hat selbige in 
dem Ehekontrakt eigentlich schon auf freie Station für 
mich und meine Ehefrau, und 1200 Rthlr. baar be- 
stimmt, mir auch diese Summe bezahlt. Da ich aber 
selbige nach der Bestimmung des Erkenntnisses vom 6ten 
Mai d. I. wieder konferiren und zur Erbmasse einwer- 
fen müssen, so bleibt mir nichts anders übrig, als meine 
Remuneration für die geleisteten Dienste auf anderm Wege 
zu suchen. Das Judikat kann mir darin nicht entgegen 
stehen; denn der Richter hat diese 1200 Rthlr. überall 
nicht als die mir von dem Vater für geleistete Dienste in 
der Handlung versprochene Belohnung passiren lassen wol- 
len und mich mit einer Remunerations-Forderung überhaupt 

' keineswegs abgewiesen, sondern mir lediglich aus dem 
Grunde die Verbindlichkeit zur Kollation auserlegt, weil 
die 1200 Rthlr. eine Mitgabe genannt worden sind.
Es kommt demnach nur darauf an, meine diesfällige For- 

derung anderweitig zu substantiiren, und ich bemerke in dieser 
Beziehung folgendes:

Schon von meinem I5ten Jahre an bis zu dem am 
27sten Februar 1811 erfolgten Tode meiner Mutter, zu 
welcher Zeit ich mein 24stes Jahr erreicht, hatte ich den 
Handlungs-Geschäften meines verstorbenen Vaters mit 
aller Sorgfalt größtentheils allein vorgestanden. Erst 
nach dem Lode meiner Mutter erklärte ich meinem Va- 
ter meinen Entschluß, daß ich gleich andern unserer 
Glaubensgenossen, entweder in Conditio!! gehen, oder 
ein eigenes Handelsgeschäft etabliren wolle. Bald dar- 
auf, und ehe ich noch das väterliche Haus verließ, wur- 
de mein Vater von einer sehr schweren Krankheit befal-
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len, die ihn 2 Monate lang darnieder warf. In die« 
ser traurigen Periode konnte ich als Sohn, der einzig 
und allein Kenntniß seiner Handlungsgeschäfte besaß, 
ihn nicht verlassen. Mein Vater genas zwar, allein es 
war bei ihm eine Nervenschwache zurückgeblieben, welche 
ihn nicht allein unfähig machte, seiner Handlung ferner 
vorzustehen, sondern sogar auch behinderte, sich um sei- 
ne häuslichen Angelegenheiten zu bekümmern. Er könn- 
te meiner Unterstützung nicht entbehren und da ich ihm 
erklärte, daß ich nicht langer in der bisherigen Lage zu 
verbleiben, sondern selbstständig zu werden wünschte, so 
schlug er mir die Verheirathung mit meiner jezigen Frau 
vor, erklärte, daß er nicht Willens sei, zur andern Ehe 
zu schreiten und machte mir den Vorschlag, daß ich noch 
3 Jahre lang mich seinen Geschäften widmen und meine 
künftige Frau sein Hauswesen besorgen mögte, wofür er 
mir freie Station und eine Belohnung von 1200 Nthlrn. 
zusichern wolle, und auf diese Weise ist der Ehekontrakt 
vom Isten September 1812 entstanden. In Folge des- 
selben habe ich vom Tage des Abschlusses noch 2ä Iah- 
re die Handlung meines Vaters ganz allein geführt, und 
alle Geschäfte derselben als Disponent und Prokurist be- 
sorgt. Dann ging mein Vater zur zweiten Ehe über, 
und nunmehr rourbe durch wechselseitige Vereinigung 
mein bisheriges Verhältniß aufgehoben.

Für diese Geschäftsverwaltung habe ich, da mir die 
1200 Rthlr., welche mein Vater mir dafür gegeben 
hatte, durch das Erkenntniß vom 6ten Mai 1817 wie- 
der entzogen worden sind, nichts weiter erhalten, als 
freie Station für mich und meine Frau, so lange wir 
uns im väterlichen xpnufe befunden haben. Daß ich 
dadurch allein für meine geleisteten Dienste nicht belohnt 
worden bin, liegt in der Natur der Sache und der aus- 
drücklich zwischen meinem Vater und mir getroffnen Ue- 
bereinkunft, wornach er mir dafür noch außer der freien 
Station 1200 Rthlr. zuwenden wollen, die mir aber der 
mangelnden Form des errichteten Vertrages wegen oder 
eigentlich deshalb, weil die versprochene ?Belohnung mit 
dem unrichtigen Namen einer Mitgabe bezeichnet war, 
nicht zu Theil geworden ist. Mein Verhältniß zu mei- 
nem Vater ist demnach dies, daß ich die Leistung einer 
Handlung, nemlich die Führung seines kaufmännischen 
Waaren-Geschäfts gegen eine Vergütung übernommen
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habe, welche Vergütung selbst im Vertrage nicht hin- 
länglich bestimmt worden ist.

Dergleichen Verabredungen sind, zufolge der VorMlsi 

des
Allgem. L. R. Th. I. Tit. XL §. 869.

nach den Regeln der lästigen Vertrage zu beurtheilen, und 

nach ,
1. c. §. 871.

muß im Mangel bestimmter Verabredungen, die Vergütung 
nach dem Gutachten der Sachverständigen bestimmt werden.

Dies vorausgesezt, führe ich in facto an:
1) daß ich der Handlung meines Vaters vom Iften Sey- 

tember 1811 auf 2z Jahre und namentlich bis zum 
Iften März 1814 als Disponent vorgestanden, alle da- 
hin einschlagenden Waaren und Wechselgeschafte, Korre- 
spondenzen, Nechnungs- und Kastenwesen, so wie die Fuh- 
rung der Bücher lediglich allein besorgt habe. Hierüber pro- 
vocire ich im unverhofften Leugnungsfalle auf das Zeugniß:

a)

unb behalte mir eventual, die Eidesdelation an den 
Verkl. Hrn. Vormund vor. . . .

2) Bemerke ich, daß die Geschäfte das vedito in dem 
erwähnten Zeitraum alljährlich 12,000 bis io,000 Nthlr. 
betragen haben. Sollte dies bestritten werden, so vcr- 
lange ich die Edition der Handlungsbücher, woraus tch 
meine Behauptung erweisen werde.

Für meine geleisteten Dienste fordere ich nun, außer 
der qenostenen freien Station einen jährlichen Gehalt 
von 400 Rthlrn., mithin für 2| Jahre 1000 Rthlr., und 
berufe mich . , ._ ,

 darüber, daß diese Forderung den von mir geleisteten ל 8
Diensten und dem Geschäfts-Umfange der väterlichen 
Handlung angemesten ist, auf.das sachverständige Gut- 
achten folgender hiesigen Kaufleute.

a)
b)

Meinen Antrag richte tch dahin:
daß mir diese 1000 Nthlr. Courant nebst 6 pCt. Ver- 
zugszinsen vom Tage der Insinuation der aus 
der väterlichen Erbschaft bezahlt, und die Verklagten 
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verbunden erachtet werden, selbige als eine Erbschasts- 
schuld anzuerkennen.

Den
lUtcn Gegenstand dieser Klage macht mein mütterliches Erb- 

theil aus, welches mir aus dem Nachlaß meines Vaters 
gebührt. Nach dem Protokoll vom 22sten Februar 1814 
1» actis, betreffend die Rcgulirung der Verlassenschaft 
der verstorbenen Ehefrau des Kaufmanns B. I. Na- 
mens G., geborne I. I., steht dies mein mütterliches 
Erbtheil durch Anerkenntniß meines Vaters auf 75 Rthlr. 

,fest, und es ergiebt sich auch zugleich daraus, daß mein 
Vater mir selbiges nicht gezahlt hat; weil er mir zu mei- 
ner Ausstattung mehr gegeben habe, als obige 75 Rthlr. 
betragen und er mir daher nichts schuldig sei. In dieser 
Voraussetzung und da ich die Mitgabe der 1200 Rthlr. 
von meinem Vater wirklich empfangen hatte, habe ich 
ihm auch unterm 23sten Marz 1814 über die Berichti- 
gung meines Muttererbes quittirt. Da ich aber die 
1200 Rthlr. wiederum zur Erbmasse konferiren müssen, 
so habe ich das mütterliche Erbtheil in der That nicht 
empfangen und meine diesfällige Quittung kann mir nicht 
entgegen stehen.
Ich trage demnach dahin an:

daß die Verkl. für schuldig erkannt werden, die Zahlung 
dieser 75 Rthlr. nebst 6 yCt. Verzugszinsen feit dem 
Isten Marz 1814 aus der väterlichen Erbmasse gesche- 
hen zu lassen.

Die geforderten Verzugszinsen rechtfertigen sich dadurch, 
daß ich am isten Marz 1814 durch Etablirung einer eigenen 
Wirthschaft der väterlichen Gewalt entlassen worden bin,' folg- 
lich mein Vater damals auch schuldig war, mir das Mutter- 
erbe auszuzahlen.

Ewr. 2c. 2c. bitte ich nunmehr:
dem Verkl. Vormunde diese Klage in Abschrift cum ci- 
tatione ad term. instr. unter der gesetzlichen Verwar- 
nung zufertl'gen zu lassen und nach gehörter Sache über- 
all in der Hauptsache nach meinen Anträgen zu erkennen, 
den Gegnern auch die Kosten dieses Prozesses aufzuer- 
legen.

Mit der vollkommensten Hochachtimg 2c.

K g den 25sten November 1817.
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d.
Requisitionsschreiben des Königl. Stadtgerichtb 
zuK. an den Vice-Ober-Landrabbiner Meyer Si- 

mon Weyl in Berlin.
Nach Anzeige des hiesigen Kaufmannes M. B. C. hat 

sein Vater, der am 24sten April 1815 Hierselbst verstorbene 
Lederhandler B. I. C., ein im Jahr 1801 errichtetes Testa- 
ment durch den Beglaubten der dortigen Judenschaft, den Herrn 
Jefaias Isaak Jaffe, bei dem Herrn Vice-Ober-Landrabbiner 
Meyer Simon Weyl verwahrlich niedergelegt; wir ersuchen Sie 
daher ergebenft, uns gefälligst zu benachrichtigen:

1) ob diese Angabe gegründet ist, unter welchen Umstan- 
den und zu welcher Zeit die Niederlegung erfolgte, wie 
es zugeht, daß dieser Niederlegung unbeachtet der Be- 
glaubte Herr Jaffe im Stande gewesen ist, vor der Pu- 
blikation eine Uebersetzung des Testaments anzufertigen 
und zu übersenden. Zugleich ersuchen wir

2) das Testament gesetzlich zu publiziren und es uns nn 
Original und mit einer beglaubten Uebersetzung, die wir 
indeß von einem andern Gelehrten, als von dem Herrn 
Jaffe, angefertigt wünschen, da von ihm schon eine Ueber- 
setzung existirt, die M. B. C. ad Acta überreicht hat, zu 
übersenden. Endlich ersuchen wir

3) uns gefälligst in einem Gutachten aus einander zu setzen, 
was zur Gültigkeit eines Testaments nach jüdischen Ge- 
setzen erforderlich ist, wo diese Gesetze zu finden, so wie, 
ob nach ihnen das rc. C.sche Testament für ein gültiges 
zu achten.

K. den 23sten April 1818.
Königl. Preuß. Stadtgericht.

i.
Antwortschreiben des Vice-Ober-Landrabbiners 

Meyer Simon Weyl in Berlin an das Königl.

Stadtgericht zu K....g.
Einem Königl.Wohllöbl. Stadtgerichte zu K....g erwiedere 

 .ich hiermit auf Dero geehrtes Anschreiben vom 23sten April c י
in Betreff des B. I. C.schen Testaments: daß dieses Testa- 
ment nicht bei mir verwahrlich niedergelegt worden, sondern 
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wie mir das Sachverhältniß durch zwei glaubwürdige Atteste, 
nemlich des Sohnes des dortigen ehemaligen BeqlaubtcnE A P 
rmd des Bruders des Testators L. I. C. daselbst, bekannt 
llt, war solches bei dem dortigen, nunmehr verstorbenen Be- 
glaubten A. P., welcher es selbst abgefaßt und als Beglaub- 
ter nebst einem Zeugen unterschrieben hat, verwahrlich nieder- 
gelegt. Dieser Letztere starb bei Lebzeiten des Testators, und 
das qu Testament befand sich in dem Nachlasse des 2c. A P bis 
nach Absterben des Testators B. I. C. - Nach dessen ^ode 
ist die,es Testament seinem Sohne von dem Sohne des 2c A 
P. ausgehändigt worden, welcher es dem hiesigen Beglaub- 
ten ^affe im Dezember 1801 zum Uebersetzen schickte, und die- 
scr 2c. ^affe mir es produzirte, und nachdem er eine Uebersez- 
zung davon angefertigt, mir das Original überlieferte. Was 
die Puolizirung dieses Testaments meiner Seits betrifft, so 
finde ich solches als nicht meinen jezigen Funktionen gemäß 
besonders da hier keine Interessenten vorhanden sind, und auck 
nach jüdischen Ritibus die Publizirung überhaupt nicht erfor- 
derlich ist Eben so wenig kann ich eine Uebersetzunq durch 
einen andern Gelehrten veranlassen, da der 2c. Jaffe als Be׳ 
glaubter der Judenschaft, auch vereideter Translator und Com- 
parator beim Komgl. Kammergericht angeftellt ist. Es erfolgt 
daher dieses Testament originalster hierbei. Was endlich die 
Erforderniß zur Gültigkeit eines Testaments nach jüdischen Ge- 
sitzen betrifft, so ist das Haupterforderniß, daß es nicht beim 
Testator selbst, sondern bet einer dritten gleichgültigen Person 
nach dem Lode des Testators vorgefunden werde.

Ritual-Gesetze der Juden von M. Mendelssohn 3tesHauptst 
3 Abschn. §.1 — 9.

Da nun bei mehrgedachtem Testament alle angeführten 
Erfordernisse und bestimmte Nerordnungen beobachtet sind, und 
es laut gedachten Zeugnissen bei dem Geglaubten A. P. 
in Verwahrung gelegen, so ist es nach jüdischen Gesetzen gül- 
N rechtskräftig. Es hat übrigens nichts zu bedeuten, 
daß Testator das Testament nicht selbst unterschrieben hat, in- 
dem dieses kein wesentliches Erforderniß, sondern nur Gebrauch 
ist, dessen Unterlassung aber keinesweges das Testament un- 
gültig macht, besonders vorliegend, daß der gedachte A P 
nebst dem Zeugen solches in Gegenwatt des Rabbiners I I 
unterschrieben und derselbe solches durch seine eigenhändige und ‘י 
 ,ulr wohl bekannte Unterschrift bezeugt und konsirmirt hat׳
weshalb ich auch die ganz lezten zwei Reihen, die nichts mehr 

12
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enthielten, als eben diese Form, daß nemlich zur mehrer« 
Bekräftigung Testator und seine Ehefrau dasTe- 
stament unterschreiben sollten, welches aber, und zwar 
ohne dem Testament nach jüdischen Gesetzen an seiner Gültigkeit 
etwas zu schaden, besonders da die Unterschrift der Eheftau nicht 
einmal Gebrauch ist, nicht erfolgte, noch vor der Uebersetzung 
selbst gestrichen habe, damit selbige nicht übersetzt würden.

Berlin den 28sten Juni 1818.
Vice - Ober - Landrabbiner 

Meyer Simon Weyl.

k.

Attest und Gutachten.

Auf Ansuchen des Herrn Justiz - Kommissarius Türke, 
Wohlgeboren allhier, modo des Herrn M. B. C. zu K. mir 
zur gutachtlichen Entscheidung nach jüdischen Ritual-Gesetzen 
in Betreff der Rechtsgültigkeit des von dem verstorbenen B. 
I. C. daselbst errichteten und mir abschriftlich produzirten jü- 
dischen Testaments vom 8ten Januar 1801 gestellten Praeju- 
dicial-Frage, nemlich:

ob das qu. Testament deshalb seine Rechtsbeständigkell 
verloren habe, weil

1) am Schluffe desselben bemerkt gewesen, daß der Testator 
und seine Ehefrau solches unterschreiben wollen, dieses 
aber nicht geschehen ist, und mithin daraus zu folgern 
fei, daß es dem Testator wieder leid geworden sei? und

2) der Inhalt des Testaments ergebe, daß es auf dem 
Krankenbette des Testirers und Todes halber errichtet wor- 
den, es aber notorisch sei, daß der Testator von der da- 
maligen Krankheit wieder genesen und ausgegangen war, 
und folglich auch das Testament als aufgehoben anzuse- 
hen sei?

attestire ich hiermit pflichtmaßig, daß in concreto nach jüdi- 
scheu Ritibus die vorangegebenen facta keine rechtsbeständige 
Mangel und Hindernisse sind, die die Rechtsgültigkeit des vor- 
erwähnten und vorliegenden B. I. C.schen Testaments alteriren, 
vielmehr dasselbe überall nach jüdischem Ritus unabänderlich 
und verbindlich ist; denn

ad 1. so habe ich hinsichts dieses, schon in meinem frühern 
Gutachten v. 28sten Juni a. p. das Nöthige im Allge
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meinen ausgeführt, wie dieses der Gültigkeit des Testa- 
ments nichts benehme. Hier bemerke ich nur noch, daß 
auch die verneinende Folgerung, daß die nicht erfolgte 
Unterschrift des Testators beweise, daß ihm das Testa- 
ment leid geworden sei, hier nach der folgenden Aus- 
führung gar nicht Platz greifen kann; indem ad 2. die- 
ses Testament keinesweges als ein Testament Todes 
halber betrachtet werden kann; denn im Eingänge dessel- 
den heißt es in fine:

Ich habe von heute und jeziger Zeit an, als eine 
rechtsgültige Schenkung, und als eine wirkliche 
Schuld mittelst u. s. w. übereignet auf alles das, 
was hiernachst erwähnt ist.

Schon durch die Worte von heute und jeziger Zeit 
an als eine rechtsgültige Schuld ist das Testament nicht als 
eine Disposition von Todeswegen, sondern als eine Schenkung 
im gesunden Zustande anzusehen, und kann, wenn auch die 
Umstande sich andern, nicht wieder zurück genommen werden. 

Mendelssohns Ritual-Gesetze Hauptst. 3. Abschnitt 2. §. 6.
pag. 46.

Hier aber kommt noch hinzu, daß es auch als eine wirk- 
liche Schuld geachtet sein soll, und mithin auch überall kein 
Widerruf statt findet, sondern hier als eine Schuldverschrei- 
bung, die, von einem Kranken ausgestellt, durch dessen Gene- 
sung von dieser Krankheit eo ipso nichts an ihrer Gültigkeit 
verliert, und kommt es auf die fernere Benennung des T4- 
staments Todes halber durchaus nicht an. So lange also das 
Dokument e quo in seiner rechtsgültigen Form existirt und 
vom Testator nicht förmlich zurückgenommen ist, fand auch 
von Setten -desselben weder Widerruf noch Abänderung zum 
Nachtheil des Begünstigten statt.

Urkundl. unter meiner gewöhnlichen Unterschrift und Sie- 
gel ausgefertigt. So geschehen

Berlin den Sten Januar 1819.

Vice - Ober - Landrabbiner
(L. 8.) Meyer Simon Weyll

Attest und Gutachten
für den Herrn I. K. Türke 

hier.

42 *
\
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L
Deduktion für den Kaufmann Herrn M. B. C.

c.
den Kaufmann I. B..s, als Vormund der mino- 

rennen Geschwister C.
Es bedarf in concreto zuförderst keiner weitläuftigcn Aus- 

führung, daß die Entscheidung dieses Prozesses in Bezug 
auf den

§. 26. der Einleitung zum All. L. R'. 
und §. 28. des Edikts vom Ilten März 1812. 

lediglich nach den vormals für die Unterthanen jüdischer Re- 
ligion in den Königl. Landen verbindlich gewesenen in Be- 
treff der Form und Rechtsgülügkeit eines, vor der Publikation 
des vorallegirten Edikts von einer Person des. Mosaischen 
Glaubens errichteten Testaments vorhandenen jüdischen Ritual- 
Gesetzen erfolgen müsse. 4

Es ergiebt auch die Instruktion, daß sowohl das instrui- 
rende Gericht, als die streitenden Parteien selbst, hierüber völ- 
lig einverstanden sind, wie sie es auch in der That nicht an- 
ders fein konnten. Denn der Hauptgegenstand der Klage ist 
der Punkt I., derselbe, in welchem der Klager principalitcr 
die Theilung des Nachlasses seines Vaters, nach dem Inhalte 
des von demselben in jüdischer Sprache und nach dem jüdi- 
schen Ritus am 8ten Januar 1801 errichteten und nunmehr 
am 28sten September v. I. publizirten Testaments verlangt 
und darauf seine Forderungen fundirt.

Es will daher auch der Verkl. nur dieses Fundament al- 
fernen, wonach angeblich die vom Kläger darauf gebaueten 
Ansprüche von selbst über den Haufen fallen würden. Es 
kommt also darauf an, die vom Beklagten der Rechtsgültig- 
feit und Aufrechthaltung jenes Testaments entgegengesetzten 
Exeptionen nach den jüdischen Ritual-Gesetzen zu prüfen 
und deren Erheblichkeit oder Unerheblichkeit danach zu beurthei- 
len. Diese bestehen nach Inhalt der Verhandlung vom 17ten 
Dezember a. pr. darin, daß

1) in fine des Testaments qnaest. bemerkt sei, daß Testa- 
tor und seine Ehefrau dasselbe zur mehreren Bekräfti- 
gung hätten unterschreiben wollen, dies aber demohner- 
achtet nicht geschehen und daraus zu folgern ist, daß Te- 
stator dasselbe revocirt habe.

2) daß das Testament im Texte, als ein Todes halber er
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richtetes benannt fei, und Donator, d. h. der Testator, von 
der Krankheit, wahrend welcher dieses angefertigt wor- 
den, wieder genas, dasselbe auch e auo, ungültig und 
nicht mehr rechtsbeständig sei, und

3) daß die Nachlaß-Akten der ersten Eheftau des Testators 
und eventualiter die Verhandlung vom 22sten Februar 
1814 ergeben, daß er das Vermögen derselben nur auf 
200 Thlr. angegeben; Inhalts des in Rede stehenden 
Testaments §. 1. aber derselben von ihm 1600 Thlr. 
Court, als ihr Vermögen zugesichert worden waren.

Hieraus soll sich nemlich ergeben, daß Testator das 
Testament rcvocirt und aufgehoben habe. Es hat aber 
auch Bekl. außer diesen Einwendungen in dem frühern 
Protokolle vom 14ten April v. I. der Rechtsgültigkeit 
des Testaments noch entgegengesetzt, daß

4) der Testator in den mit seiner zweiten Eheftau am 3ten 
Marz 1814 zu £). errichteten und am 6ten ejusd. m. et 
a. daselbst von dem Königs. Stadt-Gericht agnoscirten 
Ehepakten ausdrücklich diese auf feinen frühern Todes- 
fall, zur alleinigen Erbin seines ganzen Vermögens und 
seine Notherben nur auf den gesetzlichen Pflichttheil ge- 
setzt und mithin das in Streit befangene Testament hier- 
durch aufgehoben habe. Hat man nun nur die allgemci- 
neu Landesgesetze und deren Bestimmungen vor ?lugen, 
so haben die Einwendungen der Verkl. einigen Anschein 
von Erheblichkeit. Sobald man aber, wie es hier klar 
ist und feststehct, nur die bei jüdischen Testamenten vor- 
geschriebenen Ritual-Gesetze beachten muß, so verschwin- 
bet auch der entfernteste Schein, und alle Exceptionen 
erfcheinen sämmtlich als irrelevant, denn die Widerle- 
gung sämmtlicher Einwendungen der Bekl. hänget ledig- 
lich von der Principal - Praejudicial- griige ab:

ist das in lite begriffene Testament ׳einer llevocation 
des Testators durch nachherige Erklärungen und Hand- 
hingen, nach jüdischem Ritus unterworfen gewesen 
oder nicht?

Im ersten Falle würden die Exceptionen der Beklagten 
zum Theil berücksichtigt werden müssen, im andern aber fal- 
len sie in ihr Nichts zurück und zerplatzen wie Seifenblasen, 
indem sie sämmtlich nur eine angebliche Itevocation durch 
stillschweigende Handlungen und durch Erklärungen involviren, 
welche die aufgestellte Präjudiz-Frage alle umfaßt.
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Nach den jüdischen Ritibus nun giebt es dreierlei Formen 
von rechtsgültigen Testamenten:

1) ein vom Testator wahrend einer Krankheit blos münd- 
lich, oder auch schriftlich in Gegenwart von zwei tüchti- 
gen Zeugen ohne einen Mantelgriff und ohne 
den Ausdruck von nun an.

Mendelssohns Ritual-Gesetze Hauptst. 3. Abschn. 3. §.
4. oder:

2) ein im gesunden Zustande durch Mantelgriff und mit 
den Worten von nun an errichtetes

§. 6. I. c.
endlich:
3) ein zwar auf dem Krankenlager angefertigtes, jedoch 

mit dem Mantelgriff und dem mehr erwähnten 
Ausdruck von nun an versehenes Testament.

Nur das nach der erstem Form errichtete Testament kann 
nicht allein während der Krankheit des Testators von ihm zu- 
rückgenommen werden, sondern es verliert auch von selbst 
seine gesetzliche Kraft, wenn der Testator von dieser Krank- 
heit wieder genesen und aus dem Hause gegangen ist.

§. 4. ibid.
Das nach der andern Form aber ist> wenn auch die Um- 

stände sich ändern, unwiderruflich und behält seine Rechtskraft, so- 
bald es sich nur nach dem Ableben des Testators in den Hän- 
den eines dritten befindet.

§. 6. 1. c.
Es kann auch durch ein nachheriges anderweitiges Testa- 

ment, sei es im gesunden Zustande oder während einer Krank- 
heit errichtet, nicht aufgehoben werden.

Denn, finden sich nach dem Tode des Erblassers mehre- 
re in der ersten Form errichtete Testamente, so ist nur das 
zuerst errichtete gültig, und das andere wird als nicht vorhan- 
den angesehen. Nur unter mehrern Testamenten der zwei- 
ten Art bleibt das lezte rechtskräftig.

§. 9. ibid.
Die nach der dritten Form errichteten Testamente aber 

sind den ad 2. in Rücksicht auf deren Rechtsgültigkeit, Auf- 
rechthaltung und Unwiderruflichkeit ganz gleich, 

ibid. Abschn. 2. §. 6.
und besonders, nach dem ausdrücklichen Gutachten des ver- 
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storbencn Ober - Landrabbiners Hirschel Löbel, vom 29sten 
März 1792.

Eisenbergs und Stengels Beiträge Band 5. §. 187.

Das hier in Streit befangene Testament ist nun nach 
der lezten Form verfaßt und überdies noch im Eingänge des- 
selben bemerkt, daß der Testator solches als eine Schuldner- 
schreibung in Rücksicht der darin Bedachten, geachtet haben 
wollte, und diese Form ist nach den Ritual-Gesetzen schon 
allein hinlänglich und rechtskräftig.

; Mendelssohns Ritual - Gesetze Hauptstück 3. §. 6.

in concreto ist aber noch außerdem die Gültigkeit und 
Rechtsbeständigkeit des im Streit befangenen Testaments 
durch das mittelst Eingabe vom 13ten v. Mts. ad acta über-, 
reichten, von dem Herrn Vice-Ober-Landrabbiner M. S. 
Weyl zu Berlin, in Jorma probanti ertheilte Gutachten vom 
9ten v. M. hinlänglich-bestätiget.

Wenn es nun hiernach klar ist, daß der Testator selbst 
bei seinem Leben ein solches Testament nicht durch ausdrück- 
ljche Handlungen und Willenserklärungen revociren konnte, 
wie viel weniger sind also seine Erben ermächtigt, dasselbe 
durch Schlüsse und. Vermuthungen über die wahrscheinliche 
Absicht ihres Erblassers zu vernichten! Es springt demnach 
die Grundlosigkeit aller Einwendungen der Verkl. schon nach 
diesen allgemeinen Rechtsprincipien dergestalt in die Augen, 
daß jede speziellere Widerlegung derselben füglich erspart wer- 
den könnte.

Um aber den erleuchteten künftigen Richter auf die Rich- 
tigkeit derselben desto mehr aufmerksam zu machen, will ich 
selbigen auch noch dahin besonders begegnen:

ad 1. beruhet es in bekannten rmd klaren jüdischen Ritu- 
al-Gesetzen, daß sämmtliche jüdischen Kontrakte zu ihrer 
Gültigkeit nur die Gegenwart und Unterschrift zweier 
tüchtigen Zeugen erfordern und der Unterschrift der Par- 
seien keines Weges bedürfen. Siehe

Sammlung jüdischer Kontrakte von Adler u. Tychsen, 
Hamburg und Bützow 1773,

und hier besonders das ausdrückliche Gutachten des 
Herrn Vice - Ober - Landrabbiners vom 28sten Juni 
a. pr. — Mithin kann auch aus der fehlenden Unter- 
schrift nicht die Revocation des Testaments, sondern 
nur das gefolgert werden, daß Testator die Unterschrift 
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für überflüssig geachtet habe, wie sie es auch gesetzlich 
war.

sä 2. so ist hier das Testament durch die Worte von 
heute und jeziger Zeit an, schon keinem Todes 
halber, sondern einem im gesunden Zustande errichteten 
gleich zu achten. Denn in diesem Ausdrucke liegt es 
schon und ergiebt sich aus demselben von selbst, daß 
die im Testament Bedachten ihre Rechte schon bei Leb- 
Zeiten des Testators erwerben, selbige aber erst nach 
seinem Tode auszuübcn befugt sein sollten.

sä 3. so ist alles, was Bekl. hier anführt, offenbar un- 
richtig und unverständlich. Denn der §. 1. des Testa- 
ments ergiebt, daß der Testator auf einen am nemli- 
chen Tage, an seine erste Ehefrau ertheilten Vermeh- 
rungsbrief Bezug nimmt, und folglich leuchtet es auch 

v ein, ׳daß die ihr ausgesetzten 1600 Nthlr. nur 200 Nthlr.
wirkliche Testaten, und 1400 Nthlr. freiwillige 
Vermehrung oder Gegenvermachtnisse in sich 
begreifen. , -

Vermehrung und Gegenvermächtniß kann aber, nach der 
Natur der Sache und der etymologischen Bedeutung 
des Wortes Vermächtnisse, eine Ehefrau nur dann for- 
dem, wenn sie den Mann überlebt. Da nun aber im 
vorliegenden Falle die Frau vor dem Manne verstorben 
ist, so ist es klar, daß der Ehemann auch nur das 
wirklich Eingebrachte der Frau von 200 Rthlrn. seinen 
Kindern zur Theilung bringen konnte.

Dieses müßte sich auch noch naher durch Produktion der 
vormaligen Ehepakten des Testators mit seiner ersten 
Frau, besonders aber des in dem Testamente gedachten 
Vermehrungsbriefes mit mehreren ergeben, wenn hier- 
auf etwas ankommen möchte,

Gleichmäßig sind
sä 4. Die Bemerkungen des Beklagten ganz unrichtig 

und verrücken ganz den Gesichtspunkt, der hier zu be- 
trachten ist; denn dre Ehepakten vom 3ten März 1814, 
enthalten, wie der Augenschein lehrt, kein Wort von ei- 
ner Erbes-Einsetzung der zweiten Ehefrau des Testators; 
sondern §. 4, daselbst hat dieser der erstcrn außer ihren 
n1at.is noch eine Vermehrung von 900 Rthlrn., frei- 
willig und mithin als ein Gegenvermächtniß aus- 
gesetzt, und ihre sämmtlichen Ansprüche auf seinen dercin- 
stlgcn Nachlaß auf die Hauptsumme von 1500 Rthlrn. 
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baar Geld, und ihre inferirten Kleidungsstücke, Wasche, 
Prätiosen und sonstige. bei seinem Leben erhaltene Ge- 
schenke beschrankt, folglich hierdurch sie nicht nur nicht zur 
Erbin eingesetzt, sondern vielmehr von der Erbschaft 
ganz, ausgeschlossen. Es wird dieses auch nicht 
durch den darauf folgenden §. 5. jener Ehepakten alterirt, in- 
dem hier nur der Fall angenommen worden, wenn der 
Nachlaß nur 1500 Rthlr., oder nicht soviel betragen 
möchte, und nur in diesem Falle hat er die Kinder 
auf den Pflichttheil gefetzt. Es kann daher auch die an- 
gebliche Folgerung des Beklagten hieraus, daß der Te- 
stator das Testament als aufgehoben betrachtet habe, 
nicht Platz greifen.

Es erledigen sich daher hiernach die sämmtlichen allgemei- 
nen und besondern Einwendungen des Beklagten gegen 
den Klagepunkt ad. 1. überall als unrichtig und irrele- 
vant, das Testament muß als rechtskräftig und gültig 
erachtet, und die Theilung des Nachlasses des Erblas- 
sers nach den Bestimmungen desselben und dem Klage- 
petito erfolgen. '

ad II. der Klage, so ergiebt der Inhalt des Protokolls 
vom 22sten Februar 1814. in den Akten, betreffend die 
Regulirung des Nachlasses der Mutter des Klägers G., 
geborne I. I., daß der Vater ihm die 75 Rthlr., ob- 
gleich er darüber quittirt hat, nicht baar bezahlt habe, 
sondern daß nur in Rücksicht dessen, daß der Kl. bereits 
von seinem Vater ausgestattet worden, diese Quittung 
von diesem verlangt und von ihm ausgestellt worden 
sei. Dieses erklärt der Vater des Klägers in diesem 
Protokoll ausdrücklich, denn es heißt dorr;

 mein majorenner Sohn, B. M. C., ist bereits von״
 -mir ausgeftattet worden und hat mehr er״
 halten, als obige 75 Nthlr. betragen, und״
.ich bin ihm daher weiter nichts schuldig״

Wenn aber durch das rechtskräftige Erkenntniß vom 6ten 
Mai v. I. der Kläger zur Konferirung der von seinem Vater 
erhaltenen Ausstattung von 1200 Rthlrn. verurtheilt und 
verpflichtet worden, folglich auch das von seinem Vater an- 
gegebene Motiv wegfallt, so kann auch die vom Kläger aus- 
gestellte Quittung ihm nicht entgegen stehen, weil er sein 
Muttergut von 75 Rthlrn., welches ihm der Vater schuldig 
war, auf diese Weise wirklich nicht gezahlt erhalten hat, in- 
dem diese Quittung gleichsam bedingungsweise ausgestellt oder 
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richtiger durch einen Irrthum, nemlich daß Kläger und dessen 
Vater in der Meinung standen, daß ersterer die erhaltene 
Ausstattung eigenthümlich behalten werde, veranlaßt wor- 
den ist.

Es rechtfertigt sich daher auch dieser Klagepunkt vollstan- 
dig und ich muß daher ergebenst bitten:

überall nach den Anträgen des Klagers zu erkennen.

K g den loten Februar 1819.

M. B. C..n.

m.
Erkenntniß.

In Sachen des Kaufmanns M. B. C., Klagers, wider 
den Kaufmann I. B..s, als Vormund der drei minderjähri- 
gen Kinder des verstorbenen Kaufmanns B. I. C., Beklag- 
ten, beide Hierselbst, -

Erkennet das Königl. Stadt-Gericht zu K...........g den
Akten gemäß hiermit für Recht:

ad pnnct. I
Daß Kläger mit seiner Klage:

der Verkl. Vormund zu verurtheilen, ihm zwei Fünf- 
theile der reinen Verlassenschaft des Vaters des Klä- 
gers, des B. I. C. nach Abzug der Schulden, als 
Erbtheil zu verabreichen, und ihm außerdem die Siz- 
ze in der Synagoge No. 10. so wie die Hälfte der 
Bücher, und die Hälfte der nachgebliebenen väterlichen 
Kleidungsstücke, und zwar leztere durch das Loos zwi- 
sch en ihm und seinem Bruder I. zuzusprechen;

wie hiermit geschiehet, lediglich abzuweisen.

V. R. W.

Gründe.
Der Kaufmann B. I. C., welcher hieselbft nach den bei 

dem Stadt-Gericht verhandelten Nachlaß-Akten vom 24sten 
April, 1815. verstorben ist, außer einer schon im Wege des 
Vergleichs abgefundenen Wittwe, vier Kinder aus erster Ehe 
nachgelassen hat, hat am 8ten Januar 1801 ein in jüdischer 
Sprache abgefaßtes Testament errichtet, und nach der bei den 
Akten befindlichen beglaubten Uebersetzung im §. 2. desselben 
folgendes verordnet:
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 -In Ansehung meiner Kinder, nemlich meines erstgebor״
 nen Sohnes Namens M., meines Sohnes I. und״
 -meiner beiden Töchter Z. und R., soll mein hinterlas״
 senes -Vermögen sowohl an baarem Gelde, Waaren״
 ,und Aktiv-Schulden auf Dokumente und auf Unterpfand״
 und meine sämmtlichen Mobilien als auch alles, was״
 sich sonst in meinem Nachlasse vorsinden wird, in fünf״
 -gleiche Theile getheilt werden, wovon mein erstgebor״
 ner Sohn Namens M. gesetzlicher Weise für das״
 .Recht seiner Erstgeburt zwei Theile, mein Sohn I״
 -einen Theil, meine Tochters, einen Theil, und mei״
".ne jüngste Tochter R. einen Theil erhalten sollen״

Ferner

 ,dagegen sollen meine Söhne zum Voraus erhalten״
 -nemlich mein erstgeborner Sohn M. meine in der hie״
 -sigen Synagoge belesenen Mannes- und Frauen-Siz״
 ze No. 10. und mein Sohn I. die Gesetz-Rolle mit״
 -ihrem Zubehör. Auch meine Bücher sollen diese bei״
 den unter sich theilen, so wie sie ferner auch meine״
 Kleidungsstücke unter sich durch das Loos gleichförmig״
 theilen sollen, ohne daß ihnen dieses in Anrechnung״
 gebracht werden soll, da ich ihnen dieses erbschaftlich״
".zuwende״

Der M. B. C. ist nun auf den Grund des gedachten 
Testaments gegen den Kaufmann I. B..s als Vormund sei- 
ner drei minderjährigen Geschwister, klagbar geworden und 
hat dahin angetragen:

 ihn zu verurtheilen, ihm, dem Kläger, | der reinen״
 Verlassenschaft seines Vaters B. I. C., nach Abzug״
 der Schulden als Erbtheil zu verabreichen, und ihm״
 außerdem die Sitze in der Synagoge No. 10. so wie״
 -die Hälfte der Bücherund die Halste der nachgebliebe״
 nen väterlichen Kleidungsstücke und zwar leztere zur״
 Theilung durch das Loos zwischen ihm und seinem״
" .Bruder I. zuzusprechen ״

Das Original-Testament und ein davon durch den ver- 
eidcten Translator des Kammergerichts zu Berlin Namens 
Jsaias Isaak Jaffe angefertigte Uebersetzung befinden sich bei 
den Akten und sind von beiden Theilen recognoscirt.

Das Original befand sich zulezt in den Händen des Vi- 
ce-Ober-Landrabbiners Meyer Simon Weyl und nach der 
von ihm in einem Schreiben an das Stadr-Gericht unterm 
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28sten Juni 1818 gegebenen Auskunft haben unter dem 
Testamente in jüdischer Sprache die Worte gestanden:

daß zur mehreren Bekräftigung der Testator und seine 
Eheftau das Testament unterschreiben sollten.

Der 2c. Weyl hat diese Worte aber, ehe er das Testa- 
ment dem 2c. Jaffe zur Uebersetzung einhändigte, eigenhändig 
durchstrichen, damit sie, wie er selbst sagt, nicht mit übersetzt 
werden möchten. Der Vormund der minderjährigen Geschwi- 
fier C. hält das Testament aus mehrer» Gründen für 
ungültig r

a) weil es von dem Testator und seiner Frau mcht un- 
terschrieben ist, obgleich gesagt worden, daß es unter- 
schrieben werden sollte.

b) weil es ein Testament von Todes wegen ist und solche 
Testamente nach jüdischen Ritual-Gesetzen von selbst ih- 
re Gültigkeit verlieren, wenn der Testator von der Krank- 
heit, in welcher er testirt hat, wieder hergeftellt ist.

c) weil aus mehreren spätern Handlungen des Testators 
hervorgeht, daß er den in dem Testamente enthaltenen 
Verfügungen entgegen gehandelt, sie also für aufgeho- 
ben angesehen habe. י

ad a. entgegnet Kläger zwar, daß nach jüdischen Gesetzen 
die Unterschrift eines Testaments von dem Testator, zur 
Gültigkeit nicht erfordert sei; er hat auch ein Gutachtendes 
Vice-Ober-Landrabbiners Meyer Simon Weyl bei- 
gebracht, worin die Richtigkeit dieses jüdischen Gesetzes 
bescheinigt wird, angenommen aber auch, es stehe durch 
dieses Gutachten in abstracto fest, daß bei einem jüdischen 
Testamente die Unterschrift des Testators zur Gültigkeit 
nicht erforderlich sei; so kann man daraus nicht folgern, 
daß die Unterschrift in jedem besondern Falle überflüs- 
sig sei, man kann insbesondere bei dem in Rede stehen- 
den Falle nicht annehmen, daß das Testament von dem 
Testator genehmigt sei, denn nach der ausgestrichenen An- 
merkung haben der Testator und seine Frau das Testa- 
ment unterschreiben wollen, die Gültigkeit des Testa- 
ments ist also auch durch die Unterschrift < bedingt wor- 
den, man muß daher das scriptum nur für einen Ent- 
wurf halten.

Man kann es indeß füglich dahingestellt sein lassen, 
ob die mangelnde Unterschrift bei dem in Rede stehenden 
Testamente zu seiner Gültigkeit erforderlich sei, oder nicht, 
da der von dem Vormunde
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ad d) gemachte Einwand nach jüdischen Gesetzen die Un- 
gültigkcit des Testaments ganz deutlich ausspricht.

Es ist zuvörderst keinem Bedenken unterworfen, daß 
das in Rede stehende Testament für ein Testament, wel- 
ches von Todes wegen errichtet worden ist, geachtet wer- 
den muß, der Bekl. Vormund hat diese Behauptung 
aufgestellt, der Klager hat sie nicht bestritten und nicht 
füglich bestreiten können, weil nicht nur im Eingänge 
des Testaments gesagt ist, daß der Testator krank im 
Bette gefunden sei, sondern weil auch der Testator an 
mehreren Stellen das Testament erklärt hat:

daß er den lezten Willen Todes halber errichte.
Von solchen Todes halber errichteten Testamenten sagt nun 
Moses Mendelssohn in seinen Ritual-Gesetzen der Ju- 
den Hauptstück III. Abschn. 4. §. 4.

Ein Testament Todes halber hört von selbst auf, wenn 
der Kranke wieder in den Stand kommt, aus dem 
Hause zu gehen;

es ist nun aber notorisch im Orte, daß der Testator von 
seiner Krankheit, in welcher er im Jahre 1801 testirte, 
wieder hergestcllt ist; es muß daher nach dem allegirten 
Gesetze das Testament auch für aufgehoben angesehen 
werden.

Klager versucht die Verordnungen des Testaments da- 
durch auftecht zu erhalten, daß er behauptet:

2) der Testator habe ihm die K des Nachlasses rc. ge- 
schenkt und den Anfang der Schenkung von der Zeit 
der Errichtung des Testaments an bestimmt.

3) der Testator habe ihm das darin verschriebene Erbtheil 
als eine Schuld hinterlassen; —י-

Zur Unterstützung dieser Behauptung hat er ein vom 8ten 
Januar datirtes Gutachten des oben schon erwähnten Vice- 
Ober-Landrabbiners Weyl und eine Deduktion, deren Ver- 
fasser unter derselben nicht genannt ist, beigebracht. Der er- 
stere bemerkt, daß das Testament nicht als ein Testament 
Todes halber betrachtet werden könne, weil es in dem Ein- 
gange desselben heiße:

 -ich habe von heute und.jeziger Zeit an als eine rechts״
 -gültige Schenkung und als eine wirkliche Schuld mit״
 telst aller Bestätigungsmittel, welche nach Vorschrift״
 ,unserer Rabbiner am zuträglichsten sind, übereignet״
",auch alles das, was hiernächst erwähnt ist״

er hält daher dafür, daß §. 6. Abschn. 2. Hauptstück 3., der
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Mendelssohnschen Ritual-Gesetze Anwendung finde und das 
Testament hauptsächlich, weil die Erbeseinsetzung eine bei dem 
Leben des Testators angefangene Schenkung begründe und 
für eine wirkliche Schuld geachtet werden solle, Gültigkeit 
habe; dieser Ansicht kann von dem Gericht aber nicht beige- 
treten werden; denn der von dem 2c. Weyl allegirte §. der 
Ritual-Gesetze sezt das Gegentheil des Gutachtens fest, wenn 
es darin heißt:

wenn der Schenker verordnet, daß die Schenkung von 
nun an und also noch bei seinen Lebzeiten ihren Anfang 
nehmen soll, so wird in allen diesen Fallen die Berfü- 
gung als eine Schenkung im gesunden Zustande ange- 
sehen, und ist ohne rechtliche Eekräftigungsmittel un- 
gültig.

Es sind bei der Schenkung (die übrigens gar nicht vor- 
Handen ist) aber keine rechtlichen Bekräftigungsmittel, wohin 
der Mantelgriff gehört, hinzu getreten, es ist solche daher in 
jedem Fall für ungültig zu achten.

(Mendelssohn 1. a. und §. 4.)

In dem Testamente ist übrigens wegen des Erbtheils des 
Klagers, weder eine Schenkung von nun an, noch das Ge- 
ftan'dniß einer Schuld ausgesprochen; denn die oben extrahir- 
ten Worte sind zu allgemein, als daß man sie ganz beson- 
ders auf das Erbtheil des Klagers beziehen könnte, der In- 
halt des Testaments ergiebt vielmehr ganz deutlich, daß te- 
Stator sie mehr auf das Erbtheil seiner Töchter bezogen wis- 
sen wolle; denn es heißt im §. 2.: es sott der Nachlaß in 
fünf Theile getheilt werden; es ist also dort nicht von einer 
Schenkung von nun an die Rede, nur hinsichts der Töchter 
heißt es weiter unten in demselben:

 -ich bemerke hierbei, daß ob zwar nach Mosaischen Ge״
 setzen nur die Söhne und nicht die Töchter erben, so״
 habe ich den Antheil meiner Töchter ihnen als eine״
 Schenkung von heut und jeziger Zeit dergestalt von״
 meinem besten Vermögen übereignet, daß ihnen dieser״
".c. entrichtet werden soll״2

Doch würden auch die Töchter aus dieser Schenkung von 
nun an, weil ihr nach obiger Auseinandersetzung der Man- 
telgriff abging, kein Recht haben erwerben können. Von 
einem Bekenntnisse des Testators, daß er seinem Sohne die 
ihm vermachten Gegenstände schuldig sei, ist in dem ganzen 
Testamente außer der oben angeführten allgemeinen Aeußerung,
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Acht eine Sylbe enthalten; es ist nirgends gesagt, daß der 
Testator feinem Sohne M. f seines Nachlasses rc. schuldig 
!n,. es wird vielmehr immer nur gesagt, daß der Nachlaß 
nach dem Tode in fünf Theile getheilt, und zwei Theile da- 
von dem 2c. M. C. zufallen sollen; es kann daher auch 
nicht von einem legato debiti die Rede sein und das was 
Mendelssohn in seinem Werke Hauptst. HL Abschnitt 3. §. 6. 
angeführt hat, hier um so weniger in Anwendung gebracht 
werden, als dort nicht gesagt ist, daß legata debiti nn Te- 
Lammte von Todes wegen für rechtsbestandig geachtet wer- 
den sollen, wenn gleich das Testament selbst richtig ist.

In dec Deduktion wird behauptet, daß hier nicht ein Te- 
stament von Todes wegen, sondern:

ein zwar auf dem Krankenlager angefertigtes, jedoch mit 
dem Mantelgriff und dem Ausdruck: von nun an, ver- 
sehenen Testament vorhanden sei, es ist aber diese Be- 
hauptung nur aufgestellt und nicht durchgeführt, sie be- 
darf daher auch keiner nähern Beleuchtung.

ad c) hat der Verkl. versucht, aus späteren Verhandlungen 
des Erblassers zu deduziren, daß derselbe seinen lezten 
Willen ebenfalls für aufgehoben angesehen habe, es be- 
darf indeß keiner genauern Prüfung dieses Einwandes, 
da die ad b. aufgestellten Gründe schon hinreichend er- 
geben, daß das Testantent für wegfallend geachtet wer- 
den muß; es hat daher auch Klager bei diesem Klage- 
punkte abgewiesen werden müssen.

ad punct. II. der Klager schuldig, sich ernstlich zu prüfen, 
ob er ohne Verletzung seines Gewissens und ohne sich 
der Gefahr auszusetzen, als Meineidiger zur Untersuchung 
gezogen und bestraft zu werden, dahin einen Eid abzu- 
leisten im Stande:

daß er in dem gerichtlichen Protokolle vom 25sten 
Marz 1814 über sein 75. Rthlr betragendes Mutter- 
erbe nur unter ber Voraussetzung quittirt habe, daß 
ihm solches auf die damals von seinem Vater mit 
1200 Nthlrn. erhaltene Mitgabe angerechnet werde, 
daß er aber die 75 Rthlr. wirklich nicht außer der 
gedachten Mitgabe erhalten habe;
Im Schwörungsfalle Beklagter schuldig, dem Klager 

aus der B. I. E...schen Nachlaßmasse sein Muttererbe 
a fünf und siebenzig Reichsthaler mit fünf pro Cent 
Zinsen seit dem isten Marz '1814 binnen 14 Tagen bei 
Vermeidung der Exekution zu bezahlen,
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Im Nichtschwörungsfalle Klager abzuweisen, ihm auch 
die Kosten des Prozesses in jedem Fall zur Last zu le- 
gen, Beklagter aber für den Fall, daß Klager den ihm 
auferlegten Eid leistet, zu diesen Kosten ein Pausch- 
Quantum von drei Reichsthalern beizutragen schuldig.

V. R. W.

Gründe
Nach dem &obc der ersten Frau des Erblassers B. I. C., 

G. geborne Z. I., Mutter des Klagers und der Beklagten 
Curunden, sezte sich der B. I. C. mit seinen Kindern 
gerichtlich auseinander. Der Nachlaß wurde in termino den 
22sten Februar 1814 auf dreihundert Reichsthaler festgestellt, 
welcher zwischen den vier Kindern zur Theilung kam, so daß 
jedes ein Muttererde von 75 Rthlrn. erhalten sollte. Der 
Schichtgeber erklärte bei dieser Gelegenheit:

mein majorenner Sohn, der Kaufmann B. M. C., ist 
bereits von mir ausgeftattet worden und hat mehr er- 
hatten, als obige 75 Rthlr. betragen, ich bin ihm da- 
her weiter nichts schuldig.

In termino den 23stcn Marz 1814 erschien hierauf der 
jezige Kläger und erklärte auf das vorgedachte Erbtheilungs- 
Protokoll:

ich erkenne hiermit an, daß mein Muttererde nur fünf 
und siebenzig Reichsthaler betragt und ich solches von 
meinem Vater, dem Kaufmann B. C., ausgezahlt er- 
halten habe.

Aus dieser unbedingten Quittung folgert der Vormund, 
daß Kläger wegen seines Muttererdes besonders adgefunden 
sei.

Ware in der Quittung gesagt: daß Klager wegen der 
75 Rthlr. durch die erhaltene Mitgabe so gut als befriedigt 
sei, so würde es, da der Kläger die Mitgabe zu konferiren 
verpflichtet erachtet ist, keinem Bedenken unterworfen sein, 
daß er jezt die Zahlung des Muttererdes ohne weiteres for- 
dern könnte; da er aber in der Quittung sagt: er habe sein 
Muttererde mit 75 Rthlrn. von seinem Vater ausgezahlt er- 
halten; so ist es zweifelhaft, ob die Zahlung nicht noch be- 
sonders erfolgt ist, daher mußte nach 24. tit. 13. p. I. der 
A. G. O. auf einen Eid erkannt und dieser dem Klager, für
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den die Praesumtion spricht, auferlegt werden, dessen Folaen 
im Erkenntnisse bestimmt sind. J

Der Kostenpunkt rechtfertigt sich durch §. 2. und 8. 3. 
Wo. 2. Tit. 23. P. I der Allgemeinen Gerichts-Ordnung; 
es ist daher aus vorstehenden Gründen nur wie qefche- 
hen, zu erkennen gcwefen.

K....g den 6ten November 1819.
(L. 8.)

Königl. Preuß. Stadt-Gericht.
B.... e.

publicirt K. den 16ten November 1819 mit der Belel- 
rung, daß beiden Theilen die Appellation gegen das Er- 
kenntniß offen.stehe, daß aber dieses Rechtsmittel binnen 
10 Tagen bei dem hiesigen Stadt-Gericht wenigstens 
angemeldet werden müsse, widrigenfalls das Erkenntniß 
rechtskräftig werde.

B....e.
für

den Kaufmann M. B. C.
hieselbst.

n.
Appellations-Bericht für den Kaufmann Herrn 

M. B. C., Klager und Appellant 
wider ; j

den Kaufmann J.B..Z als Vormund der mrnoren- 
nen Geschwister des Klagers, Beklagten und 

A p p e l l a t.
Der gegenwärtige Rechtsstreit beruhet hier lediglich auf 

die Prajudicial-Frage, und davon hänget die Rechtsern- 
gung oder Verwerfung meiner Appellations-Beschwerden ger- 
gen den Punkt l. des Erkenntnisses primae inetantiae vom 
6ten November v. I. ab:

ob das von meinem Vater am 8ten Januar 1801. in 
jüdischer Sprache errichtete und hinterlassene Testament, 
nach jüdischem Ritus formaliter und materialiter rechts- 
beständig und für die Erben noch jezt verbindlich sei oder 
nicht?

13
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Ich behaupte die affirmation und Bekl. die negative Be- 
antwortung dieser Rechtsfrage, welcher letzteren auch judex a 
quo beigetreten ist.

Es stehet nun principaliter durch mehrere Verordnungen 
und Reskripte, so wie durch einen bei allen Königl. Prcuß. 
Gerichtshöfen eingeführten Gebrauch fest, daß in dergleichen 
Fallen stets nach dem Gutachten der Rabbiner entschieden 
worden und werden müsse.

General-Iuden-Neglement v. 17ten April 1750. §. XXXI.
Reskript vom löten August 1773.
Stengels Repertorium 4te Lieferung 128.

' Eisenhard und Stengels Beitrage
Band 5. pag. 185 — 195.
Band 11. — 123 — 124.
Band 13. — 221 — 231.

Selbst die von Mendelssohn herausgegebenen Ritual-Ge- 
setze können in keinem speziellen Falle als Gesetz und zur Richt- 
schnür der Entscheidung dienen, wie dieses aus dem Reskript 
vom 8ten Septbr. 1794 und aus dem Vorbericht des gedach- 
ten Werks Seite 3, als auch aus,der Einleitung Seite XI. 
erhellet und Seite XII. noch hinzugefügt ist:

 wir halten vielmehr für unumgänglich nothwendig, daß״
 ein Urtheilsverfasser in Rechtssachen, die von״
 jüdischen Ritibus abhangen, nicht nur die hebräische״
 Sprache verstehen, sondern auch den Thalmud und״
 die übrigen Gesetze und Ritual-Bücher der Juden mit״
".Kleist studirt habe, u. s. w״

Da nun bei keinem christlichen Gerichtshöfe ein solches- 
Subjekt sich befindet, so ist auch bis dato mit Recht in jedem 
speziellen Falle ein Gutachten der Rabbiner erfordert, und nach 
diesem-entschieden worden.

In dem vorliegenden Falle hat nun der Herr Vice-Ober- 
Landrabbiner zu Berlin, ein, die vorliegende Rechtsfrage zu 
meinen Gunsten entscheidendes, Gutachten unterm 9. Januar 
v. I. ertheilt. Nach den vorbemerkten Grundsätzen hatte 
daher auch der Urtheils-Verfasser in erster Instanz dieses le- 
diglich zur Richtschnur nehmen und darnach erkennen müssen.

Es scheint auch judex a quo dieses selbst gefühlt zu ha- 
ben, denn er will in den Entscheidungsgründen ad a. sein 
Verfahren damit rechtfertiaen, daß er anführt, das Gutachten 
des Vice-Ober-Landrabbmers rede lediglich von allgemeinen 
Observanzen und könne nicht in jedem besondern Falle und 
namentlich nicht auf den konkreten bezogen und angewendet 
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werden. Dieses ist offenbar aber unrichtig. Denn wenn auch 
vielleicht das Gutachten des Vice-Ober-Landrabbiners vom 

‘ 28sten Juni 1818 etwa in zu allgemeinen Ausdrücken ver- 
faßt ist, so ist dieses doch in dem Gutachten vom 9. Januar 
v. I. keineswegs der Fall. Hier ist des streitigen Falls und 
ausdrücklich des Testaments des 2c. C. von: 8ten Januar 1801 
erwähnt und darauf Bezug genommen worden. Er spricht 
sich hier so deutlich und klar aus, indem er daselbst die hier 
zur Sprache gekommenen und streitigen Rechtsfragen, in zwei 
Abtheilungen aufstellt und beantwortet, daß auch ein der deut- 
scheu Sprache Unkundiger solche begreifen muß.

Was nun aber noch stärker ist, so will der Verfasser des 
Erkenntnisses erster Instanz ad b. der Entscheidungsgründe die 
Vorschriften der Ritual-Gesetze und deren Supplication auf 
den hier streitigen Fall besser, als der Vice-Ober-Landrabbi- 
ner zu Berlin kennen. Das ist wahrlich viel und bis auf 
dato noch nicht einmal von dem Geheimen Ober-Tribunal, 
geschweige denn von einem Unterrichter behauptet worden, 
unbr der Vice - Ober - Landrabbiner würde, ohncrachtet seiner 
40jährigen Amts-Verwaltung und obgleich er unter den Js- 
raeliten in den König!. Landen sowohl als auswärts für einen 
der vorzüglichsten gelehrten Rabbiner und Sachkenner gehalten 
wird, für einen Gesetzunkundigen gellen muffen,

Indessen wird es auf eine nähere Prüfung der vom judex 
a quo angeführten Widerlegungsgründe gegen das ״Gutachten 
des Vice-Ober-Landrabbiners ankommen, und es wird sich 
zeigen, ob sie Farbe halt.

Zuvörderst ist der Richter erster Instanz schon in Hinsicht' 
seiner Ausführung in seinen Entscheidungsgründen bei dem 
Punkt ad a. auf irrigem Wege, wenn er daraus, daß am 
Ende des Testaments die Worte standen:

daß zu mehrerer Bekräftigung der Testator und seine Ehe- 
frau das Testament unterschreibert sollten, .׳ ־ ■ 

diese Unterschriften aber nicht erfolgt sind, folgern will, daß 
der Testator solches nicht genehmigt habe, indem die Gültigkeit 
desselben von den Unterschriften bedingt worden und das Le- 
stament daher nur als ein Entwurf zu achten fei.

Einmal, so muß nicht außer Acht gelassen werden, daß 
das Testament nicht von dem Testator, sondern von den un- 
terschriebenen Zeugen verfaßt ist.

Es giebt nun judex a quo zu, daß nach jüdischem Ritus 
die Unterschrift des Testators nicht im Allgemeinen zur Gül- 
tigkeit eines Testaments erforderlich sei. Die aber von den

13 *
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Zeugen intendirte überflüssige Formalität kann, wenn diese 
auch hinterher nicht erfolgt ist, keinen Einfluß auf die Sache 
haben, weil nirgends feststehet, daß es der Wille des Testators 
war, das Testament selbst zu unterschreiben. Denn die Zeu- 
gen bekunden nicht, daß der Testator ihnen gesagt habe, daß 
er das Testament unterschreiben will. Es ist vielmehr anzu- 
nehmen, daß er solches für ganz überflüssig gehalten und des- 
halb auch unterlassen hat. Dieses ergiebt auch deutlich der 
Eingang des Testaments, eben die Zeugen bekunden, daß Te- 
stator zu ihnen gesaget:

 -Ich habe euch u. f. w. solchen wie folget niederzu״
".schreiben und zu unterschreiben u. s. w״

Er hat also hier nichts davon geäußert, daß auch er sol- 
ches unterschreiben wolle. Hier wäre doch^ wohl der richtige 
Ort gewesen, wo er es hätte bemerken müssen, wenn es sein 
Wille gewesen wäre, die Gültigkeit des Testaments davon be- 
dingen zu wollen.

Noch weniger aber können zweitens diese Worte eine Be- 
dingung involviren, wovon die Gültigkeit und Verwerfting 
des Testaments abhängen soll. Denn weder nach dem L. R. 
noch nach dem jüdischen Ritus können Bedingungen präsumirt 
we^en,

(§. 229. Tit. Z. Th. 1. All. L. N.) 
sondern erfordern eine ausdrückliche und deutliche Erklärung.

6 , §. 99. Tit. IV. ibid.
§. 62. Tit. XII. ibid.

Am allerwenigsten aber kann in concreto es nach jüdi- 
schem Ritus für eine Bedingung angenommen werden, denn 
nach diesem ist nicht nur eine ausdrückliche Erklärung wesent- 
lich erforderlich, sondern dieselbe muß auch sowohl den beja- 
henden als verneinenden Theil, und zwar den bejahenden erst 
u. s. w. enthalten und sobald nur eine dieser Förmlichkeiten 
fehlt, fällt auch die Bedingung weg und wird als nicht 
geschrieben geachtet.

1) Schulchan Aruch, Choschen hamischpat Capit. 241.
§. 9. und §. 12.

2) ibid. Abenhaeser, Capit. 38. §. 2.
3) Mendelssohns Ritual-Gesetze, Hauptst. 3. Abschn. 1. §.9. 

Anmerkung.
An Beobachtung aller dieser Vorschriften mangelt es hier, 

folglich können auch Worte des Testaments nicht für eine Be- 
dingung gelten.
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Zu diesem^ Allen aber kommt noch hinzu, daß der Testator 
in Rücksicht der mir in dem Testamente ausgesetzten ‘jtd seines 
Nachlasses zur Zeit der Errichtung des Testaments weder an 
eine Zurücknahme dieses mir ausgesetzten Erbtheils, noch an 
eine Bedingung, unter welcher mir dasselbe zugewendet wer- 
den solle, gedacht haben kann; denn es ist cm bekanntes jü- 
disches Religionsgesetz

(5. Buch Moses, Capit. 21. V. 17.
(.Chron. I. Capit. 6. V. 1 und 2 ; ׳

daß der erstgeborne Sohn ein doppeltes Erbtheil erhalt.

Schulchan Aruch, Choschen hamischpat. Cap. 277. §. 1.
Mendelssohns Ritual - Gesetze, Hauptst. 1. Abschn. 4. §. 1.

. Dieses Recht der Erstgeburt ist aber unveränderlich und 
demselben darf durch keine einseitige Verfügung Eintrag ge- 
schehen.

Mendelssohns Ritual-Gesetze, hauptst. 1. Abschn. 1. §. 8.
Noch weniger aber kann eine dieses Recht alterirende Be- 

dingung gemacht werden, und wenn dieses dennoch geschehen, 
so ist sie ungültig und als nicht vorhanden zu achten.

Schulchan Aruch Abenhaeser, Cap,. 38. §. 5. An-
merkung.

 -Eben so wenig kann das Testament- als ein bloßer Ent ׳‘
wurf betrachtet werden, indem am Schlüsse desselben ausdrück- 
lich bemerkt ist, daß solches

nicht als ein Scheinkonttakt oder wie ein bloßer״
״Entwurf" ׳.

geachtet werden soll.
Aus diesen angeführten Gründen hat auch der Vice-Ober- 

Landrabbiner jene Worte, als unnütz und auf die Gültigkeit 
des Testaments einflußlos, durchstrichen, um dieses anzudeutcn 
und irrigen Meinungen vorzubeugen.

Indessen will judex a quo überhaupt die Exceptionell des 
Bekl. ad a. et c. keiner weitern Erörterung für nöthig ach- 
ten, indem er den ad b. vom Verkl. gemachten Einwand 
schon für zureichend halt, seine Entscheidung zu rechtfertigen.

Um nun diesem gehörig zu begegnen und die offenbaren 
Irrthümer des ersten Ürtheils-Verfassers dem künftigen erlauch- 
ten Richter darzuthun, sehe ich'mich genöthigt, die mehrge- 
dachten Entscheidungsgründe naher zu beleuchten.

Es behauptet nenüich der Richter erster Instanz, daß:
l) es unbedenklich sei, daß das in Streit begriffene Testament für 
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ein Testament, welches von Todes wegen errichtet wor- 
den, geachtet und als ein solches nach jüdischem Ritus, sobald 
der Kranke wieder aus dem Hause gehen kann, eo ipso

für aufgehoben betrachtet werden müsse; dem zufolge will* ׳
 er nicht zugeben, daß es einer Schenkung in gesunden ־ ׳

' Tagen und 'einer Schuld gleich geachtet werden könne, 
eventualiter aber schon

2) aus dem alleinigen Grunde die Schenkung im gesunden 
Zustande für ungültig, weil der Mantelgriff mangele, 
endlich:

3) so waren die Ausdrücke im Eingänge des Testaments, 
. -! welche die Schenkung bezeichnen, .in zu allgemeinen Aus- 

drücken gefaßt und müßten mehr apf das Ervtheil der 
Töchter, als das des Klagers bezogen werden.

ad 1. so ist niemals von mir und eben so wenig vom Vice- 
Ober-Sandrabbiner bestritten worden, daß hier eine Scheu- 
kung oder was diesem gleich ist, eine testamentarische Ver- 
fügnng, von Todes wegen in medio sei, indessen ist die 
hier geschehene Verfügung des Testators, da darin bc;. 
stimmt ist, daß die Schenkung von nun an und also 
noch bei dessen Lebzeiten ihren Anfang nehmen soll, wie 
dieses der Eingang des Testaments ganz deutlich ergiebt, 
einer Schenkung im gesunden Zustande gleich 
zu achten. Dieses erhellet ganz klar aus

Schuichan Aruch Choschen hamischpat Cap* 250.
§. 9. Anmerkung.
Ritual-Gesetze, Hauptst. 3. Abschn. 2. §. 6.

Es kommt daher nicht darauf an, ob die Verfasser 
des Testaments solches gerade ein Testament von Todes- 
wygen genannt haben, oder nicht, denn wenn dies auch 
nicht geschehen, so hat es nach dem jüdischen Ritus den- 
rzoch mit einer Schenkung im gesunden Zustande, gleiche 
Rechte, und folglich ist es auch unerheblich, daß der Le- 
stator nicht in der Krankheit verstorben, in welcher er das 
Testament errichtet hat. So erklärt sich auch der selige 
Ober-Landrabbiner in seinem Gutachten vom 29sten Mai 
1793 ganz deutlich,

Stengels Beitr. Band 5. pag. 187. ׳ T n ׳
denn dort war der nemliche J$atl, daß ein Testament 
wahrend der Krankheit des' Testators. errichtet'worden. 
Dieses ergiebt die in dem angezogenen Gutachten׳ ange
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führte Anfrage ad 4. ganz klar. Dennach aber- entschied 
der Ober-Landrabbiner, daß jenes Testament

-wegen des dabei geleisteten Mantelgriffs, als ein Te״
".stament in gesunden Tagen zu betrachten ist״

Ferner aber ist daselbst ad 5. bemerkt:
 -So kann z. B- ein Testator auf seinem Kran״
 kenbett seinem Testamente die nemljche Form und״
 mithin auch die nemlichen Rechte eines in gesunden״
".Tagen errichteten geben״

Richtiger und relevanter wäre das Monitum
ad 2. Denn die vorallegirten Gesetzstellen verordnen aus- 

drücklich, daß noch der Mantelgnff hinzu kommen muß, 
wenn es einer Schenkung im gesunden Zustande gleich 
geachtet werden soll. ... .

Hier befindet sich der Richter aber in einem offenba- 
ren Irrthum, der aus Unkunde der hebräischen oder viel- 
mehr der chaldaischen Sprache, indem besonders der Ein- 

.... gang und Schluß des Testaments in dieser Sprache ver- 
? faßt worden, entstanden ist. Denn c§ ist hi«r non den 

Zeugen der Mantelgriff in aller Form der Vorschriften 
dex?jüdischen Ritual - Gesetze erfolget; und ist Jri, den 
Schlußworten des Testaments:
f״wir haben bemnächst"in Besitz genommen u. s. w. 

״״ ״ vermittelst eines Zeuges/ das tüchtig ist, 
",etwas damit in Besitz zu Nehmen״

enthalten.
Dieses ist auch die richtige Uebersetzung und Formel. 

Demi das Wort MantekHriff ist eine relative Ueber- 
setzuna der Worte Kinian hass 11 dar, wovon dgs erstere 
hebräisch, das andere chaldäisch ist, und wovon dieses 
das Kleid oder Mantel, jenes aber Besitzthum, Eigen- 
thum heißt.

Gesenius, hebräisch-deutsches Wörterbuch Tfi. II. 
pag. 1008.
Folglich heißt es also die Besitznehmung eines Man- 

tels oder Zeuges, und hat man nun das Wort MaNtel- 
griff dafür gebraucht, weil die Besitznehmung gewöhn- 
lich durch Ergreifung eines Theils des Mantels oder 
Kleides der Zeugen geschieht, wie dieses notorisch ist und 

i• ' Bekl. Vormund nicht in Abrede stellen kann und wird, 
und im:

Schulchan Aruch Choschen hamischpat Cap. 195.
§. 5. Anmerkung
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sehr deutlich erklärt ist. Das Wort Mantelgriff bezeichnet 
daher blos das verbum substantivum, in dem Testament 
aber ist die verrichtete Handlung selbst bemerkt. So sin- 
det es sich auch in den Formularen, die in dem Nach- 
trage zu den Mendelssohsischen Ritual - Gesetzen abgedruckt 
ftnb \ von dem Verfasser übersetzt.

Es fallt daher dieser Entscheidungsgrund von selbst 
weg, und hatte der Richter wohl füglich annehmen kön- 
neu und müssen, daß weder der allhier verstorbene Rab- 
biner Israel Joseph, der das Testament bestätiget hat, 
noch der Vice-Ober-Landrabbiner zu Berlin dieses über- 

; sehen und das Testament ohne Mantelgriff nicht für gül- 
v' tig erklärt haben würden. Sollte aber der zukünftige 

erlauchte Richter hierüber noch Zweifel hegen, so bin ich 
bereit, noch ein Attest des Vice-Ober-Landrabbiners und 
der Geglaubten zu Berlin beizubringen und sonstige Be- 
weise darüber zu führen. Das in lite begriffene Testament 
ist überall nach jüdischem Ritus in Materie und Form 
von der Art, daß solches selbst für den Testator unwi- 
derruflich war.

ad 3., so widerlegt der im Eingänge des Testaments ent- 
haltene Passus dieses Bedenken des Richters von selbst; 
denn es heißt dort:

 Ich habe von heute und jeziger Z'e'it an, von״
 meinem besten Vermögen als eine rechtsgültige״
 -Schenkung und als eine wirkliche Schuld, mit״
 seist u. s. w. übereignet, allesdas,washiernachst ״
".erwähnt ist״
Die letzten Worte dieses Passus lassen demnach auch 

nicht den mindesten Zweifel übrig, daß die Schenkung 
auf den ganzen, demnächst folgenden Inhalt, sich bezieht 
und daß Testator die darin festgesetzten Vermächtnisse so- 
wohl als Erbtheile als eine Schenkung in gesunden 
Tagen betrachtet haben wollte.

Dieses ergeben auch die Schluß-Worte des Testaments: 
 ,.Thut also, sagte zu uns der Testator rc. B. C״
 ,dieses Testament schreibet und unterschreibet öffentlich״
 -damit es nicht als eine geheime Sache angesehen wer״
 de, sondern allen und jeden entdeckt und bekannt sein״
".soll u. s. w״

Diese Formel nemlich, daß die Verhandlung öffentlich und 
der Inhalt einem Jeden bekannt sein soll, ist nach jü- 
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bifdjem Ritus nur bei Geschenken überhaupt und besonders 
nur bei Geschenken im gesunden Zustande erforderlich.

Schulchan Aruch י Choschen hamischpat Kapitel 242.
§. 3. U. 6. v 3

Mendelssohns Ritual-Gesetze Hauptstück 3. Löschn. I.' §.12.
Es hat also der Testator ganz klar zu erkennen gegeben, 

daß das Testament als eine Schenkung in gesunden Tagen 
geachtet werden soll, das unwiderruflich ist und stets auch, 
wenn der Testator, wie ich im vorliegenden Falle zuqebe, 
von der Krankheit, wahrend welcher er das Testament errich- 
tet hat, wieder genesen und gesund geworden ist, seine völ- 
lige Rechtsgültigkelt nach jüdischen Ritual-Gesetzen behalt. 
Die in dem Testamente enthaltenen Ausdrücke und Venen- 
nungen des Testaments von Todes wegen und Todes halber, 
bedeuten und beziehen sich lediglich darauf, daß die Erben und 
Legatarien die ihnen geschenkten Erbtheile und Vermächtnisse, 
wovon der Testator ihnen das Eigenthum schon bei seinen Leb- 
zelten zugeergnet und übertragen hat, erst nach seinem Tode 
m Besitz nehmen sollen. ...

Es sind daher alle Einwendungen des Bekl. und des Ur- 
thels-Verfassers erster Instanz überall entledigt und meine 

/ Appellations-Beschwerden gerechtfertigt, und ich richte daher 
meinen gehorsamsten Antrag dahin:

Sententiam a quo dahin zu reformiren, daß ich nicht, wie 
geschehen, mit der Klage abzuweisen, sondern vielmehr zu 
erkennen, daß mir aus dem Nachlasse meines Vaters 
1) zwei Fünftheile der Verlassenschaft nach Abzug der

Passivorum,
2) der Sitz in der hiesigen Synagoge No. 10. und
3) die Hälfte der verbliebenen Kleidungsstücke meines 

seligen Vaters und zwar leztcre mittelst Vertheilung 
durch das Loos zwischen mir und meinem Bruder 
I. ausgeantwortet und behändigt, und

4) Bekl. die Kosten beider Instanzen zur Last gelegt werden; 
eventualiter aber, wenn es der zukünftige erlauchte Richter 
für erforderlich finden sollte:

über die von mir hier gemachten Angaben, besonders 
über die Richtigkeit der vorangeführten Allegate aus 
dem Schulchan Aruch , und die obigen Anfuhrungen 
a(l 2., eine Instruktion in Appellatorio, und zwar vor 
dem Könkgl. Ob. L. Gericht zu verfügen,

werde ich dieses alles durch glaubhafte Atteste und Uebersez- 
zungen aus dem Schulchan Aruch י durch den vereideten Kam- 
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meraerichtlichen Translator :c. Jaffe zu Berlin näher darthun, 
falls Bekl. die Richtigkeit meiner Angaben und Uebersetzun- 
gen "bestreiten sollte.

K............. g den Sten Januar 1820.
M. B. C.

•' 1 s!;T׳ i! ׳:! .:־־־ ;/
0.

Gerichtliche Verhandlung in Sachen des M.B. C. 

C. die C...schen Minorennen.
Actum Frankfurt a. d. O. den Isten April 1820.

In Sachen M. B. C., Klagers und Appellanten, wider 
den Vormund der B. I. C...schen Minorennen, B..s er- 
schien IM heutigen TerNUN zur Instruction des AppeUatorii 

1) für den Justiz - Kommissarius Aschenborn, Hr. Justiz;
Kommissarius Ulrici, welcher ein Snbstitutignd-Blahquet 
überreichte,

2) Herr Justiz - Kommissarius Tirpitz,
^ezterer beantwortete den Appellations-Bericht nächste-

Was der Appellant aus den Ritual-Gesetzen und Schul- 
Chan Aruch Choschen Ilamischpat zu seinem Vortheil be- 
hauptet hat, erkenne er nicht als richtig an, sondern 
wolle erwarten, wie er die Richtigkeit durch glaubhafte 
Atteste und Uebersetzungen beweisen wird. Jnwnderhert 

 ,bleibe er dabei stehen, daß das Testament als solches '־
welches von Todes wegen errichtet worden, aus dem 
Grunde seine Kraft verloren habe, weil Testator nachher 
noch aus seinem Hause gesund heraus gegangen ist, und 
daß der dabei angeblich vorgefallene Mantelgnff kernen 
Unterschied dabei Mache.

Er tragt dahin an:
hierüber den hiesigen Beglaubigten Baswitz unter 
Vorlegung des Original-Testaments mit seinem Gut- 
achten zu vernehmen. .

Herr Justiz - Kommissarius Ulrici behielt seinem Constitu- 
enden die Erklärung über die Vernehmung des Baswitz und 
feine weitern Anträge vor.

a. u. s.
Tirpitz, Ulrici.

Müller.
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Leeret.
1) Etz ryird ein Termin zur Fortsetzung der Instruktion 

auf den 6ten Mai c. vor dem König!. Ober-Landes- 
Gerichts - Referendarius Müller angesetzt, zu welchem 
Hr. Justiz-Kommissarius Afchenborn und Tirpitz unter 
abschriftlicher Mittheilung des Protokolls und unter 
der gesetzlichen Verwarnung vorgeladen werden.

2)Hr. Justiz-Kommissarius Aschenborn hat in diesem Ter- 
min das versprochene Attest des Vice-Ober-Landrabbi- 
ners und des Beglaubten beizubrkngen.

3) die Nothwendigkeit der Vernehmung des hiesigen Be- 
glaubten ad mstantiam des Appellanten bleibt dem Er- 
messen des Appellations-Richters überlassen.

Frankfurt a. d. O. den Sten April 1820.

König!. Preußisches Ober-Landes-Gericht.

's 11 זחמזמ>. znurmuz •ajj! .ל•׳ nr,. . ״כ .,‘״. n 
Br

Appellations-Erkenntniß in Sachen des M.B. C.
c. seine Geschwister. 1

In Sachen, des Kaufmanns M. B. C. zu $.............g
wider den Kaufmann I. B..s, als Vormund der drei minder- 
jährigen Kinder des verstorbenen Kaufmanns B. Z. C., Vcr- 
klagten,, jezt Appellaten,

Erkennet der zweite Senat des König!. Ober-Landes- 
Gerichts den verhandelten Akten gemäß hiermit für 
Recht:

daß die Förmlichkeiten des eingerpeydeten Rechtsmittels der Ap- 
pellation für 'beachtet anzunehmen, in der Sache selbst aber 
das Erkenntniß des König!. Stadt-Gerichts zu K............. g
de p'afit den 6tcn Novbr. 1819. ad punct. 1. dahin zu wen- 
den, daß Kläger mit seiner Klage

den Verklagten Vormund zu verurtheilen, ihm zwei Fünfthei- 
le der reinen Verlassenschast seines Vaters, des B. J.C. nach 
Abzug der Schulden, als Erbtheil zu verabreichen, und ihm 
außerdem die Sitze der Synagoge No. 10., so wie Vie Half- 
te der Bücher und die Hälfte der nachgelassWen väterlichen 
Kleidungsstücke, und zwar lerterc mittelst Theilung durch 
das Loos zwischen ihm und seinem Bruder I/zuzüshrcchcn, 
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nicht lediglich abzuweisen, vielmehr Verklagten, jezt Appella- 
ten nach obigem Klageantrage, wie hiermit geschiehet, zu ver- 
urtheilen, und die Kosten beider Jnstanzeck mit einander auf- 
zuheben.

V. R. W.

Gründe. !
Es kann nicht bestritten werden, daß der Klage-Antrag 

des Klagers sich durch das väterliche Testament vom 8ten 
Januar 1801, welches nach jüdischem Ritus vor Zeugen 
schriftlich in hebräischer Sprache errichtet ist, überall rechtfer- 
tiae, dagegen wird das Testament in Ansehung seiner Form- 
lichkeiten selbst vom Verklagten angefochten und für ungültig 
erklärt, und der vorige Richter hat auch die Ungültigkeit des- 
selben zwar nicht ausdrücklich, wie wohl hätte geschehen sol- 
len, jedoch dadurch ausgesprochen, daß er den Kläger mit 
seiner Klage abgewiesen hat. Die Entscheidung des vom 
Kläger ins Appellatorium gebrachten ersten Punkts seiner 
Klage hängt daher lediglich von der Frage ab:

ob das nach jüdischem Ritus errichtete Testament in sei- 
ner Form für rechtskräftig zu achten sei?

Daß hierbei auf die jüdischen Gesetze und Rechtsgebräuche ge- 
sehen werden müssen, leidet-keinen Zweifel.

Reskript v. läten Januar 1813.
• Diese Gesetze und Gebräuche können in zweifelhaften Fäl- 

len in Ehe- und Erbfolge-Sachen nur aus dem,Gutach- 
ten des Ober-Landrabbiners erkannt werden, da eine aus- 
drückliche sanctionirte Sammlung der jüdischen Rechte nicht 
vorhanden ist, und auch die von Moses Mendelssohn her- 
ausgegebene Sammlung der Ritual - Gesetze der Juden keine 
gesetzliche ^raft hat.

(Reskript v. 16ten August 1773.)
Nach dem beigebrachten Gutachten des Vice-Ober-Land- 

rabbiners Weyl ist das fragliche Testament als rechtsgültig 
anzunehmen und die dagegen vom vorigen Richter angenom- 
menen Grundsätze verdienen keine Rücksicht. Nach der Mei- 
nung des vorigen Richters soll das Testament aus dreien 
Gründen ungültig sein:

1) weil es von dem Testator und seiner Ehefrau nicht un- 
terschriehen sei,

2) weil es als ein Testament von Todes wegen und auf 
dem Krankenlager errichtet, seine Gültigkeit auch dadurch

x



205

verloren habe, daß der Testator genesen und ausgegan- 
gen sei, und weil

3) wenn es als eine Schenkung von nun an (unter Le- 
bendigen) gelten solle, die Bekräftigungsmittel, inson- 
derheit der Mantelgriff, hatte hinzutreten müssen.

Diese von den Verklagten gemachten Einwendungen sind 
aber theils unrichtig, theils unerheblich; denn ad I. ist die 
Ueberschrift des Testaments nicht erforderlich, wie der Vice- 
Ober-Landrabbiner in seinem Gutachten vom 28sten Januar 
1818 bekundet. Die Unterschrift des Zeugen und des Rab- 
bmers, welcher selbige bestätigt hat, ist hinreichend nach den 
-Wörtern des tn der beglaubten und anerkannten deutschen 
Uebersetzung bei den Akten befindlichen Testaments:

also sagte zu uns (den Zeugen) der Testator: dieses Te- 
stament schreibt und unterfchreibt öffentlich,

und es wird hinzugefügt, daß das Testament nicht wie ein 
Scheinkontrakt, oder wie ein bloßer Entwurf angesehen wer- 
den soll. Unter dem Testament und der Vollziehung dessel- 
ben und Bestätigung von Seiten des Rabbiners haben zwar 
noch die nachher von dem Vice-Ober-Landrabbiner ausqe- 
stnchenen Worte gestanden:

daß zu mehrerer Bekräftigung der Testator und seine 
, Ehefrau das Testament unterschreiben sollten,

allein von dieser Stelle kann die Rechtsgültigkeit des Testa- 
ments, obgleich die Unterschrift der C...schen Eheleute nicht 
erfolgt ist, nicht abhängig gemacht werden, diese Stelle ent- 
halt keine solche Bedingung. — Es konstirt zuvörderst nicht 
einmal, daß diese Stelle eine Erklärung des Testators selbst 
sei, außerdem sollte die Unterschrift nur zu mehrerer Bekräf- 
tlgung beigefügt werden.

Wenn sie aber an sich überflüssig war, so kann ihr Man- 
gel dem Testament auch nicht schaden, welches einmal förmlich 
zuruck genommen worden ist.

. Was den zweiten Einwand betrifft, daß das Testament 
eine leztwillige Verordnung von Todes wegen sei, die dadurch, 
daß der Testator genesen und aus seiner Wohnung gegangen 
sei, ihre Gültigkeit verloren habe, so würde dieser Einwand 
allerdings erheblich sein, wenn das Testament eine reine Dis- 
Position von Todes wegen wäre. Sie sollte aber ihrem aus- 
drückllchen Inhalt nach auch als eine Schenkung unter Leben- 
drgen, oder von nun an, und als Verschreibung einer Schuld 
angesehen werden; in diesem Fall aber behält das Testament 
nach dem Zeugniß des Vice-Ober-Landrabbiners seine Gültig- 
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feit, so lange es nicht förmlich zurück genommen worden, ob- 
gleich der Testator genesen ist und seine Wohnung verlassen 
hat. Es wird hierdurch gar nicht geleugnet, daß das frag- 
liehe Testament nicht auch zugleich eine Disposition von To- 
deswegen sei, denn beide Eigenschaften sind ihrer Form nach 
gan; vereinbar. Der Vice-Ober-Landrabbincr bezeugt nur, 
das; ein solches Testament in Ansehung seiner Rechtsgultigkett 
(wenn die Genesung und der Ausgang des Testators erfolgt 
ist), nicht als ein Testament Todes halber betrachtet werden 
könne, weil es im Eingänge heiße:

jch habe von heute und jeziger Zelt an von meinem be- 
sten Vermögen als eine rechtsgültige Schenkung und als 
eine wirkliche Schuld mittelst aller Bestätigungsmlttel, 
welche nach Vorschrift unserer Rabbiner dieserwegen am 
zuträglichsten sind, übereignet, auf alles was hlernachst 
erwähnt ist. , ., ,

Die Worte von heute und jeziger Zelt an bezeichnen nach 
dem Attest des Vice-Ober-Landrabbiners eine rechtsgültige 
Schenkung, welche aber auch noch als eine wirkliche Schuld 
pachtet sein soll, wobei überall ein stillschweigender Widerruf 

nicht statt findet.
Judex a quo meint jedoch, die angezogenen Worte seren 

zu allgemein, als daß man sie auf das Erbtherl des Klagers 
beuchen könnte, aber eben wegen ihrer Allgemeinheit muß 
man sie auf sämmtliche Vermächtnisse beziehen, denn die 
Schenkung und Uebereignung sollte sich ausdrücklich auf alles, 
was hiernächst erwähnt ist, erstrecken, und wenn auch hier- 
nächst nach der Schenkung bet den Erbthellen der Tochter 
besonders gedacht wird, so schließt dies die Schenkung in An- 
sebuna der Erbtheile der Söhne keinesweges aus, zumal sich 
dann ein guter Grund angeben läßt, nemlich der, daß nach 
jüdischen Ritual-Gesetzen den Töchtern an ßch kein Erbrecht 
rustehet. Daß eine solche Schenkung von nun an als eine 
Schenkung im gesunden Zustande angesehen werde, besagt 
auch die vom vorigen Richter selbst allegnte Stelle in Men- 
delssohns Ritual-Gesetze Hauptst. 3. Abschn. 2. tzan; deut- 
lick Judex a quo aber will sie dem Gutachten des Vice- 
Ober - ^andrabbiners darum entgegen setzen, , weil hinzugefugt 
wird: sie sei ohne rechtliche Bekraftigungsmittel ungültig. — 
Diese Erinnerung betrifft den dritten Einwand, daß der so- 
genannte Mantelgriff als Bekräftigung hatte betrete״ 
müssen und dieser nicht vorhanden sei. Die,er Ritus ist 
allerdings in solchem Falle wesentlich nothwendig, allem ju- 
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dex a quo hat übersehen, daß selbiger bei dem fraglichen 
Testament wirklich beobachtet worden. Diese Handlung wird 
in dem Testament deutlich beschrieben, wie jeder sofort wahr: 
nehmen muß, der von dem Ritus des Mantclgriffs einen 
Begriff hat. Cs heißt nemlich am Schluffe des Testaments: 

wir haben demnach in Besitz genommen von dem mehr- 
gedachten Herrn B. I. C. für seine Ehefrau G. ge- 
borne I., für seine Kinder und deren Vormünder, nach 
allem, was vorstehendermaßen ge- und beschrieben ist, 
vermittelst eines Zeuges, das tüchtig ist, etwas damit 
in Besitz zu nehmen.

Dieser Ritus vertritt die Stelle der acceptirten oder Be- 
sitznahme einer Schenkung, und ist nichts anderes' als der 
sogenannte Mantelgriff, ein Ritus, der bekanntlich davon sei- 
nen Namen hat, daß anstatt jedes andern Zeuges, das tüch- 
tig ist, etwas damit in Besitz zu nehmen, gewöhnlich der 
Mantel der Zeugen berührt und ergriffen wird. Dies hat 
auch der Vice-Ober-Landrabbiner in dem Attest vom-׳ Losten 
April 1820 bekundet.

Es leidet hiernach überall keinen Zweifel, daß das weder 
zurückgenommene noch ausdrücklich widerrufene Testament nach 
jüdischen ,Ritual-Gesetzen überall zu rechtbestandig ist, und 
solches bei der Crbtheilung und Auseinandersetzung seiner Km- 
der, da die Wittwe schon im Wege des Vergleiches abgcfun- 
den worden, zum Grunde gelegt werden muß.

Die Kompensation der Kosten rechtfertigt sich übrigens 
durch die Vorschrift der Prozeß-Ordnung Tit. 23. §. 6. und 
ist demnach überall wie geschehen, zu erkennen gewesen.

Publ. Frankfurt a. d. O. den 28sten Juni 1820.
Königl. Preuß. Ober-Landes-Gericht.

32.
Einige Fragen über die vor dem Edikt vom 
Ilten März 1812 ftattgehabten Ritual-Gesetze 

der Juden.

s.
Gesuch des Stadt-Gerichts zu B. an die jüdischen Gerichte 

. . in Berlin.
In Sachen der Ehefrau des' Handelsmannes A. S. wider 

den Konkurs - Kurator ihres Ehemannes stehet ein Termin 
zur Vernehmung. ?c.
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Zugleich wird dieselbe angewiesen, darüber:
1) ob es nach den bis zum Erscheinen des Edikts über 

die bürgerlichen Verhältnisse der Juden vom Ilten Marz 
1812 bestandenen jüdischen Gesetzen zur Rechtsgültigkeit 
der Ehepakten und Vermehrungs - Briefe hinreichend ge- 
wesen, wenn sie vor Zeugen geschlossen worden, oder 
ob dieselben rechtsgültig nur vor Gericht oder vor einer 
andern öffentlichen Behörde ausgenommen werden könn- 
ten?

2) ob unter jüdischen Eheleuten in Provinzen, wo Güter- 
Gemeinschaft stattfindet, wenn sie sich vor dem Erschei- 
nen des Edikts wegen der bürgerlichen Verhältnisse der 
Juden von 1812 verheirathet haben, solche statt hatte 
oder nicht?

3) ob nach jüdischen Gesetzen das Eingebrachte einer Frau, 
wenn über das Vermögen des Mannes Concurs ent- 
stehet, ante omnes zu lociren sei?

4) ob es bis zum Erscheinen des Edikts wegen der bür- 
gerlichen Verhältnisse der Juden gesetzlich gewesen, daß 
der Mann seiner Frau eine Vermehrung, welche der 
Halste des Eingebrachten der Frau gleich sein muß, habe 
versprechen müssen? und

5) ob dieser Vermehrung, wenn in der Konkurs-Masse 
sich ein Grundstück befindet, bei dem über das Vermö- 
gen des Ehemannes ausgebrochenen Konkurse 10cus ante 
omnes oder post omnes gebühre?

ein Gutachten von dem Ober-Landrabbiner zu beschaffen.
B. den 22sten Juli 1822.

b.
Gutachten des Vice-Ober-Landrabbiners Meyer 

Simon Weyl in Berlin.

Auf Ansuchen der Ehefrau des Handelsmannes A. S. 
zu B., wird hiermit in Beziehung der in der Konkurs- 
Masse ihres Ehemannes, von dem dortigen Wohllöbl. Königl. 
Land- und Stadt-Gericht an sie unterm 22sten Juli d. I. 
erlassenen Verfügung und der darin von mir geforderten gut- 
achtlichen Entscheidung mehrerer Rechtsfragen nach den jü- 
dischen Ritual-Gesetzen folgendes attestiret:

ad quaest. 1.
so sind alle Ehepakten jüdischer Eheleute nach d?n Ni- 
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tualicn gültig, wenn solche auch nur vor zwei, nach 
dem jüdischen Ritus tüchtigen Zeugen und unter der ge- 
schlichen Form des Mantelgriffs geschlossen worden.

Diese Rechtsgültigkeit behalten dieselben auch nach §. 28. 
des allerhöchsten Edikts vom Ilten Marz 1812, wenn sie 
vor Emanirung desselben errichtet sind.

ad quaest. 2.
so hat unter jüdischen Eheleuten in den Königs. Landen, 
auch an den Oertern, wo bei Eheleuten anderer Glau- 
bensgenossen Gütergemeinschaft eingeführt ist, auf den 
Grund der Ritualien und der Ehepakten bis zur Erschei- 
nung des vorangezogenen Edikts überall keine Güterge- 
meinschaft statt gesunden.

ad quaest. 3.
so gehet nach jüdischen Ritualien, bei einem Konkurse 
die Ehefrau in Ansehung der unbeweglichen Güter mit 
ihren Ansprüchen den Gläubigern vor, deren Hypothekar 
rische Schuld-Verschreibungen vom spätern dato sind, 
als die ihrige.

In Ansehung der beweglichen Dinge aber wird sie mit 
ihrem Heirathsgute als eine Gläubigerin angesehen und hat 
mit den übrigen Gläubigern, sie mögen von früherm oder 
späterm dato sein, gleiches Recht.

Rit. Ges. d. Juden v. Mendelssohn Abschn. XVI. 66. 8.
9. 10.

Jedoch können die Gläubiger darauf antragen, daß die der 
Ehefrau etwa zugesprochenen Güter oder Dinge, so lange die 
Ehe bestehet, ihr nicht ausgeantwortet, sondern auf den 
Grund der Ritualien und der Ehepakten, nach welchen der 
Ehemann Erbe der Ehefrau ist, ad depositum judiciale bis 
zur Trennung durch Tod oder Scheidung gehalten wer- 
den, welches auch mit §. 407. Tit. 60. Lhl. I. der All. 
G. O. übereinstimmt und wovon sie die Zinsen genießt.

ad quaest 4.
ist es richtig, daß bis zur Emanirung des vorgedachten 
Edikts ein jeder jüdischer Ehemann seiner Ehefrau eine 
Vermehrung der Hälfte ihres wirklich eingebrachten baa- 
ren Vermögens versprechen mußte; sie solche auch nach den 
Rituqlien aus dem Nachlasse des Ehemannes erhielt, wenn 

1 auch kein ausdrückliches Versprechen Seitens hes Eheman- 
nes statt gefunden hatte.

ad quaest. 5, י ;
so ist die Vermehrung nach den Ritualien als Lucra

14
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nuptialia zu beachten, und es ist daher auch bei den 
hiesigen Gerichtshöfen dieselbe in einem Konkurse des 
Ehemannes damit nach §. 434.1. c. der G. O. in CI. 5 lo- 
cirt, und wenn der Ehemann noch am Leben war, nach §. 
435. ibid. verfahren worden.

Urkundlich habe ich dieses Attest unter meiner gcwöhnli- 
chen Unterschrift und Siegel ausgefertigt.

Berlin d. 24sten Novbr. 1822.
Attest

für die Ehefrau des Handelsmannes A. S. in B.

33. ।
Db nach dem jüdischen Rechte ein Wechselgläu- 
biger eines verstorbenen Juden den Vorzug vor 
der Wittwe hat, und ob im Verneinungs-Falle 

die Wittwe demselben gerecht werden muß?

a.
Gesuch des Magistrats zu Schönflies an die jüdischen Gerichte.

In einer bei uns zum Spruche vorliegenden Sache kommt 
es auf die Entscheidung der Frage an:

1) ob ein Wechselglaubiger eines verstorbenen Juden, mit 
seiner Forderung den Vorzug vor dem Eingebrachten 

. und der Vermehrung der zurückgelassenen Wittwe aus 
dem Vermögen des befuncti pratendiren könne?

2) ob in casn quod non die Wittwe verbunden sei, die- 
ftm Gläubiger ihres verstorbenen Mannes mit ihrem Ein- 
gebrachten und der Vermehrung gerecht zu werden?

Wir sind der Meinung,
daß beide Fragen negativ zu beantworten sind.

Da jedoch diese Beantwortung eigentlich aus den jüdi- 
schen Ritual-Gesetzen zu entnehmen sein dürfte, und, wenn 
in Erbfolgesachen es auf die Bestimmung derselben ankommt, 
Ein Wohllöbliches jüdisches Gericht gesetzlich hierüber glaub- 
würdige Atteste ausstellen soll, so geben wir uns die Ehre, 
Wohldasselbe dienstergebenst zu ersuchen,

die beiden oben aufgestellten Fragen bald gefälligst zu 
beantworten, und uns hierüber ein Attest in forma pro- 
kante zukommen zu lassen.

Schönflies d. 31ften Juli 1803.
Der Magistrat.
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b.
Gutachten der jüdischen Gerichte an den Magi- 

ftrat zu Schönflies.

Ew. 2c. 2c. Meinung, die in Dero Schreiben vom 31sten 
Juli angegebenen Fragen verneinend zu beantworten, ist voll- 
fomm.cn richtig.

Wir wollen nur folgende bestimmte Erläuterung hinzu- 
fügen:

Es macht nemlich bei dieser Sache einen wichtigen Un- 
terschied, ob bei der Erbmasse ein Grundstück vorhanderr 
ist, wovon die Ehegattin ihre Befriedigung fordern kann, 
oder ob sie blos durch bewegliche Güter abgefunden 
werden muß.

Im ersten Falle erhalt die Ehegattin ihr Eingebrach- 
tes und auch das Vermehrungs-Quantum vorzüglich vor 
allen Gläubigern, deren Schuldforderungen spater als 
ihre Eheverschreibung kontrahkrt sind. Geschiehet aber 
die Zahlung nur von beweglichen Gütern, so erhalt die 
Ehegattin nur was auch die Landesgesetze gestatten, 
nemlich ihr Eingebrachtes, aber keine Vermehrung.

Zugleich ermangeln wir nicht, Ew. 2c. 2c. Verlangen 
vom 10. Aug. a. c. durch folgende Anzeige nachzukom- 
men:

Die Ehegattin muß den Eid im Beisein dreier Man- 
ner jüdischer Nation ablegen, jedoch ohne sonst bei Eiden 
nöthige Vorzeigung der Thora oder anderer heiligen 
Schriften; und zwar in folgender Form:

ich schwöre ohne List und Betrug, nicht nach meinem 
eigenen, sondern nach dem Sinn des Gerichts, daß 
ich meine eingebrachten 400 Rthlr. und die 100 Rthlr. 
Vermehrung mit Recht fordere, daß mir mein Ehe- 
mann kein Geld oder Geldes Werth darauf bezahlt 
hat, auch daß ich meinem Manne nichts davon ent- 
lassen und nie sein Geld verschwendet habe, so

>) daß mir die gedachten 400 Rthlr. Eingebrachtes und 
100 Rthlr. Vermehrung richtig zukommen.ז• Dieses alles beschwöre ich mit ganzem Herzen oh- 
ne Hinterlist und ohne Nebenabsichten.

Ew. 2c. re. erhalten zugleich die beiden Originale mit 
den beglaubten Abschriften re.

Berlin den 15. Septbr. 1803.

14*
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84.
In wie fern können Erben eine von ihrem Erb- 
lasser in einem — nach jüdischen Ritualgesetzen 
vor 1812 — errichteten Testamente angeordnete 
milde Stiftung, wegen angeblicher Mangel an- 

fechten, aufheben und das dazu angewiesene 
Kapital unter sich theilen?

a.
Extrakt aus dem in ebräischer Sprache abgefaßten Testamente 

des sel. M. A... m zu B... e, die milde Stiftung betrefftnd.

Es soll nach Abzug aller wohlthätigen Gaben imb Illata 
der Ehefrau vom ganzen Vermögen ein Fünft heil ab- 
gesondert und dem Kantor J...l N..m abgegeben werden, 
der von diesem | wieder | absondert, welches zur unzinsbaren 
Ausleihung an Dürftige in Noth und zwar nicht bloß mündlich 
oder schriftlich, sondern auf sicheres Pfand, bestimmt sein soll.

Die übrig bleibenden vier Theile sollen auf Sicherheit, nem- 
lich auf Grundstücke, so daß das Kapital nicht verletzt werden 
können und landesübliche Zinsen bringe, ausgcliehen werden.

Von diesen auflaufenden Zinsen soll jebc- Frankfurter 
Messe meinem Schwager I. H...m 5 Rthlr. also jährlich 
15 Rthlr. gegeben werden. Was nach diesem übrig bleibt, 
und nach dem Tode des H...M auch diese 15 Rthlr. jährlich, 
soll in folgende acht Theile getheilt und verwendet werden.

1) z für Gesetzstudirende (Talmud Thora) wo eine Schu- 
le dazu vorhanden ist; ׳ -

2) z zu Licht während des Betens in der Synagoge zu
. B...e; . w

3) z für Dürftige zu Holz im Winter;
4) 1 den Zaun des Begräbnißplatzes in B...e im Stan- 

de zu erhalten;
5) JL für auswärtige arme jüdische Gelehrte und 

^/zum Unterricht armer Kinder im mosaischen Gesetze 

tn B...e;
6) u. 7) A für Arme und Dürftige, so in bedrängten Um- 

ständen sind, wobei die nächsten Verwandten meines vä- 
terlichen Hauses den Vorzug haben sollen;

8) soll dem Kurator der Stiftung frei stehen nach eige- 
ner Einsicht und Willkür zu einem dem Seelenheil 

' entsprechenden wohlthätigen Zwecke zu verwenden.
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Noch gebe ich den Kuratoren die Macht und Gewalt in 
Betreff der Stiftung, daß wenn es sollte zu einem der vor- 
stehenden Zwecke nothwendig sein, nemlich zur Unterstützung 
eines Verwandten meines väterlichen Hauses, und zwar eines 
solchen Verwandten,. der für mich nach jüdischen Gesetzen nicht 
zeugen darf, sie, die Kuratoren, einen solchen Verwandten 
unterstützen sollen. Jedoch darf das Stiftungs-Kapital nicht 
anders als bei einem außerordentlichen Falle und wo es die 
Nothwendigkeit, nach Einsicht der Kuratoren, durchaus erfor- 
dert, und alsdann auch nur bis ein Fünftheil angegriffen 
und verringert werden., Wenn das aber einmal der Fall 
war, daß nemlich ein Fünftheil vom Kapital genommen wor- 
den, so darf es nicht noch einmal geschehen, sondern der 
Ueberrest muß auf ewige Zeiten verbleiben.

b.
Erkenntniß des König!. Preuß. Stadtgerichts zu 

B...e.

In Sachen der M. A...mschen Erben Hierselbst, Klager 
wider den Kurator der M. A...mschen Stiftung, Kaufmann 
A. J...Y Hierselbst, Verklagten

erkennet das Königl. Preuß. Stadtgericht zu B...e, den 
Akten gemäß, hiermit für Recht

daß die von dem M. A. errichtete milde 
Stiftung für null und nichtig zu erklären, 
der Fond derselben den klägerischen Er- 
den zuzusprechen, und die Kosten des Pro- 
zesses aus derselben zu entnehmen.

Von Rechts Wegen.

Gründe.
Der im Jahre 1787 verstorbener hiesige Schutzjude M. 

A...m errichtete ein Testament und setzte den fünften Theil 
seines gestimmten, Vermögens zu verschiedenen wohlthätigen 
Zwecken aus. Die Kinder des Testators fechten gegenwärtig 
dieses Testament, als nichtig an, und da solches vor Emanirung 
des Juden-Edikts vom Ilten März 1812 errichtet, so muß 
die Gültigkeit desselben nach den früheren Ritual-Gesetzen 
der Juden beurtheilt werden.

Das Original-Testament des M. A...m, in welchem 
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die milde Stiftung enthalten sein soll, ist nirgends mehr auf- 
rufinden gewesen, und ist nur von dem Vice - Ober - Landrab- 
biner dem hiesigen Magistrat ein Extrakt desselben, welcher 
lediglich die milde Stiftung zum Gegenstände hat, überschickt 
worden. Hierauf kann es indessen mcht ankommen, da nach 
den Ritual-Gesetzen der Juden ein Testament und Schenkung 
von Todes wegen auch mündlich'gültig erachtet werden kann, 
wenn nur zwei Zeugen vor dem Rabbiner aussagen, was sie 
von dem Kranken gehört. Eben so wenig kann es darauf 
ankommen, daß aus dem Extrakte nicht zu ersehen ist, ob der 
Mantelgriff angewendet worden, , da solches nur bei Schen- 
kungen unter Lebenden vorgeschrieben, und Testamente und 
Schenkungen Todes halber, sogar die, welche durch den Man- 
telgriff bestätigt worden, dann ungültig werden, wenn mcht 
aus den Ausdrücken, welcher sich der Geschenkgeber bedient 
hat, erhellt, daß der Mantelgriff nur zu mehrerer Bestätigung 
hinzugethan worden.

 -Dagegen hört ein Testament und Schenkung Todes Hal״
ber von "selbst wieder auf, wenn der Kranke wieder in den 
Stand kommt, aus dem Hause zu gehen, und müssen dieje- 
nigen, welche im Testament begünstigt sind, erweisen, daß der 
Kranke an derselben Krankheit wirklich verstorben. Kläger 
behauptet nun, daß Testator noch lange nach errichtetem Te- 
stamente gelebt, und Kurator nicht nachgewiesen, daß Testa- 
tor in derselben Krankheit, in welcher er das Testament 
quaest. errichtet, verstorben ist, welcher Beweis ihm aber nach 
den alten Ritual - Gesetzen der Juden obliegt.

Aus diesem Grunde hat daher auch die Aufhebung der 
milden Stiftung erfolgen müssen, und da sich der Kosten- 
punkt nach §. 2. Tit. 23. Th. 1. der allgem. Gerichtsordnung 
rechtfertigt, so ist überall, wie geschehen, zu erkennen gewesen.

Urkundlich unter des Gerichts-Siegel und Unterschrift 
ausgefertigt.

Gegeben B...e, den 12ten Januar 1823.

c.
Appellations-Bericht in Sachen des Kurators 
der M. A...mschen milden Stiftung, A. J...Y ?c. 2c.

Judex a quo hat deshalb die von dem verstorbenen M.
A...M errichtete milde Stiftung für null und nichtig erklärt, 
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weil nicht erwiesen sei, daß das Testament, worin diese Stift 
tung laut dem in beglaubtcr Form ad Acta gelieferten Ex- 
traft enthalten ist, in rechtsbeständiger Form nach jüdischem 
Ritus verfaßt und dieses und die Stiftung hiernach rechsgül- 
tig sei. Ich überreiche daher angebogen in der Anlage 
originaliter ein Attest des Herrn Vice-Ober-Landrabbiners, 
woraus sich sowohl hinlänglich ergiebt, daß das jezt nicht 
aufzusindende Testament und die darin enthaltene milde Stift 
tung, nach jüdischem Ritus rechtsbeständig und gültig war und 
ist, so wie auch die A...mschen Erben und noch weniger die 
hiesige jüdische Gemeinde berechtigt ist, die Aufhebung zu 
verlangen, auch daß der in dem Rechnungsbuche des verstör- 
denen Kurators H. H...t, in jüdischer Sprache befindliche 
Extrakt des Vice-Ober-Landrabbiners die Stelle des Testa- 
ments und der Stiftungs-Urkunde vertrete.

Daß dieses Attest des Herrn Vice-Ober-Landrabbiners 
hier hinreichend ist und zur Richtschnur bei der Entscheidung 
dienen muß, ist schon mittelst des allerhöchsten Hofreskripts 
vom 16ten August 1773 ausgesprochen. Es ist daher 
nicht allein kein gesetzlicher Grund zur Aufhebung der milden 
Stiftung des M. A...M vorhanden, sondern es ist auch 
Pflicht der Erben desselben, so wie auch die meinige, un- 
ter Oberaufsicht Ew. 2c. für die Aufrechthaltung derselben zu 
sorgen.

Reskript vom 16ten November 1816.
v. Kamptz Jahrbücher B. 8 Pag. 242.
§. 77. squ. Tit. 6. Th. 2. A. L. R.

Ich bitte daher ergebenst
Termin. Instruction, in Appellator. anzuberaumen, dazu 
die Kl. und Appellatcn per Communic. der Abschrift 
dieses sub praejudicio legali vorladen zu lassen und 
nach gehörter Sache sententia a qua dahin zu reformiren, 

daß die von dem M. A... m errichtete milde Stiftung 
nicht für null und nichtig zu erklären und die Fonds 
derselben den Erben des Stifters zuzusprechen, viel- 
mehr die erste für rechtsbeständig und unaufheblich zu 
erachten und die Kläger mit ihrer Klage pure abzu- 
weisen, die Kosten beider Instanzen aber zu kompen- 
siren.

B...e, den 23sten März 1823.
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Anlage.
Auf Ansuchen des Kaufmanns Hrn. A. J...Y zu 53...e 

in der Neumark, als Kurator des M. A...mschen milden 
Stiftung, attestire ich hiermit pflichtmäßkg und der Wahrheit 
gemäß, folgendes:

1) daß das von dem M. A...m unterm 18ten Septem- 
ber 1787 errichtete, nach seinem am 9ten Oktober 1787 
erfolgten Ableben bei dem damaligen hochseligen Ober- 
Landrabbiner Hrn. Hirschel Löbel überreichte, in ebräi- 
scher Sprache und nach jüdischem Ritus verfaßt gewese- 
ne Testament, nach den jüdischen Ritualien völlig rechts- 
gültig und rechtsbeständig anerkannt worden war; indem 
nicht allein anzunehmen ist, daß der Testator, in der 
nemlichen Krankheit, in welcher er sich zur Zeit der Er- 
richtung des Testaments befand, verstorben sei, da von 
da ab bis zu dessen Todestage nur ein Zwischenraum 
von drei Wochen war, sondern es war solches auch mit 
den gehörigen, nach den jüdischen Ritual-Gesetzen er- 
forderlichen Formalitäten versehen und errichtet gewesen, 
und von dem gedachten hochseligen Oberrabbiner als Ver- 
fasser der Ritual-Gesetze gewiß nichts dabei versehen 
worden. Eben so ist auch

2) es keinem Zweifel unterworfen, daß der von mir in 
beglaubender Form aus jenem Testamente, in Betreff 
der milden Stiftung gemachte Extrakt nach dem jüdischen 
Ritus die Stelle des jezt sich nicht yorsindenden Original- 
Testaments vertritt, und die Anordnungen des Testa- 
ments überall nach dem Inhalt des gedachten Extrakts 
befolgt und weder von den M. A...mschen Erben an- 
gefochten oder widersprochen werden können, noch wem- 
ger aber kann dies von der dortigen jüdischen Gemeinde 
geschehen. Die Ersteren, nicht nur aus dem Grunde, 
daß das Testament überall rechtsbeständig war, sondern 
daß sie auch nach jüdischen Religionsgesetzen verpflichtet 
sind, den Anordnungen ihres Erblassers überall Folge 
zu leisten; sie können sich auch nicht damit schützen, daß 
das Original-Testament jezt nicht produzirt werden kann, 
sondern nur der von mir im Jahre 1804 angefertigte 
Extrakt desselben, indem eine Abschrift dieses damals von 
mir, als Stellvertreter des Ober-Landrabbiners und 
Chef der Behörde der jüdischen Vormundschafts- und 
milden Stiftungssachen ex officio geschehen ist und bei 
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allen Behörden völligen Glauben hat. Anderntheils 
aber ihnen auch sowohl nach den Ritualien als conf. 
den Vorschriften des A. L. R. die Verjährung entgegen 
steht, und sie den Betheiligten aus der milden Stiftung 
nichts zu entziehen berechtigt sind; dies um so weniger, 
als die milde Stiftungs-Summe bereits nun 35 Jahre 
aus dem Nachlasse mit Einwilligung der Erben entnom- 
men, den ftüher vom Testator selbst und nach dessen 
Ableben vom hiesigen jüdischen Gerichte bestellten Kura- 
tor übergeben und für die milde Stiftung verwaltet und 
verwendet worden ist, und sie, die Erben, davon unterrichtet 
gewesen sind. —• .Die Andern aber, nemlich die dorti- 
ge jüdische Gemeinde, hat gar kein Recht zur Aufhebung 
oder Veränderung der Verordnungen des Testators, und 
darf dies auch weder nach dem jüdischen Ritus noch 
nach den Vorschriften §. 73. sqq. Tit. 6. Th. 2. A. 
L. R., besonders da hier die in den §§. 78 und 79 1. c. 
enthaltenen Fälle vorhanden sind. Eben so wenig

3) hängt nach jüdischem Ritus oder nach den Landesgesetzen 
die Wahl und Bestellung des Kurators der milden 
Stiftungen von der Gemeinde ab; vielmehr ist dies Sa- 
che des Gerichts, das die Oberaufsicht über die milde 
Stiftung hat, und Noch weniger hat sie das Recht, den 
einmal bestellten Kurator seines Amtes zu entsetzen, und 
auch das Gericht kann dies nur alsdann, wenn gesetzli- 
che Gründe dazu vorhanden sind. Insbesondere kann 
dies hier nicht geschehen, da der Stifter ausdrücklich 
verordnet hat, daß der Kurator der Verwaltung der mil- 
den Stiftung die Aufsicht über dieselbe führen soll; dies 
ist sowohl nach jüdischem Ritual als auch nach den Vor- 
schriften §. 35. sqq Tit. 19. Th. 2. A. L. R. dem 
Stifter erlaubt.

Berlin, den 19ten Marz 1823.

Der Vice-Ober-Landrabbiner.

d.
Erkenntniß des König!. Appellations-Gerichts.

In Sachen des A. J...Y zu B...e, als Kurator der 
M. A...mschen Stiftung daselbst, Verklagten und Appellan
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ten, wider die M. A...mschen Erben daselbst rc., Klagerund 
Appellaten

erkennet der 2te Senat des Königl. Preuß. Ober-Lan- 
desgerichts zu Frankfurt a. d. O. hiermit für Recht

daß, wenn der A. J...Y binnen 4 Wochen bei vier 
Thaler Strafe durch Beibringung seines Euratom sich 
legitimirt haben wird, die Förmlichkeiten für gehörig beob- 
achtet anzunehmen und in der Sache selbst auch das am 
Ilten Februar 1823 publizirte Erkenntniß des Stadtge- 
richts zu B...e dahin zu andern, daß die von dem M. 
A...M errichtete milde Stiftung nicht für null und 
nichtig zu erklären, sondern Klager lediglich abzuweisen 
und die Kosten beider Instanzen zu kompensiren.

Von Rechtswegen.
Gründe.

Es unterliegt zuvörderst keinem Bedenken, daß nach dem 
in beglaubter Form beigebrachten Extrakt des Testaments des 
M. A...M vom 18ten September 1787., dessen Richtigkeit 
der nach dem Reskripte vom löten August 1773 dazu be- 
rechtigte Vice-Ober-Landrabbiner Meyer Simon Weyl un- 
term 19tcn Marz 1823 attestirt hat, die von dem M. A...M 
verordnete Stiftung überall, bis auf die Aussetzung von jähr- 
lich 15 Nthlr. für den I. H...M bis zu seinem Tode, nach 
dem in dem Reskripte vom 26ften August 1809 (Raabe 
B. !0. S. 139.) und vom löten November 1816 (v. Kamptz 
Jahrbücher B. 8. S. 242.) festgesetzten Unterschiede als 
eine öffentliche Stiftung betrachtet werden muß, die, nach 
den in angeführten Restripten enthaltenen Bestimmungen und 
nach §. 32 u. 36. Tit. 19. Th. 2. Allgem. Landrecht der- 
gestalt unter der Aufsicht des Staats steht, daß derselbe nach 
§. 40. 1. c. darüber zu wachen hat, daß deren Einkünfte 
zweck- und vorschriftsmäßig verwaltet werden. So wie 
schon hieraus klar hervorgeht, daß die in einer solchen öffent- 
liehen Stiftung ganz oder theilweise begünstigte Kommune 
oder Korporation weder über die Verwaltung noch über die 
Aufhebung der Stiftung selbst eigenmächtig disponiren kann, 
so wird dies auch gesetzlich durch §. 73 8q. Tit. 6. Th. 2. 
A. L. N. ausdrücklich bestätigt, und die nur theilweise be- 
günftigte Judenschaft zu B...e reprasentirt also in dem ge- 
genwartigen Prozeß weder die eigentlich als Verklagten an- 
zusehende Parthei, noch ist von ihrem Willen das Fortbeste
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hen oder die Aufhebung der Stiftung abhängig. Hiernach 
ist auch ihre Erklärung, das Erkenntniß erster Instanz für 
rechtskräftig annehmen zu wollen, für die Stiftung ganz un- 
verbindlich, und es ist unbedenklich, daß auf die von dem 
Kurator A. J...Y zeitig angemeldete Appellation in materiel- 
ler Hinsicht entschieden werden muß, und demselben nur auft 
erlegt zu werden brauchte, durch Beibringung seines, von der, 
der Stiftung vorgesetzten Aufsichtsbehörde ihm ertheilten Eu- 
ratorii binnen 4 Wochen bei vier Thaler Strafe sich zu legi- 
timiren. Hinsichts der für den I. H...r bis zu seinem Tode 
ausgesetzten jährlichen 15 Rthlr. erscheint endlich die Stiftung 
zwar als eine privative, und nach §. 78. Tit. 6. Th. 2. Ä. 
L. R. hatte der I. H...m eigentlich bei dem jezigen Prozesse 
zugezogen werden sollen; über diesen Mangel, der in Lter Jn- 
stanz nicht ergänzt werden kann, kann aber entgegengesetzt 
werden, daß er nur zur Folge haben kann, daß gegen ihn, 
wenn er noch am Leben sein sollte, die Erkenntnisse m dieser 
Sache nicht angeführt werden können, und ihm seine Rente 
ä 15 Rthlr. jährlich als legatum annuum so lange aus der 
Stiftungsmasse gezahlt werden müßte, als nicht in einem be- 
sonders gegen ihn anzufangenden Prozeß auf Aufhebung der 
Stiftung erkannt werden sollte. Vorliegend ist dies um so 
unbedenklicher als unter Aufrechthaltung der Stiftung auf 
Abweisung der Kläger erkannt werden muß.

Denn die erste Behauptung der Klager, daß der Mangel 
des Original-Testaments vom 18ten September 1787 die 
Stiftung ungültig mache, wird eines Theils hinsichts der Ri- 
tual-Gesetze durch das Attest des Meyer Simon Weyl vom 
ipten März 1823 widerlegt, andern Theils attestirt derselbe 
die frühere Existenz des Testaments und die Richtigkeit und 
Uebereinstimmung des von ihm gegebenen Extrakts, und da 
hiernach der Inhalt des Testaments hinsichts der Stiftung in 
Gemäßheit des §. 602. Tit. 12. Th. 1. A. L. R. vollkom- 
men ermittelt ist, so kann weder an dem Bestehen der Stif- 
tung gezweifelt, noch dieselbe wegen des fehlenden ursprüng- 
lichen Stiftungs-Dokuments angefochten oder aufgehoben 
werden.

Die zweite Behauptung der Kläger, daß das nicht mehr 
vorhandene Testament einen Fehler gehabt habe, aus dem 
nach den Ritual-Gesetzen der Juden die Nichtigkeit desselben 
und seines ganzen Inhalts folge, kann bei dem Mangel des 
Testaments nicht gut mehr festgestellt werden, und es kann 
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deshalb auch allein nach dem Atteste des Meyer Simon Weyl 
vom 19ten Marz 1823 geurtheilt werden. Er attestirt nun

 daß das, Testament nach jüdischen Ritualien als völlig״
"rechtsgültig und rechtsbeständig anerkannt worden״

und die Behauptung der Klager wird also durch diesen all- 
gemeinen Gegenbeweis vollständig widerlegt, wenn man auch 
wider die gewöhnliche Beweis-Theorie, nach Abschnitt 3. 
Pag. 45. §. 4. dem verklagten Kurator den Beweis darüber, 
daß der M. A...M in der Krankheit, in welcher er die Ver- 
fügung getroffen, gestorben sei ohne das Haus wieder verlas- 
sen zu haben, auferlegen wollte. — Dies setzt aber auch 
überdies voraus, daß Klager nachgewiesen, daß der M. A...m 
in einer Krankheit, und also nach den Ritualien Todes halber, 
testirt habe; weder dieser Umstand noch daß der M. A...m 
auf die zweite, nach den Ritualien mögliche, Art, das ist im 
gesunden Zustande, testirt habe, haben Klager nachgewiesen, 
und es kann also in lezterer Beziehung vom verklagten Ku- 
rator auch der Beweis, daß der Mantelgriff dabei beobach- 
tet worden, noch nicht gefordert werden. Nur durch den 
Nachweis, daß auf eine dieser Arten der M. A...m testirt, 
kann die Klage gegründet werden, da davon die Anwendung 
der für beide Arten verschieden vorgeschriebenen Formalien 
abhängig ist.

Wenn endlich auch drittens nach Abschnitt 3. Pag. 48. 
§. 8. der Ritual - Gesetze ein Testament durch den Umstand, 
daß es auf dem Todtenbette, oder unter den Papieren des 
Verstorbenen vorgefunden worden ist, ungültig wird, so ist 
hierüber doch den Erben oder Legaten kein entgegengesetzter 
Beweis auferlegt worden, und es muß also die gewöhnliche 
Theorie angewendet und den Klägern über diese Behauptung 
der Beweis auferlegt werden, den sie aber nicht einmal an- 
getragen haben.

Hiernach mußte sententia a qua abgeändert und auf Ab- 
Weisung der Kläger erkannt werden, welches nach §. 6. Tit. 23. 
Th. 1. A. G. O. die Kompensation der Kosten beider Jnstan- 
zen zur Folge hat.

Public. Frankfurt a. d. Oder, am 31sten Januar 1824.
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e.
Nevisio ns-Deduktion

in Sachen der M. A...mschen Er.ben zu B...e, 
Klager, wider den A. I...y daselbst, als Kurator 

der M. A...mschen Stiftung, Verklagten und
N e v i se n.

Durch das Erkenntniß zweiter Instanz ist das am Ilten 
Februar 1823 publizirte Erkenntniß des Stadtgerichts zu 
B...e dahin geändert, daß diq von dem M. A...m errich- 
tete milde Stiftung nicht für null und nichtig zu erklären, 
sondern Kläger abzuweisen.

Im dritten Abschnitt der Ritual-Gesetze der Juden §. 4. 
ist vorgeschrieben:

 Ein Testaments Todes halber, hört von selbst auf, wenn״
 der Kranke wieder in den Stand kömmf, aus dem Hause״
",M gehen״

und das wesentliche Erfordemiß zur Gültigkeit des Testaments 
 -daß der Kranke, wirklich an derselben Krankheit gestor״
ben" (a. a. O.)״

ist in dem bei der Entscheidung zum Grunde gelegten Attest 
des Vice-Ober-Landrabbiners Meyer Simon Wehl vom 19ten 
März 1823 durch weiter nichts als eine bloße Vermuthung 
bewiesen, indem es darin heißt:

 Es ist anzunehmen, daß der Testator in der nemlkchen״
 Krankheit, in welcher er sich zur Zeit -er Errichtung״.
 des Testaments befand, verstorben sei, da von da ab״
 bis zu dessen Tddestage nur ein Zeitraum von drei״
",Wochen war״

und nur auf den Grund dieser Vermuthung ist nach dem qu. 
Attest das Testament rechtsgültig und rechtsbestandig aner- 
kannt worden, weil nach der Vorschrift der Ritual-Gesetze a. 
6. O. dem verklagten Kurator der Beweis darüber, daß.-er 
M. A...m in der Krankheit, in welcher er die Verfügung 
getroffen, gestorben sei, ohne das Haus wieder verlassen zu 
haben, nicht auferlegt werden könne.

Auf jeden Fall erscheint daher der Beweis von Seiten 
der Revidenten erheblich:

daß der M. A...M vor seinem Tode keine acht Tage 
r krank gewesen ist und bis zu dieser Zeit im Stande ge- 

wesen aus dem ׳Hause zu gehen.
Sie wollen daher darüber, daß der Testator nach Ernch-



222

ruttg seines Testaments noch mehrere Gänge aus seinem 
Hause gemacht hat ,, j j

1) den Stadtchkrurgus D...M
2) die verehelichte S. S...n
3) die verehelichte K...n in B...e

zu Zeugen Vorschlägen, und bitten -׳. r.
die Abhörung annoch per Resolutum zu veranlassen, 

demnächst aber
sent a qua dahin abzuändern, daß sent. prim, instant.
wieder herzustellen.

Frankfurt a. d. O., den Sten April 1824.

f.
Schluß-Bericht . .

in Sachen der M.A...msch en Erben zu B...e, Kläger 
und Revidenten wider den M. J...Y als Kurator 

der M. A...mschen Stiftung, Beklagten und
R e v i se n.

Die Klager und Revidenten wollen ihre Revisionsbe- 
Mwerde mit einer unrichtigen Anwendung der Mendelssohn- 
scheu Ritual-Gesetze und falschen Interpretation des Attestes 
des Vice-Ober-Landrabbiners Meyer Simon Weyl vom 
I9ten März v. I. rechtfertigen. Ich Muß es hingestellt sein 
lassen, ob die Kläger dies blos aus Unkunde und Mißver- 
ständniß thun, da׳ an und für sich einem jeden Israeliten die 
sonst täglich vorgekommenen jüdischen Testamentsformen hin- 
länglich bekannt sind. Eben so liegt schon darin eine wider 
die jüdischen Religions-Grundsätze laufende Handlung > daß 
die Klager einmal dem Willen ihres väterlichen Erblassers 
und Stifters der frommen Anstalt nicht genügen, und an- 
dem theils dem Ausspruche des seligen Ober-Landrabbiners 
und des jezigen Vice- Ober - Landrabbmers nicht Glauben bei- 
messen wollen, die das qu. Testament als rechtsbestandig be- 
stätigt haben. Denn ihre Rechtfertigung ist evident unrichtig 
und unerheblich. Dieselben heben eine Stelle aus den Mew- 
delssohnschen Ritual-Gesetzen aus und wollen solche auf den 
 vorliegenden Fall anwenden; jene Stelle spricht von einem״
Testamente, das Todes halber, wahrend der Krankheit des Le- 
stators errichtet worden.
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. Es ,fragt sich also zuvörderst, woher nehmen die Klager 
die gewisse Behauptung und womit wollen sie beweisen, daß 
das in Rede stehende Testament gerade wahrend der Krank- 
heil und nicht vielmehr im gesunden Zustande des Testators 
errichtet worden ist; da das Original-Testament nicht vor- 
liegt, woraus sich dies ergeben müßte.

Aber abgesehen hiervon, und wenn die Angabe der Kl. 
auch darin richtig wäre, so enthalten ja die Ritual-Gesetze 
auch noch Fvrmen, nach welchen ein Vermächtniß und Ge- 
schenk in einem von einem Testator wahrend seiner Krankheit 
errichteten Testamente rechtsgültig bleibt/ wenn auch der Erb- 
lasser nicht in derselben Krankheit gestorben, sondern früher 
von derselben genesen war.

Mendelssohns Ritual-Gesetze, Hauptstück 3., Abschnitt 2.
§. 6. und Abschnitt 3. §. 6.

Wenn daher der Vice-Ober-Landrabbiner in seinem At- 
feste vom 19ten März v. I. sagte: ״es ist anzunehmen, 
 -daß derTestatox tn der nemlljchen Krankheit ge״
 -storben sei, in welcher er das Testament errich״
 tet hat u. s. w.," so wollte er natürlich nur sagen, daß״
selbst, wenn es sich so verhielte, wie die Kl. angeben, nem- 
lich daß der A...m das Testament wahrend einer Krankheit 
errichtet hat, dennoch ihre Behauptung״ daß er nicht in der- 
selben Krankheit verstorben,' nicht wahrscheinlich sei. Damit 
vermeinte er aber niemals, daß das Testament-nicht'm der 
Form abgefaßt gewesen, nach welcher solches durch die Wie- 
dergenesung des Testators von der Krankheit, in welcher er 
es errichtet hat, dennoch rechtsgültig bleibt. Das Gegentheil 
ergiebt sich, aus dem fernern Inhalt in jenem Atteste, worin 
der Hr. Vice-Ober-Landrabbiner erklärt:

 daß das Testament nach jüdischen Ritualien als völlig״
".rechtsgültig und rechtsbeständig anerkannt worden״

Damit aber gar kein Zweifel über die Sache bleibt, füge 
ich noch ein nachträglich von dem Hrn. Vice-Ober-Landrab- 
biner erbetenes und erhaltenes Attest bei, aus welchem sich 
meine Behauptung desto besser angeben wird.

Es ist dies auch in den Gründen des Appellations - Er- 
kenntnisses hinlänglich ausgeführt, und die Vernehmung der 
vom Deduzenten vorgeschlagenen Zeugen, abgesehen davon, 
daß solche in jeziger Instanz nicht mehr zulässig ist, so ist sie 
<mch ganz unerheblich, und was sie bekunden sollen, auf die 
Sache ohne Einfluß.
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36 muß daher gehorsamst bitten:
das Appellations - Erkenntniß lediglich zu bestätigen, und 
den Kl. die Kosten dieser Instanz allem zur U!t zu

legen.
den 6ten Mai 1824.

Anlage.
Auf Verlangen des Hrn. A. I...Y zu B...e, will ich 

hiermit, in Beziehung auf das bereits von nur unterm 19ten 
Marz v. I. ihm in Betreff der von dem sel. M. A^.m zu 
W...e mittelst seines Testaments errichteten müden Stiftung 
ertheilte Attest und zwar ad 1. dajelbst folgendes bemerken:

Es giebt nach dem jüdischen Ritus Vermächtnisse u1st> Ge- 
schenke, die selbst in einem, von einem Kranken errichteten 
Testamente als eine Schenkung im gesund en Zustande ange- 
sehen werden; wenn nemlich darin ausdrücklich bemerkt ist, 
daß die Schenkung von nun an und also noch beim Leben 
des Testators ihren Anfang nehme,

Choschen Hamischpat, Cap. A. 250. §. 9. ^INierkUNg»
Mendelssohn, Ritual-Gesetze, Hauptstuck 3. Abschn. 2. 

oder auch, wenn selbige in Form von Schuldgeständnissen ge- 

faßt sind,
das. Abschn. 3. §. 6.

S3ei einer in einem Testamente vom Testator verordneten 
Ausgabe oder Stiftung aus seinem Nachlasse zu irgend einem 
wohlthätigen Zwecke gelten dieselben Vorschriften wie bei 
Vermächtnissen und Geschenken.

Wenn ich daher in dem angezogenen Atteste vom 19ten 
März v. I. bemerkt habe, ״daß anzunehmen ist, der Testator 

sei in der nemlichen Krankheit, während welcher er das m 
 Rede stehende Testament errichtet hatte, verstorben," so habe׳
ich darunter nicht verstanden, daß jenes Testament lediglich 
ein solches gewesen, wo dies Erforderniß zur Rechtsgultigkeit 
desselben nöthig sei, und daß nicht vielmehr solches in An? 
schung der milden Stiftung, in der vorbemerkten Form ge- 
faßt gewesen, nach welcher das Vermachtmß und Gesthenk 
selbst auf den Fall rechtsbeständig bleibt, wenn der Testator 
auch von seiner Krankheit, in der er das Testament..,ernch? 
tet hat, wieder genesen, und aus dem Hause ׳gegangen 
sei. Denn, da der sel. Ober-Landrabbiner zur Zeit des Ab? 



225

lebens des M. A.^.m und späterhin ich das Testament für 
rechtsgültig erklärten, dasselbe ohne Zweifel auch alle nach 
den,׳ Ritual-Gesetzen erforderliche innere und äußere Formen 
gehqbt und dabei beobachtet gewesen; so, daß die Stiftung 
pnd Vermächtnisse, auch wenn der krank gewesene Testator 
mm feiner; damaligen Krankheit gesund geworden, rechtsgültig 
bleiben.. Mit jener Anmerkung wollte ich nur sagen, daß 
selbst die angebliche E^ception der Erben die Wahrscheinlich- 
keit gegen sich hat.
...Urkundlich unter meiner gewöhnlichen Unterschrift und Sie- 

gel ausgefertigt.
Berlin, benoten Mai 1824.

Meyer Simon Weyl 
Vice - Ober - Landrabbiner.

.. 81 7LUN7 :Ti׳■־ t 3* '־h'• ־WSJUtfi■*
81

L 1 Beschwerde־
des A. J..y zu B...e, über den wohllvbl. Ma- 
gistrat daselbst, betreffend die M. A...msche milde 

Stiftung.

In Folge hoher Verfügung vom l'2tcn Dezember 1820. 
tstb^ie Oberaufsicht der hier rubrlzirten milden Stiftung, die 
früher unter Direktion des Hrn. Vice-Ober-Landrabbiners 
zu Berlm stand, dem hiesigen chohllöbl. Magistrate mit der 
Auflage übertragen worden, unter Zuziehung der Aeltesten der 
hiesigen Gemeinde wegen der fernern Verwaltung der Stiftung 
in Berathung zu treten. Hies ist auch nach hem abschriftlich 
anliegenden Schreiben des wohllöbl. Magistrats an den V. 
O. L. N. vom 7ten Februar 1821 ״) gescheyen, und wurde 
hienach beschlossen^, daß unter Oberaufsicht des Ma- 
gistrats die Stiftung von einem Mitglicde der bicsigen Iu- 
denschaft verwaltet werden soll. Besage der Verhandlung des 
wohllvbl. Magistrats vom 9teN׳ April 1821. ist auch von den x 
Aeltesten der hiesigen ׳Iubenschaft der Kaufmann I. M...g 
zum Kurator und Verwalter der Stiftung gewählt worden; 
dieser hat auch das Kuratorium angenommen und die Ver- 
waltung der Stiftung geführt. Mittelst Verhandlung vom

a) Anlage 1.

15
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5ten Febr. 1822. klagten die A...mschen Men' bei 
dem hiesigen Kön. Stadtgerichte '"gegen den Kurator der 
Stiftung auf Aufhebung derselben und daß ihnen das vor- 
handene Stiftungs-Kapital nebst Zinsen-'musgehändigt werde. 
Hierauf erließ das hiesige K. Stadtgericht das in Abschrift ") 
beigefügte Dekret׳ an die hiesige Judenschaft, und in einer 
von dieser am 2ten April 1822 gtzhaltsnen Versammlung wurde 
ich zum Interims-Kurator und zur Führung des Prozesses 
mit den Erben gewählt, welches der Vorsteher' auch, laut 
anliegender Kopie"). unterm 16ten April $822 dem K. Stndtge- 
richte anzeigte. Auf den Grund dieses wurde mir mm-Dom 
K. Stadtgerichte die Klage der Erben unb/bte Citation zum 
Jnstruktionstermine am 27sten April 1822 insinuirt. Ich 
wohnte auch der gaiizen Instruktion der Sache bei und nahm 
überall nach meinem besten Wissen die Gerechtsame der 
Stiftung wahr. Mittelst des abschriftlich beiliegenden") un- 
term 12ten Januar 1823 publizirten Erkenntnisses des K. Stadt- 
gerichts wurde auch nach dem Klageantrage der M. A... m - 
sehen Erben die Stiftung für aufgchoben erklärt und ihnen 
das vorräthige Stiftungs-Kapital und Zinsen zugespxochen. 
Da ich von der NWlgkett der Gründe dieses Erkenntussses t 
nicht überzeugt״ war,״ sondern vielmehr dieselben für irrig hrelt, 
so wandte ich dagegen die Appellation ein/ Die hiesigen jü- 
bischen Gemenrde - Nprsteher hatten sich aber wghrenb.chessen 
mit den klagenden Erben verglichen, "daß diese von dem Stift 
tungs-Kapital 275 bis 3QÖ Lhlr. in Staatsschuldscheinen 
zur Gememdekasse zahlen sollten, wogegen sie in die Aufhe- 
bung der Stiftung konsentkrtcn. In Folge dieses Vergleichs 
erklärten auch die Vorsteher, daß sie sich bet dem Stadtge- 
richts - Erkenntniß beruhigen WÄlHii Aus,meinen auödrückli- 
chen Widerspruch hingegen versitgte das Kön. Ober-Laudsge- 
richt die fernere Instruktion in Appellatorio, und es erging 
von diesem das in Abschrift c) beigefügte Appellations - Er- 
kenntniß vom 31sten Januar c. — Nach diesem ist in der 
Hauptsache das Erkenntniß erster Instanz rescinbirt, die 
Stiftung nicht,aufzüheben, vielmehr die Kl. mit der Klage 
abgewiesen, jedoch quoad formalia mir auferlegt worden,

b ) Anlage 2. I ׳
c) Anlage 3.
<1) Anlage 4.
e) Anlage 5.
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binnen 4 Wochen mein Kuratorium, mittelst dessen ich zur 
Führung des Prozesses legitimirt sei, beizuhringen.

Dem gemäß wandte ich mich laut abschriftl. anliegender f) 
Vorstellung vom löten Marz c. an den hiesigen wohllöbl. 
Magistrat, erhielt aber von demselben die kopeilich angeboge- 
nc p) Resolution. Ich supplicirte zwar dagegen in der ab- 
schriftlich hier beigefügten h) Eingabe vom ZOsten Marz c., 
wurde aber durch die ebenfalls hier abschriftlich beikommen- 
de ל Resolution vom 22sten v. M. abschlaglich beschieden.

Ich kann mich aber von der Richtigkeit der Resolution 
des Magistrats nicht überzeugen, und ich halte vielmehr des- 
sen Ansicht von der Sache und daß derselbe mich wegen des 
Kuratoriums an die hiesige Judenschaft verweiset, für irrig; 
indem nach den gesetzlichen Bestimmungen, und wie dies'sich 
noch naher aus den Gründen des Appellaroriums ergiebt, so 
ist die hiesige Judenschaft keine kompetente Bebörde, und 
weder ist sie berechtigt ein legales Kuratorium zu ertheilen, 
noch würde solches von rechtlicher Wirkung sein. Es muss 
vielmehr dies von der Staatsbehörde und in concreto von 
bem hiesigen Magistrate geschehen, wie solches auch aus 
dem abschriftlich anliegenden k) schreiben meines Mandata- 
rius Herrn I. K. M...e vom Ilten Marz c. hervorgehet, 
nach welchem das Kön. Ober-Landesgericht ein von dem Ma- 
gistrate ausgefertigtes Kuratorium verlangt; dazu ist derselbe auch 
noch jetzt verpflichtet, obgleich dies eigentlich schon früher, und 
da der Prozeß in der ersten Instanz geschwebt hat, von mir hat- 
te müssen bewirkt werden, was aber nur theils aus Unkunde 
der gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten, und größtentheils 
deshalb von mir nicht geschehen, weil das hiesige Kön. Stadt- 
gericht mich für legitimirt ad curatoria, ohne das Kuratori- 
um zu verlangen, annahm, und weder bei der Instruktion der 
Sache noch in dem Erkenntniß den Mangel dieser Förm- 
lichkeiten gerügt, und vielmehr jene mit mir verhandelt und 
dieses ausdrücklich gegen mich gerichtet hat.

Ich muß daher gehorsamst bitten,
Hochgcneigtest dem hiesigen Magistrate aufzugeben, mir 
ein Kuratorium behufs meiner Legitimation zur Führung

f) Anlage 6.
g) Anlage 7.
h) Anlage 8.
i) Anlage 9. /
k) Anlage 10.

15 *
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des in Rede stehenden Rechtsstreites gegen die M. 
A. ..mscben Erben zu ertheilen.

Ich bitte jedoch gehorsamst,
gütigst die deshalbige hohe Resolution beschleunigen zu las- 
sen, indem ich sonst ausgesetzt bin, von dem Kon. O. L. 
Gericht in Straft genommen zu werden, da die im 
Appellations - Erkenntniß mir gesetzte Frist zum Beweise 
des Kuratoriums längst abgelaufen ist.

B....e, den 12ten Mai 1824.
Einer

König!, hochlöbl. Neumärk. Negierüng 
zu Frankfurt a. d. O.

Die hier vermerkten Anlagen brauchten für den Sachkundigen Leser 
nicht noch einmal abgedruckt zu werden, indem der Inhalt der An- 
lagen 1—3 und 6 —10 in vorstehender Beschwerde deutlich angc- 
arben ist, die Anlagen 4 und 5. hingegen bereits oben, unter b ü- <1, 
Seite 213 u. 217 sich befinden.

h.
Verfügung 

der König!. Neumark. Negierung an den Magi- 
ftrat zu B...e.

Der Magistrat erhalt in der Anlage eine Vorstellung des 
A. I...Y daselbst die M. A...msche Stiftung betreffend, 
vom 12ten v. M. nebst Beilagen in Original unter Beding 
der Rücksendung und mit der Anweisung, dem Supplikanten 
die verlangte Äutorisation zum Prozesse sofort auszufertigen. 
Nach den, in dem zweiten Erkenntniß angeführten höheren 
Bestimmungen hat es nemlich kein Bedenken, daß die Poli- 
zeibehörde zur Beaufsichtigung dieser Stiftung befugt und 
verpflichtet ist, so wie es in der Sache liegt, daß von den 
Erben, gegen welche der Prozeß gerichtet ist, keiner die Ku- 
ratel führen kann, solange über ihre Verpflichtung noch nicht 
rechtskräftig entschieden ist.

Wie dieser Verfügung genügt worden, darüber sehen wir 
einer Anzeige binnen acht Tagen entgegen.

Frankfurt den 5ten Juni 1824.
König!. Negierung l .
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Y.

Autorisation des Magistrats. ■>

Namens der Köm'gl. Negierung wird der Kaufmann ?(,. 
I.. :x) von uns hiermit autorksirt, als Kuratdr der M.'A... m- 
schen Stiftung, den gegen die Gebrüder M. A. angestellten 
Prozeß mit Nachdruck fortzusetzen.

B'.-.e, den 20sten Juni 1824- 

Der Magistrat,

, Revisions - Erk enntniß.

In Sachen der M. A...Mschen Erben, Klager modo 
Revidenten an einem wider den A. J...Y zu E,..e, als 
Kurator der M. A...mschen Stiftung, beklagten modo Ne« 
Visen, am andern Theile,

erkennt das Königl. Geheime Ober-Tribunal den vor- 
handenen Akten gemäß hierdurch für Recht: ׳

daß formalia richtig, und in der Hauptsache sentcntia a tzua 
de publ. den 31sten Januar 1824. fol. 29 II, unter Der- 
urtheilung der Klager in die Kosten dieser Instanz, lediglich 
zu bestätigen.

Von Rechts Wegen.
v. Grollmann.

Urkundlich ist vorstehendes unterm heutigen dato publizir- 
te Erkenntniß unter des Königl. Ober-Landes-Gericht zu 
Frankfurt a. d. O. größeren Jnsiegel und der geordneten 
Unterschrift ausgefertigr.

Frankfurt a. d. Ö. den loten Februar 1826.

Reck.
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Allgemeine Uebersicht der die privatrechtlichen 
Verhältnisse der Juden betreffenden Gesetze, 
Verordnungen und Ministerialverfügungen seit 
der Publikation des Königl. Edikts vom Ilten

Marz 1812.

1.
Die privatrechtlichen Verhältnisse der Judyn sind nach 

eben denselben Gesetzen zu beurtheilen, welche anderen Preu- 
ßischen Staatsbürgern zur Richtschnur dienen. — Ausnahmen 
finden bei solchen Handlungen und Geschäften Statt, welche 
wegen der Verschiedenheit der Religionsbegriffe und des Kul- 
tus an besondere gesetzliche Bestimmungen und Formen noth- 
wendig gebunden sind. — Da neue Gesetze nicht rückwirkend 
sind, so müssen die Stteitigkeiten über Dinge, welche das 
bürgerliche Privatrecht der Juden betreffen und sich vor der 
Publikation des Edikts vom Ilten März 1812 ereignet ha- 
ben, nach den Gesetzen beurtheilt werden, die bis zur Publi- 
kation jerl'es Edikts verbindlich waren. Diesem gemäß sind 
die vor der Gesetzeskraft dieser Verordnung nach den jüdi- 
schen Ritual - Gesetzen von Juden errichteten Testamente 
rechtsbeständig. (Königl. Edikt vom Ilten März 1812. 
§. 20. 21. 28. a. a. O. Reskript vom 21ften März 1812 
und Publikandum vom 1 Sten Januar 1813.)

2. . 4 ■'
Die Erbfolge der Juden im Großherzogthum Posen wird 

nach dem Allgemeinen Landrecht beurtheilt, wenn der Fall 
nach der Wiedereinsetzung desselben sich ereignet hat. (Re- 
skript vom I2ten Juli 1819.)

3.
In allen Fällen, in welchen Christen bevormundet wer- 

den müssen, sind auch Juden zu bevormunden, und die Nab- 
biner und Judenältesten dürfen sich die Obervormundschaft 
über ihre bevormundeten Glaubensgenossen nicht anmaßen. 
(Reffript vom 30ften Juli 1812.) — Die vormundschaftli- 
eben Gerichte haben bei Umleitung der jüdischen Vormund- 
schäften in die allgemein gesetzlichen Formen nicht nö- 
thig, sich sämmtliche jüdische Vorakten aushändigen und sel- 
bige übersetzen zu lassen, um solche ihrer Prüfung zu unter- 
werfen, sondern es ist hinreichend, wenn sie sich bei Ueber-/ 
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nähme der Obervormundschaft, die Schlußrechnung mit der 
Quittung oder mit hey, unexledigt gebliebenen Erinnerungen, 
den'selbigen zu Belegen dienenden Testamenten, Erbverträ- 
gen, ^Ä)epakten, Erbrhzkssett, aushändigen lassen und auf 
den Grund dieser und der nöthigen Geburtsscheine die Vor- 
mundschast einleiten. (Reftript vom Sten Januar 1813.)

4.
Juden, die nach den früheren Gesetzen bereits majorenn 

sind, treten durch die Einführung der Verordnung, vom Ilten 
März 1812 und des Ällgemeinen-Landrechts (Th. II. T. 18. 

69K) nicht wieder unter -die Vormundschaft zurück. (Re- 
ffript vom Sten Januar 1813 und Reskript vom 28sten Au- 
gust 1813.; s. auch Reskt. vom 24sten Januar 1814.) — 
Im Grbßherzogchum Posen werden die Juden, indem sie 
noch nicht das Staatsbürgerrecht haben, mit dem vollendereü 
zwanzigsten Jahre volljährig. (Reskript vom 30sten Okto- 
der 1818.)

S.
Bei den Eidesleistungen der Juden sind, die Vorschriften 

der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Th. I. Tit. 10. §. 317— 
351, noch ferner zu beobachten. — Auch verbleibt es bei der 
Festsetzung der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Th. I. Tit. 10. 
tz. 352. und der Kriminal-Ordnung §. 335. No. 7. und 
§. 357. No. 8., daß kein Jude in den benannten Kriminal- 
fallen zur Ablegung eines eidlichen Zeugnisses gezwungen 
werden darf, so wie bei den daselbst bestimmten Wirkungen 
eines freiwillig geleisteten Zeugcneides. (König!. Edikt vom 
Ilten Marz 1812. §. 22. 23. a. a. O.)

6.
In Ansehung der Präsentation der Wechsel am Sabbath 

oder an jüdischen Festtagen behalten die §§. 989, 990. des 
Allgemeinen Landrechts Th. 2. Tit. 8. ihre fortdauernde Gül- 
tigkeit. (König!. Edikt vom Ilten März 1812. §. 24. a. a. 
O.) — Juden sind nicht mehr, wie früher,, ohne Unterschied 
dem Wechselrechte unterworfen, sondern, gleich dem Christen, 
nur als Kaufmann wechselfähig. (Reskript vom 31sten Au- 
gust 1813. und 18ten Juni 1814.) — Wechsel, welche mit 
jüdischen Schriftzügen unterzeichnet sind, begründen, wenn sie 
sonst vollständig sind, den Wechselprozeß. (Reskript vom 
27sten März 1818.)
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7. uä; n
Das Aufgebot der sich verheirathenden Juden muß in der 

Snnagoge geschehen. (Reskript vom 24sten Februar 1826.)

8.
Auf die Trennung einer vollzogenen gültigen jüdischen 

Ehe kann jeder Theil aus den im Allgemeinen Landrecht 
!..§. 069—718 festgesetzten- Ursachen antragen. — 

 Trennung ist,. IN allen Fällen Massig, in welchen das ׳ /57
Allgemeine Landrecln LH. 2. Lit. 1. §. 668. u. f. die Tren- 
nung christlicher Ehen gestattet. Außerdem ist sie erlaubt, 
wenn sie nöthig wird, um den Kulms nicht zu beeintrachti- 
gen und die GrMnsfrecheit derselben nicht zu beschranken. 
(Konigl. Edikt vom. leiten Marz 18.12. 5. 26. 27. und Re- 
Krlpr voin Mn Januar 1812.)

mv« 3<p״Th ?־־.) .ßh^tÖQtf -zch, jnfV4;nr.tf.7
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Hl. Religiöse Handlungen und 
Zeremonien.

A. Ehesachen.
1'

, f!i Trauung -der Juden in Berlin.
<411^ m-Ä nr, ,urHyO 1:r . ■

a.
Bekanntmachung der Aeltesten der Judenschaft 

zu Berlin.
Die Herren Aeltesten machen hiemit der löbl. Gemeinde 

bekannt:
1) Daß nach dem emanirten Gesetz de dato Uten Marz 

§. 25. keine Ehr nach Israelitischen Gesetzen vollgültig 
ist, wenn nicht vor der Zusammenkunft unter dem 
Trauhimmel und dem Anstecken des Ringes, die Be- 
kanntmachung derselben in der großen Synagoge gesche- 
hen ist.

2) Die Erlaubniß zur Bekanntmachung muß vor der 
Hand, und bis ein anders verfügt wird,

bei den Herren Aeltesten eingeholt werden;
3) wird hiemit die alte Verordnung in Erinnerung ge- 

bracht, daß kein Einheimischer oder Fremder, 
: er sei wer er wolle, sich unterfangen darf, eine Trau-- 

ung, selbst , unter fremden Verlobten, eigenmächtig zu 
vollziehen, indem alle Trauungen nur durch den Herrn 
Vice-Ober-Landrabbiner, und durch die von ihm dazu 
beauftragten Personen vorgeschriebenermaßen geschehen 
dürfen. .. j

\
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Im Uebertretungsfall ist die Che nicht allein gesetzlich un- 
gültig, sondern derjenige, der sie gesetzwidrig vollzogen hat, 
so rote die Verlobten selbst, sollen der Behörde zur Ahndung 
angezeigt werden.

Berlin, den 30sten Marz 1812.
Die Aeltesten der Iudenschaft.

David Hirsch. Bendix. Friedlander. Gumpertz.
V» «• sl ו titi *Vr a *t r .׳

v b.;0 7 ר £.
Schreiben der Juden-Aeltesten zu Berlin an den 
Vice-Ober-Landrabbiner, Herrn Meyer Simon

Weyl,
Dem Herrn Vice- Ober^Land^abbiner Weyl Hochwürden 

geben wir uns die Ehre, auf Ihr geehrtes Schreiben vom 
Sten d. zu erwiedern, daß da Sie bie Inspektion über die 
Kur- und Neumark haben, es am gerathensten ist, gerade 
zu an die Landes-Aeltesten zu schreiben, daß an dem Orte, 
wo kein Rabbiner ist, die Trauung nicht eher vollzogen wer- 
den dürft, bis die Erlaubniß ׳.dazu- von Ew. Hochwürden,ein- 
gezogen sei. Sie können sich deäfalls auf das Beispiel der 
Berliner Gemeinde berufen, und falls Sie es nöthig finden, 
von unserm diesfalsigen Schreiben amtlichen Gebrauch machen.

Dieses ist der gerade Weg, zum Ziele zu gelangen, und 
bis darüber ein Näheres verfügt wird, ist diese Maßregel 
hinlänglich aller Unordnung vorzubeugen.

Berlin, den 12Len April 1812.
-Die Aeltesten der Iudenschaft.

David Hirsch, Bendix, Friedländer, Gumpörtz.

Ueber die Zulässigkeit der religiösen Formen bei 

der jüdischen Trauung. ״>
Reskript des Herrn Ministers des Innern, an den Vice- 

Ober-Landrabbiner Meyer Sünon Weyl in Berlin.

Dem Herrn Vice-Ober-Landrabbiner Meyer Simon Weyl 
eröffnet das Departement des Kultus und öffentlichen Unter- 
richts auf das Gesuch vom Lten v. M. hiemit zum Bescheide, 
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Mjn dem angezogenen §. 17. des Edikts vom Ilten Marz 
d. I. die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in den Königli- 
chen Staaten betreffend, nur von der Lösung des bürg er- 
lichen Trauscheins bei Ehebündnissen einlandrscher Juden die 
^ede, und durch diese Bestimmung in den hergebrachten re- 
ligiöien Formen wegen Zulassung der jüdischen Trauung, die 
allerdings zweckmäßig und zur Verhütung eines Mißbrauchs 
beizubehalten ftnb, nichts geändert ist, daher es der nachge- 
suchten Bekanntmachung nicht bedarf.

Berlin, den 12ten Juni 1812.

Departement für den Kultus und öffentlichen Unterricht im 
Ministerium des Innern. >,

.Nicolovius ״

3.
Welche Wirksamkeit hat jede einzelne Förmlich- 

keir eines Ehebündnisses an und für sich?

Bericht des Vice-Ober-Landrabbiners Weyl an das Königl. 
Kammergericht zu Berlin.

In Gemäßheit der hohen Verfügung vom 27sten Dezem- 
der v. I. und insinuirt am 27sten v. M. verfehle ich nicht, 
8<!b remissioni der Kriminal - Akten c. die K g sch en 
Eheleute cum adhibendi folgendes gehorsamst zu berichten.

Nach den Ritual-Gesetzen gehören zu den wesentlichen 
Förmlichkeiten eines Ehebündnisses zwei verschiedene Hand- 
lungen,, nemlich daß

1) die Mannsperson der Frauensperson in Gegenwart zweier 
tüchtiger Zeugen entweder baares Geld oder Geldes-Werth 
giebt, welches jedöch nicht geringer als eine Peruta (ohn- 
gefähr. 1H Pfennig) sein darf, und dabei die Worte in 
hebräischer oder in welcher Sprache es sei, spricht:

 Hierdurch sollst du sür mich abgesondert, oder mir״
 ",angetrauet sein, nach der Weise Moses und Israels״

die Frauensperson aber nimmt das Geld oder Geldes- 
Werth freiwillig in dieser Absicht, von jenem an. —

2) Die Zusammenkunft der Verlobten unter dem Trau- 
Himmel.

Durch die Handlung ad 1. ist nach dem mosaischen Recht 
das Ehebündniß in so weit von rechtsgültiger Wirkung und
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als geschlossen anzusehen, daß beide Theile nicht nur sich M 
ehelichen vewsiichtet sind, und nur bürd' Ertheilung des Scher- 
debriefes wieder getrennt werden können, sondern die׳ berge- 
statt verlobte Frauensperson begehet-׳:auch einen Ehebruch, 

' wenn sie sich mit einer andem״Männsperson fleischlich'ver- 
mischt. Jedoch sind beide Theile mcht.- eher verbunden, sich 
gegenseitig die ehelichen Pflichten jeder Art zu leisten, ׳ ׳ bis 
auch' die ״Handlung ad 2. statt gefunden hat. Erst dann 
werden sie auch in jeder Rücksicht als vecheirathete Eheleute 
betrachtet. • ״־״ c  .

$chulchan Aruch Abenhaeser, Kap. 55. §. 1. und
' Kap. 61. §. 1. ~ ״

Mendelssohns Ritual-Gesetze der Juden, Hauptstuck 4.
Abschn. 1. §§. 2. und 3.
Maimonides Th. II. Ablchn. 1. §§. 2. und 3., Ablchn. 3, 

,.und Abschn. 10. §§. 1. und 2 .׳ §. 1
Terlinden Judenrecht §. 419.

Au den Zeiten Moses, und des Talmuds ist nun die Hand- 
lung ad 1. gleich bei der Verlobung und Versprechung der 
Ehe geschehen, die Handlung ad 2. aber erst an dem 10 bis 
12. Monate spater bestimmten Tage der Hochzeit und wirkst- 
chen Verheirathung erfolgt.

Don jener Gattung der Verlobten spricht der Vers 23 seq. 
Kap. 22. V. 25. IV. Buch Moses (Deuteronomion).

Denn wenn gleich Luther das im hebräischen Text^be- 
findliche Wort מאישה ״ .Meorasa“ mit dem deutschen ״Der; 
traute" übersetzt, so hat er doch nichts anderes, als eine solche 
Verübe verstanden haben wollen. Denn nicht allem daß 
Mendelssohn in seiner deutschen Uebersetzung der fünf 
Bücher Moses das gedachte Wort an der angeführten Stelle 
mit ״Verlobt," und Michaelis in seinem mosaischen 
Recht, Band V. §. 269. Seite 215., mit ״Versprochen" 
übersetzt; so finden sich auch in der zu Nürnberg anno 1768 
in groß Folio herausgegebenen deutschen Lutherischen Bibel, 
an dieser Stelle, hinter dem Wort: Vertraute," noch die 
Worte eingeschaltet: ״zur Ehe zugesagt."

Confr. Gesenius hebräisch-deutsches Handwörterbuch Th. L 
Seite 66. Lit. ארש Aros.

Hienach und nach den Gesetzen des Talmuds wird asto 
eine solche verlobte Frauensperson, wenn sie sich mit einer 
andern Mannsperson fleischlich vermischt, sie als Ehebrecherin 
und dieser als Deflorator geachtet; beide verschulden die To-
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desstrafe und das aus einem solchen Beischlaf erzeugte Kind 
ist ein מזר» Schandfleck.

Deuteronomion Cap. 23. B. 3.
Da nun in den spätern Zeiten die jüdischen Weisen und 

Gelehrten bemerkten, ix.ß die Israeliten in Ausübung ihrer 
Religions-Gesetze nicht so pünktlich wie sonst sind, so bc- 
fürchreten sie, daß sie auch bei diesen Gesetzen leichtsinnig sein, 
und sich dadurch der schweren Sünde und Strafe zu (^chul- 
den kommen lassen könnten. Dieses war um so mehr zu 
befürchten, als in der Regel zwischen der Verlobung mit der 
Handlung ad 1. und der Trauung ad 2. ein Intervallum von 
10 bis 12 Monaten war, in welchem sich', bei der Jugend 
der Braut wohl eher eine Gelegenheit zu einer Verführung 
und des Ehebruchs ereignen konnte, als wenn dieser Zeitraum 
nur kurz gewesen wäre.

Aus diesem Grunde haben sie daher schon seit mehreren 
Jahrhunderten die Einrichtung getroffen, daß die vorbemerkte 
Handlung ad 1. erst bei der wirklichen Verheirathung und bei 
der Zusammenkunft unter dem Lrauhimmel, mittelst des feier- 
liehen Ansteckens des Ringes Seitens des Bräutigams an 
den Finger der Braut geschehe, wobei er die obenbemerkten 
Worte in hebräischer Sprache spricht. Die Verlobung aber 
erfolgte lediglich durch die Verlobungspakten.

Anhang der Ritual-Gesetze von Mendelssohn, Sei- 
te 193. Formular A.

So war es vor Emanirung des Edikts vom Uten März 
1812 und so ist es auch noch jezt, da in diesem, §. 25., die 
beiden Handlungen zur vollständigen Eheverbindung, als 
gesetzlich erforderlich, festgesetzt sind.

Aus dem An - und Ausgeführten ergiebt sich nun zur Ge- 
NUge, daß die Handlung ad 1. hier principalis causa und 
die wesentliche Form der Eheverbindung nach jüdischem Ritus 
ist. Daß aber auch, falls diese erfolgt, wenn auch die an- 
dere nicht vorschriftsmäßig geschehen ist, die Manns- und 
Frauens-Person nach den Ritualien zwar nicht als wirkliche 
Eheleute, sondern nur als Verlobte, jedoch in sofern als 
rechtsgültige Eheleute betrachtet werden, daß wenn ein Hin- 
derniß obwaltet, es sei aus welchem Grunde es wolle, daß 
sie sich nicht wirklich ehelichen wollen oder können, sie durch 
Ertheilung des Scheidebriefes getrennt und hiezu angehalten 
werden müssen. Nur wenn die Verlobte eine zur Ehe ver- 
botene Blutsverwandte, oder einer von beiden Theilen nicht 
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der jüdischen Religion anhängig, oder ein Sklave oder Skla- 
vin ist, so ist diese Handlung von gar keiner Wirkung, son- 
dcrn wird als nicht geschehen angesehen und beide Theile sind 
auch ohne Scheidebrief so frei, wie sie es vorher waren. 
Jedoch mit Ausnahme, wenn die Manns- oder Frauens- 
Person eine getaufte ist, da ist die Verlobung von rechtlicher 
Wirkung> so daß sie durch einen Scheidebrief getrennt wer- 
den müssen.

Maimonides ibid. Abschnitt 4. §§. 12. und 15.
Talmud Jewamoth Fol. 47. b.
Sch 111 chan Aruch, Abenhaeser Cap. 44. §§. 6. und 9.

Hienach ergiebt sich das Resultat, daß wenn von den 
nach den jüdischen Ritualien zu einem Ehebündnisse erforder- 
lichcn Förmlichkeiten, deren Verabsä'umung die Nichtig- und 
Ungültigkeit desselben nach sich ziehet, die Rede ist, principa- 
Itter es darauf ankommt, ob die Handlung ad 1. statt ge- 
funden hat, oder nicht.

In concreto aber ergeben die Untersuchungs-Akten hler- 
über nichts mit Gewißheit, indem darin lediglich von der Zu- 
fammenkunft des K r und die M......... g, unter
einem von einem Umschlagetuch gebildeten Baldachin oder 
Trauhimmel und einer Trauung die Rede ist, nirgends aber 
angegeben worden, welche Förmlichkeiten und besonders ob 
die ad 1. dabei statt gefunden haben. Weder die Jnkulpaten 
noch die vernommenen Zeugen sind darüber befragt, noch 
weniger von ihnen etwas hierüber bekundet worden. Es ist 
aber nach dem vorher Ausgeführten evident, daß es hier le- 
diglich darauf ankommt, ob die Handlung ad 1. geschehen 
fei oder nicht, wenn auch bereits ausgcmittelt ist, daß die 
Handlung ad 2. statt gehabt hat. Nur im ersten Falle rst 
die Ehe nach den Ritualien als geschlossen anzusehen, worauf 
die Vorschriften §§. 363. und 1020. seq. Tit. 1. Th. II. 
Allgem. Landrecht zu appliziren sind, und im vorliegenden 
Falle, da die M.......g eine blos getaufte Jüdin ist, sogar
die Ertheilung des Scheidebrkefes zur gänzlichen Aufhebung 
und Nichtigkeits-Erklärung nothwendig sein. Im andern 
Falle aber würde nach den jüdischen Gesetzen, auch ohne 
Rücksicht auf die Verschiedenheit der Religion beider Theile, 
die Ehe in keinem Punkt als geschlossen anzusehen sein.

In Beziehung auf den Inhalt der Eingabe des Herrn 
Justiz - Kommissarms Friedheim vom 20sten Dezember v. I., 
bin ich daher der unvorgreiflichen gehorsamsten Meinung, daß 
zuvor annoch die Jnkulpaten, und eventualiter die schon in 
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actis benannten Zeugen darüber vernommen werden, ob die 
HaMlng ad 1. bei der statt gehabten Trauung in Lichtenberg 
geschehen ist, oder nicht; im Falle das erste "bekundet wird, 
alsdann die Nichtigkeits-Erklärung zu veranlassen, und dem 
K....׳..:...r und der M g aufzugeben, den Ehescheide- 
brief zu ertheilen und zu nehmen, indem ohne diesen der erste 
sich nicht anderweitig verheirathen kann, da er nach den Ri- 
tualieN nicht eher wieder mit einer andern Frauensperson qe- 
traut werden kann; im Falle aber die Jnkulpaten und Zeugen 
behaupten sollten, daß der actus ad 1. gar nicht statt gefun- 
den hat, oder daß nichts mit Gewißheit hierüber ausgemittelt 
wird, die Sache ohne weitere Nichtigkeits-Erklärung auf sich 
beruhen zu lassen.

Berlin, den 6tcn Februar 1823.

4.
Die Trauung unbekannter Personen.

• a.
Anfrage des Herrn Polizei-Präsidenten beim 

Vice-Ober-Landrabbiner.

Der gewesene freiwillige Jäger, S. H... jüdischen Glau- ' 
bcns.und die Wtttwe R. H..., welche die Absicht haben, 
sich ehelich zu verbinden, haben mir angezeigt, daß Ew. 
Wohlgebl. ihnen die Trauung versagt hätten.

. Der R. H... kann der hiesige Aufenthalt nicht vekstat- 
tet werden, wenn diese Ehe nicht vollzogen wird; ich bin 
daher veranlaßt, Ew. Wohlgeboren zu ersuchen,

mir die Hindernisse, welche der Verheirathung des S 
H... mit der R. H... im Wege stehen, gefälligst bei 
sannt zu machen, jedoch diese Benachrichtigung möglichst 
zu beschleunigen, weil das Könkgl. Hohe Ministerium 
des Innern in dieser Sache baldigst von mir einen Be- 
richt erwartet, welcher aber vor Eingang Ew. Wohl- 
geboren Antwortsschreibens nicht abgefaßt werden kann.

Berlin, den 28sten Juli 1815.

Königlicher Staatsrath und Polizei-Präsident 
von Berlin.

LeCog.
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b.
Antwort des Herrn Vice - Ober - Landrabbiners.

Auf Ew. Hochwohlgeboren geehrtes Anschreiben vom 
28sten vorigen et praes. den Zten d. M. in Betreff des ,.אי ש... und der R. H..., habe ich die Ehre hiemit erge- 
benft zu erwiedern, daß ich diesen, beiden Gedachten aus dem 
Grunde die Trauung versagt, weil sie sich beide in Hinsicht 
ihrer Person nicht legitimiren können, und nach jüdischen Ni- 
Libus keine Trauung Statt finden darf, wenn man die sich 
verbindenden Personen nicht genau kennt und gewiß über- 
zeugt ist, daß selbige nicht etwa in einem solchen Grade ver- 
wandt sind, der ihnen die Ehe verbietet; oder sonst nichts 
gesetzlich entgegen stehet. Der S. H... hat zwar vorgcge- 
den, er sei der Sohn eines gewissen hier langst verstorbenen 
hiesigen Schutzjuden, Namens H. W...; welches sich aber nicht 
in Wahrheit bestätiget. Ew. 2c. werden daher hochgeneigtest 
selbst einsehen, daß bevor sich die qu. Personen nicht genau 
wegen gedachten obwaltenden Zweifels legitimirt haben, die 
eheliche Verbindung keinesweges zugegeben werden kann.

Berlin, den 4ten August 1815. •ז;׳־ '

c.
Reskript des Herrn Ministers des Innern.

Dem Vice-Ober-Landrabbiner Herrn Weyl wird hier- 
durch aufgegeben, den: Ministerio des Innern die Gründe 
anzuzcigen, die ihn bestimmt haben, dem S. H... und der 
R. H... die Trauung zu versagen.

Berlin, den 28sten August 1815.

Ministerium des Innern.

Abtheilung für den Kultus und öffentlichen Unterricht.

Nicolovius.

d. יי י  IE:
Bericht des Di.ce-Ober-Landrabbiners.

Auf Anschreiben eines Königl. Hochlöbl. Ministem des 
Innern vom 28sten vorigen et praes. d. 4ten d. M. in Be- 
fress der Trauung des S. H... und N. H... berichte ich
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hiermit gehorsamst, wie ich bereits unterm 4ten vorigen Mo- 
nats auf Anschreiben des Königl. hiesigen Polizei-Präsiden- 
ten Herrn LeCoq vom 28sten Juli c. gleichen Inhalts ge- 
antwortet habe, daß ich nemlich gedachten S. H... und R. 
S..... aus dem Grunde die Trauung versage:

weil sich der S. H... in Hinsicht seiner Person nicht 
durch Geburtsschein legitimiren, und weder Geburtsort 
noch Aeltern angeben kann, derselbe sich vielmehr falsch- 
licher Weise als einen Sohn des verstorbenen hiesigen 
Schutzjuden H. W... ausgegeben, welches sich aber nicht 
in Wahrheit bestätigte, nach jüdischen Ritibus aber keine 
Trauung Statt finden darf, wenn man die sich verbin- 
denden Personen als solche, wie sie sich ausgeben, nicht 
genau kennt, und gewiß überzeugt ist, daß selbige nicht 
etwa in einem solchen Grade verwandt sind, der ihnen 
die Ehe verbietet, oder sonst nichts gesetzlich entgegen 
stehet.

Ein Königl. Hochlöbl. Ministerium des Innern wird da- 
her hvchgeneigtest einsehen, daß bevor diese obwaltende Zwei- 
fel beseitigt sind, die Trauung nicht Statt finden kann.

Berlin, den 7ten September 1816.

6.
Ohne Ehefcheidungsbrief findet keine anderwei- 

tige jüdische Trauung statt.

a.
Anfrage der Königl. Regierung beim Vice-Ober- 

Landrabbiner.

Die geschiedene M. M., geborne I. I., hat beschwerend 
angezeigt, daß, nachdem sie von ihrem bisherigen Ehemann, 
dem Sanger bei der hiesigen Synagoge I. M. M., der sie 
seit 10 Jahren verlassen, durch ein Erkenntniß des hiesigen 
Stadtgerichts geschieden worden, ihrer anderweitigen Verhei- 
rathung durch Verweigerung des nach mosaischen Gesetzen er- 
forderlichen Scheidebriefes Hindernisse in den Weg gelegt 
würden.

In Gemäßheit eines unterm I4ten d. M. aus dem Kö- 
nigl. Ministerio des Innern ergangenen Reskripts, fordern

16
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wir Sie daher auf, dafür zu sorgen, daß, wenn sonst keine 
hier unbekannten Hindernisse entgegen stehen, die anderweiti- 
qe Trauung der geschiedenen M. M. der Vorschrift des Edikts 
vom Ilten Marz 1812 §§. 17. 25. 27. gemäß, ohne Pro- 
durcion des ehemals erforderlichen jüdischen Scheidebriefs, auf 
den Grund des gerichtlichen Ehescheidungs-Erkenntnisses, bei 
bescheinigter Rechtskraft desselben, erfolge; auch wie solches ge- 
schehen, binnen vier Wochen anzuzeigen.

Berlin, den L8sten April 1818.

König!. Preuß. Negierung Erste Abtheilung.

b.
Antwort des Herrn Vice-Ober-Landrabbiners.

In Gefolge der hohen Verfügung vom 28stcn v. M. in 
Betreff der, von der geschiedenen M. M., gebornen I. I., 
geführten Beschwerden, muß ich Folgendes gehorsamst an- 
zeigen. ־' k '

Nach den mosaischen und jüdischen Religions-Gesetzen
5 Buch Mose, Kap. 24. V. 1—4
(Michaelis mos. Recht Th. II. §. 119. Pag. 232. sqq. 
Terlinden, Grundsätze des Juden-Rechts n. d. Gesetzen 
für die Preuß. Staaten, §. 439.)

ist zur Trennung einer jüdischen Ehe durchaus die Erthei- 
lung des Scheidebriefes, Seitens des Ehemannes von der 
Ehefrau,, unter den vorgeschriebenen gesetzlichen Zeremonien 
und Formalitäten, erforderlich, und bis dahin, daß dieses ge- 
schehen, ist die Ehe nicht .als getrennt anzusehen. Noch 
weniger aber kann bis dahin einer der Ehegatten sich an- 
derweitig verheirathen, und wenn dieses dennoch, und zwar 
von Seiten der Ehefrau geschieht, so ist solche als eine sonst 
blutschänderische Ehe zu betrachten, und die daraus zu erzeu-' 
genden Kinder sind Mamserim — Schandflecke.

Maimonides Th. HI. Abschn. 2, 10.
Es darf daher auch kein Rabbiner oder sonst Jemand, eine 

anderweitige Trauungsformel mit einem Ehegatten, wo die 
Ertheilung des Scheidebriefes nach Vorschrift der Zeremo- 
nial-Gesetze nicht geschehen ist, nicht vornehmen, wenn er sich 
nicht die Uebertretung eines klaren Religions-Gesetzes zu 
Schulden kommen lassen will. Hierin macht auch ein rich-
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terlkches Ehescheidungs - Erkenntniß keinen Unterschied, und 
dadurch können Religions-Gesetze nicht alterirt werden.

Auch das Edikt vom Ilten Marz 1812 ändert hierin 
nichts. Denn dort wird dem richterlichen Erkenntnisse, ohne 
daß es der Ertheilung des Scheidebriefes bedarf, nur hin- 
slchts der bürgerlichen Verhältnisse der Juden, die Wir- 
kung der Ehetrennung beigelegt; — keineswegs aber hin- 
sichts der Religions-Begriffe und solcher Handlungen, 
die nach diesen an besondere Formen gebunden sind:

§.21 und 27 des allegirten Edikts;
so wie überhaupt aus dem ganzen Umfange des qu. Edikts 
(schon dem Namen nach) und besonders §. 24 u. 25. deut- 
lich hervorgehet, daß in religiösenundkirchlichen Ver- 
Haltnissen nichts abgeändert ist, welches auch laut beige- 
hender abschriftlicher Resolution (auf gewisse Gesuche) vom 
Königl. Departement für den Kultus und öffentlichen Unter- 
richt im Ministerio des Innern, und Einem Königl. Kam- 
mergericht bestätigt wird.

Es kann nun aber ein Ehescheidebrief, nach den klaren 
Vorschriften der jüdischen Ritual- und Religions-Gesetze, 
und wie die, Eingangs dieses, angezognen Stellen angeben, 
nur von dem Ehemanne selbst oder dessen dazu bestellten Be- 
vollmachtigten, und folglich niemals ohne dessen Zuziehung 
ertheilt werden, und alle richterliche Verfügungen und Ge- 
setze können nur hinsichts des bürgerlichen Verhältnisses, 
nicht aber des Religions-Gesetzes von Wirkung sein. 
Eine jüdische Ehefrau, deren Ehemann sich entfernt har, 
kann daher die Ertheilung des Scheidebriefes von einem 
Rabbiner oder Gerichte nicht verlangen, sondern sie muß aus 
Religion sich bis dahin gedulden, daß der Aufenthalt ihres 
Ehemannes in Erfahrung gebracht, und von ihm der Schei- 
debrief bewirkt wird.

Es ist übrigens aber ganz unrichtig, daß die Supplikan- 
tin auf die Ertheilung eines Scheidebriefes, und noch wem- 
ger hat sie auf die anderweitige Trauung bei mir angetra- 
gen. Sie konnte dieses auch nicht, da ihr das Vorausgeführ- 
tc selbst und einem jeden jüdischen Mitgliede hinlänglich be- 
kamst ist, und ich sie auch deshalb gehörig beschieden habe. 
Dahingegen habe ich auf ihr Ansuchen bereits an mehrcrn 
Orten, wo nach ihrer Angabe der Aufenthalt des Eheman- 
nes zu vermuthen war, als London, Haag, Strasburg u. s. w.

16*
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an die dortigen Rabbiner geschrieben, jedoch bis jezt 
fruchtlos und ohne den Aufenthalt des Ehemannes zu ent- 
decken. rc. rc.

Berlin, den 28sten Mai 1818.

Auf vorstcbcnde Berichte (Nr. 4. u. 5.) ist keine weitere Verfügung 
Seitens des König!. Ministeriums und der König!. Regierung erfolgt, 
daher angenommen werden muß, daß diese Behörden mit den, in den 
Berichten des Vice-Ober-Landrabbiners ausgestellten Grundsätzen einver- 
standen sind, und solche genehmigt haben.

6.
Jüdisches Ritual bei Ehescheidungen.

Reskript des König!. Ministeriums der Justiz an das König!. 
Ober-Landesgericht zu Glogau.

(v. Kamptz Jahrbücher Bd. 1. S. 23.)

Das König!. Ober-Landesgericht von Schlesien hat nach 
seinem in der Nschen Ehescheidungssache eingegangenen Be- 
richte vom 20stcn Dezember v. I. zwar nunmehr angenom- 
men, daß diese Sache quoad effectus civiles vor die ordent- 
liche Civilobrigkcit gehöre, verlangt aber noch darüber beschie- 
den zu werden, ׳

ob dabei einzig nur den christlichen Ehegesehen nachzu- 
gehen, oder vielmehr, soweit dieselben mit dem jüdischen 
Ritual unverträglich seien, diesen vorzugsweise volle 
Wirksamkeit einzuraumen sei?

Allem Vermuthen nach gehet der Sinn dieser Frage zu- 
nächst dahin:

ob die in dem A. L. R. Th. II. Tit. I. §. 668. seqq. 
festgesetzten erheblichen Ursachen der Scheidung auch auf 
die Trennung einer Juden-Ehe durch richterlichen Aus- 
spruch Anwendung finden?

und in diesem Sinne ist es unbedenklich, die Frage zu beja- 
hen, weil die Ehe, in sofern sie, ohne Rücksicht auf Religi- 
ons-Meinungen, als ein bürgerlicher Vertrag angesehen wird, 
auch nach bürgerlichen Gesetzen beurtheilt und folglich getrennt 
werden muß, sobald ein Theil darauf wegen solcher Pflicht- 
Verletzung von dem andern Theile anträgt, welche die Zwecke - 
eitler vernünftigen Ehe vereiteln, und wohl gar die Gesund- 
heit und das Leben eines Ehegatten in Gefahr setzen, wie 
dieses in der Nschen Sache nach der Behauptung der Kläge- 
rin wirklich der Fall sein soll. Von einem Ritual, welches
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den beledigten Theil nöthigen sollte, eine solche unglückliche 
Ehe nicht nur auf Kosten seiner häuslichen Ruhe und Pri- 
vatsicherheit, sondern auch zum öffentlichen Anstoß und Aer- 
gewiß schlechterdings fortzusetzen, kann also nicht die Rede 
sein. Eben so wenig kann das Ritual in den bürgerlichen 
Wirkungen der vom Richter auf den Grund der Civil-Gesetze 
für zulässig erklärten Ehescheidung etwas ändern; vielmehr 
muß sich der Jude in der Regel allen Anordnungen des 
Staats, dessen Schutz er genießt, wie jeder andere Unterthan 
unterwerfen. Eine Ausnahme laßt sich nur alsdann rechtfcr- 
tigen, wenn sie nöthig wird, um den Kultus der Juden 
nicht zu beeinträchtigen, noch der Gewissensfreiheit derselben 
einen unbilligen Zwang anzulegen. Dies kann der Fall sein, 
wenn ein jüdischer Ehegatte den Grund der Ehescheidung 
selbst aus dem Ritual herleitet: z. B. aus der Uebertretung 
der Zeremonial- Gesetze, oder, wenn es darauf ankommt, ob 
die Frau zur zweiten Ehe zu schreiten berechtigt und der 
Mann zu diesem Behuf ihr den Scheidebrief zu geben ver- 
Pflichtet sei; da in diesem und andern ähnlichen Fallen 
das Ritual-Gesetz von der Civilobrigkeit allerdings bcrücksich- 
tigt und dem Gewissen des Juden die erforderliche Freiheit 
gelassen werden muß.r Das Königliche Ober-Landesgericht 
wird bei näherer Erwägung dieser Ansichten keine Schwie- 
vigkeiten finden, die Nsche Ehescheidungssache ferner zu lei- 
ten, und bleibt demselben auch ganz unbenommen, des Nab- 
biners sich zu bedienen, und denselben zum Versuch zur Süh- 
ne zuzuziehen.

Berlin, den 17ten Januar 1812.

Der Justiz-Minister 
v. Kircheisen.

7.
Zulässigkeit der Crtheilung des Scheidebriefs.

a.
Bericht des Vice - Ober - Landrabbiners an das 

.König!. Kammergericht ׳

In Gemäßheit der hohen Verfügung vom 13ten et praes. 
den 27sten v. M. verfehlen wir nicht anliegend eine nahm- 
hafte Liste derjenigen jüdischen Eheleute, die seit dem 17ten 
März a. p. bis dato, den Ehescheidungsbrief von uns erhalten ha
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den, gehorsamst zu überreichen, und eben so gehorsamst Fol- 
gendes zu bemerken.

Die ad v. und E. in der Liste aufgeführten Ehen sind 
bereits vor Ertheilung des Scheidebriefes durch ein rechts- 
kräftiges Erkenntniß Ew. 2c.; wie die in Ew. 2c. Registra- 
tur befindlichen Akten ergeben müssen, gerichtlich getrennt 
gewesen.

Die ad C. in der besagten Liste benannten Eheleute 
hatten sich bereits durch ein vor dem Domgerichte allhier 
errichtetes hierbei abschriftlich extrahirtes gerichtliches Dokument 
freiwillig zur Scheidung verbunden, und sich wegen ihres 
Vermögens früher aus einander gesetzt.

Die ad A. erwähnten aber waren keine hiesige Königl. 
Unterthanen, uiib nicht in hiesigen Königl. Landen ansäissg, 
sondern Fremde, und verlangten beiderseits einstimmig die 
Trennung der Ehe, weil sie kinderlos waren.

Endlich ad B. ist die Ehescheidung ebenfalls blos auf 
den gleichstimmigen Antrag beider Eheleute, wegen gegensei- 
tiger Abneigung erfolget. Hiernächsl aber müssen wir sowohl 
zur Entschuldigung unseres bisjezigen Verfahrens, als auch 
zur Vorbescheidung für zukünftige Fälle Nachstehendes ge- 
horsamst vortragen.

Es ist nemlich die Ertheilung eines Scheidebriefes eines 
jüdischen Ehemannes an seine Ehegattin weder nach dem 
mosaischen Rechte noch nach den Satzungen der Rabbiner 
und den Ritual-Gesetzen der Juden ein actus judicialis, 
sondern ein actus cxtrajudicialis oder vielmehr ein actus 
ministcrialis, sobald nur beide Eheleute in die Ehetrennung 
willigen, und wegen der Auseinandersetzung ihres Vermögens 
kein Streit unter ihnen obwaltet, und nicht ein oder der an- 
dere Theil deshalb, oder aus sonst einer Ursache dissentirt 
und der Scheidung contradicirt; und es ist alsdann auch 
weder die Angabe einer bestimmten Ursache noch ein obrig- 
keitliches Erkenntniß erforderlich. Dieses lehrt nicht nur der 
Talmud und dessen Kommentaren, sondern solches wird 
auch in

Michaelis mosaisches Recht Th. II. §.119. Seite 234 
und 236., und Schotts Einleitung in das Eherecht 
(Nürnberg 1802.) §. 216. Pag. 315.

bestätiget. Es ist tnithin die Ertheilung des Scheidebriefes 
ein gleicher Actus wie die Trauung bei der Ehe; so wie die 
Zusammenkunft der Eheleute unter dem Trauhimmel, das 
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An stecken des Ringes , und Ertheilung des Traubriefes bei 
den jüdischen Eheverbindungen zur Fortsetzung der Ehe

Mendelssohn, Ritual-Gesetze der Juden, Hauptst. IV. 
Abschnitt 1. §. 2. Pag. 78 und Abschnitt 6. §. 1. 
Pag. 107 und 108.

zwar erforderlich, jedoch kein actus jurisdictionis ist. Ent- 
gegcngesetzt aber, so wirkt nach dem Ritual-Gesetze der 
Juden, 5 B. Mosis, Kap. 24,1. wo es ausdrücklich heißt:

 er schreibt ihr einen Scheidebrief, giebt ihn ihr in die״
,.Hand, und laßt sie aus seinem Hause u. s. w״

ein obrigkeitliches Ehescheidungs - Erkenntniß hinsichts der 
Kirchenrechte, und zufolge unserer Religionsbegriffe keine le- 
gale Trennung der Ehe, ohne gesetzliche Ertheilung des 
Scheidebriefs, und bevor dieses geschehen, können beide Ehe- 
leute sich nicht anderweitig verheirathen, und Niemand darf 
sie trauen. Wenn dieses aber doch geschiehet, oder wenn 
auch die Frau sich ohne diesen mit einer andern Mannsper- 
son fleischlich vermischt, so begehen beide, nemlich die Manns- 
Person und die Frau, die Sünde des Ehebruchs, und die et- 
wa aus diesem Beischlafe zu erzeugenden Kinder sind Mam- 
serim (Schandflecke). —

Hiernach also scheint der §. 27. des Edikts vom Ilten 
Marz a. p. eines Theils nicht mit dem §. 21. 1. c. zu har- 
moniren. Denn dort heißt es:

 -Ausnahmen finden bei solchen Handlungen, und Gc״
 - schäften statt, welche wegen der Verschiedenheit der R e״
 -ligionsbegriffe und des Kultus an besondere ge״
 »schliche Bestimmungen und Formen nothwendig ge״
".bunden sind״

Nach der obigen Ausführung aber ist die Ertheilung des 
Schcidebriefes zur Trennung einer, jüdischen Ehe, nach un- 
fern Ncligionsbegriffen allerdings eine eben so nothwendige 
Form, wie die §. 25. ibid. bestätigte, zur Ehcverbindung er- 
forderliche Zusammenkunft unter dem Trauhimmel und.An- 
stecken des Ringes.

Andern Theils aber, so ist auch überhaupt zweifelhaft, 
ob die Vorschrift dieses §., selbst in Hinsicht privatrechtlicher 
Verhältnisse der Juden auf Scheidung und Trennung solcher 
jüdischen Ehen, die vor Emanirung der Verordnung vom 
Ilten März v. I. geschlossen worden, Anwendung findet.

Denn nach §. 28. daselbst sind Streitigkeiten über 
Handlungen, Begebenheiten und Gegenstände, 
die sich vor' Publikation des Edikts qu. ereignet haben, 
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nach den Gesetzen zu beurtheilen, die bis dahin verb in- 
dend waren. Da nun die früheren jüdischen Ehen rechts- 
gültig nach jüdischen Rechten geschlossen worden, wie dies 
besonders die bei der Hochzeit und Eheverbkndung errichteten 
Ehepakten und der Traubrief ergeben, so können solche auch 
nur wieder nach jenen Gesetzen und Formen getrennt wer- 
den.

Da nun bei den in der überreichten Liste verzeichneten 
Ehescheidungen beide Eheleute freiwillig auf die Trennung 
und Ertheilung des Scheidebriefes angetragen haben, und 
daher solches nach dem Vorangeführten schon an und für 
sich nur eine außergerichtliche Handlung ist, der §. 30. des 
mehr angezogenen Edikts aber uns lediglich ein actus Juris- 
dictionis untersagt, und da wir auch mit keiner besondern 
Instruktion deshalb versehen, und noch weniger uns die 
Pflicht auferlegt worden, jüdische Eheleute, die die Erthei- 
lung des Scheidebriefes verlangen, ex officio zur gerichtli- 
chen Ehescheidungsklage zu verweisen, so konnten wir auch 
keinen Anstand nehmen, dem Ansuchen der Eheleute nachzu- 
geben und den Scheidebrief zu ertheilen.

Wir müssen aber Ew. rc. die voraufgestellten Zweifel in 
dem Edikt vom Ilten Marz a. p. zur hohen Entscheidung 
anheimstellen und

um geneigteste Vorbescheidung und Deklaration, so wie 
um Instruktion für zukünftige Falle

gehorsamst bitten.
Mit vorzüglichster Devotion rc.

Vice-Ober-Landrabbiner und Assessoren. 
Einem König!. Hochlöblichen Kammergcricht allhier.

Berlin, den Lten Juni 1813.

b.
Reskript des Herrn Justizministers an das König!. 

Kammergericht.
(v. Kamptz Jahrb. Bd. 2. Pag. 195. No. 18.)

Der von dem Königl. Kammergerichte vermittelst des un- 
ter dem 9ten d. M. erstatteten Berichts, gethane Antrag: 

den Rabbinern und Assessoren die Ertheilung der Schei- 
debnefe zu inhibiren, 

ist nicht zulässig.
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Das Edikt vom Ilten Marz 1812 tz. VI. verordnet nur, 
daß zur Begründung der bürgerlichen Wirkungen einer ganz- 
lichen Ehescheidung die Ausfertigung eines Scheidebriefes 
nicht nothwendig sey. Dadurch ist also keinesweges entschie- 
den, daß der Scheidebrief in Beziehung auf die Religions- 
begriffe und die kirchenrechtlichen Verhältnisse der Juden für 
entbehrlich oder gar für unstatthaft zu achten sey. Den Rab- 
binern bleibt es daher unbenommen, auf den Anttag ihrer 
Glaubensgenossen noch fernerhin Scheidebriefe zu ertheilen. 
Diesen L>cheidebriefen können jedoch in keinem Falle die bür- 
gerlichen Wirkungen einer gänzlichen Ehescheidung beigelegt 
werden, so lange nicht das, nach dem angeführten §. 27. 
erforderliche Erkenntniß des gehörigen Richters hinzugekom- 
men ist.

Der Jude stehet in dieser Hinsicht mit den christlichen 
Staats-Einwohnern in gleichem Verhältnisse, und ist eben 
so wie diese an die Vorschrift des Allgemeinen Landrechts 
Th. H. 24t. I. §. 175. gebunden, wonach Eheleute vereint 
mit einander leben müssen, und ihre Verbindung nicht eigen- 
mächtig aufheben dürfen. Auf den Unterschied, ob die Ehe 
vor der Publikation des Edikts oder nachher geschlossen wor- 
den, kommt nichts an. Sie gilt in beiden Fällen als eine 
solche Verbindung, die in Absicht ihrer bürgerlichen Wirkung 
nur durch den Tod oder durch richterliches Erkenntniß getrennt 
werden kann. Dem Königl. Kammergerichte wird es über- 
lassen, den Vice-Ober-Landrabbiner und die Assessoren auf 
deren Bericht vom 5ten v. M. hiernach zu bescheiden.

Berlin, den 17ten August 1813.

Der Justizminister 
von Kircheisen.

An das Königl. Kammergericht.

c.
Verfügung des Königl. Kammergerichts.

Dem Vice-Ober-Landrabbiner Herrn Meyer Simon Weyl 
und den jüdischen Herren Assessoren gereicht auf die in dem 
Bericht vom 5ten v. M. wegen der jüdischen Ehescheidungen 
vorgetragenen Zweifel in Ansehung der Bestimmungen der
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§§. 21. und 27. des Edikts vom Ilten März 1812. Folgen- 
des zum Bescheide:

Das Edikt vom Ilten Marz 1812 §. 27. verordnet nur, 
daß zur Begründung der bürgerlichen Wirkungen einer ganz- 
liehen Ehescheidung die Ausfertigung eines Scheidebriefes nicht 
nothwendig sey. Dadurch ist nun keinesweges entschieden, 
daß der Scheidebrief in Beziehung auf die Relkgionsbegriffe 
und die kirchlichen Verhältnisse der Juden für entbehrlich, 
oder gar für unstatthaft zu achten sey. Den Rabbinern bleibt 
es daher unbenommen, auf den Antrag ihrer Glaubensge- 
nossen noch fernerhin Scheidebriefe zu ertheilen. Diesen Schei- 
debriefen können jedoch in keinem Falle die bürgerlichen Wir- 
fangen einer Ehescheidung beigelegt werden, so lange nicht 
das nach dem angeführten §. 27. erforderliche Erkenntniß des 
gehörigen Richters hinzugekommen ist; und ist dies jedem, 
der einen Scheidebrief wünscht, bekannt zu machen. Der 
Jude stehet in dieser Hinsicht mit den christlichen Stäatsein- 
wohnern in gleichem Verhältnisse, und ist eben so wie diese 
an die Vorschrift des Allgemeinen Landrechts, Th. II. Tit. 1. 
§. 175. gebunden, wonach Eheleute vereint mit einander le- 
den müssen, und ihre Verbindung eigenmächtig nicht aufhe- 
ben dürfen. Auf den Unterschied, ob die Ehe vor der Publi- 
kation des Edikts oder nachher geschlossen worden, kommt 
nichts an. Sie gilt in beiden Fällen als eine solche Ver- 
bindung, die in Absicht ihrer bürgerlichen Wirkung nur durch 
den Tod, oder durch richterliches Erkenntniß getrennt werden 
kann.

Berlin, den 26sten August 1813.

Königl. Prcuß. Kammergericht.

Woldermann.

An
den Vice - Ober - Landrabbiner
Herrn Meyer Simon Weyl ,

und die jüdischen Herren Assessoren.
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8.
Zulässigkeit der Ertheilung des Scheidebriefes.

a.
Eingabe des Vice-Ober-Landrabbiners an den 

Herrn Juftizminister.

Mittelst hochverehrl. Reskripts des hohen Justiz - Ministe- 
riums vom I7ten August 1813 (v. Kamptz Jahrb. B. 2. 
pag. 195.)
durch meinen gehorsamsten Bericht vom 5tcn Juni 1813 
an das Königl. Kammergericht, und den Bericht dieses Ge- 
richts. an ein hohes Justiz-Ministerium vom 9ten August 1813 
veranlaßt, gcruhetcn Ew. Exzellenz festzusetzen:

daß es den Rabbinern unbenommen bleibe auf den An- 
trag ihrer Glaubensgenossen, nach vorher erfolgter Tren- 
iiting der Ehe durch rechtskräftiges richterliches Erkennt- 
niß den Scheidebrief zu ertheilen. Es ereignen sich aber 
die Falle, daß

1. nach ergangenen rechtskräftigen Ehescheidungs-Erkennt- 
nissen unter jüdischen Eheleuten, nach welchen die Ehe 
getrennt worden, nur der eine Theil auf Ertheilung des 
Scheidebriefes bei mir antragt, der andere aber dissentirt, 
und entweder der Ehemann die Ertheilung oder die Ehe- 
frau die Annahme desselben nach den jüdischen Zeremo- 
nial- und Ritual-Gesetzen verweigert;

2. der eine oder andere Theil der durch richterliche Er- 
kenntnisse geschiedenen Eheleute, ohne den Scheidebrief 
ertheilt oder empfangen zu haben, sich anderweitig mit 
jüdischen Personen verheirathen will, und von mir die 
Trauung verlangt.

ad 1. So ist es mir, bei den bis dato vbrgekommenen 
Fällen dieser Art stets gelungen, die Partheien durch 
vorgängige Ermahnungen und religiöse Vorstellungen 
dahin zu vermögen, daß sie von ihren Weigerungen 
abstanden, und in die Ertheilung oder Annahme des 
Scheidebriefes konsentirten.

Gegenwärtig ist es aber bei den hier wohnenden S. 
A....sehen Eheleuten der Fall, daß deren Ehe bereits mir- 
telst rechtskräftigen Erkenntnisses des Königl. Hochpreisl. Kam- 
mergerichts getrennt ist, der Ehemann auch bei mir auf Er- 
theilung des Scheidebriefes angetragen hat, die geschiedene
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Ehefrau, geb. B., aber die Annahme desselben verweigert, und 
alle diesfalsigen gütlichen Vorstellungen und Ermahnungen sind 
bis dato fruchtlos geblieben. Es hat nun zwar der A... so- 
wohl, als ich, beim Königl. Kammergericht darauf gehorsamst 
angetragen,

die A... durch gesetzliche Zwangsmittel hierzu zu bewegen.
Aus den anliegenden Resolutionen dieses Gerichts vom 

4ten Januar und 25sten Marz d. I. *) aber werden Ew. Ex- 
zellenz zu entnehmen geruhen, daß wir mit diesem Antrag 
zurück gewiesen, und abschlaglich beschieden worden.

Dies veranlaßt mich nun, solches Ew. Exzellenz zur ho- 
hen Entscheidung unterthanigst vorzutragen, da ich mich von 
der Nichtigkeit der hohen Verfügungen des Königl. Kammer- 
gerichts nicht überzeugen kann, und Ew. Exzellenz erlauben 
mir gnädigst, Folgendes unterthanigst dagegen zu bemerken:

Das Königl. Kammergericht gehet zwar von dem richtigen 
Gesichtspunkt aus, daß die Ertheilung des Scheidebriefes un- 
ter jüdischen Eheleuten kein Actus Judicialis, sondern nur ein 
Actus Ministerialis, und folglich eine blos religiöse Handlung 
und Zeremoniel ist, wie ich dies in meinem gehörst Bericht 
vom Zten Juni ausgeführt habe. Hicrnachst folgert das be- 
nannte Gericht: da nach §. 27. des allerhöchsten Edikts vom 
Ilten Marz 1812 der Scheidebrief zur Begründung der bür- 
gerlichen Wirkung einer gänzlichen Trennung der Ehe nicht 
nothwendig ist, so könne auch das Gericht die jüdischen Ehe- 
leute hierzu nicht zwingen, da keinem Mitgliede einer Gesell- 
schäft nach den Vorschriften des Landrechts, Glaubensgesetze 
aufgedrungen, und solches zu einer Religions-Zeremonie ge- 
nöthigt werden könne.

§. 1. 4. Tit. 11. Th. II. A. L. R.
Indessen bin ich der untcrthanigsten unvorgreiflichen Mei- 

nung, daß diese Grundsätze und Verordnungen auf den vor- 
liegenden Fall nicht anwendbar sind. Denn die Glaubens- 
und Gewissens-Freiheit eines Menfchen können sich nur auf 
solche religiöse und zeremonielle Handlungen beziehen, deren 
Thun und Lassen eines jeden Einwohners des Staats, der 
sonst die gesetzlichen persönlichen Fähigkeiten, allein zu Han- 
dein und zu urtheilen, besitzt, freiem Willen und Gewissen 
überlassen bleiben, wobei kein anderer interessirt, und Nie- 
manden ein Nachtheil entstehet, oder in der Ausübung sei- 
nes Rechtes gestört wird. Hier aber verhalt es sich anders.

*) S. Anlage a. u. b.
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Die religiöse Handlung der Ertheilung des Scheidebriefes 
unter jüdischen Eheleuten kann nicht von einem Theile allein, ׳ 
ohne des Andern Zuthun oder Duldung verrichtet werden. 
Der,Ehemann muß solchen geben, und die Ehefrau den- 
selben an nehm en. Einer wie der Andere hat, als eine 
vom Staate aufgenommene und geduldete Religions-Gefell- 
schäft, sobald die Ehe schon durch richterliche Erkenntnisse und 
Ehejcheidungsgründe bürgerlich getrennt ist, das Recht, diese 
religiöse Handlung, nach seinen Religions-Begriffen, und 
wie es die Borschriften seiner Religion verlangen, auszuüben. 
Bei der Weigerung des einen oder andern Theils aber wird 
jener dadurch in seinem Rechte und seiner Gewissensfreiheit

Dieses ist aber in den Gesetzen nicht gestattet.
§. 509. Tit. 20. ibid.
§. 93., der Einleitung zum A. L. R.

Besonders aber da hier der Eine, zur Ausübung dieser 
religiösen Handlung bereitwillige Theil, nach seinen Religions- 
Begriffen nur nach gehöriger, nach den Vorschriften der jü- 
dlschen Ritual-Gesetze erfolgten Ertheilung des Scheidebrie- 
fes, sonst aber nicht sich anderweitig verheirathen kann; ihm 
aber dieses Recht durch das richterliche Erkenntniß zustehet, 
und von dem andern Theil m der Ausübung dessen verhin- 
dert wird; dem konsentirenden Theil daher bei der Vollzie- 
hung des Zeremoniels ein Vortheil entsteht, und ein Nachtheil 
abgewendet wird, der andere und dissentirende Theil aber 
durch die Ertheilung, und Abnahme keinen Nachtheil, so wie 
von der Unterlassung und Verweigerung keinen Vortheil hat. 
Hier gilt also auch wohl die allgemeine Rechtsregel:

Quod tibi non nocet, alteri vero 
prodest, ad id potes compelli. 

als worguf auch die Vorschriften
tz. 37. Tit. 6. Th. I. A. L. R.
ß. 516. Tit. 20. Th. II. ibid. 

sich gründen.
In concreto und die Weigerung Seitens der geschiedenen 

Eheftau des A..., den Scheidebrief anzunehmen, ergiebt of- 
fenbar nur die böse Absicht derselben dem geschiedenen Ehe- 
mann zu schaden. Denn eines Theils war sie es selbst, die 
um die Scheidung geklagt hatte, und andern Theils ihre Mit- 
Wirkung bei der Ertheilung, des Scheidebriefes weder be- 
schwerlich, noch mühsam ist; indem im schlimmsten Fall sie es 
nur zu gestatten nöthig hat, daß ihr der Scheidebrief durch 
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zwei männliche beglaubte Zeugen in ihre Wohnung geschickt, 
und diese selbigen m ihrer Gegenwart, und indem sie es ihr 
bekannt machen, daß dieses der Scheidebrief ihres geschiedenen 
Ehemannes sei, dort zurücklassen, wenn sie diesen nur nicht 
widerspricht, und untersaget. Ich glaube daher auch, daß hier 
eine offenbare widergesetzliche Beeinträchtigung der Rechte und 
Kränkungen der Gewissens-Freiheit des andern Theils vor- 
Handen und strafbar ist, und daß das Gericht wohl befugt 
und verbunden ist, gesetzliche Zwangsmittel nach Vorschrift der 
Gerichts-Ordnung

§. 48. scqq. Tit. 24. Th. I. 
anzuwenden.

Hierzu kommt aber noch, daß wenn gleich nach dem aller- 
höchsten Edikte vom Ilten März 1812 der Scheidebrief zur 
bürgerlichen Begründung der Ehescheidung unter Juden 
nicht' für nothwendig erachtet worden, so ist derselbe doch im- 
mer eine der wichtigsten, nothwendigsten öffentlichen jüdischen 
religiösen Zeremoniel- Handlungen, auf den Fall der eme 
oder der andere Ehegatte sich anderweitig verheirathen will. 
Gleich den Zeremoniels der Trauung, Beschneidung u. s. w., 
von deren Ausübung kein Israelit, so lange er sich dazu be- 
kennet, nach Inhalt der jüdischen Religions-Gesetze, sich aus- 
schließen und einen öffentlichen Aerger und Verachtung der 
jüdischen Religions-Gebräuche bewirken darf, wenn er sich 
nicht den Folgen der Vorschriften

§. 54. Tit. 11. Th. II. A. L. R. 
aussetzen will; die Verweigerung und Unterlassung aber auch 
einer ausdrücklichen Erklärung, daß er sich nicht mehr zum 
Judenthum bekenne, und als ein von dieser Religion Adge- 
ganqener, wie dieses analogisch aus dem /

§. 42. Tit. 11. Th. II. A. L- R.
:u ersehen ist, und daß er daher weder Jude, noch als,ei- 
ner zu einer andern im Staate aufgenommenen Religion 
Ucbergeganger zu achten sein würde.

Dieses gestatten aber die Gesetze nicht, besonders da we- 
gen des jüdischen Kultus noch die früheren Verordnungen 
vor 1812 geltend und anwendbar sind, und in dem Gene- 
ral-Juden- Reglement vom 17ten April 1750. §. 31. aus- 
drücklich verordnet ist: daß die jüdischen Einwohner, und so 
lange er sich zur mosaischen Religion bekennet, in Religions- 
fachen es mit der ganzen Gemeinde halten, und keiner da- 
von ausgeschlossen, noch auch die geringste Trennung darin 
verstattet werden soll, u. s. w.
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Indem ich die Entscheidung dem hohen Ermessen Ew. 
Exzellenz unterhänigst anheim stelle, bitte ich im Falle einer 
hohen beifälligen Meinung,

gnädigst sowohl das Nöthige an das Königl. Kammer- 
gericht in der jezigen vorallegirten A.. . sichen Ehe- 
scheidungs-Sache, als auch für zukünftige Fälle, und 
zur Bekanntmachung an die dem Departement des Kö- 
nigl. Kammergerichts untergeordneten Gerichte zu verfü- 
gen und zu erlassen.

Ad 2. So ist auch vorgekommen, daß, durch richter- 
liche Erkenntnisse geschiedene jüdische Eheleute, die aber 
noch keinen Scheidebrief ertheilt und erhalten haben, ei- 
ner oder der andere Theil, sich ohne denselben haben 
anderweitig verheirathen wollen, und von mir die Trau- 
ung der zweiten Ehe verlangt, auch sogar einige sich 
deshalb bei der Königl. Regierung über mich beschwert 
haben. Da nun weder ich noch irgend ein Jude nach 
den jüdischen Religions - und Nitualgesetzen Eheleute, 
die den Vcheidebrief nicht ertheilt und erhalten haben, 
von neuem trauen kann, so habe ich dieses verweigern 
müssen, und die Beschwerdeführer sind mit ihren Anträ- 
gen zurückgewiesen worden. Damit aber weder solche 
Anträge, noch Beschwerden, und vielleicht auch irrige 
Religions-Begriffe für die Folge statt finden mögen, 
bitte ich Ew. Exzellenz unterthänigst, in eben dem Ma- 
ße, als bei Ehescheidungs-Klagen von Eheleuten karho- 
lischer Religion früher durch des hohen Justiz-Ministem 
vom 8ten September 1802. und jezt §. 287. des An- 
Hangs zur Gerichts-Ordnung verordnet ist, auch bei 
Ehescheidungs Klagen jüdischer Eheleute ein Aehnliches 
dahin gnädigst festzusetzen, und den Gerichten zur Be- 
obachtung aufzugeben: daß

in allen Fällen, wo jüdische Eheleute Ehescheidungs- 
klagen anstellen, ihnen gleich vom instruirenden Ge- 
richte bekannt gemacht werde,

daß zwar, auf den Fall, die Ehe wirklich durch 
das richterliche Erkenntniß in Ansehung aller bürger- 
liehen Wirkung getrennt würde, der Scheidebrief, 
wenn keiner von beiden Theilen, auf dessen Erthei- 
lung dringt, nicht nothwendig sei; daß jedoch, falls 
ein oder der andere Theil, sich ohne diesen ander- 
weitig verheirathen will, kein Rabbiner, oder sonst 
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jemand zu der Trauung dieser zweiten Ehe angehal- 
len werden könne.

In tiefster Submission ersterbe ich 2c.

Berlin, den 24sten Dezember 1819.
Der Vice-Ober-Landrabbiner 

Meyer Simon Weyl.

Anlage a.

Dekret
auf die Eingabe des Ober - Rabbiners Weyl v. 10. v. M., 

ad C. A. w. A.
Bei der ausdrücklichen Vorschrift des §. 27. des Edikts 

vorn Ilten Marz 1812, daß zur Begründung der bür- 
gerlichen Wirkung einer gänzlichen Ehescheidung das 
Erkenntniß des Richters hinweisend auf die Ausferti- 
gung eines Scheidebriefs nicht nothwendig sei, 

kann'die verehl. A.... nicht dazu angehalten werden, in die 
Trennung der Ehe auch nach jüdischem Ritus zu willigen; 
und wenn es gleich gegründet sein sollte, daß ihr gewesener 
Ehemann darauf dringt, so steht es dem jüdischen Ober- 
Landrabbiner nach §. 30. ibid. nicht zu, die geschiedene Ehe- 
frau durch eine Vorladung wie die v. loten Dezember s״b 
praejud. zum Konsens in die Scheidung nach jüdischem Brauch 
aufzufordern.

Berlin, am 4ten Januar 1819.
Königl. Preuß. Kammer - Gericht.

Anlage b.

Dekret
auf die Eingabe des verehel. A. w. maritum v. 26ften 

Januar 1819.
Wenn auch den jüdischen Assessoren und Rabbinern 

die Ertheilung der Scheidebriefe nicht inhibirt werden darf, 
so muß es doch auf der andern Seite lediglich dem Willen 
des in einer Religions-Sache wie diele einem oder dem an- 
dern der geschiedenen Eheleute mit seinem Gewissen überlassen 
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bleiben, ob er in die Ertheilung des Scheidebriefes willi- 
gen und sich den dazu nöthigen Förmlichkeiten unterwerfen 
wolle. Ihn hiezu durch Zwangsmittel anzuhalten, kann von 
dem Richter nicht verlangt werden, und eben deshalb ist der 
hierauf gerichtete Antrag des Ober-Landrabbiners vom loten 
Dezember durch die Verfügung vom 4ten Januar mit Recht 
zuruckgewlesen.

Berlin, den 25sten Marz 1819.

Königl. Preuß. Kammer-Gericht.

b.
Reskript des Königl. Kammergerichts.

Da Sie auf Veranlassung eines Ressripts des Herrn Ju- 
stlz-Mmisters von Kircheisen Exzellenz, darüber ausführlicher 
vernommen werden sollen:

1. ob zu der in dem §. 25. des Edikts vom Ilten Marz 
1812 geordneten Trauung die Konkurrenz des Rabbi- 
ners oder mehrerer jüdischen Zeugen schlechterdings 
nach den Ritualgesetzen erforderlich ist?

2. in welcher Art die Ertheilung des Scheidebriefes bei 
den Juden alsdann vollzogen wird, wenn nach den jü- 
dischen Gesetzen der Fall emtritt, wo der geschiedene Ehe- 
mann seiner Frau solchen aufzudringen berechtigt ist?

. (conf. Ritual - Gesetze der Juden pag. 69 und 169) 
so ist ein Termin zu Ihrer Vernehmung auf den Isten 
Februar d. I. V. M. 11 Uhr vor dem Kammergerichts- 
rath Gedicke im Kammergerichte angesetzt, zu welchem Sie, 
unter der Warnung hierdurch vorgeladen werden, daß ein 
neuer Termin auf Ihre Kosten angesetzt werden soll, wenn 
Sie ohne erhebliche Ursache ausbleiben.

Berlin, den 24sten Januar 1820.

Königl. Preuß. Kammergericht.
An den Vice-Ober-Landrabbiner Herrn Meyer Simon 

Weyl Hierselbst.

17
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Bericht des Vice-Ober-Landrabbiners.

Im Verfolg meiner gehorsamsten Eingabe vom 24sten Dez. 
v % will ich dir in der hohen Verfügung vom 24sten v. JJL, 
aufgestellten Anfragen, wie folget, gehorsamst beantworten.

Ad 1. so wird zur Vollziehung einer vollgültigen Ehe, 
nach den jüdischen Ritual-Gesetzen im engern Sinne nur er-

1 bnfi die Verlobten unter dem Trauhimmel in Gegen- 
wart zweier, nach jüdischem Ritus tüchtiger Zeugen, 
rusammentreten, der Bräutigam der Braut em ihm 
eigenthümlich zugehöriges Stück Geld, oder eme Sache, 
die mit Gewißheit mindestens den Werth einer, Perutah, 
oder ohngefähr wie einen halben Pfennig!Algen Um- 
des-Geldes hab, übergiebt, und zu ihr die ^orte sagt .

 hiermit sollst du mir angetraut fein, nach der Wiche״
".Moses und Israels״

Ritual-Gesetze. Hauptst. 4. §. 2.
Irn weitern Sinn aber ist sowohl nach den Satzungen 

der Talmudisten und den, spatem Rabbinern, als nach dem 
allgemeinen und herkömmlichen Ritus und der Observanz dn 
Konkurrenz des Rabbiners oder einer von bieiem dazu aus- 
drücklich beauftragten Person unumgänglich dabei nothwendig. 
Denn einmal, so hängt von der präzisen Beobachtung der 
oben bemerkten Trauungs-Form sowohl, als auch von den >.a- 
zu gehörigen Requisiten die Gültigkeit der Eheverblndung ab. 

^1' daß das Stück Geld oder die Sache dem Bräutigam 

8äerch nicht mehr scheine, als er wirklich ist, 

und daher durchaus kein Edelstein sein darf, weil diesei 
der Täuschung unterworfen ist; .

3 daß die zwei Zeugen weder unter sich selbst, noch nur 
' den beiden Eheverlobten in naher Verwandtschast stehen;

4 daß der Bräutigam bei Uebergebung des Ringes die 
Worte wirklich so ausspricht, wie vorbemerkt ist. Eines 
Theils ist nun nicht ein jeder Israelit, außer dem Rad- 
biner, mit diesen Vorschriften so genau bekannt, andern 
Theils besitzet auch dieser mehr als em anderer da.׳ Dp 
femliche Vertrauen, daß er auf die genaue Beobachtung 
achten, und jeden Verstoß dagegen verhüten wird, so 
wie das Ehepaar selbst aus Achtung vor lhm sich eher
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als eines jeden andern Anordnungen hierbei gutwillig 
unterwerfen und nachkommen wird.

Zweitens aber, so giebt cs außer den allgemein bekannten 
verbotenen Ehen noch Ehehindernisse nach jüdischem Ritus, 
die nicht ein jeder weiß, und von ihm auch nicht so genau, 
als von dem Rabbiner vor der Trauung geprüft werden. 
Reinlich:

1. daß die Eheverlobten nicht in einem Grad verwandt 
seien, der die Ehe nach jüdischen Gesetzen verbietet;

2. daß bei aus einer frühern Ehe geschiedenen Verlobten 
man sich von der Rechtskraft der Scheidung, nach jüdi- 
schen Gesetzen genau überzeuge;

3. daß eine Mannsperson, die ein Cohen ist, keine geschie- 
dene oder geschwächte Person heirathen darf;

4. daß die Braut nicht etwa von einer andern Person be- 
schwängert sek;

6. daß eine Wittwe aus einer kinderlosen Ehe von dem 
Bruder ihres verstorbenen Mannes die Chaliza erhal- 
ten hat.

Endlich aber, so ist auch nach den Satzungen der Rab- 
bkner, außer der obigen Trauungs-Zeremonie, keinem Jsrae- 
liten erlaubt, mit einer Frau zu leben, bevor er ihr nicht die 
Morgengabe in ein rechtsgültiges Dokument (Ketubah) und 
Traubrief verschrieben hat.

Ritual-Gesetze I. c. Abschnitt 6. §. 1.

Dieser Traubrief muß dem Rabbiner vor der Trauung 
eingehändigt werden, von ihm untersucht, ob er rechtsbestän- 
dig verfaßt ist, und wird alsdann öffentlich unter dem Trau- 
Himmel, in Gegenwart des Ehepaares und der Zeugen vor- 
gelesen, damit es einem jeden bekannt werde, daß auch hier 
dem jüdischen Ritus genüget worden, und daher niemals das 
Ehepaar deshalb ein Vorwurf treffen könne.

Es ist auch im Talmud Traktat Kiduschin ausdrücklich 
bemerkt:

 -daß Niemand, der nicht die genaue Kenntniß der Ehe״
 ,gesetzt besitzet, sich weder mit einer Eheverbindung״
".Trauung, noch mit einer Ehescheidung befassen soll״

Daher ist auch überall, und besonders in den hiesigen 
Königl. Landen, eine immerwährende Observanz und durch 
mehrere Verordnungen gesetzlich gewesen, daß jede Trauung 
jüdischer Eheverlobten nur von dem Rabbiner des Orts, oder

17♦
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von dem, der von diesem oder dem Ober-Landrabbiner dazu 
autorifirt und beauftragt gewesen, verrichtet wurde.

Gegenwärtig aber, und nach dem Edikte vom 11. Marz 
1812 tz. 25., ist dieses um so nothwendiger. Denn erstlich, 
so bezieht sich diese Nerordnung auf den §. 136. Tit. 1. LH. 
II. des A. L. N. als wo ausdrücklich festgesetzt ist:

 Eine vollgültige Ehe wird durch die priesterliche״
Trauung vollzogen," . Ä״

unb hier Niemand als der Rabbiner dre Stelle des Priesteic׳ 
vertreten kann. Zweitens, so soll nach dem vorallegirten 
Edikt zwar dem Aufgebote die Bekanntmachung in der Syn- 
agoge gleich geachtet werden, und folglich darf auch keine 
Trauung erfolgen, bevor nicht diese Bekanntmachung g,e!che- 
hen ist. Hiervon ist nun aber nur der Rabbiner unterrichtet, 
ob die Eheverbindung wirklich in der Synagoge bekannt ge- 
macht worden ist; so wie auch nur bei ihm, nach Inhalt der 
Bekanntmachung in der Synagoge jeder etwanige Einspruch 
angezeigt werden soll, und daher auch nur er es wissen kann, 
ob dergleichen Einsprüche vorhanden sind, oder nicht, und rm 
ersten Falle die Trauung so lange versaget und unterlaßt, 
bis der Einspruch beseitigt ist. Wenn aber die Trauung von 
einem jeden andern geschehen tollte, so würde der Zweck des 
Gesetzes verfehlt, und Trauungen, obgleich Einsprüche vor- 
Handen sind, vollzogen werden.

Es haben daher auch die Aeltesten der hiesigen ^uden- 
schäft gleich nach Publizirung des Edikts vom 11. Marz 1812 
die hier in Abschrift anliegende Bekanntmachung *) an die !u- 
bische Gemeinde erlassen, und ad 3. dalelbst ausdrücklich be- 
merkt, daß keine Trauung von Jemand anders, als durch den 
Rabbiner und die von ihm Beauftragten geschehen durft.

Ad 2. so ist in frühern Zeiten, und als das jüdische 
Gericht eine vollständige Jurisdiktion über die jüdische Ge- 
meinde hatte, in den Fallen, wo der Ehemann berechtigt ist, 
der Ehefrau den Scheidebrief wider ihren Willen aufzudringen, 

(Nitual-Ges. 1. c. Abschn. 17. §. 2.)
die Art der Ehescheidung desselben mannigfacher Weift gewesen.

Zuvörderst nemlich wurden Zwangsmittel gegen die Frau 
verfüget, wodurch sie veranlaßt wurde, denselben in geruht- 
lieber Form anzunehmen. Nemlich, daß 1. der Ehemann ihr 
weder Kleider, noch sonstigen Unterhalt, und lelbst ihr wirk

*) S. Seite 233.
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lich eingebrachtes Vermögen nicht gab, sondern letzteres nur 
deponirte, und welches ihr, nur gegen Annahme des Scher'- 
debriefs, und mit demselben Zug um Zug, ausgehandigt 
wurde. Ist sie hierdurch nicht zur Annahme bewogen wor- 
den, oder ward dieses Mittel, voraussehend als unwirksam 
geachtet, so konnte 2. das Gericht sie durch Geißelzucht, eine 
Art Leibesftrafe, (conf. I. c. Abschnitt I. §. 1. Anmerkung) 
zur Annahme desselben zwingen lassen.

Talmud Tractat Kesuboth Abschn. 7. fol. 77.
Waren aber diese Zwangsmittel auch fruchtlos ausgefallen, 
so wurde 3. der Versuch gemacht, ihr den Scheidebrief durch 
den Ehemann, oder seinen Bevollmächtigten, in Gegenwart 
zweier Zeugen, in ihre eigenthümliche oder gemiethete Woh- 
nung, und wo sie zugegen war, hinzubringen, oder hinzule- 
gen. Wenn aber endlich auch dieses Mittel unausführbar 
blieb, so wurde 4. sie durch dazu vom Gericht beauftragte 
Personen, sobald man ihrer habhaft werden konnte, so lange 
mit Gewalt festgehalten, bis ihr der Ehemann, oder dessen 
Bevollmächtigter, den Scheidcbrief entweder in die Hände 
gegeben, oder in ihrer Gegenwart in ihr Zimmer gelegt hat.

Tract. Gittin, Abschn. 8. fol. 77.
In gleichem Maße hatte das jüdische Gericht in den 

Fällen, wo der Mann zur Ertheilung des Scheidebriefes ge- 
zwungen werden konnte, das Recht, denselben durch den 
Bann und durch Leibesstrafen dazu anzuhalten.

Von der Zeit ab, als das jüdische Gericht zu keiner der- 
gleichen exekutivischen Verfügungen mehr ermächtigt war, ge- 
schehen diese Zwangsmittel durch Requisition an die Landes- 
behörden, und auf die Anträge des Rabbiners und der As- 
sessores; wie dies im Talmud bemerkt ist,

Tractat Gittin Abschn. 9. Fol. 88.
und in spätern Zeiten wurden überhaupt gegen ein Indivi- 
duum aus der jüdischen Gemeinde, das dem Verlangen des 
Rabbiners oder der Aeltesten im jüdischen Ritus nicht ge- 
horchen wollte, Geldstrafen, unter 5 Thlr. von diesen selbst, 
höhere aber auf deren Requisition von den Landesgerichts- 
Höfen verfügt, und immer durch diese exekutirt.

Verordnung vom 5ten Juni 1757. §. 3.
Nov. Corp. Constit. Marchicarii Th. 11. pag• 258.

Zirkulare vom 22sten Mai 1775.
1. c. Band V. e. pag. 134. No. XXIII.
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Wenn ich nun zwar den Auflagen der hohen Verfügung 
vom 24sten v. M. mich gnügend entledigt zu haben glaube, 
so ist in der gedachten Verfügung nicht angegeben, wodurch 
Se. Erzellenz der Herr Justiz-Minister veranlaßt worden, 
über die dort enthaltenen Punkte Auskunft zu verlangen. 
Ich vermuthe daher, daß dieses lediglich, in Folge meines 
unterthänigen Berichts an das hohe Justizministerium, vom 
24ften Dezember v. I. geschehen ist. Deshalb sehe ich mich 
veranlaßt, noch folgendes gehorsamst zu bemerken. Es sind 
nemlick die Falle, wo jüdische Eheleute die Ertheilung oder 
Annahme des Scheidebricfes einseitig verweigern vor Ema- 
nirung des Edikts vom Ilten März 1812 von denen, die 
sich nachher und jezt in den Königl. Landen, so wert jenes 
Edikt für die jüdischen Einwohner Gesetzeskraft hat, ereignen, 
wesentlich unterschieden. , ,, y., 6

Denn zu jener Zeit, als auch die bürgerliche Wirkung 
einer Ehetrennung von der Ertheilung und Annahme deo 
Scheidebricfes abhing, war Seitens des dissenttrenden Chegat- 
ten zugleich die Absicht und der Zweck verbunden, sich von 
dem andern Ehegatten gar nicht zu trennen, sondern viel- 
mehr in jeder Rücksicht verehelicht zu bleiben; hierzu konnte 
nun der Ehegatte, der die Ertheilung oder Annahme des 
Scheidebriefes verweigerte, durch die 'bürgerlichen Verhältnisse 
zwischen ihm und dem andern Ehegatten manchen Grund ha- 
den. Es bemühte sich daher auch das vormalige judgche 
Gericht, das Motiv der Verweigerung aufzusinden und zur 
Svrache zu bringen; und in der Regel wurde deshalb zwl- 
schen den Ehegatten ein gütliches Abkommen zu Stande 
gebracht, wodurch der früher der Scheidung widersprechen- 
de Ehegatte von seiner Weigerung abstand, und in die Er- 
theilung oder Annahme des Scheidebriefes freiwillig konsen- 
tirte. Daher auch zu jenen Zeiten nur sehr selten anzuwen- 
dende Zwangsmittel vorgekommen sind.

Gegenwärtig aber, wo nach §. 27. des allerhöchsten Edikte 
vom Ilten Marz 1812. die Ehetrennung hinsichts der burger- 
lichen Verhältnisse der jüdischen Eheleute nur durch das 
richterliche Erkenntniß bewirkt wird, welches der Ertheilung 
des Scheidcbriefes vorausgeben muß, folglich auch kein Ehe- 
gatte je ein rechtliches Motiv zur Weigerung der Ertheilung 
oder Annahme des Scheidebriefes haben kann, indem die 
Ehe in jeder bürgerlichen Rücksicht, auch wenn der Schelde- 
brief gar nicht ertheilt wird, immer als getrennt anzusehen 
ist, und daher weder aus der Ertheillmg ein Vortheil, noch 
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aus der Nichtertheilung ein Nachtheil erwachsen kann. Hier 
also ist die einstimmige Weigerung zur Erthcilung oder An- 
nähme des Scheidebriefes eine bloße Chikane und Storung 
des andern Theils in der Ausübung seiner Religions-Ge- 
setze und Zeremonien, und daher dieser, auch wohl befugt ist, 
zu verlangen, daß jener durch richterliche Hülfe zur Erthel- 
lung oder Annahme des Scheidebriefes angehalten werde. 
Nur wenn beide Theile den Scheidebrief nicht verlangen, 
kann dieses ihrem Gewissen überlassen bleiben, jedoch aber 
kann keine anderweitige Trauung einer zweiten Ehe vor der 
Ertheilung des Scheidebriefes erfolgen.

Berlin, den Ilten Febr. 1820.

Der Vice - Ober - Landrabbiner.

d.
Reskript des Herrn Justiz-Ministers.

Nach Erwägung des, mit dem Berichte des Königlichen 
Kammergerichts vom Listen Februar c. in der Ehcscheidungs- 
Sache des Kaufmanns A... eingekommenen von dem Vice- 
Ober-Landrabbiner anderweit abgegebenen motivirten Gutach- 
tens, halt der Chef der Justiz es für unbedenklich, daß die 
geschiedene A.... nach erfolgter Annahme des, den Scheide- 
briet involvirenden Ehescheidungs-Erkenntnisses, zur Ausstel- 
lung des erforderlichen anderweiten Konsenles, oder der diesen 
Konsens vertretenden Annahme des Scheidebriefes, nach jü- 
dischcm Ritus, durch gesetzliche Zwangsmittel angehalten wer- 
den kann und muß. Denn sie hat selbst nicht nur auf die Ehe- 
trennung angetragen, sondern sich auch der Kognition des 
König!. Kammergerichts freiwillig in der Sache unterworfen.

Der erfolgte Ausspruch des Gerichts ziehet nach dem Ge- 
setz v«n Ilten Marz 1812. schon an und für sich selbst, 
alle Wirkungen der Ehescheidung in bürgerlicher Hinsicht 
nach sich, und wo — wie dies hier der Fall ist — diese 
Wirkungen durch bloße Chikane des andern Theils, und oh- 
ne daß dabei ein Gewissens- Skrupel gedcnkbar sein kann, 
in ritueller Hinsicht gehemmt zu werden, Gefahr laufen, da 
ist der Richter eben so ermächtigt und verpflichtet, sein Amt 
durch Auferlegung gesetzlicher Zwangsmittel eintretcn zu las- 
scn, als nach der Auseinandersetzung,des rc. Weyl der Nab- 
biner in sonstigen Fallen gewesen sein würde. Auch jpreche.1 
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die von dem Vice- Ober -Landrabbiner allegirten Gesetz-Stel- 
len dergestalt dafür, daß dadurch die Lücke, so das Kö- 
nigl. Kammergericht in diesem Theil der Gesetzgebung zu 
finden vermeint, gedeckt wird. Eventualiter wird es kein 
Bedenken haben, in künftigen Scheidungsfallen dieser Art 
die Verpflichtung zur Ausstellung des Konsenses in die ander- 
weite Verheirathung, in dem Erkenntnisse mit auszudrücken. 
Eines speziellen Gesetzes bedarf es hierüber nicht, da hierin 
nur ein, die Erreichung des gesetzlichen Endzwecks entspre- 
chendes Mittel liegt, und den Judikaten dadurch ihre, nach 
den Ritual-Gesetzen erforderliche vollendete Wirkung gegeben 
wird.

Das Königl. Kammergericht wird befehligt, diesem ge- 
maß die nöthige Verfügung zur Abhülfe der von dem A... 
geführten Beschwerde zu stellen.

Berlin, den Lösten Marz 1820.

Der Justiz - Minister Kirch eisen.

9.

Ehe-Verbindung- und Trennung und das Ver- 
haltniß der Rabbiner in dieser Beziehung.

a.
Vorstellung des Vice-Ober-Landrabbiners beim 
Königl. Ministerium der geistlichen Angelegen- 

heiten.

Nach dem Allerhöchsten Edikt vom Ilten Mar; 1812. 
sind die privatrechtlichen Verhältnisse der Einwohner meiner 
Glaubensgenossen im allgemeinen mit denen der übrigen 
Königl. Preußischen Unterthanen anderer Religionen gleich 
gestellt, und sollen nach eben den Gesetzen beurtheilt werden, 
welche diesen zur Richtschnur dienen. Nur bei solchen Hand- 
lungen und Bestimmungen, welche wegen Verschieden- 
heil der Religionsbegriffe und des Kultus an be- 
sondere gesetzliche Bestimmungen und Formen 
gebunden sind, sollen Ausnahmen statt finden.
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(§§» 20 und 21 daselbst.)
Zu diesen gehören Tiun unstreitig die Eheverbin- 

düngen der Israeliten,

deren Nechtsgültigkeit hinsichts der bürgerlichen Verhältnisse 
von der, nach ihren Neligionsbegriffen, Ritual-Gesetzen und 
Observanzen nothwendigen Form und Zeremonie abhängig 
und daran gebunden ist.

Hierdurch ist auch die Bestimmung des §. 25. ibid. mo- 
twirt, und jener Grundsatz findet sich in dieser Festsetzung 
bestätigt.

Indessen enthält diese allerhöchste Vorschrift eine zu all- 
gemeine und relative Angabe dieser Formen, aus welcher 
zwar die Allerhöchste und Ällergnädigste wohlwollende Absicht 
des Allerdurchlauchtigsten Gesetzgebers, die nemlich:

daß die Nechtsgültigkeit der Eheverbindungen der Preu- 
ßischen Israelitischen Unterthanen von den nach ihren 
Neligionsbegriffen nöthigen Formen abhängig sein sollen, 

hervorgeht. Es sind aber diese Formen nicht speziell bekannt, 
sondern nur

 die Zusammenkunft unter dem Trauhimmel, und das״
.feierliche Anstecken des Ringes" erwähnt״

Was aber bei der Zusammenkunft unter dem Trauhim- 
mel und dem feierlichen Anstecken des Ringes für feierliche, 
nach den Israelitischen Neligionsbegriffen nöthige spezielle 
Formen, in welcher Art sie statt finden, und von wem sie 
verrichtet werden müssen, ist nicht angegeben. Wenn nun 
gleich der Sachverständige diese Gesehstelle nicht anders als 
dahin interpretiren kann, daß es in Ansehung dieser speziellen 
Formen bei dem bis jezt statt gehabten herkömmlichen Ge- 
brauche und Ritus sein Bewenden habe, und sie als erforder- 
lich geachtet werden müssen, so kann dies dennoch bei dem 
Laien, und nicht Sachverständigen, Irrungen, und bei dem 
nicht religiösen Israeliten Gelegenheit zum Widersprüche ver- 
anlassen; indem jener glauben und dieser vorgeben könnte, 
es wären nach dem mehr bcregten Gesetze zur Rechtsgültig- 
keit einer jüdischen Eheverbindung keine andern speziellen For- 
men, als das mechanische Zusammentreten unter den Trau- 
Himmel und Anstecken des ^Ringes erforderlich, alle übrigen 
Formen und Zeremonien aber nicht nothwendig.

Dieses veranlaßt mich daher, Ew. Exzellenz folgen- 
des in tiefster Devotion zur höchsten Prüfung und ' zur 
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gnädigsten Gewährung der zu formirenden Anträge unterthä- 
nigst vorzutragen.

Es ist nemlich
I. nach dem jüdischen Ritus mit der Zusammenkunft un- 

ter dem Trauhimmel und dem Anstecken des Ringes noch 
folgendes erforderlich:

1. daß der Trauring des Bräutigams wirkliches Eigenthum, 
und nicht von einem andern ihm geliehen, verpfändet, oder 
daß derselbe etwa einem andern entwendet und der Brau- 
tigam unredlicher und ungerechtfertigter Besitzer davon sei.

Schulchan Aruch Abenhaeser Cap. 28.
2. daß der Werth des Traurings sofort beurtheilt werden 

könne, und nicht mehr scheine, als er wirklich ist; wie dies 
zum Beispiel der Fall ist, wenn sich Edelsteine darin besin- 
den, welche zur Täuschung Anlaß geben können.

ibid. Cap. 31.
3. daß der Bräutigam bei der Ansteckung des Ringes 

an die Braut, die Worte genau spricht:
 hiermit sollst du mir angetraut sein nach der Weise״
".Moses und Israels״

1. c. Cap. 27.
M. Ritual-Gesetze Hauptft. 4. Abschn. 1. §. 2.

4. daß zwei, weder mit dem Ehepaare noch unter sich 
verwandte männliche Zeugen zugegen sind.

Ritual-Gesetze am angeführten Orte.
Abenhaeser Cap. 42.

5. Die Existenz und Vorlesung des Traubriefes (Kctu- 
bah)

ibid. Cap. 66. 8. 1.
Ritual-Gesetze das. Abschn. 6. 8. 1.

6. Die Verrichtung bestimmter Gebete und Segenssprüche.

Abenhaeser Cap. 34.
II. Außer den Formen der Trauung selbst, so darf solche 

nur dann geschehen, wenn keine Umstände und Verhältnisse 
obwalten, welche nicht nur nach den Landesgesetzen ein Hin- 
dcrniß sind, sondern auch keine solche, welche zwar nach die- 
fcii Gesetzen nicht, nach den jüdischen Ritual-Gesetzen es aber 
dennoch sind. Hierher gehören besonders folgende Fälle:
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a. Wenn die Braut eine Wittwe oder geschiedene Ehe- 
frau ist, und zwar aus der vorigen Ehe nicht schwanger ist, 
und auch bereits über 9 Monate in getrennter Ehe lebt, sie 
aber ein aus der früheren Ehe erzeugtes. Kind hat, welches 
nicht schon beim Leben des Ehemannes entwöhnt worden, 
sondern annoch von der Wittwe selbst, oder durch eine an- 
dere Amme genährt-und gestillt wird, so kann sie nach den 
Vorschriften

§. 19. und 20. Tit. 1. Th. II. TL L. R.,

nicht aber nach dem Ritus der Israeliten sich eher anderwei- 
tig ehelich verbinden, bis das Kind voriger Ehe zwei Jahr 
alt ist.

Schulchan Aruch Abenhaeser
Cap. 13. §§. 11. und 12.

b. Die Schwester einer geschiedenen Ehefrau und so 
lange diese lebet, kann der geschiedene Ehegatte zwar nach 
den Landesgesetzen,

§. 7. 1. c. d. A. L. R.

nicht aber nach jüdischem Ritus ehelichen.

3. Buch Moses Cap. 18. V. 18. 
Abenhaeser Cap. 15, 26.

c. Eben so die geschiedene oder vcrwittwete Ehefrau des 
voll- oder halbbürtigen Bruders, so wie die gewesene Frau 
seines Vaters, oder Mutter Bruders kann zwar nach den 
obigen Vorschriften der Landesgesctze, nicht aber nach den 
Ritual-Gesetzen

1. c. §§. 18. und 22.

geehelicht werden.
d. Die Ehe mit der voll- oder halbbürtigen Schwester 

des Vaters und der Mutter ist nach dem A. L. Recht §. 8. 
1. c. dispcnsible, nach dem jüdischen Ritus aber indispensible

Abenhaeser 1. c, §. 16.
und kann unter keinen Umstanden erlaubt werden.

e. Eine Mannsperson, die ein Cohen (aus dem Prie- 
stergeschlecht) ist, darf keine geschiedene Ehefrau, kein Frauen- 
zimmer, das, gestandlich oder überwiesen, einen unehelichen 
Beischlaf vollzogen, oder aus der Ehe eines Cohens mit einer 



268

der vorbemerkten Frauensperson geboren ist, und keine Wittwe, 
die von ihres Mannes Bruder die Chaliza erhalten hat, hei; 
rathen.

ibid. Cap. 6. §. 1. und 
Erläuterungen hierzu ibid. Cap. 7. §. 12.

f. Eine Mannsperson, die notorisch oder gestandlich, durch 
ein nach der Geburt entstandenes körperliches Gebrechen an der 
Leistung der ehelichen Pflicht verhindert wird, darf nicht hei; 
rachen, auch wenn dies der Braut bekannt, und sie damit 
zufrieden ist.

ibid. Cap. 6. §. 1.

Nach §§. 100., 103. und Q96. Tit. 1. Th. I. des 
A." L. N. '

giebt nun zwar dieser körperliche Fehler einen Grund zum 
Rücktritt von dem Ehegclöbniß und zur Ehescheidung ab, je- 
doch ist hier immer nur davon die Rede, wenn der Fehler 
erst nach der Verlobung, oder erst nach dieser und wahrend 
der Ehe entdeckt worden, oder entstanden ist, und dann die 
Verlobte oder Ehegattin zurück treten, oder sich scheiden lassen 
will. Nicht aber wie hier, wo die Fehler schon vorher vor- 
Handen gewesen und der andere Theil in die Eheverbindung 
willigt.

g. Wenn ein Ehegatte, vorzüglich der Ehemann, den 
andern verlaßt und dessen Aufenthalt unbekannt ist, so kann 
der andere Theil sich nicht eher verheirathen, bis durch Zeu- 
gen der Tod des entfernten bekannt wird.

Abenhaeser Cap. 15. §. 27. und Cap. 17. §. 3.
Die für diesen Fall im A. L- R. Th. II. Tit. 1. §. 688. re. 

vorgeschriebenen Maßregeln finfr nach dem jüdischen Ritus 
nicht zureichend; indem eine rechtmäßig eingegangene Ehe nur 
durch den gewissen Tod des einen oder des andern Gatten, 
oder Ertheilung und Annahme des Schcidebriefes als getrennt 
geachtet und die anderweitige Verheirathung erlaubt werden 
kann. Auch eine' Trennung durch blos richterlichen Ausspruch, 
sei es aus welchem rechtlichen Grund es wolle, ist nicht ge- 
nirgend, sondern jener Ausspruch begründet nach §. 27. des 
allgemeinen Edikts nur hinsichts der bürgerlichen Verhältnisse 
der Eheleute eine gänzliche Ehetrennung. Es kann derselbe 
nur dahin gehen, und dazu dienen, einen oder den andern 
der Eheleute, wenn beide anwesend sind, und einer derselben 
ohne rechtlichen Grund die Ertheilung oder Annahme des
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Scheidebriefes verweigert, ihn, wenn der andere darauf an- 
tragt, durch gesetzliche Zwangsmittel dazu anzuhalten; wie 
dies aus Abcnhaeser Cap. 164. zu entnehmen, und durch 
das kopeilich anliegende Reskript des König!. Justizministers, 
vorn 28sten Marz c. *) bestimmt ist. Daher auch nach den 
Ritual-Gesetzen kein jüdischer Ehegatte sich anderweitig ver- 
heirathen kann, selbst wenn die Ehe durch richterlichen Aus- 
spruch getrennt ist, bis der Ehescheidungsbrief ertheilt und an- 
genommen worden.

h. Darf kein Ehemann, der von seiner Ehefrau wegen 
des von ihr getriebenen wirklichen Ehebruchs oder gepflogenen 
verdächtigen Umgangs mit einer andern Mannsperson geschie- 
den ist, dieselbe wieder heirathen.

I. c. Cap. 6. §. 15. und Cap. 11. §. 1.
Nach den Vorschriften Tit. 1. Th. H. A. L. N. §. 23. sqq. 

und 736. sqq. ist nur die anderweitige Verheiratung mit 
demjenigen, mit welchem sie den Ehebruch wirklich getrieben, 
oder welcher die Veranlassung zur Trennung der Ehe gege- 
ben hat, auf den Antrag des Ehemannes untersagt, nicht 
aber die Wiedervereinigung mit diesem geschiedenen Ehemann 
verboten.

i. Eine Wittwe aus einer kinderlosen Ehe darf, sobald 
ein Bruder ihres verstorbenen Ehemannes vorhanden ist, be- 
vor sie von diesem die Chaliza erhalten hat, sich nicht an- 
derweitig verheirathen.

Abcnhaeser Cap. 159. und 169.
In allen diesen hier bemerkten und ähnlichen Fällen aber 

kann und darfauch, nach jüdischem Ritus, Niemand die Ver- 
lobten trauen.

11 1• Die Zuziehung des Rabbiners, und daß die Trauung 
von diesem vollzogen werde. Denn

1. schon aus dem, was ad I. und II. angeführt ist, er- 
giebt sich, welche Kenntnisse von dem jüdischen Ritus derje- 
nige haben muß, der jüdische Eheverlvbte trauen will, wenn 
er nicht einen Verstoß gegen die Formen und Ehegesetze ma- 
chen will. Es ist daher auch schon im Talmud befohlen, daß 
Niemand sich mit der Trauung und Ehescheidung befassen 
solle, der nicht genau von jenen Zeremonien und Vorschriften

) S. oben Seite 263. 



270

unterrichtet ist; der Rabbiner allein daher derjenige ist, bei 
dem man diese Kenntnisse voraussetzen kann.

2. So erfordert es schon die Solennität und Gültigkeit 
der Trauung, daß dieselbe von einer Person verrichtet werde, 
deren Religiosität und Moralität sich das Ehepaar vergewis- 
sert halten kann, und daher aus Ehrfurcht vor derselben die 
nach I. nöthigen Formalitäten genau beobachten wird.

3. So ergiebt sich dies analogisch aus dem tz. 25. des 
allerhöchsten Edikts vom Ilten März 1812. Denn nach 
Vorschrift desselben soll bei den Ehen der Juden die Zusam- 
menkunft unter dem Trauhimmcl und die feierliche Ansteckung 
des Ringes, die Stelle der nach §. 106. Tit. 1. Th. II. A. 
L. R. erforderlichen Trauung vertreten. Hier ist nun aus- 
drücklich verordnet, daß nur durch priesterliche Trauung 
die vollgültige Ehe vollzogen wird. Notorisch aber ist es, 
daß bei den Israeliten der Rabbiner die Stelle des Priesters 
vertritt, und daher auch nur durch diesen die Trauung ge- 
setzlich verrichtet werden darf.

4. so ist es auch eine schon seit Jahrhunderten und be- 
sonders in den Königl. Landen allgemeine Observanz und 
Herkommen unter den Einwohnern des mosaischen Glaubens, 
und findet sich in dem General-Juden-Reglement vom 17tcn 
April 1750. und in dem Text der vor Emanirung des Edikts 
vom Ilten März 1812 einem jeden sich verheirathenden Jsrae- 
liten ertheilten Trauschein, wovon ich ebenfalls eine getreue 
Abschrift ehrerbietig hier beifüge, bestätigt und ausgedrückt, 
daß die Trauungen und die Ertheilung des Scheidebriefes von 
dem Rabbiner oder dem, der von diesem dazu autorisirt wird, 
verrichtet werden und geschehen.

5. So soll nach der mehr allegirten Verordnung §. 25. 
des Edikts vom Ilten Mär; 1812 selbst hinsichts der bür- 
gerlichen Wirkung einer vollgültigen Ehe an die Stelle des 
tz. 138. Tit. 1. Th. II. A. L. R. verordneten Aufgebots die 
vorherige Bekanntmachung in der Synagoge erfolgen. Der 
Zweck dieses gesetzlichen Erfordernisses ist nun lediglich der, 
damit die etwanigen nach §§. 158. und 159. I. c. zulässigen 
gesetzlichen Einsprüche noch vor der Trauung angebracht und 
beseitigt werden können und müssen.

Dieser Zweck würde aber verfehlt werden, wenn außer 
dem Rabbiner und demjenigen, den dieser dazu autorisirt, 
ein jeder andere die Trauung gültig verrichten konnte; indem 
der Fall sehr leicht eintreten könnte, daß wirklich bei dem 
Rabbiner ein gesetzlich begründeter Einspruch eingelegt worden, 
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die Verlobten aber, zumal an kleinen Orten, dem ohngeach- 
tet, und ohne daß jener beseitigt worden, sich von einem an- 
dern trauen lassen. Aus dem Angeführten werden Ew. Ex- 
zellcnz gnädigst zu entnehmen geruhen, wie

ad 1. bei der Trauung jüdischer Eheverlobten außer der 
Zusammenkunft unter dem Trauhimmel und dem Anstecken 
des Ringes noch mehrere religiöse Formen und Zeremonien 
erforderlich sind;

ad II. außer den Ehehindernissen nach den Landes-Ge- 
setzen noch mehrere nach den jüdischen Religionsbegriffen vor- 
Handen sind, die jeden religiösen Israeliten und besonders den 
Rabbiner verhindern, die Trauung in jenen etwa eintretenden 
Fallen zu verrichten, und daß noch weniger dieser dazu an- 
gehalten werden kann, wenn, wie dies, dem Ewigen sei 
Dank, in den königlichen Landen der Fall ist, kein Gewissens- 
zwang statt finden soll. Und daß endlich

ad III. die Konkurrenz eines Rabbiners bei der Trauung, 
und daß solche nur von diesem erfolge, höchst nothwendig sei.

Wenn nun gleich, wie ich schon Eingangs unterthänig 
bemerkt habe, die Vorschrift des §. 25. des Allerhöchsten 
Edikts vom Ilten Marz 1812 in Konkurrenz mit dem §. 21. 
daselbst nicht anders als dahin interpretirt werden kann, daß 
es in allen diesen Punkten bei den Vorschriften, Observanzen 
und Zeremonien des jüdischen Ritus verbleiben solle, so kön- 
nen dennoch, da dies speziell dort nicht bemerkt ist, manche 
Irrungen, unrichtige Auslegung des Gesetzes und Mißver- 
ständnisse dadurch entstehen, daß viele glauben könnten, das, 
was in den Vorschriften jenes Edikts und in den Landesge- 
setzen nicht ausdrücklich als zur Trauungs-Form und zur 
Gültigkeit einer jüdischen Ehe erforderlich verordnet ist, auch 
als überflüssig und nicht nothwendig zu erachten sei, und da- 
her vermeinen können, daß die Trauung auch ohne diese Ze- 
remonien, ohne den Rabbiner und von jeder sonst beliebigen 
Person und selbst in den ad II. erwähnten Fällen verrichtet 
werden könne und müsse. Ja, es haben sich sogar schon 
Fälle der letzteren Art ereignet, wo ich die Trauung verwei- 
gerte, und sich die Partheien bei der K. H. Reg. über mich 
beschwerten. Es sind nun zwar in Rücksicht meines dagegen 
abgestatteten Berichts die Beschwerdeführer zurück gewiesen 
worden; ich muß indessen dennoch, und besonders bei den 
Gemeinden in den übrigen K. Landen und in den Provinzial- 
Städten befürchten, daß durch solche etwanige unrichtige In- 
terpretation der mehr beregten gesetzlichen Vorschrift Jrreligio- 
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sität und ungültige jüdische Ehen entstehen könnten. Ich 
habe mich daher von Amtswegen und aus Religions-GewN- 
scn veranlaßt gefunden, Ew. 2c. hiermit unterthänigst zu 

bitten,
Ew. 2c. wollten gnädigst durch ein hohes Ministerial- 
Zirkular an alle Königliche Regierungen zur ander- 
weitigen Eröffnung an die Magistrate und Bekanntma- 
chung in bei: Amts - Blattern verordnen und deklariren, 

daß
1) zur rechtsgültigen Trauung einer jüdischen Ehe außer 

der Zusammenkunft unter dem Trauhimmel und dem 
feierlichen Anstecken des Ringes auch die sonst bis jezt 
herkömmlichen Zeremonien und Observanzen erforderlich 

seien;
2) keine dergleichen Trauung statt haben, noch ein Nab- 

biner zu deren Verrichtung gezwungen werden könne, 
wenn nach den Neligions - Begriffen des Juden- 
rhums ein Ehe-Hinderniß vorhanden, auch wenn 
dies nach den Landes-Gesetzen nicht der Fall ist.

3) Daß die Trauung nur von dem Rabbiner des Orts, 
oder von Jemand, der von demselben ermächtigt wird, 
vollzogen werde.

Von der hohen Weisheit und den bekannten religiösen 
Gesinnungen Ew. 2c. halte ich mich einer beifälligen hoher: 
Resolution um so mehr versichert, als aus allen Allerhöch- 
sten Verordnungen die Allergnädigfte Intention hervorgeht, 
einem jeden preußischen Unterthan Neligions- und Gewis- 
sens-Freiheit zu gestatten, alle Irreligiosität, Gewissenszwang 
und desfallsige irrige Meinungen aber zu verhindern.

Berlin, den 13ten November 1820.

Ew. 2c.

Der Vice - Ober-Landrabbiner

Meyer Simon Weyl.
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b.
Reskript des Herrn Justiz-Ministers.

Auf Ihre bei dem Königl. Ministerium der geistlichen 
Angelegenheiten eingereichte, und an den Justiz-Minister ab- 
gegebene Borstellung vom 13ten v. M. wird Ihnen bei Zu- 
rücksendung deren Original-Anlage eröffnet: daß zu der von 
Ihnen nachgesuchten ׳Deklaration und Bekanntmachung der 
Formalitäten in den Ehesachen israelitischer Glaubensgenossen, 
kein zureichender Grund vorhanden ist. Das Gesetz vom 
Ilten Marz 1812 verordnet §§. 20 und 21 ganz unzwei- 
deutig:

 daß die privatrechtlichen Verhältnisse der Juden nach״
eben denselben Gesetzen beurtheilt werden sollen, wel- 
che andern preußischen Unterthanen zur Richtschnur dienen," 

und
 daß Ausnahmen hiervon nur bei solchen Handlungen״
und Geschäften statt finden, welche wegen Verschieden- 
heit der Religionsbegriffe und des Kultus an besondere 
gesetzliche Bestimmungen und Formen nothwen- 
dig gebunden sind."

Wo das gedachte Gesetz die bei diesen Ausnahmen zu 
beobachtenden Formen (wie zum Beispiel §. 22—27 gesche- 
hen ist), speziell vorschreibt, hat es dabei sein Bewenden. 
In so fern aber solche darin nicht ausdrücklich bestimmt, und 
nichts destowenigcr nach jüdischem Kultus und Religionsbe- 
griffen gesetzlich nothwendig sind, ist es nicht die Absicht 
des Gesetzgebers gewesen, dann einzugreifen. Jedoch versteht 
es sich von selbst, daß jene Nothwendigkeit durch ein an er- 
kanntes Gesetz im Judenthum feststehen muß, so wie 
es auch dabei keinem Zweifel unterliegt, daß die Beurtheilung 
der privatrechtlichen Verhältnisse der Juden vor dem Eivilrich- 
ter dadurch keiner mehrern Beschränkung als die Privatver- 
hältnisse aller übrigen Unterthanen ausgesetzt werden dürfen.

Hieraus folgt denn zugleich, daß die von einem Juden 
nachgesuchte und erhaltene Ehe-Dispensation von dem Civil- 
richter, — unbeschadet ihrer Beurtheilung nach jüdischen Reli- 
gions-Begriffen — für vollkommen gültig und wirksam ge- 
achtet werden muß.

Mit Rücksicht auf die oben entwickelten Prinzipien wird 
es Ihnen nicht schwer fallen, Ihre Amtshandlungen zu re- 
geln, und Sie werden nicht zu besorgen haben, daß Ihnen 
dabei ein Zwang auferlegt werden möchte, welcher mit dem

18
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Geiste des Gesetzes und mit Ihren individuellen Religions- 
begriffen — in soweit sie den jüdischen Gesetzen entspre- 
chen — nicht im Einklänge stände.

Berlin, den löten Dezember 1820.

Der Justiz-Minister

v. Kircheisen.

An den Herrn Vice-Ober-Landrabbiner 
Meyer Simon Weyl allhier.

: 10.

Das Trau-Ritual unter israelitischen Glaubens- 
genossen.

Reskript des König!. Ministeriums des Innern.

(v. Kamptz Annalen Bd. 2. S. 727.)

Auf Ihre Vorstellung vom 28sten d. M. dient Ihnen 
zur Resolution, daß, da nach §. 17. des Edikts vom Ilten 
Marz 1812. inländische Juden unter sich Ehebündnisse schlie- 
ßen können, ohne hiezu einer besondern Genehmigung oder 
der Losung eines Trauscheines zu bedürfen, sofern nach all- 
gemeinen Vorschriften der Erlaubniß zur Ehe selbst nichts 
entgegen steht, und da nach §. 25. desselben Edikts bei den 
Ehen der Juden, an die Stelle der zu einer christlichen voll- 
gültigen Ehe erforderlichen priesterlichen Trauung die Zusam- 
menkunft unter dem Trauhimmcl und das feierllche Anstecken 
des Ringes tritt, und dem, für christliche Ehen verordnete 
Aufgebote die Bekanntmachung in der Synagoge gleich zu 
achten ist, die von Ihren Söhnen abzuschließenden Ehen in 
bürgerlicher Hinsicht volle Kraft und Gültigkeit haben, wenn 
die hier erwähnten angeordneten Förmlichkeiten beobachtet 
werden, und es lediglich Ihnen überlassen bleibt, ob und 
welche anderweitige Feierlichkeiten Sie noch nach jüdischen 
Ritual-Vorschriften beobachten wollen, indem leztere auf die 
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bürgerliche Gültigkeit der abgeschlossenen Ehen von gar kei- 
nem Einfluß sein können.

Berlin, den 31sten Juli 1818.

An
den Banquier Herrn Herz Beer hier.

11. n
Die Vollziehung jüdischer Ehen und die Verhalt- 

nisse der Rabbiner rücksichtlich derselben.

Resolution der Ministerien der Geistlichen-, Un- 
terrichts- und Medizinal - Angelegenheiten, so 
wie des Innern an den Vice-Ober-Landrabbiner 

Herrn Meyer Simon Weyl.
(v. Kamptz Annalen 1825. Bd. 9. S. 106.)

Die unterreichneten Ministerien können sich zu der von 
Ihnen mittelst Vorstellung vom 17ten v. M. ungehörig bei 
dem Königl. Justiz-Ministerio in Anttag gebrachten Dckla- 
ration des §. 25. des Allerhöchsten Edikts vom Ilten Marz 
1812. nicht bewogen finden.

In diesem §. sind die gesetzlichen Erfordernisse einer voll- 
gültigen Ehe unter Juden genau angegeben, und das In- 
teresse der Staats-Behörde beschrankt sich darauf, auf die 
Beobachtung der diesfalligen Vorschriften zu halten.

Dagegen liegt derselben nicht ob, auch die Anwendung 
der nach jüdischen Ritual-Gesetzen bei der Vollziehung von 
Heirathen üblichen Gebrauche zu kontrolliren, indem solche 
bei den Bekennern einer blos geduldeten Religion lediglich 
dem Gewissen eines jeden Einzelnen überlassen bleiben muß. 
Am wenigsten kann den jüdischen Rabbinern ein aus- 
schließliches Recht, Trauungen (die nach den Bestimmun- 
gen des angeführten Edikts in dem bezeichneten §. zu einer 
vollgültigen Ehe überhaupt nicht erforderlich sind) entweder 
selbst vorzunehmen, oder durch speziell von ihnen dazu er- 
machtkgte Personen vornehmen zu lassen, zugestanden wer- 
den, weil den Rabbinern der Juden überall keine potestas 
ecclesiastica im gesetzlichen Wortverstande beigelegt ist.

Die in Bezug genommene Allerhöchste Kabmets - Ordre 
vom 9ten Dezember 1823 ist übrigens auf die bei der Voll- 

18* 
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ziehung jüdischer Ehen statt findenden Zeremonien gar nicht 
anzuwenden, indem selbiae blos Bestimmungen darüber ent- 
halt, in welcher Art der öffentliche Gottesdienst in den Syn- 
agogen abgehalten werden soll.

Berlin, den 23ften März 1825.

Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten.

v. Altenstein.
Ministerium des Innern

.v. Schuckmann ׳ : .

נ 12.
Die bei Schließung der jüdischen Ehen zu beob- 

achtende Form betreffend.

Reskript der König!. Ministerien der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten, so wie des Innern, an die 
König!. Regierung zu Magdeburg, die Schließung der Ehen 

unter den Juden betreffend.

(v. Kamptz Annalen Band 10. S. 355.)

Der König!. Regierung wird in Bescheidung auf den 
Bericht vom 12ten d. M.

betteffend die bei Schließung der Ehen unter den Jsrae- 
liten zu beobachtende Form,

zu erkennen gegeben, daß eine allgemeine Norm hierunter im 
allgemeinen Landrecht Th. II. Tit. 1. §. 136 bis 138. sich 
findet. Für alle Religions - Parteien ist hier vorgeschrieben, 
daß der Trauung jedesmal ein Aufgebot vorhergehen muß. 
Das Aufgebot der sich verheirathenden Juden muß m der Syn- 
agoge geschehen, und es ist von Polizei wegen darauf zu 
halten, daß solches nicht unterbleibt, sondern auf eine dem 
Zwecke entsprechende Weise vorgenommen wird.

In welcher Form die Juden übrigens ihre Ehen vollzic- 
hen wollen, kann ihnen innerhalb der Grenzen ihrer Reli- 
gions-Gebrauche überlassen bleiben.

Berlin, den 24sten Februar 1826.
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13.

Die Gültigkeit jüdischer ohne Trauungen ge- 
schlossener Ehen.

Schreiben der König!. Ministerien der Geist!!- 
chen-, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenhei- 
ten, so wie des Innern, an das König!. Kurmar- 

kische Pupillen-Kollegium.

(v. Kamptz Annalen Bd. 13. S. 295.)

Einem König!. Pupillen - Kollegium erwiedern wir erge- 
benft auf das Schreiben vom Listen März c., daß, da zur 
bürgerlichen Gültigkeit einer Ehe unter Juden gar keine 
Trauung durch einen Rabbiner erforderlich ist, es auf die 
Ansichten des Rabbinats-Assessors N. von der Zulässigkeit der 
Ehcverbindung zwischen der N. und dem N. nicht ankommen 
kann, sobald diese Brautleute sich darüber hinwcgsetzen wol- 
len, daß ihre Verbindung nach jüdischen Religionsbegriffcn 
nicht zulässig ist. Der Obrigkeit genügt es, daß nach den 
Landes-Gesetzen kein Ehehindernrß obwalte, und daß die Ehe 
auf die in dem allerhöchsten Edikte vom Ilten März 1812 tz. 
26. vorgcschriebener Weise abgeschlossen wird.

Bei etwaiger Weigerung des N. N., die jüdischen Trau- 
ungs-Zeremonien zu verrichten, kann derselbe dazu, den Ge- 
setzen seiner Religion entgegen, nicht angehalten werden. 
Die Bekanntmachung in der Synagoge aber, welche gesetz- 
!ich als Aufgebot gilt, darf der Vorstand der jüdischen Ge- 
meine dahingegen nicht versagen, indem dies kein gottesdienst- 
licher, sondern ein wesentlicher bürgerlicher Akt ist.

Berlin, den 19ten Mai 1829.
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14.
Ueber die Zulässigkeit der Anwendung von 
Zwangsmitteln zur Annahme des Scheidebriefes 

nach jüdischem Ritus.

a.
Gutachten des Vice - Ober - Landrabbiners W ey l an das Kö- 
nigl. Justizministerium (in Sachen der geschiedenen M — n 

geb. K. zu 33—u.)

Die von Sr. Exzellenz dem Herrn Justizminister in dem 
hohen Reskript vom 7ten v. M. aufgestellte Frage:

 -welchen Ausgang die Sache hinsichtlich der bcabsich״
 -tigten Wiederverheirathung nach den jüdischen Ritual״
 -Gesetzen habe, wenn der geschiedene Theil die Erthei״
 lung des Konsenses verweigere und durch gerichtliche״
 "?Zwangsmittel nicht dazu vermögt werden könne״

verfehle ich nicht, wie folget, unterthanigst zu beantworten.
Bereits in meiner unterthanigsten Erngabe an das Hohe 

Justizministerium vom 24ften Dezember 1819 und gehör- 
samften Bericht an das Königl. Hochpreißl. Kammergericht 
vom Ilten Februar 1820 habe ich dargethan, daß nach den 
jüdischen Ritualien jeder Ehegatte, sobald die Ehe gesetzlich 
getrennt werden mußte, den Konsens zur Ertheilung und 
Annahme des Scheidebriefes nicht verweigern durfte, und 
durch welche Zwangsmittel sie allenfalls dazu angehalten 
wurden. Die lezten waren jedoch in so fern von verschie- 
dener Art) wenn die gedachte Weigerung Seitens des Ehe- 
mannes, oder wenn sie Seitens der Ehefrau geschah. Denn 
beim erstem sollten selbige eine active Handlung, das Schrei- 
den und Ertheilen des Scheidebriefes, bei der andern aber 
nur eine passive, die Annahme desselben oder Duldung, daß 
er ihr gegeben werde, bewirken. Leichter abstinirte man da- 
her auch, wenn die Abstination von dem Ehemanne, als 
wenn diese von der Ehefrau erfolgte.

Eben so verschieden waren auch die Folgen, wenn die 
angewandten Zwangsmittel fruchtlos blieben, ob der Ehe- 
mann oder die Ehefrau abstinirte. Denn im erstem Falle 
konnte dem Ehemanne erlaubt werden, sich anderweitig zu 
verheirathen, auch weun die erste Ehefrau den Scheidebrief 
nicht angenommen hatte, wenn er sich dazu den Konsens 
von 100 Rabbinern aus den verschiedenen Landern bewirkte,
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Abenhaescr Kap. 119. §. 5. nebst Anmerkung und 
Bemerkung des Kommentars Bet Schmuel Nr. 8., 

indem die mosaischen Gesetze ursprünglich es erlauben, 
mehrere Frauen zu nehmen.

Abenhaescr Kap. 1. §. 9. I. D. Michaelis Ab- 
Handl, von den mosaischen Ehegesetzen. Göttingen 1768. 
P. 231., Michaelis mosaisches Recht Th. 2. §.94. sey. 

Nur von dem Rabbi Gerson erfolgte das Verbot, nicht 
mehr als eine Frau zu heirathen, und im Ueberttetungsfalle 
wurde der Bann darauf gesetzt, und so wurde es auch unter 
den Israeliten als ein bestehendes Gesetz eingeführt und beob- 
achtet; jedoch wurde es zugleich dem Ehemanne gestattet, sich auch 
ohne Ertheilung des Scheidebriefes von der Ehefrau ander- 
weitig zu verheirathen, wenn diese etwa wahnsinnig gewor- 
den, oder ihn boshaft verlassen hatte; dies aber auch nur 
durch die Zustimmung von 100 Rabbinern aus den verschie- 
denen Ländern.

Abenhaescr 1. c. §. 10. nebst Anmerkung und Be- 
merkung des Kommentars Bet Schmuel No. 23. und 
die des Chelkat Mechokek No. 16.

Man hatte daher, in dem Falle die Eheftau ohne recht- 
lichen Grund die Annahme des Schcidebriefes verweigerte, 
und alle gesetzlichen Zwangsmittel bei ihr unwirksam blieben, 
das ncmliche Gesetz, wie bei der Wahnsinnigen oder bei der 
den Mann boshaft verlassenden angewendet; indem jener 
Fall den leztern beiden darin gleich war, daß in allen die 
Ertheilung des Scheidebriefes, durch die in der Person der 
Ehefrau theils ohne und theils mit ihrer Schuld sich ereig- 
neten Umstande, ohne Verschulden des Ehemannes unmög- 
lich geworden.

Im andern Falle aber, wenn der Ehemann der Erthei- 
hing des Scheidebriefes abstinirte und die gesetzlichen Zwangs- 
mittel und alle Grade des Bannes, wie solche im Jore Dea 
Cap. 334. vorgeschrieben sind, ohne Wirkung blieben, so 
konnte die Ehefrau niemals, als nur nach dem Tode des Man- 
nes sich anderweitig verheirathen. Selten aber trat dieser 
Fall wirklich ein, indem gewöhnlich, wenn selbst körperliche 
Züchtigungen nichts halfen, der Abstinat doch durch den ihn 
höchst1 druckenden Bann, welcher erforderlichen Falls bei der 
beharrlichen Weigerung bis zu seinem Tode nicht aufgehoben 
wurde,

I. c. §. 13.
zur Ertheilung des Schcidebriefes bewogen wurde.
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Hieraus ergiebt sich,
daß nach jüdischem Ritus zwar, wenn die Ehefrau 
durch Zwangsmittel nicht vermocht werden konnte, den 
Scheidebrief anzunehmen, dennoch ein Mittel vorhan- 
den war, daß der Ehemann sich auch ohne jene ander- 
weitig verheirathen darf, dies aber niemals im umge- 
kehrten Falle, wenn der Ehemann die Ertheilung ver- 
weigerte, gestattet werden konnte, und wenn es etwa 
dennoch geschah, die Ehefrau und deren zweiter Ehe- 
mann als Ehebrecher und die etwa erzeugten Kinder 
als Mamserim, Schandflecken, geachtet w.urden.

Berlin, den 3ten Februar 1825.

15.
Ueber denselben Gegenstand.

Reskript des Königl. Justizministeriums an das Köngl. Ober- 
Landesgericht zu Magdeburg.

Dem Königl. Ober-Landesgericht wird auf die in dem 
Bericht vom 13ten v. M. enthaltene Anfrage, wegen der 
bei Ehescheidung unter Juden zur Annahme des Scheidebrie- 
fes nach jüdischen Ritual-Gesetzen oder zur Ausstellung des 
Konsenses in die anderweitige Verheirathung, anzuwenden- 
den Zwangsmittel, eröffnet, wie es in dem Falle, welcher zu 
der Frage Veranlassung gegeben hat, keinem Bedenken unter- 
worfen sein kann, daß die geschiedene S...n durch die in 
der allgemeinen Gerichts-Ordnung Theil 1. Tit. 24. §. 48 — 
52. vorgeschriebenen Zwangsmittel zur Annahme des Scheide- 
briefes, oder Ausstellung des Konsenses in die anderweitige 
Verheirathung des S...n S n angehalten werde. Der 
Justizminister theilt hierbei dem Kolleaio den von dem hiesi- 
gen Vice-Ober-Landrabbiner Weyl über die Weigerung der 
Ertheilung des Scheidebriefes und resp, der Annahme dessel- 
ben erstatteten Bericht vom Sten Februar c. *) abschriftlich 

*) S. vorstehenden Bericht; auch bas hohe Reskript des Königl. 
Justizministeriums vom 15tcn Dezember 1820. S. 273.
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mit, um von dessen Inhalt für vorkommcndc Falle Kenntniß 
zu nehmen.

Berlin, den 12ten September 1825.

Der Justizminister

(gez.) Graf von Dunkelmann.

B. Eidesleistungen.

1.
Ueber die mangelhafte Beschaffenheit des bei den 
jüdischen Eidesleistungen gebrauchten Gebetman- 

tels (Tallis).
(Kleins Annalen Bd. 10. Pag. 289—309.)

Bericht des Königl. Kammergerichts an Sr. Königl. 
Majestät auf die Eingabe des Johann Heinrich Dres- 
den, betreffend die mangelhafte Beschaffenheit des bei 
den jüdischen Eidesleistungen gebrauchten Tallis und die 
von dem Supplikanten verlangte Bestallung zum Auf- 
feher bei den jüdischen Eidesleistungen.

Allerdurchlauchtigster 2c. 2c.

Der getaufte Jude Johann Heinrich Dresden, welcher 
als Jude mehrere Jahre hindurch unter seinem damaligen 
Namen Hirsch Dresden bei dem hiesigen Doctor medicinae 
Markus Elieser Bloch gedient hat, ist mit seinem oben ge- 
nannten vormaligen Brodherrn deswegen in einen weitlausti- 
gen Prozeß gerathen, weil er die Erstattung seiner Ausla- 
gen 2c. für mehrere auf des erstem Geheiß ihm aus Suri- 
nam mitgebrachten Naturalien fordert. In diesem Prozeß 
veroffenbarte sichs, daß der Dresden einst, als er Gelder für 
seinen Herrn bei der Sechandlung erhoben, von dem Kassi- 
rer Michaelis aus Versehen 100 Rthlr. zuviel empfangen, 
solches Geld aber nicht wieder abgeliefert habe, ungeachtet 
dieser Irrthum des Michaelis ihm bekannt geworden war.
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Der Umstand: ob nun der D. Bloch zu der Nichtzurückgabe 
des Geldes durch seinen Rath und Genehmigung konkurrirt? 
oder ob der Dresden dem Willen und Rath des D. Bloch 
entgegen dieses Geld zurück behalten habe? als weshalb beide 
sich widersprachen, sollte bei der eröffneten Kriminal-Unter- 
suchung ausgemittelt werden. Dresden bezog sich unter an- 
dem auf die ehemals bei dem v. Bloch geführte Hausrech- 
nungen und forderte deren Edition, der D. Bloch laugnete 
aber den Besitz derselben mittelst Ableistung des Editions- 
Eides.

Bei dieser Eidesleistung ist nun in Gemäßheit der Vor- 
schriften des Zirkulars vom Isten Mai 1786 ein Tallis oder 
Gebet-Mantel gebraucht, welcher nach der Meinung des 
Dresden nicht die gesetzliche Form gehabt hat, und daher 
halt er den geleisteten Eid nicht für rechtsgültig, weil, wie 
er sagt, die Juden nach der Lehre der Nabbinen sich durch 
einen Eid nicht gebunden halten, der so unförmlich abgestat- 
tet worden ist.

Aber nicht die Ungültigkeit dieser Eidesleistungen allein 
hat der Dresden in seiner allcrunterthänigsten Eingabe vom 
Listen April 1792 und sonst in den Akten ausführen wollen, 
sondern es ist ihm vielmehr eigentlich und hauptsächlich dar- 
um zu thun:

als Assistent bei den jüdischen Eidesleistungen angesetzt 
zu werden,

um auf die gehörigen Förmlichkeiten der jüdischen Eideslei- 
stungen um so mehr zu vigiliren, als, seiner Meinung nach, 
mit den: oftgedachten mangelhaften Tallis schon viele hundert 
Eide ungültig geschworen sein, und dadurch die christlichen 
Parteien den größten Nachtheil an ihrem Vermögen erlitten 
haben sollen. Um diesen Behauptungen desto mehreren Ein- 
gang zu verschaffen, hat er sich auch wiederholentlich auf 
Grundsätze der Nabbinen bezogen, welche es seiner Angabe 
nach für erlaubt und unsträflich halten, wenn ein Jude die 
Gelegenheit, einen Christen zu betrügen, benutzt.

Ew. Königl. Majestät Allerhöchstes Reskript yom 30sten 
April et praes. den 9ten Mai c. befahl uns allergnädigst, 

durch nähere Vernehmung des Suppl. und Erkundigung 
bei Sachverständigen auszumitteln: was es mit der an- 
geblich mangelhaften Beschaffenheit der zehn Gebote ei- 
gentlich für eine Bewandniß habe, und was, um diesen 
Mängeln abzuhelfcn, eigentlich geschehen müsse: in An- 
sehung des leztern das Nöthige zu verfügen, wie solches 
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geschehen, anzuzeigen, und über das Gesuch des Suppl. 
zugleich gutachtlich zu berichten.

Um diesem allergnädlgsten Befehl zu genügen, haben wir 
nicht nur den Dresden über die behaupteten Mangel des bei 
jener Eidesleistung gebrauchten Tal Hs ausführlicher ad Pro- 
tocollum vernehmen lassen, sondern auch auf seine mittelst 
allerhöchsten Reskripts vom 2ten et praes. den loten Juli c. 
uns kommum'zirte ausführlichere Darstellung der mangelhaften 
Beschaffenheit des Tallis gebührend Rücksicht genommen, den 
qn. Tallis selbst besichtigen und die bei den Eidesleistungen 
gewöhnlich als Eides-Zeugen adhibirten jüdischen Assistenten 
darüber vernehmen lassen, sondern wir haben auch die Gut- 
achten des hiesigen Ober-Landrabbiners Hirschel Löbel und 
des Ober - Konsistorialraths Teller über die Behauptungen des 
Dresden sowohl, als über die nothwendig erforderliche Be- 
schaffenheit des Tallis und über die Wirkung eines daran be- 
fundenen Mangels auf die Verbindlichkeit oder Ungültigkeit 
der Eidesleistung, erfordert. Nach dem Eingang dieser Gut- 
achten finden wir uns nunmehr in den Stand gesetzt, Ew. 
Königl. Majestät vorgedachtem Allerhöchsten Befehle, durch 
Erstattung unsers allerunterthänigsten Berichts pflichtschuldigst 
zu genügen.

Die Mangel, welche der Suppl. an dem oft erwähnten 
bei der Eidesleistung des D. Bloch gebrauchten Tallis oder 
Gebetmantels gerügt hat, sind:

1) daß die Fäden an demselben, Zizis genannt, nicht 8, 
sondern nur 7 gewesen, und

2) daß diese Fäden auch nicht die vorgeschriebene Länge 
von drei mal 3 Fingergliedern gehabt hätten, vielmehr 
kaum einen Finger lang gewesen wären.

Es ist nun zwar durch den Augenschein an dem von den jü- 
dischen Assistenten produzirten Tallis richtig befunden worden, 
daß dieser bei den jüdischen Eidesleistungen gewöhnlich ge- 
brauchte Gebetmantel vorgeschriebenermaßen an jedem seiner 
vier Zipfel ein'Bündchen Fäden gehabt hat, zwei Bündchen 
aus 8, und eines aus 7 Fäden gleicher Länge, das vierte 
aber aus 7 Fäden von ungleicher Länge bestand, welche ab- 
gerissen zu sein schienen, und sämmtliche Fäden, außer den 
dem Anschein nach abgerissenen, ungefähr die Länge von 6 
bis 6 Fingergliedern hatten.

Die bei den Eidesleistungen der Juden allhker gewöhnlich 
adhibirten beständigen Eideszeugen oder Assistenten haben nun 
aber hiebei versichert, daß, dem Gebrauch nach, wenn so ein
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Tallis neu verfertigt wird, darauf nur gesehen würde, daß 
an jedem der vier Zipfel 7 oder 8 solche Faden, Zizis gc- 
nannt, geheftet würden, und so wie deren Lange willkührlich 
auch nirgends vorgeschrieben worden sei, eben so schade es 
auch dem Tallis nicht, wenn in der Folge zufällig die Faden 
abgerissen würden. Sie bezogen sich außerdem darauf, daß 
der Tallis weder nach ihren Religionsgrundsätzen ein Heilig- 
thum sei, wie z. B. die Tephillin, noch bei dem Gebet im 
allgemeinen oder bei der Eidesleistung insbesondere ein we- 
sentlich nothwendiges Erforderniß sei, ohne dessen Gebrauch 
man nicht gültig oder kräftig sollte beten oder schwören kön- 
nen; sie versicherten, daß daher viele ihrer Glaubensgenossen 
niemals einen Tallis beim Gebet brauchten, daß er, so wie 
die darin befindlichen Fäden nur zur Vermehrung der Andacht 
durch die Erinnerung an die Gebote Gottes erfunden, und 
dem nicht nöthig sei, welcher dergleichen sinnlichen Mittels 
zur Erweckung seiner Andacht nicht bedürfe; sie bezogen end- 
lich sich darauf, daß der Gebrauch des Gebetmantels bei 
den jüdischen Eidesleistungen in christlichen Gerichten auch al- 
lererst durch das Zirkulare vom Isten Mai 1786 eingeführt, 
vorher aber niemals erfordert sei.

Der Ober-Landrabbiner Hirsche! Löbel hat in seinem Be- 
richt vom 25sten September e., welchen wir, seinem ganzen 
Inhalt nach ♦), abschriftlich hiebeifügen, eben so, wie der 
wegen seiner Kenntnisse der jüdischen und talmudischen Lehren 
allgemein berühmte Ober-Konsistorialrath Teller in seinem 
abschriftlich hiebeiliegenden Gutachten **) vom lOten dieses jene 
Behauptung bestätigt. Es ist ihrer Meinung nach nicht ein- 
mal beim Gebet, noch weniger bei den Eidesleistungen eines 
Juden wesentlich nothwendig,

daß er einen Tallis habe.
Die Rabbiner haben überhaupt den Gebrauch des Tallis erst 
eingeführt, und zwar nicht als ein wesentliches Erforderniß, 
sondern als ein zur Erinnerung an die ,Gebote Gottes nützli- 
ches und zur Erweckung der Andacht dienendes Mittel; und 
wenn in neuen Zeiten "die jüdischen Rechtsgelehrten mancher- 
lei von der Decke über den Kopf oder dem Tallis und dem 
Kleide mit Zizis, von der Zahl und Länge dieser Zizis oder 
Fäden und Knoten, und endlich von der Beschaffenheit der

♦) Anlage 1.
*♦) Anlage 2.
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Schnur von wollenem Zeuge mit 5 Knoten genauer bestimmt 
haben; so bleibt doch das von ihnen als wesentlich nothwen- 
dig geachtete, nach der Versicherung des Ober-Konsistorial- 
raths Teller, nur

 ",das Kleid, welches an vier Ecken Faden hat״
dagegen alle übrigen Bestimmungen nicht als wesentlich an- 
zusehen sind. Selbst die Deutung der Faden und Knoten 
ist nach diesen jüdischen Lehrern verschieden. Einige wollen 
durch die 5 Knoten an die 5 Bücher Moses, durch die 4 
Zipfel des Kleides an die 4 Gegenden der Welt erinnern, so:

 daß der Mensch, er sehe nach einer Weltgegend nach״
",welcher er wolle, sich der Gebote Gottes erinnere״

Andere haben die Deutung weiter getrieben, indem sie aus- 
gerechnet haben, daß es überhaupt 613 Gebote Gottes in 
den Büchern Moses gäbe, daß das hebräische Wort Zizith 
durch Verwandlung der Buchstaben in Zahlen gerade 600, 
die 8 Fäden und 6 Knoten aber die übrige Zahl 13 aus- 
machten, und so an alle 613 Gebote Gottes erinnert würde, 
weil es in der mosaischen Verordnung heißt:

 daß du gedenkest aller Gebote des Herrn und thuest״
".sie״

Der Ober-Konsistorialrath Teller führt dies in seinem 
Gutachten mir dem Beifügen an, daß dies offenbar ein blo- 
ßes kabbalistisches Spiel, und um es zu Stande zu bringen, 
nur die Vorschrift von den 8 Fäden und 5 Knoten erfunden 
sei, daher kein denkender Jude einen reellen Werth darauf 
legen würde. Der weise Joseph Karo, ein spanischer Rabbi- 
ner, genannt das Wunder der Welt, habe in seinem 
Buch Schulchan Aruch in dem Traktat von den Zizis 
fol. 95.

 das Tragen des Tallis nicht für nothwendig, sondern״
 nur für nützlich gehalten, mit den Worten: Wer keinen״
//Tallis von 4 Ecken anzulegen hat, der ist an das Ge- 
 ,setz' von den Zizith nicht gebunden. Es ist aber gut״
 daß jeder besorgt sei, täglich einen kleinen Tallis zu״
 -tragen, daß er sich alle Augenblicke der Gebote mn״
".nere״

Eben dieser weise Rabbiner habe auch von den 8 Faden gar 
nichts, von den 5 Knoten aber ebenfalls nicht erwähnt, daß 
sie nothwendig sein müßten, sondern nur überhaupt 
gedacht, daß die 5 Knoten an die 5 Bücher Moses 
erinnerten.
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Ferner hat der Ober-Konsistorialrath Teller in seinem 
Gutachten ausgeführt: daß der Gebrauch des Tallis überhaupt 
bei Eidesleistungen nicht nothwendig, nicht einmal allgemein 
gebräuchlich fef, und daß die Beschaffenheit desselben in Ab- 
sicht der Zahl und Länge der Fäden außerwesentlich sei, daß 
cs genug sei, wenn das wollene Zeug 4 Enden, und an je- 
dem ein Bündel Fäden habe; daß ein Mangel an diesen Fä- 
den den Tallis nicht untauglich mache, wie z. B. wenn er 
nicht von einem Israeliten gemacht ist, und nirgends soll die 
Untauglichkeit desselben in dem Fall behauptet sein,

wenn er weniger als 8 Fäden und 5 Knoten hat, son- 
dern nur angenommen sein,

er müsse nicht mehr haben als 8 Fäden und 5 Kno- 
ten. ־ t ,

Der Ober - Konsistorialrath Teller halt es daher, wenn 
ein Tallis bei Eidesleistungen gebraucht wird, für hinlänglich:

 wenn nur zusammengeschnürte Fäden an den Ecken des״
 ,Kleides hervorragen, so daß sie gesehen werden können״
 und ein Mangel an denselben oder an den Zizith kann״
 seiner Meinung nach die Eidesleistung nicht unkräftig״

Er"stünmt endlich der Meinung des Ober-Landrabbiners 

völlig bei, welcher sagt: . 5 . ..
daß die Juden unter den Kleidern em kleines viereckig- 
tes Kleid tragen, woran Zizis sind, und sich noch dazu 
während des" Gebets in einen Tallis einhüllen, sind 

',',eingesührte Zeremonien, bei dem Eide aber ganz un- 

Nachlesen Gutachten läßt sich wohl weiter nicht daran 

rweifeln daß die obbeschriebene Beschaffenheit des bei der 
Eidesleistung des v. Bloch gebrauchten Gebetmantels der 
Kültiakeit jenes Eides durchaus keinen Eintrag thun könne, 
und daß Animosität oder Unwissenheit den Suppl. Dresden 
nur vermocht haben können, in seiner Eingabe soviel Ge- 
wicht auf die Zahl und Länge der Faden zu legen, als ihm 
zur Erreichung seiner eigennützigen Achlcht am dienstlichsten 
acschienen hat. Wir glauben daher auch, daß es für die Zu- 
kunft wegen der Beschaffenheit des Gebetmantels keiner wer- 

tCm N^chwei^ weniger'scheint uns die Ansetzung eines christ- 

lichcn Aufsehers auf die gehörige Beobachtung der gesetzlichen 
Förmlichkeiten bei den Eidesleistungen nothwendm oder rath- 
sam, am allerwenigsten aber die Person de^ Suppl. dazu
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geschickt zu sein. Der im Zirkular vom Isten Mm 1786 vor- 
geschriebenen Förmlichkeiten sind wenige, und nur solche, auf 
deren Beobachtung christliche Gerichtspersonen, ohne weiter 
von den jüdischen Religionsgrundsätzen oder Gebräuchen un- 
terrichtet zu sein, füglich sehen können. Die richtige Be- 
schaffenheit der Thora und des Gebetmantels kann und muß 
man wohl den öffentlichen Bedienten der jüdischen Gemeinde, 
die bei ״der Eidesleistung gebraucht werden, dem Gelehrten 
oder Assessor, dem Klepper, und den Eideszeugen zutrauen 
^n der Synagoge wird die erstere, die die Juden als heilig 
halten, aus dem Schranke, welcher diese H-iligthümer ver- 
wahrt, jedesmal herausgenommen, und cs laßt sich wohl nicht 
denken, daß darin und in der Gesellschaft der wirklichen Hei- 
lrgthumer ungültige oder unkräftig geachtete Exemplare der 
Thora geduldet werden würden. Den Gebetmantel bringt 
auch nicht der Schwörende, sondern die Eideszeugen reichen 
thn demselben. Diese Leute sind ein für allemal dazu bestellt 
bei den Eidesleistungen zugegen zu sein, und haben die Ner- 
muthung wohl für sich, daß sie ihre Pflicht beobachten wer- 
den, aber auch selbst nach dem obangeführten Gutachten ist es 
außerwesentlich, ob ein Gebetmantel und ein Kleid mit Zizis 
adhtbrrt werde, oder nicht; es bedarf also darauf einer Auf- 
sicht um so weniger, als der Eid durch die Beschaffenheit die- 
ses Kleides an feiner Gültigkeit weder etwas gewinnt noch 
verliert. '

(Sin solcher Aufseher würde auch diese Aufsicht wohl nicht 
umsonst fuhren, sondern dafür bezahlt sein wollen, dies würde 
die ohnehin schon jezt /ehr großen und unvermeidlichen Kosten 
emer indischen Eidesleistung noch mehr und zwar ohne Noth 
vermehren. Der Suppl. endlich, welcher so vielfältig seinen 
Haß gegen die Juden tn dieser Rechts-Angelegenheit qereiat 
I'slt, wurde deshalb, und als gelauster Jude durch seine Ge- 
genwart eher die Andacht des Schwörenden stören als erwek- 
ken helfen. Hauptsächlich aber würde er darum sich am we- 
mgsten zu solch einem Aufseber-Amt schicken, weil er in die- 
ser geführten Beschwerde schon einen Beweis seiner eigenen 
Unwissenheit des Wesentlichen oder Außerwesentlichen bei er- 
nein indischen Gebet oder Eide gegeben hat. Man würde of- 
fenbar zu unnutzen Störungen, Kränkungen und Bedrückung 
verluden Anlaß geben, wenn man ihre Gebräuche bei einer 
so feierlichen ׳Handlung als die Eidesleistung ist, der Kritik 
ernes solchen Menschen unterwürfe, der die Verfolgung seiner 
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ehemaligen Glaubensgenossen selbst so weit treibt, daß er ihnen 
die schändliche Lehre aufbürdet:

es sei erlaubt, die Gotm oder Christen zu betrugen und 
zu vervortheilen, wenn diese es nicht wissen;

deren Unrichtigkeit der Ober-Landrabbiner in seinem abschrlft- 
lick beigefügten Gutachten*) aufs neue gezeigt hat, nachdem 
sie von mehreren christlichen Theologen langst geleugnet wor- 
den ist; ungeachtet der Suppl. sie wahrend seines ^uden- 
tbums durch die dem Michaelis verheimlichten 100 Rthlr, 
praktisch! zu haben scheint. Wir sind daher der allerunter- 
*tS Gesuch, ihn zum Aufseher über die bei 

jüdischen Eidesleistungen vorgetchriebenen Gebrauche zu 
bestellen, gänzlich unstatthaft sei;

stellen jedoch solches Ew. König!. Majestät Allerhöchstem Gut- 
finden allerunterthänigst anheim und beharren

Ew. König!. Majestät rc.
das Kammergericht.

Anlage 1.
Bericht des Ober-Landrabbiners Hirsche! .Lobe!.

•■'n'" ' ' *' ’

Allerdurchlauchttgster rc. rc.
Ew König!. Majestät haben mir unterm 9ten v. M. al- 

darüber -u be-ich^ °b 
der Mangel an Fäden und Knoten am I all.» die Un- 
kraftigkeit des Eides nach sich ziehen könne, oder mcht .

Auch soll ich in meinem Bericht auf die von dem Dres- 
den allegirten mosaischen Vorschriften , Nabbmilchen Behaup- 
tunaen und Grundsätze Rücksicht nehmen, zu welchem Ende 
AllerbS-bss Dieselben mir das Protokoll vorn 17ten Jul. d. 
.fcrtiacn zu lassen allergnädigst geruhet haben״. »

Um nun diesen allerhöchsten Befehlen zu gehorsamen, auch 
rimleick um ähnlichen Vorgebungen und Mißdeutungen, wo- 
nrk Allerhöchst Dero Hochpreisl. Kammergericht bet ähnlichen 
Bällen in Zukunft behelligt werden könnte, zuvor,»kommen, 
werde" ich hiermit das Wesentliche der Eide, nach dem Tal

*) Anlage 3.
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mud, und nach solchen Rabbinen, welche Autorität bei der 
Nation haben, zusammenfassen und deutlich zu machen suchen, 
ob mir gleich diese Ausarbeitung bei meinen, nach einer über- 
ftandenen sehr harten Krankheit, wodurch ich der gedachten 
Auflage früher Folge zu leisten behindert worden, und daher 
wegen dieses Verzugs allerunterthanigst um Entschuldigung 
bitte, noch fortdauernden schwächlichen Gesundheitsumstanden 
sehr schwer fallt.

Die Eide zerfallen in 2 Klassen, nemlich in behauptende, 
und verpflichtende. Schwött jemand, daß sich etwas so ver- 
Wf, wie er vorgiebt; so thut er einen behauptenden Eid; 
schwort er aber, daß er in der Zukunft etwas thun oder las- 
sen werde, so thut er einen verpflichtenden Eid.

Es giebt 3 Eidesformen. In welcher Form aber auch der 
Eid ausgesprochen worden ist, so ist die Betheurung bei dem 
Namen Gottes, oder bei einer Eigenschaft Gottes, welche 
sich in der Bibel findet, als: der Barmherzige (Radium) rc 
dasjenige, welches ihm die Kraft verleihet, man mag den 
Namen Gottes, oder die Eigenschaft Gottes nennen, in wel- 
cher Sprache es auch sei, wenn sie nur dem Schwörenden 
verständlich ist.

Talmud, Rambam, Tur Choschen Mischpat 87.
Die 3 Eidesformen sind folgende:

1) Der direkte Eid; wenn der Schwörende seine Behaup- 
tung oder Verpflichtung unmittelbar betheuert, und z. B. 
sagt 1' Ich schwöre bei Gott, daß sich dieses so und so 
verhalt; oder ich schwöre bei Gott, daß ich das und das 
thun werde.

2) Der indirekte Eid; wenn der Schwörende seine Be- 
hauptung oder Verpflichtung durch eine Verfluchung be- 
theuert, welche Statt haben soll, im Fall die eidliche 
Aeußerung der Wahrheit widersprechen sollte. Er schwö- 
ret z. B., daß er von Gott verflucht sei, wenn sich 
dieses nicht so und so verhalte; oder: wenn er nicht das 
und das thun oder lassen werde.

3) Der Beschwörungs-Eid; die Erklärung dieser Form 
drückt die Benennung ganz aus: man beschwöret nem- 
lich einen andern, entweder direkte oder indirekte, und 
sagt z. B. Ich beschwöre Dich bei dem Namen Got- 
tes rc. oder: Du seist verflucht von Gott, wenn rc., und 
der Schwörende antwortet: Amen!

Alle diese Formen sind vollgültig und haben gleiche Kraft, 

19
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daher der Richter diejenige wählen kann, welche ihm zuerst 
in den Sinn kommt, und ein Jude, der in einer dieser For- 
men falsch schwöret, oder dessen Eid zu einem falschen Eid 
wird, das heißt, der seine Verpflichtung bricht, hat alle die 
Strafen zu erwarten, welche im Talmud Schevuot Kap. 6. 
Seite 39 bestimmt sind.

Die Talmudisten haben jedoch in einigen Rechtsfallen nach 
Traditions-Prinzipien erkannt, daß der Schwörende bei Ab- 
stattung des Eides den Sepher Tora (die geschriebenen 5 . 
Bücher Moses) und in dessen Ermangelung die Tfilin (Te- 
phillin) in Händen haben soll. Das heißt nicht, daß der 
Eid ohne diese heiligen Gegenstände keine Gültigkeit hätte, 
sondern blos die Gegenpartei des Schwörenden soll in eini- 
gen Rechtsfällen das Recht haben, das Gewissen des Schwü- 
renden durch den Angriff des heiligen Gegenstandes rege zu 
machen, so, daß sie berechtiget ist, die Wiederholung des 
Eides zu verlangen, wenn bei dessen Abstattung nicht we- 
nigstens die Tfilin in des Schwörenden Handen waren; sie 
kann aber gar keine Einwendung machen, wenn es, wie 
vorgemeldet, mit Angriff der Tfilin geschehen ist.

Die Anlegung der Tfilin bei dem Eide hat gar keinen 
Grund; der Schwörende soll sie blos in Händen haben, wenn 
kein Sepher Tora zu bekommen ist.

Der Tallis aber hat im geringsten keine Konnexion da- 
mit; überhaupt das Gesetz des Tallis, an und für sich, ist 
nach Bestimmung des Talmuds keine Schuldigkeit solchen zu 
haben oder zu tragen, sondern wer ein Kleid von einer ge- 
wissen Form tragen will, der muß auch Zizis (Fäden und 
Knoten) daran haben. Daß die Juden unter den Kleidern 
ein kleines viereckiges Kleid tragen, woran Zizis sind,. und 
sich noch dazu während des Gebets in einen Tallis einhüllen, 
sind eingeführte Zeremonien, bei dem Eide aber ganz un- 
nöthig.

Mir ist kein einziger Schriftsteller von Autorität bekannt, 
der den Gebrauch des Tallis bei Ableistung des Eides für 
nützlich hält; ich will jedoch nicht behaupten, daß bei den 
vielen ohne Zensur herauskommenden Büchern es einen 
Schriftsteller geben könne, der etwas in die Welt hinein be- 
hauptet haben möge.

Zwar führt der rc. Dresden zur Behauptung seines. Vor- 
gebens in Ansehung der Nothwendigkeit des Tallis, bei dem 
Eide eine Autorität an. Bei dem Eide, sagt er, ist wegen
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Z1218 ober Faden, die die zehn Gebote anzeigen, vieles zu 
bemerken; Aurach Chaim Arba Turim das 10te Blatt.

Allein dieses ist blos eine künstliche Wendung, und die 
Cltatron stehet nur da, um der Behauptung ein Ansehen zu 
geben; denn in der angeführten Stelle kommt vom Eide gar 
nichts vor, sondern es wird blos gelehret, wie die Zizis be- 
schaffen seyn sollen, wenn man einen Tallis hat. Ein Punkt, 
davon er übrigens sehr weitlauftig spricht und viel dunkles, 
verwirrtes und fehlerhaftes sagt, worüber ich aber, da es 
zum Fundament des Eides Nicht gehöret, wie schon vorher 
bemerkt worden ist, zu widersprechen nicht für nöthig finde.

Hiermit ist alfo die Hauptfrage: ob der Mangel an Fa- 
den bei dem Eide die Kräftigkeit desselben hindern könne? 
beantwortet. Ueberhaupt in den Orten, wo die Rabbinen 
die Prozesse eines Juden gegen den andern entscheiden, wird 
gar kem Tallis und nicht einmal die Tfilin bei Abstattung 
des Eides gebraucht, sondern nach dem der Rechtsfall ist, 
wird mit, oder auch ohne Sepher Tora geschworen.

Sie übrigen Klage-Punkte des 2c. Dresden sind aus 
Schriften von getauften Juden entlehnt, welche bereits von 
christlichen Gelehrten widerlegt worden sind. Ich bedarf da- 
her um so weniger mich darüber in weitlauftr'ge Gegenbe- 
weise einzulassen, in Specie was er von dem Jurament qe- 
gen einen Christen berühret, daß nemlich in dem Fall, da 
ein Goi nicht erfahrt, wenn ein Jude falsch geschworen, lez- 
lerer den Eid brechen könne, indem der Name Gottes sol- ‘ 
Dergestalt nicht entheiliget werde. Dieses ist ganz unver- 
standlrch und falsch; imgleichen was wegen der verglichenen 
Sachen, oder vorgegangenen Irrthums, Rechtens ist, habe 
ich bereits in dem an den v. Med. Bloch ertheilten, Hof- 
fentlich bei den Akten dieses Prozesses befindlichen Attest, 
hinlänglich nachgewiesen.

Der ich ersterbe

Ew. Königl. Majestät 2c. 2c.
Berlin, Der

den 25sten September Ober-Landrabbiner
1792- Hirsche! Löbel.

1 *
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Anlage 2.
Bericht des Herrn Ober-Konsistorialrath und

. Propst Teller.

Allerdurchlauchtigster u. s. w.
Ew. Königl. Majestät höchstem Befehl vom 8kn Oktober 

c. gemäß, soll ich gutachtlich berichten: '
ob die Juden nach ihren Gebrauchen, nach rabblnischen 
und talmudischen Lehren, die Eidesleistung für unkraftig 
halten, wenn der dabei gebrauchte 'lallis nicht mit den 
gewöhnlichen oder nicht ganz förmlich eingerichteten Zizis, 
oder Fäden, versehen gewesen ist?

und ich soll dabei zugleich über die mir mitgetheilte und dar- 
auf sich beziehende Anzeige des hiesigen Ober-Landrabbrners 
meine Meinung eröffnen.

So könnte ich denn, als ausgemacht, voraussetzen, dafi 
die gedachten Zizis, oder nach der Aussprache christlicher Oe- 
lehrten Zizith, ihre durch ausdrückliche Vorschriften bestimmte 
Form haben, und haben müssen. Da dies aber m Die 
Beantwortung der Frage selbst einfließt; so finde tch nöthig, 
mich zuerst hierüber zu erklären.

. I Von der Sache, welche durch das Wort Zizith an- 
gezeigt wird, ist in den mosaischen Gesetzen nur, zweimal die 
Rede; kürzer 5 Buch Mose 22, 12., umständlicher 4 Buch 
15, 38 ff. Alle übrige von dem Dresden angeführte Stellen 
gehören gar nicht hieher, wie es jeden die eigene Einsicht, 
auch nur in die lutherische Übersetzung, lehren kann. Was 
nun in der zweiten Stelle Zizith heißt und Luther r. app - 
lein übersetzt hat, wird in der ersten durch das Wort Ge- 
dilim (in der Zahl der Vielheit) ausgedrückt; und da dieses 
Faden bedeutet, so haben jenes jüdische und, christliche 
Sprachqelehrte einstimmig dahin erklärt: daß es ein nomen 
collectiv um sei .und ein Gewebe von Faden bedeute, was 
wir Fransen oder Quasten nennen, so wie beides m an- 
dem deutschen Uebersetzungen ist gebraucht, worden. Diese 
Fransen sollen denn an einem Kleide von vier äußersten En- 
den oder Fittichen, an jedem Eine, befestiget, und in jeder 
Franse sollen die Faden durch eine dunkelblaue Schnur ver- 
knüpft werden. — Mehr enthält die mosaische Verordnung 
davon nicht. In dem Texte des Talmuds, welcher die 
Mischna heißt, wird gleichfalls nichts weiter darüber be- 
stimmt, und überhaupt nur einmal gelegentlich der Zizith, 
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in der nachher anzuführenden Stelle, gedacht. Nur spätere 
jüdische Rechtsgelehrte haben noch mancherlei genauere Be- 
ftimmungen hinzugefügt: 1) von der Zahl und Lange der 
Faden, 2) von der Schnur, welche aus fünf Knoten be- 
stehen und von wollenem Zeuge sein müsse, 3) von einer 
Decke über den Kopf oder der Tallis mit den Zizith. — 
Dies alles, wie es der Dresden in seiner Eingabe vom 
25sten September c. angezeigt, und Buxtorf in seinem Lexi- 
con Rabbinico - Talmudicum unter dem Worte Zizith aus. 
den bewährtesten jüdischen.Schriftstellern ausgezogen hat.

Nun ist aber zuerst bei diesen Schriftstellern wohl zu un- 
terscheiden: was sie gls. wesentlich zur Form der Zizith er- 
fordern, und ryas sie dagegen nur,, um der mehrern Zu- 
träglichkeit und Nützlichkeit willen, dazu rechnen. Von 
der leztern Art sind ohnstreitig die acht Faden und die fünf 
Knoten. Die leztern sollen, nach Einigen, an die fünf Bü- 
cher Mosis erinnern, wie es ausdrücklich in des Joseph Karo 
(eines spanischen Rabbiners, das Wunder der Welt ge- 
nannt) Schulchan Aruch (mensa instructa) am Ende des 
Traktats, von den Zizith fol. 95. heißt; nach Andern sollen 
beide mit dem Worte Zizith die sämmtlichen mosaischen 
Gebote ins Andenken bringen, weil es in der mosaischen 
Verordnung heißt:

Daß du gedenkest aller Gebote des Herrn und thuest 
sie.

Nach der Rabbinen Ausrechnung sind nemlich dieser Ge- 
böte- 613; da bringen sie denn aus dem Worte Zizith (die 
Buchstaben in Zahlen verwandelt) 600 heraus, und* hierzu 
8 Faden und 5 Knoten genommen, macht die Zahl-613 voll- 
ständig. Offenbar ist aber dieses ein bloßes kabbalistisches 
Spiel., und, um es zu Stande zu bringen, die ganze Vor- 
schrist von 8 Faden und 5 Knoten erfunden; daß daher auch 
kein denkender Jude einen reellen Werth darauf setzen wird, 
und auch der weisere Karo am angeführten Ort nur auf den 
vier Ecken des Kleides, als dem Wesentlichen, bestand, 
wenn er sagt: wer keinen TalJis von 4 Enden anzu- 
legen hat, der ist an das Gesetz von den Zizith 
nicht gebunden; es ist aber gut, daß ein jeder be- 
sorgt sei, täglich einen kleinen Tallis zu tragen, 
daß er sich alle Augenblicke der Gebote erinnere; 
und also selbst dies tägliche Tragen nicht zur Schuldigkeit 
macht, sondern es nur ad bene esse rechnet; und er gleich- 
falls von den 8 Faden (an diesem Orte., wo er alles Vor- 
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hergesagte ins Kurze zusammen faßt) ganz schweigt,, nur der 
5 Knoten, aber auch nicht als einer Sache die sein müsse, 
erwähnt, indem er fortfährt: daher sind, (nicht, müssen 
sein) an den Zizith 5 Knoten in Beziehung auf 
die 5 Bücher Mosis, und 4 Flügel, daß der 
Mensch, er sehe nach einer Weltgegend, nach wel- 
cher er wolle, sich der Gebote erinnere.

Hiernächst sagen die Rabbiner, wenn das Wesentliche an 
den Zizith fehlt: sie sind Pasui d. i. untauglich, z. E. 
wenn sie nicht von einem Israeliten gemacht sind; gegensei- 
tig: sie sind Koscherי d. i. richtig. Da wird nun aber 
wohl gesagt: die Zizith haben 8 Faden und 5 Knoten; aber 
nie, wenn sie nicht so viel haben, so sind sie Pasui. Sie 
sagen: es müssen nicht mehr sein, aber nirgends, daß nicht 
auch weniger sein könnten. Und hiernach läßt sich denn 
auch erklären,'warum in der hier in Berlin 1783 herausge- 
kommenen jüdischen deutschen Uebersetzung der 5 Bücher 
Mosis, und in dem hinzugefügten Kommentar bei der Stelle 
von den Zizith im 4ten Buche, nur von den vier Ecken 
des Kleides und der Schnur an den Zizith, als dem 
Wesentlichen, geredet wird; aber alles übrige von den Faden 
und Knoten ist unberührt gelassen worden.

Ueberhaupt wußten die Gelehrten unter den Juden wohl, 
daß es bei den Zizith nicht sowohl auf die Zahl der Faden 
als auf die Verknüpfung derselben und ihre Befestigung an 
den Enden des Kleides ankomme; in so weit, damit die Ob- 
ligation gegen die göttlichen Vorschriften und die feste An- 
hanglichkeit an denselben anschaulich sollte gemacht werden.

So viel also von der Form der Zizith; woraus denn 
schon merklich hervorgeht: daß, wenn einer der jüdischen Na- 
tion den Tallis mit denselben bei Eidesleistungen anlegt, die 
Abweichung von einigen unwesentlichen Gebräuchen bei den- 
selben, diese so wenig unkräftig machen könne, als die da- 
durch abgezweckte Erinnerung an die Gebote des Höchsten 
etwas von ihrer Lebhaftigkeit und Stärke verliert; sobald es 
nur zusammengeschnürte Faden sind, die an den Ecken des 
Kleides hervorragen, daß sie gesehen werden können. Vrel- 
mehr könnte man sagen: die Handlung gewinne dabet an 
feierlichem Eindrücke, wenn dieser nicht durch das Spielwerk 
der 8 Faden und 5 Knoten zur Vollständigmachung der Zahl 
13 (nach der obigen Bemerkung) bei dem ernsthafter denken- 
den Theile, gehindert oder gestört wird.
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II, Um nun zweitens bei der eigentlichen Frage stehen 
zu bleiben,, so kann um so weniger die Gültigkeit oder Un- 
gültigkeit eines Eides von dem angezeigten Umstande abhan- 
gen, da es nur bloßes Herkommen ist, wenn überhaupt der 
Tallis bei Eidesleistungen gebraucht wird, und außerdem nie 
von irgend einem Talmudischen oder Rabbinischen Schriftstel- 
ler behauptet wird, daß ohne die genaue Beobachtung der 
Form der Zizith an dem Tallis der Eid seine Gültigkeit ver- 
liere.

Es ist das erste bloßes Herkommen. Nach der mosaischen 
Verordnung sollten die Israeliten an ihrer täglichen Kleidung 
die Zizith tragen, als ein Sinne rührendes Erinnerungsmittel 
an alle Gebote des Höchsten; welches auch die meisten polni- 
schen und deutschen Juden noch jezt beobachten, wenn sie ein 
viereckigtes Unterkleid mit Zizith tragen. Daher entstand ein- 
mal die Frage unter den Schülern des Hillel und Scham- 
mai: ob sie auch an Nachtkleidern sein müßten; 
welches jene behaupteten, diese aber verneinten; nach Misch- 
nah 4ten Theil von den Nesikin (Gerichten und Rechtshän- 
deln) im Traktat Edajoth (streitigen Meinungen über Rechts- 
falle) 4. Kap. — als der einzigen Stelle im Talmud, in 
welcher der Zizith gedacht wird. Es kommt also auch das 
Wort Tallith oder Tallis gar nicht in den Büchern des alten 
Testaments vor. Es ist, wie die Sache, von spaterer Er- 
findung, und hat man sie nach und nach bei Gebeten einge- 
führt. Vermuthlich, weil der dritte Theil des täglichen Mor- 
gengebets, 8chma (Höre) von dem Anfangsworte desselben 
genannt, die mosaische Vorschrift von den Zizith enthält; und 
es leichter siel, bei frühem Aufstehen sogleich diesen Mantel 
zum Gebete um sich zu werfen, als em ordentliches Kleid 
mit Zizith anzuziehen. Weil nun aber der Eid eine Art der 
Anbetung des höchsten Wesens ist, so ist die Anlegung dieses 
Mantels auch bei Eidesleistungen üblich geworden. Ich sage, 
üblich: weil in Rabbinischen Schriften nichts ausdrücklich 
darüber verordnet wird, und eben so wenig im Talmud, selbst 
nicht in dem Traktat Schvuoth (von Eidschwüren) des schon 
gedachten 4ten Theils Nesikin v wo es doch eigentlich hinge- 
hört hätte.

Hiernach läßt sich also schon nicht erwarten, daß die Tal- 
mudischen Lehrer oder spätere jüdische Gelehrte gar die Gül- 
tigkeit eines Eides darnach sollten abgemessen haben. Man 
findet durchaus keine Stelle in einem Autor, in welcher so 
etwas behauptet würde; vielmehr begnügen sich alle, selbst 
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diejenigen, die über die Materie von den Zizith eigne Ab- 
Handlungen geliefert und am Umständlichsten sich darüber er- 
klart haben, nur zur Beobachtung des Gebots (nemlich des 
mosaischen) von denselben im allgemeinen zu erwähnen, ohne 
auf alle Formalitäten derselben zurückzuweisen. So der oben 
angeführte Joseph Karo im Schuldian Aruch ganz am 
Ende:

Wer das Gebot von den Zizith fleißig bewahrt, wird 
rein sein (von großen Vergehungen) und wird das Ant- 
litz Gottes schauen;

und Rambam im Mischneh Thorah, Keseph Mischneh, 
Halachot Zizith fol. 99. der Venetianischen Ausgabe, fast 
mit denselben Worten:

es bewahre also ein jeder mit Fleiß das Gebot von den 
Zizith, damit er auch alle Gebote des Höchsten treu 
beobachte.

Sonach muß ich aus eigner Ueberzeugung dem Allen bei- 
treten, was der Ober-Landrabbiner Hirschel Löbel hierüber 
geurtheilt hat. Der Tallis könnte bei Eidesleistungen, an sich, 
ganz wegfallen, geschweige denn daß die Zizith an demsel- 
den immer genau die gewöhnliche Form haben müßten; und 
man behält jene nur bei, um das Feierliche der Handlung 
zu vermehren.

Ganz wie bei uns, an mehreren Orten, außer der Eides- 
Warnung, noch andere Gebräuche beobachtet werden, die gleich- 
wohl kein Denkender sür das Wesentliche ansehen wird, und 
wovon die Heiligkeit des Eides ganz unabhängig ist.

Ew. Königl. Majestät

Berlin, den loten November 2c. 2c.
1792. der Propst Teller.

Anlage 3.
Gutachten des Ober-Landrabbiners Hirschel Lö- 
bel über die Frage: ob es den Juden nach ihrem 
Glauben erlaubt sei, die Christen zu bevortheilen.

Auf die von des Herrn Doctoris Medicinae Bloch Hoch- 
edelgeboren bei mir geschehene Anftage:

welchergeftalt man das gegen die jüdische Nation gefaß- 
te Vorurtheil ablehne: als wäre es nach unserm Glau- 
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bett erlaubt, einen Christen zu übervortheilen, denensel- 
ben ihre verlorne Sachen, oder ihnen im Jrrungsfall 
die Zurechtweisung vorzuenthalten,

kommunizire ich Denenselben, in ergebenst schuldiger Brant- 
roortung > nachfolgenden

T r a c t a t.
Es ist grundfalsch, wenn man behauptet, daß im Tal- 

mud irgend etwas gehässiges gegen die Christen geschrieben 
sei. Der Name Christ, Nazaraer u. s. w. wird un ganzen 
Talmud nicht erwähnt; was hier und dort wider Gojim ste- 
hen mag, hat nur Bezug auf Heiden und Götzendiener. 
Es wäre daher eben so ungereimt, als ungerecht, wenn man 
die Meinung irgend eines Schwärmers oder Pedanten für 
eine Nationalmernung annehmen und die Gesinnung des 
ganzen Volks darnach beurtheilen wollte.

In einem sehr hochgeschätzten Buche Al hammitzwoth 
von R. M. Ben Maimon, welches im Jahre 5487 jüdischer 
Zeitrechnung durch den berühmten Chaham Chagis mit ei- 
nein Kommentar neu aufgelegt und zu Wandsbeck gedruckt 
worden, heißt es pag. 142. also:

 Du sollst den Ger Mizri (Egypter) nicht verachten״
".denn du wärest ein Fremdling in seinem Lande״

 Hieraus lernen wir die Pflicht kennen, daß wir unsern״
 Wohlthätern nie undankbar begegnen sollen, sie seien״
 übrigens, weß Glaubens und Volks sie wollen. Wird״
 uns dies über unser Verhalten gegen die Mizrim, die״
 ,uns unterdrückt, verfolgt und feindselig behandelt haben״
 -anbefohlen, um wie vielmehr sind wir verbunden, dank״
 bar, gehorsam und liebevoll gegen diejenige Nation״
 zu sein, die uns in ihre Länder ausgenommen, uns״
 -mit Bruderliebe behandeln, und soviel Gutes angedei״
".hen lassen״

 Bemerkt nur, meine Brüder! mit welcher Huld und״
 -Gnade der Kaiser, die Könige von Polen und Preu״
 ßen uns begegnen, wie sie uns die freie Ausübung״
 unsers Gottesdienstes verstatten, uns erlauben, unsere״
".Bücher drucken zu lassen, u. s. w״

 Aller Segen aus der Thora komme über das Haupt״
 dieser weisen und- frommen Fürsten, die uns in ihren״
 ;Ländern so viel Gutes mit jedem andern gleich gerne״
 -ßen lassen. Wir flehen- zum Herrn für ihre Glückst״
 -ligkeit, und ihr Lohn wird groß sein von unserm heili״
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 -gen Vater. Der Thor, welcher glaubt, daß unser Ge״
 setz uns erlaube, sie zu betrügen und ihr Vermögen״
 -zu stehlen , ihren Fall zu befördern und ihnen zu flu״
 -chen, der ist ein irriger Sünder, und versündiget ande״
 -re, ja es kann nicht anders sein, als daß er von Ama״
 -lek, dem Erzfeinde, Herstamme, der immer Israel ver״
 -folgt hat, den Weg Gottes nicht kennet und nicht ein״
 siehet, daß er in allen seinem Wege gerecht ist, und״
 ,durch sein Gesetz sein heiliges Volk zur Äugend leitet״
 -die uns gewiß solche Laster nicht gutheißen kann, un״
 sern Nebenmenschen und Wohlthätern Uebels zu thun״
".u. s. w״

Zum Schluß heißt es so:
 ,Die Christen glauben, wie wir, das Dasein Gottes״
 die Erschaffung der Welt, Prophezeihung, Bestrafung״
 und Belohnung. Diese sind fromme Gläubige und״
 -wir sollen weder ihnen noch ihrem Habe was schädli״
 -ches zufügen, denn kein Gesetz kann diese unsere Fein״
".de nennen״

Es ist ferner auch eine große Ungerechtigkeit, wenn man 
die Juden beschuldiget: daß sie es für erlaubt halten, sich des 
Irrthums der Christen zu Nutze machen, und z. B. Geld u. 
dgl., welches ihnen ein Christ unwissend zu viel giebt, zu be- 
halten. Es kann wohl eine Zeit gegeben haben, in der die 
Juden etwas gewissenlos gegen die Christen in solchen Fal- 
len gewesen sein mögen, und zwar in eben der Zeit, wo es 
die Christen selbst gegen einander waren, in der Zeit, wo 
man die verschiedenen Kirchenparteien gegenseitig sich Ketzer 
nennen hörte, von denen es heißen soll, den Ketzern sei man 
keine Treue und Glauben schuldig

(baereticis nulla fides habenda).
Bei den Juden aber war so was nie Lehrsatz, und selbst 
die bloße Meinung, so was nicht für sträflich zu halten, ha- 
den viele Rabbinen bereits vor unserm erleuchteten Jahrhun- 
tert auszurotten gesucht.

Maimonides eigene Worte lauten also:

 -Den jezigen Christen, die an den Weltschöpfer glau״
 den, und bei denen es Sitte ist, das Gefundene an״
 ,den Eigenthümer wiederzugeben, sind wir verbunden״
 -das Verlorne, wenn wir es finden, wieder einzuhandi״
 gen, vielmehr, daß wir schuldig sind, einen Irrthum״
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 anzuzeigen, und den dadurch entstehenden Verlust zu״
".erstatten״

Vid. Maimon. Tract. II. Hilchoth Geselah §. 4. apud 
Beer hagole, Choschen hammischpat f. 265.

Der berühmte Me'iri schreibt:
 Ein jeder Mensch, der vernünftigen Gesetzen ergeben״
 ist, eine Gottheit statuirt, sein Glaube sei übrigens auf״
 welche Weise er wolle, und von dem unsrigen noch so״
 -fern, ist nicht unter den Acum (Götzendienern) zu zäh״
 ,len, sondern vollkommen als ein Israelit zu behandeln״
 -sowohl bei einer verlorenen Sache als bei einem Irr״
".thum, ohne irgend einen Unterschied״

Vid. Schitta Mecubezeth zu dem Traktat Baba 
Kamma fol. 113.

Außer diesen angeführten Stellen läßt sich diese Wahr- 
heit auch vielfältig aus den sogenannten Poskim (Gesetzerklä- 
rer) beweisen, allein die beiden vorhergehenden haben Autori- 
tät genug.

* *
Welches denn einem jeden unsrer Nation, gegen alle die- 

jenigen, welche uns obgedachte ungereimte und lieblose Reli- 
gionsgrundsätze aufbürden wollen, zur Vertheidigung und 
Rechtfertigung dienen kann, und hoffentlich dem Endzweck 
der von Ew. Hochedelgeboren bei mir gethanen Anfrage hin- 
länglich Genüge leisten wird.

Berlin, den lOten Mai 1792.
Der Ober-Landrabbiner 

Hirschel Löbel.

. 2-
Bei den Eidesleistungender Jüdinnen bedarf es 
der Anlegung des Gebetmantels (Tallis) und 

der Gebetschnur (Tefillin) nicht.
a.

Anfrage.der Königl. P ommerschen Regierung zu 
zu Stettin.

(Amelang, Archiv Bd. 3. Pag. 152.)

Die allgemeine Gerichtsordnung verordnet in Absicht der 
von den Juden abzuleistenden Eide und der dabei zu beob- 
achtenden Feierlichkeiten:
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Th. I. Tit. 10. §. >317 bis 329.

daß sich der Schwörende durch Anlegung des 
Gebetmantels und der Gebeischnur zur Ei- 
desleistung vorbereiten müsse.

§. 329. a. a. O.

und macht in Absicht des männlichen und weiblichen 
Geschlechts keinen Unterschied. Der Rabbiner der 
Judenschaft zu Stargardt behauptet aber:

daß die Frauen der Juden keine Gebetschnur 
und keinen Gebetmantel hatten; daß sie je- 
doch bei der Ableistung des Eides die rechte 
Hand auf eine ihnen vorzulegende Gebet- 
schnür legen könnten;

und das Stadtgericht zu Stargardt hat daher bei uns ange- 
fragt:

Ob diese Veränderung zulässig sei?

Stettin, den 7ten August 1799..

Die Pommer sch e Regierung.

b.
Gutachten des Ober-Landrabbiners Hirschel 

Löbel.

Ew. König!. Majestät haben mir per Mandatum vom 
2ten September c. allergnädigst befohlen, mein Gutachten 
einzuschicken, über die von dem Stargardtschen Stadtgericht 
und der Pommerschen Negierung gemachte Anfrage:

Was für Feierlichkeit en bei der Eidesleistung 
einer Judenfrau zu beobachten wären?

Diesem Allerhöchsten Befehle zur unterthänigsten Folge er- 
kläre ich mich dahin: daß die Observanz, beim Schwure Ge- 
betmantel und Gebetschnüre anzulegen, eigentlich für die Ei- 
desleistung außerwesentlich ist, und geschieht bei jüdischen Ge- 
richten nicht einmal, wie solches bereits vor mehrern Jahren 
weitläuftig von mir erklärt worden, und sich in den Juristi- 
sch e n A n n a l e n des jetzigen Direktor Klein befindet. Die- 
ftr Gebrauch ist also nach den Landesgesetzen blos eingeführt, 
um das Feierliche der Handlung bei dem Schwörenden zu 
erhöhen, würde aber bei einer Frau, welche Gebetmantel und
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Schnur anlegte, nicht nur den Zweck verfehlen, sondern viel- 
leicht gar eine entgegengesetzte Wirkung hervorbringen, indem 
das Ungewöhnliche, daß eine Frau sich mit männlicher Be- 
kleidung bedeckt, etwas Lächerliches hat. Daß die Frau ih- 
re Hand auf diese religiösen Symbole während des Schwu- 
res lege, kann eben sowohl geschehen, als daß sie die Tho- 
ra in die Hand nehme. Beides sind aber keine feierlichen 
Vorbereitungen zum Schwure, sondern vielmehr selbst 
Eidesleistungen, und daher eines von beiden überflüssig. 
Die Thora kann sie übrigens in ihren reinen Tagen m 
die Hand nehmen.

Berlin, den 3ten November 1799.
Hirsche! Löbel, Ober-Landrabbiner.

Hienach ist iw Anhang zur Gerichtsordnung (Pag. 
26.) nachstehende gesetzliche Bestimmung erfolgt:

§. 91.
 Bei den Eidesleistungen der Jüdinnen bedarf es dek Anlegung deS״
".Gebetmantels und der Gebetschnür nicht״

3. , 
Formation der jüdischen Eide.

a.
Befehl des Königl. Kammergerichts an die jüdi- 

schen Assessoren in Berlin.

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König 'von 
Preußen. Unsern gnädigen Gruß zuvor! Liebe Getreue! Wir 
befehlen Euch hierdurch, binnen 3 Wochen über folgende 
Fragen gutachtlich zu berichten:

a. ob, wenn der Gegner darauf besteht, eine jüdische 
Frauensperson den zu leistenden Eid mit der Thora im 
Arm ablegen könne? oder ob das in den Arm nehmen 
der Thora durch ein jüdisches Frauenzimmer als eine 
der Religion widerstreitende Handlung unstatthaft ist?

b. ob ohne Nachtheil der religiösen Feierlichkeit und Gül- 
tigkeit des Eides in den Fällen, wo der Rabbiner, Schul- 
meister oder Gelehrter nicht deutsch lesen kann, die vor 
dem Eide vorgeschriebene Verhaltung durch einen andern 
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der deutschen Sprache besser kundigen Juden oder in des- 
sen Ermangelung durch den Richter vorgelesen werden 
kann?

c. ob der Schwörende vom Gegner angehalten werden 
kann, ohne Schuhe oder Stiefeln den Eid abzuleisten, 
und ob hierin eine besondere Feierlichkeit liege.

Sind Euch mit Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 6ten September 1804.

König!. Preuß. Kammergericht.

b.
Gutachtliche Antwort derselben.

Auf die in Ew. König!. Majestät allergnadigstem Befehl 
vom 6ten m. p. uns vorgelegte Fragen, als:

1) ob eine Frauensperson den von ihr zu leistenden Eid 
mit der Thora im Arm ablegen könne?

2) in dem Falle, wenn der Rabbiner der deutschen Spra- 
che nicht kundig ist, ob die vor Ablesung des Eides 
vorgeschriebene Verhaltung, auch durch einen andern, der 
deutschen Sprache besser kundigen Juden oder, in Er- 
mangelung dessen, von dem Richter geschehen könne, oh- 
ne dem Eide an Feierlichkeit oder Gültigkeit nachtheilig 
zu sein?

3) ob der Schwörende vom Gegner, angehalten werden 
kann, ohne Schuhe oder Stiefeln den Eid abzuleisten, 
und ob hierin eine besondere Feierlichkeit liege?

ermangeln wir nicht, allerunterthanigst Beantwortung abzu- 
statten.

ad 1) Einer jeden schwörenden jüdischen Frauensperson 
wird, wie einer jeden schwörenden Mannsperson, die 
Thora aus dem Schranke überreicht; der Unterschied 
liegt nur darin, daß die Mannsperson sich auch mit 
dem Betmantel bekleiden muß, die Frauensperson aber 
davon befreit ist, weil sie bei allen andern religiösen 
Zeremonien und Feierlichkeiten sich dessen nicht be- 
dient.

Wenn aber die Frauenspersonen ihre Menses hat, 
dann darf sie hie Thora nicht berühren, und muß, 
wenn der Gegner darauf besteht, daß sie die Thora 
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in Arm nehmen soll, die Leistung des Eides ausge- 
setzt werden.

ad 2) Die vorgeschrkebene ftagliche Verhaltung vor Ab- 
läge des Eides ist aus dem Choschen mischpat Kapk- 
tel 87 extrahirt, und in dem Zirkular in deutscher 
Sprache übertragen; demnach kann der Rabbi, wenn 
er der deutschen Sprache nicht kundig ist, den Schwö- 
renden in seiner gewöhnlichen Art zu reden, welches 
Idiom einem jeden Juden verständlich ist, ermahnen. 
Es kann solches auch sowohl von einem andern Ju- 
den, oder von dem Richter selbst geschehn, welches 
ohne Unterschied bei einem jeden Gläubigen Eindruck 
machen muß, daß er ganz sicher und ohne allen 
Zweifel den Eid leisten kann.

Da aber vielleicht einem aus der niedern Klasse 
die Ermahnung von einem seinesgleichen oder die von 
dem Richter, nicht solchen Eindruck machen möchte, 
als wenn sie von dem Rabbiner geschieht; so könnte 
der Richter dem Rabbi darin Beihülfe leisten, daß das 
Formular, welches mit deutschen Buchstaben gedruckt ist, 
mit jüdisch-deutschen Buchstaben in deutscher Sprache 
gesetzt werde, woraus die Ermahnung dann von dem 
Rabbi in Gegenwart des Richters geschehen könne.

ad 3) Das Ausziehen der Schuhe oder Stiefeln bei 
Eidesleistungen, ist nie Gebrauch gewesen, und ob- 
gleich nach Chosen mischpat §. 87. gesagt, wird, daß 
das Gericht nach Umständen den Eid feierlicher bestim- 
men könne, so wäre dies durch andere Zeremonien, 
nicht aber durch Ablegung der Schuhe oder Stiefeln, 
zu bewirken.

Uns dünkt, daß Jemand dadurch auf diesen Einfall ge- 
kommen sein mag, weil in dem ehemaligen Polen bei den 
christlichen Gerichten dieses Observandum war, bei der jüdi- 
schep Nation aber ist solches, weder in Polen noch in andern 
Ländern Gebrauch gewesen.
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4.
In wie fern bei einem in der Synagoge zu lei- 

stenden Eide eine Ausnahme zu gestatten fei?

a.
Reskript des Herrn Großkanzlers an die Assessoren des jüdi- 

schen Gerichts in Berlin.

Seine Königl. Majestät von Preußen lassen den Assesso- 
ren des jüdischen Gerichts hierneben einen von der Ostftiesi- 
schen Regierung unterm 25sten v. M., erstatteten Bericht, 
in Abschrift/ zufertigen, und befehlen denselben ihr Gutach- 
ten darüber abzugeben: in wie fern bei den angeführten Um- 
standen von der gesetzlichen Vorschrift, daß die Eide der ju- 
dischen Religionsverwändten in der Synagoge abgelerstet 
werden müssen, nach der jüdischen Ritual-Verfassung eine 
Ausnähme gestattet werden könne, und was solchenfalls zu 
beobachten sein würde, um dem Eide, wenn erdicht in der 
Synagoge geleistet wird/ verbindende Kraft beizulegen und 
den Schwörenden in seinem Gewissen zum Bekenntniß der 
Wahrheit zu vinculiren. Signatum

Berlin, den 12ten April 1812.
Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigfteN Spezial-Befehl.

b.
Anfrage der Ostfriesischen Regierung.

Bei dem Amtgerichte zu Leer ereignet sich der Fall, daß 
ein Jude wegen zweier bei einem Konkurse angegebenen 
Wechsel-Forderungen zu 2000 und 500 Gulden Holland, die 
wirkliche Bezahlung der Valutae und daß er darauf keine Ab- 
schlag-Zahlung erhalten denen ergangenen Judicatis gemap 
eidlich erhärten muß.

Der Jude hat den Eid plenarie acceptirt, trägt aber 
wegen seines 80jährigen Alters, seiner kränklichen und schwa- 
chen Leibes-Konstitution, die ihm schon seit langer Zeit nicht 
erlaubt, mit Hülfe anderer die Stube zu verlassen, geschwei- 
qe die Synagoge zu besuchen, darauf an: daß ihm der Eid 
mit allen vorgeschriebenen Sollennitäten in seinem Hause ab- 
genommen werde; zumal sogar sein Jahre lang gebrauchter 



305

Arzt ein rezipirter Medikus auf Verlangen des Gerichts at- 
testiret, daß die Bewegung mit seinem Transport zur 
Synagoge, wenn sie auch in einer Kutsche oder Trag-Scsscl 
auf die kommodeste Art geschehe, ihn doch augenblicklicher 
Todesgefahr aussetzen könne.

Der Curator Concursus will aber in jenes Gesuch nicht 
willigen; sondern besteht, es sei dann, daß darunter höheren 
Orts konnlviret würde, um sich nicht gegen die Kreditores 
verantwortlich zu machen, auf die förmliche Abstattung des 
Eides in der Synagoge; theils, weil nach der Allgemeinen 
Ger. Ord. Theil 1. Tit. 10. §. 317. alle Juden-Eide unbe- 
stimmt daselbst geleistet werden müssen, anderntheils, weil 
die vorgeschriebenen, Solennien nicht so feierlich in der Pri- 
vat-Wohnung als in der Synagoge wahrgenonimen werden 
konnten, zumal nach

Stengels Beiträgen 13ter Band pag. 345 
die Verzeichnung des Wortes Adonai mit denen hebräischen 
Mitlautern des Wortes Jehova sündhaft, und denen Schwö- 
renden das Wort Adonai auf der in der Synagoge beim 
Standorte des Kantors befindlichen Tafel, woselbst dasselbe 
mit denen Mitlautern des Wortes Jehova mit ausgezeichne- 
ten großen Buchstaben stände, vorgezeigt werden müsse, end- 
lich auch der §. 318. der Allgem. Ger. Ord. 1. c. den zu got- 
tesdienstlichen Handlungen angewiesenen Ort voraussetze.

Da nun das obgedachte Amtsgericht hierüber bei uns um 
nähere Verfügung gebeten, wir indessen bei denen bestimm- 
ten Vorschriften über die Eide der Juden Bedenken gefunden, 
jenes Gesuch des Schwörenden für uns zu bewilligen, so 
haben wir es für unsere Pflicht gehalten, um auch in künftigen 
Fallen sicherer zu gehen, Uns zuförderst Ew. K. M. nährere 
Bestimmung

über die Zweifel, in wie weit bei Juden die Ableistung 
eines Eides in vorkommenden ähnlichen Fallen in ihrem 
Hause zu verstatten,

in tiefster Devotion zu erbitten.
Aurich, den 25sten März 1812.

c.
Gutachten des Vice-Oder-Sandrabbiners.

Zufolge Ew. K. M. Spezial-Befehl d. d. den 12ten m. p. 
unser Gutachten abzugeben, in wie fern bei dem uns

20
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mitgetheilten in Leer sich ereigneten Fall von der gesetz- 
lichen Vorschrift, daß Juden-Eide in der Synagoge ge- 
leistet werden müssen, abzugehcn und was dabei zu be- 
obachten wäre,

ermangeln wir nicht, hiermit allerunterthänigst zu befolgen.
Daß Eide in der Synagoge abgeleistet werden, ist kein 

wesentliches Erforderniß; den Meineidigen treffen, wenn bei 
der Ableistung die gesetzlichen Formalitäten beobachtet worden, 
nach Vorschrift unserer Religion dieselben himmlischen Stra- 
fen, wo der Eid auch immer sei abgehalten worden.

Der bisher eingeführte Gebrauch, daß selbiger nur dort 
abqehalten wird, rührt daher

a. weil die Thora, so bei der Ableistung gesetzliches Erfor- 
derniß ist, und deren Transport über die Straße nur 
in seltenen Fällen als wie etwa der Vorseiende gestattet 
werden kann, sich daselbst befindet, und

b. Weil die Solennität dadurch, daß die Handlung an ei- 
nem ehrwürdigen Ort geschieht, vermehrt; wodurch man- 
cher von der Ableistung abgehalten, und die Ueberwin- 
düng ein in moralischer und bürgerlicher Rücksicht gleich 
großes Verbrechen zu begehen, erschwert wird.

In dem nun mitgetheilten Fall verstattet cs auch, da Medi- 
cus receptus bezeugt, t

daß des Schwörenden Transport Todesgefahr für ihn 
nach sich ziehen würde,

gar keine Anwendung, und kann die Thora ganz fugllch an 
dem Tage der Ableistung in die Wohnung des Schwörenden 
gebracht werden.

Eben so wenig kann nach unserm Dafürhalten Contra- 
dictor Massae dem Schwörenden causa art. aä b. diese 
Begünstigung, den Eid in seiner Wohnung abzuleisten, strei- 
tig machen, denn da dieses nicht Gesetz, sondern blos Ge- 
brauch zur Vermehrung der Solennität ist, diese Maßregel 
bei des Schwörenden Leibes-Konstitution und erreichtem ho- 
hen Alter nicht nöthig ist.

Wenn es also in locis allegatis der Allgem. Ger. Ord. 
Theil I. Tit. X §. 317 und 18 heißt:

Juden-Eide müssen in der Synagoge und in Ermangelung 
derselben, an einem zu gottesdienstlichen Handlungen an- 
gewiesenen Ort abgehalten werden,

so gilt das blos auf die ad 1 und b. bemerkten Ursachen, 
welches hierbei gar nicht angewendet werden kann.
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Was nun endlich die vom Kontradiktor allegirte Stelle 
aus Stengels Beitragen, Band 13 pag. 345 betrifft, so ist 
die buchstäbliche Vorzeigung des Vers 8. Kap. 16. der Wal- 
men, welche sich vor der Tafel vor dem Kantor befindet, al- 
lerdings wesentliches Erforderniß; da aber in jedem gedruck- 
ten Buche der Name Adonai mit denselben Mitlautern als 
auf dieser Tafel sich befindet, so würde durch die Vorzeigung 
eines Buches derselbe Zweck erreicht werden. Es könnte in- 
dessen zu Kontradiktorrs Beruhigung, wenn er es anders ver- 
langt, die Tafel qu. mit zur Stelle gebracht werden.

Ew. König!. Majestät stellen wir demnach allerunterthä- 
nigst vor

1. dem Schwörenden die Ableistung des Eides in seiner 
Wohnung zu gestatten, jedoch aber der Behörde auf- 
zugeben:

2. Alle bei dieser Gelegenheit in der Allgem. Ger. Ord. 
Theil I. Tit. X. §. 317. seq. vorgeschriebenen Forma- 
litäten als Waschen der Hände 2c., vornehmlich aber die 
Vorzeigung des von uns obenerwähnten Verses auf 
das Genaueste zu beobachten, und endlich

3. den hierzu requirirten jüdischen Gelehrten zur besondern 
Wicht zu machen:

den Schwörenden bei Vorlesung der Ermahnungen 
aufmerksarn zu machen, daß ihm wegen seiner Krank- 
lichkeit und erreichten hohen Alters gestattet worden, 
diesen Eid außerhalb des gewöhnlich hierzu bestimru- 
ten Orts abzuleisten; daß aber dieses auf die Wich- 
tigkeit des Eides keinen nachtheiligen Einfluß habe, 
indem den Meineidigen dieselben himmlischen Strafen 
treffen, er mag den Eid, wo es auch immer gewesen 
sei, abgeleistet haben; Strafen, denen er sich bei feinern 
Alter und geschwächter Leibes-Konstitution um so we- 
niger aussetzen müsse.

Berlin den 5ten Mai 1812.

20* \
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5.
Der Homagial-Eid der Juden.

Reskript des Herrn Justizministers an das Königl. Ober- 
Landesgericht zu Breslau.

(v. Kamptz Jahrbücher Th. II Pag. 194.)

Dem Königl. Ober-Landsgerichte zu Breslau wird auf 
dessen Bericht vom 18ten Dezember v. I. betreffend die Ho- 
magial-Eideder Juden, eröffnet, daß hierüber nut des Herrn 
Staats-Kanzlers Exzellenz kommumclrt, und es der Ratur 
der Sache ganz angemessen befunden ist, daß bei der Abnah- 
nie des von einem Juden zu leistenden Homagial-Eides eben 
die Formen und Feierlichkeiten, welche die allg. Ger. :tri. 
3b I Tit 10 §. 317 bis 342 vorschreibt, nur mit den aus 
der Verschiedenheit des Zweckes und des Gegenstandes des 
Homagial-Eides sich ergebenden Modifikationen, zu beobach- 

tCn So^ wie es sich von selbst versteht, daß die in den 

326 — 328 und 332., 333. a. a. O. gegebenen Vorschrift 
ten bei den Homagial-Eiden wegfallen; so ist auch die, 
nach tz. 230 ebendaselbst dem Schwörenden vorzuhaltende 
Warnung dahin passender zu bestimmen:

 Ein jeder gläubiger Israelit ist schuldig, von der״
Obrigkeit, sie sei jüdisch oder christlich, seine Verpfllch- 
wng zur Wahrhaftigkeit mit vorzüglicher Aufmerksamkeit 
m erwägen, und treu und aufrichtig zu erfüllen. Em, 
von der christlichen Obrigkeit zur Bekräftigung der Wahr- 
beit geäußerter Gesinnungen und des festen Vorsatzes 
der unverbrüchlichen Beobachtung bürgerlicher Verpfllch- 
tunqen und Zusagen, geforderter Eid ist also nach der 
Lehre der Nabbinen für keinen unrechtmäßigen erzwun- 
qenen Eid zu achten u. s. w."

Ferner können auch zum §. 334. a. a. O. statt der 

^0UTtel ״den wir und die Richter," 

die Worte gesetzt werden: .
".den wir und die Obrigkeit rc״

und gleich wie zum §. 336, ebendaselbst nach den Worten:
Ich schwöre bei Adonai, dem Gott Israels rc." die For- 

mel'des Homagial-Eides eingerückt werden muß; so ergiebt 
es sich ohnehin/daß am Schlüsse des Eides die in dem allegir- 
ten §. 326 bemerkte Bekräftigungs-Formel beizufugen ist.
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Das Köm'gl. Ober- Landesgericht wird sich nach dieserAnlci- 
tung zu achten wissen.

Berlin, den 6tcn Februar 1812.

Der Iuftizminister 
von Kirch eisen.

An das König!. Ober-Landesgericht zu Breslau.

. . 6.
Die Vereidigung der in den Militärdienst eintre- 

Lenden Juden.

a.
Reskript des hohen Ministeriums der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten, und des hohen Ministeriums 

der Justiz an den Vice-Ober-Landrabbiner W eyl hier.

Des Herrn Kriegsminister Exzellenz hat uns eröffnet, 
daß im König!. Heere verschiedene jüdische Glaubensgenossen 
dienen, von 'welchen nicht erhellet, ob und wie sie vereidet 
werden.

Da dem König!. Kriegsministerium die Form des Juden- 
Eides, so wie dieser in der Prozeßordnung §§. 317—336. 
vorgeschrieben ist, zu diesem Zwecke nicht wohl anwendbar 
scheint; so ist die Frage aufgeworfen worden:

Ob die gewöhnliche Form des von den Christen zu lei- 
stenden Fahnen-Eides, jedoch mit Auslassung der Worte 
 durch Jesum Christum" etwa gebraucht werden״
könnte?

Jene vorerwähnten Vorschriften treffen freilich nur den 
feierlichen, gerichtlichen Haupt- und Entscheidungs-Eid, dessen 
Form hiev weniger in Betracht kommen dürfte, als die des 
Huldigungs-Eides, wie solcher von den jüdischen Glaubens- 
genossen zu leisten ist. Der Unterschied zwischen jener gesetz- 
Uchen, und der in obiger Frage berührten Form der Eides- 
lcijUmg ist übrigens auffallend groß, denn nicht allein schei- 
den die Feierlichkeiten aus in Ansehung:

1) von Ort und Zeit der Eidesleistungen,
2) der Vermahnung vor dem Eide durch die Gelehrten 

oder Rabbiner,
3) der Berührung der Thora oder Tfillin;

sondern aus dem Schwure selbst fällt weg
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4) die Nennung des heiligsten Namens in der bei den 
Juden üblichen eidesmäßigen Weise; eben so

5) die Verwünschung in der Schlußformel.
Ueberhaupt enthielt die neue, in der Frage berührte, Ei- 

desform nichts Jüdisch-Eigenthümliches.
Der Eid wäre rein deistisch, wie er von jedem, der an 

Gott glaubt, abgelegt werden könnte. Es frägt sich nur,
1) ob nach Grundsätzen der jüdischen Glaubenslehre ein 

in dieser Form geleisteter Schwur als gültiger im Ge- 
wissen verpflichtender und eben so bündiger Eid anzuse- 
hen ist, wie der nach gewöhnlichem Ritus, unter Beach- 
hing der Zeremonien an heiliger Stätte geleistete?

2) Ob, wenn gegen die Bündigkeit eines solchen Eides 
aus dem Gesichtspunkte der reinen biblischen oder tat- 
mudischen Lehre auch nichts zu erinnern sein möchte: der 
gemeine, mit dem Geiste dieser reinern Lehre nicht ver- 
traute Jude ihn auch wohl als verpflichtend ansehen, 
überhaupt nur als Eid betrachten würde ?'

3) Welche Form dem Fahnen-Eide der Juden mit Rück- 
sicht auf Lehre, religiöse Gebräuche und Volks-Begriffe, 
zu geben sein möchte?

Den Herrn Vice-Ober-Landrabbiner fordern wir daher 
auf, uns hierüber sein sachkundiges Gutachten mitzutheilen.

Berlin, den 17ten Juni 1818.
Altenftein. Kircheisen. '

b.
Königl. Allerhöchste Kabinetsordre an denHerrn 

Kr iegsminister.

Ich genehmige hiermit den mir von Ihnen vorgeschlage- 
nen Soldaten-Eid für die jüdischen Glaubensgenossen, wo- 
nach der gewöhnliche christliche Soldaten-Eid beizubehalten 
und nur der Anfang desselben nach dem Vorschlag des Vice- 
Ober-Landrabbiner Weyl in folgender Art abzuändern ist:

 -Ich schwöre ohne die mindeste Hinterlist und Neben״
 gedanken, auch nicht nach meinem etwanigen darinn״
 liegenden Sinn und Auslegung der Worte, sondern״
 -nach dem Sinne des Allmächtigen und dessen Gesalb״
 len unsers theuren Königs bei dem Namen des heiligen״
.allmächtigen Gottes, daß ich treu" u. s. w״
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Arich die Schlußworte ״durch Jesum Christum" wegzulas- 
sen sind. Ich trage Ihnen auf, dessen Anwendung zu ver- 
fügen, und durch das Ministerium für den Kultus eine zweck- 
mäßige Vorbereitung zur Ableistung dieses Eides in einer 
gottesdienstlichen Versammlung zu veranlassen.

Berlin, den 30sten Oktober 1819.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

An den Kriegsminister,
G. L. v. Boy en.

€.
Bestimmung des Herrn Kriegsministers.

Die Festsetzung einer Eidesformel für die mosaischen 
Glaubensgenossen, wenn sie zum Militärdienst verpflichtet wer- 
den, hat nach den darüber statt gehabten Verhandlungen, zu 
einem Bericht an des Königs Majestät Veranlassung ge- 
geben.

Mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 30sten Oktober 
c. haben Allerhöchstdieselben den vorgcschlagenen Soldateneid 
für die jüdischen Glaubensgenossen genehmigt, wornach der 
gewöhnliche christliche Soldateneid be.ibehalten und nur der 
Anfang desselben, nach dem Vorschläge des Vice-Ober-Land- 
rabbiner Weyl, in folgender Art abzuandern ist:

 -Ich schwöre ohne die mindeste Hinterlist und Nebenge״
danken, auch nicht nach einem etwanigen darin liegenden Sinn 
und Auslegung der Worte, sondern nach dem Sinne des 
Allmächtigen und dessen Gesalbten, unsers theuren Königs, bei 
dem Namen des heiligen allmächtigen Gottes, daß ich treu 
u. s. w.

auch die Schlußworte:

".durch Jesum Christum re״

wegzulassen sind.

Diese Eidesformel wird daher bei Vereidung der Juden 
zum Militärdienst künftig anzuwenden sein, und ist der Herr 
Staats-Minister des Kultus ersucht worden, wegen der in 
der Kabinets-Ordre zugleich angeordneten Vorbereitung zur 
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Ableistung des Eides in einer gottesdienstlichen Versamm- 
lung die nahem Verfügungen zu treffen.

Berlin, den Isten Dezember 1819.
Königl. Preuß. Krieges-Ministerium.

von Boyen.

d.
Vorbereitung zum Eide, welche in Verfolg vor- 
stehenden Zirkulair's, sämmtlichen Truppenthei- 

len mitgetheilt worden.

 -Wisse, daß dieser Eid nach den Aussagen aller Rabbi״
neu eben so heilig und bündig ist, als wäre er in der Syn- 
agoge und in Gegenwart der Thora vollzogen worden, und 
nichts kann die Strafe des Allmächtigen abwenden, wenn er 
verletzt werde.

Auch ohne diesen Eid ist die israelitische Nation von Gott 
beschworen, dem Könige, unter dem sie Schutz finden wird, 
treu zu sein, und ist es ein heiliges Gebot §cr Propheten 
und der Talmudisten, seiner Regierung in jeder Hinsicht treu 
zu dienen. Salomo sagt: Habe Ehrfurcht vor Gott und dem 
König. In den moralischen Sprüchen unserer Weisen heißt 
es: Bete für das Wohl und für das Glück der Regierung. 
Die Talmudisten sagen, die Gesetze und Verordnungen der 
Regierung sind so heilig und bündig, als unsere Religions- 
gcsetzc zu erachten. So groß nun das Verbrechen an sich 
selbst schon ist, wenn man die Pflichten des Staats und der 
Religion durch Untreuhcit verletzt, so unendlich größer wird 
es, "und die Strafe des Himmels ist unausbleiblich, wenn 
diese Pflichten noch bei dem heiligen Namen Gottes beschwo- 
ren werden, und man nachher meineidig werde."

e.
Schreiben des Königl. General-Majors und Bri- 
gade-Kommandeurs von Thiele an die Königl. 

Regierung in Berlin.

Eine Königl. Hochlöbliche Regierung benachrichtige ich 
auf die geehrte Zuschrift vom 7ten v. M., ganz ergebenst, 
daß ich den Kommandeuren meiner Brigade das Formular 
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zu der Vereidigung der in den Militär-Dienst tretenden jüdi- 
scheu Glaubensgenossen, so wie zu der vorhergehenden Vorbe- 
ceitung mit der Anweisung mitgetheilt habe, zu jeder solchen 
Vereidigung einen Offizier oder Unteroffizier, wenn kein Offi- 
zier dazu disponible fein sollte, als Zeuge zu kommandiren, 
so daß es keines Attestes des Rabbiners über die richtig ab- 
gehaltene Vorbereitung bedürfe.

Berlin, den 5ten August 1820.

Königl. General-Major und Brigade-Kommandeur
von Thiele.

f.
Schreiben des Magistrats in Berlin an den 

Vice-Ober-Landrabbiner.

Wir übersenden Ihnen anbei Abschrift der Erklärung des 
Königl. Brigade-Kommandeur Herrn General-Majors von 
Thiele, vom Sten v. M., wie es bei dem Vereidigungsakte 
der in den Militär-Dienst tretenden jüdischen Glaubensgenos- 
sen, von Seiten des Militärs werde gehalten werden, nebst 
der hierüber von der Königl. Regierung unterm 16ten v. M. 
erlassenen Verfügung zu Ihrer Nachricht und um darnach 
zu verfahren.

Berlin, den Isten September 1820.

Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath hiesiger Kö- 
nigl. Residenzien.

Büsching.

7.
Ob der Handschlag an Eides Statt erlaubt sei.

a.
Anfrage des Königl. Magistrats zu Potsdam beim 
Vice-Ober-Landrabbiner Herrn Meyer Simon 

Weyl zu Berlin.

Ein Mitglied hiesiger israelitischer Gemeinde, welches 
Würger ist, halt cs für eine Belästigung seines Gewissens, 
zu Rathhaus, mittelst Handschlags an Eidesstatt 
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eine Versicherung über einen Gegenstand abzugeben, welcher 
eine von ihm geforderte Geldleiftung von jährlich 14 Rthlr. 
betrifft, indem er behauptet:

er könne diese Versicherung zwar mit gutem Gewissen 
geben, aber nach seinem Glauben und nach dem Tal- 
mud solle man auch nicht recht schwören, nur Gesetze 
oder Richtersprüche könnten es rechtfertigen, den Namen 
Gottes anzurufen;

wenn hingegen gleichwohl behauptet wird, daß selbst nach den 
israelitischen Religions-Grundsätzen, Versicherungen mittelst 
Handschlags an Eidesstatt nicht allein erlaubt, sondern daß 
solche sogar, z. B. bei Ausstattungen der Kinder, rücksichtlich 
der Mitgabe allgemein üblich waren, so ersuchen wir Sie, 
uns gefälligst Ihr amtliches Gutachten darüber mitzutheilen:

ob die Abgabe einer Versicherung mittelst Handschlags 
an Eidesstatt an die Obrigkeit, in einer, öffentliche Ab- 
gaben betreffende Angelegenheit, nach Ihren Glau- 
bens-Grundsätzen für eine sündliche Handlung zu erach- 
len sei?

Wir bitten die Antwort auf gegenwärtiges Schreiben gefäl- 
ligst zu beschleunigen, und sind zu allen Gegendiensten gern 
bereit.

Potsdam, den löten Mai 1820.

Ober-Bürgermeister, Bürgermeister 
und Stadträthe.

b.
Gutachtliches Antwortschreiben desselben.

Im Betreff der von Ew. mittelst Anschreibens vom 
löten v. M. gemachten Anfrage,

ob die Abgabe einer Versicherung an Eidesstatt, Seitens 
eines israelitischen Bürgers an seine Obrigkeit in einer 
öffentlichen Abgaben-Angelegenheit, nach den Grundsätzen 
der mosaischen Religion und des Talmuds für eine fund- 
liehe Handlung zu achten sey?

beehre ich mich Ihnen ergebenst folgendes zu erwiedern: י 
Es ist nemlich zuvörderst Seitens eines Israeliten ein 

Irrthum, wenn er vermeint, daß überhaupt ein Eid auf ei- 
ne in Wahrheit beruhende Thatsache eine Sünde sei, sobald 
Seitens des Schwörenden die Wahrheit auf keine andere 
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Weise darzuthun ist. Nur dann, wenn es ihm möglich ist, 
die Sache ohne einen Eid auf eine oder die andere Art ohne 
seinen Nachtheil, oder doch nur mit einer geringen Aufopfe- 
rung abzumachen und den Eid zu evitiren, ist es religiöser, 
wenn er einen andern Weg zur Bestätigung seiner Angaben 
und andere Beweismittel dazu wählet und sich lieber zu ei- 
nem kleinen Verlust, als zur Ableistung des Eides versteht; 
indem in diesem Falle es angenommen wird, als leistete er 
einen unnützen und unnöthigen vergeblichen Eid, welches aller- 
dings nach unsern Glaubens-Grundsätzen unrecht und fund- 
lich ist, da nach unsern Lehrsätzen das Gebot:

Du sollst seinen Namen nicht zu falschem Eide gebrau- 
chen,

auch die vergeblichen und unnöthigen Eide, wenn sie auch wahr 
sind, involvirt; wie dieses auch M. Mendelssohn so übersetzt.

Keinesweges aber ist es eine Sünde, einen wahren Eid 
zu leisten, wenn der Gegenstand für den Schwörenden 
wichtig ist, und ihm kein ander Mittel bekannt ist, 
durch welches er die beschwörende Thatsache, bewahr- 
heiten kann. Noch vielweniger ist dies bei der durch 
einen Handschlag an Eidesstatt zu gebenden Versiche- 
rung der Wahrheit der Angabe des Verpflichteten, der 
Fall. Sobald diese auf Wahrheit beruhet, so hängt es von 
ihm ab, und nur er allein kann es beurtheilen, ob der Ge- 
genstand der Verpflichtung, von welchem er sich durch 
den Handschlag an Eidesstatt befreien will, für ihn und nach 
seinen Vermögensumständen wichtig ist oder nicht. Im er- 
stern Falle kann er ohne Verletzung seines Gewissens, nach 
jüdischen Religions-Grundsätzen, den Eid oder an dessen 
Stelle den Handschlag leisten. Im andern Falle aber, so 
ist es fteilich, wie schon bemerkt, für ihn sündlich, einen Eid 
oder Handschlag, wegen eines für ihn unbedeutenden Gegen- 
standes zu leisten; hier ist ein vergeblicher Eid, und er muß 
es vorziehen, das, was von ihm verlangt wird, zu erfüllen 
und den deshalb geforderten Eid oder Handschlag nicht zrr 
schwören und zu geben.

Hieraus erhellet nun von selbst, daß ein, von einem Js- 
raeliten zu leistender Eid oder an dessen Stelle der Hand- 
schlag, sobald die zu beschwörende und zu versichernde That- 
fache und Angabe auf Wahrheit beruht und einen für ihn 
wichtigen Gegenstand betrifft, nach unsern Religions-Grund- 
sätzen keine Sünde ist. Jedoch ist dies der Fall, wenn der 
Gegenstand, der zu dem Eide oder Handschlag veranlaßt, 
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nach seinem Vermögen unbedeutend ist, da ist er einem ver- 
geblichen Eid gleich, und er muß es lieber vorziehen, jene 
Verpflichtung als diesen Eid zu leisten. Dieses kann aber 
nur dem Gewissen und den Beurtheilungen des Verpflichteten 
allein überlassen bleiben.

Hieraus ergiebt sich auch das Resultat in concreto, 
daß das Mitglied der dortigen israelitischen Gemeinde 
wegen einer als Bürger zu leistenden jährlichen Abgabe 
von 14 Rthlrn. seine Angabe, wenn sie richtig ist, ent- 
weder durch den Handschlag an Eidesstatt versichern oder 
wenn der Betrag sür ihn und nach seinem Vermögen 
unbedeutend ist, die Verpflichtung leisten muß.

Dieses habe ich Ew. gutachtlich der Wahrheit gemäß zu 
berichten, nicht verfehlen wollen.

Berlin, den 22sten Juni 1820.
V. O. L. R.

Einem Hochedeln Magistrat 
zu 

Potsdam.

C. Verschiedenes.
1.

Das Baden der israelitischen Frauen betreffend.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die König!. 
Regierung zu Arnsberg.

(0. Kamptz Annalen Bd. I. S. 106.)

Das unterzeichnete Ministerium findet aus dem Bericht 
der Königl. Regierung zu Arnsberg vom 24sten v. M. keine 
Veranlassung, eine allgemeine gesetzliche Bestimmung wegen 
Abstellung des Badens der israelitischen Weiber in der von 
der Königl. Regierung angettagenen Art in Vorschlag zu 
bringen, da der Gegenstand von der Art ist, daß die Aus
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führung durch Gesetz weder ge- noch verboten werden kann, 
vielmehr nach wie vor der freien Willkür eines jeden Jndivi- 
dui überlassen werden muß.

Berlin, den Listen November 1817.

2.
Die Verhütung von Neuerungen in den Neli- 

gionsgebräuchen der Juden.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Königs. 
Regierung zu Minden.

(v. Kamptz Annalen 1829. 13r Bd. S. 294.)

Die Königl. Regierung wird hierdurch auf Sr. Königs. 
Majestät ausdrücklichen Befehl angewiesen, darauf zu halten, 
daß die Juden Ihres Bezirks sich keine von dem herkömmli- 
chen Ritus abweichende Neuerungen in ihren Religionsge- 
brauchen erlauben, welche dahin führen könnten, unter ihnen 
neue religiöse Sekten zu bilden. Sofern nun das nach dem 
Zeitungsberichte der Königl. Regierung für den Monat April 
c. in einigen israelitischen Gemeinden statt findende Konfir- 
miren der Kinder als eine solche Neuerung anzusehen sein 
möchte, indem dieser Neligionsgebrauch dem Judenthume sonst 
nicht angehört: so wird selbigem in Gemäßheit jenes Aller- 
höchsten Befehls nicht weiter statt zu geben sein.

Berlin, den Lösten Mai 1829.

3.
Gutachtlicher Bescheid des Vice-Ober-Landrab- 
biners Herrn Meyer Simon Weyl, auf ein an 
denselben ergangenes Schreiben von der jüdi- 

schen Gemeinde zu K....N *).

Auf geziemendes Ansuchen und folgende Fragen, als 
nemlich:

*) Die jüdische Gemeinde zu K....n ward im Jahre 1818 
veranlaßt, nachstehende vier Fragen, gleichzeitig dreien berühmten Rah- 
bincrn in Deutschland, zur Entscheidung vorzulegen. Man wählte den 
Bice-Ober-Landrabbincr Meyer Simon Weyl in Berlin, den Ober-Land- 
rabbiner zu Dresden, und den Landrabbincr zu Emden. Die Antworten 
der genannten drei Rabbiner stimmten im Geiste und Sinne völlig über- 
ein-
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1. Wenn ein Israelit nur an das schriftliche mosaische Gesetz 
glaubet, die mündlichen Traditionen aber, die im Talmud 
zusammen getragen sind, verwirft: ob und in wie fern 
er als Israelit geachtet und gehalten werden soll?

2. Ob der heilige Name Gottes so aus den Buchstaben: דוד- (Jehova) zusammen gesetzt ist, in den Gebeten 
und Gesängen überall und zu jeder Zeit ausgesprochen 
werden darf?

3. Ob in den Gebeten und Gesängen die Stellen, so auf 
den verheißenen Erlöser und Jerusalem Bezug haben, 
weil solche eine Verletzung der Dankbarkeit gegen den 
Laudesherrn und den Patriotismus seien, weggelassen 
werden dürfen?

und 4., Ob in der Synagoge und überhaupt mit unbedeck- 
tem Haupte gebetet werden darf?

ertheile ich Unterschriebener hiermit meinen gutachtlichen Be- 
scheid, wie folgt: .

ad 1. Es ist allgemein bekannt, so wie auch rm Buch 
Cosry (3te Abhandlung) deutlich erwiesen, und in der 
Einleitung zu den jüdischen Ritual-Gesetzen (Berlin 1778) 
von M. Mendelssohn, ausführlich zu ersehen,

daß das schriftliche Gesetz mit dem münd- 
lichen so eng verbunden, aneinander geket- 
tet, und unauflöslich innig verwebt ist, daß 
Ersteres ohne Letzteres gar nicht bestehen 
könnte.

Wenn es, sagt Maimonides, in den Sprüchen der Va- 
1er (Traktat I.) heißt: .

 Moses hat die Lehre auf Srna! empfangen״
".u. s. w״

so ist die Meinung:
 Moses hat die in der Thora (Pentateuch) enthaltenen״
 Lehren im ganzen Umfange mit ihren Bedeutungen״
 -und Erklärungen von Gott auf dem Berge Sinais em״
 -pfangen, und sie so mit diesen mündlichen Erklärun״
 gen und Bedeutungen dem Josua, dieser solche eben״
 -so den Aeltesten, diese den Propheten, und diese Letz״
 -tere den Männern der großen Versammlung, überlie״
 -fert; und so pflanzten sich diese Gesetze mit ihren Er״
 klärungen und Bedeutungen immer durch die Häupter״
 der Nation von Generation zu Generation, bis auf die״
 -Zeiten der Mischna und des Talmuds, fort, wo sie ge״
".hörig gesammelt und zusammen getragen worden rc״
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Diesemnach ist leicht zu folgern, und schließt auch Mai- 
monides in seinem berühmten Werke: Jad Ilachsaka Th. IV. 
Abschnitt III. vom Gesetze der Widerspenstigen, wie folgt:

 Wer das mündliche Gesetz nicht anerkennt, gehört zu״
 der Zahl der Ungläubigen, und ist denen gleich, die״
 ,auch die Göttlichkeit des schriftlichen Gesetzes verläugnen״
".und die nicht als Israeliten zu achten sind״

Wer sich nun nur zu dem wörtlichen Inhalt des schriftli- 
dien mosaischen Gesetzes bekennet, die mündlichen Traditionen 
aber verwirft, der ist eben so wenig wie jener als Israelit 
zu achten und gehört vielmehr zu der bekannten Sekte der 
sogenannten Kara im (von dem hebr. kara, d. h. Lesen, 
weil sie die mosaischen Gesetze nur nad) dem buchstäblichen 
Sinn annehmen), welche sich noch von dem vor zweitau- 
send Jahren unter den Namen Zadukim und Baissutim 
oder Essäer und Therapeuten (nach ihren ersten Stif- 
tern, welche Zaduk und Baissuth hießen) entstandenen Sek- 
ten, herschreiben, und hie und da (besonders aber in der 
Stadt Lauzk in Rußland) zu ganzen Gemeinden leben. Die- 
se Karaiten sind sowohl von der jüdischen als auch von der 
christlichen Religion ausgeschlossen, und bilden zwischen diesen 
beiden ein Mittelding, eine besondere Sekte. Sie müssen 
sich unter sid) ehelichen, weil, gesetzlicher Weise, kein Israelit 
sich mit ihnen, und sie sid) mit keinem andern in Familien- 
Verhältnisse einlassen dürfen.

Es muß noch bemerkt werden, daß derjenige, der gegen 
das schriftliche oder mündliche Gesetz aus Leidenschaft oder aus 
Neigung zur Wollust handelt, nur als leichtsinniger 
UeVertreter betrachtet *), darum aber noch nicht von der 
israelitischen Gesellschaft ausgeschlossen ist; wohl aber derjeni- 
ge, der das schriftliche oder mündliche Gesetz nicht glaubet. 
Im erstem Falle hat er aber gar keine Religion, im andern 
Falle gehört er, wie bereits gesagt, zu jener Sekte der Ka- 
raim, die mit Ned)t von der israelitischen Gesellschaft aus- 
geschlossen ist.

ad 2. Nach obigem Grundsätze, daß jeder Israelit das 
mündliche (talmudistische) eben so wie das schriftliche 
Gesetz achten muß, ergiebt sich, daß es uns keines- 
weges erlaubt ist, den allerheiligsten Namen

 .während er leidenschaftlicher Weise das Gesetz übertritt ל
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 auszusprechen. Denn es heißt (Jehova) ירוד
im Talmud Traktat Sollte im VII. Abschnitt, sol. 38. 
Mischna 2.

 daß nur im Tempel zu Jerusalem, und nur״
 von den Priestern beim Segensprechen, der״
 -allerheiligste Name (Jehova), so wie er ge״
 ".schrieben ist, ausgesprochen werden durfte״

Der Talmud erklärt und erweiset solches aus Exodus 
Kap. 20. V. 21., wo es (nach der M. Mendelssohnschen 
Uebersetzung) heißt: ,

 An allen Orten, wo ich meinen Namen zu״
 -nennen verordnen werde, will ichzudir kom״
".men und dich segnen״

Maimonides in seinem Werke Jad Hachsaka Th. I. Hu- 
choth Tphila schließt auch, daß der Name I........ der söge-
nannte ausdrückliche allerheiligste Name ist, und daß es auf 
keine Art erlaubt ist, diesen Namen außer in dem helllgen 
Tempel auszusprechen. Selbst im Tempel ist er nur von 
den Priestern, und nach dem Tode des Simon des Frommen 
auch von den Priestern nicht mehr ausgesprochen.worden. 
Eben so im Traktat Psachim sol. 50. und Traktat Kiduschm 
sol. 71. wird die Auslegung des 15. Verses im Exodus Kap. 
3., wo es am Schlüsse desselben (nach der gedachten Ueber- 
sctzung) heißt: ״Dieses ist immer mein Name, und 
dieses soll mein Denkwort sein in zukünftigen 
Zeiten" mit mehrerem dahin gedeutet: ״Nicht so wie ich 
geschrieben werde, werde ich gelesen." Ferner heißt 
es im Traktat Sanhedrin Abschn. X. Mischna 1. wie folgt:

 Aba Saul sagt: Wer den Namenmit seinen״
 -Buchstaben ausspricht, hat in der zukünfti״
.".gen Welt keine Seligkeit zu erwarten״

Es sind zwar verschiedene getheilte Meinungen hierüber, 
ob von dem ׳Aba Saul der Name I....... gemeint sei; die
mehrsten der großen Lehrer, als nemlich: Maimonides, Rabb! 
Moses M'kuzy (in Seiet mitzwoth Gadol, Venedig 5307), 
Tosphot im Traktat Schwuoth und Aboda Sara, und Nabe- 
nu Ascher im Trakt. Joma Abschn. 8. Claus. 19 u. a. m. 
stimmen jedoch darin überein, und behaupten, daß der Name 
Jehova gemeint ist. Auch Kommentar Raschi oder Jarchr, 
welcher zwar in einer Hinsicht anderer Meinung ist, behaup- 
tet doch im Traktat Psachim sol. 50., in Sanhcdrin 101. 
60 und Sothe sol. 38, daß 4s unerlaubt ist, diesen Namen, 
außer in dem heiligen Tempel, auszusprechen, welches auch m 
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Tur Schulchan Aruch, Orach Chajim, Abschn. V, welcher 
uns zur Richtschnur dient, als etwas allgemeines und be- 
stimmtes angenommen ist, daß dieser Name nicht ausgespro- 
chen werden darf; und diesemnach wird auch überall, in allen 
^heilen der Welt, wo Israeliten sind, dieser Name nicht, 
sondern dafür eine passende Eigenschaft desselben ausgesprochen, 
und solches der Jugend beigebracht. Auch Professor Dr. Ge- 
senius in seinem Hebräijch-Deutschen ^andworterbuche— 
W .18l?• behauptet Seite 371 Lit. ״, daß die bekannten 
siebenzlg Alten schon statt des Namens Jehova, Adonai ge- 
setzt haben. Dasselbe behauptet Professor Rabe in seiner 
Uebersetzung der Mischna, mit Anmerkung des bereits ange- 
führten Verses im Exodus Kap. 20. Vers 21. So sind auch 
alle Kommentatoren, besonders aber Maimonides, der in sei- 
nem berühmten Werke More Nebochim Th. 1. Abschn. 61 — 
63 darüber weitlauftig abhandelt, über die Deutung des ge- 
dachten Verses Exod. Kap. 3, 16. einstimmig, wie oben von 
?r•;• Psa™Hm und Kiduschiu angeführt ist, und daß dieser 
heillge ^came, außer an dem Orte, wo der göttliche Witte 
selbst aus besonderer Gunst es verordnet, keinesweqes ausae- 
sprochen werden darf.

Ohne dieses alles aber läßt sich solches auch sehr leicht 
aus dem weltlichen Umgänge erklären: Würde es wohl schick- 
lich sein, wenn ein Unterthan seinen Fürsten in dessen Ge- 
genwart mit seinem eigenen Namen rufen, begrüßen oder be- 
nennen möchte? Sind nicht vielmehr andere Benennungen, 
dte die Eigenschaften des Regenten bezeichnen, als z. B. Ma- 
Mat, Durchlaucht u. dergl. m., dafür eingeführt? Wenn dies' 
nun bei einem aus Staub, von Gott geschaffenen Erdensohn 
statt findet, um wie vielmehr muß solches nicht bei seinem 
Schöpfer, der allgegenwärtigen Gottheit, statt haben, daß man 
dessen eigenen wahren Namen nicht nennen sollte? Ferner 
muß schließlich bemerkt werden, daß die eigentlichen Vota- 
le — welche überhaupt nach mehrerer Meinungen, und be- 
sonders nach M. Mendelssohn in seiner Vorrede zur Ueber- 
setzung des Pentateuchs, erst in Zeiten des zweiten Tempels, 
von den 120 Gelehrten oder der großen Versammlung wieder 
emgeführt worden — und die Aussprache des in Rede stehen- 
den Namens gar nicht bestimmt bekannt sind; indem dieser 
Name (wie die hebr. Sprache überhaupt) gar keine Vokale 
gehabt, und dessen Aussprache immer von einem hohen Prke- 
fter dem andern überliefert worden, und deshalb auch nur 
von diesem, da kein andrer die richtige Aussprache wußte, im 

21
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heiligen Tempel ausgesprochen werden durfte. Nach dem 
Tode des hohen Priesters Simon des Frommen aber — mit 
welchem auch die Heiligkeit der Nation abgenommen — hörte 
diese Ueberlieferung auf, und ist dieser Name auch im zwei- 
ten Tempel nicht mehr ausgesprochen, sondern wie jezt da- 
für: Adonai gesagt worden. Es wäre nun gar eine Lä- 
sterung, diesen allerheiligsten Namen, da man seine richtige 
Aussprache nicht kennt, falsch auszusprechen.

Aus dem Gesagten geht deutlich und klar hervor, und ist 
keinem Zweifel unterworfen, daß der Name ידיי (Jehova) 

' keinesweges ausgesprochen werden darf.
sä 3. Es ist keinesweges VerletzungdesPatrio- 

tismus und der Dankbarkeit gegen den Lan- 
desfürften, wenn wir in unsern Gebeten und 
Gesängen, von dem uns verheißenen Erlö- 
srr und Jerusalem erwähnen.

Denn irrig ist es zu glauben, daß unter diesen Erwäh- 
nungen unsre politische Existenz gemeint sei; vielmehr haben 
solche nur auf unsere moralische Existenz (nemlich die Aus- 
Übung des Gottesdienstes zu Jerusalem) Bezug. Wer nur 
weiß, was eigentlich Jerusalem war und hoffentlich einst sein 
soll, wird gewiß solchen Unsinn nicht hegen.

Jerusalem war die heilige Residenz, wo nur Gottesfurcht 
ynd Religion herrschte, wo man die Gottheit - durch heilige 
Opfer versöhnte, wo die göttlichen Lehren und Gesetze von 
den Sanhedrin der ganzen Station ertheilt wurden, wo jeder, 
von welcher Nation er auch sein mochte, sein Herz durch 
Gebet im Tempel mit Zuversicht ergießen konnte, tn dem 
Tempel, an welchem — nach dem Wunsche und dem aus- 
drücklichen sehr merkwürdigen Gebete des weisen Königs und 
Gründers desselben, Reg. I. Kap. VIII. V. 41 — 44.

wo es u. a. heißt: ״Selbst der Fremde, der nicht von 
deinem Volke Israel ist, wenn er aus dem entferntesten 
Lande kommt deines Namens- wegen 2c. rc. und betet 
in diesem Hause, o! so mögest Du von Deinem himm- 
lischen Wohnsitz hören, und alles was der Fremde nach 
seinem Anrufen verlangt, willfahren; damit alle Völ- 
ker der Welt Deinen Namen kennen und Dich fürchten 
mögen," —

gleichsam alle, und die entferntesten Nationen Theil haben 
und Seelenheil finden sollten, und noch andre moralische 
Vortheile mehr, die Jerusalem darbot; dieses Jerusalem soll- 
ten wir nicht sehnlichst zurück wünschen? Den verheißenen 
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Erlöser, durch den uns dies wieder hergestellt werden wird, 
sollten wir nicht erflehen?

Wir wollen aber die Art und Weise dieses unseres Wun- 
sches naher kennen lernen:

Alle Propheten verheißen zu jener Erlösungs-Zeit nur 
Weisheit, Gottesverehrung und Friede. So heißt 
es in Iesaia Kap. 2. V. 1—5: ;

 -Er, der Ewige, richtet die Völker, entschek״
 det zwischen Nationen; sie stumpfen die״
 Schwerter zu Pflugscharen, ihre Spitzen zu״
 Rebmessern ab; Völker schwingen kein״
 Schwert mehr gegen einander, üben sich״
".nimmer im Kriege״

Ferner in Micha Kap. 4. heißt es desselben Inhalts, und 
V. 4. wie folgt:

 -Friedlich wohnt dann ein jeder nun in sei״
 -nem Weinftocks-Schoffcn, in des Feigen״
".baumes Schutze rastet alles ungestört״

Kambam oder Maimonides schließt sein Werk Jad Hach- 
saka von den Gesetzen der Könige, 4tes Gesetz, folgendermaßen: 

 Es wünsch end ieW elfen und Propheten nicht״
 darum die Erlösungs-Zeit, damit sie die״
 Herrschaft über die ganze Welt haben, und״
 von allen Nationen erhoben werden oder״
 -sinnliche Vergnügungen haben sollen; son״
 dern darum, damit sie sich mit Muße in der״
 -heiligen Lehre und Weisheit, ohne Drang״
 sal und Hinderniß, beschäftigen, um desto״
 ,leichter zur Seligkeit gelangen zu können״
 -wie wir bereits in Hilchot Tschuba weit״
:lau ftig erk lart haben" — und im Zten Gesetz״

 Um diese Zeit wird weder Hunger noch״
 Krieg, weder Neid noch Reiz sein, indem״
 das Gute in größter Fülle, und das Beste״
 häufig sein wird; das Geschäft und Streben״
 der ganzen Welt wird nur dahin gehen, die״
 Gottheit zu kennen. Undsowird auch Israel״
 -sehr weise sein und den Willen des Schö״
 -pfers nach möglichster menschlicher Kraft er״
 kennen und begreifen, wie es heißt: Iesaia״
 Es wird die Welt voll Weisheit״ .V. 9 .״11
 und Erkenntniß sein, wie das Wasser das״
".Meer bedeckt״

21*
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Ferner heißt es im Talmud Tr. Succa, Hol. 45. :
Es sagt R. Elieser: Siebenzig Strere sind 

 am Laubhüttenfeste geopfert worden, gegen״
 -die siebenzig Nationen;" und Jarchr kom״
mentirt ״um auf die 70 Nationen zu ver- 
".söhnen 2c״

Ferner daselbst Fol. 66.: ,
 -R. Elieser sagt: Die Natronen der Welt ha״
 -ben verloren und wissen nicht, was sie ver״
 ,loren haben, denn solange der Tempel war״
 versöhnte der Altar auf sie; jezt aber, was״
"?soll versöhnen״

Diese gleichsam allgemeine Erlösung der ganzen Mensch- 
heit ist es, was wir wünschen, und alle Regenten und Na- 
tiouen der Welt mögen diese Wünsche mit uns theilen! —

Wir dürfen aber nicht wünschen, und wünschen auch nicht, 
dies etwa durch Gewalt zu erlangen, denn so heißt es aus- 
drücklich im Talmud Tr. Kesubot, Fol. 3.:

 -Gott beschwor Israel, daß sie gegen die Na״
 tionen der Welt nicht widerspenstig sein und״
 sich nicht mit Gewalt unabhängig machen״
".sollen״

Nur von Gott allein, auf erne wunderbare Weise, da er 
seine Allgüte allen Nationen erfahren lassen wird, nicht aber 
durch Krieg, List oder dergleichen, dürfen wir die verheißene 
Erlösung hoffen. — Wer wird nicht diese Hoffnungen und 
Wünsche mit uns theilen wollen?!

Keinesweges aber kann und wird die Erwähnung von Je- 
rusalem und Erlöser in unsern Gebeten als eine Verletzung 
der Dankbarkeit gegen den Landesherrn und des Patriotis- 
mus angesehen werden. Es ist uns vielmehr von unsern 
Lehrern zur heiligen Pflicht gemacht worden, stets der uns 
angediehenen Gnade des Landesherrn durch Treue und An- 
hänglichkeit dankbar eingedenk zu sein, und um dessen Wohl 
Gott anzubeten, welches wir auch gewiß in Sinn und That 
befolgen, wie solches ein eigenes, jeden Sonnabend deshalb 

. verrichtete, Gebet für t>en König, beweiset, welches wir auch 
in gedachtem angeführten Sinne damit schließen: daß in Ser- 
neu — des Königs — und unsern Zeiten Juda und Israel 
geholfen werden möge! —

ad 4. Es ist laut Schulchan Aruch, Orach 
Chajim (nach welchem wir uns bekanntlich allgemein rich



325

ten) Abschnitt 91. ausdrücklich verboten, mit unbe- 
decktem Haupte das Gebet zu verrichten.

Dr. Lamprunty schließt dieses u. a. aus der göttlichen Ver- 
ordnung, Exodus Kap. 28. V. 40.

 daß die Priester nur mit bedecktem Haupte ihren Dienst״
",im Tempel vorrichten sollten״

woraus der Drille deI. Ewigen hervorgeht, daß man nicht 
unbedeckten Hauptes Av Ihm erscheinen solle, daß indeß dis 
Priester dabei durch besondre hohe Mutzen ausgezeichnet sein 
sollen. Diese Meinung laßt sich noch dadurch bekräftigen, 
da es in Exodus, Kap. 19. V. 6. heißt: ״Ihr sollt mir ein 
priesterliches Reich sein." In Ezechiel Kap. 11. V. 17. aber 
heißt e£; ״Ich werde ihnen, e.iy kleiner Tempel, sein 
 in den Landern, wo sie hinkommen werden." Jede״
Synagoge hat also einen Theil der Heiligkeit des Tempels; 
daher auch in solcher kein Israelit unbedeckten Hauptes sein 
Gebet verrichten darf. Ferner heißt es im Talmud Tr, Schab- 
bat, 156.

 Bedecke dein Haupt, damit du Gottesfurcht״
. ".haben sollst״

woraus sich der Gegensatz ergiebt.
Ueberhaupt aber, ba es von jeher bei allen Iftaeliten kn 

allen Welttheilen eingeführt und Observanz ist, nicht mit un- 
bedecktem Haupte zu beten oder sonst etwas Heiliges zu ver- 
richten, so ist dies vermöge talmudischer Bestimmung eben 
so kräftig als ein wirkliches Gesetz, und darf nicht übertreten 
werden. ־ .

Dieses ist, was ich über vorstehende Fragen nach meinem 
Dafürhalten zu sagen habe; welches mittelst eigenhändiger 
Unterschrift und Siegel bescheinigt wird.

Berlin, den 8ten April 1818.
Vice - Ober - Landrabbiner Meyer Simon Weyl.

Anmerkung für den Leser.
Der Herausgeber hat in dem hier abgedruckten hebräischen heiligen 

Namen Gottes den Buchstaben ה absichtlich durch ד bezeichnet, da dieser 
Name nach dem talmudischen Gesetze eben so wenig geschrieben und 
(außer in den Gebetbüchern und andern heiligen Schriften) gedruckt 
als ausgesprochen werden soll.
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IV. Synagogen- und Gemeindewesen.
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1.
Ueber die Berechtigung jüdischer Gemeinde^ zum 

Ankauf eines Gebäudes für ihte Synagoge.

Reskript des König!. Ministeriums der geistlichen Angelegen- 
hciten an die Königl. Regierung zu Potsdam.

(v. Kamptz Annalen Bk. 1)63 ;5׳.)

^s ist die Ansicht der Königl. Negierung in ihrem Berichte 

vom 27sten v. M. nicht richtig, daß die Juden-Gemeinde in 
Wrlezen durch §. 11. des Edikts vom Ilten Marz 1812. 
zum Ankauf eines Gebäudes für ihre Synagoge ohne Wei- 
teres berechtigt gewesen ist. Das Edikt hat in dem Verhält- 
niß der jüdischen Kirchen-Gesellschaft, als einer blos gedul- 
beten nichts geändert, und der §. 24. 24t. II. Th. 2. des 
Allgemeinen Landrechts *) bleibt also nach wie vor auf die- 
selbe anwendbar.

Unter diesen Umstanden hat auch das Ministerium zuvör- 
derst nachträglich die Allerhöchste Genehmigung für die in 
Wriezen errichtete Synagoge nachgesucht, und wird demnächst 
die Königl. Regierung weiter beschieden werden.

Berlin, den 26sten September 1821.

Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- und Medizinal- 
Angelegenheiten.

 v. Altenstein.

*) Der §. lautet:
 Eine blos geduldete Kirchengefellschast kann aber das Eigenthum״
 »solcher (zu gottesdienstlichen Zusammenkünften bestimmten) Gebäu״
".de ohne besondere Erlaubniß des Staats nicht erwerben״
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2.
Die den Juden nachzulassende Erbauung von 

Synagogen betreffend.
Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die König!. 

Regierung zu Danzig.
(v. Kamptz Annalen Bd. 6. S. 902.)

Der Königl. Regierung wird zur Bescheidung auf Ihre 
Anfrage vom 18ten v. M. eröffnet, daß, zufolge Allerhoch- 
fter Bestimmungen, den mit staatsbürgerlichen Rechten verse- 
henen Juden die Erbauung von Synagogen keinesweges un- 
bedingt verstattet werden kann, sondern vielmehr in jedem 
vorkommenden Fall der bezeichnete Ort zur Beschlußnahme 
anher zu berichten ist.

Berlin, den 5ten November 1822..

s.

Ueber denselben Gegenstand.
Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die König!. 

Regierung zu Bromberg.
(v. Kamptz Annalen 1825. 9ter Bd. S. 656.)

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom Listen 
v. M. eröffnet, daß, da Sie einmal der Iudenschaft zu N. N. 
die Erlaubniß zu Requisition eines Bauplatzes Behufs der 
Errichtung eines jüdischen Bethauses auf demselben ertheilt 
hat, es nun sein Bewenden dabei behalten kann, vorausge- 
setzt daß die genannte Iudenschaft, was ihr allerdings noch 
nachträglich zur Pflicht gemacht werden muß, ein nach bllli- 
gem Verhältnisse zu rcgulirendes Contingent an Rekrutengeld 
übernimmt. , , ,

Zur Berichtigung der von der Königl. Regierung entwik- 
selten Ansicht, pon der Sache, wird übrigens noch Folgendes 
bemerkt.

Es ist der bei Gelegenheit von Sr. Königl. Majestät aus- 
drücklich erklärte Wille, daß neue Juden-Synagogen da, wo 
dergleichen seither noch nicht bestanden, nur mit allerhöchster 
Genehmigung errichtet werden sollen. Da die Verstattung 
von Synagogen zu den Bestimmungen wegen der Toleranz 
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gehört, so bringt auch schon die Verordnung vom 27sten 
Okt. 1810. über die Verfassung aller obersten Staats-Be- 
Hörden es mit sich, daß in Fallen der betreffenden Art Aller- 

• höchste Genehmigung eingeholt werde.
Hiernach hat sich die König!. Regierung in Zukunft zu 

achten, und Ihre Anträge jedesmal gemeinschaftlich an die 
Ministerien der Geistlichen rc. rc. Angelegenheiten und des 
Innern zu richten.

Berlin, den löten Juli 1826.

4.
Erwerbungen zu religiösen Zwecken.

Reffript des Königlichen Ministeriums des Innern an die 
Königl. Regierung in Liegnitz.

(v. Kamptz Annalen 1. Bds. 2. Heft. 1817. S. 126.)

Der Königl. Regierung zu Liegnitz wird auf Ihren Bericht 
vom loten d. M., worin Sie anfragt:

ob jüdische Kirchen-Gesellschaften, als solche, und insbe- 
sondere Synagogen, Vermögen zu religiösen Zwecken er- 
werben können?

zum Bescheide eröffnet, daß, da die jüdischen Gemeinden im 
Besitz von Synagogen sind, und daher in dieser Hinsicht 
Grund-Eigenthum haben, im Allgemeinen auch nachgegeben 
werden kann, daß sie zu religiösen Zwecken gemeinsames Ver- 
mögen erwerben und erhalten können; in welcher Art auch 
des Königs Majestät der hiesigen Judenschaft ausdrücklich 
zu bewilligen geruht haben, Grundstücke zur Erweiterung des 
alten Synagogen-Gebäudes käuflich zu acquiriren.

Berlin, den 27sten Mai 1817.

6.
Die Einführung einer allgemeinen Synagogen- 

Ordnung betreffend.
Reffript der Königl. Ministerien der Geistlichen rc. Angelegen- 

heiten und des Innern an die Königl. Regierung zu 
Arnsberg.

(v. Kamptz Annalen 1822. 6. Bds. 1. Heft. S. 116.)

Der Königl. Regierung wird in Bescheidung auf den Be- 
richt vom 28sten Januar c. wegen Einführung einer allge
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meinen Synagogen - Ordnung für die israelitischen Gemeinen 
der Grafschaft Mark eröffnet, daß sie sich lediglich darauf zu 
beschranken hat, denjenigen einzelnen israelitischen Gemeinen, 
welche darauf antragen werden, nachzulassen, innerhalb der 
durch das A. L. R. LH. II. Tit. XL §. 4k und folgende fest- 
gestellten Grenzen, Synagogen-Ordnungen in Vorschlag zu 
bringen, deren Prüfung und Bestätigung, so fern sie den be- 
rührten Gesetzes-Vorschriften entsprechen, ihr überlassen bleibt

Berlin, den Ilten Marz 1822.

6.
Eintragung der Stande der Juden in den Syn- 

agogen in das Hypothekenbuch.

Reskript des Herrn Juftizministers an das Königl. Kammer- 
gericht in Berlin.

(v Kamptz Jahrb. Bd. 2. Pag. 187. Nr. 13.)

Dem Königl. Kammergerichte wird auf den, über die Be- 
schwerde der Aeltesten der Judenschaft zu Frankfurt an der 
Oder, wegen der, von dem dasigen Land- und Stadtgerichte 
beabsichtigten Eintragung der Sitze oder Stande in der Syn- 
agoge ad Rescriptum vom 19. Sept. pr. unter dem LZsten 
Stov. ej. a. erstatteten Bericht, hierdurch zum Bescheide er- 
theilet:

daß, da die Schulstande und Sitze der Juden in den 
Synagogen bis jezt weder hier, noch in Frankfurt an 
der Oder in das Hypothekenbuch eingetragen worden, 
diefe Eintragung auch gegenwärtig zu unterlassen ist.

Das Königl. Kammergerlcht hat daher die beabsichtigte 
Einrichtung eines Hypothekenbuches über dergleichen Sitze em- 
zustellen, auch das Stadtgericht zu Frankfurt an der Oder zu 
instruiren, von der zum Zwecke der Eintragung von der da- 
sigen Judenschaft erforderten Einreichung eines nach den Num- 
mern der Schulstände anzufertigenden Verzeichnisses der Ei- 
genthümer derselben, abzuftehen.

Berlin, den 5ten Januar 1813.

Der Justizminister
von Kircheisen.
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7.
Reparation der Gemeinde-Abgaben.

Liu a. j' -1 ׳ י ■ v> ' *7 r
Requisitionsschreiben des Magistrats •§u Schie- 
; .velbein ■י 1

Die hiesige Gemeinde mosaischer Religion hat einstimmig 
zur Regulirung ihrer Angelegenheiten Vorsteher aus ihrer 
Mitte, worunter auch einer von denen, die seit dem Königl. 
Edikt, die bürgerlichen Verhältnisse der Juden betreffend, hier- 
her gezogen sind, gewählt. Diese Vorsteher haben sich den 
30ften v. M, mit Zuziehung des unterzeichneten Bürgermeister 
P... versammelt, um ein jedes Mitglied dieser Gemeinde zu 
schätzen, damit die nöthigen Ausgaben für das künftige halbe 
Jahr bestritten, und auch der Schulmeister und Koller be- 
köstiget werden kann. Denen Vorstehern wird hierdurch das 
Zeugniß gegeben, daß die Abschätzung auf sehr billig ruhen- 
den Grundsätzen geschehen ist. Es gibt aber in dieser Ge- 
meinde zwei oder drei einzelne Mitglieder, die sich dem, von 
den Vorstehern auf Pflicht und Gewissen abgesaßten Beschluffe, 
aus Neigung zum Widerspruche, widersetzen wollen, obgleich 
Unterzeichneter sowohl als die Vorsteher vollkommen überzeugt 
sind, daß keinem Einzigen׳ zu viel geschehen ist, sondern blos 
das allgemeine Wohl bezweckt worden. Hauptsächlich ist dar- 
auf gesehen worden, daß ein tüchtiges Subjekt zum Unter- 
richt der Juden im Judenthum, zum Vyrlesen und Vorsingen 
in der Synagoge und zum Schächten engagirt worden; die- 
ses Subjekt muß aber auch von der ganzen Gemeinde, da 
kein anderer Fond dazu da ist, natürlich beköstiget, und besol- 
det werden. Es giebt in dieser Gemeinde zwar einzelne Mit- 
glieder, die die mehresten Kinder zur Schule schicken, allein 
aber auch sehr arm sind, diese müssen doch wohl von den 
Andern, wie es Psticht ist, übertragen werden; allein, wie 
gesagt, es giebt einige, die dieses mcht beherzigen, und dem 
von den Vorstehern abgefaßten Beschlusse nicht genügen wollen.

Ew. Hochehrwürden wird daher ganz gehorsamst ersucht, 
dem unterzeichneten Magistrat mit umgehender Poft gefälligst 
anzuzeigen, ob einzelne Mitglieder der Gemeinde sich dem 
Beschlusse der Vorsteher nicht auch in Berlin und andern 
Orten, wo Israeliten wohnen, willig unterwerfen müssen; 
denn von einem Armen mehr zu nehmen als es seine Kräfte 
erlauben, würde ja offenbar Sünde sein. Sogar haben sich 
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die widerspenstigen Mitglieder geäußert, einens separaten Schach- 
ter zunhalten und sich von der Gemeinde lpszureißen.

-Sobald mir Ew. Hkchehrwürden IhrGutachten über 
diese Gegenstände gegeben' haben werden, wird der unterzeich- 
nete Magistrat die Vorsteher der Gemeinde »bei einer jeden 
Sachen die auf Billigkeit beruhet, zu vertreten twisten.

Schievelbein, den 2ten Mak 1815.
Der Ntagiftratt

An den Vice-OberrLandrabbiner ׳•
Herrn Meyer Simon Weyl in Berlin. .

rn. k D!f' ..;y; uj; .'s ׳ ׳  -m
.• , >d.

Gutachtliches Antwortschreiben des Vice-Ober- 
Landrabbiners.

Auf Ew. rc. mir sehr geehttes Schreiben vom 2ten d. M. 
in Betteff der von einzelnen Mitgliedern der dortigen mo- 
saischen Gemeinde, gegen die von den Vorstehern ihnen auf- 
erlegte Lasten gemachten Widersprüche, erwiedere ich crgebenst 
folgendes: • .

Im Allgemeinen ist es Ritual-Gesetz, und war auch stets 
Observanz, daß die Armen in einer israelitischen Gemeinde 
nicht nur von allen Beittagen befreit, sondern die Bedürfti- 
gen noch unterstützt werden. Um aber wissen sönnen, wer 
in einem kleinen Orte vermögend oder unvermögend ist, wur- 
de sonst, und vor Emanixung des Edikts vom Ilten März 
1812, immer der bei der, alle drei Jahre Statt gehabten 
Versammlung der Land-Judenschaft, wegen Entrichtung des 
Schutzgeldes und anderer Königl. Abgaben, geschehenen Ver- 
mögen-Schätzung jedes Schutzjuden und des ihm auferlegten 
Beitrages, zur Norm genommen, und "danach die städtische 
Gemeinde-Lasten repartirt worden. Da dies nun durch die 
vorangpzogene Verordnung cessirt hat, und ein Landesgesetz 
über den Kultus der Israeliten noch nicht vorhanden ist, so 
müssen rrach^meiüem ergebensten Dafürhalten auch noch die 
jüdischen׳ Ritualgesetze entscheiden. Nach diesen aber gehören 
auch dte Kosten eines Lehrers zum Unterricht der Kinder der 
Gemeinde in der Religion, der Thora und dem Talmud zu 
denjenigen Commune-Basten derselben׳, die von den reichen 
Haus-atern allein getragen werden müssen. Hinsichts aber 
um zu bestimmen, wer vermögend oder ganz unvermögend 
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ist, oder wie viel-ein jeder beitragen solle, so ist es bis. M 
Gebrauch gewesen^! daß die Gemeinde in 3 Klassen, nemlich: 
1) ganz reiche, L) bemittelte, und 3) arme getheilt ulld von 
jeder Klasse nach Verhältniß der Zahl der Gemeindeglieder 
ein oder mehrere Hausvater durchs Loos gezogen wuxden, und 
daß die dergestalt horausgekommenen Personen die SchätzungL-׳ 
Kommission ausmachten, deren Bestimmungen sich, die Ge- 
meinde unterwerfen mußte. Es muß natürlich dieser Kom- 
Mission, und nachdem sie unter Handschlag versichert hat, oh- 
ne Interesse und Rücksicht, und nicht einseitig zu schätzen, 
der Etat der Ausgaben der Gemeinde vorgelegt werden. Auch 
dürfen unter der Schatzungs-Kommission nicht zwei oder 
mehrere solcher Anverwandten sich befinden, die nach dem 
Ritual-Gesetze kein Zeugniß einer gegen den andern ablegen 
dürfen. Die Schätzung der von der Kommission selbst zu 
leistenden Beiträge aber muß, sobald diese mit der Schätzung 
der übrigen zu Stande ist, von drei andern aus den 3 Klassen 
der Gemeinde durchs Loos zu wählende Personen erfolgen.

In keinem Falle aber können sich einzelne Mitglieder von 
der Gemeinde losreißen, und eine besondere Gemeinde aus- 
machen wollen.

Indem ich nun die fernere Verfügung und Regulirung 
Ew. rc. anheimstelle, verharre ich rc. 1

Berlin, den löten Mai 1815.

------------------ ,

8.
Sämmtliche Mitglieder der Gemeinde müssen zur 

Unterhaltung eines Badehauses beitragen.

a.
Schreiben der Kuryrärk. Kriegst und Domainen- 
lammet an den Vi-ce-Ober-Landrabbiner, Herrn 
Meyer Simon Weyl und Assessoren in Berlin.

Die Königliche Kammer fertigt dem Stellvertreter des: 
Rabbi Weyl und dessen Assessoren das abschriftlich anliegen- 
de Schreiben der König!. Pommerschen Krieges- und Domai-. 
nen-Kammer zu Stettin vom 7ten v. M. und I»:. nebst 
dessen beiden Anlagen mit der Anfrage zu, gutachtlich über 
die Streitigkeit, welche in der jüdischen Gemeine zu Star- 
gardt über die Beittagspflichtigkeit aller Glieder derselben -zu.

/



Allgemeinen Badeanstalt entstanden ist, zu beuchten, 
giebt'jedoch dem rc. W eyl und dessen Assessoren hiermit zu 
erk§nney,.,daß es bei der Unmöglichkeit, in kleinen Städten 
BadeaMalten der gedachten Art einzurichten, nicht durchaus 
nothwendig zu sein scheint, daß eine solche Badeanstalt vor- 
Handen, und daß es ferner für rathsam zu" halten sei, zur 
Erleichterung der armern Familien, in Ansehung ihrer, zwei- 
felhafte jüdische Ritual-Gesetze so wenig strenge als möglich 
auszulegen, indem in Religionssachen derjenige Zwang am 
meisten vermieden werden muß, welcher ohne unmittelbar auf 
die Sittlichkeit berechnet zu sein, mehr die Bequemlichkeit, 
wenn gleich bei einer übrigens nützlichen Sache, wie das 
Baden ist, berücksichtiget, welches der Arme auf einem 
wohlfeileren Wege bewirken könne. Die Anfragen haben der 
rc. Weyl und dessen Assessoren bei der Berichtserstattung zu- 
rück-zu reichen.

Berlin, den 6ten Januar 1806.

Aönigl. Kurmärksche Krieges- und Domainen-Kammer.

< 1;. u•
Antwortschreiben des Vice-Ober-Landrabbkners 

und der Assessoren.

Ew. K. M. ermangeln wir nicht, über den unter der 
Stargardtschen Juden-Gemeine obwaltenden Streitpunkt in 
Betreff der auf gemeinschaftliche Kosten zu errichtenden Anstalt 
zum warmen Baden dem Rescripto clementissimo vom 6ten 
Jan. c. zufolge, wie hiermit geschieht, gutachtlich zu berichten.

Gern würden wir der uns von Allerhöchstdenenselben er- 
theilten Anweisung zum Besten der armern Klasse in Aus- 
legung eines etwanigen dunkeln Gesetzes so wenig strenge 
als möglich zu sein, und demnach auch im casu subtracto wo 
möglich zur Bermeidung einer Auflage zu urtheilen, nachgelebt 
haben, wenn nicht hier der Fall eingetroffen wäre,

daß gerade wider ein positives Gesetz gehandelt wer- 
den sollte.

Wir müssen daher dem Gutachten des Pommerschen Pro- 
vinzial-Rabbiners vom 24sten Novbr. p. a. völlig beipflichten 
und unser allerunterthanigstes unmaßgebliches Gutachten da- 
hin abgeben:

daß die Errichtung einer Bade-Anstalt eine gemeinsame
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Angelegenheit betrifft, weshalb der impetrirende^M'ryo- 
rität zu deferiren wäre. , ־. v ‘

Das Baden der Ehefrauen tn Quellwasser unmittelbar 
nach der Reinigungs-Periode ist nicht wie die neMüde Mi- 
norität vermeint, eine Zeremonie, sondern wesentliches mo- 
saisches Gesetz. Die eheliche Pflicht darf zufolge dieser Vor- 
schrift nach jener Periode durchaus und unter keinerlei Um- 
standen geleistet werden, wenn die Ehefrau sich nicht zuvor in 
Quellwasser gebadet und sich bis über die Scheitel-Haare 
unterqetaucht habe. Die Uebertretung dieses Gesetzes ist nicht 
allein sündlich, sondern es hat sogar einen nachtheiligen Ern- 
fluß auf die politischen Verhältnisse eines aus dergleichen ge- 
setzwidriger Umarmung erzeugten Kindes, und berechtigt den 
Ehemann, auf Scheidung von seiner Ehefrau, welche sich 
des Bades nach dieser Periode nicht bedient hat, anzutragen 
und ihr selbst die Jllata vorzuenthalten. Eben so ist der da- 
bei auf ein gewisses Maß bestimmte Wasserstand em-moch- 
wendiges Erforderniß, so wie daß ein Sachverständiger (Schuft- 
gelehrter) solchen von Zeit zu Zeit revidire. — ‘'

ES ist daher einleuchtend, daß bet bewandten Umstanden 
eine dergleichen Anstalt in aedibus privatim unausführbar sei, 
und kann daher bei Beobachtung jener (mosaischen) Gesetze 
nicht anders als eine solche Anstalt öffentlich untf folglich auf 
gemeinsame Kosten angelegt werden. ,

Daß das Wasser durchaus erwärmt fern muß, tst aller- 
dings kein nothwendiges gesetzliches Erforderniß, allein da 
das Klima der hiesigen Gegend schon mehr an die kältere 
als heißere Zone grenzt, der größere Theil der Jahrszelt 
das kalte Baden unangenehm, mehrere Monate aber unmog- 
lich macht, so würden bei Ermangelung einer Anstalt zum 
Wärmen des Wassers, zum Theil üble Folgen für den Ge- 
sundheits-Zustand der Badenden, noch mehr aber Uebertre- 
tung des so wesentlichen Gesetzes zu erwarten sein. Hiezu 
kommt noch, daß die Anlage zum Erwärmen des Quellwas- 
sers gar nicht besonders kostspielig ist, und etwa mit 100 
Lhlrn. recht gut bestritten werden kann, eine Summe, wel- 
che bei der uns beiwohnenden Lokal-Kenntniß des Vermö- 
gens-Zustandes der Stargardtschen Juden-Gemeinde, beson- 
ders da solche nur ein für alle Mal geleistet werden darf, 
für dieselbe gar nicht fühlbar ist —; wie uns denn nach eben 
dieser Lokal-Kenntniß bewußt ist, daß die dissentirenden Mlt- 
glieder mehr aus Zank- und Streitsucht als aus Interesse 
diesen Prozeß unter sich anhängig gemacht haben.
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Wir halten uns noch verpflichtet, den von Allerhöchstdero 
Hochlöblichen Pommerschen Kammer gerügten Widerspruch 
auszugleichem Das Erwärmen der Quelle geschieht, wie in 
dem Gutachten des erwähnten Provinzial-Rabbiners vorge- 
tragen., vermittelst dessen, daß durch eine Pumpe aus der 
Quelle Wasser in eine geheizte eiserne Röhre geleitet, welches 
Wasser sodann wieder erwärmt, in die Quelle zurücklauft, 
wo der Mechanismus so angebracht ist, daß die Quelle, des 
Auspumpens unbeachtet, immer den erforderlichen Wasserstand 
behalt, durch Hmzukommen der durch die Röhre geleitetes 
Wasser aber das Quellwasser temperirter wird. .—

Wir fügen aber hinzu, daß die Kosten des Heizens, so 
wie das Honorarmm der Frau, welche beobachtet, daß die 
Badende sich gehörig unter'getaucht habe, von dem Jndivi- 
vuum, das sich des Bades bedient, jedesmal geleistet werden 
müsse; hierüber waltet aber keine Streitigkeit ob, und ist aus 
dem Gutachten qu. zu ersehen, daß das Bad daselbst, so 
wie an allen Orten, wo dergleichen Bade-Anstalten sind, an 
eine ehrbare Matrone verpachtet ist, welche neben der Auf- 
sicht auch die Heizung besorgt, und dafür von den jedesmal 
Badenden ein von den Aeltesten zu bestimmendes Honorar 
!rhält.

Endlich reichen wir auch in der Anlage dem erhaltenen 
Befehle gemäß das Restriptum der Pommerschen Kammer, 
so wie das übersetzte Regulativ und das oft angeführte Gut- 
achten des Provinzial-Rabbiners im Original zurück.

In tiefster Ehrfurcht ersterben wir 2c. 2c.

Berlin, den loten April 1806.

9.
Ueber denselben Gegenstand.

a.
Requisitions - Schreiben des Königl. Stadtge- 
richts zu Nauen, an den Vice-Ober-Landrabbi- 

ner Meyer Simon Weyl in Berlin.

Die hiesige Judenschaft ist in einem wider einige Mit- 
gliedcr der hiesigen Judenschaft befangenen Prozeß darüber 
streitig :
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ob es überall Herkommens ist, daß die zur Iudenge- 
meinde gehörigen sämmtlichen Familien zur Unterhaltung 
des allgemeinen Badehauses Beittage geben müssen, sie 
mögen sich des Bades bedienen oder nicht; oder ob nur 
diejenigen dazu beizutragen verpflichtet sind, die sich des- 
selben wirklich bedienen.

Klager haben deshalb aus das Sentiment des Ober-Landrab- 
biners Herrn Meyer Simon Weyl provocirt, und ersuchen 
Dieselben wir daher hierdurch ergebenft

uns Dero Gutachten hierüber gefälligst bald zukommen 
zu lassen.

Nauen, dm I4ten Februar 1810.
Das Stadtgericht hieselbst.

b.
Gutachten des Vice-Ober-Landrabbiners.

In Erwiederung der geehrtesten Zuschrift des Königl. 
Hochlöblichen Stadtgerichts zu Nauen vom 14ten et praes. 
v. 19ten v. M., betreffend die Anfrage:

ob ein zur jüdischen Gemeinde gehörender Hausvater 
zur Unterhaltung des gewöhnlichen jüdischen ,Badehauses, 
auch wenn er sich solches nicht bedienen will, mit den 
übrigen mit beitragen muß?

diene ich hiermit gutachtlichst zur Antwort, wie 
sowohl nach den allgemein bestehenden Observanzen, als 
auch nach den jüdischen Ritual-Gesetzen,

Choschen hammischpat, Cap. 163. §. 32.
Niemand der jüdischen Hausväter von Beitragung zu 
den Kosten der Unterhaltung des jüdischen Badehauses, 
auch wenn er Wittwer wäre, oder, weder er, noch sei- 
ne Frau sich solches zur Zeit bedienen sollte, ausschlie- 
ßen könne; so wie die Kosten des Badehauses überhaupt 
zu den allgemeinen Gemeindekosten gehören, wozu die 
ganze Gemeinde ohne Ausschluß kontribuiren muß; und 
cs mich befremdet, wie ein jüdischer Hausvater gegen 
diese allgemeine Usance und Pflicht sich opponiret.

Dieses habe ich pflichtmäßig zu berichten nicht unterlass 
sen. rc. 2c.

Berlin, den 5ten März 1810.
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10.
Das Verhältniß der Beerdigungs-Gesellschaf- 

ten zu der Gemeinde.

Entscheidung des Vice-Ober-Landrabbiners in 
Sachen E. I. M. und Consorten wider die Vor- 

steherder Beerdigungs-Gesellschaftzu F. x 

Auf die von dem Hrn. E. I. M. und Consorten zu F. 
und der dortigen Beerdigungs-Gesellschaft gegenseitig erhöbe- 
neu, und von beiden Theilen zu unserer gutachtlichen Ent- 
scheidung gestellten verschiedenen Beschwerden und Anfragen, 
haben wir nach vorher eingeholten beiderseitigen Erklärungen, 
wie folgt, entschieden:
I. Daß die dortige Beerdigungs-Gesellschaft berechtigt ist: 

1) von den De- und Ascendenten und besonders aus 
dem Nachlasse eines dort verstorbenen Einwohners 
und Mitgliedes der Gemeinde oder dessen Familie für 
die Grabstate, den Sarg und das Beerdigen der 
Leiche auf dem dortigen Kirchhofe, Nachstehendes, als:

2) wenn die verstorbene Person über 20 Jahr alt 
geworden — zwei Thaler Courant,

b) wenn solche aber unter 20 bis 13 Jahre excl. 
alt war — Einen Thaler und zwölf Groschen 
Courant,

0 desgleichen voll 13 bis 3 Jahren excl. — Ei- 
nen Thaler Courant, und

d) von 3 Jahren und darunter — Sechszehn Gro- 
schen Courant, wobei es bei allen von a. bis d. 
incl. erwähnten Fallen keinen Unterschied macht, 
von welchem Geschlecht die Leiche ist, und endlich

e) außerdem für jede Leiche ohne Unterschied des 
Alters und Geschlechts ein Bettkissen, 

zu fordern und zu verlangen, und zwar, daß sol- 
ches noch vor der Beerdigung her Leiche entweder 
resp, baar und in natura an die Vorsteher der Be- 
erdigungs-Gefellschaft berichtiget, oder dafür ein ange- 
messenes bewegliches Pfand bestellet, und den gedach- 
ten Vorstehern behändiget werde, und

2) von den De - und Ascendenten:, und aus dem et- 
wanigen Nachlasse einer dort verstorbenen fremden, 
nicht aus der Familie eines dortigen Mitgliedes der 
Gemeinde angehörenden,.׳oder etwa von einem andern

22
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Orte dorthin zum Begraben bringenden Leiche, für 
die Grabstäte, den Sarg, und das Beerdigen Der!el- 
ben, eine nach Maßgabe und den Verhältnissen des 
Nachlasses und verbliebenen Vermögens desselben, 
von Den Vorstehern, unD eventualiter durch die Stimmen^ 
Mehrheit der Beerdigungs-Gesellschaft festzusetzende an- 
gemessene und billige Vergütigung und Zahlung m 
baarem Gelde oder Bestellung eines sichern beweg!!- 
chen Pfandes auf Höhe derselben, vor der Beerdl- 
gung der Leiche zu fordern, und zu verlangen, und 
bevor weder dies geschehen, noch die ad 1. festgeietz- 
ten Verbindlichkeiten erfüllt sind, ist die Boerdlgungs- 
gesellschaft nicht verpflichtet, die Leiche zur Grabstate 
zu bringen, demungeachtet Dürfen dennoch nicht die 
ctwaniqen nächsten Anverwandten der Leiche, oder 
sonst Jemand, die Leiche, ohne Einwilligung dec Vor- 
steber der Beerdigungs-Gesellschaft, eigenmächtig und 
allein auf dem dortigen Kirchhofe der Gemeinde be- 
graben, oder sich den Anordnungen der benannten 
Vorsteher widersetzen, vielmehr Lezteren überall genu- 
gen, und sich alles diesen Widersprechenden gänzlich 
enthalten müssen.

3) In beiden Fällen aber, wenn Die Descendenten ober 
AsCendenten bet verstorbenen Person bes Vermögens 
nicht sinb, ober Der Nachlaß Des Detnncti nicht hin- 
reicht, Die ad 1 nnD 2 festgesetzten Begräbnißkoften 
zu bestreiten, oDer Die Sicherheitsbestellung Dafür zu 
leisten, ist Die BeerDigungs-Gesellschaft verbunDen, Die 
Leiche auf Dem Dortigen Kirchhof unentgelDlich zu be- 

erdigen.
Wenn aber wider Verhoffen

4) Die Beerdigungs-Gesellschaft, nachdem Den Bestim- 
mungen sub 1 und 2 genügt ist, aus einer oder Der 
anDern Ursache, Dennoch Die BeerDigung Der Leiche 
verweigern sollte; so sinD nicht nur Die nächsten hm- 
terbliebenen AnverwanDten unD FreunDe Der verstorbe- 
nen Person unD Deren etwa nöthige Gehülfen, be- 
rechtiget, in Den Schranken Der herkömmlichen OrD- 
nung, selbige auf Dem Dortigen GemeinDe-Kirchhof, 
ohne Daß Der BeerDigungs-Gesellschaft ein WlDer- 
spruch-Necht zusteht, zu begraben, sonDern Leztere sind 
auch verbunden, jenen alle Die zur BeerDigung noth!-, 
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gen dort vorhandenen Geräth schäften ohne Ausnahme 
herzugeben und auszuhändigen. Dahingegen

6) Die dortige Beerdigungs-Gesellschaft kemesweges ver- 
bunden m, und eben so wenig dazu gezwungen wer- 
den kann, cm Mitglied der dortigen oder einer andern 
Gemeinde ohne Ansehen der Person in ihre verbünde- 
ne Gesellschaft daselbst aufzunehmen, wenn dasselbe 
ftch hrezu nach ihren Statuten nicht qualisizirt, oder 
nach der, Mehrheit der Stimmen der Gesellschaft da- 
zu für nicht qualifidrt erachtet wird, und gleichmäßig 
rst die gedachte Beerdigungs-Gefellschaft berechtiget^ 
em bereits m ihrer Gesellschaft aufgenommenes Mit- 
glied, nach den Bestimmungen ihrer Statuten, ent- 
weder mit einer Geldstrafe zu belegen, oder dasselbe 

.ztx Wlet,er entlassen und zu exmittiren ״
II. Daß der ?c. S. S. daselbst verbunden für die Beerdi- 

gung seiner am 16ten November p. verstorbenen Tochter 
den Vorstehern der Beerdigungs-Gesellschaft für das 

Wegrabmß
a) Zwei Thaler Courant, und
b) ein Bettkissen,
. resp, zu zahlen und zu behändigen;

2) die durch sein bewirktes Beerdigen der Leiche und eigen- 
mächtiges Verfahren dabei an der Thüre des Kirchhofes und 
an den Beerdigung - Geräthfchaften entstandene Be- 
schadlgunH Zu vergutigen, und solche in den vorigen 
Stand wieder herzustellen;

8) sobald aber dies alles von ihm bewirkt und bericht!'- 
get worden, ihm alsdann fein deponirteS Pfand 
zurückzugeben ist.

HI. Daß außer den Vorstehern der Beerdigungs-Gesellschaft 
annoch zwei Männer als Vorsteher und Repräsentanten 
der Gemeinde, und zwar wenigstens einer der nicht in der 
Sterbegesellschaft aufgenommenen Mitglieder nach der 
Stimmenmehrheit der ganzen Gemeinde zu wählen, und 
sobald dies geschehen, selbigem von den zeitigen Vorstehern 
der Beerdigungs-Gesellschaft die allgemeine Verwaltung 
des Gemcindewesens sowohl, als auch insbesondere die der 
Synagoge, der Armen-Kasse u. s. w. übertragen, und von 
diesem nach den allgemein eingeführten Grundsätzen ver- 
waltet werde, aber nicht, wie bisher geschehen, die Ver- 
waltung dieser Geschäfte, mit denen des Vorstehers der Be- 
erdigungs - Gesellschaft combinirt bleibe. Uebrigens beide

22♦
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Theile die hierdurch entstandenen Kosten zur Hälfte zu 
tragen und sich dieserhalb gegenseitig zu berechnen gehalten.

Gründe.
Die sämmtlichen in den hiesigen Königl. Landen befind- 

licken Einwohner des mosaischen Glaubens machen eine vom 
Staate geduldete Religions-Gesellschaft, und bie an einem 
kten Orte befindlichen Mitglieder derselben eine Kommune 
oder Gemeinde aus, der nicht nur in Ansehung der Aus- 
Übung ihres Gottesdienstes und ihrer Gebrauche, sondern auch nn 
Betreff der Kirchen-Recht«, der Verwaltung des Armenwe- 
sens, der Synagoge und der Beerdigung, und der sonst 
daru gehörigen Güter, eine besondere Autonomie verstattet, 
wesback auch jezt noch nach dem neuern Landes-Edikt vom 
Ilten Marz e. nichts geändert, sondern nach dem tz. 39. des- 
selben die Bestimmungen darüber noch vorbehalten worden 
sind, daher entscheiden in dergleichen Sachen lediglch sowohl 
die bis jezt bestandenen Ritual- und Zeremonial-Gesetze der 
Juden, als die herkömmlichen Gebrauche und Observanzen.

Es besteht nun bei allen jüdischen Gemeinden, selbst im 
Auslande, die Einrichtung, daß die Verwaltung der Synago- 
ge und des übrigen Gemeinde- und Armenwesens, von der 
des Begrabniß- und Kirchhosswesens und den Kassen der el- 
den getrennt, und von verschiedenen Vorstehern verwaltet 
werden Eben so ist es an allen Orten, wo eine zahlreiche 
Gemeinde existirt, Observanz, daß eine besondere Beerbt- 
gunqs-Gesellschaft aus den Mitgliedern der Gemeinde bestes 
die ihre eigene Statuten unt> eine besondere Kasse hat, und 
wo die Verwaltung des Kirchhofs- und Begrabnipwefen^ 
von ihren Vorstehern und Mitgliedern derselben allein besorgt 

und verwaltet wird.
Dieselbe macht aber dem ungeachtet keine alleinige Cor- 

poration aus, und kann nicht als einefür sich bestehende 
moralische Person, sondern nur als em Mitglied der ganzen 
Gemeinde betrachtet werden, die lediglich dieses Geschäft aus 
Religionseiter unentgeldlich übernommen h<u, daher bars ihr 
Interesse nicht dem der Gemeinde entgegen fein, vielmehr ba- 
ben sie gar kein anderes Interesse, als das der ganzen Gemeinde, 
daher auch alle Rechte und Gerechtigkeiten, die sie bereits er- 
worben haben, oder noch acqumren mögen, sie nur gum 
Wohl der ganzen Gemeinde erhalten und erwerben . Hrer- 
nach leuchtet es von selbst ein, daß der jüdische Kirchhof an 
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einem Orte nicht das alleinige Eigenthum der daselbst existi- 
renden Beerdigungs-Gesellschaft ist, sondern der ganzen dor- 
Ligen jüdischen Gemeinde gehört. Hiermit stimmen auch die 
Allgemeinen Landes Gesetze überein, und besonders schreibt 
der

§. 183. Tit. II. Th II. des Allgemeinen Landrechts 
ausdrücklich vor:

 Kirchhöfe oder Gottesacker und Bcgräbnißplatze, welche״
 ,zu den einzelnen Kirchen gehören, sind, der Regel nach״
".das Eigenthum der Kirchongesellschaft״

Die Statuten der Beerdigungs-Gesellschaft sind nur für 
die Mitglieder derselben, und für die Gemeinde nur in so 
fern, als solche das gemeinnützige Wohl betreffen und dem 
nicht entgegen sind, verbindlich. Es ist daher jedes Indivi- 
duum der Gemeinde, wenn es auch kein Mitglied der Beer- 
digungs-Gesellschaft ist, den Statuten derselben, welche das 
allgemeine Beste, die religiösen und herkömmlick-en Observan- 
zen bezwecken, unterworfen.

Hierzu gehört nun unstreitig die Bezahlung der Grabsta- 
te und des Sarges, so wie die Ordnung und gewöhnliche 
Zeremonie bei der Beerdigung einer Leiche. Erstere haben 
keine allgemeine Bcstünmungen, und selbst Letztere weichen 
an mqnchen Orten von einander ab, und beruhen auf keinen 
bestimmten Grundsätzen, sondern hangen lediglich von dem 
Inhalt der Statuten der Beerdigungs-Gesellschaft und der 
Verfassung eines jeden Orts ab; jedoch im Betreff der erstem 
können nur besonders in Hinsicht der sämmtlichen Mitglieder 
der Gemeinde und ihrer Familien die schon bestehenden und 
von der ganzen Gemeinde sanctionirten Statuten und ber- 
kömmlichen Gebrauche statt finden und verbindlich sein, und 
die Beerdigungs-Gesellschaft darf darin kein Aenderung ohne 
Einwilligung der ganzen Gemeinde oder deren Repräsentan- 
ten vornehmen, und daher um so weniger bei demjenigen 
Individua der Gemeinde, das nicht Mitglied der Beerdigungs- 
Gesellschaft ist, eine Ausnahme von der Regel machen; son- 
dem sie muß vielmehr, sobald dem, was sie nach den ein- 
mal feststehenden Saluten zu fordern berechtiget ist, genüget 
worden, die Beerdigung einer Leiche auf dem Kirchhofe der 
Gemeinde gestatten, und entweder das Beerdigungs-Geschäft 
selbst vornehmen, oder es den nächsten Anverwandten und 
Freunden des Verstorbenen überlassen, und diesen nicht nur die 
Grabstäte, sondern auch die im Besitz habende zur Anferti- 
gung des Grabes und der Beerdigung nöthige Geräthschaf- 
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ten hergeben. Es Hal jedoch die Beerdigungs-Gesellschaft 
darin stets die freie WM, und muß es dieserhalb ihrer allei- 
nigen Erklärung überlassen bleiben.

Das Gutachten vom 30sten Marz 1807 ist nur dahin 
zu verstehen, daß, wenn noch nichts deshalb festgesetzt wor- 
den, oder es die Leiche eines Fremden, nicht zu den Mitglie- 
dern der Ortsgemeinde und deren Familie Gehörenden betrifft, 
es von der alsdann erfolgenden Bestimmung der Beerdi- 
gungs-Gesellschaft abhängt, nicht aber, wie hier der Fall ist, 
wo bereits in den Statuten die Bestimmungen darüber, fest- 
stehen. Ferner ist es aber an allen Orten bei der jüdischen 
Gemeinde, selbst an einem Orte, wo keine besondere Beerdi- 
gungs-Gesellschaft existirt, herkömmliche Observanz, daß aus 
dem Nachlasse des Verstorbenen, oder von den Hinterbliebenen 
vermögenden De- oder Ascendenten die Begräbniß-Gebühren, 
und das, was sonst etwa noch bestimmt ist, entweder sofort 
und noch vor der Beerdigung der Leiche bezahlt und gegeben, 
oder dafür ein angemessenes bewegliches Unterpfand bestellt 
wird; so wie es auch hingegen wieder überall allgemeiner Ge- 
brauch und eine Observanz ist, daß von einer in Armuth ver- 
storbenen Person, wo weder der Nachlaß derselben dazu hinreicht, 
noch die De- oder Ascendenten des Vermögens sind, jenes 
zu leisten, die Leiche unentgeldlich begraben werden muß. — 
Jedoch ist alles Vorangeführte, außer — bis auf den letztem 
Fall, nur hinsichts eines Mitgliedes der Orts-Gemeinde und 
deren Familie und Zugehörigen daselbst, nicht aber auf eine 
etwa an dem Orte verstorbene, dort nicht einheimisch gewesene 
Person, oder gar auf eine von einem andernOrte zur Beerdigung 
bringende Leiche, anwendbar, sondern dann hängt die Bestim- 
mung der Begräbniß-Gebühren lediglich von dem Gutachten 
der Vorsteher oder der Mehrheit der Stimmen der Beerdi- 
gungs-Gesellschaft, und wo dergleichen nicht existirt, von dem 
Gutachten der von der Gemeinde zu dem Begräbniß-Ge- 
schäft gewählten Vorsteher und eventualiter von der Mehr- 
heit der Stimmen der Gemeinde ab; indeß muß auch hier- 
bei die Billigkeit nie aus den Augen gesetzt, und die Forde- 
rung darf nicht zu hoch, sondern nach Maßgabe des verblie- 
benen Vermögens gemacht, und bestimmt werden.

Es ist nun in F. eine dergleichen Beerdigungs-Gesellschaft 
errichtet, die ihre besonderen Statuten und Verordnungen 
hat, die Verwaltung der hierzu gehörenden Geschäfte und der 
Kasse ist aber bis jezt mit den der Synagoge und des Armen- 
wesens der dortigen Gemeinde combiuirt gewesen. Hierdurch 
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entstanden nun so manche Inconvenienzen und Inconsequen- 
zen, die auch natürlich entstehen mußten, da die Beerdi- 
gungs-Gesellschaft sehr oft das Interesse der übrigen Gemein- 
de-Mitglieder, welche nicht in ihre Corporation aufgenom- 
men waren, alterirte, weil keine besondern Repräsentanten 
der Letztem exisiirten, die ihre Rechte wahrnehmen konnten. 
Es kann daher auch die pag. 46. der alten Statuten und 
des Kassen-Buchs festgesezte Bestimmung, daß die Vor- 
steher der Beerdigungs - Gesellschaft zugleich Vorsteher 
der Gemeinde sein sollten, nicht berücksichtiget werden. Denn 
der Erfolg lehrt es, daß Animosität und Persönlichkeit sich 
einmischten, und dadurch sowohl der religiöse Zweck verfehlt 
ward, als auch sogar ein öffentlicher Auftritt entstand, die 
Mitglieder der Gesellschaft und die der Gemeinde, welche nichtin 
jene aufgenommen sind, sich gegenseitig beleidigten, und ei- 
ner des andern Rechte alterirte, wie dies in dem concreteu 
Falle mit der Beerdigung der am löten November a. p, 
verstorbenen Tochter des S. S. sich bewährt hat.

Beide Theile, haben sich vielseitig dieserhalb beschwert, 
beide haben aber die Grenzen ihrer Gerechtsame überschritten. 
Denn nach der bereits vorangeschickten Ausführung war die 
Beerdigungs-Gesellschaft von dem S. S. nach den in ihren 
Statuten tz. 4 und 5. bestimmten Sätzen, nicht mehr als 
2 Rthlr. Courant und ein Bettkissen für die Grabstate und 
Beerdigung seiner verstorbenen Tochter zu fordern berechtiget, 
und noch weniger durfte sie ihm, wenn er zur Berichtigung 
dieser Forderung bereit war, die Grabstäte und die allemige 
Beerdigung auf dem Kirchhofe verweigern. Denn Letzterer 
ist, wie oben ausgeführt worden, selbst wenn sie solchen auch 
auf ihren Namen acquirirt hätten, dennoch das Eigenthum 
der ganzen dortigen Gemeinde, welches noch um so mehr 
daselbst der Fall ist, wo die Verwaltung des Gemeindewe- 
sens stets mit der Beerdigungs-Gesellschaft vereiniget gewe- 
sen, und alle Verhandlungen im Namen der Judenschaft 
geschlossen, wie dies zum Theil das Protokoll vom 21 (len 
Dezember 1782 ergiebt; daher kann es gar nicht releyirm, 
daß diese Verhandlung von den Vorstehern und Mitgliedern 
der Gesellschaft geschehen, weil selbige auch zugleich Vorsteher 
des Gemeindewcsens waren, und überdies nirgends hervorgeht 
daß sie blos nomine der Beerdigungs-Gesellschaft gehandelt 
und für diese allein den Kirchhof acquirirt haben. Aus eben 
diesem Grunde kann die Gesellschaft auch hier nicht aus einer 
possessione continua und Verjährung durch Besitz nach den 
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allgemeinen Landes-Gesetzen ein Recht verlangen, denn ei- 
nes Theils mangelt es der Beerdigungs-Gesellschaft an einem 
eigenthümlichen Besitztitel, und andern Theils befindet sich die- 
selbe auch nicht in dem alleinigen Besitz des Kirchhofs. Daß 
selbige bis jezt die Beerdigung der Leichen allein darauf vor- 
genommen, kann als eine Besitzergreifung desselben nicht ge- 
achtet werden, da es notorisch ist, daß diese Handlungen von 
derselben nicht aus einer vorhergegangenen Verpflichtung der 
übrigen Mitglieder der Gemeinde, sondern nur aus religiösen 
Absichten vorgenommen, und ihnen von den andern überlas- 
sen worden.

Allgemeines Land-Recht Th.. I. Titel 7. §. 106.
Hiervon abgesehen, so war die dortige Beerdigungs-Ge- 

sellschaft auch selbst nach ihren eigenen Statuten weder ein 
Mehreres von dem 2c. S. S. zu fordern, noch ihm die al- 
!einige Beerdigung seiner verstorbenen Tochter auf dem dor- 
Ligen Kirchhofe zu verweigern berechtiget. Denn der 2c. S. 
S. war vormals ein Mitglied der Gesellschaft, und ist nur 
nach dem Beschluß vom 24sten Oktober a. p. aus derselben 
zur Strafe seines ungebührlichen Betragens bei der Beerdi- 
gung der Leiche des Israel exmittirt worden. Hierdurch ist der Vor- 
schrift des §. 13. der Statuten hinlänglich genüget, indern 
daselbst auf diesen Fall nur die Alternative festgesetzt ist, daß 
das' Mitglied der Gesellschaft entweder ausgestoßen, oder 
bestraft, d. h. mit einer Geldbuße belegt werde. Da nun 
das Erstere geschehen, so konnte das Andere nicht weiter an- 
gewendet werden, noch weniger konnte die Gesellschaft aus 
dem §. 16. der Statuten, wenn sie den 2c. S. S. als ein 
fremdes in die Gesellschaft nicht aufgenommenes Mitglied be- 
trachtete, ein Recht hierzu herleiten. Denn eines Theils, so 
hat dieser §. in dieser Hinsicht für die nicht in ihrer Gesellschaft 
seiende Mitglieder der Gemeinde keine verbindende Kraft, an- 
dem Theils aber, so ist daselbst auch nur alternativisch be- 
stimmt, daß entweder eine Geldbuße erlegt werde, oder der 
Gesellschaft freistehe., sich mit Beerdigung der Leiche nicht zu 
beschäftigen; auf diesen Fall aber Niemanden das Recht be- 
nommen ist, die Leiche seines Angehörigen allein und ohne 
Hülfe der Gesellschaft zu beerdigen, und es ist nicht bestimmt, 
daß diese die Grabstelle verweigern könne.

Von der andern Seite aber involvirt das Verfahren des 
S. S. bei der Beerdigung seiner Tochter eine eigenmächtige 
und ungerechte, wenigstens eine irreligiöse Handlung. Er 
hätte vor der Beerdigung seiner verstorbenen Tochter ent
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weder den Vorstehern der Beerdigungs-Gesellschaft, oder einer 
dortigen Gerichtsperson ein Pfand auf Höhr der von ersterer 
gemachten Forderung mit Vorbehalt seiner Rechte bestellen, 
die Beerdigung der Leiche in Ruhe abwarten, und alsdann, 
wie jezt geschehen, seine Beschwerden anbringen und ausführen 
können, wodurch alle gewaltthätige Handlungen und der öffent- 
lich dadurch gegebene Aerger vermieden worden wäre; er ist 
deshalb auch die hierdurch entstandene Beschädigung an der 
Thür des Kirchhofes, und an den Beerdigungs-Geräthschaften 
zu vergütigen schuldig.

Es hat daher, um für die Folge dergleichen Auftritte und 
Stteitigkeiten zu evitiren, überall, wie geschehen, entschie- 
den und so festgesetzt werden müssen. Uebrigens rechtfertiget 
sich der Kostenpunkt dadurch, daß beide Theile gleiche Ver- 
anlassung zu den Beschwerden gegeben haben.

So geschehen Berlin den Lösten Juni 1812.

Vice-Ober-Landrabbiner und Assessores
Meyer Simon Weyl, Simon Joachim, L. Hurwitz.

11.
Festsetzung der Beerdigungskosten.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Aelte- 
sten der jüdischen Synagoge zu Jnowraclaw.

Es ist über die von Ihnen bei dem unterzeichneten Mini- 
sterio unterm Ilten August darüber angebrachte Beschwerde:

daß nach einer Verfügung der Königl. Regierung ׳zu 
Wromberg die Beerdigungs!-Gesellschaft der israelitischen 
Gemeinde zu Jnowraclaw aufhören sollte, 

von gedachter Behörde Bericht erfordert worden.
Aus demselben ergiebt sich, daß von der Königl. Regie- 

rung gar nicht die Aufhebung der gedachten Beerdigungs-- 
Gesellschaft ausdrücklich angeordnet ist, sondern nur ein Tarif 
regulirt werden soll, nach welchem die jedesmaligen Beerdi- 
gungs-Kosten zu bezahlen sind, welches auch nothwendig ist, 
indem dadurch jeder hierunter bisher statt gefundenen Willkühr 
für die Folge vorgebeugt werden wird, und wobei es daher 
sein Bewenden behält.

"Berlin, den Lten Dezember 1817.
Ministerium des Innern, Erste Abtheilung.
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♦12 t־r>»3 v :יזמר
Die Festsetzung der Beerdigungs-Kosten für 

Juden.

Restript des König!. Ministeriums des Innern an die König!. 
Regierung zu Bromberg.

(v. Kamptz Annalen Bd. 13. S. 558.)

Von dem jüdischen Glaubensgenossen N. zu N. wird in 
der urschriftlich angebogenen Eingabe vom 2ten d. M. über 
Gelderpressungen geklagt, welche sich die dasige jüdische Ster- 
bezunft bei Beerdigung nicht zu ihr gehörig gewesener Mit- 
glieder der Judengememde erlaube. Nun stimmt zwar das 
Ministerium mit dem der Bescheidung der Königl. Regierung 
vom Ilten v. M. zum Grunde liegenden Prinzip überein, 
daß die Iudenschast eines Orts eine Privatgesellschaft ist, über 
deren Verhältnisse, wenn Streit zwischen den Mitgliedern 
und der Gesellschaft entsteht, der Richter zu entscheiden hat. 
Allein dieses Prinzip kann nicht so weit ausgedehnt werden, 
daß man diesen Gesellschaften auch Mißbrauche gestatten kann, 
welche bedeutende polizeiliche Uebelstande zur Folge, haben, 
und das Privat-Eigenthum der Einzelnen der Willkür preis 
geben können. Zu diesen Mißbrauchen gehört nun unstreitig 
die Erhebung übermäßiger Gebühren bei Beerdigungen, zu 
deren Erlegung׳ der orthodoxe Jude gezwungen wird, wenn 
er sich auf der einen Seite aus Gewissenhaftigkeit nicht zu 
entschließen vermag, die Vorschriften des Ritual-Gesetzes un- 
beobachtet zu lassen, auf der andern Seite aber gleichwohl 
die Leiche fortschaffen muß, und bis zur Beerdigung richter- 
liche Entscheidung nicht einholen kann. In dem Bericht vom 
12ten November 1817 ist die Königl. Regierung selbst von 
diesem Grundsätze ausgegangen, hat die Festsetzung von Be- 
erdigungs-Tarifen für die Juden für nothwendig angesehen, 
und ist unterm 2ten Dezember ejusd. a. deshalb das Nöthige 
zu verfügen autorisirt worden.

Hiernach mag denn die Königl. Regierung auch im vor- 
liegenden Falle und in allen künftigen das Nöthige bestimmen 
und billige Tarife reguliren, nach welchen vorläufig alle nach 
dem jüdischen Ritual-Gesetze zur Beerdigung erforderliche 
Handlungen vorgenommen, und die Leichen innerhalb der da- 
zu gestatteten Zeit zu Grabe gebracht werden müssen. Dabei 
kann den Beerdigungs-Zünften, wenn sie etwa wegen des 
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prätendirten Eigenthums an dem Begrabnißplatze höhere For- 
derungen für dle Grabstelle machen zu können glauben, nach- 
gelassen werden, diese Forderung nach dem Begräbniß 
vor dem Richter geltend zu machen, wenn nicht eine gütliche 
Einigung statt findet. Allein es kann ihnen nicht gestattet 
werden, vor dem Begrabniß irgend eine nach dem Ri- 
tual-Gesetze nothwendige Handlung einer solchen Forderung 
wegen zu unterlassen, oder dafür eine höhere als die tarif- 
mäßige Gebühr zu erheben.

c Von dem, was die Königl. Regierung hiernach verfügt, 
möge dieselbe Anzeige erstatten, und die Beschwerde wieder 
einreichen, den Beschwerdeführer aber bescheiden.

Berlin, den I4ten August 1829.

13.
Die Bezahlung der Grabstäte an die Gemeinde.

a.
Anfrage des Landraths zu Frankfurt a. O. beim 
Vice-Ober-Landrabbiner M. S. Weyl in Berlin.

Ew. Wohlgeboren gebe ich mir die Ehre, anliegend das 
aus 1 Bande und 7 Blattern bestehende Aktenstück mit dem 
ergebensten Ersuchen zu übersenden,

mir Dero Gutachten darüber gefälligst baldigst unter 
Rücksendung der Akten zukommen zu lassen,

ob es möglich sei, daß die Kirchhofs-Vorsteher für 
die Grabstelle des Kindes einer Dienstmagd 15 Lhlr.' 
zu nehmen berechtigt sein können.

Ueberhaupt bitte ich mich zu benachrichtigen, wie es dort 
wegen der Grabesplätze gehalten, und was dafür bezahlt 
wird, auch in welchen Fällen dafür eine größere oder gerin- 
gcre Abgabe entrichtet werden muß.

Frankfurt a. d. O., den 29sten Oktober 1817.
Königl. Landrath und Polizei-Direktor

Hauschteck.
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b.
Gutachten des Vice-Ober-Lanhrabhiners.

In Gemäßheit, Ew. Aufforderung vom 29sten v. M. die 
Beschwerde des Herrn L. F. Namens der unverehelichten H. 
S. über die dortigen jüdischen Kirchhofs-Vorsteher, wegen 
angeblich für ihr verstorbenes Kind zu viel gezahlten Bcerdi- 
gungs - Gebühren betreffend, beehre ich mich, Ew. sub re- 
missione der desfalsigen Akten folgendes gutachtlich zu be- 
richten.

Im Allgemeinen machen die Beerdigungs-Gesellschaften 
der Mischen Gemeinden, nach den jüdischen Ritual-Gesetzen, 
eine freiwillige, aus Religionseifer zu diesem wohlthätigen 
und religiösen Zwecke sich verbindende Comite der Gemeinde 
jedes Ortes oder Parochie nach dem Sinne des §. 237. 
Tit. II. Th. II. A. L. R. aus. Ihr allein ist das Kirchhofs- 
und Begräbnißwesen jedes Orts, wo dergleichen Gesellschaften 
errichtet sind, abgesondert von dem übrigen Gemeinde-Wesen, 
übertragen. Wenn daher der Kirchhof selbst, übereinstimmend 
mit den Vorschriften des Landrechts §. 183. ibid. das Eigen- 
thun: der ganzen jüdischen Gemeinde jedes Orts ist, so stehet 
dieser, namentlich deren Vorstehern, nicht nur die Anordnung 
des Zeremoniels vor und bei der Beerdigung der Leichen, 
sondern auch die Verwaltung desselben in vollem Maße und 
eben so zu, als waren sie von der ganzen Gemeinde gewählt, 
und haben in dieser Hinsicht die Rechte und Verbindlichkeiten 
eines Pfarrers und Kirchenvorstehers (§§. 453. 553. 619.1.0.). 
Es haben daher dieselben das Recht und die Verpflichtung 
wie jene (§. 423. u. 667. ibid.) die nach den Statuten einer 
Orts-Gesellschaft und Gewohnheiten — welche hier allein 
entscheiden, da keine nach §. 425. ibid. bestimmte Taxord- 
rmng des Staats vorhanden ist — eingeführte Gebühren und 
Stellgelder für Bcgrabnißplatze zu verlangen.

In der Regel ist in diesen Statuten der Beerdigungs- 
Gesellschaft eines jeden Orts eine desfalsige Taxe hinsichts 
der Einwohner des Orts und ihrer Familien, welche jüdische 
Glaubensvcrwandte sind, angeordnet und festgesetzt, doch ist 
sich diese nicht überall gleich. Selbige beruhet auf herkömm- 
sichen Observanzen jedes Orts und Beschlüssen der Gemeinde 
oder auch nur der Gesellschaft allein.

Allgemein ist es Gebrauch, daß für die Leiche, welche er- 
genes ״Vermögen oder vermögende De- und Ascendenten 
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zurücklaßt, mehr als für solche, wo dies nicht der Fall ist,- 
jedoch nach den in den Taxe bestimmten Sätzen gegeben wer- 
den muß.

Eben so allgemein ist auch die Gewohnheit, daß hinsichts 
fremder, sich nur momentan an einem Orte aufhaltender Per- 
fönen, sowohl in Ansehung ihrer selbst als ihrer unmittelbaren 
Zugehörigen, kein bestimmter Satz und keine Taxe vorhanden 
ist, sondern es von der Bestimmung der zeitigen-Vorsteher 
der Gesellschaft allein abhangt, was sie für die Beerdigung 
der Leichen verlangen, insofern der Nachlaß des Verstorbenen 
sich dazu qualisizirt, oder die De- und Ascentfe’nten 'trernw; 
gend sind.

Die Beurtheilung und Entscheidung hierüber ist das all- 
einige Recht und die Pflicht der gedachten Vorsteher, wozu 
ohne Ausnahme die verständigsten, rechtlichsten und religiöse- 
ften der Gesellschaft gewählet werden, und bei welchen Billig- 
keit und unparteiisches Verfahren vorausgesetzt und erwartet 
wird. Glaubt indeß Jemand, daß in einem oder anderem 
Falle ihm von diesen zu viel geschehen sei, so kann er auf 
das Urtheil eines Ausschusses der Gesellschaft, allenfalls unter 
Vorsitz des Rabbiners des Orts, provoziren.

Ein Gesinde jüdischen Glaubens gehört nun zwar rück- 
sichtlich der Beerdigung selbst, sowohl nach jüdischem Ritus, 
als auch nach den Landesgesetzen zu der. Parochie der jüdi- 
schen Orts-Gemeinde, wo es in Diensten ist, das heißt, daß 
die Gemeinde oder die Beerdigungs-Gesellschaft, demselben, 
oder dessen Angehörigen den Begräbnißplatz nicht versagen 
dürfe. Es können über von demselben, wenn es nicht ein ein- 
gebornes, sondern von einem fremden Orte dahin gekomme- 
nes, und dort nicht wohnhaftes Mitglied ist, die willkührlichen 
Gebühren und Stellgelder, wie von einem andern Fremden 
nach der vorbemerkten Bestimmung genommen werden.

Im vorliegenden Falle also, wo nach der eigenen Anzeige 
des Herrn F., und nach Angabe der H. S., ihr Beschwän- 
gerer, Vater des verstorbenen und beerdigten Kindes ein 
vermögender Mann ist, von dem sie auch nach den Gesetzen 
die desfallsigen Begräbniß-Kosten erstattet verlangen kann,

(§. 84. des ersten Anhanges zum A. L. R.)

sie selbst auch nicht als eine ganz arme Person betrachtet 
werden kann, da sie den Betrag von ihrem früheren Dienst- 
lohn entnommen und berichtigt hat; so können auch die dor- 
tigen Vorsteher der Beerdigungs-Gesellschaft, ihres Versehens 
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willen, nach den Grundsätzen der Ritual- oder Landes-Ge- 
setze nicht getadelt, noch weniger zur Zurückgabe des bereits 
zur Kasse gezahlten Geldes angehalten werden. Es muß ihr 
vielmehr überlassen bleiben, blos im Wege der Güte durch 
bescheidenes Ansuchen und Vorstellungen bei den Vorstehern 
solches zu bewirken.

Dieses ist es, was ich pflichtmäßig |unb gutachtlich zu 
berichten mich veranlaßt gefunden, und stelle die ferneren 
Verfügungen deshalb Ew. rc. ergebenst anheim.

Berlin den löten November 1817.
Der Vice - Ober - Landrabbiner

.Meyer Simon Weyl י

- ׳ 14.
Begräbnisse der Juden.

Reskript des Köm'gl. Ministeriums des Innern an die Aelte- 
sten der israelitischen Gemeinde zu Königsberg in Preußen.

(v. Kamptz Annalen Bd. 2. S. 728.)

Es wird Ihnen auf Ihre Eingabe vom 19ten v. M., 
worin Sie darauf antragen, zu verfügen, daß diejenigen 
jüdischen Glaubensgenossen, welche auf, dem Lande oder 
in Städten sterben, wo kein jüdischer Todtenacker ist, 
nach dem nächsten Ort, wo sich ein solcher befindet, 
transportirt werden dürfen,

zum Bescheid eröffnet, daß dieserhalb eine allgemeine Verfü- 
gung nicht erlassen werden kann.

Sobald indeß die Erlaubniß zu dem Transport einer Lei- 
che bei der Orts - Polizei - Behörde in solchen Fallen nachge- 
sucht wird, wo in Hinsicht auf Gesundheits - Polizei nichts 
Erhebliches entgegenstehet, und namentlich 'die Leiche noch 
nicht von der Verwesung angegriffen, oder der Todte nicht 
etwa an einer ansteckenden bösartigen Krankheit gestorben ist, 
wird die Erlaubniß auch nicht verweigert werden.

Uebrigens müssen sich die Juden-Gemeinden in den 
Städten, wo noch kein besonderer Begrabnißplatz für diese!- 
ben vorhanden ist, dergleichen beschaffen.

Berlin, den Isten September 1818.
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15.

Die Beerdigung in Sargen.

Reskript des König!. Ministeriums des Innem an das Kol- 
legium der Aeltesten und Vorsteher der israelitischen Ge- 

meinde zu Breslau.
(v. Kamptz Annalen 1818 Ster Bd. 4tes Heft S. 1050.)

Es wird Ihnen auf Ihre von dem Königl. Ministerko 
der Geistlichen-, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten 
an das unterzeichnete Ministerium abgegebene Vorstellung 
vom Isten d. M., worin Sie sich darüber beschweren, daß 
die dortige Königl. Negierung Sie mit Ihren Protestationen 
gegen die Ausführung des Entschlusses mehrerer Familien, 
die Todten Ihres Glaubens in Sargen beerdigen zu lassen, 
abgewiesen, und Sie angewiesen hat, sich bei dergleichen 
Beerdigung jeder Störung zu enthalten, zum Bescheide er- 
öffnet, daß das unterzeichnete Ministerium Ihre Beschwerde 
ganz unbegründet findet, mithin Sie damit abweisen, und 
das Verfahren der Königl. Regierung, als der Sache ange- 
messen, genehmigen muß.

Berlin, den Isten Dezember 1918. 
 

16.
Ueber das Verhältniß eines Gemeinde Mi'tglie- 

des zur ganzen Gemeinde und zum Vorstände.

Gutachtliche Entscheidung des Vice-Ober-Land- 
rabbiners Weyl.

Auf die von dem Kaufmann Herrn D. 3. H d 
zu W n gegen mehrere Mitglieder der übrigen dortigen 
israelitischen Gemeinde geführte Beschwerde und angebrachte 
Provokation ertheile ich den darüber verhandelten Akten ge- 
maß zur gutachtlichen Entscheidung nach jüdischen Ritual-Ge- 
setzen, wie folget:

1) Daß der Provokant D. Z. H d verpflichtet ist, 
eine schriftliche Erklärung dahin auszustellen,

daß er am 23sten September v. 3• lediglich durch un- 
zuverschiebende Geschäfte verhindert worden ist, in die 
damalige Gemeinde-Versammlung zu kommen, und
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daß dies nicht aus ungerechten und unedlen Absichten 
geschehen sei, : -r

und diese Erklärung zu den Gemeinde-Akten asservirt 
werde-. :e ' ׳ , ׳

Demnächst
2) daß die Provokaten, die zeitigen Vorsteher und die 

übrigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu W.....n
verbunden sind, den Fol. 22. b. ihres Gemeinde-Buches 
befindlichen Beschluß vom 23sten September 1823 auf- 
zuheben, und zwar dadurch, daß unter demselben vcr- 
merkt und von ihnen unterschrieben , werde, ,

daß der quästionirte Beschluß wieder aufgehoben wer- 
de, da solcher nach der gegenwärtigen Entscheidung 
den jüdischen Ritual-Gesetzen entgegen ist, und daß 
besonders in Ansehung der Wahl des Herrn D. Z. 
H........d zum Vorsteher keine Ausnahme gegen 
die andern Mitglieder, sondern, mit gleichem Rechte, 
und daß überhaupt jede künftige Wahl eines Borste- 
Hers niemals nach einer bestimmten Reihcfolge, son- 
dern lediglich in einer Versammlung der Gemeinde 
nach der Mehrheit der Stimmen und der Qualisika- 
tion des Kandidaten statt finden soll.

Die Kosten dieses Verfahrens tragen die folgenden 9 
Mitglieder der Gemeinde; (hier folgen die Namen.) 
ein jeder derselben mit T\j in solidum י und der Provokant 
mit jV

Gründe und Geschichts-Erzählung.

Am 23sten September v. I., als am Dienstag den 18ten 
Tischri,'• ben■ 4ten Tag des jüdischen Lauberhütten-Festes 
anno 584 der kl. jüdischen Zeitrechnung, versammelten sich 
die jüdischen Gemeinde-Mitglieder zu W n angeblich um 
unter andern Gemeinde-Sachen besonders einen neuen Bor- 
steher zu wählen, und die Gemeindelasten und Ausgaben zu 
repartiren. Es wurde auch das dortige Mitglied D. 3. 
H d dazu eingeladen, er erschien aber auf ihm geschehene 
mehrere Aufforderungen und selbst dann nicht, als er von 
dem damaligen Vorsteher S. B....N schriftlich bedroht wur- 
de, daß, wenn er nicht erschiene, er von der Gemeinde aus- 
geschlossen und für die Folge nicht mehr als Mitglied dersel- 
den beachtet werden solle. Es wurde hierauf von den vcr- 
sammelten Gemeinde-Mitgliedern folgender Beschluß in das 
Gemeinde-Buch fol. 22 b. als:
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Herr D. Z. H״ d hat durchaus nicht zur Ge- 
 -meinde kommen wollen, daher haben sämmtliche Mit״
gcheder beschlossen, daß der rc. H״ d gegenwar- 
 -tig, da die Reihe an ihn halt, Vorsteher zu sein, nun״
 mehr nicht eher Vorsteher werden kann, bis einstmal Herr״
 -B.... n Vorsteher ist, alsdann kömmt wieder die Rei״
 -he an ihn, und kann alsdann nach dem altern Bc״
".schluß wieder Vorsteher werden״

W n, am 23sten September 1813.

Unterschrift von 9 Mitgliedern, 
vermerkt und unterschrieben.

Außer diesem aber wurde auch dem Schächter untersagt, 
ihm kauscher Fleisch zu verkaufen und für ihn zu schächtem

Auf die desfallsige Beschwerde des rc. H d bei 
dem dortigen Polizei-Bürgermeister wurde jedoch auf des 
Letztem Befehl die Verordnung an den Schächter wieder auf- 
gehoben. Es beschwerte sich nun aber der rc. H b 
zuvörderst bei bet Königl. Regierung über das Verfahren 
der Gemeinde, wurde aber von jener" mittelst Verfügung vom 
29sten November v. I. an die dortige Justiz-Behörde, und 
von dieser laut Dekret vom löten Dezember v. I. an mich 
verwiesen.

Mit seiner desfallsigen Provokation vom 18ten v. M 
hat der rc. H d ein Original-Billet des Vorstehers 
vom 23ften September v. I., welches in jüdisch-deutschen Let- 
tcrn verfaßt ist, wie folgt lautet:

Herrn H״ d Hierselbst. Die sämmtliche Gemein- 
 de ist hier zusammen und fehlt es blos an Ihnen. Sie״
 werden doch wohl nicht verlangen, daß zehn Männer״
"?auf einen warten sollen״

 Es ist bei der Gemeinde nun beschlossen, wenn Sie״
 nicht sogleich erscheinen, so sind Sie von jezt an aus״
 unserer Mitte ausgeschlossen und können nicht mehr״
".als Mitglied betrachtet werden״

W n den 23sten September 1823.
S. B....N,

als Vorsteher, in Gegenwart der ganzen Gemeinde, 
zugleich auch Abschrift seiner Eingabe bei der Königl. Regie- 
rung vom 4ten Oktober v. I. und der Klage beim Königl. 
Stadtgericht vom 12ten Dezember v. I. überreicht.
! ’ ’ 23
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In den beiden Letztern hat er angeblich sein Ausbleiben 
aus der Gemeinde-Versammlung am 23sten September v. I. 
damit entschuldigt, daß er an diesem Tage wegen erhaltener 
Einquartirung in seinen Hausern sehr beschäftigt und dadurch 
verhindert wurde, zur Versammlung zu gehen. In der Er- 
stern beschwert er sich nur, daß durch den Beschluß der Ge- 
meinde vom 23sten September c. und dessen Verwertung in 

• dem Gemeinde-Buche:
1) er sehr beleidigt sei, ,
2) für seine Nachkommen eine Schande entstehen wurde,
3) müsse er den Rang nach Herrn A. W............ n

haben.
In der desfallsigen Replik der Provokaten, welche am 

3ten d. M. eingegangen ist, bestreiten dieselben zwar nicht, 
daß das vorbemerkte Billet an den Provokanten und der 
Vermerk in dem Gemeinde-Buche erfolgt fei, sie halten dies 
aber für keine Beleidigung, sondern glauben sich lediglich in 
Ausübung ihres Rechtes zu befinden. Gänzlich bestreiten sie 
aber, daß der .Provokant durch Geschäfte, besonders aber durch 
Einquartirung, verhindert worden wäre, noch weniger hätte 
er ihnen dies angezeigt. Auf Erfordern übersandten sie auch 
unterm löten d. M. sowohl das Gemeinde-Buch als auch 
ein vol. Akten-, enthaltend mehrere die dortige Gemeinde be- 
tteffende Verhandlungen und Skripturen. Stach der nahem 
Prüfung derselben hat sich nun auch die Beschwerde des 
Provokanten vollkommen gerechtfertigt befunden.

Denn sowohl das ganze Schreiben des Vorstehers S. 
B....N, als auch der Eingang des Beschlusses und Vermerks 
vom 23sten September c. in dem Gemeinde-Buche ergiebt 
schon in seiner Fassung, daß die damaligen versammelten 
Mitglieder der Gemeinde den Provokanten wegen seiner ver- 
weigerten Erscheinung in der Versammlung bestraft haben. 
Dazu waren und sind sie aber weder nach den jüdischen Ni- 
tual- Gesetzen noch nach den Landes-Gesetzen überhaupt und 
noch weniger in der Art, wie es geschehen ist, berechtigt. Denn 
wie nach Vorschrift des Choschen Iiamisclipat Kap. 4.

1. Anmerkung Kap. 7. §. 12. und Kap. 163., so wie 
nach §. 44 — 45. Tit. 6. Th. II. A. L. R., so ist eine Ge- 
sellschaft nur dann zu einem solchen Strafrecht gegen ihre 
Mitglieder berechtigt, wenn ihnen diese Befugniß durch die 
Gesellschafts-Statuten und die vorgefchriebenen Gesetze zu- 
gestanden ist. Dies ist aber weder behauptet worden, noch 
ist es wirklich der Fall. Es sind vielmehr, wie sich ergeben 
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fystt, bis jezt überhaupt keine geordneten Statuten bei der jü- 
disihen Gemeinde zu W.....N vorhanden und mithin auch 
nicht einmal ein Recht zu einer Strafe wegen des angeblich 
ungehorsamen Ausbleibens des Provokanten vorhanden.

Noch weniger aber waren die Provokaten berechtigt, dem 
Provokanten eine Strafe, ohne ihn vorher gehört zu haben, 
zu diktiren, die nicht allein für ihn und seine״Nachkommen ei- 
ne Ehrenkränkung enthalt, sondern die auch eine Beschrän- 
kung seines gesellschaftlichen Rechts involvirt, welches selbst 
durch einen Beschluß der Stimmen-Mehrheit nach §. 68. b. c. 
und den angeführten Stellen des Chosen hamischpat nicht 
geschehen kann.

. Nach diesen Gesetzen ist eine Versammlung nur berech- 
tlgt, von denjenigen Gemeinde-Angelegenheiten, die das all- 
gemeine Interesse betreffen, auch im Fall, daß einige Mit- 
glieder nicht in derselben erschienen, das Nöthige durch Stim- 
men-Mehrheit festzusetzen, wobei die Ausgebliebenen sich den 
gefaßten Beschluß gefallen lassen müssen. Sie können aber 
mcht, sobald es lediglich das Vermögen- oder Ehren-Recht 
elnes Einzelnen betrifft, Richter in ihrer eigenen Sache sein.

Es hatten die Provokaten daher auch, wenn sie glaub- 
ten, daß der Provokant unrecht gehandelt und Strafe ver- 
wirkt habe, nicht eigenmächtig den Provokanten strafen 
sondern den vorschriftsmäßigen Weg Rechtens einschlaaen 
müssen.

Aber auch der Beschluß selbst, daß die Vorsteherstelle 
nach einer bestimmten Reihefolge unter den Mitgliedern an- 
genommen und vorgestanden werden soll, kann nicht als den 
jüdischen Observanzen gemäß gebilliget werven.

Denn abgesehen davon, daß dies gegen den, in der 
Verhandlung vom löten Oktober 1821 *) enthaltenen Be- 
schluß der Provokaten und dem Herkommen bei anderen Ge-

*) /Mei Führung unserer Gemeinde-Sachen ist zeither viel Streitig- 
 keit entstanden, wodurch so mancher gute Zweck vereitelt und niemals״
 dahin gebracht werden konnte, daß sämmtliche Mitglieder einstimmig״
 -wurden. Wir haben daher beschlossen, daß jede Sache, sie mag Na״
 -men haben, wie sic wolle, so unsere Gemeinde-Sachen betrifft, je״
 desmal nach Mehrheit der Stimmen festzusetzen und soll nachhero auf״
".die Protestation einzelner Mitglieder nicht gehört werden״

 Dieses ist unser aller Wille und bekräftigen solches mit unserer״
".eigenhändigen Unterschrift״

W............ n den löten Oktober 1821.
Unterschrieben von 7 Mitgliedern.

23* 
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meinten läuft, so ist es auch an und für sich mcht gut aus- 
führbar, und würde nur zu Streitigkeiten tn der Gemeinde An- 
laß neben. Denn es laßt sich niemals schon jezt tm Vor- 
aus bestimmen, ob das Mitglied, an das die Reche kommen 
sollte die Vorsteherstelle zu verwalten sich dazu^ rechtlich gua- 
lifi'riren würde. Tritt nun der letzte Fall ein, !0 würde man 
acnöthiat fein, dasselbe zu ereludiren, und dies würde enie 
Bclcidiauna fein und nut Streit und Zwiespalt verursachen.

Es ist nun hiernach einerseits klar, daß der Beschluß der 
aenannten Versammlung vom 23sten September v. den 
gesetzlichen Rechten entgegen ist, und sie verbunden sind, den- 
selben wieder zu annulliren, welches hier nur durch einen an- 
beseitigen Vermerk geschehen kann, da es eines Theils un- 
schicklich sein würde, wenn sich in dem zum öffentlichen Glauben 
bestimmten Gemeinde-Buche ausgestrichene Stellen befinden 
sollten, andern Theils aber auch die Aufhebung und den Wl- 
derruf jenes Beschlusses eine ausdrückliche und deutliche Er- 
klarunq erfordert, wenn der beabsichtigte Zweck, daß dem Pro- 
vokanten seine Rechte wieder unbeschrankt wie vormals zuge- 
standen sind, erreicht werden soll. , ,

Anderseits aber, so war es dennoch ein Versehen des Provo- 
kanten, daß er sein Ausbleiben aus der Versammlung am 
23ften September v. I. nicht durch eine schriftliche Anzeige 
an den Vorsteher entschuldigt hat; welches er aus Achtung 
gegen die Versammlung, und da er besonders gestandUch 
dringend aufgefordert worden ist, sowohl nach jüdnchem Ri- 
tus, als nach den allgemeinen Landes-Gesetzen verbunden war. 
Dies ist aber von ihm, wie die Provokaten behaupten, und 
von ihm nicht abgcftritten worden ist, nicht geschehen.. Er 
hat also die Veranlassung zu dem qu. irrtümlichen Weschluj-

^Es kann darum auch den Provokaten keine bloße Absicht, 

ihn zu beleidigen, vorgeworfen werden, sondern sie haben den 
Beschluß nur aus Irrthum und in ihrer Meinung lediglich 
zum Wohl des Allgemeinen gefaßt.

Es muß daher auch der Provokant dies noch !ezt thun 
und die Erklärung abgeben, daß er wegen nicht aufzuschieben 
gewesener Geschäfte in der Versammlung vom 23stcn Sep- 
tember v. I- nicht hat erscheinen können, und mußte er des- 
halb auch TWel der Kosten tragen, da er und die Provoka- 
ten 10 Personen sind, und einem jeden ein Theil des mmchtu 
gen Verfahrens zur Last fällt. Aus denselben Gründen auch 
sind die übrigen Mitglieder der Gemeinde, welche tn der
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Versammlung am 23sten September v. I., nicht zugegen 
waren und den Beschluß nicht mit unterschrieben haben, zu 
keinem Beitrag zu den Kosten verbunden, und noch wem- 
ger kann und darf dies aus der Gemeinde-Kasse geschehen.

Es rechtfertiget sich daher die Entscheidung überall wie 
geschehen.

Urkundlich unter meiner gewöhnlichen Unterschrift und Sie- 
gel ausgefertigt.

Berlin, den 23sten Februar 1824.
Der Vice-Ober-Landrabbiner 
Meyer Simon Weyl.

17.
Gebühren der Synagogendiener bei einer jüdi- 

schen Trauung.

a.
Requifitio ns-Schreiben des Magistrats zu 

Danzig.

Es sind über die Bezahlung der Gebühren an den Schul- 
bedienten oder Kantor, bei einer jüdischen Trauung hiersclbft, 
Streitigkeiten entstanden, bei deren Entscheidung es vsrzüg- 
lich auf die durch eine erpresse Taxe oder das Herkommen 
als gewöhnlich angenommene Satze über folgende Punkte 
ankommt:

1) Für das Bitten der Hochzeitgaste?
2) - Aufsetzen des Baldachins bei der Trauung ?
3) - - Holen und .Pinbringen der Stangen dazu ?
4) - - Halten des Glases bei der Trauung?
Z) - - Beiwohnen der Zeremonien als Zeuge?
6) - die Unterschrift der dreifachen Kontrakts - Exem-

plare?
Da wir nun erwarten dürfen, daß diese Angelegenheit in 
Berlin ganz regulirt sein wird, so ersuchen wir den Herrn 
Ober-Landrabbiner hierdurch dicnstergebenst, uns, entweder 
die dort eingeführte oder approbirte Taxe selbst mitzutheilen, 
oder uns, wenn solches blos auf Herkommen beruhen sollte, 
gefälligst Auskunft zu geben, wie viel dort den Kantoren 
an Gebühren in den benannten Fallen bezahlt werden muß, 
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wenn die verschriebene Morgengabe etwa 150 Rthlr. be- 
trägt.

Danzig, den 6ten Juni 1806.

Präsident, Bürgermeister und Rath.

An den Herrn Ober-Landrabbiner 
zu Berlin.

b.
Gutachten des Vi ce-Ober-Landrabbine rs.

Auf Ew. rc. geneigte Zuschrift und Anfrage vom 6ten 
v. M., welches eher zu beantworten, mir die vielen Geschäft 
te, mit welchen ich jezt besonders überhäuft bin, unmöglich 
gemacht haben, — erwiedere ich hierdurch dienstschuldigst ganz 
ergebenst:

Daß über die mir in gedachtem Dero geneigten Schrei- 
den vorgelegten Punkte, die Gebühren der Schulbedienten 
bei einer jüdischen Trauung betreffend, zur Zeit keine einge- 
führte approbirte Taxe existiret, und sind dieselben nur nach 
dem eingeführten Gebrauche folgendermaßen zu bestimmen; 
nemlich:

ad 1. der gedachten Punkte, wird für das Einladen der 
Hochzcitsgäste dem Gemeinde-Bedienten, als welchem die- 
ses Geschäft gemeiniglich aufgetragen wird, 16 gGr., 
und wenn der Gäste viele.sind, 1 Rthlr., das allerwe- 
nieste bezahlt. Reiche Leute aber geben auch wohl

ad 2, 3 und 4. wird dem Synagogen-Bedienten, welcher 
die in diesen Punkten enthaltenen Dienste verrichtet, und 
auch den Wein, zum Segensspruch unter dem Balda- 
chin, bestellet, mit 1 Rthlr. vom gemeinen, 1 Rthlr.
8 Gr. vam bemitteltem, und 2 Rthlr. vom reichen Man- 
ne bezahlt. Und da endlich

ad 5 und 6. die Zeugen zur Zeremonie unter den Bal- 
dachin eben dieselben sind, welche die drei Kontrakts- 
Exemplare, und zwar
1) Die Verschreibung der Morgengabe, sogenannte Che- 

tubba, welche allein unter dem Baldachin vom 
Rabbi laut abgelesen und hieselbst auf Pergament 
geschrieben wird,
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2) die Vermehrungs-Verschreibung, und
3) die zweiten Ehepakten, schreiben und unterzeichnen: 

so wird für die ersie 1 Nthlr. 4 Gr. und für jede der zwei 
letzten 16 gGr.'des allerwenigsten bezahlt. Der Reiche 
hingegen zahlt nach Belieben mehr. rc. rc.

Berlin, den 8tcn Juli 1806.

18.
Verkauf der von den im Iudenlazareth zu Berlin 

verstorbenen Kranken nachgelassenen Effekten.

Reskript des Herrn Iuftizministers vom 3ten Marz 1804 an 
das König!. Kammergericht.

(Mathis Jurist. Mtsschr. Bd. 2. Pag. 265- Nr. 5.)

' Auf Eure Anfrage vom 2ten v. M. in Absicht des Ver- 
kaufs der von den in dem hiesigen Iudenlazareth versterbe- 
nen Kranken nachgelassenen Effekten, wollen wir Euch zur 
Resolution nicht vorhalten: daß bei dieser Anstalt das 
nemliche Anwendung findet, was der Charit« des- 
halb durch die Verfügung vom Ilten Julius 1801 
zugestanden worden. Wir genehmigen daher den Antrag 
der Vorsteher des jüdischen Lazareths, diejenigen Sachen, wel- 
ehe die in ihrem Lazarcth verstorbenen Kranken Nachlassen, 
ohne Zuziehung eines Auktionskommissarii lizitiren zu dürfen.

19.
1. Ob die Veranstaltungen des Gottesdienstes 
dem Vorsteher obliegen? 2. Ob ein Neligions- 
vergehen zur Verrichtung des Vorbetens un- 

fähig macht?

s.

Schreiben des Magistrats zu Spandau.

Es hat seit einiger Zeit beständig bei der hiesigen jüdischen 
Gemeinde ein Streit über die Fähigkeit einzelner Mitglieder, 
die bei Feier der Feste vorkommenden kirchlichen Aemter zu 
verwalten, statt gefunden, und es hat sich zuletzt der Porste- 
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her der jüdischen Gemeinde I. an uns gewendet, und um 
Entscheidung einer Streitigkeit gebeten, die wegen Feier des 
Neujahrs- und Versöhnungsfestes vorgefaltzn ist. Seine Kla- 
ge hat folgenden Inhalt:

Am I7ten August d. I. ließ I. die Gemeinde sich ver- 
sammeln, und erklärte ihr, daß wenn die bevorstehenden Feier- 
tage in seinem Beisein vollführt werden sollten, er zu den 
beiden Ncujahrstagen nur Einen, zu dem Versöhnungsfeste 
aber zwei Vorsänger verschaffen wollte. In dieser Versamm- 
lung erklärte der H.... I.... (nach den Worten des J..g 
der jüngste der Gemeinde, und nur als ein halbes Mitglied 
erst seit einem halben Jahre) gegen diesen Vorschlag: wir 
können solches Geld ersparen, indem wir beide dieses Kirchen- 
amt verrichten können; ich gebe dazu nicht 2 Gr., er, der 
J..g, könne ihn darauf dreiste verklagen, und die übrigen 
Gemeindeglieder stimmten dieser Erklärung bei.

Der J..g war damit nicht zufrieden, weil der H,... 
I.... sich zum öftern religionswidrig betragen habe, und er- 
klärte, daß er unter diesen Umständen die Hauptfeiertage in 
Berlin zubringen werde, worauf ihn die Gemeinde verließ.

Acht Tage vor dem Fest kam H.... I.... zu J..g und 
sagte, er wäre zu Ihnen nach ,Berlin gewesen, habe Ihnen 
die Sache vorgestellt, habe seine Religionsvergehen bereuet, 
und mündlich von Ihnen die Erlaubniß zu oben bemerkten 
Verrichtungen erhalten.

Der J..g hat sich darauf bei Ihnen nach der Wahrheit 
erkundigen lassen, und erfahren, daß aus Spandow niemand 
bei Ihnen gewesen sei.

Der J..g hat hierauf die Feiertage in Berlin, seine Frau 
aber hier begangen, nachdem die Gemeinde sich dennoch einen 
Vorlanger aus Berlin hat kommen lassen, und es verlangt 
die Gemeinde von dem J..g nunmehr einen Kostenbeitraa 
von 1 Rthlr. 12 Gr. 9 Pf. Courant.

Bei näherer Vernehmung des J..g hat derselbe das re- 
lrgionswldnge Betragen des H.... I.... das Nähere dahin 
angegeben:

er habe vor kurzer Zeit auf einer Auktion am Sonnabend 
Sachen gekauft, auch am Sonnabend Karten gespielt und 
Taback geraucht.

Die Gemeinde hat bei ihrer Vernehmung behauptet, der 
J..g habe drei Vorsänger verlangt, das sei ihr zu theuer 
gewesen, und darum habe sie gewollt, daß J..g und H.... 
I.... das Vorsingen verrichteten, und nur zur langen Nacht 
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noch ein Vorsänger angenommen werden sollte. Die Wahr- 
heit dieser Behauptung hat der I..g jedoch nicht eingeräumt.

Der H.... I.... hat bei seiner Vernehmung die ihm 
vom J..g gemachten Beschuldigungen wegen seines religions- 
widrigen Betragens zugestanden, hat aber wiederum den J..g 
beschuldigt, daß er vor ungefähr 17 Jahren bei dem Brauer 
Hansche ein Schmalzbrod gegessen habe, und vor etwa zwei 
Jahren beim Gastwirch Riefensthal an einem Sonnabend mit 
Licht durch den Saal gegangen sei.

Der J..g hat dem widersprochen, und sich die Abhörung 
der genannten Personen gefallen lassen, die aber, wenn die 
Vernehmung wirklich erfolgte, schwerlich davon noch etwas 
wissen würden, indem dergleichen Vergehen den Christen nicht 
genug auffallen können.

Die ganze Sache scheint sich nach unserm Urtheil um die 
Fragen zu drehen:

1) ob dem J..g als Vorsteher der jüdischen Gemeinde 
auch die. Veranstaltungen des Gottesdienstes obliegen, 
und ob die Gemeinde verpflichtet ist, den Anordnungen 
des J..g zu folgen?

2) ob die dem H.... I.... zur Last gelegten, und von 
ihm eingeräumten Religionsvergehen ihn zur Verrichtung 
der kirchlichen Geschäfte, und iu Specie des Vorsingens 
unfähig machen?

Es betreffen diese Fragen den jüdischen Kultus; wir ha- 
ben daher den Streit nicht entscheiden wollen, und ersuchen 
Sie demzufolge ganz ergebenst,

uns gefälligst davon zu unterrichten, was in dieser Sache 
nach jüdischen Religions-Gesetzen Rechtens sei,

damit wir in diesen und ähnlichen Fällen diejenigen hiesigen 
jüdischen Gemeinde-Glieder, welche sich der Ordnung wider- 
setzen, zurechtweisen können.

Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir zugleich um gefälligste 
Auskunft, unter welchen Bedingungen es einem hiesigen Iu- 
den erlaubt ist, nicht mit der hiesigen Gemeinde, sondern mit 
einer auswärtigen zu halten, damit wir Streitigkeiten, die we- 
gen ihrer Beitragspflichtigkeit zu hiesigen Gemeinde-Ausgaben 
entstehen, darnach beurtheilen können.

Spandow den loten Dezember 1819.
Der Magistrat.

An den Ober-Landrabbiner
Herrn Weyl Hochehrwürden zu Berlin.
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: , b.
Antwortschreiben des Dice-Ober-Landrabbiners.

Einem Hochedlen Magistrat zu Spandau 
erwiedere ich hiermit auf Dero gefälliges Anschreiben vom 
loten Dezember v. I. in Betteff der Zwistigkeiten der dort!- 
gen jüdischen Gemeinde, daß
' ad 1. so obliegen allerdings die Veranstaltungen des Got- 

tesdicnstes dem Vorsteher, und müssen, seine desfalffgen 
Anordnungen, wenn nicht die Mehrheit der Gemeinde- 
Stimmen, und zwar ohne den Gesetzen zu widersprechen, 
dagegen ist, erfolgt wäre.

ad 2. ׳So ist der H.... I...., da er die chm zur Last 
gelegten Neligionsvergehen, und, besonders der ögentli- 
chen Entweihung des Sabbaths eingeräumt hat, und, wie 
es scheint, nicht' läugnen konnte, nach jüdischen Gesetzen 
zur Verrichtung des Vorbetens so lange unfähig, bis er 
die Vergehen bereuet, solche nicht wiederholt zu begehen 
verspricht und eine ihm auferlegte Buße überstanden hat, 
welches aber bei dem H.... 3••••! rvie ich hier aus- 
drücklich bemerke, bis jezt nicht geschehen ist.

Was übrigens die Absonderung eines Gemeinde-Mitglie- 
des, um es mit einer auswärtigen Gemeinde zu halten, be- 
trifft: so ist dieses, ohne rechtlichen Grund, den jüdischen Ge- 
setzen gemäß, unerlaubt.

Berlin, den 7ten Marz 1820.

20.
Obliegenheiten der Iudenältestcn.

a.
Schreiben der Königl. Polizei-Intendantur zu 
Berlin an den Vice-Ober-Landrabbiner Meyer 

Simon Weyl daselbst.

Es sind zu Frankfurt an der Oder Iudenälteften gewählt, 
worden, diese wünschen eine Instruktion iiber die ihnen oblie- 
aenden Pflichten und Befugnisse zu haben. Das Polizei- 
Direktorium hat mich in dieser Beziehung um Auskunft^- 
sucht, ob und welche Instruktion für die hiesigen Iudcnalte- 
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ften existiren. ׳; Ich ersuche Sie daher, mir baldmöglichst über 
diese Angelegenheit das Erforderliche und eventualiCer die exi- 
stirende Instruktion abschriftlich mitzuthejlen.

Berlin, den 14ten Januar 1817.

b.
Antwortschreiben des Vice-Ober-Landrabbiners.

Ew. König!. Wohllöbl. Polizei-Intendantur erwiedere ich 
hiermit auf dessen geehrtes Anschreiben vom I4ten d. M. wie 
folgt:,

Die Funktion der hiesigen Aeltestcn bestehet darin,
1) die Finanz-Angelegenheiten der Gemeinde, in sofern 

solche den kirchlichen Verein betreffen, zu verwalten, die 
Einnahmen und Ausgaben, welche beide nach feststehen- 
den Prinzipien bestritten werden, durch Rendanten und 
Vorsteher besorgen zu lassen;

2) die Verordnungen^ welche die Synagoge betreffen, um 
die herkömmlichen Anordnungen aufrecht zu erhalte^ un- 
ter ihrer obern Leitung respective zu erlassen und zu ver- 
anlassen; ' .

3) die Oberaufsicht über die von der Kommune unmittelbar 
zu unterhaltenden Armen - Anstalten;

4) die Ertheilung ihrer (der) Genehmigung zu den Auf- 
geboten in der Synagoge;

5) die Anstellung sämmtlicher Offizianten und Kirchendie- 
ner der Gemeinde, wo jedoch, wenn es die Wahl eines 
Rabbiners und Ober-Kantors betrifft, die Zustimmung 
eines Ausschusses aus der Mitte der ganzen Gemeinde 
erforderlich ist;

6) mit den Staatsbehörden über Kommunal-Angelegenhei- 
ten unmittelbar zu korrcfpondiren;

7) Atteste jeder Art, welche Gemeinde-Mitglieder betreffen, 
in sofern solche bei den König!. Behörden zu irgend einer 
Legitimation dienen, in glaubhafter Form auszustellssn;

8) bei außerordentlichen Fallen, sie betreffen kirchliche oder 
Geld-Angelegenheiten, veranlassen sie eine Verlosung von 
27 Hausvätern aus der Gemeinde; den durchs Loos her- 
ausgekommenen wird der Fall vorgelegt und welche als- 
dann darüber durch absolute Mehrheit der Stimmen ent- 
scheiden.
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Die Aeltesten sind im Ganzen die exekutive Gewalt und 
die Repräsentanten der Gemeinde, nach bestehenden Vorschrif- 
ten oder Herkommen, welche sie, wie §. 9.*) besagt, nicht 
überschreiten können, und so dürfen sie auch keine neue Schul- 
den negoziren.

Alle drei Jahre.geschiehet eine neue Wahl der Aeltesten 
und Vorsteher der Gemeinde. Die Wahl geschiehet schriftlich. 
Ein jedes beitragende Gemeinde-Mitglied ist hiezu berechtigt 
und hat nach vorangegangener Aufforderung der Aeltesten den 
Stimmzettel offen bei dem Beglaubten bis zu dem festgesetz- 
ten Lag abzuliefern. Die Mehrheit der Simmen bestimmt 
die Wahl, und die Genehmigung geschiehet von der Konigl. 
Regierung. Die Alten können wieder gewählt werden. Aus 
hinreichenden Gründen kann auch ein jeder das Amt ablehnen.

Ich hoffe, daß Ew. Wohllöbl. Intendantur diese Anzeige 
genügen wird, und bemerke noch ergebenst, daß ich vorstehen- 
de Nachrichten nur aus vieljähriger Erfahrung zusammen ge- 
tragen habe, daß mir aber keine Verfassungs(ur)kunde **) be- 
kannt sei, worin sich die Funktionen der Aeltesten nach ihrem 
ganzen Wirkungskreise ausgezeichnet befinden.

Berlin, den Lösten Januar 1817,

♦) Hierunter wird die ״Norm für die sämmtlichen Mit- 
alieder des Administrations-Korps der jüdischen Ge- 
meinde in Berlin" verstanden. Diese von der Gemeinde selbst aus- 
gegangene Verfassung ist im Jahre 1792 auf Veranlassung des dem Ge- 
Neral-Direktorium erstatteten Berichts in Betreff der General-Reform 
der Judenschaft von dem größten Theile der jüdischen Hausväter m Ber- 
lin beschlossen und unterschrieben worden. Ein großer Theil derselben ist 
seit 1812 außer Anwendung gekommen. d. H.

 Eine Instruction des Verhaltens der Aeltesten und Vorsteher (־ ♦*
der Judensct>aft zu Berlin, vom 28sten März 1655, verdient, wenn auch 
einzelne Punkte derselben in neuerer Zeit ihre Anwendung verloren haben, 
gleichwohl in vieler Hinsicht aufvewahrt zu werden.

Sie lautet:  ״ , ״
Nachdem Seine Königliche Majestät in Preußen Unser allergnä- 

digster Herr, sowohl in dem neuen General-Juden Privilegio vcr- 
füget, als auch die Nothwendigkeit erfordert, daß die Aeltesten und 
Vorsteher der hiesigen Judcnschast mit einer ordentlichen Instruktion 
ihres Verhaltens wegen versehen werden: So haben Se. Königliche 
Majestät denenselben solche hiermit dahin allergnädigst ertheilen wol- 

len und zwar
1. Sollen jederzeit nicht mehr als Sechs Aelteste und darunter 

die Ober - Aeltesten mit begriffen sein, jedoch diese nicht mehr, als
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einer derer übrigen Aeltesten zu sagen haben, sich nichts zum voraus 
noch allein anmaßen, und daher die Vorstellungen und Berichte derer 
Aeltesten ordentlicher Weise von sämmtlichen Aeltesten unterschrieben 
sein, oder, wenn es nicht geschehen kann, die Ursache davon ange- 
zeiget, darnächst diese Acltesten außer denen Ober-Aeltesten, welche 
beständig bleiben, alle drei Jahre in der Arth, als in dem neuen 
General-Reglement und Privilegio §. 29. vorgeschrieben erwählet, und 
nicht eher als dieselben allergnädigst bestätiget, davor erkannt,werden. 
Der Aelteste, an welchem der Monat ist, soll zum wenigsten alle 
Jahr einmal die sämmtlichen Aeltesten und Beisitzer zur Versamm- 
lung auf -die Aeltesten - Stube bei der Synagoge zusammen rufen las- 
scn, und dabei, was die Judenschaft angehet, und dieserhalb vorge- 
fallen, vortragen, damit ein gemeiner Schluß gefaßt werden könne.

Von dieser Zusammenkunft soll auch Niemand der Geforderten 
bei zwei Rhlr. Strafe auszubleiben sich unterstehen, er würde denn 
wegen Krankheit nothwendiger Weise, oder dergleichen wichtigen Ur- 
fachen wegen, daran verhindert, welche er sodann dem Aeltesten, an 
wem die Woche ist, zeitig anzeigen muß, jedoch soll den solcherge- 
statt Abwesenden der in seiner Abwesenheit gemachte gemeine Schluß 
gleich andern verbinden.

2. Es müssen aber sowohl die Ober» als übrigen Aeltesten 
verständige, friedfertige und ehrliche, auch so viel als 
möglich, bemittelte Leute sein, welche der Judenschaft unpar- 
teiisch und mit Hintansetzung aller Neben-Absichten vor- 
stehen, sich selbst wohl aufführen und andern mit gutem Bei- 
spiel vorwa ndeln.,

3. Haben die Aeltesten ihr vornehmstes Augenmerk darauf zu 
richten, daß dem neuen General-Privilegio und Reglement in allen 
Stücken sowohl von ihnen selbst, als männiglich den übrigen Juden 
genau und treulich nachgelebet werde. Insonderheit müssen sie dar- 
auf Acht haben, daß keine unvergleitete Juden sich allhier einschlei- 
chen und aufhalten, vielweniger beständig bleiben, und wohl gar 
Handel treiben, als dergleichen sie sofort der Obrigkeit anzekgcn, mit 
deren Beistand fortschaffen, und hiebei sich übrigens nach Vorschrift 
des neuen General-Reglements §. 20. bei Vermeidung ohnfehlbarer 
Beahndung zu verhalten haben.

4. Dafern sich auch ein oder anderer Jude mit Diebstählen oder 
deren Hehlereien oder Erkaufung gestohlener Sachen vermenge, in- 
gleichen einen betrüglichen Banquerout machte, und denen ergänze- 
nen Verordnungen wegen des Silbers und der Münzen zuwider 
handelte, sollen sie denselben ohne Ansehung der Person, und Ab- 
sicht auf Verwandt- oder Schwägerschaft unter der Judenschaft nicht 
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dulden, sondern solches von Amts- und Pflichtswegcn, der Obrigkeit 
anzeigen und deren Bestrafung nach denen desfalls ergangenen Edik- 
ten, welche in unverrückter Beobachtung zu halten veranlassen.

5. Weil Aelteste und Rabbi oder Wice-Rabbi nach 
dem neuen Reglement denenjenigen, die von neuem avgesetzt zu wer- 
den suchen, so oft solches von ihnen erfordert !wird, ein Attest zu 
ertheilen haben; so müssen sie solches jederzeit pflichtmäßkg nach der 
Wahrheit ohnentgeldlich und auf Stempel-Papier abfassen; die- 
jenigen, so solches verlangen und nöthig haben, mit selbigen nicht 
aufhaltcn, jedoch die Umstande, besonders ihr Recht zur Ansetzung, 
bisherigen Aufführung und Richtigkeit -es zu ihrer Ansetzung erfor- 
derlichcn Vermögens, ohne daß die Acltern sich selbst dadurch außer 
Stand setzen, zuvor untersuchen und das Attest also einrichten, daß 
solches zuverlässig sei, und sie vor dasjenige, was sie einzeugen, al- 
lenfalls selbst stehen und haften können. Im übrigen aber müssen 
sich die Aeltesten als phbfique Personen in Privat-Sachen mit Vor- 
schreiben, Befestigung der Memorialien, Prokuriren und Kollicitiren, 
vor andern keinesweges bemengen.

6. Sollen sie mit allem Fleiß davor sorgen, daß der Vorschrift 
des General-Reglements wegen der Abgaben sowohl überhaupt, als be- 
sonders dir Schutz-Gelder sofort mit Ablauf jedes Quartals fertig 
und ohne Erinnerung genüget, und solche vorher bei Zeiten von der 
Judcnschast eingefordcrt werden, als worüber keine Nachsicht statt 
findet, sondern die Kassircr allenfalls die execution gewärtigen 
müssen.

Und damit hinführo alle Irrungen wegen des Ostcrmahls ver- 
mieden werden; so sollen die Aeltesten unter ihrer sämmtlichen Un- 
terschrift jedesmal 6 Wochen vor Ostern eine Spezifikation derjeni- 
gen Juden, so wegen ein- und ander Verschulden keinen Theil an 
solchem Mahl haben sollen, verfertigen, dabei die Ursachen ausdrük- 
kcn und es zu der Zeit in der Synagoge zu derer Schuldigen zei- 
Ligen Nachricht ablegcn lassen, damit selbige von solcher Schuld an- 
ders sich behörigermaßcn zu entledigen suchen, 14 Tage vor Ostern 
aber müssen die Aeltesten unter ihrer sämmtlichen Unterschrift bei 
der Krieges- und Domain-Kammer eine Spezifikation von denen- 
jenigen eingeben, welche sich noch nicht freigemacht, da denn denen- 
selben soweit die Kammer es zuvor gut gefunden hat, andern aber 
durchaus nicht das Ostermahl versaget werden muß.

7. Damit aber auch Niemand aus der Judcnschast sich mit 
Grunde über unbilligen oder übermäßigen Beitrag zu beschweren habe; 
so müssen ׳ Acltcste ihre Pflicht hierbei aufls genaueste beobachten und 
bei den Anlagen nicht sowohl darauf sehen, daß nur bas Quantum 
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heraus gebracht, als vielmehr, daß der Beitrag nach Verhältniß cf« 
nes jeden Vermögen und Umstände eingerichtet werde, sie müssen sich 
selbst nicht dabei übersehen, noch die Anlagen ohne Noth erhöhen 
oder vermehren. Vor allen Dingen aber müssen sie Sorge tragen, daß 
die einkommcnden Gelder ihrem Entzweck, wozu sie gege- 
ben werden, gemäß und zum wahren Besten der Ju- 
d enschaft auch also verwendet werden, daß sie davon alle- 
zeit richtige Rechenschaft geben können, als zu dem Ende sie auf die 
Vorsteher und Kassirer zugleich wohl Acht zu geben haben.

8. Lieget denen Äeltestcn ob, dahin auch bemühet zu sein, 
daß Ordnung und Gerechtigkeit unter der Ludenschaft obwalte, Fac- 
tioncs und widrige Parteien sowohl unter ihnen selbst 
als andern Juden vermieden, dem Armen und Geringen, 
so wie dem Reichen und Angesehenen gleiches Recht, 
es sek in Ritual- oder andern Sachen, ohne Betrachtung 
einiger Verwandt- oder Schwägerschaft oder andere Absichten gehand- 
habet, und wenn die Gemeinde Beschwerde hat, dieselbe 
ebenfalls damit gehöret, und nach Beschaffenheit der 
Sachen mit Zuziehung des Rabbi und der gelehrten 
Assessoren beschieden werden.

9. Obgleich nicht mehr als sechs Acltcste zugclasscn werden; so 
sollen dieselben nach wie vor, in erheblichen Sachen jedesmal ihre 4 Vor- 
steher, mehr aber nicht, als Beisitzer zum Votirea mit zu Hülfe 
nehmen. Damit auch die Registratur in guter Ordnung gehalten 
werde und verbleibe; so sollen nicht nur die dahin gehörigen Sachen 
bei keinem derer Äeltestcn in ihren Privat-Häusern, sondern einzig 
und allein an dem obbesagten Ort ihrer publiquen Zusammenkunft 
vorncmlich behalten und promt dahin abgegeben, sondern auch einer 
von vorcrmeldeten 4 Vorstehern dazu ausgemacht werden, daß er die 
Registratur perpetuirlt'dj, so lange cv dazu vermögend, versehe, und 
deshalb bei der neuen Aeltcsten- und Vorsteher-Wahl nicht mit ab- 
wechsele. Die Rechts-Sachen aber und wo es auf die Auslegung 
und Anwendung ihrer Gesetze und Gebräuche ankommt, gehören 
nicht vor die Acltesten, sondern vor den Rabbi und die ge- 
lehrten Assessoren, als welche der Rabbi jedesmal nut dazu ziehen 
muß.

Wie denn in allen Sachen, welche sowohl die Äeltestcn als der 
Rabbi mit seinen Assessoren verhandelt, die Vorfälle 
nach den meisten Stimmen zu entscheiden, und darüber ordentliche 
Protokolle gehalten und verwahrlich niedergelcgt werden müssen.

Findet sich Jemand beschweret, muß ihm der fernere Weg Rech- 
tcns und Provocation an die Königs. Kollegia durch Bedrohung 
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ober auf andere Art niemals abgeschnitten, sondern der Gerechtig- 
feit freien Lauf gelassen und Niemand mit ungebührlichen Kosten 

beschweret werden.
10. Da zur guten Ordnung auch mit gehöret, daß dem Publiko 

kein Aergerniß gegeben und die erforderlichen Nachrichten richtig ein- 
gereicht werden; so haben die Aeltesten darauf gleichfalls Acht zu ge- 
den, daß eines Theils nach dem §. 30. des neuen General-Regle- 
ments alles Geschrei und Ausschweifungen bei den daselbst verstat- 
toten Privat - Zusammenkünften zum Beten und denen Festen sorgfäl- 
tig vermieden, andern Theils die monatlichen und jährlichen Listen 
von denen bei der Judenschaft vorgefallenen Veränderungen, ingleichen 
denen Strafen gehörigen Ortes und an den zeitigen General-Fiskale 
ohnerinnert abgegeben, nicht weniger demselben die vorfallenden Ver- 
änderungen mit denen Juden-Häusern, wenn ein Jude das bisher 
gehabte Haus verkaufet, oder dergleichen sich neuerlich erworben, zur 
Richtigkeit der davon zu haltenden Liste bei Strafe der Nullitaet 
des Handels jedesmal angezeigt werden.

11. Verstehet es sich von selbst, daß die Aeltesten mit davor 
Sorge zu fragen haben und ihre Pflicht sei, daß männiglich von 
der Judenschaft treulich nachkommen, was sonsten in dem neuen Ge- 
neral-Reglement und Privilegio überhaupt und besonders wegen An- 
nehmung der publiquen Bedienten mit Vorwissen der Obern des 
Bannes, der verbotenen Privat-ZusamMenkünfte über die nachgegebene 
Zahl, der Betteljuden, der Pfänder und darüber zu haltenden Bü- 
cher, des Hausirens, des Handels 2c. vorgeschrieben, dergestalt, daß 
sie Niemanden unter dem Vorwand oder der irrigen Meinung, ih- 
ren Glaubensgenossen frei nachsehen zu können, verschonen, sondern 
die Contravenienten bemerken, sie zur Verantwortung ziehen und 
bestrafen, auch nach Befinden solches gehörigen Orts weiter anzeigen.

12. Der zeitige Rabbi oder Vice-Rabbi muß, sofern er mit 
denen Aeltesten dem Juden-Wesen gemeinschaftlich vor- 
stehet, und bei obbemeldeten Sachen ein Amts-Antheil hat, 
sowohl diesem allen gleichfalls genau nachleben und in aller- 
gehorsamstem Eifer und Treue ein Gnüge leisten, als auch besonders 
die Sachen, so feiner Cognition über lasse n worden, in 
der gehörigen rechtlichen und schriftlichen Ordnung führen, widrigen- 
falls derselbe denen Parteien vor allen daraus entstehenden Schaden 
und Nachtheil billig verhaftet bleibet.

13. Wie nun die Ober- und übrigen Juden-Aeltesten zur ge- 
nauen Befolgung dieser Instruktion aufs ernstlichste angewiesen wor- 
den; also haben sie sich dagegen bei deren gerechten Handhabung 
alles Schutzes und Beistandes in ihrem Amte zu versprechen und
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derjenigen Gnade und Huld zu versehen, welche Se. Königliche 
Majestät allen Dero treuen und rechtschaffenen Unterthanen angedei- 
hen lassen.

Berlin, den 28sten Martii 1655.

Instruktion 
für die Zteltesten und 
Vorsteher der hiesigen 

Judenschaft.

Friedrich.

v. Viereck, v. Boden.

NAchen verdient, was die Wahl der Aeltesten betrifft, nachstehend 
wähnungste Absolution vom 18tcn Juni 1750 einer zu beachtenden Er-

Sie lautet:
Nachdem die Wahl der neuen Juden - Aeltesten allhier durch die 

Verordnung vom 9ten April a. c. bis zur Publikation des Juden- 
Reglements sistiret, dieses aber nunmehro Se. Königl. Majestät al- 
lergnädkgst approbiret und vollzogen worden, die Zteltesten und Vor- 
stehcr der hiesigen Judenschaft nebst dem Kassirer auch sothaner neu- 
en Wahl und daß durch den Moses Gumpertz der Hof-Juwelier 
Beitel Ephraim an die Stelle des Marcus Magnus zum Ober- 
Zteltesten deklarirt werden möchte, unterm 13ten April a. c. allerunterthä- 
nigite Vorstellung gethan; so haben Se. Königl. Majestät nunmehro 
eine anderweitige neue freie Wahl der Zteltesten, jedoch dergestalt 
hiermit allergnädigst verstatten wollen, daß zur Erwählung der Ztel- 
testen 2c. 2c. aus denen 3 Klassen 7 taugliche Männer, nemlich 3 
von der ersten, 2 von der $ weiten und 2 von der dritten Klasse 
in Gegenwart der sogenannten 15 Männer, des Vice - Rabbi und 
der gelehrten Assessoren, und wer von der Gemeinde sonst dabei sein 
will, durch das Loos gezogen, und daß sie keinen wählen wollen, so 
der Gemeinde vorzustehen nicht tüchtig und nach ihren Gesetzen nicht 
verwandt, vereidet, von der neuen Wahl auch die zuletzt gewesene 
Zteltesten, wenn sonst die 7 Männer auch 2 oder mehr dazu nach 
ihrem Gewissen und Eide benennen mochten, nicht exeludiet werden 
sollen, zumalen das neue Juden - Reglement eine gewisse Zahl deshalb 
nicht feftsetzt. Damit jedoch der Zweifel, daß die Namen der sämmt- 
lichen Juden nicht in die Büchse, woraus die 7 Männer durch das 
Loos gezogen werden, eingelegt werden, einem jeden benommen wer- 
de; so soll künftighin ein eigner Tag, an welchem die Namen in 
die Büchse gelegt werden sollen, angesetzt, solches 3 Tage vorher 
in der Synagoge bekannt gemacht und sodann einem jeden Juden 
selbst seinen Namen in die Büchse zu werfen gestattet, auch in Ge- 
genwart der dazu erschienenen derer etwa abwesenden Namen von 

24



370
dem Vice-Rabbi und denen gelehrten Assessoren in die Büchst gc- 
legt und darauf mit Ziehung der Loose verfahren werden. Im übri- 
gen haben Se. Königl. Majestät auch gleich dem Moses Gumpertz 
den Hof-Juwelier Beitel Ephraim in die Stelle des verstorbenen 
Marens Magnus zum perpvtuirlichett Ober-Aeltesten cum Aoto et 
Sessionc, jedoch daß derselbe sich deshalb nichts vorzügliches von 
den übrigen Aeltesten anmaßen, deklariren wollen, und befehlen der 
hiesigen Judenschaft, sich danach allerunterthänigst zu achten.

Signatum Berlin den 18ten Juni 1750.

Ilesolntio
für die Aeltesten und
Vorsteher der hiesigen

Iudcnschaft.



v. Allgemeine, ergänzende und 
nachträgliche Bestimmungen.

1.
Glaubwürdigkeit der Atteste der Rabbiner.

a.
Eingabe des Ob er -Landrab biners Hirsch Löbel 

in Berlin an das Königl. Kammergericht.

Allerdurchlauchtig ft er.
Äch bin von der hiesigen Judenschaft, nachdem ich lange 

Zeit bei der Judenschaft in London und verschiedenen anderen 
großen jüdischen Gemeinden als Ober-Rabbiner gestanden, 
zum Ober-Landrabbiner hiesclbst erwählt, und vor wenig 
Wochen allhier angekommen, um mein Amt anzutreten. Kaum 
war solches geschehen, so wurde ich sowol, als wir Endesunter- 
schriebene Assessores ber hiesigen Judenschaft mittelst eines 
unterm 17tenh uj us insin uirten Mandats auf den Listen 
hujus vorgeladen, um in der I. G schen Credit- 
Sache ad Requisitionen! der Mindenschen R egierung über 
gewisse jüdische Gebrauche eidlich vernommen zu 
werden.

So bereit wir dazu sind, die Allerhöchsten Befehle Ew. 
Königl. Majestät in tiefster Unterthänigkeit zu befolgen, so 
wenig sind wir doch im Stande, darüber eine bestimmte Aus- 
fünft in dem Augenblick zu geben, da wir dieserhalb befragt 
werden; die Ritus in geistlichen Sachen beruhen größtentheils 
auf Erklärungen, Schriftauslegungen und Meinungen der 
Gelehrten, die in dieser Materie ganze Folianten geschrieben 
haben, und zwar in jüdischer Sprache. So wie in allen Wis-
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senschaften die Gelehrten in diesem und jenem Fall verschiedener 
Meinung sind, oder doch bei Erklärung dieses oder jenes 
Worts in der Grund-Sprache abwcichen, eben so verhalt es 
sich auch mit denen Gebrauchen der jüdischen Gemeinde. Es 
haben sehr viele Gelehrte hierüber geschrieben, und so viel ih- 
rer sind / so verschieden sind auch zuweilen ihre Erklärungen 
und Meinungen, so daß in vielen Fallen eine sehr genaue 
Untersuchung angeftellt, dieAutores nachgeschlagen, ihre Grün- 
de und Gegengründe gegen einander abgewogen und mit em- 
ander verglichen werden müssen, wenn dieser oder jener Ritus 
zuverlässig gewiß bestimmt werden solle. Dieses in Continenti 
zu bewirken ist eine unmögliche Sache, so ohnmöglich es ist, 
die Meinung eines jeden Gelehrten auswendig zu wissen. 
Wir würden demnach auch unserm geleisteten Eide:

. daß wir auf alle Fragen die reine Wahrheit sagen wol- 

len, .
ohnmöglich nachleben können, und wir nur ungewiß sagen kon- 
ncn, wie dieser oder jener Ritus wirklich beschaffen sei. Da- 
mit ist aber dem Beweis-Führer so wenig als uns selbst ge- 
dient, und wir werden dabei am meisten beunruhiget, weil 
wir auf Eid und Gewissen die Wahrheit bestimmt sagen sol- 
len, da es doch nicht in unserm Vermögen steht. י

Ueberdem ist es schon an und für sich ein Ritus bei der 
jüdischen Gemeinde, daß unser ertheiltes Gutachten, wenn es 
auch nicht beeidiget ist, vollkommene Gültigkeit hat, wenn 
es auf die wahre Bestimmung dieses oder jenes Gebrauchs 
ankommt.

Damit wir nun im Stande sind, über die in der G.... - 
schen Sache desiderirte Gebräuche ein richtiges Urtheil 
zu fällen, und damit sowohl abseiten unserer als des Beweis- 
Führers alle Inconvenienz gehoben werde, so sind wir erbo- 
tig, statt einer eidlichen Aussage, die wir ohnmöglich gewls- 
senhaft ablegen können, die Meinungen aus denen Schriften 
der jüdischen Gelehrten über die erforderten Ritus getreulich 
zu extrahiren, gewissenhaft ins Deutsche zu übersetzen, und 
die Richtigkeit der Uebersetzung allenfalls durch den Be- 
glaubten der Iudenschaft attestiren zu lassen.

Ew. Königl. Majestät werden diese von uns allerunter- 
thänigst bemerkte Gründe nicht ganz unerheblich finden, und 
in dieser Absicht allergnädigst geruhen:

dicMindensche Regierung mittelst Communication dieses un- 
sers Exhibition requiriren, ben Beweisführer allenfalls zu 
vernehmen, ob er sich unserer eidlichen Abhörung, die in 
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aller Absicht unvollständig und also für ihn selbst nicht 
zureichend ausfallen kann, begeben, und dagegen sich 
eines Extrakts in der angezeigten Art und in beglaubter 
Form von uns ausgestellt, zum Beweise bedienen, zu 
dem Ende diejenigen Ritus specilice anzeigen und uns 
kommuniziren lassen wolle, über welche er eine gewisse 
Auskunft verlangt.

Wir getrosten uns allergnädigster Erhörung und ersterben

Berlin den 24sten Mai 1773.
Ew. Majestät

der Ober-Landrabbiner Hirsch Löbel 
und Assessores der Judenschaft 

hieselbst.

b.
Eingabe des Ober-Landrabbiners Hirsch Löbel in 

Berlin an Se. Majestät den König.

Ew. Königliche Majestät werden aus der Anlage sub u. 
allergnädigst zu bemerken geruhen, aus welchen Gründen 
wir Bedenken getragen, ein eidliches Zeugniß über gewisse 
jüdische Gebräuche in dem Augenblicke abzulegen, da wir dar- 
über beftagt werden sollen.

Das Kammergericht hat aber die Gründe nicht hinreichend 
gefunden, unserm Petito zu deferiren, und wir können uns 
dahero ohnmöglich beruhigen, weil es eine sehr delicate Sa- 
che ist, auf Eid und Gewissen etwas bestimmt zu sagen, be- 
vor man sich von der Wahrheit hat gehörig versichern können. 
Der Fall trägt sich sehr oft zu, daß wir zur Bestimmung 
eines Ritus in Geistlichen und Ehe-Sachen als Zeugen vor- 
geschlagen werden. Eben jezt erst ist ein Prozeß wegen ei- 
nes Ehe-Versprechens beigelegt worden, wo wir ebenfalls 
ein Zeugniß über die bei Verlöbnissen üblichen Gebräuche ab- 
legen sollten. Die Art und Weise, wie wir die erforderten 
Ritus bestimmen sollen, ist für uns zu bedenklich, weil wir 
aus denen in der Anlage 8ub a. bemerkten Gründen, die in der 
Wahrheit völlig beruhen, ad Articulos ohnmöglich ex abrup- 
to und ohne erst gehörig darüber nachzudenken, antworten 
können.

Die Ritus in Geistlichen Sachen beruhen größtenthcils 
auf Erklärungen, Schrift-Auslegungen und Meinungen derer
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Gelehrten, die davon gati^e Folianten, und zwar in jüdischer 
Sprache, geschrieben haben.

Werden wir nun über einen Ritum ad articulos proba- 
toriales vernommen, so ist esohnmöglich, uns in dem Augen- 
blick aller Meinungen derer Gelehrten genau zu erinnern, und 
darüber eine bestimmte Antwort zu geben. Wir wurden da- 
bei dem Beweis-Führer kein Genüge leisten, und dabei auch 
unserm geleisteten Eide: ,

daß wir auf alle Fragen die reine Wahrheit sagen woll- 

nicht nachleben, und nur ungewiß sagen können, wie dieser 
oder jener Ritus interpretiret werde.

Um solchen genau zu bestimmen, ist es nothwendig, daß 
wir die Gelehrten, so davon geschrieben, Nachlesen, und ihre 
Meinungen genau prüfen. Dieses können wir aber in 
Continenti nicht bewirken, weil es die menschlichen Kräfte 
übersteigt, die Meinung eines jeden Gelehrten auswendig zu 
wissen, und solche in einem Augenblick dergestalt zu conci- 
liiren, daß dadurch der Zweck unserer Aussage erreicht wird. 
Um dieser Inconvenienz vorzubeugen, unterstehen wir uns, 
Ew. Königlichen Majestät allerunterthänigst bitten:

uns in dergleichen Fallen, wenn es auf die Bestimmung 
eines jüdischen Ritus ankommt, von Ablegung emes eid- 
lichen Zeugnisses zu entbinden, und dagegen zu verord- 
nen, daß wir in vorkommenden Fallen nur em glaub- 
Haftes Attest ertheilen dürfen, wie die Meinungen aus 
denen Schriften der jüdischen Gelehrten in Absicht des 
zu bestimmenden Ritus lauten, solche gewissenhaft extra- 
Liren, und ins Deutsche übersetzen, auch daß es mskilnf- 
tige damit so gehalten werden solle, durch einen offent- 
lichen Aushang bekannt zu machen.

Sollte es noch bedenklich sein, ob wir ein glaubhaftes Attest 
in der Art bei unserer jezigen Verfassung ertheilen können, 
so bitten wir allergehorsamst, Ew. Königl. Majestät ge- 

ruhen:
um die unnütze Wiederholung des Eides bei jedem 
vorkommenden Falle zu vermeiden, uns dieserhalb em- 
mal-für allemal in Eid und Pflicht zu nehmen, bei sich 
ereignendem Vorfälle aber uns die Fragen schriftlich zu 
insinuiren י und die gehörige Zeit zur, Beantwortung 
derselben anzuberaumen, um unterdessen die Autores nach- 
schlagen, über die Sache reiflich nachdenken, und unsere 
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Antwort pflichtmäßig schriftlich abfassen zu können, auch 
das Nöthige dieserwegen an das Land-Gericht zu verordnen.

Wir ersterben in tiefster Submission
Ew. Königl. Majestät

Berlin allerunterthänigste
den 14ten Juni 1773. Der Ober-Landrabbiner

Hirsch Löbel und Assessores 
hiesiger Judenschaft.

c.
Allerhöchstes Königl. R eskript an das Kammer- 

gericht.
(Mylius Ediktensammlung 1773. No. 42. Pag. 543.)

Friedrich 2c. 2c. Unsern 2c. Nachdem uns Euer unterm 
4ten dieses erstatteter Bericht, betreffend die Beschwerden 
des Ober-Landrabbiners und Assessoren der hiesigen Juden- 
schäft über das von ihnen erforderte eydliche Gezeugniß in 
Ritual - Sachen vorgetragen worden: So wollen wir zufolge 
Eures gethanen Vorschlages hiermit genehmigen:

Daß in allen und jeden Fallen, wo es auf Besinn- 
rnung eines jüdischen Ritus in Ehe- und Erbfolge-Sa- 
chen ankommt, der Rabbi und Assessores mit der eid- 
lichen Vernehmung ad Articulos verschonet werden, 
selbige jedoch über die ihnen vorgelegte Fragen der Par- 
teien ein glaubhaftes Attest zu ertheilen schuldig sein, 
und damit die Wiederholung des Eides in jedem einzel- 
nen Falle vermieden werde, ein vor alle mahl zu ge- 
wissenhaftigerer Ausfertigung dergleichen Zeugnisse in Eid 
und Pflicht durch Euch genommen werden sollen.

Wie Ihr Euch nun hiernach sowohl in dem zu gegenwär- 
tiger Vorschrift Gelegenheit gebenden, als in allen künftigen 
Fallen gehorsamst zu achten habt, also werdet Ihr auch das 
weiter Nöthige hierunter zu verfügen wissen.

Sind 2c.

Berlin, den löten August 1773.

Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten 
An das Kammergericht. Spezial-Befehl.
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2.
Ueber denselben Gegenstand.

Reskript des Königl. Kammergerichts an das Königl. Stadt- 
geeicht zu Berlin.

Dem Königl. Stadtgericht remittiren wir die mit dem 
Berichte vom 25sten v. M. eingereichten Dokumente in der 
A—schen Hypotheken-Sache, und eröffnen ihm dabei:

Der Vice-Ober-Landrabbiner und die Assessoren sind 
allerdings berechtiget noch jezt, auf den Grund der bei 
ihnen vor dem Edikt von 1812 verhandelten Erbthei- 
lungs-Akten, Legitimations-Atteste auszustellen, da sie 
sich im Besitze der Akten befinden, und brauchen die 
Erben sich nicht auf einen nochmaligen Nachweis ihres 
Erbrechts zur Erlangung eines Legitimations - Attestes 
Seitens des Kammergerichts einzulassen, dagegen müs- 
sen die Verhandlungen, wodurch Erbtheile cedirt und 
aufgegeben sind, in der Ausfertigung vorgelegt und ver- 
lautbart werden.

Berlin den 18ten September 1815.

Königl. Preuß. Kammergericht.

An das Königl. Stadtgericht 
hiesiger Residenz.

3.
Ueber die Glaubwürdigkeit jüdischer Zeugen.

Reffript des Herrn Justizministers an das Königl. Kammer- 
gericht.

(v. Kamptz Jahrb. Bd. 1. Pag. 60. No. 33)

Aus dem von dem Königlichen Kammergerichte unter dem 
21sten d. M. erstatteten Berichte ist ersehen worden, welche 
Verschiedenheit der Meinungen bei dem Kollegio über die 
Frage obwaltet:

ob seit Emanirung des Edikts der bürgerlichen Verhalt- 
nisse der Juden vom Ilten Marz 1812 ein Jude, wel- 
cher die in den §§. 1 und 2 dieses Edikts bestimmte Ei- 
genschaften hat, ein gültiger Jnstrumentszeuge sei?
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Es wird dem Kollegio darauf eröffnet, daß die Meinung 
derjenigen Mitglieder desselben, welche die aufgeworfene Fra- 
ge bejahen, nach dem §. 20. des angezogenen Edikts, wo- 
selbst die Regel festgesetzt ist, daß dl'e privatrechtlichen Ver- 
Haltnisse der Juden nach eben den Gesetzen zu beurtheilen 
seien, welche andern preußischen Staatsbürgern zur Richt- 
schnür dienen, vollkommen gegründet, der dagegen aus dem 
§• 23. des angeführten Edikts hergenommene Zweifel aber 
ganz unerheblich ist, indem daselbst den Zeugnissen der Juden 
nur in Kriminalfallen die volle Glaubwürdigkeit, und 
zwar deswegen abgesprochen wird, weil anzunehmen ist, daß 
der Jude in den erwähnten Kriminalfallen nach den Grund- 
satzen seiner Religion zu einem eidlichen Zeugnisse nicht an- 
gehalten, eben darum aber seinen freiwilligen Aussagen kein 
völliger Glaube bekgelegt werden könne; wogegen die Beweis- 
kraft der jüdischen Zeugnisse in Civilfallen unbeschrankt, und 
eben darum die Vorschrift der allgemeinen Gerichtsordnung 
Th. I. Tit. 10. §. 230. No. 12. in das Edikt mit gutem 
Vorbedacht nicht ausgenommen, sondern nach der in dem 
Eingänge enthaltenen allgemeinen Bestimmung für aufge- 
hoben zu achten ist.

Berlin, den 30sten Mai 1812.

Der Justizminister
von Kircheisen.

4.
Ueber denselben Gegenstand.

Reskript des Königl. Justizministeriums an das König!. 
Stadtgericht in Berlin.
(Ibid. Pag. 269. No. 75.)

Dem hiesigen Königl. Stadtgerichte wird auf den, auf 
Veranlassung der Vorstellung der Aeltesten der hiesigen Ju- 
denschaft vom 12ten v. M. in der Rechtssache des Juden N. 
zu N. wider den sich hier aufhaltenden meklenburgischen 
Pferdehändler N. gegen das Dekret des Kollegii vom 6ten 
ejusdem unterm 27sten erstattete Bericht, hierdurch zum 
Bescheid ertheilt, daß die Vorschrift der allg. Ger.-Ordn. 
Th. I. Tit. 10. §. 230. No. 12., wornach die Aussagen der 
Juden in Civil-Sachen niemals einen vollen Beweis zum
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Besten der jüdischen Partie gegen einen Christen bewirken 
sollen, durch das Edikt vom Ilten Marz d. I. allerdings 
aufgehoben ist, und die Fassung der Paragraphen 20 — 27 
deutlich zu erkennen giebt, daß nur die Vorschriften der all- 
gemeinen Gerichtsordnung in Ansehung der Form der Eides- 
leistung und in Rücksicht der Kriminal falle beibehalten; 
in Beziehung auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Ju- 
den in Civil-Sachen hingegen dem Juden völlig gleiche Rechte 
mit andern Staatsbürgern beigelegt worden, da die Wir- 
kung des. Zeugen-Eides in Civil-Sachen wegen der Ver- 
schiedenheit der Religions-Begriffe und des Kultus keines- 
weges an besondere gesetzliche Bestimmungen nothwendig ge- 
bunden ist.

Berlin den 13ten Oktober 1812.

Der Justizminister 
von Kircheisen.

Vorstehende Ministerkal-Reskripte haben späterhin (1815) Gesetzes- 
Kraft erhalten, indem deren Inhalt in den Anhang zur allgemeinen Ge- 
richtsordnung ausgenommen worden ist:

Anhang zur allgemeinen Gerichtsordnung für die 
Preußischen Staaten 1815, zu Theil I. Tit. X., §. 88.

(zu §. 230. No. 12.)
 -Juden, welche die Rechte der Preußischen Staats״
 -bürger erlangt haben, können in Civil-Prozes״
 -sen, auch wenn sie von einem ihrer Glaubensgenos״
 sen gegen einen Christen zu zeugen vorgeschlaqcn״
 -werden, eben so wie andere Staatsbürger als Be״
".weiszeugen abgehört werden״

In Betreff des Eides ist hier ferner nachträglich zu erwähnen, 
baß nach

Anhang zur allgemeinen Gerichtsordnung 2c. 181 j. 
zu Theil I. Tit. X-, §. 90.6 . (zu h. 320.)

außer an den Sabbathen, Festtagen (zwei Neujahrs- 
tage, ein Versöhnungstag, der erste, zweite, achte und neunte 
Lauberhüttentag, der erste, zweite, siebente und achte Dstertag 
und zwei Pfingsttage) und Bußtagen (vom ersten!üdischen 
Neujahrstage an bis zum Versöhnungstage) auch

,Der Tag vor dem jüdischen Neujahr״
,der siebente Lauberhüttentag״

 "der Tag des Andenkens an die Stadt Jerusalem״
zu den Tagen gerechnet sind, an welchen die u - 
den mit Eidesleistungen verschont werden sollen.
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5.
Ueber die Verbindlichkeit der Gerichte, von jüdi- 

schen Familien-Stifrungen Kenntniß zu 
nehmen.

> , 1
Reskript des Herrn Juftizminifters an das König!. Kammer- 

geeicht.
(v. Kamptz Jahrb. Bd. 8., Pag. 242. No. 7.)

Mit dem Berichte des König!. Kamme>-gerkchts vom 
28sten v. M. ist die, von dem Vice-Ober-Landrabbiner 
SB epi, wegen der jüdischen Familien-Stiftungen geleistete, 
Anzeige eingegangen. Dem Kollegio wird auf die dabei ge- 
thane Anfrage: ob dasselbe auch von solchen Familien-Stif- 
tungen der Juden Kenntniß nehmen solle, welche nicht unter 
die Aufsicht der Stadtgerichte und Magistrate gestellt sind, 
hiermit Folgendes eröffnet:

Bei den Verhältnissen, worin die Juden bis zum Jahre 
1812 gestanden haben, hat der Staat von ihren Familien- 
Stiftungen keine Notiz genommen, weil die Familien -Ver- 
Haltnisse und was darauf Beziehung hatte, unter die Ober- 
aufsicht des Vice-Ober-Landrabbiners und der Vorsteher der 
Judenschaft gestellt war. Es haben daher auch die Stadt- 
gerichte und" Magistrate keine Oberaufsicht auf die Familien- 
Stiftungen der Juden üben können.

Da indeß die Verhältnisse ganz verändert, und die Ju- 
den den christlichen Unterthanen gleich gestellt sind, so tritt 
in Ansehung ihrer Stiftungen die polizeiliche Oberaufsicht 
des Staats in eben der Art ein, wie sie auf die Stif- 
tungen der Christen wirksam ist, und das Königl. Kam- 
mergericht hat daher von den Familien - Stiftungen der 
Juden, welche nach der Verordnung vom 26sten August 
1809 unter die Aufsicht der Gerichte gestellt sind, die er- 
forderlichen Nachrichten einzuziehen, und solche in die jährlich 
einzureichenden Tabellen aufzunehmen, auch auf die Erhal- 
tung der Stiftungen zu wachen.

Berlin, den löten November 1816.

Der Justizminister 
von Kircheisen.
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6.
Die Ausfagung und Erklärung einiger hebräi- 
scher Wörter und Ausdrücke, rücksichtlich einer

Verbal-Inj urie.

a.
Requisitionsschreiben des vormaligen Westphäli- 
schen Distrikts-Tribunals zu Osterode, an den 
Vice-Ober-Landrabbiner M. S. Weyl in Berlin.

Von der unterzeichneten Behörde ist der Herr Ober-Rab- 
biner der israelitischen Gemeinde zu Berlin unterm 28sten 
Mai dieses Jahres um Auslegung einiger damals bekannt 
gemachten hebräischen Worte ersucht worden.

Da diese Requisition bisher ohne Folge gewesen ist, so 
wird selbige hiermit in Erinnerung gebracht.

Osterode, den 28sten Juli 1810.

Untersuchungs - Deputation des Königl. Westphälischen 
Distrikts-Tribunals hieselbst.

b.
Gutachtliche Antwort.

Dero verehrte Zuschrift vom 28sten m. !>. bringt uns ein 
ftühercs Anschreiben in Erinnerung, in welchem wir über den 
Grad der Injurie befragt worden sind, den man den Worten

(Am Haarez, Chazuf und Mamser) ,הארץ, עם חצוף, ממזר
in rechtlicher Hinsicht beilegen müsse. Daß wir in Beant- 
wortung jenes Schreibens rückstellig geblieben sind, entstand 
durch die Form desselben, indem solches mit keinem Gerichts- 
siegel, sondern blos mit einer Oblate gesiegelt war, wir fer- 
ner ungeachtet der Behauptung des Gegentheils in dem Schrei- 
ben selbst doch das Post-Porto bezahlen mußten, und sol- 
chergestalt auf die Vermuthung kamen, daß die Anftage nicht 
von einer gerichtlichen Behörde, sondern vielleicht von Einem 
der beiden darin erwähnten Prozessirenden herrühre, und die- 
ses um so mehr, da wir nicht voraussetzen konnten, daß die 
Gerichte, mit Uebergehung des israelitischen Konsistorii zu ׳ 
Easscl, sich mit einer Anftage von dieser Natur an uns wen- 
den sollten. Da uns indessen das letztere Schreiben hierüber 
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keinen Zweifel mehr verstattet, so wollen wir unsere Meinung 
über die in Frage stehenden Punkte nicht langer vorenthalten.

Das Wort האיץ עם  (Am Haarez) findet sich in der 
Bibel einigemal in dem Sinne, daß es das Volk, der 
große Haufe, im Gegensatze der Vornehmem und Borge- 
setzten heißt, unb solchergestalt auf ein Individuum ange- 
wandt, gar keinen Sinn geben würde. In spätern Zeiten 
erst ist dieses zusammengesetzte, und seiner Natur nach nur in 
der Mehrzahl anwendbare Wort, auch in der einfachen Zahl 
und zwar in der Bedeutung gebraucht worden, daß man, 
laut Talmud Brachot f. 47. und Saute f. 22. einen Men- 
schen darunter verstehet, welcher nur einige Kenntnisse der Bi- 
bel und Mischna, keinesweges aber des Talmuds und der 
Kommentaren besitzt.

Wenn jemand auch nicht einmal die Bibel kennt, und 
daher von der jüdischen Religion, und davon im Allgemeinen 
angenommen nur soviel weiß, als sich durch Gewohnheit und 
mechanische Uebung erlernen laßt, so heißt er דארריתא הארץ עם  
(Am Haarez deaureisse); laut Talmud Psachim f. 49. 
aber bedeutet auch der Ausdruck הארץ עם  (Am Haarez) einen 
Menschen, der weder von Bibel noch Talmud, weder Religion 
noch Menschlichkeit oder Sitten u. dgl. etwas weiß, sondern 
wie ein Thier in der Welt lebt, dessen Handlung nichts ent- 
gegen stehet, welches das Wort Am Haarez als blos irdisch 
bedeutet, und wird der Welt als schädlich betrachtet. Hieraus 
erhellet also, daß das Wort nach dem jezigen Sprachgebrauch 
der Israeliten so viel bedeutet, als Unwissender, Ignorant 
in mehrerem oder minderem Grade.

Chazuf hat den bestimmten Sinn: Unverschämt, vor-- 
laut, anmaßend, und wird von einem Menschen gebraucht, 
welcher überhaupt die gesellschaftlichen Rücksichten aus den Au- 
gen setzt, und daher insbesondere andern Leuten unangenehme 
Dinge ins Angesicht sagt, unaufgefordert überall seine Mei- 
nung sagt, und die gehörige Achtung für die Würde und das 
Alter der in der Gesellschaft Anwesenden aus den Augen setzt.

Beider Worte bedient man sich also, wie hieraus zu er- 
sehen ist, sreilich nur im herabwürdigenden Sinne, und um 
den damit Belegten zu beschämen; aber nichts desto weniger 
führen beide Worte nichts Ehrenrühriges, nichts wahrhaft In- 
jurköses mit sich, und die rechtliche Folge für denjenigen, wel- 
cher sich deren bedient, kann höchstens sein, dem Beleidigten 
Abbitte thun zu müssen.
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Wie viel bei solchen Worten auf die Idee ankomme, wel- 
che man im gemeinen Leben damit verbindet, erhellet unter 
andern daraus, daß das foemininum des Adjectivi חצוף 
(Chazus), ungeachtet dieses so wenig Jnjuriöses enthalt, doch 
eine der größten Injurien ist, indem es der Sprachgebrauch 
auf die Tugend und Keuschheit eines Frauenzimmers bezieht, 
daher es eine von Scham und Keuschheit Entblößte, 
Lüderliche heißt.

Das Wort ממזר (Mamser) endlich ist eine wirkliche und 
harte Injurie; es heißt, ein durch Ehebruch Gezeug- 
ter, und beschimpft also nicht allein den damit belegten, son- 
dern auch seine Mutter. Der Talmud (Kiduschim fol. 28.) 
uub der Choschen hamischpat (Abschnitt 420. Kap. 41.) 
erkennen darauf die Strafe der Geißelung; jedoch begnügt 
man sich bei jezigen Zeiten damit, daß der Injuriant eine 
verhältnißmaßige Geldstrafe zahlen, und öffentliche Abbitte 
thun muß, nur daß einige Rechtslehrer wollen, daß die Ab- 
bitte auch der Mutter des Beleidigten geschehe.

Dieses ist es, was wir auf die an uns ergangene An- 
frage zu antworten haben, und sind mit wahrer Hochachtung 

Der Vice-Ober-Landrabbiner und Assessores.

Berlin, den 28ften August 1810.

7.
Ueber denselben Gegenstand.

a.
Schreiben des König!. Preuß. Friedensgerichts 

zu Lissa.

In Sachen des Kaufmanns N.... L.... wider den Kauf- 
mann H... M.... hieselbft ersuchen wir Sie unter abschrift- 
licher Mittheilung des Status causae et controversiae ein 
Gutachten darüber ׳zu geben:

ob die Worte *שוחנזין הכה  (hakol schachtln) und בראש קופץ הדיוט  (hediot kofetz barosch),
unter den im status angegebenen Umständen gegenseitige Be
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leidigung enthalten, und uns das Gutachten mit der Liquida- 
tion sobald als möglich zu übersenden.

Lissa, den Lösten Marz 1823.

Königl. Preuß. Friedensgericht.

Willmann.

An den Ober-Landrabbiner
Herrn Meyer Simon Weyl zu Berlin.

b.
Antwortsschreiben.

Nach Inhalt des verchrlichen Anschreibens und der Ne- 
quisition des Königlichen hochlöblichen Friedensgerichts zu Lissa 
vom Lösten Marz d. I. in Sachen des dortigen Kaufmanns 
N. L. Denunciant und Redenunciat wider den Kaufmann 
H. M. Denunciat und Redenunciant, wird von mir darüber 
ein Gutachten gefordert, ob die hebräischen Worte:

1. Ilediot kophez barosch! und
2. Hatkol schochtin!

unter den, in dem annectirten Status causae, vom 19tcn 
August v. I., angegebenen Umstanden, eine Verbal-Injurie 
iiivolviren oder nicht. Nach den gesetzlichen Prinzipien: so 
wohl der jüdischen Ritualien, Choschen hamischpat Cap. 421. 
§. 1., als der Landes-Gesetze

§. 538 sqq. Tit. 20. Th. II. A. L. R.
so kommt es bei Beurtheilungen einer Beleidigung der Ehre 
eines Andern lediglich darauf an, ob der Beleidiger die Ab- 
sicht hatte, den andern zu kranken. Ob dieser Vorsatz vor- 
Handen sei, oder nicht, muß nach §. 542. 1. c., in Erman- 
gelung gesetzlicher Bestimmungen nach den vorhergehenden, 
begleitenden und folgenden Umstanden beurtheilt werden.

In concreto enthalt nun der vorallegirte Status causae 
noch sehr viele faktische Umstande, die unter den Parteien 
streitig und von einem evidenten Einfluß auf die Entscheidung 
sind, ob bei den angeblichen, von beiden Theilen gegenseitig 
zugefügten Injurien die Absicht und der Vorsatz zu beleidi- 
gen statt gefunden hat oder nicht.

Ob nun diese streitigen Fakta durch Beweisnahme und 
Vernehmung der von den Parteien vorgeschlagenen Zeugen
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bereits festgeftellt und die Nichtigkeit der Angabe des einen 
' oder andern Theils ausaemittelt worden sind, dies ist mir 

nicht eröffnet worden. Ich kann mich daher auch nur über 
den eigentlichen Sinn der vorangegebenen Worte, und den im 
Status causae angegebenen geftändlichen und unstreitigen Um- 
stände, wie folget, gutachtlich auslassen.

ad I. so originirt sich das Wort הדיוט (Hediot) 
von dem griechischen Idiota, ein unwissender Mensch, der 
nicht so viele Kenntnisse, wie andre hat, oder sich gegen an- 
dre nicht so zu nehmen weiß, wie er sich in Erwägung sei- 
nes und des andern Ranges und Standes benehmen sollte.

Tischbi fol. 24 b, und .
Buxtorf Lexicon Chaldaicum Talmudicum et Rabbi- 

nicum. Basel 1640, pag. 595.; auch
Campe's Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung 

der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Aus- 
drücke. Braunschweig 1801. Wand 2. S. 410. Voc.

Es "wird' daher dieses Wort von den Talmudisten und 
Kommentatoren in zwiefacher Bedeutung gebraucht. Erstens 
von einem ganz unwissenden Menschen, von der 
niedrigen Volksklasse; und zweitens, von Jemanden, 
der einen geringern Stand und Rang als ein andrer hat. 
Jedoch ist es die letztere, die größtentheils vorkommt, und der 
sich die Rabbinen und Talmudisten bedienen. .

So zum Beispiel sagt man הדיוט כהן  (Cohen hediot), 
ein gewöhnlicher Priester; im Gegensatz von גדודי כהן  (Ko- 
hen Gadol), Ober-Priester. Ferner הדיוט דין  (Dajin 
hediot), ein, nicht von einem Weisen und Obern belehn- 
ter, eingesetzter, und nicht als ein großer Gelehrter bekann- 
ter Richter, der entweder von den Parteien frenvllllg als 
Schiedsrichter gewählt wird oder !ich dazu aufwirft, im Ge- 
gentheil von מומחה דין  (Dajin inumcha), ein bekannter 
Gelehrter, nwv (Samuel!), ein Belehnter, und קרוא (Ka- 
rua), angesetzter Richter. , 1

Choschen Mischpat Cap. 1. §. 1. im Kommentar Mei- 
roth enajim Anmerk. 1.; ibid. das ganze Capitel 3.;

Maimonides lad hachsacka Ililchot Sanhedrin Ab- 
schnitt 1., Mischna 1. sqq.; Abschnitt 4. Misch- 
na 1. sqq.; Abschnitt 5. Mischna 18.; Abschnitt 25. 
Mischna 2., und Abschnitt 26. Mischna 7.

In der Zusammensetzung mit den Worten Kophez ha- 
rosch bedeutet es nichts anders, als unter den Anwesenden 
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m einer Gesellschaft oder Versammlung der Geringere an 
Stand, Rang und Gelehrsamkeit, der sich erdreistet, andern 
gegen ihn höher stehenden Personen den Vorsprung abzuge- 
winnen, das Wort führen, und den andern vorgreifen zu 
wollen, und über den zur Sprache kommenden Gegenstand 
früher als die anderen spricht, anstatt er seinem Stande ge- 
maß hatte bescheiden abwarten sollen, was zuvor die Anwe- 
senden hohem Standes und Ranges und gelehrteren als er 
über die Sache äußern würden. Das Ganze befindet sich als 
ein Proverbe in dem Talmud Tractat Megila sol. 12. b. 
und in dem Kommentar Rasch! an dieser Stelle und im Mi- 
drash Megila auf Vers 14. Kapitel 1. Buch Esther.

. Diese Auslegung findet sich ganz richtig von Buxtorf in 
seinem Lexicon, an der oben angeführten Stelle, bemerkt 
Er sagt nemlich:

 Apud Talmudicos Ilahedjot kofez berosch. Idiota״
 -prosilit in principio primus ubique vult esse. Me״
 gilla sol. 116, 2. (soll wohl heißen 12, 2.). Dicitur״
 -ibi Memucham (de quo Esth. 1, 14.) suisse Hama״
 -nem. Commemoratur autem inter sapientes ulti״
 mus et postremus, et tarnen audacia sua ante״
 .reliquos prosiliit et primo loco Regi respondit, vers. 16״
".vide hoc loco Medrasch Megilla etc״

Hieraus ergiebt sich nun zur Genüge, daß ad quaest. I. 
des Status causae et controversiae in Conventione Kl. und 
Bekl. oder Denunciant und Denunciat beide diesen Aus- 
druck unrichtig übersetzt und interpretirt haben. Denn der er- 
ftere will hier lediglich einen sehr geringen, unwissen- 
den Menschen, der in großer Verachtung steht, und 
aus der niedrigsten Volksklasse adstammet, verste- 
hen. Dieses ist aber nach dem Vorbemerkten falsch, indem 
derjenige, zu dem die mehr erwähnten Worte gesagt werden, 
eme sonst achtungsvolle und in Würden stehende Person sein 
könne, wenn sie nur unter den Anwesenden die geringere 
an Rang und Stand ist. So z. B. würden diese Worte 
anwendbar sein gegen einen Herzog oder Fürsten eines klei- 
nen Reichs, wenn er sich in einer Versammlung von Kaisern 
und Königen befände, welche alle Votiern Ranges sind, als 
er, und er früher in einer Sache spräche, bevor die andern 
gesprochen haben, oder ehe es sein Beruf erforderte. Gleich- 
mäßig könnte dieses Jemanden gelten, der sonst ein Mann 
von vieler Kenntniß und Gelehrsamkeit, aber in einer Ge- 
sellichaft von notorisch älteren und als größere Gelehrten dem

25
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Publikum längst bekannten Personen wäre, und über einen 
vorkommenden Gegenstand andern zuvoreilend seine Meinung 
äußerte, ohne erst die Meinungen der übrigen Berufenen 
zu vernehmen und also ihnen gleichsam zuvorkommen woll- 

U׳ Es ^bezeichnet hier lediglich eine Arroganz, die an Effron- 

tcrie gränzt. .
So und nicht anders können auch in dem vorliegenden Salle 

die vom Bekl. gegen den Klager ausgeftoßenen Worte in- 
terpretirt werden; welches hier noch durch den Umstand argu- 
mentirt wird, daß gestandlich mehrere Aeltesten der Gemeinde 
in der statt gehabten Versammlung gegenwärtig waren. Es 
hat daher der Bekl. nur gemeint, daß der Kläger nur der 
geringere unter ihnen sei, und dennoch zuerst und bevor noch 
die übrigen Aeltesten in der Sache gesprochen haben, seine 
Meinung verlautete.--------- Eben so wenig aber kann mit
dem Verkl. oder Denunziaten angenommen werden, daß er 
sich selbst gemeint habe:

 "!daß auch der Geringste vorsprmgen könne״
denn das Wort Kofez bezeichnet das Verbum activum im 
Tempo praesens: er springt! — und in dem Sinne:

Der Geringere in der Versammlung springt 
gewöhnlich aus Arroganz und Effronterie zu- 
erst hervor.

Nicht aber er könne springen. Denn in diesem Sin- 
ne würde die vorangezogene Stelle des Talmud’5 gar keinen 
Sinn haben, wo es doch offenbar nur als ein Vorwurf für 
Hamann, und zum Beleg seines schlechten Charakters ge- 
sagt ist.

Es involvirt daher auch hier einen Vorwurf für den Klä- 
ger, daß er früher über die Sache spricht, als die anwesenden 
Personen, die höheren Ranges und Standes sind als er, und 
bevor diese ihre Meinungen darüber geäußert haben, und da- 
her unbescheiden sei.

Mithin ist es hier in Rücksicht daß der Kläger mcht der 
Geringere, sondern der Aelteste der anwesenden Aeltesten 
der Gemeinde war, zwar eine direkte, jedoch nur eine leichte 
Verbal-lujurie.

Hierbei kommt es auch nun in Ansehung der Strafbar- 
keit des Bekl. annoch auf die Ausmittelung der ad quae- 
stionis 24 und 25 streitigen Facta an.

Adil, in R ec 011 v ent io 11 e, oder Redenunci a tione.
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Der Ausdruck hackol gchochtin findet sich zuerst im Tal- 
mud Tractat Chulin, Mischna 1. und in Jore dea Cap. l.tz. 1. 
Hier bedeutet er, nach der endlichen Erklärung des Tal- 
mud’s: ,

 Jederman darf schächten (schlachten), wenn er״
die Weise des Schachtens nach den Vorschrift 
ten der Ritual-Gesetze versteht, darin ersah- 
ren, und im Publikum dies von ihm bekannt 
ist."

Vid. Mischna, übersetzt von Rabe 1762. Thl. 5. pag. 
93. oder Tractat Chulin, Mischna 1. Anmerkung 1.

Diese Worte selbst involviren weder eine direkte noch ei- 
ne indirekte Injurie, und kommen nirgends im verächtlichen 
Sinne vor.

Im gewöhnlichen Leben bedient man sich deren jedoch 
manchmal ironisch gegen Jemand, wenn er bei einer Verrich- 
tung und Handlung sich sehr viel auf seine Person zu gute 
thut, und mit seinem Vorrang prangen und verlangen will, 
daß man ihn deshalb besonders auszeichne, ihn höher als 
andere achte, und sich seiner Willensmeinung unterwerfe. 
Es werden ihm dann diese Worte entgegnet, womit man an- 
deutet, daß seine Handlung und Verrichtung eben so gering- 
fügig sei, als das Schächten oder Schlachten, und daß es 
dazu keiner ausgezeichneten Person bedürfe, noch das Schäch- 
ten selbst Jemanden einen höheren Rang und Stand vor an- 
dem gäbe; indem, wie vorbemerkt, Jedermann schäch- 
ten darf, sobald er nur das Schlachtmesser nach den Vor- 
schriften zu führen verstehe, wozu keine besondern Kenntnisse 
erforderlich seien.

In concreto kann daher ad quaest. 30 des Status Cau-« 
sae nicht angenommen werden, daß der Redenunciat die 
gedachten Worte zu den in der Versammlung anwesend ge- 
wesenen jüdischen Schlächtern gesagt haben sollte; da in Be- 
ziehung auf diese, und besonders, da, wie es scheint, er mit 
diesen in gar keinem Gespräch begriffen gewesen ist, diese 
Worte gar keinen Sinn gehabt hätten. Eben so unrichtig 
sind aber auch die von den Redenuncianten ad quaest. 31. 
a und b. von Redenunciaten diesen Worten suppeditirten 
Auslegungen.

Es kommt hier lediglich auf Ausmittelung der streitigen 
facta ad quaest. 23. 24 und 25 an. Denn, bewahrheitet 
es sich, daß, als der Wekl. äußerte, daß eine Verkaufs-Note

25*
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u. s. w. der geradeste Weg wäre und Kl. ihn dabei in einem ver- 
achtlichen Tone gefragt habe:

"?Was wollen Sie denn״
der Verkl. ihm darauf erwiederte:

daß er zu den Aeltesten gehöre, und das Meiste zur El- 
niaung der Gemeinde beitrage,

und dann der Klager die in Rede stehenden Worte hackol 
schochtin ausstieß, so ist es auch keinem Zweifel unterwor- 
fen, daß solche den vorbemerkten ironischen ötnn hatten.

Nernlich Kl. wollte damit sagen, daß Verkl. sich dadurch, 
daß er zu den Aeltesten gehöre und zur Einigung der Ge- 
meinde beitrage, nicht so viel zu gute thun mögte, indem ihm 
dies keinen Vorzug vor andern gäbe, so wenig als dem Schlach- 
ter das Schlachten, wozu Jedermann ohne Rücksicht aus 
die Person zugelaffen werde. ,

Es kann daher hier im äußersten Falle eine symbolische ^zn- 
jurie angenommen werden. ,

Urkundlich habe ich dieses Gutachten unter meiner ge- 
wöhnlichen Unterschrift und Siegel ausgefertigt.

Berlin, den 23ften Mai 1823.
Vice - Ober - Landrabbiner

Meyer Simon Weyl.

8.
Den Stempelwerth von den Scheidebriefen be- 

treffend.

a.
Eingabe des Vice-Ober-Landrabbiners bei des 

Herrn Justizminifters Exzellenz.

In dem der Allerhöchsten Stempelverordnung vom 7ten 
Marz c. beigefügten alphabetischen Stempel-Tarif sub 
litt. E. Ruhr. Erkenntnisse und Urtheilsprüche der Gerichte, 

sub A. b. verordnet:
 -Bei Erkenntnissen auf Ehescheidung oder Trcn״
 nung von Tisch und Bett ist der höchste Stempelsatz״
 ,von zwanzig Thalern in der Regel anzunehmen״
 -und nur bei ganz geringen Vermögens-Umständen ei״
".ne Ausnahme zu gestatten״

Ferner daselbst ad c.
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 Die vorstehend unter ad a und b für die Erkenntnisse״
 -in Civil-Sachen fcstgesezten Stempel werden nur ein״
 -mal von derselben Sache erhoben. Giebt dieselbe dem״
 nach zu mehreren vorbereitenden, nachträglichen oder״
 -über Nebenumftände entscheidenden Erkenntnissen An״
 laß, so wird der vorstehend vorgeschriebene Stempel״
 -nur zu dem Haupt-Erkenntnisse genommen, alle Ne״
 benerkenntnisse aber blos auf einen Stempelbogen von״
".Sgr. geschrieben ״15

Hiernächst aber ist sub litt. 8. bemerkt:
 -Scheidebriefe der Rabbiner, wie Ehescherdungs״
".erkenntnisse: s. Erkenntnisse Buchst. A. b״

Ich glaube nun zwar unterthänigst und unvorgreiflkch, 
daß die Scheidebriefe der Rabbiner, sowohl nach Vorschrift 
des §. 27. des Allerhöchsten Edikts- vom Ilten Marz 1812 
und des hohen Reskripts Ew. vom 28sten Marz 1820 in 
der A.... scheu Ehescheidungssache lediglich in die Katego- 
rie der im Tarif sub Ruhr. Erkenntniß Litt. A. c. bemerk- 
ten nachträglichen Neben-Erkenntnissen gehöre, und folglich 
auch nur ein Stempel von 15 Sgr. dazu nöthig sei.

Wenn nun dies auch aus der hier ausdrücklich enthalte- 
nen Bemerkung, daß der ad a und b oben festgesetzte 
Stempelbetrag nur einmal erhoben werden soll, hervorzu- 
gehen scheint; so verweiset doch der letzte vorangezogene Vor- 
merk des Tarifs in Betreff der Scheidebriefe der Rabbiner, 
strikte auf Ruhr. Erkenntnisse Litt. A. b., anstatt auf 
A. c. Daher auch, obgleich die Festsetzung ad A. c. als 
ein Appendix des ad Aa und b. erscheint, dennoch die vorbe- 
merkte direkte Einweisung auf den Buchstaben A. b. den An- 
schein haben könnte, als müßte zu den Scheide-Briefen der 
Rabbiner, so wie zu den Ehescheidungs-Erkenntnissen selbst 
ein Stempel von 20 Thlrn. genommen werden; welches die 
Folge haben würde, daß Eheleute meiner Glaubens-Ge- 
nossen in ihren Ehescheidungs-Sachen zweimal den Stern- 
pel von 20. Thlrn. würde erlegen müssen, welches aber die 
Intention des Allerhöchsten Gesetzgebers nicht sein kann, da 
in Betreff der bürgerlichen Verhältnisse die jüdische^ Ehe- 
leute gleich den christlichen Unterthanen beurtheilt werden 
sollen.

Um aber hierin außer allen Zweifel zu kommen, und um 
bei den Ertheilungen des Scheidebriefes keinen Verstoß ge- 
gen die gesetzlichen Vorschriften zu machen, finde ich mich 
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veranlaßt, solches untertänigst zur Kenntniß Ew. zu brin- 
gen, und zu bitten,

Ew. wollen gnädigst mich hierüber bescheiden, wie ich 
mich in vorkommenden Fällen der Ertheilung des Schei- 
debriefes, in Betreff des zu erhebenden Stempels, zu 
verhalten habe.

Indem ich nur noch die unterthänigste Bitte hinzufüge, 
daß Ew. es verzeihen mögen, daß ich Höchstdieselben mit 
diesem meinen vermeinenden Zweifel behellige, ersterbe ich in 
Submission unterthänigst Ew. 2c. 2c.

Der Vice - Ober - Landrabbiner.
Berlin, den 18ten Juni 1822.

b.
Reskript des Herrn Iustizministers.

Dem Vice - Ober - Landrabbiner Herrn Meyer Simon 
W ey l wird auf die Anfrage in der Eingabe vom I8ten Juni c. 
im Einverftändniß mit dem Königlichen Finanz-Ministerium 
eröffnet, daß von den Scheidebriefen der Rabbiner der volle 
Werthstempel von Erkennmissen auf Ehescheidung mit 20 
Rthlrn. und nicht blos der Ausfertigungs-Stempel von 15 
Sgr. genommen werden muß.

Berlin, den 2ten August 1822.
Der Justkzminister 

v. Kirch eisen.
An den Vice-Ober-Landrabbiner 

Herrn Meyer Simon Weyl 
allhier.

c.

Eingabe des Herrn Justiz-Raths!Ludolfs beim 
König!. Finanzministerium.

Die verehelichte L. geborne B. B. ist nach ihrem Klagean- 
trage durch das Erkenntniß des Königlichen Kammergerichts 
de publ. den 13ten Juli c. von ihrem Ehemann rechtskräftig 
geschieden.
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Zur Ergänzung der nach mosaischen Gesetzen nothwen- 
digen Förmlichkeit bedarf es neben dem richterlichen Eheschei- 
dungs - Erkenntnisse noch der Ausfertigung eines von dem 
Ober - Landrabbiner gegebenen sogenannten Scheidebrkefes, 
welcher auch in dem vorliegenden Falle nachgesucht und er- 
theilt ist.

Das König!,' Kammeraericht hat das eröffnete Eheschei- 
dungs-Erkenntniß, in Rücksicht auf den Stand und die 
Vermögensverhaltnisse der Parteien, auf den Wcrthstempel 
von 5 Nthlrn. ausfertigen lassen. Der Ober-Landrabbi- 
ner aber hat den Scherdebrief auf 20 Rthlr. Werthstempel 
ausgefertiget.

Bei diesem Verfahren liegt offenbar eine irrige Ausle- 
gung der Stempelverordnung vom 7ten März c. zu Grün- 
de. Richtig ist es, daß in dem der gedachten Verordnung 
beigefügten Tarif sub litt. 8. bemerkt ist:

Scheidebriefe der Rabbiner, wie Ehescheidungs« 
erkenntnisse, 

und eben so:
daß bei Ehescheidungserkenntnissen der Satz von 5 bis 
zu 20 Rthlrn. als der höchste des Werthstempels, fest- 
gesezt ist.

Bei dem in dem Stempelgesetze allgemein und ausdruck- 
!ich ausgesprochenen Grundsätze, daß der gesetzliche Werthstem- 
pel in Civil-Sachen von einer und derselben Sache nur 
einmal genommen werden kann, alle Nebenerkenntnisse aber 
nur auf den gewöhnlichen Stempel von 15 Sgr. ausgefer- 
tigt werden sollen, ist es offenbar Unrecht, wenn der Rabbi- 
ner zu dem Scheidebriefe überhaupt einen Werthstempel ge- 
nommen hat. Ist ein richterliches Ehescheidungs-Erkenntniß 
vorhanden, so ist der von den geistlichen Vorstehern der 
Synagoge gegebene Scheidebrief offenbar nur ein Nebenerkennt- 
niß, "welches durch die mosaischen Glaubensverordnungen 
nothwendig wird. Wollten die Rabbiner zu diesen Scheide- 
briefen Werthstempel adhibiren, so würde die Partei von , ei- 
ner und derselben Sache geradezu zweimal diese, gesetzliche 
Auflage entrichten, und doch will dies das Gesetz nicht.

Ich muß mir daher im Auftrage meiner Mandantin er- 
lauben, Ew. Exzellenz gehorsamst zu bitten:

den Vice-Ober-Landrabbiner M. S. Weyl anzuwei- 
sen, den ihr nothwendigen Scheidebrief auf den gewöhn« 
lichen Stempel von 15 Sgr. auszufertigen.
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Sollte indeß aus Gründen, die das Gesetz nicht aus- 
spricht, in Ansehung der Ehetrennungen jüdischer Glaubens- 
genossen wirklich eine Ausnahme statt finden, und sollten 
diese Staatsbürger wirklich genöthigt werden, den Wertestem- 
pel doppelt zu berichtigen, so erlaube ich mir ferner die Be- 
merkung, daß der Vice-Ober-Landrabbincr offenbar darin 
gefehlt hat, wenn er den Scheidebrief auf 20 Rthlr. Stern- 
pel ausfertigen laßt, da der Richter nur den Stempel von 
5 Rthlrn. als den passenden genommen hat.

Wenn nach dem Tarif Scheidebriefe wie Ehescheidungser- 
kenntnisse betrachtet werden sollen, so ist auch bei ihnen die 
für Ehescheidungserkenntnisse festgesezte Abstufung von 5 Rthlrn. 
bis 20 Rthlrn. zu beachten, und offenbar ist der Rabbiner 
verbunden, denselben Maßstab zu nehmen, den der erken- 
nende Civil-Richter gebraucht hat.
Ew. Exzellenz bitte׳ ich daher ganz gehorsamst:

eventualiter anzuordnen, daß die Rabbiner zu den aus- 
zusertigenden Scheidebriefen keinen höhern Werthstempel 
nehmen dürfen, als den der Civil-Richter zur Ausferti- 
gung des Ehefcheidungserkenntnisses gebraucht hat.

Indem ich mir zugleich zur Beruhigung meiner Mandan- 
tkn hochgeneigte Vorbescheidung gehorsamst erbitte, sind es 
die Gesinnungen des größten Respektes, mit denen ich die 
Ehre habe zu verharren, als Ew. Exzellenz ganz gehör- 
samster

Ludolfs, Iustizrath.
Berlin, den 20sten Oktober 1822.

d.
Reskript des König!. Finanzministeriums.

Auf die Vorstellung vom 20sten v. M. wird Ihnen er- 
öffnet, daß dem Haupt-Steueramt für inländische Gegen- 
stände aufgegeben worden ist, sofern zu dem Scheldebriefe 
der verehelicht gewesene L., geb. B., ein Stempel von 20 
Rthlrn. gelöset worden, davon 15 Thaler zurück zahlen zu 
lassen, da das richterliche Erkenntniß keinen höhern Werth- 
stempel hat.

Berlin, den Isten November 1822.
An den Herrn Justizrath Ludolff Finanz-Ministerium 

hier. Klewitz.
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9.
Ueber die Assistenz jüdischer Gelehrten bei 

Iuden-Eiden.

Reskript des Herrn Justkzministers an das Königl. Ober- 
Landesgericht zu Breslau.

(v. Kamptz Jahrbücher 1814. Ister 53b. Istes Heft. S. 62.)

Aus dem Berichte des Königlichen Ober-Landesgerichts zu 
Breslau vom 24sten v. M. über die Beschwerde des Kom- 
missarii G. ist zu ersehen, daß dasselbe der Meinung ist, 
daß die jüdischen Gelehrten im Fall ihrer ferneren Weige- 
rung durch Zwangsmittel zur Assistenz bei dem von dem G. 
zu leistenden Eide anzuhatten sind. Da diese Meinung nach 
den Gesetzen für gegründet zu achten, indem die Beurthei- 
lung der Fähigkeit eines Menschen zur Eidesleistung und die 
Wirkung eines geleisteten Eides keinesweges von der anmaß- 
lichen Entscheidung der Rabbiner und jüdischen Gelehrten ab- 
hängig, sondern lediglich dem Ermessen der Obrigkeit nach 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu überlassen, hier- 
nach aber der 2c. G. wegen seiner Verheirathung mit einer 
geschiedenen Frau und seiner supponirten Abstammung von 
Aaron für unfähig zur Ableistung eines Eides nicht zu Hal- 
ten, am wenigsten aber den Rabbinern und jüdischen Ge- 
lehrten die Befugniß einzuraumen ist, in Civil-Streitigkeiten 
den Fortgang des rechtlichen Verfahrens durch Verweigerung 
der ihnen nach der Allg. Gerichtsordnung Th. 1. Tit. X. §. 
324. obliegenden Funktionen zu hemmen, und die Definitiv- 
Entscheidung durch Einwendungen, die nur das Gewissen 
des Schwörenden und das Interesse seines Gegners angehen, 
zu verzögern, so hat das Königliche Ober-Landesgericht die 
Rabbiner und die jüdischen Gelehrten nachdrücklich zurechtzu- 
weisen und weiter in der Sache rechtlich zu verfahren.

Berlin, den 9ten Juni 1812.

Der Justizminister 
v. Kircheisen.
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10.

Die Verh ältnisse der jüdischen Rabbiner und 
sonstigen Synagogendiener betreffend ♦).

Reskript des König!. Ministeriums des Innern an die Kö- 
nigl. Regierung zu Bromberg.
(v. Kamptz Annalen Bd. 5. S. 366.)

Jüdische Rabbiner und sonstige Synagogendiener können 
nicht zur Kategorie solcher kirchlichen Beamten gezählt werden, 
deren Qualifikation von den geistlichen Ober-Behörden des 
Staats zu beurtheilen ist. Die Rabbiner insbesondere sind 
nichts weiter, als Gesetz - und Schriftkundige, von denen sich 
die Juden Belehrung über die Auslegung der Zeremonial- 
Gesetze ertheilen, auch Trauungen und andere religiöse Hand- 
lungen vornehmen lassen können, ohne irgend verbunden zu 
sein, sich derselben zu dem einen oder dem anderen Behuf 
zu bedienen. Hieraus folgt, daß die Konfirmation und Be- 
aufsichtigung solcher jüdischer Synagogendiener Seitens, der 
Staats-Behörden nur den Zweck haben kann, zu verhüten, 
daß keine in landespolizeilicher Hinsicht untaugliche, etwa 
des Lesens und Schreibens, der deutschen oder polnischen 
Sprache unkundige oder rücksichtlich ihrer Sittlichkeit verdach- 
tige Subjekte gewählt werden.

Dies wird der König!. Regierung auf den an das Mi- 
nisterium der geistlichen Angelegenheiten und an das unter- 
zeichnete Ministerium gemeinschaftlich gerichteten Bericht vom 
Isten v. M. zu Ihrem Verhalten bemerklich gemacht.

Berlin, den L4sten April 1821.

Ministerium des Innern.
Erste Abtheilung.

Köhler.

*) S. Sekte 397: 13; auch Sekte 275: 11.
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11.
Die Ausübung des Oberaufsichts-Rechts in dem 

jüdischen Kirchen- und Gemeinde-Wesen.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Königl. 
Regierung zu Münster, die Schlichtung der unter den Ju- 
den über ihre gesellschaftlichen-, kirchlichen- und Schul-An- 

gelegenheiten vorfallenden Stteitigkeiten betreffend.
(v. Kamptz Annalen 1820. 4• Bds. 4. Heft S. 787.)

Das unterzeichnete Ministerium giebt der Königl. Regie- 
rung auf Ihren Bericht vom 12ten v. M. unter Rücksen- 
düng der Anlagen zu erkennen, daß dasselbe die Meinung 
der Minorität Ihres Kollegii theilt, welche dahin geht, daß 
die Verwaltung sich zur Zeit in die Stteitigkeiten der Juden, 
betteffend ihre gesellschaftlichen-, kirchlichen- und Schul- 
Angelegenheiten, den Fall, wo von Polizei wegen, behufs 
Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, Ein- 
schreitung zu thun ist, allein ausgenommen, nicht einzumi- 
sehen, sondern die Schlichtung solcher Streitigkeiten, so fern 
darauf von dem einen oder andern Theile provozirt wird, 
den gewöhnlichen Gerichten zu überlassen, und dieselben le- 
diglich als Privat-Angelegenheiten zu betrachten hat.

Berlin, den Sten November 1820.
Ministerium des Innern. Erste Abtheilung. 

Köhler.

12.
Die Anstellung und Bestätigung jüdischer Rab- 

biner und Gemeinde-Beamten betreffend ♦).
Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Kö- 

nigl. Regierung zu Breslau.
(v. Kamptz Annalen 1823. 7• Bds. 4. Heft. Nr. 61.)

Im urschriftlichen Beschlusse wird der Königl. Regierung 
ein Gesuch der Aelteften und Vorsteher der dortigen Juden- 
Gemeine vom 2ten d. M. um Bestätigung der von lezterer

') S. Seite 397: 13.
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gewählten Rabbiner mit dem Bemerken übersandt, daß von 
Ihrer Seite bei dem Minister!» des Innern kein diese An- 
gelegcnheit betreffender Bericht, woraus Sie der Vorbeschei- 
düng noch gewärtig sein konnte, eingegangen ist.

Hiervon abgesehen, muß der Königl. Regierung bemerk- 
lieh gemacht werden, daß es nach längstens erfolgter Aufhe- 
bung des General-Juden-Reglements an einer gesetzlicl/en 
Befugniß für die Staats-Behörden ermangelt, Judenfchaf- 
ten in Ansehung der Wahl und Anstellung der Rabbiner 
und anderer ihrer Beamten zu beschränken, den einzigen Fall 
ausgenommen, wo polizeiliche Rücksichten die Einmischung 
der Behörde in diese Gesellschafts-Angelegenheit der Juden 
rechtfertigen möchten.

Wenn demnach die von der dortigen Juden-Gemeinde 
erwähnten Rabbiner der obrigkeitlichen Bestätigung jezt nicht 
mehr bedürfen, so nimmt das Ministerium nicht Anstand, 
die König!., Regierung zu veranlassen, die Aelteften und 
Vorsteher dieser Gemeinde durch Zurücknahme der unstatthaft 
ten Inhibition der Zuziehung der gewählten Rabbiner zu 
den gottesdienstlichen Gebräuchen der Juden klaglos zu stel- 
len, und wie dieses geschehen, anzuzeigen.

Berlin, den I4ten Februar 1823.

13.
Ueber denselben Gegenstand.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Ko- 
nigl. Regierung zu Breslau.

(daselbst Nr. 62.)

Das unterzeichnete Ministerium kann die Ansichten, wel- 
che die Königl. Regierung in Ihrem dem Königl. Ministe- 
rium der Geistlichen-, Unterrichts- und Medizinal-Angele- 
genheiten unter dem 18ten April v. I. erstatteten Bericht, 
wegen der Wahl der Rabbiner bei der dortigen jüdischen 
Gemeinde, entwickelt hat, nicht theilen, und muß überdem 
der Meinung sein, daß der Gegenstand dem Ressort des zu- 
lezt genannten Ministeriums nicht angehöre, da Juden-Rab- 
biner keine Jugend-Lehrer sind, als Religions-Lehrer im 
Sinne des christlichen Geistlichen aber, da sie einen gciftli-
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eben Charakter in diesem Sinne gar nicht haben, noch viel we- 
Niger angesehen und behandelt werden können.

Wenn die Königl. Regierung sich von der jezigen Eigen- 
schäft und den. Obliegenheiten der Rabbiner naher unterrich- 
ten will, so mag Sie von dem Inhalte des gelegentlich er- 
forderten, abschriftlich angeschlossenen Gutachtens des hiesigen 
Judenschafts - Aeltesten Gumpertz vom 7ten Dezember 1820 
Kenntniß nehmen.

Je weniger das unterzeichnete Ministerium sich bewogen 
finden kann, den Juden-Rabbinern irgend einen andern 
Einfluß auf die Judcnfchaften und deren einzelne Mitglieder 
zuzugestehen, als in diesem Gutachten eines der Verhältnisse 
kundigen Mannes angedeutet ist, desto nöthiger scheint es, es bei 
der Verfügung vom I4ten v. M. für jezt und künftig be- 
wenden zu lassen, weshalb die Königl. Regierung Ihr Ver- 
fahren darnach abzumessen hat.

Uebrigens wird Derselben auf den Bericht vom 2ten 
d. M. nur noch bemerklich gemacht, daß aus polizeilichen 
Gründen der Anstellung jüdischer Gemeinde-Beamten aus 
Inländern nur in dem Falle nicht statt zu geben ist, wenn 
die Wahl auf Subjekte von anerkannt schlechtem Rufe und 
anstößigem Lebenswandel fallen möchte, deren Wirksamkeit 
in den ihnen zu übertragenden Aemtern dem Gemeindewesen 
Gefahr drohen, oder zu ärgerlichen Auftritten Anlaß ge- 
den könnte.

Berlin, den 14ten Marz 1823.

14.

Ueber denselben Gegenstand.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Kö- 
nigl. Regierung zu Breslau.

(v. Kamptz Annalen 1823. 7. Bds. 2. Heft. S. 322.)

Die Königl. Negierung wird in Bescheidung auf den 
Bericht vom 4ten d. M. betreffend die Grenzen des Ihr zu- 
stehenden Ober-Aufsichts-Rechts in Angelegenheiten des jü- 
dischen Gemeindewesens, Nachstehendes bei Rücksendung der 
urschriftlichen Beilagen zu erkennen gegeben.

Unter den Juden besteht keine politische, sondern blos 
eine kirchliche Verbindung. Als Kirchen-Gesellschaft betrach
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tet gehören Judenschaften aber zu den blos geduldeten, und 
genießen mithin nach der Vorschrift des Allgem. Preußischen 
Landrechts im Th. II. Tit. XI. §. 20. nur die Befugnisse 
erlaubter Privat-Gesellschaften (Tit. VI. §. 11. und ff.) 
Die Königl. Regierung hat sich demnach in die Gemeinde- 
Angelegenheiten der Juden überall nur in sofern einzumischen, 
und Ihren Unterbehörden die Einmischung in selbige zu ge- 
statten, als solches in Ansehung der Angelegenheiten erlaub- 
ter Privat - Gesellschaften nach den Bestimmungen des Allge- 
meinen Landrechts zulässig, oder aber aus polizeilichen Rück- 
sichten nothwendig erscheint.

Berlin, den 24sten Juni 1823.

15.
Ueber denselben Gegenstand.

Reskript der Königl. Ministerien der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Midizinal-Angelegenheiten, so wie des Innern an die 

Königl. Regierung zu Breslau.
(v. Kamptz Annalen 1823. 7. Bd. 4. Heft. Nr. 63.)

Die Ansichten, welche die Königl. Regierung in Ihrem 
Berichte vom 13ten Juli v. I. bezüglich auf die kirchlichen 
Angelegenheiten der Juden entwickelt hat, können nicht ge- 
nehmigt werden.

Im Allgemeinen ist stets der Gesichtspunkt festzuhalten, 
daß Juden-Gemeinden nicht zu den vom Staate ausdrück- 
lich aufgenommenen Religions-Gesellschaften, welche als sol- 
che die Rechte privilegirter Korporationen genießen, (Allgem. 
Land-Recht Th. II. Tit. 11. §. 17.) zu zahlen, sondern blos 
als geduldete Gesellschaften anzusehen sind. (Ibidem §. 20.) 
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, wird die Königl. Re- 
gierung sich überzeugen, daß die Verhältnisse der jüdischen 
Religions-Gesellschaften überall nicht nach der für christliche 
Kirchen und für die bei denselben angestellten Geistlichen ge- 
gebenen Gesetzes-Vorschriften beurtheilt werden können.

Dies vorausgeschickt, wird der Königl. Regierung in An- 
sehung der einzelnen Gegenstände, wovon in Ihrem vorer- 
wähnten Berichte gehandelt worden, zur Nachachtung folgen- 
des eröffnet.
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Wie es rücksichtlich des Aufgebotes und der Trauung bei 
jüdischen Ehen zu halten ist, ergiebt sich ganz unzweideutig 
aus dem §. 25. des Edikts vom Ilten Marz 1812. Nach 
den Bestimmungen dieses §., welche die Anwendbarkeit al- 
ler Vorschriften des Allgemeinen Land-Rechts in Betreff der 
bei der Abschließung christlicher Ehen zu beobachtenden Form- 
lichkeiten auf jüdische Ehen gänzlich ausschließen, ist sich al- 
lein zu achten. Insbesondere kann nicht die Rede davon 
sein, die Vorschriften im 2. Theile, 1. Titel, welche Paro- 
chial-Verhältnisse, ingleichen die Rechte und Verpflichtungen 
christlicher Pfarrer, bezüglich auf das Aufgebot und die Trau- 
ung bei christlichen Ehen betreffend, auf Juden anzuwenden.

Der Staats-Behörde muß es genügen, sich davon zu 
versichern, daß Ehen unter Juden nicht ohne vorgängige Be- 
kanntmachung in der Synagoge (welche die Stelle des Auf- 
gebotes vertritt), und daß sie mittelst des Zusammentritts 
unter dem Trauhimmel, verbunden mit dem feierlichen An- 
stecken des Ringes (anstatt der Trauung) abgeschlossen wer- 
den. Im übrigen hat sie sich darum, wer die Bekanntmachung 
in der Synagoge verrichtet, in welcher Form sie vorgenom- 
men, und was etwa sonst bei der die Stelle der Trauung , 
vertretenden Förmlichkeit beobachtet wird, nicht zu beküm- 
mern.

Daß es zu dem Abschlüsse jüdischer Ehen eines Rabbi- 
ners gar nicht bedarf, und was überhaupt von dem Ein- 
flusse und den Geschäften der Rabbiner zu halten ist, hier- 
über ist die Königl. Regierung durch die Reskripte des Mi- 
nisterii des Innern vom I4ten Februar und vom 14ten 
März c. a. hinlänglich beschieden, weshalb darauf lediglich 
verwiesen wird. Aus diesen Reskripten wird sie sich über- 
zeugt haben, daß die Juden-Rabbiner nicht so angesehen 
werden dürfen, als hätten sie in Ansehung des jüdischen 
Kirchen-Wesens diejenigen Verpflichtungen auf sich, welche 
das Allgemeine Land - Recht den christlichen Pfarrern auf- 
legt.

Uebrigens hat die von der Königl. Regierung bei dieser 
Gelegenheit zu erkennen gegebene Unbekanntschaft mit den, 
in der Verordnung des verstorbenen Staatskanzlers vom 
25sten Juni 1812 posit. 4. enthaltenen bestimmten Vorschrif- 
ten wegen Führung der (die Stelle der Kirchenbücher bei 
den christlichen Gemeinden vertretenden) Verzeichnisse von 
Geburts-, Aeiraths- und Sterbe-Fällen bei den Juden 
befremden müssen. Indem die Königl. Regierung auf diese
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Vorschriften aufmerksam gemacht und angewiesen wird, sich 
darnach genau zu achten, glauben wir, bezüglich auf die Aeu- 
ßerungen am Schluffe Ihres Berichtes wegen des von Ihr 
noch nicht bestätigten Rabbiners, auf die oben angeführten 
Reskripte des Ministers des Innern vom I4ten Februar und 
vom I4ten Marz v. I. Bezug nehmen zu können.

Berlin, den 10ten November 1823.

16.
Ueber denselben Gegenstand.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Königl. 
Regierung zu Erfurt.

(v. Kamptz Annalen 1825. 9r Bd. 3s Heft. S. 657.)

Der Königl. Regierung wird in Bescheidung auf Ihre 
Anfrage in dem Berichte von loten d. M.

betreffend die Vereidigung des Doktors N. N. als Erfur- 
ter Stadt Bürgers,

eröffnet, daß, da die jüdische Religion im Preußischen Staate 
blos geduldet wird, und die Bekenner derselben keine kirchlichen 
Ofsizranten haben, welche als solche von der Obrigkeit anzu- 
erkennen oder zu bestätigen wären, die Wahl der Personen, 
deren die Juden-Gemeinen sich zu ihren kirchlichen Verrich- 
tungen oder sonstigen religiösen Gebräuchen, wie namentlich 
bei Eidesleistungen, bedienen wollen, lediglich ihnen selbst zu 
überlassen ist, und daher auch nur die Gemeinde-Vorsteher 
oder Aelteften Auskunft darüber geben können, welche Indl- 
viduen ihres Glaubens zu dergleichen Verrichtungen geeignet 
und respective zu gebrauchen sind.

Berlin, den 29sten Juli 1825.
Ministerium des Innern. Erste Abtheilung.

Köhler.
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17.
Ueber denselben Gegenstand.

Resolution der Königl. Ministerien der Geistli- 
chew-, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenhei- 

ten, so wie des Innern, an den Rabbiner N.N.

(v. Kamptz Annalen 1826, 10r Bd. 4s Heft. S. 1035.)

Die unterzeichneten Ministerien eröffnen Ihnen auf Ihre 
Vorstellung vom Isten September d. I., daß Ihr Gesuch, 
Sie zum Ober-Rabbiner von, Preußen zu ernennen, nicht, 
zulässig ist: denn da die jüdische Religion im Preußischen 
Staate blos geduldet wird, so haben die Bekenner derselben 
keine kirchliche Offizianten, welche als solche von der Obrig- 
feit zu bestätigen, oder wohl gar zu ernennen wären.

Die Wahl der Personen, deren die Juden-Gemeinden sich 
zu ihren religiösen Verrichtungen oder sonstigen religiösen Ge- 
bräuchen bedienen wollen, bleibt lediglich ihnen selbst über- 
lassen.

Berlin, den ISten Oktober 1826.

Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten.

v. Altenstein.
Ministerium des Innern 

und der Polizei.
v. Schuckmann.

18.
Das Verfahren rück sichtlich des von der Juden- 
schäft einzelnen Mitgliedern derselben auferleg- 

ten Bannes.

Reskript der Königl. Ministerien der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten, so wie des Innern an die 

Königl. Regierung zu N. N.

(v. Kamptz Annalen 1827. llr Bd. S. 411.)

Nach der Beschwerde der N.Nschen Eheleute zu N.N. dar- 
über, daß sie von der dasigen Juden schäft mit dem Banne 

26

/
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belegt worden, hat die Königl. Regierung Ihr diesfalllges 
Einschreiten verweigert, weil es zur Aufrechthaltung der öf- 
fentlichen Ruhe und Ordnung nicht nöthig sei. Wenn aber 
das hier, da die Stadt N.N. die Verfassung des Großherzog- 
thums Posen theilt, annoch zur Anwendung kommende Ge- 
neral-Iudenreglement für Süd-und Neu-Ostpreußen, vom 
37ten April 1797 den Rabbinern Kap. IV. §. 3—6. jede 
eigenmächtige Verhängung eines Bannes und dcrgl. unter- 

, sagt: so darf von Staatswegen eine Uebertretung dieses Ge- 
sebes nicht geduldet werden. Die Königl. Negierung wird 
daher hiedurch angewiesen, den bestimmten Vorschriften dieses 
Reglements durch den Erlaß der nöthigen Verfügung an die 
Iadenschast zu N.N. Folge, und hiedurch der Beschwerde der 
N.Nschcn Eheleute Abhülfe zu verschaffen.

Berlin, den 21sten Mai 1827.

Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal - Angelegenheiten.

v. Altenstein.
* Ministerium des Innern 

und der Polizei.
' x■ v. Schuckmann.

19.
In das gerichtliche Exekutionsverfahren gegen 
jüdische Kommunen kann keine polizeiliche Ein- 

schreitung statt finden *).

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Königl. 
Regierung zu Posen.

(.Kamptz Annalen 1828. 12r Bd. S. 131 .ט)

Der Königl. Regierung wird in Bescheidung auf Ihre 
Anfrage vom istcn d. M. eröffnet, daß nach dem. klaren 
Sinne der Verfügung vom 7tcn Marz 1823. dre polizeiliche 
Einschreitung in das gerichtliche Exekutionsverfahren gegen ju- 
dische Konnnunen als solche allerdings zu unterlassen ist, in-

*) S. Seite 397: 14.
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Gerichtsordnung auf Juden-Gemeinden, als blos kirchliche und 
Nicht politische Verbindungen, keine Anwendung finden kann.

Berlin, den I4ten Marz 1828.

20.
Ueber denselben Gegenstand.

Verfügung der Königl. Regierung zu Liegnitz.

Auf die Eingabe der Aeltesten und Vorsteher der dasigen 
Judenschaft vom 22sten April c. eröffnen wir denselben, wie 
wir genehmigen wollen, daß die zur Deckung der pro 18*'׳ 
unvermeidlichen Gemeinde-Ausgaben nach dem anbei zurück- 
folgenden Duplicat im Betrage von ... Rthlr. auf die bei- 
tragspflichtigen Gemeindeglieder repartirt werden; von der 
anbei in duplo zurückfolgenden Nachweisung des Synagogen- 
Bedarfs können wir aber keine Notiz nehmen, da eine Bc- 
cnlftichtigung der jüdischen Kirchenangelegenheiten von den 
Staats-Behörden nicht geführt werden soll. Eine Abweichung 
von dem bisher stattgefundenen Schatzungsverfahren kann 
aber ohne Beschluß der Korporations-Mitglieder nicht eintre- 
ten. Wir müssen es daher lediglich den Aeltesten überlassen 
obr sie die Gemeinde dieserhalb zusammen rufen, die Zweck- 
Mäßigkeit der beabsichtigten Anordnung in der Schatzungs- 
verfallung und die Art, wie künftig den Praegravations-&c־ 
fchwerden am kürzesten abgeholfen werden könne, derselben 
vortragen, und sie zu einem zustimmenden Beschluß veran- 
lassen wollen. Kommt dieser Beschluß zu Stande, so ist die 
darüber aufgenommene Verhandlung zu unserer Genehmigung 
einzurelchen. ö J

Auf den Antrag: die dortige Polizei-Behörde auf Ansu- 
chen der Aeltesten zur Exekutions-Vollstreckung zu autorisi- 
ren, kann nicht eingegangen werden, da in Folge hoher Mi- 
Nisterral-Bestimmung dem Verfahren einer exekutivischen Bei- 
treibung der von den Mitgliedern einer blos erlaubten Gesell- 
schäft zu Gesellschafts-Zwecken aufzubringenden Beitragen im 
administrativen WeLe fernerhin nicht Statt gegeben "werden 
darf, indem Juden-Gemeinden Religions-Verbindungen sind 
die blos als erlaubte Privat-Gesellschaften betrachtet werden 
müssen.
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Es wird demnach nichts übrig bleiben, als gegen derglei- 

eben Restanten bei den Gerichts-Behörden klagbar zu werden.

Liegnitz, den 29ften Dezember 1828.
Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

An die Aeltesten und Vorsteher der Iudenschast zu N.N.

21.
Das Verfahren in Angelegenheiten des jüdischen 

Kommunal-Wesens *).

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Königl. 
Regierung zu Posen.

(v. Kamptz Annalen 1827. 11r Bd. S. 688.)

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 30sten 

v. M.,
das jüdische Kommunal-Wesen in Ihrem Verwaltungs- 
Bezirke betreffend,

;u erkennen gegeben, daß von den in den diesieitigen Verfü- 
qunqen vom 7ten Marz 1823 und 23sten Jull 1824 (Anl. 
a. u. b.) entwickelten Grundsätzen, welche überall, wo das 
Allgem. Preuß. Landrecht in Gesetzeskraft besteht, zur Anwen- 
düng kommen, nicht abgewichen werden kann. Inzwischen mag 
die Königl. Negierung jede mit Aeltesten oder Vorstehern nicht 
versehene Iudenschast anhalten, dergleichen Gesellschafts-Ne- 
Präsentanten zu benennen, mit welchen die Pollzel-^brrgkelt 
in allen vorkommenden Angelegenheiten der öffentlichen Ver- 
waltung verbandeln kann, indem derselben allerdings nicht 
ruzumuthen ist, sich wegen solcher Gegenstände, welche die 
Iudenschast in der Gesammtheit betreffen, an jedes einzelne 
Mitglied ins Besondere zu wenden.

Zu Zwangs-Maßregeln wider solche Juden, welche sich 
weigern möchten, die Funktionen eines Aeltesten oder Vor- 
stehers, wozu sie erwählet werden, zu übernehmen, kann die 
Königl. Regierung aber nicht ermächtigt werden, indem es le-

*) S. Seite 397: 14.
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di'glich Sache der Judenschaften selbst bleiben muß, sich mit 
Gesellschafts-Repräsentanten zu versehen.

Berlin, den I4ten September 1827.

Anlage a.
Das unterzeichnete Ministerium kann die in der König!. 

Regierung Bericht vom 17ten v. M. enthaltenen Vorschläge, 
welche dahin abzwecken, die Gemeinde- oder Gesellschafts-An- 
gelegenhciten der Juden von Amtswegen zu reguliren, nicht 
genehmigen.

Unter den Juden besteht keine polizeiliche, sondern eine 
kirchliche Verbindung. Als Kirchen-Gesellschaften betrachtet, 
gehören Judenschaften aber zu den blos geduldeten, und ge- 
meßen mithin nach der Vorschrift des Allgem. Preuß. Land- 
rechts im II. Thl. XL Tit. §. 20. nur die Befugniß erlaub- 
ter Privat-Gesellschaften. (Tit. VI. §. 11 ff. ebendaselbst.) 
Die Königl. Regierung hat sich demnach in die Gemeinde- 
Angelegenheiten der Judenschaften überall nur in sofern einzu- 
mischen, und Ihren Unter-Behörden die Einmischung in sel- 
bige zu gestatten, als solches in Ansehung der Angelegenhei- 
ten erlaubter Privat-Gesellschaften nach den Bestimmungen 
des Allgem. Land-Rechts zulässig, oder aber unter besondern 
Umstanden aus polizeilichen Rücksichten nothwendig erscheint.

Dieses Verfahren wird auch demjenigen am meisten ent- 
sprechen, welches zur Zeit des Herzogthums Warschau statt 
gefunden hat, indem damals die Wahl der Aeltesten oder 
Vorsteher der Judenschaften, und die Besorgung der Ge- 
meinde - Verwaltung diesen erwählten Vorständen überlasten 
geblieben ist.

Berlin, den 7ten Marz 1823.

Ministerium des Innern. Erste Abtheilung. 
Köhler.

An
die Königl. Regierung .

zu Posen. •i • ■

Anlage b.
Das unterzeichnete Ministerium muß Bedenken tragen, 

die von der Königl. Regierung mittelst Berichts vom 28sten 
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v. M. nachgesuchte Autorisation, jüdische Gemeinde-Abgaben 
unter gewissen Umstanden im administrativen Wege exekuti- 
visch beitreiben zu lassen, zu ertheilen. Denn die Religions- 
Gesellschaften der Juden können da, wo das Allgem. Preuß. 
Landrecht in Kraft besteht, in Ansehung ihrer innern und 
äußern Verhältnisse nur nach den Grundsätzen und Vorschrift 
ten dieses Gesetzbuches beurtheilt und behandelt werden. Da 
es nun aber mit den letzter!: nicht in Vereinigung zu brin- 
gen sein würde, wenn die Staats-Behörde sich darauf 
einlassen wollte, die exekutivische Beitreibung der von den 
Mitgliedern einer blos erlaubten Privat- Gesellschaft zu Ge- 
sellschafts-Zwecken aufzubringenden Beiträge im administra- 
tivcn Wege zu verfügen, so kann einem solchen Verfahren 
namentlich auch in Ansehung des judenschaftlichen Gemeinde- 
Abgabenwesens nicht statt gegeben werden, indem Juden- 
Gemeinden, als Religions-Verbindungen betrachtet, in die 
Kategorie solcher erlaubten Privat-Gesellschaften gehören. 
Das zufällige Interesse gewisser kirchlicher oder anderer gc- 
meinnutziger Institute kann dabei gar nicht in Betracht ge- 
zogen werden, weil dergleichen Institute rücksichtlich ihrer bei 
Juden-Gemeinden ausstehenden verzinslichen Kapitalien, oder 
in Ansehung sonstiger Ansprüche, welche aus einem ähnlichen 
Fundament abzuleiten sind, vor bloßen Privat-Gläubigem 
keine Vorzüge verlangen können.

Berlin, den 23sten Juli 1824.

Ministerium des Innern. Erste Abtheilung. >r 
Köhler.

An >
die König!. Regierung m

zu Posen.

■ 

■ 
22.

Jüdische Schächter brauchen als solche keine Ge- 
werbsteuer zu entrichten.

a.
Kurmärkisches Amtsblatt 1313. Stück 6. Seite 51.

Es bedürfen die jüdischen Schächter keines Gewerbscheins, 
wenn sie blos ad aclum ritualem des Schächtens durch den
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Konsumenten oder durch einen Fleischer zugezogen werden; 
sie müssen sich aber bei Vermeidung der Strafe des sechs- 
fachen Betrages der jährlichen Steuer damit versehen, wenn 
sie zugleich das Schlachten und den Fleischverkauf treiben.

Diejenigen Schächter, welche nicht zugleich Fleisch verkau- 
fen, dürfen nicht eher schächten, als bis die Steuerquittung 
gelöst und ihnen vorgezeigt ist. Im Unterlassungsfälle wer- 
den sie mit der Strafe des Konsumenten gleich den Fleischern 

X hiernach haben sich die Polizei- und Steuerbehörden, so 

wie die jüdischen Schächter, zu achten.

Potsdam, den 25ften Januar 1813.

b.
Kurmürkisches Amtsblatt 1813. Stück 34. Seite 388. 

No. 23 4.

Die im Amtsblatte No. 6. unterm 5ten Februar d. I. 
sub No. 49. A. P. 1926. November bekannt gemachte Ver- 
ordnung wegen der Gewerbsteuer der jüdischen Schächter, 
wird nach der Bestimmung der Königl. Abgabensektion vorn 
24ften März d. I. dahin deklarirt, daß diese Schächter, 
wenn sie schlachten, als Schlächter, und wenn sie Fleisch 
verkaufen, als Fleischer steuerpflichtig sind.

; Potsdam, den 8ten August 1813.

Die Anstellung jüdischer Schächter betreffend.
•1־1 - .׳

Resolution der Königl. Ministerien der Geistli- 
ch en-, Unterrichts - und Medizi na l -Angele g e nhe i- 

ten, so wie des Innern an die israelitischem 
Handelsleute N. N.

(v. Kamptz Annalen 10. S. 356.)

Den Handelsleuten N. N. wird in Bescheidung auf ihre 
Eingabe vom 31sten August v. I. eröffnet, daß die Anstel- 
lung qualisizirter Schächter kein Gegenstand der Fürsorge 
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obrigkeitlicher Behörden ist, indem die Beobachtung der jü- 
dischen Religions-Gebräuche nur als Gewissenssache ange- 
sehen werden kann.

Berlin, den 6ten Marz 1826.

24.
Jüdische Gemeinden können keine GewerbLrei- 

bende ansetzen.

Auszug aus der Verfügung des hohen Minister!- 
ums des Innern vom Ilten Juli 1812.

(Ostpreuß. Reg. Amtsblatt 1812. St. 38. Nr. 295.)

Es kann von der Erlaubniß für eine jüdische Gemeinde, 
irgend einen Gewerbtreibenden, er sei Schlachter oder was 
irgend sonst, ansetzen zu dürfen, nicht mehr die Rede sein: 
denn die Juden bilden nirgends mehr eine besondere 
Gemeinde, ausgenommen eine kirchliche, in welcher Eigen- 
schäft aber nur die Ansetzung eigentlicher Kirchen- oder Syn- 
agogen-Bedienten zur Sprache kommen kann.

25.

Trau - Gebühren. Entrichtung derselben an die 
Synagoge des Bezirks *).

Verfügung der Königl. Regierung zu Liegnitz.

Es gehört allerdings zur kirchlichen Ordnung, daß ein 
jeder im hiesigen Regierungs-Bezirk wohnende Jude sich zu 
einer vom Staate genehmigten Synagoge halte.

Indessen sind die Juden, welche außerhalb N. N. woh- 
nen, nur dann als zur dortigen Synagoge gehörig zu be- 
trachten, wenn sie nicht durch glaubhafte Atteste nachweisen 
können, daß sie sich zu einer andern Synagoge halten. In 
einem solchen Falle sind die im hiesigen Regierungs-Bezirk 
wohnhaften Juden verbunden, sich bei Verehelichungen entwe-

) S. nachstehende Nummer. 
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der von dem Rabbiner zu N. N. oder von dessen Bevollmäch- 
tigten trauen zu lassen, oder wenn sie sich einen ftemden 
Rabbiner zur Trauung erwählen, doch die üblichen Trau-Ge- 
bühren an die Synagoge zu N. N. zu entrichten. Wir über- 
lassen den Aeltesten die außerhalb N. N. wohnenden Juden 
des hiesigen Regierungs-Bezirks von dieser Vorbescheidung 
auf die Eingabe vom 25sten April d. I. m Kenntniß zu 
setzen.

Liegnitz, den 6ten Mai 1821.
Königl. Regierung. Erste Abtheilung.

An die Aeltesten und Beisitzer der 
Ludengemeinde zu 91. 9L

26.
Nur Rabbiner und die von diesen bevollmächtig- 
len Personen dürfen Trauungen verrichten *).

Verfügung der Königl. Regierung zu Liegnitz.

Den interimistischen Repräsentanten der alttestamentari- 
schen Gemeinde zu N. N. eröffnen wir auf ihre, mittelst 
Vorstellung vom 9ten Februar c. im Allgemeinen gerügten 
Mißbrauche bei den Kopulationen einiger Gemeindeglieder, 
daß allerdings nur Rabbiner und die von diesen bevollmach- 
tigten Personen Trauungen verrichten dürfen.

Diese Anordnung steht aber bereits gesetzlich fest, und es 
bedarf daher keiner Anweisung dieserhalb an das jüdische Pub- 
likum. Dagegen aber dürfen die Repräsentanten nur die zu 
ihrer Kunde gelangenden speziellen Falle, in welchen von je- 
ner Anordnung abgewichen worden, bei uns anzeigen, um 
die deshalb nöthige Rüge zu veranlassen.

Liegnitz, den 17ten Mai 1816.

*) S. Seite 275: 11.
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27.
Die im Auslande zu vollziehenden Trauungen 

jüdischer Brautpaare betreffend ♦).

Verordnung der Königl. Regierung zu Minden.
(v. Kamptz Annalen 1818. 2. Bd. L Heft. S- 71.)

Das Allgemeine Landrecht Th. II. Tit. I. §. 137. will 
zwar die Vollziehung einer gültigen' Ehe zwischen Personen 
eines fremden im Staate geduldeten Religions - Bekenntnis- 
ses lediglich nach den Gebrauchen" ihrer Religion beurtheilt 

 wissen; dadurch ist aber für solche Personen keinesrveges die ׳
Befolgung solcher allgemeinen Landes-Gesetze- ausgeschlossen, 
welche die'Sicherung bürgerlicher Verhältnisse gegen irgend eine, 
durch Ehevollzichung ihnen drohende Verletzung oder Verwir- 
rung zum Gegenstände haben.

Es ist daher ein Mißbrauch, wenn Personen jüdischer 
Religion sich ׳.im Auslände trauen׳, lassen, ohne vorher, wenn 
sie auch sonst durch dqs im Auslande begründete Domicil 
des andern Theils dazu befugt sind, dem Ober-Landrabbi- 
ner, zu dessen Sprengel sie gehören, davon Anzeige gemacht, 
und dessen Bescheinigung über Abwesenheit bürgerlicher ih- 
ren Vorhaben entgegenstehender Hindernisse erhalten zu 
haben.

Und da dieser Mißbrauch, den an uns gelangten Berich- 
ten zufolge, im Regierungs-Bezirk einzur^ißen beginnt, so 
finden wir uns veranlaßt, dagegen zu verordnen, wie folgt:

1) Jede innerhalb unsers Regierungs - Bezirks bürgerlich 
nwhnhafte Person, welche sich im Auslande trauen laßt, 
vhne vorher bei ihrem Ober-Rabbiner sich gemeldet und 
die vorgedachte Bescheinigung extrahirt zu haben, hat 
allein durch diese Unterlassung eine polizeiliche Geldbuße 
von fünf Thalern verwirkt, welche auf Anzeige des 
Ober-Rabbiners durch die betreffende landrathliehe Be- 
Hörde sofort eingezogen werden soll.

2) Ist die Trauung außer Landes außerdem in der bös- 
liehen Absicht geschehen, die diesseitigen Landes-Gesetze 
in irgend einer Beziehung zu umgehen oder unwirksam

») S. Seite 275: 11. u. 409 : 26. 
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zu machen, so kommt die Strafbestimmung des A. L. 
R. Th. II. Tit. I. §. 170. zur Anwendung.

3) Der Ober-Rabbiner kann das bei ihm nachgesuchte 
Attest nur in solchen Fallen verweigern, wo durch die 
Ertheilung ein Gesetz übertreten, oder die Ueberttetung 
eines Gesetzes veranlaßt werden würde.

Die Herren Landrathe und die Ober-Rabbiner des Regie- 
rungs-Bezirks sind mit Vollziehung dieser Verordnung be- 
auftragt, welche durch das Amtsblatt und außerdem in allen 
Synagogen des Regierungs-Bezirks publizirt werden soll.

Minden, den 15ten Februar 1818. . .

' V 1’. TT־----:------------- * <* j V 1 >

28. ;/.דז

Die Führung der Familien-Registet über die 
Juden.

Reskript her Königl. Ministerien der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten und des Innern an die Kö- 

nigl. Regierung zu Arnsberg.

(v. Kamptz Annalen Bd. 5. S. 82.)

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht voM 7ten 
November v. I., in welchem dieselbe die Autorisation dazu 
nachsucht, die Führung der Familien-Register über die Juden 
und Zigeuner auch noch fernerhin den Pfarrern übertragen zu 
dürfen, hierdurch eröffnet: daß solche nicht ertheilt werden 
kann, da die bisher von der Königl. Regierung dieserhalb ge- 
troffene Anordnung sich nur auf die, schon durch die Verfü- 
gung des mitunterzeichneten Ministerii der Geistlichen-, Un- 
terrichts- und Medizinal-Angelegenheiten an die Regierung 
zu Münster vom Isten Jun! v. I. gemißbilügte, von der 
Königl. Regierung sogar noch erweiterte Verfügung des ehe- 
maligen Civil-Gouvernements vom 13ten Januar 1815 grün- 
bet. Es muß vielmehr die Führung der Familien - Register 
über die Juden auch im dortigen Regierungs-Bezirke nach 
der Zirkular-Verfügung des Herrn Fürsten Staatskanzlers 
Durchlaucht vom 25sten Juni 1812 eingerichtet werden; auf 
die Zigeuner kann hingegen diese Verfügung nicht ausgedehnt 
werden, da sie in keiner Art irgend eine kirchliche oder poli- 
tische Gemeinde bilden, auch keine eigenthümliche Religion ha- 
den, sondern sich unter ihnen Katholiken, Protestanten und
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Juden befinden, und es muß daher nach der Verschiedenheit 
ihrer Konfession die Einwägung geschehen.

Berlin, den Lösten Januar 1821.

29.
Ueber denselben Gegenstand.

Auszug aus dem Reskript der König!. Ministerien 
der geistlichen Angelegenheiten und des Innern 
an die Königl. Regierung zu Minden (und ab- 

schriftlich an diejenige zu Münster).
(v. Kamptz Annalen 53b. 6. S. 115.)

Uebriaens hat der Umstand, daß in der dortigen Provinz 
das Edikt vom Ilten Marz 1812 noch nicht publizrrt ist, 
keinen Einfluß auf die Entscheidung der Frage: ob den chnst- 
Heben Pfarrern die Führung der jüdischen Familien - Register 
rur Pflicht gemacht werden könne; vielmehr hat die König!. 
Regierung diese Register der allegirten Verfügung gemäß, und 
mit den Modifikationen, welche sich aus dem Umstande, da!; 
das Edikt vom Ilten Marz 1812 dort Nicht pubüzlrt ist, 
von selbst ergeben, durch die Polizei-Behörden fuhren zu 
lassen.

Berlin, den loten Januar 1822.

30.
Ueber denselben Gegenstand. -

Bekanntmachung der Königl. Ministerien des In- 
nern und der Polizei, so wie der Justiz.

(v. Kamptz Annalen 1825. 9r 53b. 2s Heft. S. 406.)

Um aller Ungewißheit der Behörden über das Verfahren 
bei Führung und Aufbewahrung der Register von den Ge- 
bürten, Trauungen, Scheidungen und Todesfällen unter den 
Bekennern des jüdischen Glaubens abzuhelftn, wird fcstge- 
setzt:
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1) daß dieses Verfahren im ganzen Umfange der Monav- 
chie der Instruktion vom 25sten Juni 1812 gemäß ein- 
zurichten ist;

2) daß die Duplikate der betreffenden Register gleich den 
Duplikaten der christlichen Kirchenbücher überall von den 
Gerichten des Orts aufzubewahren, mithin letzteren jedes- 
mal am Schluffe des Jahres von den Polizei - Obrigkei- 
ten abzuliefcrn sind;

3) daß diejenigen Königl. Regierungen, welchen die ad 1. 
berührte Instruktion noch unbekannt sein möchte, sich we- 
gen deren Mittheilung an das Ministerium des Innern 
und der Polizei zu wenden haben,

Berlin, den'löten April 1825. •

31.
Die Verlegung der Markte vom Sabbath der 

Juden auf den nächsten Montag betreffend.

Reskript der Königl. Ministerien der geistlichen Angelegenhei- 
ten, des Handels und des Innern an die Königl. Regierung 

zu Arnsberg.
(v. Kamptz Annalen Bd. 6. S. 648.)

Die unterzeichneten Ministerien können die nach dem'Be- 
richte der Königl. Regierung vom 12ten v. M. statt gefun- 
dene Verlegung solcher Märkte auf den Sonntag, welcher 
auf den vorhergehenden Sabbath der Juden gefallen sein 
würde, nicht billigen; erwarten vielmehr, daß in einem sol- 
chen Falle der Markt auf den nächstfolgenden Montag ver- 
legt werde, und hat die Königl. Regierung also darauf sorg- 
fällig zu achten, daß dem gemäß auch von den Orts-Behör- 
den verfahren wird.

Berlin, den 13ten Juli 1822.
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32.
Jüdische Dienstboten, wenn sie Ausländer sind.

?. V’1a.
NeMpt des Königl. Ministeriums des Innern an die Kö- 

nigl. Regierung zu Magdeburg.
(v. Kamptz Annalen Bd. 5. S. 83.)

Der Kömgl. Negiemng wird in Bescheidung auf Ihren 
Bericht -vom 31ften v. M. eröffnet, daß, wenn den mit 
staatsbürgerlichen Rechten, im Sinne der Gesetze des vor- 
maligen Königreichs Westphalen, versehenen Juden-Familien 
mr Seit auch nicht verboten ist, ausländische Juden als Dienst- 
boten bei sich aufzunehmen, es den Ortspolizei-Behörden 
doch nicht an Mitteln fehlen kann, zu verhüten, daß diese 
Freiheit von dergleichen jüdischen Dienstboten, welche Auslän- 
der sind, zur Einnistung oder zum Gewerbebetriebe für ei- 
gene Rechnung gemißbraucht werde.

Denn die allgemeine Vorschrift, zufolge deren m den wie- 
der eroberten Provinzen für jezt keine fremden Juden zur 
Niederlassung, d. h. zur Begründung eines gesetzlichen Do- 
micils, verstattet werden sollen, setzt die genannten Behör- 
den in den Stand, ausländische jüdische Dienstboten nach 
Ablauf der Dienstzeit auszuweisen. Auch steht ihrer Auswei- 

1 «!na zu jeder Zeit selbst dann nichts im Wege, wenn es et- 
wa dergleichen Juden geglückt sein möchte, sich irgendwo oh- 
ne Wissen der Obrigkeit in anderen als den Dienstboten- 
Verhältnissen aufzuhalten, da sie immer als fremde Juden 
anzusehen sind.

Berlin, den 20sten Februar 1821.

b.
Zirkular-Verordnung.

(v. Kamptz Annalen Bd. 7. S. 628.)

Da es an inländischem jüdischem Gesinde nicht leicht seh- 
len kann, die Zulassung fremder Juden und Jüdinnen, um 
in den Gesinde-Dienst zu treten, aber meistens zur ,Emmstung 
und m unerlaubtem Gewerbsverkehr Gelegenheit giebt, 10 ist 
solcher in der Regel nicht, sondern nur unter ganz beson- 
dem Umständen, nach der Königl. Regierung Ermessen, als 
Ausnahme statt zu geben

Berlin, den 9ten August 1823.
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c.
Reskript des König!. Ministeriums des Innern 

an die König!. Regierung zu Danzig.
(v- Kamptz Annalen 1826, 10s. Bbs 4s. Heft. S. 1086.)

Der König!. Regierung wird zur Bescheidung auf den 
Bericht vom 23sten v. M. eröffnet, daß, wenn der Zulas- 
sung der aus einer neuen oder wiedereroberten Provinz ge- 
bürtigen Juden, welche in das Verhältniß von Dienstboten 
treten, aus polizeilichen Rücksichten nichts entgegen steht, Ihr 
Seitens des unterzeichneten Minifterii ohne Bedenken über- 
lassen bleibt, diesen Individuen den temporären Aufenthalt 
innerhalb Ihres Verwaltung-Bezirks zu gestatten, indem die- 
ser von der Niederlassung, womit das Recht des Wohn- 
sitzes verbunden, wohl zu unterscheiden ist.

Berlin, den IZten November 1826.

Ministerium des Innern. Erste Abtheilung.
Köhler.

33.
Das frühzeitige Begraben der Juden *).

Publikandum der König!. Regierung zu Posen.

(v. Kamptz Annalen 1818. 2. Bd. 2. Heft. S. 368.)

Aus den Gesundheits-Berichten der Kreisphysiker haben 
wir verschiedentlich ersehen, daß in den israelitischen Gemein- 
den die Leichen nicht mit derjenigen Sorgfalt behandelt wer- 
den, welche der Staat nach der unterm 17ten Mai a. p. 
bekannt gernachten Verordnung darauf verwandt wissen will, 
um der Möglichkeit, lebendig begraben zu werden, zuvorzu- 
kommen. Ob wir gleich in der gedachten Bekanntmachung 
auch die Vorsteher der Synagogen verpflichtet haben, auf 
die Befolgung der deshalb ertheilten Vorschriften zu achten, 
so nehmen wir doch Veranlassung, die Sache ihrer Wichtigkeit 
wegen wiederholt in Erinnerung zu bringen, und weisen die 
Vorsteher sämmtlicher Synagogen und Rabbiner unsers Re-

 S. die Abhandlung des Prof. Herz: Ueber die frühe Beerdigung (י
der Juden. z
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aierungs-Bezirks hiermit ausdrücklich an, sich nach den Be- 
stimmungen der mehr erwähnten Bekanntmachung ^und zwar 
in Gemäßheit der Verordnungen des Landrechts Th. 2.,Tlt. 
11. §. 469. 474. u. s. w. überall zu richten, indem bet al- 
lem, was von den alttestamentarischen Glaubensgenossen für 
die frühzeitige Beerdigung der Leichen angeführt wird, nn- 
mer ein wirklicher Todter vorausgesezt werden muß;die Fra- 
ae aber, ob Jemand todt oder nicht todt sei, nicht Sache der 
Religion, sondern der Physik ist, es also nach dem Land- 
rechte Th. 2. Tit. 20. §. 692. nur der Landespolizei zukommt, 
auf letztere gestützte Vorschriften über die Kennzeichen des To- 
des zu geben, um darnach die Zeit der Beerdigung, und die 
zuvor zu beobachtenden Vorsichtsregeln zu bestimmen. Sollte 
es ausgemittelt werden, so werden diejenigen, denen hierbet 
ein Verschulden zur Last fällt, zur Untersuchung und Strafe 

gezogen werden. . . v .
Sämmtliche Magistrate und Ortspoltzet-Behorden werden 

zugleich aufgefordert, dahin zu sehen, daß, dieser Verordnung 
von den jüdischen Gemeinden Genüge geleistet werde.

Posen, den 27sten April 1818.

, 34.
Den Handelsbetrieb der Juden aus dem Großher- 

zogthume Posen betreffend *).
Reskript der Königl. Ministerien des Innern, des Handels 

und der Finanzen an die Königl. Negierung zu Liegmtz.

(v. Kamptz Annalen 1822. 2tcs Heft. S. 388.)

Der Königs. Regierung wird auf Ihre Anfrage vom 
lOten d. I. erwiedert, daß, wenn der Aufenthalt eines Aus- 
länders, welche innerhalb Landes rohe oder halbrohe Fabn- 
kate einkauft, und bei einländischen Professionisten für Stuck- 
lohn weiter zurichten läßt, blos vorübergehend ist, und die 
qu. Waaren ausschließlich zur Ausfuhr bestimmt sind, weder 
die Gewinnung des Bürgerrechts nöthig ist, noch eine Oe- 
werbsteuer - Errichtung statt findet. Was die Polenschen ^5u; 
den betrifft: so kann denselben bei noch ermangelndem Staats

■) S. Seite 12: 3.
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bürgerrecht die Niederlassung innerhalb der alten Provinzen 
zwar zur Zeit noch nicht gestattet, dagegen aber ohne Harte 
nicht versagt werden, was nicht allein Ausländern überhaupt, 
sondern sogar ausländischen Juden erlaubt ist, nemlich in den 
Fabrikstädten der alten Provinzen rohe Tuche zu kaufen, um 
solche,. es sei in diesem Zustande, oder aber nachdem sie für 
des Einkäufers Rechnung zugerichtet worden, nach dem Groß- 
herzogthume Posen auszuführen. Dergleichen jüdische Ein- 
wohner sind zu weiter nichts verbunden, als an ihrem Wohn- 
ort, oder da, wo sie sich mit dem Verkauf befchäftigen, die 
Gewerbsteuer vom Handel zu erlegen.

Berlin, den Lösten Juni 1822.
Ministerium des Ministerium des Ministerium der

Handels Innern Finanzen
v. Bülow. v. Schuckmann. v. Klewitz.

. nr־—■ ־ ■1-------
35.

Die Aufnahme fremder Juden als preußische 
Staatsbürger betreffend*).

Reskript des Königl. Ministerium des Innern an die Königl. 
Regierung zu Bromberg.

(das. 389.)

Der Königl. Regierung wird in Bescheidung auf Ihre 
Anfrage vom 19ten v. M. eröffnet, daß die Aufnahme als 
preußische Staatsbürger in der Regel nur solchen fremden 
Juden zugestanden zu werden pflegt, welche entweder eine 
gemeinnützige Kunst oder Wissenschaft gehörig erlernt haben 
und wirklich betreiben, oder aber, wenn sie zur Klasse der 
Gewerbtreibenden gehören, ein eigenthümliches Vermögen 
von wenigstens 5000 Rthlrn. mit in das Land zu bringen 
sich verpflichten, und sich über den Besitz eines solchen Ver- 
mögens hinreichend auszuweisen im Stande sind.

Allgemeine Erfordernisse der Naturalisation sind außer- 
dem: der Nachweis eines unbescholtenen Lebenswandels und 
hinlängliche Kenntniß der deutschen Sprache, um sich dersel- 
ben bei schriftlichen Aufsätzen bedienen zu können.

Berlin, den 17ten Mai 1822.

*) S. Ressr. v. löten Jul! 1817.

27
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36.

Die Verhcirathung inländischer Juden mit Aus- 
länderinnen betreffend.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Kö- 
nigl. Regierung zu Münster.

(v. Kamptz Annalen 1825. 9r Bd. 1s Heft. S. 163.)

Das unterzeichnete Ministerium kann mit den Ansichten, 
welche die Königl. Regierung in dem Berichte vom loten 

/ dieses Monats,
betreffend das Gesuch des Israeliten N. N. um Gestat- 
tung der Verhcirathung mit einer ausländischen Jüdin, 

entwickelt hat, unter mehreren Beziehungen nicht cinverstan- 
den sein. ־' m

Im Allgemeinen ermangelt es an aller gejetzlichen Be- 
fugniß, die jüdischen Bewohner einer mit der preußischen 
Monarchie wieder vereinigten oder nm hinzugekommenen Pro- 
vinz in ihren durch die bestehende, von Sr. Königl. Majestät 
bis auf weitere Anordnung bestätigten Verfassung wohl her- 
gebrachten Rechten zu beschranken, sofern nicht ausnahms- 
weise gewisse Beschränkungen ausdrücklich vorgeschrieben sind, 
die aber jeden Falles auch nicht vermöge extensiver Auslc- 
gung der darüber ertheilten Vorschriften verschärft werden 
dürfen. Hieraus folgt, daß da, wo den einländischen Juden 
kraft der bestehenden Verfassung gestattet ist, einen eigenen 
Hausstand zu begründen, und selbstständig erlaubte Gewerbe 
zu betreiben, ihrer Freiheit hierunter kein Zwang angethan 
werden kann. Eben so wenig sind dergleichen Juden in Anse- 
hung der Verhcirathung zu beschränken.

Wenn sich der N. N. nun aber in dem Falle befindet, 
weder in der einen, noch in anderer Rücksicht mehr als an- 
dere Einwohner jenes Landestheiles einer Beschränkung unter- 
worfen werden zu können, so bleibt nur übrig, die Zulässig- 
keit seiner Verheirathung mit einer Ausländerin zu untersuchen.

Das Verbot der Verstattung ausländischer Juden, im 
Einlande ein Unterkommen als Dienstboten zu suchen, ist 
auf diesen ganz verschiedenartigen Fall auch nicht einmal ana- 
logisch anzuwenden. Ein besonderes Verbot der Verheira- 
thung einlandischer Juden mit Ausländerinnen existiret nicht. 
Ein solches würde auch offenbar eine nicht motivirte Harte 
involviren. Unter die Kategorie der für jezt noch untersagten 
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Einwanderung ausländischer Juden lasten die Fälle, wo jü- 
dische Unterthanen eheliche Verbindungen mit Ausländerinnen 
einzugehen beabsichtigen, sich nicht füglich bringen. Das un- 
te^eichnete Ministerium hält also dafür, daß dergleichen Ver- 
bindungen in allen Fällen zu verstatten sind, wo nicht beson- 
dere Gründe, welche in den persönlichen Verhältnissen der 
zur Hcirath ausgewählten Ausländerinnen beruhen, entgegen 
stehen. Gründe dieser Art hat die König!. Regierung in 
Betreff der Verheirathung des N. N. mit der N. N. aus 
Kurhessen nicht zur Anzeige gebracht, und sie wird daher hier- 
mit veranlaßt, diese Verheirathung zuzugeben.

Berlin, den 28sten März 1825.

Ministerium des Innern. Erste Abtheilung. 
Köhler.

37.
Ueber denselben Gegenstand.

Extrakt aus dem Reskripte des Königl. Ministe- 
riums des Innern, an die Königl. Regierung 

zu Posen.
(v. Kamptz Annalen 1825. 9r Bd. S. 1054.)

Die Nichtzulassung der Verheirathung einheimischer Juden 
mit ausländischen Jüdinnen, welche der Vorschrift des Gene- 
ral - Juden - Reglements vom 17ten April 1797. im §. 16 
rücksichtlich des Vermögens - Nachweises genügt haben, ist ge- 
setzlich gar nicht zu begründen. Die allgemeine Bestimmung, 
nach welcher ausländischen Juden für jezt in der Regel die 
Niederlassung im Großherzogthume Posen nicht erlaubt wer- 
den darf, kann auf Fälle der beschriebenen Art selbstredend kci- 
ne Anwendung finden, da sich jene Bestimmung augenschein- 
lich darauf nicht bezieht, und der Königl. Regierung steht cs 
durchaus niemals zu, über das Gesetz selbst hinaus zu gehen.

Berlin, den 28sten Oktober 1825.

27*
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38.
Die Verheirathung fremder Juden mit einhei- 

mischen Jüdinnen, und deren Niederlassung 

betreffend.

Restript des König!. Ministeriums des Innern an die Kö- 
nigl. Regierung zu Münster.

(v. Kamptz Annalen 1826. 1s Heft. S. 109.)

<r>cr König!. Regierung wird in Bescheidung auf den Bc- 
richt^vom Lösten v. M. eröffnet, daß fremden Juden,,welche 
sich mit einheimischen Jüdinnen verheirathet haben, Die Nie- 
derlassuna im Prcuß. Staate um dieser Verheirathung willen 
nicht u verstatten ist; indem vielmehr das Verbot der Auf- 
nähme in einländische Provinzen auch auf dergleichen ^uden 
volle Anwendung findet. Nach dieser Vorschrift ist in der 

Regel zu verfahren.
Berlin, den Sten Februar 1826.

39.
Die Berechtigung jüdischer Staatsbürger zur Er- 

Werbung von Grundstücken betreffend*).

Restript des Königl. Ministeriums des Innern an die Kö- 
nigl. Regierung zu Bromberg.

(v. Kamptz Annalen 1826. 10r Bd. 3s Heft. S. 781.)

Auf der Königl. Regierung Bericht über das Gesuch ei- 
nes jüdischen Staatsbürgers aus Westpreußen, um Ertheilung 
der Erlaubniß zur Acqulsition eines Grundstückes in eurer rm 
Departement der Königl. Regierung belegenen Stadt vom 
27sten v. M. wird derselben Folgendes eröffnet.

Da von den staatsbürgerlichen Rechten aus dem Edikt 
vom Ilten Marz 1812. in denjenigen Landesthcilen, wo letz- 
teres nicht in Kraft besteht, zur Zeit noch kem Gebrauch ge- 
macht werden kann, so ist dort mit jüdischen Staatsbürgern 

*) S. Seite 40: 29.
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der alten Provinzen in Betreff der Konsens-Ertheilung be- 
Hufs eigenthümlicher Erwerbung städtischer Grundstücke eben 
so zu verfahren, wie mit solchen Juden, welche das Staats- 
bürger-Recht nicht besitzen.

Uebrigens ist eine bloße Grundstücks - Erwerbung zwar als 
eine Verletzung des Allerhöchst angeordneten Verhältnisses der 
Geschlossenheit der dortigen Provinz gegen die älteren Provin- 
zen nicht anzusehen; allein es sind auch rücksichtlich des blo- 
ßen Grundbesitzes die noch bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
auf jüdische Staatsbürger der alten Provinzen anwendbar.

Berlin, den 24ften August 1826.
Ministerium des Innern, 

v. Schuckmann.

40.
Ueber denselben Gegenstand.

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die König!. 
Regierung zu Bromberg.

(v. Kamptz Annalen 1826. 10r Bd. 4s Heft. S. 1083.)

Das unterzeichnete Ministerium hält sich zu der von der 
Königl. Regierung mittelst Berichts vom 7ten v. M. in An- 
trag gebrachten restriktiven Erklärung des landesherrlichen De- 
krels'vom 19ten November 1808, welches die Erwerbung 
von Gütern durch Juden verbietet, für nicht befugt, indem 
unter die allgemeine Kategorie von ״Gütern" auch Bauer- 
güter gehören und es auch überdem zur Zeit an bewegenden 
Gründen fehlt, diese von dem Verbote auszuschließen.

Berlin, den 3ten November 1826.
Ministerium des Innern. Erste Abtheilung.

Köhler.

41.
Die Hauser-Erwerbung von jüdischen Glaubens- 

genossen betreffend.
Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an den 

Magistrat zu N. N. im Großherzogthume Posen.
(v. Kamptz Annalen 1826, lOr Bd. 4s Heft. S. 1083.)

Da der Magistrat dem Staate das Recht nicht wird be- 
streiten wollen, jüdischen Bewohnern der Städte die eigen-
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thümliche Erwerbung und die Benutzung vormals christlicher 
Hauser außerhalb der hin und wieder noch bestehenden Juden- 
Reviere nach eigner freier Beurtheilung zu verstatten; so sin- 
det das unterzeichnete Ministerium sich auch nicht bewogen, 
die in Ansehung des Juden N. N. dortselbst erlassene Ver- 
fügung, wobei es sein Bewenden behalt, gegen den Magi- 
strat zu rechtfertigen.

Dieses gereicht den Bittstellern auf die Vorstellung vom 
25sten v. M. zur Resolution.

Berlin, den loten November 1826.

Ministerium des Innern. Erste Abtheilung.
Köhler.

42.
Jüdische Glaubensgenossen können wegen frei- 
williger Theilnahme an den letzten Feldzügen 
keine Versorgungs-Ansprüche gellend machen *). 

Reskript des Königl. Ministeriums des Innern an die Kö- 
nigl. Regierung zu Danzig.

(v. Kamptz Annalen 1826. 10r Bd. 4s Heft. S. 941.)

Der Königl. Regierung wird zur Bescheidung auf ihre 
Anfrage in dem Berichte vom ZOsten v. M. eröffnet, daß 
wenn der mosaische Glaubensgenosse N. N. durch die freiwillige 
Theilnahme an den Feldzügen 181| gleiche Ansprüche auf 
eine Versorgung im Staatsdienste erworben hat, er solche 
doch des jüdischen Glaubens wegen nicht geltend machen kann, 
indem die allgemeine Vorschrift des Edikts vom Ilten Marz 
1812. im §. 9. ohne irgend eine Ausnahme in Anwendung 
gebracht werden muß.

Berlin, den 28sten November 1826.

Ministerium des Innern. Erste Abtheilung.
Köhler.

*) S. auch Sekte 49: 16.
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43.
Lohn fuhren zu Beförderung armer, kranker Jsrae- 

liten sind abgabefrei.
(Aus dem General - Zirkulär des Herrn General - Postmeisters Exz/l- 

lenz an sämmtliche Post - Anstalten vom 19ten März 1828.
§. 27.)

Da oft arme kranke Individuen mosaischer Religion auf 
ihren Reisen durch Lohnfuhren von einem Orte zum andern 
geschafft werden, wofür die Kosten den jüdischen Gemeinde- 
Gliedern des Orts, nach welchem die Fuhre abgeht, zur Last 
fallen, so wird hierdurch festgesetzt, daß dergleichen Lohnfuh- 
reit nicht mit der geordneten Lohnfuhrabgabe belegt werden 
sollen. *

Die untergeordneten Post-Expeditionen sind hiernach ge- 
hörig zu instruiren, auch die Kontroll-Beamten von obiger 
Abgabe-Befreiung in Kenntniß zu setzen.

44.

Die Ausführung der den Iudenschaften gestatte- 
ten Haus-Kollekten.

Zirkular-Reskript des Ä6nt$l. Ministeriums des Innern an 
sämmtliche Königl. Regierungen.

(v. Kamptz Annalen Bd. 13. S. 902.)

Es ist zufällig in -Erfahrung gebracht worden, daß unter 
den Königl. Regierungen eine Verschiedenheit der Ansichten 
über die Art obwaltet, in welcher die zuweilen der Juden- 
schäft eines Orts gestatteten Haus-Kollekten zu veranstalten 
seien, indem einige derselben die Konkurrenz der Behörden, 
wie bei andern Haus-Kollekten, für nöthig halten, andere 
aber die Bewilligung blos durch ihr Amtsblatt bekannt ma- 
chen, und es nun den Bekennern des mosaischen Glaubens 
lediglich überlassen, die Sammlung durch eines ihrer Mitglie- , 
der zu veranstalten, und den Ertrag derjenigen Juvenschaft 
zu übersenden, zu deren Vortheil die Kollekte veranstaltet 
worden ist.

Da nach den allgemeinen Grundsätzen die Iudenschaften 
nur als Privat-Gesellschaften betrachtet werden, um deren 
Vermögens-Verwaltung der Staat sich nicht bekümmert, so 
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muß das Ministerium des Innern das letztgedachte Verfahren 
als das richtige anerkennen, und daher durch gegenwärtige 
Zirkular-Verfügung auch die Königl. Regierung veranlassen, 
in fasern dieselbe nicht zeither schon diesem Grundsätze gefolgt 
ist, solchen für die Zukunft zu beobachten.

Berlin, den 3ten Oktober 1829.

45.

Beaufsichtigung der Angelegenheiten jüdischer 
Gemeinden von Seiten des Staats *).

Resolution des Königl. Ministeriums des Innern an die Ael- 
testen der Judenschaft in Berlin.

(v. Kamptz Annalen Bd. 13. S. 858.)

• Des Herrn Justizminister Exzellenz hat die Vorstellung 
der Aelteften der hiesigen Judenschaft vom 16ten v. M., in 
Betreff der Anwendbarkeit der §§. 676 und ff. Tit. 11. 
LH. 2. des Allgemeinen Landrechts, in Bezug auf die Stel- 
len in der hiesigen Synagoge, an das Ministerium des Innern 
abgegeben, als welches den Supplikanten zum Bescheide eröffnet, 
daß der Staat durch seine Behörden von den innerlichen An- 
gelegenheiten der jüdischen Gemeinden, als Privat-Gesell- 
schäften, nur in sofern Kenntniß nimmt, als polizeiliche Rück- 
sichten es erheischen. Diese treten aber bei der Frage, ob 
die Sitze im Bethause nach dem Tode der Inhaber an die 
Religions-Gesellschaft zurückfallen oder nicht,.nicht ein, und 
es muß daher der Gesellschaft lediglich überlassen bleiben, 
sich mit den Interessenten in Güte zu einigen, oder die Sa- 
che im Rechtswege zur Entscheidung zu bringen.

Berlin, den 23ften Oktober 1829.

*) S. Seite 102 — 106.
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46.

Allerhöchste Kabinetsordre vom 8ten August 1830׳ 
über die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in 

den neuen und wieder erworbenen Provinzen.

(Gesetzsammlung für die Preuß. Staaten 1830. Nr. 1261.) 
r . . ' ' /

Ich habe zwar bei mehreren Veranlassungen, unter an- 
dem im Eingänge der durch die Gesetzsammlung bekannt ge- 
machten Verordnung vom 30ften August 1816, Meine Wil- 
lensmeinung darüber ausgesprochen, daß das Edikt vom Ilten 
Marz 1812, die bürgerlichen Verhältnisse der Juden betref- 
send, nur in den alten Provinzen, in welchen es nach seiner 
Erlassung publizirt worden ist, Gültigkeit haben solle. Da 
aber dessen ungeachtet nach dem Berichte des Staatsministerii 
vom 31sten Mai d. I. neuerlich Zweifel darüber entstanden 
sind, ob nicht dieses Edikt bei Publikation des Allgemeinen 
Landrechts und der Gerichts-Ordnung in den neuen und 
wieder erworbenen Provinzen, als unter den die gedachten 
Gesetzbücher ergänzenden und erläuternden Bestimmungen mit 
eingeführt worden sei; so bestimme Ich hierdurch ausdrücklich:

daß das Edikt vom Ilten März 1812 nur in denjeni- 
gen Provinzen, in welchen es bei seiner Erlassung pu- 
blizirt worden, gelten, in den neuen und wieder erwor- 
denen Provinzen dagegen, als mit dem Allgemeinen 
Landrecht und der Gerichts-Ordnung eingeführt nicht 
betrachtet, vielmehr in letzteren, bis zu weiterer gesetzli- 
cher Bestimmung, sich in Hinsicht der Verhältnisse der 
Luden lediglich nach denjenigen Vorschriften geachtet 
werden soll, welche bei der Besitznahme dieser Provin- 
zen, als darin gesetzlich bestehend, .vorgefunden worden 
sind.

Diesen Meinen Befehl hat das Staatsministerium durch die 
Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 8ten August 1830.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.
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47.
Die Einrichtung des jüdischen Schulwesens.

Extrakt des Zirkular-Reskripts des Königl. Ministeriums der 
Geistlichen-, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten an 

sämmtliche Königl. Regierungen.

(.Kamptz Annalen 83b. 8. S. 457 .ט)

Auch werden schwerlich die wohlwollenden Absichten, wel- 
che man für Verbesserung des sittlichen und bürgerlichen Zu- 
standes der Juden hegt, erreicht werden, wenn man dabei auf 
ein bereitwilliges Entgegenkommen von ihrer Seite warten 
will.

Das dringendste und nächste Bedürfniß, für welches ge- 
sorgt werden muß, ist eine angemessene Einrichtung der für 
sie bestimmten Schulen. Von vielen Seiten wird anjezt diese 
Sache zur Sprache gebracht; allein, wenn gleich die Einsichts- 
volleren unter den Juden selbst darauf bezügliche Neranstal- 
tungen zu wünschen scheinen, so laßt sich doch von der grö- 
ßern Masse nicht hoffen, daß sie aus freier Entschließung sich 
zu Einrichtungen verstehen werde, die zum Zwecke haben, sie 
dem verwahrloseten Zustande zu entreißen, in weichern sie sich 
befindet. Es wird vielmehr nöthig, von Seiten der Regie- 
rung mit Ernst und Nachdruck zu verfahren, und die beste- 
henden Gesetze gewähren dazu einen hinlänglichen Anhalt. 
Es kommt nur darauf an, daß folgende Punkte, nachdem 
selbige zur öffentlichen Kenntniß gebracht sind, mit nachhaltk- 
gem Ernst und nöthigenfalls durch angemessene Strenge aus- 
geführt werden:

1) daß, wie (nach A. L. R. II. 12. §. 43.) jeder Ein- 
wohner, so auch die Juden, welche den nöthigen Unter- 
richt für ihre Kinder in ihrem Hause nicht besorgen kön- 
nen oder wollen, schuldig sind, dieselben nach zurückge- 
legiern fünften Jahre zur Schule zu schicken;

2) daß auch die jüdischen schulfähigen Kinder erforderlichen 
Falls durch Zwangsmittel und Bestrafung der nachlässi- 
gen Eltern, zum Besuch der Schule angehalten werden; 
(ebendaselbst §. 48.)

'S) daß die Juden, wo selbige eigene Schulen ihres Glau- 
bens nicht eingerichtet haben, ihre Kinder in die öffent- 
lichen christlichen Schulen zu schicken verpflichtet sind, in 
welchen diese jedoch dem Unterrichte in den eigentlich 
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christlichen Religions-Wahrheiten wider Willen bcizuwoh- 
nen, nicht gezwungen werden können; (ebendaselbst §. 11.)

•4) daß die Prüfung und Bestätigung der Lehr- und Ein- 
richtungs-Plane auch der jüdischen Schulen, so wie die 
Prüfung der zum Gebrauch bestimmten Schulbücher, und 
überhaupt die Aufsicht und Verwaltung des gesummten 
jüdischen Schulwesens ganz in der Art'erfolgt, wie dies 
durch die Konsistorial- und Regierungs-Instruktion vom 
23sten Okt. 1817 im Allgemeinen regulirt worden ist;

5) besonders, daß auch an den jüdischen Schulen kein Leh- 
rer angestellt wird, der nicht in einer Prüfung, die mit 
ihm, die Religionskenntnisse ausgenommen, in ganz glei- 
cher Art, wie mit einem Lehrer an einer christlichen Schule 
der nemlichen Gattung, vorzunehmen ist, als tüchtig zum 
Lehramte erfunden worden; (ebendaselbst §. 24.)

6) daß die vorige Bestimmung sich auf die etwa ausschließ- 
lich für den jüdischen Religionsunterricht zu bestellenden 
Lehrer in soweit erstreckt, daß zwar nicht ihre eigentlich 
jüdischen Religionskenntnisse Gegenstand der Prüfung 
sein, wohl aber untersucht werden soll, ob sie die übri- 
gen von einem dem Lehrstande gewidmeten Subjekte 
erwarteten Kenntnisse und Geschicklichkeiten besitzen;

7) und endlich, daß auch diejenigen jüdischen Privatlehrer, 
welche Lehrstunden in den Hausern geben wollen, ihre 
Tüchtigkeit dazu in einer mit ihnen zu veranstaltenden 
Prüfung ausweisen müssen (ebendaselbst §. 8.,) und ohne 
eine, auf den Grund des von der kompetenten Prüfungs- 
behörde ihnen über ihre hinlängliche Qualifikation aus- 
gestellten Zeugnisses, von der Provinzial-Negierung er- 
theilte Konzession nicht befugt sein sollen, Lehrstunden 
zu geben.

Wenn nach obigen Bestimmungen in allen Punkten ernst- 
lich verfahren, wenn alle jüdische Winkelschulen geschlossen, 
wenn zugleich mit allen bisher noch nicht geprüften jüdischen 
Lehrern die erforderliche Prüfung vorgenommen, und denjeni- 
gen, welche darin nicht bestehen, oder derselben sich zu unter- 
ziehen sich weigern, das Unterrichtgeben nicht weiter verstat- 
ret, wenn alle schulfähige jüdische Kinder in die Ortsschulen 
cingewiesen, und die betreffenden Lokal-Behörden zur pünkt- 
liebsten und aufmerksamsten Ausführung der gegebenen Vor- 
Misten angehalten, auch allgemeinere Revisionen, um sich 
von der Art der Ausführung zu überzeugen, vorgenonunen 
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werden, so wird der wohlthätige Erfolg dieser Anordnungen 
unfehlbar in kurzer Zeit sich erweisen.

Berlin, den I5ten Mai 1824.
Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- und 

Medizinal - Angelegenheiten. Unterrichts - Abtheilung.
v. Kamptz.

An die König!. Regierung zu Breslau.

48.
Die Nichtbefreiung der jüdischen Religions-Leh- 

rer von öffentlichen und Kommunal-Lasten.

Restript des Königl. Ministeriums des Innern an den Ma- 
gistrat zu Berlin.

(v. Kamptz Annalen 1825. 9r Bd. ls Heft. S. 145.)

Dem Magistrat wird in Bescheidung auf die Anftage vom 
4ten d. M. eröffnet, daß von einer Befreiung der jüdischen 
Religions-Lehrer von öffentlichen und Kommunal-Lasten über- 
all nicht die Rede sein kann, weil die Juden - Gemeinden, 
welche nach dem Allgemeinen Landrecht keine ausdrücklich auf- 
genommenen Kirchengesellschaften ausmachen, sondern blos 
wlerirt werden, und eben deshalb nicht als pnvilegirte Kor- 
porationen zu betrachten sind, keine öffentliche, noch we- 
niger aber bevorrechtete Beamte haben können.

Berlin, den 12ten Januar 1825.

49.
Die Anstellung jüdischer Schullehrer.

Zirkular-Restript des Königl. Ministeriums der Geistlichen-, 
Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten an sämmtliche 

Königl. Regierungen.
(v. Kcmptz Annalen 1827. llr Bd. S. 431.)

Der Königl. Regierung wird hieneben (sub lit. a.) Ab- 
schritt eines von der Königl. Regierung in Stettin ein- 
gereichten Entwurfs zu einer an die Magisträte und Schul-
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Devutationen ihres Bezirks zu erlassenden, von dem Mini- 
fterio zweckmäßig befundenen Verfügung, betreffend die An- 
stellung jüdischer Lehrer, mit dem Auftrage zugefertigt, auch 
in ihrem Verwaltungs-Bezirke eine ähnliche Verordnung un- 
ter den dort etwa nöthigen Modifikationen zu erlassen.

Berlin, den 29sten April 1827.

Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts - und 
Medizinal - Angelegenheiten.

v. Altenstyin.

a.■ M1׳>: .v. a;JrT.. •• h«. -

Um dem willkürlichen Verfahren, welches bei Anstellung 
der jüdischen Lehrer bisher statt gefunden hat, und dem hau- 
sigen Wechsel dieser Lehrer vorzubeugen, werden auf den 
Grund der bestehenden Gesetze und früheren Verordnungen 
insbesondere mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 
30sten August 1824 und auf unsere Zirkular-Verfügung vom 
Sten Dezember 1822 folgende Bestimmungen hiedurch fest- 
gesetzt:.

1) Es darf kein Lehrer bei einer jüdischen Gemeinde an- 
gestellt werden, ohne zuvor über seine Tüchtigkeit dazu 
m einer mit ihm zu veranstaltenden Prüfung sich aus- 
zuweisen, und zu seiner Annahme unsere landesobrigkeit- 
liche Genehmigung und Bestätigung nachgesucht und er- 
halten zu haben.

2) Die betreffende jüdische Gemeinde hat sich dieserhalb 
zunächst an den Magistrat der Stadt zu wenden, und 
ihrem diesfälligen Gesuche:

a) Nachweis des Staats - Bürgerrechts des gewählten 
Lehrers,

b) einen von ihm selbst in deutscher Sprache verfaßten 
Lebenslauf,

c) die erforderlichen Zeugnisse über die frühere Erziehung 
und Bildung überhaupt und über die Vorbereitung 
zum Schulamte insbesondere,
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d) bte Zeugnisse der Ortsbehörde und des jüdischen Ge- 
meinde-Vorstandes über bisherigen unbescholtenen Le- 
benswandel; ferner

c) das Wahlprotokoll und
f) ein genaues und vollständiges Verzeichnis; der mit 

der fraglichen Lehrerstelle verbundenen Einkünfte
beizufügen.

3) Der Magistrat hat diese Angaben und Nachweise sorg- 
faltig zu prüfen, erforderlichen Falls darüber genaue 
Nachforscl-ungen zu halten, und dann das Gesuch der 
Gemeinde nebst den sämmtlichen Beilagen (§. 2. a—f.) 
mittelst gutachtlichen Berichtes an uns einzureichen.

4) Wenn auf den Grund dieses Berichts und der von uns 
mit dem Gewählten veranstalteten Prüfung unsere Ge- 
nehmigung zu der Anstellung desselben erfolgt ist, so hat 
die betreffende. Gemeinde über die äußeren Bedingungen 
dieser Anstellung einen schriftlichen Vergleich mit ihm ab- 
zuschließen, und denselben durch den Magistrat an uns 
zur Genehmigung einzureichen.

5) Der auf diese Weise Gewählte, Geprüfte und anstel- 
lungsfähig Erklärte darf jedoch nur provisorisch auf 1, 2 
oder 3 Jahre angesetzt werden, und hat nach Ablauf 
dieser Frist eine feste Anstellung nur alsdann zu erwar- 
teil, wenn von dem betreffenden jüdischen Schul- und 
Gemeinde-Vorstande und von der ihm vorgesetzten Stadt- 
schul-Deputation seine Amtstüchtigkeit bezeugt wird. 
Wir behalten uns dann vor, nach den Umstanden ent- 
weder ern'e abermalige Prüfung oder sofort die feste An- 
stellung zu verfügen.

6) Die Gemeinde darf so wenig vor als nach Ablauf des 
abgeschlossenen Kontrakts den einmal angenommenen Leh- 
rer nach Willkühr wieder entlassen, sondern sie soll viel- 
mehr verpflichtet sein, uns davon bei Ablauf der festge- 
setzten Frist auf vorschriftsmäßigem Wege Anzeige zu 
machen, damit wir dann die Gründe der gewünschten 
Entlassung des Lehrers prüfen und demgemäß darüber 
entscheiden.

7) Es soll zwar jedem Lehrer frei stehen, seine Stelle auch 
vor Ablauf des mit ihm abgeschlossenen Kontrakts nie
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derzulegen; aber er hat dabei die Vorschriften des allge- 
meinen Landrechts Th. 2. Lit. 10. §. 97. und Th. 2. 
Tit. 6. §. 175. und §. 176. genau zu berücksichtigen.

8) Die jüdischen Gemeinden sollen ermächtigt sein, in den 
von nun an mit ihren Lehrern zu schließenden Verglei- 
chen als Bedingung der Anstellung festzusetzen, daß sie 
nur zu Ostern und zu Michaelis, und nachdem sie drei 
volle Monate vor dem einen oder dem andern Termine 
ihren bevorstehenden Abgang, unter Anführung der Grün- 
de, schriftlich angezeigt , haben, entlassen werden können, 
es sei denn, daß die durch ihren Abgang erledigte Stelle 
früher besetzt werden kann.

9) Die Gemeinde muß die erwähnte Anzeige an den Ma- 
gistrat gelangen lassen, welcher sie dann unverzüglich an 
uns zu weiterer Entschließung einreichcn wird.

10) Wird hierauf der Abgang des Lehrers von uns geneh- 
migt, so muß die Gemeinde sich angelegen sein lassen, 
einen andern geeigneten Lehrer auszumitteln,- und falls 
er die vorschriftsmäßige Prüfung noch nicht bestanden 
haben sollte, denselben sogleich auffordern, diese Prüfung 
zunächst bei dem Superintendenten der Synode nachzu- 
suchen, damit bis dahin, wo der Lehrer abgehen wird, 
der neue gewählt und angcstcllt werden kann.

11) Der oben §. 4. erwähnte Kontrakt ist von dem bc- 
treffenden jüdischen Gemeinde- und Schulvorstande, so 
wie von dem Lehrer selbst und von der Stadtschul-De- 
putation zu vollziehen, und von dem Magistrate behufs 
der Bestätigung an uns cinzureichen. Nur diejenigen 
Lehrer, welche eine definitive oder feste Anstellung er- 
halten, werden, auf unsere ausdrückliche Bestimmung, 
mit einer förmlichen Vokation versehen.

12) Die obigen Festsetzungen erstrecken sich auch auf die 
ausschließlich für den jüdischen Religions-Unterricht zu 
bestellenden Lehrer.

Wir machen dem Magistrate und der Schul-Deputation 
hierdurch zur Pflicht, auf die Befolgung der vorstehenden Be- 
stimmungen streng zu halten, und zu dem Zwecke solche der 
dortigen jüdischen Gemeinde sowohl, als dem betreffenden jü- 
dischen Lehrer in unserm Namen bekannt zu machen. Daß 
dies geschehen, hat der Magistrat binnen 14 Tagen anzuzei- 
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gen, und dieser Anzeige zugleich das gehörig vollzogene Ein- 
künfte-Verzeichniß der dortigen jüdischen Lehrerstelle, wenn 
dasselbe noch nicht mit unserer Bestätigung versehen sein sollte, 
beizufügen. Unter diesem Verzeichnisse ist zugleich zu bemer- 
ken, bis zu welchem Zeitpunkte die provisorische Anstellung 
des jezigen jüdischen Lehrers von uns genehmigt worden ist.

Von dem Einkünfte-Verzeichnisse sowohl, als von dem 
obengedachten Kontrakte ist jedesmal eine beglaubigte Abschrift 
zu unsern Akten mit einzusenden.

Stettin, den ..ten
Königs. Preuß. Regierung.

Abtheilung für die Kirchen- und Schul-Verwaltung.

50.

Die alljährlich einzureichenden Nachweisungen 
von dem jüdischen Schulwesen.

Zirkular-Neffript des Königl. Ministeriums der Geistlichen-, 
Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten an sämmtliche 

Königl. Regierungen.
(v. Kamptz Annalen 1827. llr Bd- 3s Heft. S. 673.)

Die Königl. Regierung wird unter Bezugnahme auf die 
wegen Einrichtung des jüdischen Schulwesens unterm löten 
Mai 1824 und 10ten Januar pr. erlassenen Zirkular-Verfü- , 
gungen hiedurch ausgefordert, die alljährlich einzureichenden, 
diesen Gegenstand betreffenden Nachweisungen künftig in sol- 
cher Art einzurichten, wie es in dem (sub lit. a.) beiliegen- 
den Schema vorgeschrieben ist.
j Berlin, den 29sten Juni 1827.
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a.

51.
Die Kommunal - Beitrage der Judengemeinden 

zu den Ortsschulen.

Reskript des Königl. Ministeriums der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal- Angelegenheiten, an die Königl. Regierung 

zu Danzig.
(v. Kamptz Annalen 182711. Bd. 3. Heft. S. 675.)

Wenn die Königl. Regierung in dem, wegen Berichti- 
gung der Gehalts-Rückstände der Stadtschullehrer zu Star- 
gard unterm Zlsten v. M. erstatteten Berichte unter andern 
erwähnt, daß die Judengemeinde daselbst in Folge der Errich- 
tung einer eigenen Schule von den Beiträgen für die ftäd- 
tische Schule entbunden sei; so muß das, Ministerium voraus- 
setzen, daß dabei nur vom Schulgelde die Rede sei. Dieses 
kann allerdings jederzeit nur von den Eltern der wirklich die

28
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Stadtschule besuchenden Kinder gefordert werden, und fällt 
bei denen weg, die nach der ihnen freistehenden Wahl ihre 
Kinder im Hause, oder in irgend einer andern Schule unter- 
richten lassen. Anders hingegen verhält es sich mit den Kom- 
munal-Beiträgen für die Ortsschulen, welche in Ermangelung 
oder bei eintretender Unzulänglichkeit des anderweitigen Schul- 
Einkommens, namentlich auch des Schulgeldes, der Vor- 
schrift §. 29. seq. Th. II. Tit. 12. des allgemeinen Landrechts 
gemäß,' von den Hausvätern des Orts in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder der Kommune und mithin ohne Rücksicht auf 
wirkliche Benutzung der Schule, geleistet werden müssen. 
Von der Verpflichtung zu diesen Beiträgen für die Stadtschu- 
le können die jüdischen Einwohner niemals befreit werden, 
da sie als eine blos geduldete Sekte keine besondere öffent- 
liche Schule für sich errichten können, in dem einzigen Falle 
einer Modifikation der Kommunalpflicht durch das Religions- 
Verhältniß aber, dessen der §. 30. loco cit. erwähnt, aus- 
drücklich gemeine, d. h. öffentliche Schulen für die 
verschiedenen Glaubensparteien vorausgesetzt werden., In so- 
fern hiervon im vorliegenden Falle abgewichen sein sollte, 
hat die König!. Regierung dieserhalb Remedur zu treffen.

Berlin, den 22sien September 1827.
Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts - und 

Medizinal - Angelegenheiten. Unterrichts-Abtheilung, 
v. Kamptz.

52.
Die Aufbringung der Unterhaltungskosten für 

jüdische Schulen.

Reskript der Königl. Ministerien des Innern, so wie der 
Geistlichen-, Unterrichts- und Medkzinal-Angelegenheiten, an 

die Königl. Regierung zu Minden.
(v. Kamptz Annalen 1827. 11. Bd. 3. Heft. S- 676.)

Der Königl. Regierung wird auf die Anfrage vom 6ten 
d. M. in Betreff des jüdischen Elementar-Schulwesens hier- 
durch eröffnet, daß, da die jüdischen Schulen jederzeit nur als 
Privat-Anstalten gelten können, es den Mitgliedern,der jü- 
dischen Gemeinden lediglich überlassen bleiben müsse, in wel- 
cher Art sie die Kosten zur Unterhaltung dieser Schulen auf- 
bringen wollen.
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Können sie sich darüber nicht unter sich in Güte einigen, 
so muß die Sache zur richterlichen Entscheidung gelangen.

Berlin, den 22sten September 1827.

Ministerium des Innern. In Abwesenheit des Herrn
v. Schuckmann. Ministers der Geistlichen- 2c. An- 

Gelegenheiten, Exzellenz,
v. Kamptz.

53.
Die Wahl und Anstellung jüdischer Religions« 

und Schullehrer *).

Reskript der König!. Ministerien der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten, so wie des Innern, an die 

König!. Regierung zu Münster.

(v. Kamptz Annalen 1828. 12. Bd. 1. Heft. S. 416.)

Die unterzeichneten Ministerien finden es nicht zulässig, 
dem Anträge der König!. Regierung in dem Berichte vom 
21ften April c. gemäß, die Juden zu verpflichten, ihre Reli- 
gionslehrer auf Lebenszeit zu wählen und anzustellen, und 
in diesem Gegenstand überhaupt über die in der Zirkular-Ver- 
ordnung vom löten Mai 1824 bestimmten Grenzen hinaus 
einzugehen, nach welcher auch die ausschließlich für den jüdi- 
schen Religions-Unterricht zn bestellenden Lehrer in einer Prü- 
fund darthun sollen, ob sie, abgesehen von den eigentlich jüdischen 
Religions-Kenntnissen, die übrigen von einem Lehrer zu fordern- 
den Kenntnisse und Geschicklichkeiten besitzen. Sofern aber der 
Religionslehrer auch wirklicher Schullehrer sein soll, so 
steht der Königl. Regierung eine bestimmte Einwirkung auf 
seine Anstellung durch Ertheilung oderNersagung der Konzession 
zu. Wenn bei den zu diesem Behuf anzustellenden gesetz- 
mäßigen Prüfungen mit der nöthigen Strenge in Absicht der 
sittlichen und wissenschaftlichen Qualifikation verfahren wird, so 
werden die von der Königl. Negierung befürchteten Uebelstan- 
de und Nachtheile nicht eintreten können. (Conf. die Ver- 
ordnung wegen Beaufsichtigung der Privat - Schulen vom 
Ilten August 1818. in den Annalen, Bd. 3. S. 150.)

.S. Sette 423: 49, auch S. 102 — 106 (־
28*
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Bei den sogenannten jüdischen Gemeindeschulen, d.. h. 
solchen Schulen, welche die jüdischen Gemeinden auf gemein- 
schaftliche Rechnung anlegen, ist rücksichtlich der Bedingun- 
gen ihrer Konzession nach Maßgabe der Zirkular-Verfügung 
vom 29ften April pr. zu verfahren.

In Betreff der etwa erforderlichen Beitreibung der Bei- 
trage zur Erhaltung des Lehrers ist ebenfalls die Einmischung 
der Verwaltungs-Behörde nicht statthaft, da auch diese auf 
gemeinschaftliche Kosten geführten Gemeindeschulen nicht den 
Charakter öffentlicher Schulen haben, sofern die Juden immer 
nur als eine geduldete Sekte zu betrachten sind.

Berlin, den 12ten Juni 1828.

Ministerium der Geistlichen-, Unter- Der Minister des 
richts- und Medizinal- Innern und der Polizei.

Angelegenheiten. In dessen Abwesenheit
v. Altenstein. Köhler.

54.
Der jüdische Unterricht.

Reskript des Königl. Ministeriums der Geistlichen-, Unterrichts- 
und Medizinal - Angelegenheiten, an die Königl. ,Regierung 

in Posen.
(v. Kamptz Annalen 1828. 12. Bd. 1. Heft. S. 417.)

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 22sten 
v. M., das jüdische Schulwesen betreffend, hierdurch eröffnet, 
daß es keinesweges einer neuen gesetzlichen Bestimmung bc- 
darf, um die in der über diesen Gegenstand erlassenen Ver- 
fügung vom 28sten Januar c. ausgeführten Grundsätze zu 
rechtfertigen, und daß eben so wenig dieselben mit den alle- 
guten frühern Verfügungen des Ministern, wenn diese richtig 
aufgefaßt werden, im Widerspruche stehen. Die Zirkular- 
Verfügung vom 15ten Mai 1824. beschäftigt sich in der alle- 
guten Stelle gar nicht mit der in dem vorliegenden Berichte 
angeführten gesetzlichen Verpflichtung zur Unterhaltung der 
Kommunal-Schulen, sondern mit der davon ganz verschiedenen 
Verpflichtung der Aeltern, ihren Kindern auf irgend einem 
zweckmäßigen Wege den gehörigen Unterricht zu verschaffen. 
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung können sich die Aeltern, so 
wie der öffentlichen Schulen eben so auch der Privatschulen, 
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der Annahme von Hauslehrern, oder jedes sonstigen, den 
Zweck erfüllenden Mittels bedienen, und daher hat auch die 
c;edachte Verfügung die Verpflichtung der jüdischen Aeltern, 
rhre Kinder in die christlichen Schulen zu schicken , nur in der 
Voraussetzung aussprechen können, daß sie nicht eigne Schulen 
ihres Glaubens haben, und sich vorkommenden Falls über den 
stattsindenden ordnungsmäßigen Unterricht ihrer Kinder in 
denselben ausweisen, ohne daß aber durch diese Gegenüber- 
stellung der Charakter aller jüdischen Schulen, als bloßer Pri- 
vatanftalten, hat tangirt werden können und sollen. Eben 
so ist auch in der Verfügung vom 4ten April pr. die Gemein- 
beschule, zu deren Einrichtung die jüdische Gemeinde zu Jnowra- 
claw in Stelle der früher ordnungswidrig dafelbst bestände- 
neu Winkelschulen angehalten worden, nur im Gegensatze zu 
den letztem mit der Benennung einer öffentlichen Schule be- 
zeichnet, keineswcges aber der Kommunal - Schule zur Seite 
gestellt worden.

Die Verpflichtung aller derjenigen Aeltern aber, die sich für ben 
Unterricht ihrer Kinder der häuslichen Information oder einer 
Privatschule bedienen, neben dem diesfälligen Aufwande auch 
die Kommunal-Schulbciträge unverändert fort zu entrichten, 
folgt von selbst daraus, daß diese Beiträge Kommunal-Last 
und gar nicht von den einzelnen Fällen wirklicher Benutzung 
der Kommunal-Schule abhängig sind, wie dies §. 29. LH. 
2. Tit. 12. des Allgemeinen Landrechts wörtlich ausspricht, 
und selbst diejenigen Mitglieder der Kommune, die keine Kin- 
der haben, dessen ungeachtet zu diesen Beiträgen verpflichtet, 
mit denen nur das statt derselben an vielen Kommunal- 
Schulen noch beibehaltene Schulgeld als eine allerdings 
nur bei wirklicher Benutzung der Schule zu gewährende Lei- 
stung nicht verwechselt werden darf.

Von einer Bedrückung der jüdischen Gemeinden durch die 
Anwendung dieses Grundsatzes kann kcinesweges, und noch 
viel weniger von einer Bcnachtheiligung derselben gegen christ- 
liche Kommunal-Mitglieder die Rede sein. Denn wo die 
Kommunal-Schule nach dem System des Allgem. Landrechts 
durch allgemeine Kommunal-Beiträge unterhalten wird, steht 
nach §. 32. 1. c. gegen Entrichtung derselben jedem Kontri- 
buenten das Recht einer übrigens kostenfreien Benutzung der 
Schule für den Unterricht seiner Kinder zu, und es kommt 
also nur auf die jüdischen Aeltern selbst an, sich statt des 
Unterrichts ihrer Kinder in eigenen Privatschulen jenes Rech
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tes zu bedienen, um dadurch den doppelten Aufwand zu ver- 
meiden. Daß in denjenigen seltenen Fällen, wo die Kommu- 
nal-Schule nicht alle Kinder des Orts aufnehmen, und we- 
gen besonderer Lokalschwierigkeiten die dazu nöthige Erweite- 
rung derselben nicht bewerkstelligt werden kann, den jüdischen 
Gemeinden allenfalls durch besonderes Abkommen die einst- 
weilige Befreiung von den Kommunal - Schul - Beitragen 
behufs der Beschaffung des Unterrichts für ihre Kinder in 
eigenen Privatschulen nachgegeben werden kann, hat das 
Mnisterium bereits in der Verfügung vom 28ften Januar 
c. erklärt, wiederholt aber nochmals, daß dergleichen Bewil- 
ligung zur Vermeidung der sonst unausbleiblichen Unordnung 
im öffentlichen Schulwesen, durchaus nur in wirklich dringen- 
den Nothfällen, nur als temporairer Nothbehelf, und nur 
mit diesfälliger ausdrücklicher Belehrung aller Interessen- 
len, namentlich auch der unter solchen Umständen sich etabli- 
renden jüdischen Schullehrer, statt finden darf. Wo sich die 
jüdischen Kommunal-Mitglieder außer solchen Fallen, also 
nur aus eigenem Gutbefinden für ihre Kinder eigener Pri- 
vatschulen bedienen wollen, können sie es keinesweges unbil- 
lig finden, rücksichtlich der Kommunal-Schul-Beiträge in 
der nemlichen Weisenach obigem Grundsätze behandelt-zu wer- 
den, wie demselben auch christliche Aeltern, die für ihre Kin- 
der aus irgend einem Grunde, statt des Besuches der Kom- 
munal-Schule einen anderweitigen Unterricht wählen, sich 
unterwerfen müssen.

Berlin, den 30sten Juni 1828.

Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts und Medizinal- 
Angelegenheiten. Unterrichts - Abtheilung.

v. Kamptz.

.׳ ! 1

n< ׳
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Allg emeine Uebersicht der die kirchlichen- und 
Kommunal-Verhältnisse der Juden betreffen- 
den Gesetze, Verordnungen und Ministerialre- 
skripte seit der Publikation des Königl. Edikts 

vom Ilten Marz 1812.

1.
Durch das den Juder/ertheilte Staatsbürgerrecht ist das 

Verhältniß ihrer Kirchengesellschaft als einer blos geduldeten 
nicht geändert.

Sie können deshalb ohne unmittelbare Genehmigung Sr. 
Majestät des Königs kein Grundeigenthum erwerben *). 
Auch sollen neue Synagogen da, wo sie seither noch nicht bestan- 

* den, nur mit Allerhöchster Genehmigung errichtet werden. 
(Reskript des Ministeriums der Geistlichen 2c. Angelegenbei- 
ten vom Lösten September 1821. Kabinetsordre laut Re- 
skript d. Min. d. Innern v. löten Juli 1825).

2.
Als Kirchengesellschaft betrachtet, können die innern und 

äußern Rechtsverhältnisse der Juden nur nach den Grundsäz- 
zen und Vorschriften des Allg. Landrechts Theil 2. Tit. 11. 
§. 20. und Tit. 6. §. 11. brurtheilt und behandelt werden. 
Hienach genießen sie nur die Befugniß erlaubter Privatge- 
sellschaften. Die Regierungen haben sich demnach in die Ge- 
meinde-Angelegenheiten der Juden überall nur in sofern einzu- 
mischen, als solches in Ansehung der, Angelegenheiten erlaub- 
ter Privatgesellschaften nach den Bestimmungen der A. L. R. 
zulässig oder aber unter besondern Umständen aus polizeili- 
chen Rücksichten nothwendig erscheint. Es kann aus diesem 
Grunde die Staats-Behörde sich nicht darauf einlassen, die 
exekutivische Beitreibung der von den Juden aufzubringenden 
Beiträge zum Gemeindewesen im administrativen Wege zu 
verfügen; vielmehr gehört die Schlichtung der Streitigkeiten 

*) Nach einer Verfügung des Minist, des Innern vom 27sten Mai 
1817. konnten jüdische Kirchengesellschaften zu religiösen Zwecken Grund- 
eigenthum erwerben; allein dasselbe hat, zufolge einer unmittelbaren 
Königl. Entscheidung, die dem A. L. R. Th. 2. Tit. 11. h. 24. gema- 
ße Ansicht des Minist, d. Geistl. Angelegenheiten, angenommen. (Resir. 
d. Minist, d. Innern v. 5. Nov- 1822.)
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über kirchliche Schul- und gesellschaftliche Angelegenheiten der 
Juden, mit Ausnahme der Falle, wo die Polizei sich zur 
Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung darein zu mischen 
hat, vor die Gerichte. (Reskr. d. Minist, d. Innern vom 
3ten Nov. 1820, v. 7ten Marz und 24sten Juni 1823, vom 
23sten Juli 1824, u. v. 30sten Nov. 1826.)

3.
Die, Wahl der Personen, deren die jüdischen Gemeinden 

sich zu ihren religiösen Verrichtung^ oder sonstigen religiösen 
Gebrauchen bedienen wollen, bleibt lediglich ihnen selbst über- 
lassen, indem die Obrigkeit solche weder ernennt noch bestä- 
tigt. ,Den Staats-Behörden steht daher die Befugniß nicht 
zu, die Juden in Ansehung der Wahl und Anstellung der 
Rabbiner und anderer ihrer Beamten zu beschranken, ausge- 
nommen, wo polizeiliche Rücksichten die Einmischung der Be- 
Hörden rechtfertigen möchten. (Reskr. d. Minist, d. Innern 
v. I4ten Febr. u. 14ten Marz 1823, v. 29sten Juli 1825. 
Reskr. d. Minist, d. Geistl. Angelegenheiten u. des Minist, 
d. Innern v. 18ten Oktober 1826.)

4.
Die jüdischen Gemeinden können innerhalb der in dem Allg. 

Landrechte Th. 2. Tit. 11. §. 46. u. f. festgesetzten Gränzen 
bei den Regierungen Synagogen-Ordnungen zur Prüfung und 
Bestätigung einreichen. (Reskr. d. Minist, d. Geistl. Ange- 
legenherten u. des Innern vom Ilten Marz 1822.).



Anhang.

Gesetze fremder Staaten.

I. Königreich der Niederlande.
II. Königreich Dänemark.
HL Königreich Baiern.
IV. Königreich WürLemberg.
V. GroßherzogLhum Baden.
VI. GroßherzogLhum Weimar.
VII. GroßherzogLhumMeklenburg-Schwerin.
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I Königreich der Niederlande

1.
Niederländische Konstitution, Achtes Hauptstück, 

Art. 134.

 Sämmtlichen Religionsverwandten wird eine״
 gleiche Beschirmung gesichert. Sie genießen״
 insgesammt gleiche bürgerliche Rechte, und״
 -haben gleichen Anspruch auf Würden, Aem״
".ter und Bedienungen״

2.
Dekret über die Gleichstellung der Juden mit 
allen andern batavischen Bürgern, den 2ten

September 1796 einstimmig angenommen.

Nach wiederholten Berathschlagungen über die den 29sten 
März d. I. übergebene Petition einiger ftimmgerechten jüdi- 
schen Bürger, die das Gesuch enthalt: ״daß die Versammlung 
 zu erklären beliebe, daß die Juden, da sie stimmgerechte״
 Bürger der batavischen Republik sind, und das Bürgerrecht״
 ausgeübt haben, nun auch in den vollen Besitz und in das״
 -Recht zu fernerer Ausübung des Bürgerrechts eingesetzt wer״
 den, und dies Recht in seinem ganzen Umfange genießen״
 sollen," — so wie über den am isten August vorgelegten״



444

Bericht in Betreff dieser Petition durch den Repräsentanten 
von Leeuwen und andere Kommittirte; und in Erwägung des- 
sen, daß das Stimm- und Bürgerrecht blos Individuen zu- 
komme, und daß es eine Ungereimtheit sein würde, es an ir- 
gend eine kollektiv genommene Genossenschaft zu erkennen, da 
die Gesellschaft nicht eine Sammlung von Korporationen, son- 
dern von individuellen Gliedern ist; — in Erwägung ferner, 
daß die Einschränkungen der Ausübung dieses Rechts in den 
Niederlanden erst von der Konstitution müssen erwartet wer- 
den, welche sich das freie batavische Volk geben soll; daß es 
aber dennoch ein unbestrittener Grundsatz sei, daß diese Ausü- 
bung in einer freien Gesellschaft weder von religiösen 
Meinungen, wie sie auch immer Namen haben 
mögen, abhängen, noch durch sie eingeschränkt 
werden können; — in Erwägung, daß dies bereits in 
den Grundsätzen liegt, welche durch die Publikation der ehe- 
maligen Generalstaatvn vom 4ten März 1795 im Namen des 
niederländischen Volks öffentlich anerkannt und verkündigt, 
und durch das Reglement, nach welchem die Glieder dieser 
Versammlung erwählt worden und zusammen gekommen sind, 
bekräftigt worden; — in Erwägung endlich, daß aus diesen 
Grundsätzen die vollkommenste Trennung der Kirche, und des 
Staats folgt, die deshalb auch durch das Dekret vom 5ten 
August d. I. anerkannt ist, und daß diese Trennung, wie sie 
einerseits allen religiösen Genossenschaften die Freiheit läßt, 
solche kirchliche Einrichtungen'zu machen, und zu unterhalten, 
als sie dienlich für sich finden, unter der Bedingung jedoch, 
die Ordnung der Gesellschaft und die bürgerliche Religion 
nicht zu beeinträchtigen; — also auch andererseits der bürger- 
liehen Regierung verbietet, solchen Einrichtungen ferner irgend 
eine Sanktion zu verleihen;

dekretirt die National-Versammlung:
1) Kein Jude soll von einigen Rechten oder 

Vortheilen ausgeschlossen werden, die mit 
dem batavischen Bürgerrechte verknüpft sind, 
und die er zu genießen wünschen möchte, un- 
ter der Bedingung, daß er alle die Erfor- 
dernisse besitze, und alle die Verpflichtungen 
erfülle, die durch die allgemeine Konstitution 
von jedem Bürger gefordert werden.

2) Durch ein Zirkular-Schreiben sollen die höchsten kon- 
Mussten Mächte der verschiedenen Provinzen und Städte 
von diesem Dekrete benachrichtigt und dabei ermahnt 
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werden: die Wirkung der Grundsätze, auf welchen das- 
selbe beruht, jeden Juden, der es begehren möchte, ge- 
nießen zu lassen, in so weit dies vor der Einführung 
der Konstitution geschehen kann, und sogleich die Sank- 
tion, welche durch die vormaligen Provinzial-und Stadt- 
Regierungen den kirchlichen Einrichtungen der Juden ge- 
geben worden, die aber durch die Annahme der gegen- 
wattig anerkannten Grundsätze bereits als nichtig ange- 
sehen werden muß, und welche gegen das Dekret dieser 
Versammlung vom Sten August d. I. streitet, für ver- 
fallen zu erklären.

Z) Die Repräsentanten Schimmelpennink, Kantelaar, Hahn, 
van Hamelsveld und de Voß van Steenwyk, werden hie- 
mit aufgefodert und kommittirt, einen Entwurf zu einem 
solchen Zirkularschreiben, sobald als möglich, der Ver- 
sammlung zu überreichen;

und es soll ein Auszug dieses an den Repräsentanten Schim- 
melpennink, als erstgenannten bei gedachter Kommission, und 
an die Petitionairs gesendet werden, um ihnen respektive zur 
Nachricht zu dienen.

n. Königreich Dänemark.

Wir Frederik der Sechste, von Gottes Gnaden König 
zu Dänemark, der Wenden und Gothen, Herzog zu 
Schleswig, Holstein, Starmarn, Dithmarschen und Ol- 
denburg

thun kund: daß Wir für gut befunden haben, in Hinsicht der 
Bekenner der mosaischen Religion, die sich in Unserm Reiche 
Dänemark aufhalten, folgende Bestimmungen festzusetzen.

§. 1.
Die in Unserm Reiche gebornen Bekenner der mosaischen 

Religion, so wie auch Diejenigen derselben, welchen Wir die 
Erlaubniß sich daselbst aufzuhalten allergnadkgst ertheilt haben, 
sollen gleich Unseren übrigen Unterthanen von 
keinerlei erlaubtem Erwerbe ausgeschlossen sein, 
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wogegen sie aber, die in dieser Unserer Allerhöchsten Verord- 
nung gemachten Ausnahmen vorbehaltlich, auf alle und jede 
Weise nach den bürgerlichen Gesetzen des Landes sich richten 
sollen, so daß es ihnen nicht verstattet bleibt, in irgend einer 
bürgerlichen Angelegenheit sich unter die mosaischen Gesetze 
oder sogenannten rabbinischen Vorschriften und Verhaltungs- 
regeln zu begeben. Es folgt hieraus, daß sie in Hinsicht des 
Abtheilungs-, Armen- und Schulwesens ( Religionsunterwei- 
sung ausgenommen) so wie in jeder andern Angelegenheit, 
welche nicht in unzertrennlicher Verbindung mit der Religion 
steht, der Jurisdiktion und Obrigkeit ihres Wohnorts unter- 
worfen sein sollen. Allemal unbeschadet der Ausnahmen, wel- 
che Unser unter dem heutigen Dato für Unsere Königliche 
Residenz-Stadt Kopenhagen in Betreff der Israeliten erlasse- 
nes Allerhöchstes Reglement festsetzt.

§• 2.
Sogleich nach Bekanntmachung dieser Unserer Verordnung 

soll die Polizeiobrigkeit eines jeden Amtsdistrikts ein Ver- 
zeichniß aller dort zu Hause gehörenden Bekenner der mosai- 
sehen Religion aufnehmen, in welchem Zeder mit einem Fa- 
miliennamen angeführt werden muß, den der Sohn nach dem 
Vater unverändert führen soll. Dieses Verzeichniß, welches 
übrigens übereinstimmend mit dem Schema abgefaßt sein muß, 
welches sub Litt. A. dieser Unserer Verordnung beigefügt ist, 
soll der Polizeiminister in Kopenhagen direkte,^ und an den 
übrigen Orten die Obergerichte an Unsere dänische,Kanzlei 
einsenden. Ein gleiches Verzeichniß soll darnach auf die nem- 
liche Weise jährlich ausgenommen und Ausgang des Januar- 
Monats eingesandt werden.

§• 3.
Alle Schuldverschreibungen, Testamente, Ehepakten, sowie 

alle andere Dokumente, welche von Bekennern der mosaischen 
Religion errichtet werden, sollen, zum Erfordernisse ihrer Gül- 
tigkeit, in deutscher oder dänischer Sprache mit gothischen oder 
lateinischen Buchstaben geschrieben werden, und die Aussteller 
sich der in Unserm Reiche und Unseren Landen allgemein gel- 
Lenden Zeitrechnung bedienen. Auf gleiche Weise sollen die 
Handelsbücher, welche Bekenner der mosaischen Meligion füh- 
ren oder führen lassen, wenn ihnen irgend Glaubwürdigkeit 
beigelegt werden soll,, in dänischer oder deutscher Sprache mit 
gothischen oder lateinischen Buchstaben geschrieben, und die ob
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benannten Bestimmungen in Rücksicht der Zeitrechnung gleich- 
falls dabei befolgt werden.

Wenn ein solches Dokument oder ein Handelsbuch zugleich 
in einer andern Sprache oder auf andere Weise als befohlen 
worden, abgefaßt ist, so sollen die Zwistigkeiten, welche in 
Anleitung derselben entstehen möchten, allein nach dem Doku- 
ment oder dem Handelsbuch entschieden werden, welches in 
Uebereinstimmung mit der Vorschrift dieser Verordnung abge- 
faßt ist.

§. 4.
. Die von Israeliten selbst über Geburt und Sterbefälle, so 

wie über Kopulationen und andere dahin gehörige Gegenstän- 
de, den Dispositionen des §. 12. gemäß abzuhaltenden Pro- 
tokolle sollen ebenfalls in dänischer oder deutscher Sprache, 
nach der allgemein in Unserem Reiche geltenden Zeitrechnung 
geführt, und mit gothischen oder lateinischen Buchstaben ge- 
schrieben werden. Ueberdies sollen diese Protokolle in Kopen- 
Hagen von dem Magistrat und außerhalb Kopenhagen von den 
Amtmännern legalisirt werden, welche darauf zu sehen haben, 
daß den obigen Vorschriften nachgekommen werde, um im ent- 
gegengesetzten Fall die Beikommenden zur Verantwortung zu 
ziehen.

§• 6.
Die von Israeliten nach Bekanntmachung dieser Unserer 

Verordnung errichteten Ehepakten und Testamente sollen, 
wenn sie nicht anders mit Unserer Allergnadigsten Konsirma- 
tion versehen waren, nur in so weit Kraft und Gültigkeit ha- 
den, als sie den Vorschriften dänischer Gesetze konform sind. 
Die vor der Publikation der gegenwärtigen Verordnung errichteten 
Ehepakten und Testamente sollen, wenn sie innerhalb Jahresfrist, 
und dafern sie nicht in dänischer Sprache abgefaßt wären, 
mit beglaubigten Uebersetzungen begleitet, an Unsere dänische 
Kanzelet eingesandt werden, um nach den Umständen, und da- 
fern sie nicht von den Regeln, welche sonst für die Bestäti- 
gung solcher Dokumente gelten, abweichen, mit Unserer Aller- 
gnädigsten Konfirmation versehen zu werden. Würde die prä- 
signirte Frist versäumt, so sollen sie, insofern sie nicht den Lan- 
desgesetzen gemäß wären, jeder Kraft und Gültigkeit entbehren.

§• 6.
Keine den dänischen Gesetzen zuwider laufende Ehe soll, 

wenn nicht Unsere Allerhöchste Dispensation erwirkt wäre, 
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unter den Anhängern des mosaischen Kultus zugelassen 
werden.

§. 7.
Scheidungen von Tisch und Bett sollen nur von Unseren 

Gerichten, in Nachachtung Unserer Allerhöchsten Verordnung 
vom 23sten Mai 1800 zwischen ihnen verfügt, und keine Ehe 
anders als durch förmliche Urtheilssprüche, oder durch Unsere 
Allerhöchste vermittelst der dänischen Kanzlei ertheilte Aller- 
gnädigste Bewilligung aufgehoben werden können.

§• 8.
Kein Repräsentant, Priester oder anderes Mitglied ihres 

Religionsvereins soll unter dem Schein oder Vorschub der Re- 
ligion sich erdreisten, sie in der Ausübung gesetzlicher Hand- 
lungen zu hindern oder zu stören, oder sich irgend eine Macht 
über ihre häuslichen Verhältnisse anzumaßen.

In Folge dessen wird die unter dem 6ten März 1722 
gegebene, und nach der gegenwärtigen Verordnung wegfallende 
Bewilligung des gelinden Banns hiedurch abgefchafft.

§• 9.
Ohne Unsere Allergnädigfte spezielle, schon erworbene oder 

noch zu erwirkende Bewilligung ist die Haltung keiner Syna- 
goge gestattet.

§. 10.
Bei einer jeden Synagoge soll ein von Uns eingesetzter 

Priester angestellt werden, welcher seine von Uns annoch aller- 
gnädigst naher zu bestimmenden Einkünfte von der Gemeinde 
zu beziehen haben soll. Wir behalten es Uns außerdem vor, 
einen obersten Priester einzusetzen, welcher in Kopenhagen woh- 
nen soll, und welchem die Priester der anderen Gemeinden in 
allen Amtsangelegenheiten untergeben sein sollen.

§. 11.
Keine priesterliche Verrichtung soll von andern als von 

den von Uns solchergestalt eingesetzten Priestern vorgenommen 
werden, welche als Unsere Beamte Uns für ihre Handlungen 
verantwortlich sind. Diejenigen, welche bei den Gemeinden 
bisher zu priesterlichen Verrichtungen berechtigt waren, sollen 
es drei Monate nach Bekanntmachung dieser Verordnung, nach 
Ablauf dieser Frist aber nur in so fern bleiben, als «sie von 
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Uns bei einer Synagoge angstellt werden, wozu sie, falls sie 
dazu würdig befunden werde;, auf ihr Allerunterthänigstes 
Ansuchen sich Hoffnung machn können.

§. 12.
Zur Pflicht der Repräsentanten oder Vorsteher der israeli- 

tischen Gemeinde soll es an derjenigen Orten, an welchen die 
Haltung einer Synagoge ihnen verstattet worden, gehören, 
zwei gleichlautende Protokolle ettweder selbst zu führen, oder 
durch obrigkeitlich ernannte Personen führen zu lassen, in 
welchen unter Angabe des Datuns, Geburts- und Sterbe- 
fälle, so wie Kopulationen zu verzeichnen sind. Diese Pro- 
tokolle, welche auf die in §. 4. Mrgeschriebene Weise legali- 
sirt werden sollen, sollen dem dieser Unserer Verordnung sub 
B. annektirten Schema konform eingerichtet werden. Beide 
Protokolle dürfen nicht in der Gewahr eines der Protokoll!- 
sten bleiben. Zweimal jährlich, am ersten Mai und ersten 
November sollen die Bücher der Obrigkeit vorgelegt werden, 
welche über ihre Konkordanz zu registnren hat.

An denjenigen Orten, wo keine Synagoge ist, soll die 
Orts-Obrigkeit ein, dem Schema Lit. B. gemäß abgefaßtes 
Protokoll führen, in welchem Geburts- und Sterbefalle, so 
wie geschlossene Ehen eingetragen werden.

§. 13.
Um den Vorschriften der vorstehenden §§. genügen zu 

können, sollen die Geburten und Sterbefälle von den Ael- 
tern oder nachgelassenen Angehörigen, die Ehen aber von 
dem Priester, welcher sie vollzogen hat, dem Protokollführer 
einberichtet werden. Dieser Bericht muß bei Vermeidung ei- 
ner nach Beschaffenheit des Vermögens und der Schuld zu 
verhängenden Mulct innerhalb 24 Stunden eingeliefert wer- 
den. An dem Orte, wo keine Synagoge ist, die Anmeldung 
also bei der Orts ^Obrigkeit geschehen muß, sollen die Bei- 
kommenden unter Androhung gleicher Mulct pflichtig sein, das 
Ereignis; an die Repräsentanten der Gemeinde, zu welcher 
der Geborne, Verehelichte, oder Verstorbene gehört, zu mel- 
den, welchemnächst diese das Behusige in die Kirchenbücher 
der Gemeinde einzeichnen lassen müssen.

§. 14.
In Gemäßheit der von Uns geschehenen Autorisation eines 

Religions-Lehrbuches für die israelitische Jugend ordnen wir
29



45V

Allergnädigst, daß sowohl Knaben als Mädchen derselben hie- 
nächst geprüft, ein feierliches Glaubensbekenntniß ablegen, 
und das Gelübde ertheilen sollen, den ihnen nach jenem Lehr- 
buche eingeprägten, und von ihnen anerkannten Grundsätzen 
niemals mit freiem Willen entgegen handeln zu wollen.

§. 15.
Nur da, wo mit Unserer Allergnädigsten Erlaubniß eine 

Synagoge gehalten wird, urd nur von den bei derselben an- 
gestellten, oder von Unserer dänischen Kanzlei dazu autori- 
sirten Personen darf eine solche Prüfung geschehen. ,

§. 16.
Die Prüfung soll jährlich zweimal, in der ersten Woche 

im Mai, und in der ersten Woche im November geschehen. 
Der Examinand muß sein dreizehntes Jahr zurückgelegt ha- 
den, ehe er zur Prüfung zugelassen werden kann.

§. 17.
Nur diejenigen, welche nach Publikation dieser Verord- 

nung ihr vierzehntes Jahr bereits zurück gelegt, oder nach 
dem Eintritt in dies Alter in unser Reich gekommen sind, 
mögen von dieser Prüfung dispensirt bleiben, ohne welche, 
und ohne welche Ableistung des Glaubensbekenntnisses, sonst 
kein Anhänger des mosaischen Kultus zur Leistung eines Eides, 
zur Kopulation, zur Einschreibung als Geselle 
tn Zünfte, zur Gewinnung des Bürgerrechts an 
Handelsorten, zur Ausübung eines Gewerbes ir- 
gend einer Art, zur Erlangung der Studenten- 
Matrikel, oder nach erreichter Mündigkeit, zur Disposi- 
Lion über Vermögen und Güter gelangen kann.

§. 18.
Der bei der Synagoge angestellte Priester soll über die 

von den Jünglingen und Jungfrauen geschehene, dergestal- 
tige Ableistung des Glaubensbekenntnisses ein Protokoll füh- 
ren, welches auf die in §. 4. gedachte Weise legalisirt, und 
nach dem dieser Verordnung sub Lit. C. annektieren Sehe- 
ma eingerichtet sein muß.

§. 19.
Fremde Israeliten, ohne Unterschied, ob sie zu der söge- 

nannten portugiesischen oder hochdeutschen Gemeinde gehören, 



451

sollen, wenn sie einen langem Aufenthalt in unserm Reiche, 
als zur Durchreise erfoderlich ist, wozu ein Termin von 
14 Tagen hiemit beraumt wird, wünschen möchten, — bei 
einer Mulct von 20 bis lOOO Rthlr. S. W. nach Beschaf- 
fenheit der Sache, und ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht 
verpflichtet sein, die Erlaubniß eines verlängerten Aufenthaltes 
vei Unserer dänischen Kanzlei nachzusuchen, welcher Wir die 
Befugmß ertheilt haben, eine solche nach den Umstanden auf 
mehrere Monate zu ertheilen.

Sollte der Fremde wahrend seines Aufenthaltes etwas 
verschuldet haben, sei es in unzulässigem Handel, der söge- 
nannten Schacherei, der Bettelei, oder einer andern Uebertre- 
tung bestehender Gesetze, so soll er, nachdem ihm der Prozeß 
gemacht worden, bestraft, nach ausgestandener Strafe aber 
auf Veranstaltung der Polizei aus dem Lande geschafft wer-

§. 20.
An denjenigen Orten, wo die Bekenner mehrgedachter 

Religion eine besondere Gemeinde bilden, sollen deren Reprä- 
sentanten oder Vorsteher unter Androhung einer der Sachen- 
läge gemäßen Mulct gehalten sein, die Ankunft eines Frem- 
den bei ihrer Gemeinde der Polizei zu melden, um dieser 
bei ihrer Aufsicht über dieselben an die Hand zu gehen.

Wornach alle Beikommende sich Allerunterthänigst zu ach- 
ten haben. Gegeben in Unserer Königl. Residenzstadt Kopen- 
Hagen, den 29sten März 1814.

Unter Unserer Königl. Hand und Siegel.

Frederik R.
Kaas

Gold. Bülow. Monrad. Örsted.
Berner. Lassen.

29*



452 ------

m. Königreich Baiern.

Wir Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden Kö- 
nig von Baiern.

Um den jüdischen Glaubensgenossen in Unserm Königrei- 
che eine gleichförmige und der Wohlfahrt des Staats ange- 
mcssene Verfassung zu ertheilen, haben Wir nach Verneh- 
mung Unseres geheimen Raths beschlossen, und beschließen 
hiermit, wie folgt:

§• 1.
Nur diejenigen jüdischen Glaubensgenossen können die in 

diesem Edikte ausgesprochenen bürgerlichen Rechte und Vor- 
züge erwerben, welche das Jndigenat in Unsern Staaten auf 
gesetzliche Weise erhalten haben.

§• 2.
Zum Genuß derselben wird die Eintragung in die bei Unsern 

Polizei-Behörden anzulegenden.Juden-Matrikel vor Allem 
vorausgesetzt.

§.3.
Zu diesem Ende müssen binnen drei Monaten nach der 

Kundmachung dieses Ediktes alle in Unserm Reiche befind!!- 
chen Juden bei der Polizei-Behörde ihres Wohnorts mit An- 
gebung ihres Standes, Alters, Familienzahl, und Erwerbungs- 
art sich melden, und ihre Schutzbriefe, Konzessionen oder Auf- 
enthalts-Bewilligungen urschriftlich vorlegen.

§• 4.
Diese Polizei-Behörde hat die Aufnahms-Urkunden nach 

Unsern frühern Edikten und Deklarationen vom 31sten De- 
zember 1806 (Regierungsblatt 1807, Seite 199), vom 19ten 
Marz 1807 (Reggsbl. Seite 476.), dann 28sten Juli 1808 
(ReggSbl. Seite 1835.) zu prüfen, und wenn sie dieselben 
gültig findet, von dem Juden die Erklärung abzufordern:

1) ob und welchen bestimmten Familien-Namen derselbe, 
wenn er nicht schon einen hatte, annehmen wolle, 
und

2) ob er den durch die Konstitution des Reichs Tit. 1. 
§. 8. vorgeschriebenen Unterthans - Eid ablegen wolle?
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§- 6.
Den Juden ist nicht erlaubt, hiebei Namen von bekann- 

ten Familien, oder solche, welche ohnehin schon häufig qe- 
führt werden, zu ihren künftigen Familien - Namen zu wah- 
len. Es bleibt jedoch denjenigen Juden, welche eine Hand- 
lungs- Firma unter ihrem vorigen Namen führen, unbenom- 
men, denselben noch ferner neben ihrem neuen Namen bei- 
zubehalten.

6.
Die Polizei - Behörde hat die in Folge dessen gegebenen 

Erklärungen dem General-Kommissariate vorzulegen, welches 
entscheidet: ob der Jude zur Aufnahme in 'die Matrikel sich 
eigne, oder nicht.

§• 7.
Wenn das General - Kommissariat den Juden zur Auf- 

nähme in die Matrikel geeignet findet, muß derselbe den 
oben vorgeschriebenen Unterthans - Eid auf die Bibel ablegen, 
worauf dessen Eintragung in die»Matrikel geschieht, und ihm 
zu seiner Legitimation ein Auszug aus derselben ertheilt wird, 
welche für ihn und seine Nachkommen die Stelle der bishe- 
rigen Schutzbriefe vertritt.

8.
Die Matrikel muß den alten und den neuen Namen der 

Juden - Familien enthalten und bei dem General-Kommissa- 
riate hinterlegt werden. Jede untere Polizei-Behörde erhalt 
hievon den betreffenden Auszug.

׳§ 9.
Der Jude ist verbunden, den in der Matrikel eingetra- 

genen neuen Namen ist allen seinen Gefchäften zu führen.

§. 10.
Diejenigen Juden, welche binnen 3 Monaten entweder 

1) ihre Aufnahms-Urkunde nicht vorlegen, oder 
2) einen Familien-Namen snzunehmcn, oder
3) den Unterthans-Eid abzulegen sich weigern, sollen 

künftig lediglich als fremde Juden behandelt werden.

§. 11.
Jede Einwanderung und Niederlassung fremder Juden 

im Königreiche ist durchaus verboten.



454

§. 12.
Die Zahl der Juden-Familien an den Orten, wo sie 

dermal bestehen, darf in der Regel nicht vermehrt werden, sie 
soll vielmehr nach und nach vermindert werden, wenn sie zu 
groß ist.

13.
Die Ansaßigmachung über die Zahl an denselben Orten, 

wo sich bereits Juden befinden, oder die Ansaßigmachung in 
Orten, wo noch keine Juden sind, kann nur von der aller- 
höchsten Stelle, und wird auch von derselben nur unter den 
nachstehenden Voraussetzungen bewilligt werden.

1) wegen Errichtung von Fabriken oder großen Handels- 
Unternehmungen;

2) bei Ergreifung eines ordentlichen Handwerks, wenn sie 
die Ausübung eines Meisterrechts erhalten haben;

3) wenn sie so viel an Grund und Boden zur eigenen 
Bearbeitung erkaufen, worauf eine Familie vom Feld- 
bau, ohne daneben Handel zu treiben, sich gut ernähren 
kann. •

Es giebt daher der Ankauf eines unbedeutenden Gutes, 
eines Hauses ohne Feldbqu, oder ohne Treibung eines Hand- 
Werkes, die Errichtung eines gewöhnlichen Waarenlagers oder 
Bude, und die Treibung eines andern, wiewohl erlaubten 
Handels, den Juden kein Recht, weder in dem Orte ihres 
Aufenthalts über die dort festbestimmte Zahl, noch in einem 
andern Orte sich ansäßig zu machen.

§. 14.
Auch bei der Fortsetzung rczipkrter Familien wird künftig 

die Erlaubniß zur Heirath auf den Schacherhandel nicht mehr 
ertheilt, wenn auch die Zahl der rezipirten Familien hiedurch 
nicht vermehrt würde; sondern der die Heirath nachsuchende 
Jude muß neben der Ausweisung, daß dadurch die bestimmte 
Zahl nicht überschritten werde, noch besonders darthun, daß 
er mit Ausschluß des Schacherhandels einen ordentlichen durch 
das Gesetz gebilligten Erwerbszweig treibe, und sich und seine 
Familie dadurch zu ernähren im Stande sei.

§. 15.
Um die Juden von ihren bisherigen eben so unzureichenden als 

gemeinschädlichen Erwerbs-Arten abzuleiten, und ihnen jede 
erlaubte, mit ihrem gegenwärtigen Zustande vereinbare Er- 
werbs-Quelle zu eröffnen, sollen dieselben zu allen bürgerli
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chen Nahrungszwekgen, all Feldbau, Handwerken , Treibung 
von Fabriken und Manufkturen und des ordentlichen Han- 
dels, unter den nachfolgendn Bestimmungen zugelassen, da- 
gegen der gegenwärtig besehende Schacherhandel allmahlig, 
jedoch sobald immer möglich ganz abgestellt werden.

I. 16.
Den Juden soll daher gestattet sein, das volle und das 

Nutz-Eigenthum (Dominhm Plenum et utile) von Hau- 
fern, Feld und andern liegeiden Gründen zu erwerben, und 
dieses, Eigenthum auf jede >urch die Gesetze erlaubte zu 
benutzen. Das abgesonderte Ober-Eigenthum (Dominium 
directum) über Gründe, been Nutz-Eigenthum andern zu- 
steht, so wie gutsherrliche Rchte überhaupt zu erlangen und 
zu besitzen, bleibt den Juden durchaus untersagt.

Einem Juden ist jedoch erlaubt, das Ober-Eigenthum 
desselben Grundes, von welchm er das Nutz-Eigenthum selbst 
besitzt, an sich zu bringen, um hievon das volle Eigenthum 
seines Grundes zu erlangen.

Hauser und liegende Gütw, welche die Juden nicht zur 
eigenen Bewohnung und Bebauung, sondern zum^Wieder- 
verkauf an sich bringen wollen, können sie nur bei öffentlichen 
Versteigerungen oder in Konkursfallen jure delendi erwerben.

Zur Erkaufung von Hausern, auch zur eigenen Bewoh- 
nung in der Residenzstadt wird die Genehmigung der aller- 
höchsten Stelle erfodert.

§. 17.
Die Juden können durch jüdische oder christliche Dienstbo- 

ten ihre Felder bearbeiten lassen; die Verwendung ausländi- 
scher Juden wird jedoch nicht gestattet. .

Die Pachtung von Feldgründen ist ihnen glaubt, die 
Verpachtung untersagt.

§. 18.
Die Betreibung aller Manufakturen, Fabriken, Gewer- 

be und Handwerke, sie mögen zünftig oder nicht zünftig sein, 
(Brauereien, Schenk- und Gastwirthschaften ausgenommen) ist 
den Juden in so ferne ihrer Ansaßigmachung nichts im We- 
ge stehet, wie dem Christen gestattet.

Die zünftigen Gewerbe können von ihnen nur betrieben 
werden, wenn sie ordentlich eingezünftet sind. Es sollen aber keine 
eigenen jüdischen Zünfte bestehen, sondern die zu Betreibung ei
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nes Gewerbes oder Handwerkes hinlänglich Befähigten mit 
Personal-Konzessionen oder auch mit erworbenen Realgerech- 
tigkeiten versehenen Juden können sich in die bestehenden Zünf- 
le aufnehmen lassen. Die von einem Meister in die Lehre 
und als Gesellen aufgenommenenJuden sollen von den Zünf- 
ten wie christliche Lehrjungen und Gesellen eingeschrieben, auf- 
gedungen, freigesprochen, und mit Lehrbriefen versehen wer- 
den. Den Juden wird erlaubt, eigene Prämien für christli- 
che Handwerks-Meister, welche jüdische Kinder aufnehmen, 
auszusetzen. Es versteht sich, drß jeder Jude, welcher ein- 
mal zur Meisterschaft gelangt ist, selbst wieder christliche und 
jüdische Lehrjungen und Gesellen aufnehmen und halten dürfe.

§. 19.
Eben so sollen die Juden zu dem ordentlichen Wechsel-, 

Groß- und Detailhandel mit ordentlicher Buchführung (wel- 
che jedoch nur in deutscher Sprache geschehen darf, ) zugelasscn 
werden, wenn sie das Hinreicherde Vermögen, die gute Auf- 
sührung, und die Gewerbsbcfähigung, welche die Gesetze vor- 
schreiben, ausgewiesen, und eine ordentliche Real- oder Per- 
sonal - Handels - Konzession nach den allgemein geltenden 
Grundsätzen erlangt haben.

§. 20.
Aller Hausir -, Noth - und Schächerhandel soll in Zukunft 

gänzlich verboten, und eine Ansäßigmachung hierauf durchaus 
untersagt bleiben. Nur von denjenigen hierauf bereits ansä- 
ßigen jüdischen Hausvätern, welche sich dermal auf andere 
Art zu ernähren nicht vermögen, darf derselbe noch in so lan- 
ge fortgesetzt werden, bis sie einen andern ordentlichen Er- 
werbszweig erlangt haben, wozu die Polizeibehörden bestens 
mitzuwirken wissen werden.

Das Hausiren unterliegt den besondern polizeilichen Be- 
ftimmungen.

§. 21.
Alle in dem Königreiche noch bestehenden Juden-Korporatio- 

nen werden aufgelöst, die Korporations-Diener entlassen, 
und die Korporations-Schulden unter jene Distrikte, welche 
bisher jede Korporationen gebildet haben, mit völliger Sicher- 
ftellung der Gläubiger vertheilt. Diese Auflösung soll in Zeit 
von 6 Monaten nach Kundmachung dieses Edikts in Wirkung 
treten, und die General-Kommissariate, in deren Bezirke sich 
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dergleichen Korporationen befinden, werden angewiesen, in 
Zeit von drei Monaten nach dieser Publikation ihrer detailir- 
ten Gutachten über die Vollziehung der Auflösung bei jeder 
Korporation insbesondere, und ein vollständiges Projekt der 
Schulden-Verkeilung an das Ministerium des Innern ein- 
zusenden.

§. 22.
Die in den verschiedenen Orten des Königreichs wohnen- 

den Juden, sie mögen sich von ordentlichen bürgerlichen Ge- 
werben, oder noch ferner von dem Nothhandel ernähren, bil- 
den keine eigenen Juden-Gemeinden, sondern schließen sich 
an die christlichen Bewohner des Orts in Gemeinde-Angele- 
genheiten an, mit welchen sie nur eine Gemeinde ausmachen. 
Sie theilen mit den übrigen Bewohnern die Gemeinde-Rech- 
te und Verbindlichkeiten, jedoch mit der Ausnahme, daß die 
Nothhandel treibenden Juden an den Gemeinde - Gründen 
jener Orte, in welchen sie wohnen, (in so ferne ihnen nicht 
bisher schon Rechte darauf zustanden, welche ihnen vorbe- 
halten bleiben) keine Nutzung und keinen Antheil haben. 
Die Landbau oder ordentliche konzessionirte Gewerbe treiben- 
den Juden genießen hingegen auch in Rücksicht der Gemein- 
de-Gründe die vollen Rechte der Gemeinde-Glieder.

§. 23.
Den jüdischen Glaubensgenossen im Königreiche wird 

vollkommene Gewissens-Freiheit gesichert. Sie genießen alle, 
den Privat-Kirchengesellschaften durch das Edikt vom 24sten 
März 1809 im 2ten Kapitel des II. Abschnittes (Neggsblatt 
1809, St. XL., (Seite 904 u. s. w.) eingeräumtcn Be- 
fugnisse, in so ferne sie in der gegenwärtigen Verordnung 
nicht abgeändert oder näher bestimmt sind.

§. 24.
Wo die Juden in einem gewissen, mit der Territorial- 

Eintheilung des Reichs übereinstimmenden Bezirke, in einer 
Zahl von wenigstens 50 Familien vorhanden sind, ist ihnen 
gestattet, eine eigene kirchliche Gemeinde zu bildens, und an 
einem Orte, wo eine Polizei-Behörde besteht, eine Syna- 
goge, einen Rabbiner und eine eigene Begrabnißstätte zu 
haben.
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§. 25.
Wo sie keine kirchliche Gemeinde bilden, sind sie lediglich auf 

die einfache Hausandacht beschrankt, und alle heimlichen Zu- 
sammenkünste unter dem Vorwande des häuslichen Gottes- 
dienstes sind ihnen nach §. 6. des 1. Kapitels I. Abschnittes 
des Edikts vom 24sten Marz 1809. (Reggsblatt 1809, St. 
XL., Seite 899.) verboten.

Wo eine Synagoge besteht, darf, außer dem Rabbiner 
oder dem bestätigten Substituten, kein Anderer, kirchliche Ver- 
Achtungen ausüben.

§. 26.
Die Ortsrabbiner und Substituten werden von den Mit- 

gliedern der Kirchen-Gemeinde vorgeschlagen, von den Gene- 
ral-Kreis - Kommissariaten geprüft, und nach Befund bestätigt 
oder verworfen.

Die Bestätigten können ohne Bewilligung des General- 
Kommissariats nicht entlassen werden.

§. 27.
Der zum Rabbiner oder Substituten vorgeschlagene Iu- 

de muß
a) als königlicher Unterthan in die Matrikel eingetragen, 
b) der deutschen Sprache mächtig, und überhaupt wissen- 

schaftlich gebildet,
c) ohne Makel des Wuchers oder eines betrüglichen Ban- 

querouts, und sonst von einem guten und sittlichen Le- 
benswandel sein.

§. 28.
Bei der Bestätigung hat der Rabbiner einen feierlichen 

Eid dahin abzulegen, daß er den Gesetzen des Reiches durch- 
gehends schuldige Folge leisten, nichts gegen dieselben lehren 
oder gestatten, wo er etwas dagegen erfahren würde, solches 
der Obrigkeit treulich anzeigen, und in keine Verbindung ir- 
gend einer Art mit ausländischen Obern sich einlassen werde.

§. 29.
Die in den drei vorhergehenden Artikeln enthaltenen 

Bestimmungen finden auch auf die dermal bestehenden Nab- 
biner ihre Anwendung.

§- SO.
Der Wirkungskreis der Rabbiner wird ausschließend auf 

die kirchlichen Verrichtungen beschränkt, und alle Ausübung 



459

von Gerichtsbarkeit, unter welchem Vorwande sie immer an- 
gesprochen werden wollte, so wie alle Einmischung derselben 
und der Barnosen in bürgerliche oder Gemeinde-Angelegen- 
heiten wird bei ernstlichen Geld- und Arrest-Strafen, nach 
Umstanden selbst der Entlassung, verboten, wobei sich die Nich- 
tigkeit der Handlung von selbst versteht. Die Juden ha- 
ben demnach, gleich den übrigen Unterthanen, bei unsern Be- 
Hörden Recht zu nehmen, und alle Gesetze unseres Reiches, 
in so weit nicht rücksichtlich der Juden Ausnahmen gemacht 
sind, finden auch auf sie ihre Anwendung.

§. 31.
Das jüdische Kirchen - Vermögen bleibt dem jüdischen Kul- 

tus ausschließend überlassen. Es wird in den einzelnen Kir- 
chen-Gemeinden durch den Rabbiner und zwei von der Ge- 
meinde erwählte Mitglieder verwaltet.

§• 32.
Die Juden - Kinder beider Geschlechter sind gleich jener 

unserer übrigen Unterthanen zum öffentlichen Schulbesuche in 
Städten und auf dem Lande verbunden, und sie erhalten, 
mit Ausnahme der Religionslehre, gleichen Unterricht mit 
denselben, unter Beobachtung aller über das Schul- und 
Erziehungswesen bestehenden Verordnungen; der Zutritt zu 
allen höhern Lehranstalten ist ihnen gestattet.

§• 33.
Den Juden ist bewilliget, eigene Schulen zu errichten, 

wenn sie vorschriftmäßig gebildete und geprüfte Schullehrer 
aufstellen, welche königliche Unterthanen sind, und denen ein 
Gehalt von wenigstens 300 fl. gesichert ist. Dieselben sind 
an den allgemeinen Lehrplan gebunden, die Aufnahme von 
Hauslehrern richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen.

§. 34.
Die Erlaubniß zum Studium der jüdischen Gottesgelehrt- 

heit soll keinem jüdischen Jünglinge ertheilt werden, bevor 
er von einer öffentlichen Studien-Anstalt des Königreichs 
über seine hinreichende Vorbereitungs-Kenntnisse ein günsti- 
ges Zeugniß erhalten hat.

In diesen Bestimmungen werden die in unserm Reiche 
befindlichen Juden einen Beweis unserer auf das Wohl un
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serer sämmtlichen Unterthanen sich erstreckenden Sorgfalt eben 
so dankbar erkennen, als gesammte Polizei-Behörden kräftig 
mitzuwirken haben, daß diese Verordnung allenthalben genau 
in Vollzug komme, weßwegen Wir dieselbe durch das Ne- 
gierungsblatt zur allgemeinen Kenntniß bringen lassen.

München, den loten Juni 1813.

Max Joseph 
Graf von Montgelas.

Auf königlichen allerhöchsten Befehl 
der General-Sekretar

F. KobeN.

IV. Königreich Würtemberg.

Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Würtemberg.

In der Absicht, die öffentlichen Verhältnisse der israeliti- 
schen Glaubensgenossen im Königreich durch eine zeitgemäße 
Gesetzgebung mit der allgemeinen Wohlfahrt in Ueberein- 
stimmung zu bringen, und die Ausbildung und Befähigung 
dieser Staatsangehörigen zum Genusse der bürgerlichen Rechte 
gegen Uebernahme der bürgerlichen Pflichten möglichst zu be- 
fördern, verordnen und verfügen Wir nach Anhörung Unseres 
geheimen Raths und mit Zustimmung Unserer getreuen Stän- 
de, wie folgt:

Erste Abtheilung.

Von den bürgerlichen Verhältnissender Israeliten.

Erster Titel.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. All gemeines Rechtsverhältniß. Die im 
Königreiche einheimischen Israeliten genießen, soweit nicht 
das gegenwärtige Gesetz eine Ausnahme begründet, die Rechte 
der würtembergischen Unterthanen. Sie sind allen bürgerli-
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chen Gesetzen unterworfen, und haben alle Pflichten und Lei« 
stungen der übrigen Unterthanen zu erfüllen.

Art. 2. Huldigungseid. Jeder dem Staate ange- 
hörige Israelit hat den in der Staatsverfassung vorgeschrie- 
denen Huldigungseid wie andere Unterthanen abzulegen.

Art. 3. Annahme von Familiennamen. Jeder 
einheimische Israelit hat für sich und seine Nachkommen ei- 
nen bestimmten Familiennamen mit Genehmigung der betref- 
senden Staatsbehörde anzunehmen, welchen er für immer und 
in allen Verhältnissen führen muß. Diejenigen Israeliten, 
welche ein Handlungs-Firma unter ihrem bisherigen Namen 
führten, können den letztem als Handlungs-Firma neben 
ihrem neuen Geschlechtsnamen beibehalten.

Art. 4. Gebrauch der deutschen Sprache. Bei 
allen Aufsätzen über Rechtsgeschäfte, sowohl unter sich, als 
mit Christen, insbesondere bei Verträgen, Verschreibungen, 
Testamenten, Ehepakten 2c., so wie bei ihren Handelsbüchern, 
Rechnungen und Zeugnissen haben die Israeliten, bei Stra- 
fe der Nichtigkeit, der deutschen Sprache und Schrift, so wie 
der christlichen Zeittechnung sich zu bedienen. Doch ist es ih- 
nen unbenommen, bei ihrer Unterschrift deutsche oder lateini- 
sche Schriftzüge zu gebrauchen.

Art. 5. Zeug en schäft. In Absicht auf die Fähigkeit, 
Zeugnisse abzulegen, und auf die Glaubwürdigkeit abgelegter 
Zeugnisse findet zwischen den Israeliten und den übrigen 
Staatsgenossen in der Regel (vergl. Art. 36.) kein Unterschied 
statt.

Art. 6. Abtretung von Forderungen. Das bis- 
herige Verbot, wornach Israeliten ihre Forderungen an Chrk- 
ften nicht an andere Christen abtreten durften, ist ohne Un- 
terschied, ob die Abtretung im Jnlande oder im Auslande, 
von einem inländischen oder ausländischen Israeliten geschehen 
ist, auch in Beziehung auf Forderungen, die mit feinen Hy- 
pothekarischen Rechten versehen sind (Pfandaesetz Art. 92.), 
aufgehoben. Diese Bestimmung hat rückwirkende Kraft auf 
die der Verkündigung des gegenwärtigen Gesetzes vorangegan- 
genen Cessionen.

Art. 7. Eide. Bei Eidschwüren, die ein Israelit in 
Rechtssachen abzulegen hat, werden sowohl in Hinsicht auf 
den Inhalt der Eidesformel, als in Hinsicht auf die Art der 
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Ablegung die seinen Relkgionsbegriffen gemäßen Eigenthum- 
lichkeiten beobachtet.

Art. 8. Beobachtung der äußern Ruhe anchrist- 
lichen Sonn- und Feiertagen. An den christlichen 
Sonn-, Fest- und Feiertagen hat der Israelit aller Hand- 
hingen, welche die Feier dieser Tage stören könnten, nach 
Maßgabe der Polizeigesetze über die Sonntagsfcier sich zu 
enthalten.

Art. 9. Fremde Juden. Ausländische jüdische Dienst- 
boten, Handlungs- und Handwerksgehülfen 2c. dürfen nur, 
wenn sie sich mit Heimathscheinen auswcisen können, in dem 
Königreiche geduldet werden. Im Uebrigen verbleibt es bei 
den in Beziehung auf ausländische Juden bestehenden Gesez« 
zen und Verordnungen.

Art. 10. Einwanderung ausländischer Israeliten. 
Einem fremden Schacherjuden kann in keinem Falle, einem 
andern Israeliten aber nur dann, wenn derselbe von einer bestimm- 
ten Gemeinde des Königreichs die freiwillige Zusicherung des 
Ortsbürgerrechts erhalten hat, die Aufnahme in das Staats- 
bürgcrrecht ertheilt werden (vergl. Art. 14). Eine Ausnahme 
findet jedoch bei gesetzlich befähigten Rabbinen zum Behuf 
der Anstellung derselben in so lange statt, als es für das 
Bedürfniß der israelitischen Kirchen-Gemeinden an befähigten 
Inländern fehlt. .Die Aufnahme eines für seine Person be- 
fähigten Israeliten kann nicht auf diejenigen Söhne erstreckt 
werden, welche zur Zeit der Einwanderung ihres Vaters be- 
reits das fünfzehnte Lebensjahr zurückgelegt und noch kei- 
nem ordentlichen Gewerbe sich gewidmet haben.

Zweiter Titel.
Von den Verhältnissen der Israeliten zu 

den Gemeinden.

p Art. 11. Gerne indeangeHörigkeit. Jeder in dem 
Königreiche einheimische Israelit muß einer bestimmten Ge- 
meinde als Bürger oder Beisitzer angehören. Demjenigen, 
welcher nicht bereits ein örtliches Bürger- oder Beisitzrecht 
besitzt, wird nach dem über die Heimathverhältnisse bestehen- 
den Gesetz das örtliche Beisitzrecht in einer Gemeinde ange- 
wiesen.

Art. 12. Aufhebung des bisherigen Schutzver- 
b a nd s. Deraufdie Person beschränkte Schutzverband der bisher!- 
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gen Schutz-Juden, so wie die besondern Abgaben an Schutz- und 
Schirmgeld und Waisenhausbeittag, welche dieselben bisher 
an die Staatskasse zu enttichten hatten, sind vom 1. Juli 
1828. an aufgehoben. Auch kann in Zukunft keinem Jsrae- 
liten ein blos persönliches Schutzrecht -(ohne erbliches Bürger- 
oder Beisitzrecht) ertheilt werden.

Art. 13. Ueberfiedlung in andere Gemeinden. 
Jeder würtembergische Israelit kann von jeder Gemeinde des 
Königreichs zu jeder Zeit und unter allen Umstanden in das 
Bürger - oder Beisitzrecht ausgenommen werden. Zur unfrei- 
willigen Aufnahme eines von einer andern Gemeinde des Kö- 
nkgreichs übersiedelnden Israeliten ist die Gemeinde nur dann 
verpflichtet, wenn derselbe nicht allein die in dem Gesetze über 
das Gemeinde-, Bürger- oder Beisitzrccht (Art. 18 — 20.) er- 
forderlichen Eigenschaften besitzt, sondern auch mit Verzicht 
auf jede Art von Schacherhandel (Art. 36.) sich von dem 
Feldbau oder vom Betrieb eines Handwerks zu nähren ge- 
denkt, und sich hiefür wenigstens zehn Jahr lang, (die etwa- 
ige Unterbrechung durch Militärdienste eingerechnet) berufs- 
mäßig ausgebildet hat. Ohne diese Vorbildung kann ein Js- 
raelit die Aufnahme für den Betrieb des Feldbaues in dem 
Fall und unter der Bedingung ansprechen, daß er so viele Güter 
auf der Ortsmarkung erwerbe, als zur Ernährung einer Fa- 
milie erfordert werden. Bei dem Bäcker-, Metzger-, und Schnei- 
derhandwerk wird zur unfreiwilligen Aufnahme noch weiter er- 
fordert, daß diefes Gewerbe in der betreffenden Gemeinde 
nach dem Ermessen der Regierungsbehörde noch nicht übersetzt 
sei; es wäre denn, daß der Aufzunehmende schon vor der 
Verkündigung des gegenwärtigen Gesetzes sich einem dieser 
Gewerbe ordnungsmäßig gewidmet hätte.

Art. 14. Beschränkung der eingewanderten Js- 
racliten. Einem vom Ausland eingewanderten Israeliten, 
so wie denjenigen Söhnen desselben, welche zur Zeit der Ein- 
Wanderung bereits das fünfzehnte Lebensjahr zuückgelegt hat- 
ten, kommt ein gesetzlicher Anspruch auf unfreiwillige Aufnahme 
(Art. 13.) nicht zu statten. Ihre Ueberfiedlung in eine an- 
dere Gemeinde des Königreichs ist demnach von der freien 
Zustimmung der letztern abhängig.

Art. 15. Anspruch auf das Bürgerrecht. Der 
Uebersicdler wird, wofern nicht der Gemeinderath selbst die 
Ertheilung des Bürgerrechts für angemessen erachtet, zunächst 
nur in das Beisitzrecht der Gemeinde ausgenommen. Die
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Aufnahme in das Bürgerrecht kann derselbe, so roh? der 
jüdische Beisitzer überhaupt, erst dann verlangen, wenn er den 
Feldbau oder ein Handwerk bereits wenigstens zehen Jahre 
lang selbstständig betrieben hat.

Art. 16. Aufnahme der Frauenspersonen und 
Kinder. In Hinsicht auf die Aufnahme israelitischer (in- 
oder ausländischer) Frauenspersonen, so wie der noch unter 
väterlicher Gewalt stehenden Kinder in das Gemeinde-, Bür- 
ger- oder Beisitzrecht finden die allgemeinen gesetzlichen Be- 
stimmungen ihre Anwendung. Nur die Aufnahme derjenigen 
Söhne, welche zur Zeit des Aufnahmegesuchs das fünfzehnte 
Lebensjahr bereits zurückgelegt und noch keinem ordentlichen 
Gewerbe sich gewidmet haben, bleibt der freien Entschließung 
des GemeinderMhs überlassen.

Art. 17. Suspension der Rechte des Gemeinde- 
bürgers wegen Betreibung des Schacherhandels. 
So lange ein Israelit in einem oder mehreren der unten 
(Art. 36.) als Schacherhandel bezeichneten Erwerbsmittel 
seine Nahrung sucht, ist derselbe, zu Ausübung der Rechte 
des Gemeindebürgers, es mögen ihm diese nun vermöge sei- 
ner Geburt oder vermöge besonderer Aufnahme zustehen, nicht 
berechtigt, und namentlich von dem Mitgenusse der bürger- 
lichen Stützungen ausgeschlossen.

Art. 18. Strafe des Rückfalls in den Schacher- 
handel. Der Israelit, der nach einer unter dem Titel des 
Feldbaues oder des Handwerks vollzogenen Ucbersiedlung zum 
Schacherhandel (Art. 36.) zurücktritt, unterliegt neben Suspen- 
fronen der etwa bereits erlangten Rechte des Gemeindebür- 
gers (Art. 17.) der Konsinatron, und im Falle der Ueber- 
schreitung derselben den durch die Polizeiverordnung vom 11. 
September 1807, §. 22. hierauf gesetzten Strafen. Diese 
Bestimmung findet auch auf die mit ihrem Vater übersiedel- 
len Söhne, welche zpr Zeit der Uebersiedlung das fünfzehnte 
Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatten, ihre Anwendung.

Art. 19. Aufenthalt in anderen Gemeinden. Zum 
längeren Aufenthalt in einer andern Gemeinde, welcher der Jsrae- 
lit weder als Bürger noch als Beisitzer angehört, hat derselbe 
die Zustimmung des Gemeinderaths einzuholen. Gegen die 
Verweigerung der letzter» ist ihm der Rekurs an die Staats- 
behörde gestattet.

Art. 20. Anlegung eigener Gemeinden. Den 
Israeliten ist gestattet, zu Anlegung besonderer Kolonien mit 
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eigener Markung und Gemeindeverfassung sich zu vereinigen, 
und zu diesem Zwecke das erforderliche Grundeigenthum anzu- 
kaufen, wobei ihnen von dem Staate jede billige Erleichte- 
rung gewahrt werden wird.

Art. 21. Armenversorgung. Die Ernährung der 
armen Israeliten ohne Unterschied zwischen Bürgern oder Bei- 
schern liegt zunächst derjenigen israelitischen Kirchengemeinde ob, 
welcher der Arme angehört. Ist jedoch eine solche Kirchenge- 
meinde nach dem Ermessen der betreffenden Staatsbehörde so 
unvermögend, daß sie jene Ernährungskosten ganz oder theil- 
weise nicht zu bestreiten vermag, so hat die bürgerliche Ge- 
meinde, welcher der arme Israelit angehört, zwei Drittheile 
und die israelitische Zentralkasse ein Drittheil des Fehlenden 
zu übernehmen.

Dritter Titel.
Bestimmungen in Beziehung auf die Wahl des 

Berufs und den Betrieb von Gewerben.

Art. 22. Recht der frei en Ausbildung. Der Jsrae- 
lit ist gleich den christlichen Staatsgenossen berechtigt, seinen 
Beruf und sein Gewerbe nach eigener Neigung zu wählen, 
und sich dazu im In- und Auslande auszubilden, insbesondere 
auch den Künsten und Wissenschaften sich zu widmen, und 
zu Erlernung derselben die Landesanstalten zu benutzen. Der- 
jenige, welcher nach erstandener akademischer Vorprüfung und 
erhaltener Erlaubniß die israelitifche Gottesgelahrtheit studirt, 
ist in Hinsicht auf die Rekrutirungspflicht einem Zögling der 
evangelisch-theologischen Seminarien oder des katholisch-theo- 
logischen Konvikts gleich zu achten. Auch die israelitischen 
Schulamtszöglinge sind in Beziehung auf öffentliche Wohl- 
thaten den christlichen gleichgestellt.

Art. 23. Betrieb wissenschaftlicher Erwerbs- 
zweige. Ein wissenschaftlicher Erwerbszweig, z. B. durch 
die Advokatur, durch die Heil- und Wundarzneikunde, Ge- 
burtshülfe, Pharmacie, ist dem Israeliten auf gleiche Weise 
wie dem christlichen Staatsgenossen gestattet.

Art. 24. Ausübung anderer Gewerbe. Zu al- 
len ordentlichen bürgerlichen, zünftigen oder nicht zünftigen 
Gewerben, insbesondere zum Betrieb des Ackerbaues, der 
Handwerke, der Fabriken und Manufakturen, des ordentlichen

30
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Wechsel-, Groß- und Detailhandels ist jeder Israelit unter 
Beobachtung der in der allgemeinen Gesetzgebung dafür vor- 
geschriebenen Bedingungen, mit den nachstehenden Ausnahmen 
befähigt: a) die Zahl der jüdischen zünftigen Detailhandlun- 
gen kann in keiner Gemeinde des Königreichs ohne Zustrm- 
mung des Gemeinderaths durch Errichtung neuer oder durch 
Erwerbung christlicher,Detailshandlungen vermehrt werden. 
Nur diejenigen Israeliten, welche sich am Isten Oktober 
1827 bereits dem Detailhandel oder der ordnungsmäßigen 
Vorbildung für denselben gewidmet haben, und sich hierüber binnen 
drei Monaten nach Verkündigung dieses Gesetzes bei dem Gc- 
meinderath ihrer Heimath ausweisen werden, sind bei ihrer 
dereinstigen Ansäßigmachung in diesem Heimathorte der vor- 
stehenden Beschränkung nicht unterworfen, b) Die den zunf- 
tigen Handwerken durch die allgemeine Gewerbeordnung em- 
geräumte Befugniß zum Handel mit fremden Fabrikaten ih- 
res Gewerbes kommt dem israelitischen Handwerker nur, wenn 
und so lange er sein Handwerk selbst betreibt, zu Statten, 
c) Ein dingliches Wirthschaftsrecht oder eine Apotheke kann 
ein Israelit nur in Orten, in welchen zuvor schon Juden 
ansäßig sind, und selbst in diesen Orten nur in dem Fall er- 
werben, wenn je auf ein solches Gewerbe, das ein Jude 
besitzt, in demselben Orte wenigstens ein zweites gleicher Art 
von einem Christen betrieben wird.

Art. 25. Vorbehalt wohlerworbener Rechte. 
Auf diejenigen Israeliten, welche schon vor der Verkündigung 
des gegenwärtigen Gesetzes das volle Unterthanenrecht durch 
ihre Geburt oder durch besondere Aufnahme erlangt haben, so 
wie auf deren Kinder und Nachkommen finden die Beschrän- 
kungen des nachstvoranstchenden Art. 24. keine Anwendung.

Art. 26. Strafe des Mißbrauchs der Befug- 
niß zum Großhandel. Der Israelit, welcher die gejetz- 
liche Befugniß zum Großhandel zu einem unbefugten Detail- 
handel oder zum Schacherhandel mißbraucht, wird im ersten 
Uebertretungsfalle mit einer Geldbuße von, 10 st. bis 75 st., 
im Wiederholungsfälle aber mit einer wenigstens vierzehntä- 
gigen Freiheitsstrafe belegt.

Art. 27. Erwerb von Liegenschaften., Der 
Israelit kann Häuser und liegende Güter, seien es einzelne 
Stücke oder geschlossene Höfe, auch Lehengüter jeder 2(rt zur 
eigenen Bewirthschaftung erwerben. Die mit dem Gutsbesttz 
etwa verbundenen Patronattechte, Gerichtsbarkeits- und Po- 
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lizeirechte können, so lange sich das Gut in dem Besitz eines 
Israeliten befindet, nicht ausgeübt werden; die auf den Be- 
sitz jener Rechte ruhenden dinglichen Verbindlichkeiten hat 
derselbe dessen ungeachtet unmangelhaft zu erfüllen.

Art. 28. Verbot des Güterhandels. Der Erwerb 
liegender Güter zum Wiederverkauf ist dem Israeliten verbo- 
ten. Er darf daher ein erkauftes Gut erst, nachdem er das- 
selbe zuvor drei Jahre lang selbst bewirthschaftet hat, wieder ver- 
kaufen oder verpachten. Eine Ausnahme hievon findet bei 
denjenigen Gütern, die er als Gläubiger im Gante zum Bc- 
Huf seiner Befriedigung oder im Wege gerichtlicher Exekution 
unmittelbar an sich bringt, außerdem aber nur mit befonde- 
rer Genehmigung der Kreisregierung statt. Bei Kaufen und 
Verkaufen liegender Güter unter Christen, so wie bei der Eigen- 
machung von Falllehen eines christlichen Besitzers ist "dem 
Israeliten jede Theilnahme als Unterhändler, Bevollmächtig- 
ter, Mäkler oder Bürger bei Gefängnißstrafe und bei dop- 
pelter Erstattung des bedungenen oder erhaltenen Vortheils 
an den Anbringer verboten.

Art. 29. Erwerb von Grundgefällen. Der Kauf 
und Verkauf von Grundgefällen ist den Israeliten gestattet. 
Auf die mit dem Besitze derselben etwa verbundenen Patro- 
natsgerichtsbarkeits- und Polizeirechte finden die Bestimmun- 
gen des Art. 27. Anwendung.

, Art. 30. Aufnahme in die Zünfte. Jeder einher- 
mische Israelit ist auf sein Ansuchen unter Beobachtung der 
gesetzlichen Erfordernisse, als Mitglied einer Zunft oder In- 
nung aufzunehmen. Derjenige, welcher sich in die Aufnahme 
in die kaufmännische Innung meldet, hat seine Befähigung 
entweder durch die ordentliche Prüfung oder durch eine we- 
nigstens siebenjährige Vorbereitung (als Lehrling und Gehülfe) 
nachzuweifen.

Art. 31. Fürsorge für die Erlernung ordent- 
lieh er Gewerbe. Die Ortsvorsteher und Bezirksämter 
haben °auf jede Weife (durch Ermahnung der Aeltern und 
Vormünder, durch Aufsuchung von Lehrmeistern, durch Bil- 
düng von Unterstützungsvereinen u. s. w.) dahin zu wir- 
ken, daß die israelitischen Knaben, sobald sie das vierzehnte 
Lebensjahr zurückgelegt haben, der Erlernung ordentlicher Ge- 
werbe gewidmet werden.

Art. 32. Beschränkung des Schacherhandels. 
Dem Israeliten, welcher kein ordentliches Gewerbe erlernt
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hat, sondern ausschließend oder tbeilwcise dem Schacherhandel 
sich widmen will, wird die Ansäßigmachung und Verehelichung 
erst nach zurückgelegtem fünfund dreißigsten Jahre gestattet. 
Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung a) auf 
diejenigen, welche' bei Erscheinung dieses Gesetzes das zwan- 
zigste Jahr schon rurückgelegt hatten, und b) auf diejenigen, 
welche in den nächsten vier Jahren nach Erscheinung des 
Gesetzes unter das königliche Militär ausgehoben werden.

Art. 33. Fortsetzung. Dem israelitischen Jüngling, 
welcher bis zu der Aushebung in seiner Altersklasse kein ordent- 
liches Gewerbe erlernt, noch auch den Wissenschaften mit Er- 
stehung der akademischen Vorprüfung sich gewidmet hat, kommt, 
im Fall er durch die gesetzliche Ordnung zur Einreihung unter das 
Militär bezeichnet wird, die Wohlthat der Stellung eines Er- 
satzmannes nicht zu Statten.

Art. 34. Fortsetzung. Dem Israeliten, der weder 
in dem vollen Genusse des Bürgerrechts steht, noch durch den 
Feldbau oder einen andern ordentlichen Erwerb unter gänz- 
lichen Verzicht auf die im Art. 36. genannten Erwerbsarten 
seine Nahrung^ gewinnt, kommt für alle nach der Verkündi- 
gung dieses Gesetzes entstandenen Forderungen an nicht wech- > 
selfähige Christen die Beweisführung durch die Unterschrift des 
Schuldners in Schuldscheinen, Quittungen, Abrechnungen 2c., 
ober durch ein der gerichtlichen Einklagung der Schuld voran- 
gegangenes Bekenntniß desselben nicht zu Statten. Es hat 
vielmehr derselbe, so wie jeder dritte Inhaber der Forderung, 
er sei Christ oder Jude, Inländer oder Ausländer, durch an- 
dere Mittel den Beweis herzuftellen, daß der Schuldner die 
Summe der Forderung wirklich und vollständig erhalten habe. 
Die Thatsache, daß ein Israelit zur Zeit der Entstehung der 
Forderung der vorstehenden Beschränkung nicht unterworfen 
gewesen (im vollen Genusse des Bürgerrechts der im Betrieb 
eines ordentlichen Gewerbes gestanden) sei, ist von dem Israeliten 
nöthigenfalls durch ein vom Gemeinderathe seines Wohnortes 
ausgestelltes und vom Oberamte beglaubigtes Zeugniß nach- 
zuweisen.

 Art. 35. Fortsetzung. Auf den Israeliten, der sich ׳
weder den Wissenschaften, noch dem Feldbau, noch einem or- 
deutlichen Gewerbe gewidmet hat, findet die oben (Art. 5.) 
ausgesprochene Gleichstellung in Absicht auf die Beweiskraft 
der Zeugnisse nicht unbedingt ihre Anwendung. Es bleibt 
vielmehr die Beurtheilung der Glaubwürdigkeit seines Zeug- 



461)

m'sses dem besonderen Ermessen der zuständigen Gerichtsstelle 
überlassen.

Art. 36. Nähere Bezeichnung des Schacher« 
Handels. Zu den ordentlichen Erwerbszweigcn, welche den 
Israeliten von den in den Artikeln 10, 13, 16, 17, 18, 
32 — 35. festgesetzten Beschränkungen befreien, werden nicht 
gezählt: 1) der Hausirhandel, 2) der Trödelhandel, der in 
dem Kauf und Verkauf alter Waaren besteht, 3) das Lei- 
hen auf Faustpfänder, 4) die Mäklerei jeder Art, wofern 
nicht der Israelit, der sie treibt, obrigkeitlich dazu ausgestellt 
ist, und 5) das sogenannte Viehverstellen.

Vierter Titel«

Bestimmung über die Ehe und Familienver- 
hältnisse.

A r t. 37. H e i r a t h s e r l a u b n i ß. Zu der Verehelichung 
eines Israeliten wird besondere Erlaubniß des Bezirksamtes, 
zu welchem sein Wohnort gehört, erfordert. Ohne diese Er- 
laubniß ist den Rabbinen sowohl die Verkündigung als die 
Trauung bei (strafe verboten. Die Trauung darf nur durch 
den zuständigen Rabbinen vorgenommen werden.

Art. 38. Verkündigung der Ehen. Der kirchli- 
chen Trauung muß die Verkündigung an drei Sabbathen in 
den Synagogen der Kirchengemeinden, welchen der Bräuti- 
gam und die Braut angehören, vorangehen.

Art- 39. Ehe Hindernisse. Die nach den Gesetzen 
des Königreichs bestehenden Eheverbote finden auch auf die 
Israeliten ihre Anwendung.

Art.40. Gerichtsbarkeit in Ehesachen. DieGerichts- 
barkeit in Ehesachen der Israeliten steht den ehegerichtlichen 
Senaten der Gerichtshöfe zu, welche bei ihren Entscheidungen 
die Religionsgrundsätze und Ritual-Gesetze der Juden zu be- 
rücksichtigen und in Anstandsfällen das Gutachten eines israeliti- 
schen Gottesgelehrten einzuziehen haben. Der erste Versöhnungs- 
versuch in dergleichen Ehestreitigkciten ist durch den ersten Orts- 
Vorsteher und den zuständigen Rabbinen vorzunehmen.

Art. 41. Vermögensverhaltnisse der Ehegat- 
ten; Erbfolge; Fürsorge für diePfleglinge. Die 
allgemeinen 'Landesgesetze über die Vermögensverhältnisse der 
Ehegatten, über die eheüche Errungenschaftsgesellschaft, über ver- 
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tragsmaßige, testamentarische und gesetzliche Erbfolge, über die 
Aufnahme von Zubringensinventarren, Theilung der Verlassen- 
schäft des Verstorbenen, und Fürsorge für die Minderjährigen 
und für Andere, welche eines Vormundes bedürfen, finden 
auch bei den Israeliten ihre volle Anwendung. Das ordent- 
liche Waisengericht des Wohnorts ist für die Aufnahme der 
Inventuren, Eheverträge, Theilungen und Vermögensüberga- 
den, für die Einleitung zu Bestellung der Vormünder und 
für die Aufsicht über die Verwaltung des pflegeschafltichen Ver- 
mögens die zuständige Stelle. Die Pfleger sind zunächst aus 
den israelitischen Glaubensgenossen zu nehmen. Die früher 
errichteten Privatinventuren und Privateheverträge der zur Zeit 
der Verkündigung dieses Gesetzes in der Ehe lebenden Jsrae- 
liten sind den zuständigen Waisengerichten zur Solennisirung 
vorzulegen.

Zweite Abtheilung.

Von dem Schulwesen der Israeliten.

Art. 42. Pflicht des Schulbesuchs. Die israe- 
!!'tischen Aeltern und Pfleger sind bei Strafe verbunden, ihre 
Binder und Pfleglinge beider Geschlechter vom zurückgelegten 
sechsten bis zum zurückgelegten vierzehnten Lebensjahr in öffent- 
liehen Schulen unterrichten zu lassen. Eine Ausnahme hie- 
von findet nur für diejenigen Kinder statt, welche durch ge- 
setzlich befähigte Hauslehrer (Art. 46.) einen vollständigen 
Schulunterricht erhalten. Es sind jedoch diese Kinder zu den 
periodischen öffentlichen Prüfungen in der Ortsschule jedesmal׳ 
beizuziehen.

Art. 43. Errichtung israelitischer Elementar- 
schulen. Jede israelitische Kirchengemeinde ist befugt, eine 
besondere öffentliche Elementarschule für ihre Kinder zu errich- 
ten, wenn sie für die Gehalte der Lehrer, deren Betrag nach 
dem für die christlichen Schulen bestehenden Maßstab bestimmt 
wird, und für die übrigen Schulbedürfnisse Sicherheit leistet. 
Der Schullehrer wird von der Staatsbehörde nach vorher 
erstandener Dienstprüfung ernannt, und auf den Gehorsam 
gegen die Staatsgesetze, und daß er im Widerspruche mit die- 
sen nichts lehren oder zulassen wolle, verpflichtet. Er muß 
das würtembergische Unterthanenrecht und die für den Ele- 
mentarlehrer überhaupt erforderliche Bildung besitzen. _ Die 
Entlassung eines Schullehrers kann aus hinlänglichen Ursachen 
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von derselben Staatsbehörde verfügt werden, welche denselben 
ernannt hat.

Art. 44. Staatsaufsicht über die israelitischen 
Schulen. Die israelitischen Schulen unterliegen der Aufsicht 
und der periodischen Visitation der Staatsbehörde. Die Schul- 
gesetze und der Lehrplan bedürfen der Bestätigung derselben.

Art. 45. Besuch der allgemeinen Ortsschule. 
In Orten, in welchen keine israelitische Elementarschule besteht, 
sind die israelitischen Kinder zum Besuch der allgemeinen Orts- 
schule, und wo deren mehrere solche bestehen, der von der 
Schulbehörde hiezu bezeichneten Schule gleich den Kindern der 
übrigen Einwohner, und zur Theilnahme am gesammten Un- 
terricht mit Ausnahme der Religionslehre anzuhalten. Die 
Israeliten sind in diesem Falle in Hinsicht auf die Leistungen 
an Schulgeld, Schulhaus-Baukosten 2c. den übrigen Orts- 
einwohnern gleich zu behandeln. Wenn jedoch bei eurer Orts- 
schule durch den erstmaligen Hinzutritt der israelitischen Kin- 
der die Anstellung eines weitern Lehrers oder die Erweiterung 
des Schulgelasses nöthig wird, so haben die israelitischen Orts- 
cinwohner an den hiedurch entstehenden Kosten einen ange- 
messenen Voraus zu übernehmen, dessen Betrag in Erman- 
gelung gütlicher Uebereinkunft von der Regierungsbehörde zu 
bestimmen ist. Das Schulgeld für die Armen wird nach 
der Vorschrift des Art. 21. aufgebracht.

Art. 46. Hauslehrer. Als Hauslehrer, namentlich 
für den Religionsunterricht, dürfen nur solche gebraucht wer- 
den, welche Die Prüfung der zuständigen Staatsbehörde er- 
standen haben, und mit einem Befähigungszeugnisse dersel- 
bei! sich ausweisen können.

Art. 47. Transitorische Bestimmung. Die be- 
stehenden israelitischen Privatschulen sind binnen Jahresfrist 
nach Erscheinung des Gesetzes entweder in öffentliche Schulen 
urnzubilden oder aufzulösen.

Dritte Abtheilung.

Von dem Kirchenwesen der Jsraeliterr.

Art. 48. Religionsfreiheit. Den israelitischen Glau- 
bensgenossen ist die Ausübung ihrer Religion im Königreiche 
nicht nur mittelst der Hausandacht, sondern auch mittelst 
öffentlicher Versammlungen zu gemeinschaftlichenr Gottesdienste 
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in den Synagogen unter den hienach folgenden Bestimmun- 
gen gestattet.

Art. 49. Bildung eigener Kirchengemeinden. 
Für den Zweck der gemeinschaftlichen Gottesverehrung verei- 
nigen sich die inländischen Israeliten zu gewissen Kirchenge- 
meinden, deren jede ihre eigenen Kirchenvorstcher und ihre 
Synagogen hat. Jeder im Königreich ansäßige Israelit muß 
Genosse einer solchen Kirchengemeinde seyn. Die Bildung 
und Eintheilung der Kirchengemeinden geschieht nach vorgan- 
giger Vernehmung der Israeliten durch die Staatsbehörde.

Art. 60. Erfordernisse dazu. Zur Errichtung einer 
solchen Gemeinde wird erfordert, daß die Bestreitung ihrer 
kirchlichen Bedürfnisse, insbesondere angemessener Gehalte für 
die anzustellenden Religionsdiener, sei es durch Ausmittelung 
besonderer Kirchenfonds, oder durch Anordnung regelmäßiger 
Beitrage der Kirchengenossen, sicher gestellt sei.

Art. 61. Religionsdiener. Der Gottesdienst in 
der Synagoge muß unter der Aufsicht und Leitung eines israe- 
litischcn Gottesgelehrten (Rabbinen) stehen. Ist der Nab- 
bine für mehrere Kirchengemeinden gemeinschaftlich angestellt, 
so hat er in der Leitung des Gottesdienstes unter den Syn- 
agogen seines Bezirks regelmäßig zu wechseln. Der Gehalt 
des Rabbinen wird, so weit nicht hiefür besondere Stif- 
hingen in dem Bezirke bestehen, aus der israelitischen Zen- 
tral-Kirchenkasse abgereicht, an welche dagegen die besondern 
Beiträge der Kirchengemeinden zu dem Nabbinatsgehalte zu 
entrichten sind.

Art. 52. Anstellung des Rabbinen. Der Nab- 
bine wird auf Vorschläge der israelitischen Kirchen - Oberbehörde 
von der Staatsregierung ernannt. Zu seiner Befähigung ist 
erforderlich, 1) daß er nicht blos die mosaische Theologie, 
sondern auch die allgemeinen Vorbereitungswissenschaften, und 
zwar die letztem auf einer Universität nach erstandener Vor- 
Prüfung studirt und hierüber gute Zeugnisse aufzuweisen habe, 
und 2) daß er bei der von der Staatsbehörde angeordneten 
Prüfung als fähig gefunden worden sei. Nach seiner Ernen- 
nung wird er auf den Gehorsam gegen die Staatsgesetze, und 
daß er im Widerspruche mit diesen nichts lehren oder zulassen 
wolle, verpflichtet. Die Entlassung eines Rabbinen kann nur 
aus hinlänglichen Ursachen von der Staatsbehörde, welcher 
die Bestätigung desselben zukommt, verfügt werden. Das 
Amt eines Schächters oder irgend ein anderes Nebenamt kann 
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er nicht bekleiden; auch der Gewerbe hat er sich, gleich den 
christlichen Kirchendienern, zu enthalten.

Art. 63. Beste llung des Vorsängers. Bei jeder 
Kirchengemeinde, welche nicht für sich allein, sondern in Ver- 
bindung mit andern Gemeinden einen Rabbinen hat, ist ein 
Vorsänger anzustellen. In Orten, in welchen eine öffentliche 
israelitische Schule besteht, ist die Stelle des Vorsängers in 
der Regel mit der des Schullehrers, nach dem Ermessen der 
Staatsbehörde zu verbinden. Findet keine solche Verbindung 
statt, so wird der Vorsänger von der Kirchengemeinde ge- 
wählt, jedoch erst nach vorgängiger Prüfung durch die Staats- 
behörde zur Ausübung seines Amtes zugelassen. Er kann 
von der israelitischen Kirchen -Obcrbehörde zu jeder Zeit wie- 
der entlassen werden.

Art. 64. Religionsbildung. Neben dem bisherigen 
Gottesdienste hat der Rabbiner, oder wenn dieser in der Ge- 
meinde nicht anwesend ist, nach dessen Anleitung der Vorsan- 
ger, an jedem Sabbath einen Vortrag über die Vorschriften 
der Religion und der Sittenlehre zur Erbauung der Erwach- 
senen, und eine katechetische Erklärung jener Vorschriften zum 
Unterricht der israelitischen Jugend, beides in deutscher Spra- 
che und in öffentlicher Synagoge zu halten. An beiderlei 
Vorträgen haben auch die (verheiratheten sowohl als unver- 
heiratheten) Frauenspersonen Theil zu nehmen.

Art. 66. Fest- und Sabbathtage. Der Israelit ist 
schuldig, auch an seinen Fest- und Sabbathtagen auf Verlan- 
gen vor der Obrigkeit zu erscheinen. Er ist jedoch an diesen 
Tagen nur in dringenden Fällen vorzuladen. Von der per- 
sönlichen Leistung der Staats- und Gemeinde-Frohnen an 
jenen Tagen ist der Israelit, Nothfälle ausgenommen, frei- 
zulassen; er ist jedoch verbunden, entweder einen Ersatzmann 
zu stellen, oder seinen Dienst in der Folge nachzuholen (Ge- 
setz über das Gemeinde-, Bürger- und Beisitz-Recht Art. 64).

Art. 66. Kirchenvorfteher. Zur Ausübung der 
Kirchenzucht und zu Besorgung anderer die ganze Kirchenge- 
meinde angehender Geschäfte soll bei jeder Gemeinde ein Vor- 
fteheramt bestehen, das neben dem Rabbinen und seinem 
Stellvertreter, dem Vorsänger, wenigstens drei Beisitzer zahlt, 
die von der Gemeinde aus ihrer Mitte gewählt, und dem 
Oberamt, in dessen Bezirke die Synagoge sich befindet, zur 
Bestätigung angezeigt werden. Das Vorsteheramt ist befugt, 
gegen die einzelnen Kirchengenossen Verweise und Geldbußen 
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der Kirchengemeinde zufließcn, zu erkennen. Der Kirchenbann, 
so wie die Geltendmachung irgend einer Folge desselben ist 
bei schwerer Strafe verboten. Jeder andern Art von Ge- 
richtsbarkeit, so wie jeder Einmischung in bürgerliche Ange- 
legenheiten der Israeliten, hat sich sowohl der Rabbine als 
das Vorsteheramt bei Strafe zu enthalten.

Art. 57. Oberbehörde. Die Aufsicht und Leitung 
über das ganze israelitische Kirchen- und Armenwesen wird 
einer von der Regierung zu bestellenden Oberbehördc übertra- 
gen, welche aus einem Regierungskommissar und wenigstens 
vier israelitischen Beisitzern bestehen soll. Diese Behörde hat 
insbesondere auch für die Feststellung von Normen zu Auf- 
bringung der Mittel für die Kirchen- und Armenbedürfnisse 
zu sorgen. Zur Berathung wichtigerer Angelegenheiten kann 
die Oberbehörde sich durch Beiziehung eines oder mehrerer 
der im Königreiche angestellten Rabbinen verstärken.

Art. 58. Bildung von Kirchenfonds. ZurSiche- 
rung der besondern Kirchen-, Schul- und Armcnbedürfnisse 
der Israeliten, insbesondere auch zu Unterstützung junger Jsrae- 
liten, welchen es, um zu den ordentlichen Gewerben überzu- 
gehen, an den erforderlichen Mitteln fehlt, wird, unter Bei- 
ziehung der etwa schon hiezu vorhandenen Fonds, darauf Be- 
dacht genommen, allmalig a) bei jeder Kirchengemeinde ei- 
nen Fonds für die örtlichen Zwecke, und b) einen Zentral- 
fonds für die allgemeinen Zwecke und insbesondere für die 
diesem Fonds obliegenden Gehalte der Rabbinen (Art. 51.) zu 
bilden. Die Quellen zu diesem Fonds haben die israelitischen 
Kirchengemeinden, unter Benützung dessen, was der Israelit 
schon vermöge seiner Religionsgrundsatze für milde Zwecke zu 
verwenden hat, auszumitteln. Auch sind die wohlhabenden 
Israeliten im Königreiche bei Vollziehung dieses Gesetzes zu 
Beiträgen und Stiftungen aufzufordern.

Art. 59. Personalbeiträge zu diesen Fonds. 
Jeder selbstständig lebende Israelit hat zu dem israelitischen 
Kirchenfonds einen jährlichen Beitrag von sechs Gulden und 
jede für sich lebende israelitische Witwe einen Beitrag von 
drei Gulden zu entrichten. Die Vertheilung dieser Beiträge 
zwischen den Zentralfonds und den örtlichen Fonds bleibt dein 
Ermessen der Negierung überlassen.

Art. 60. Umlage des weitern Bedürfnisses 
des Zentralfonds. Das weitere Bedürfniß, welches der 
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Zentralfonds zu den ihm obliegenden Leistungen nöthia hat, 
wird von der israelitischen Kirchen-Oberbehörde auf die sammt- 
lichen israelitischen Kirchengemeinden umgelegt.

Art. 61. Verwaltung der Kirchenfonds. Die 
örtlichen Kirchenfonds werden von dem Vorsteheramt unter der 
Aufsicht des betreffenden Oberamts, welches die Jahrsrech- 
nung zu prüfen und abzuhören hat, verwaltet. Die Verwal- 
tung des Zentralfonds steht der israelitischen Kirchen-Oberbe- 
Hörde unter der Aufsicht des Staates zu.

Art. 62. Transitorische Bestimmung. Borste- 
hende Bestimmungen werden auch auf die bereits bestehenden 
Synagogen angewendet. Jede Synagoge, die bei der neuen 
Bildung der israelitischen Gemeinden von der zuständigen 
Staatsbehörde nicht die Bestätigung erhalt, wird aufgehoben, 
jede weitere Versammlung in derselben ist verboten, und es 
sind die Israeliten in solchen Orten lediglich auf die einfa- 
che Hausandacht beschrankt. Auch müssen spätestens nach 
Verfluß von fünf Jahren die zu bildenden Rabbinats- und 
Vorsängerstellen mit Männern, welche die vorgeschriebene Prü- 
fung erstanden haben, besetzt sein. Diejenigen der hisheri- 
gen Rabbinen und Vorsänger, welche diese Prüfung nicht er- 
stehen, werden nach Ablauf dieser fünf Jahre auf ihren Stel- 
len nicht mehr geduldet. * •

Die Bestimmungen der Axt. 1 — 41. treten mit der Ver- 
kündigung des gegenwärtigen Gesetzes in Wirksamkeit. Zum 
Vollzüge der übrigen, das israelitische Kirchen und Schulwe- 
sen betreffenden Vorschriften (Art. 42—62.) wird demnächst 
besondere Anordnung getroffen werden.

Unser Minister des Innern ist mit der Vollziehung die- 
ses Gesetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den Lösten April 1828.

Wilhelm.

Der Minister des Innern:
von Schmidlin.

 :Auf Befehl des Königs ־\
Der Staats-Sekretär,

Vellnagcl.



HO --------

V. Großherzogthum Baden.
Wir Karl Friedrich von Gottes Gnaden, Großherzog 

zu Baden, Herzog zu Zähringen 2c.
haben durch Unser sechstes Konstitutions-Edikt die Juden unsers 
Staates in den staatsbürgerlichen Verhältnissen gleich gesetzt.

Diese Rechtsgleichheit kann jedoch nur alsdann in ihre volle 
Wirkung treten, wenn sie in politischer unt) sittlicher Bildung 
ihnen gleichzukommen allgemein bemüht sind; damit Wir nun 
dieses Bestrebens sicher werden, und inzwischen ihre Rechts- 
gleichheit nicht zum Nachtheil der übrigen Staatsbürger gerei- 
che; so setzen und ordnen Wir in dieser Hinsicht folgendes:

I.
Kirchliche Verfassung. ׳

Die Judenschaft des Großherzogthums bildet einen eige- 
nen konstitutionsmäßig aufgenommenen Religionstheil unserer 
Lande, der gleich den übrigen unter seinem eigenen angemcs- 
senen Kirchenregiment steht, wie solches weiter unten näher 
bestimmt wird.

II.
Abtheilung in kirchliche Gemeinden..

Er theilt sich in eigene kirchliche Gemeinden, deren jede 
ihre eigene Gemeinde-Synagoge hat, zu welcher ein bestimm- 
ter Theil des von ihren Neligionsgenossen bewohnten An- 
theils desjenigen Staatsgebiets gehört, das Kirchspielsrechte 
genießet. Die Bestimmung behalten Wir uns nach ver- 
nommenem Vorschlag bevor. Bis diese Eintheilung gesche- 
hen ist, gehören die Juden ferner zu derjenigen Synagoge 
im Lande, zu welcher sie sich bis daher hielten; und wo sie 
keiner bestimmten angehörten, sind sie einstweilen der im 
Lande nächstgelegenen zuzurechnen.

III.
Gottesacker.

Jeder Synagogensprengel kann eigene Gottesäcker, die er 
hat, so lange nicht aus polizeilichen Ursachen eine Schließung 
und Verlegung nöthig wird, beibehalten; auch wo er keine,
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öder keine hinlänglich geräumigen oder gelegenen hat, neue, 
auf eigenthümlich erworbenen, von der Polizei dafür zulässig 
erkannten Platzen solche anlegen; muß aber in Absicht ihrer 
Einfassung, der Tiefe der Graber, der Zeit der Beerdi- 
gung u. dgl. nach den allgemeinen Polizeigesetzen sich richten, 
wogegen er auch dafür die gleiche Achtung und den gleichen 
Schutz gegen Beleidigungen zu erwarten hat, ben andere 
kirchliche Begräbnißstätten lanbesverfassungsmäßig genießen.

IV.
Bisherige eigene Gemeindeschulden.

Die Schulden, welche den einzelnen, jüdischen Gemein- 
heiten bisher und bis zum Eintritt der Kraft dieses Gesetzes 
oblagen, bleiben ihnen auch ferner allein zur Last, sie mögen 
vorhin aus, kirchlichen oder bürgerlichen Lebensverhaltnissen er- 
wachsen sein, und müssen von denen, welchen sie oblagen, 
durch desfalsige besondere Umlagen gedeckt, und sobald es 
füglich geschehen kann, getilgt werden, wogegen sie auch an 
der Tilgung aller Schulden der christlichen Gemeinden bis auf 
jenen Tag keinen Theil zu nehmen, noch an den Umlagen, 
welche zu deren Tilgung. beliebt werden, auch nach angetre- 
tenem Gemeinde- oder Schutzbürgerrecht, irgend etwas wei- 
teres zu tragen haben, als was etwa nach der Natur der 
Umlagen verhaltnißmaßig ihren besitzenden oder erwerbenden 
Liegenschaften oder Gewerben zufalll.

V.
Künftige Gemeindeschulden.

Künftig können einige jüdische örtliche Gemeindeschulden 
nicht entstehen, da für ihre kirchlichen Bedürfnisse alle Spreu- 
gel der ganzen Provinz zusammen einstehen müssen, und dar- 
aus also jüdische Provinzschulben erwachsen; und da in allen Ver- 
Haltnissen, die das bürgerliche Leben betreffen, sie mit den 
christlichen Gemeinde- oder Schutzbürgern des Orts, dem sie ange- 
hören, eine unzertrennte Gemeinde ausmachen, und sie in allen 
geeigneten Vorfällen gleich diesen durch die Gemeindekasse in 
gemeinen Leistungen und Geldaufnahmen «icht begriffen und 
vertteten werden müssen.

VI.
Unvermischbarkeit der wechselseitigen Kirchen- 

Kassen.
Die jüdische kirchliche Gesellschaft des Landes hat auf des- 

sen bisherige Kirchenkassen und auf die christlichen milden
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Stiftungen keinen Anspruch, da solche der christlichen Kirche 
überhaupt, und jenen Konfessionen, denen sie besonders an- 
gehörten, ungeschmälert vorbehalten bleiben, wogegen ihnen 
ihre jetzigen und künftigen Kirchenkassen und Stiftungen, ohne 
irgend eine Theilnahme anderer Religionsgenossen, zur eig- 
neu Leitung, Verwaltung und Bewendung verbleiben.

VII.
Hülfskassen.

Da das Armenwesen von jeher hauptsächlich als Anhang 
des Kirchenwesens behandelt worden, und sowohl wegen ge- 
theilt bleibenden Stiftungsmitteln als auch wegen der man- 
cherlei eigenen religiösen Verpflichtungen, welche die Juden 
desfalls auf sich haben, abgesondert bleiben muß, so haben 
dieselben ihre Armen, Waisen und Kranken allein zu versor-- 
gen, und können desfalls von den Christen andere als frei- 
willige Beiträge oder Gnadenzuschüsse des Staats, wie er sie 
andern armen Ortssassen auch verwilligt, nicht erwarten, wo- 
gegen sie auch zu den christlichen Armenversorgungsanstalten, 
an denen sie nicht mitgenießen, beizusteuern, nicht angehalten 
werden mögen. Falls jedoch eine jüdische Gemeinde an einer 
gemeinschaftlichen Armen - oder Kranken - Versorgungsanstalt 
Theil nehmen will, so stehet ihr solches gegen Leistung der ver- 
hältnißmäßigen Beiträge frei, in sofern die ältern Interessen- 
ten dieser Anstalt, welche ein Einwilligungsrecht haben, hier 
einwilligen, und die Ordmmg der innern Einrichtung keine 
Störung leidet.

VIII.
Theilnahme an öffentlichen Anstalten.

An jenen öffentlichen Anstalten, die wegen Mangel oder 
Unzulänglichkeit eigener Stiftungsmittel aus allgemeinen Lan- 
desumlagen unterhalten werden müssen, haben sie gegen Mit- 
Übernahme der Umlagen auch den Mitgenuß zu erwarten, je- 
doch ohne wegen ihrer Religion eigene Einrichtung darin for- 
dem zu können, für welche sie vielmehr, wenn sie nöthig wür- 
den, aus ihren besondern Mitteln zu sorgen haben.

IX.
Eigene Umlage.

Ihre besonderen Mittel, woraus sie die Erfordernisse ih- 
res Kirchenregiments, ihres Gottesdienstes und ihrer Armen-
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Versorgung zu bestreiten haben, sind in eigenen, auf sie nach 
dem Vermögensvcrhältnisse zu machenden Umlagen zu suchen, 
die jedoch nicht ohne Genehmigung der obersten Staats-Be- 
Hörde jährlich ausgeschlagen werden dürfen.

X.

Theilnahme an allgemeinen Schulen.

Bis dahin, daß einst aus ihrer Mitte hinlänglich gebil- 
dete Männer zur guten Führung eines politischen. Schulamts 
werden aufgewachsen sein, und ihnen alsdann eigene Land- 
schulanstalten bewilligt werden können, sollen sie für Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Sittenlehre und Aufsätzemachen, auch 
für Geographie und Geschichte, wo diese gelehrt werden, mit 
und neben den christlichen Ortskindern die Ortsschulen besu- 
chen, und das Schulgeld, gleich Christenkindern, dahin einreichen, 
dagegen auch an den Prämien und andern Vortheilen Theil 
nehmen. Ortsvorgesetzte und Schullehrer sind dafür verant- 
wörtlich, daß die Judenkinder zu gleicher Reinlichkeit, Ord- 
nung und Anständigkeit, wie die Christcnkinder, angewöhnt 
werden, daß ihnen aber auch weder von diesen noch vom Leh- 
rer selbst eine geringschätzende oder gar zu beleidigende Be- 
Handlung widerfahre.

XL

Wahl zwischen verschiedenen Ortsschulen.

Wo zwei Ortsfchulen sind, die sich nach dem Geschlechte 
theilen, da muß auch der Schulbesuch der jüdischen Kinder 
nach dieser Theilungs-Regel sich richten, wo sie aber nach 
andern örtlichen Verhältnissen getheilt sind, da. soll für das 
erste, bis etwa bewegende Ursachen zu einer bestimmten Ein- 
!Heilung eintreten, den jüdischen Aeltern frei stehen, in welche 
Schule sie ihre Kinder schicken wollen; nur können die, wel- 
che einmal der einen Schule übergeben sind, nicht willkühr- 
lich aus ihr heraus, und in die andere Ortsschule eintreten, 
sondern es werden dazu solche Ursachen erfordert, welche 
von der Schulpolizei-Behörde geprüft und erheblich befunden 
worden sind. Aus keinen andern Gründen können sie aus- 
geschlossen werden, als aus den nemlichen Ursachen, welche 
bei den Christenkindern statt finden, mit denen sie auch durch- 
aus der gleichen Schulzucht unterliegen.
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XII.
Hauslehrer.

In Absicht der Annahme der Hauslehrer gilt ihnen al- 
les das, was unter gleichen Umständen den christlichen Staats- 
bürgern gestattet ist, wozu sie jedoch, sie mögen jüdische oder 
chrißliche Lehrer wählen, keine andere nehmen können, als 
solche, die von der allgemeinen dazu bestimmten Behörde 
über ihre Fähigkeit zum politischen Unterricht geprüft und zu- 
lässig erfunden worden sind.

XIII.
Religions-Unterricht.

Gleichwie die Judenkinder in den Landsschulen von den 
christlichen Religionsstunden befreit bleiben, und deßwegen 
in jenen Schulen, wozu Juden hinzutreten, diesem Religions- 
unterricht solche Zeiten und Stunden angewiesen werden mül- 
sen, für welche die Judenkinder ohne Anlaß zu Unordnungen 
entlassen werden können; so muß dagegen von der jüdischen 
Behörde gesorgt werden, daß sie einen hinlänglichen und zweck- 
mäßigen Unterricht in ihrer Religion erhalten.

XIV.
Vorschriften für den Unterricht überhaupt.

Der Inhalt ihres Unterrichts für die Kinder, so wie jener 
in ihren gottesdienstlichen Versammlungen für dw Erwachse- 
nen muß Sittlichkeit, allgemeine und besondere Nächstenliebe, 
Unterwürfigkeit unter die Staatsgewalt, und bürgerliche Ord- 
nung nach den reinen Grundsätzen aus Moses und den Pro- 
pheten cinscharfen, auch über ihre Zeremonien und Gebräuche 
jene Aufklärung geben, wodurch sie mit allen bürgerlichen 
Pflichten für Krieg und Frieden, eben so verträglich werden, 
als sie es damals waren, wo die Nation noch einen eige- 
nen Staat bildete.

XV.
.Kirchliche Versammlung ׳
Ihre kirchlichen Zusammenkünfte müssen öffentlich in den 

-dazu gewidmeten Synagogen zu den dazu bestimmten Zeiten, 
oder wenn eine außerordentliche Versammlung nöthig wird, 
nach vorheriger Anzeige an den Ortsvorstand geschehen, da- 
mit dieser für Ruhe, Ordnung und Stille wachen könne, da 
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er sie gleich andern erlaubten kirchlichen Versammlungen ge- 
gen alle Störung kräftigst zu schützen hat. In ihren Gottes- 
diensten haben sie sowohl die gewöhnliche Fürbitte für den 
Regenten und dessen ganzes Haus, als jene Gebete, die je- 
weils außerordentlich verlangt werden, in der ihrer Religion 
gemäßen Art abzulegen.

XVI.
Höhere Schul- und Studienbildung.

Diejenigen aus ihnen, welche für künftigen Lebensbedarf 
einer wissenschaftlichen Bildung bedürfen, müssen die Mittel- 
schulen durchaus unter gleichen Rechten und Lasten wie Ehri- 
stenkinder, unter solchen Umständen besuchen, unterliegen auch, 
soweit sie die weltlich höheren Studien ergreifen, in Absicht 
der Beziehung der hohen Landesschulen gleichen Gesetzen; so- 
fern sie sich aber zu Lehrern ihrer Religion bilden, bleibt die 
besondere Anordnung, wie sie sich dazu befähigt haben׳, in Be- 
Ziehung auf den §. 38. dieser Verordnung noch vorbehalten, 
andern Wir unserm Ministerium des Innern andurch 
auftragen, desfalls das Erforderliche durch die Behörden vor- 
bereiten zu lassen, und uns binnen drei Monaten vorzu- 
legen.

XVII.
Berufs-Wahl.

Diejenigen, welche sich nicht den höhern Studien widmen 
und zu ihnen sich eignen, müssen gleich den Christenkindern nach 
vollendeten Schuljahren zu irgend einer ordentlichen Lebens- und 
Werufsart im Staat, im Landbau oder in Gewerben aller Art 
nach den dafür allgemein bestehenden Regeln angezogen 
und gebildet werden. Wo Zünfte oder Meister sich unterstehen 
würden, hierin Hindernisse in den Weg zu legen, da ist die 
Polizeiobrigkeit verantwortlich durch strengen Vollzug des Saz- 
zes 23. Litt. c. und Satzes 24. Litt. k. im IV. Konstitutions- 
Edikte jene ordnungswidrigen Anmaßungen zu erledigen.

XVIII. .
Gemeinde- und Bürgerrechts-Erfordernisse.

Niemand von jenen, welche dermalen noch nicht voll ein 
und zwanzig Jahre alt sind, hat künftig Hoffnung zum 
Antritt eines Gemeinde- oder Bürgerrechts, mithin zu einer 
eigenen Niederlassung im Lande gelassen zu werden, er habe 
' 31 
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denn zu einem auch für Christen bestehenden Nahrungszweige 
sich befähiget. Von der Handelsschaft gehöret dazu der Kauf- 
mannshandel, der mit ordentlicher Buchführung, oder durch 
Fabrik - Betreibung, oder in offenen Laden mit einem zur 
Ernährung hinlänglichen Vorrathc in Metall, Leder, Ellenwaaren, 
Spezerei, Wechselgeschäften u. dgl. betrieben wird, so weit sie sich 
wie die Christen ordnungsmäßig dazu befähigen. Ingleichen der 
freie Handel, derjenige nemlich, welcher ohne an eine Erlernung 
oder Befähigung gebunden zu sein, in Landeserzeugnissen an 
Vieh, Wein, Frucht u. dgl. betrieben wird, insofern er mit 
hinlänglichem Verlage begonnen wird, und unter der Verbind- 
lichkeit über Einnahme und Ausgabe gesetzmäßig eingerichtete 
Tagebücher zu führen. Hingegen wird dahin derjenige Noth- 
handel nicht gerechnet, womit sich zeither vorzüglich die jüdi- 
sche Nation aus Mangel der Gelegenheit zu einem freiern Ge- 
werbsfleiße häufig abgegeben hat, und womit sie nur ein un- 
hinlängliches Auskommen gewöhnlich sich erwerben konnte, 
das nachmals sie zu unerlaubter Gewinnsvermehrung geneigt 
machen mußte.

XIX.
Nothhandel.

Zu diesem Nothhandel (auf welchem, er werde von Chri- 
sten oder Juden betrieben, der Verdacht des Wuchers ruhen 
bleibet, und desfalls gesetzliche Fürsorge statt findet) rechnen 
Wir die Mäklerei, da Jemand nur für Ausmittelung und 
Unterhandlung der Ein- und Verkaufs-Gelegenheiten den Zwi- 
schenträger macht, wo sie nicht in einer Handelsstadt zum 
Vortheil des Handels obrigkeitlich aufgestellet ist; die Vieh- 
mäklerei, wohin auch diejenigen Gattungen vom schlechten 
Viehhandel gehöret, da Jemand im einzelnen an einem Platze 
ein Stück aufkauft, um es gleich wieder an einem andern 
loszuschlagen; der Hausirhandel, da Jemand, es sei nun mit 
oder ohne eigenen Kramladen, sein Auskommen auf Herum- 
ziehen zur Feilbietung seiner Waaren berechnet, wobei das 
Beziehen der Märkte allein für ein solches Herumziehen nicht 
anzusehen ist, sondern nur das Herumlaufen in den Orlen 
und Häusern zur Erweckung einer Kauflustigkeit; der Trödel- * 
handel, da Jemand sich mit dem Ein- und Wiederverkauf alter 
Waaren zu nähren sucht; und der Leihhandel, da Jemand 
mit Ausleihung des Geldes im Kleinen auf Faustpfänder, 
oder Handschriften allein oder neben und mit andern vorgc- 
nannten Zweigen des Nothhandels sich beschäftigt.
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XX.
Verfügung über den Nothhandel.

Auf diesen Nothhandel kann künftig Niemand mehr eine 
eigene Niederlassung, sei es auch nur als Schutzbürger, ver- 
langen, der jezt nicht schon das vorgedachte Alter überschrit- 
ten hat, sondern derselbe bleibt nur als Nebengewerbe jenen 
vorbehalten, die wegen Orts- oder eigenen Verhältnissen von 
einem ordentlichen erlernten Gewerbe sich nicht allein nähren 
können, und als Hauptgewerbe denen, welche durch erweis- 
liehe Unfälle außer Stand kommen, einen ordentlichen Lebens- 
beruf zu erlernen, oder den erlernten zu betreiben, jedoch un- 
ter der Beschränkung, daß sie dazu obrigkeitlichen Schein als- 
dann nehmen müssen.

XXL
Erforderniß einer desfallsigen Urkunde.

Diejenigen Juden, welche dermalen im Schutz stehen und 
mit dergleichen Nothhandel sich ernähren, behalten zwar nunmehr 
als Schutzbürger auch das Recht dazu fernerhin, wenn sie 
nicht mittelst rühmlicher Anstrengung ihrer Kräfte und zu 
Unserm besondern gnädigsten Wohlgefallen ein anderes eh- 
renvolleres Gewerbe ergreifen wollen oder können; sie müssen 
aber bis zu dem Zeitpunkte, wo dieses Gesetz in seine Kraft 
tritt, vor ihren unmittelbaren Polizei-Vorgesetzten erklären, ob 

. sie sich mit allen obgenannten Gattungen derselben, oder mit 
welchen. zeither abgegeben haben und ferner abgeben wollen, 
damit diese einen Schein darüber ausstellen, der zu jeder Zeit 
für und wider sie desfalls Urkunde geben möge; dieser soll 
jedoch (da sie seiner Zeit schon ihre Schutzbriefe gelöset haben) 
ihnen unentgeltlich bloß gegen Zahlung des Stempels mit 
sechs Kreuzern gegeben werden.

XXII.
Aufnahmsalter für künftige Betreibung des 

Nothhandels.

Wer noch nicht im Schutz ist, aber doch jenes Alter überschrit- 
ten hat, in welchem er laut des Satzes 18 noch zur Nach- 
holung der Erlernung irgend eines ordentlichen Gewerbes 
schuldig ist, hat zwar, er sei erster, zweiter oder folgender 
Sohn, gleich den christlichen Eingebornen an seinem Geburts- 

31* 
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ort das Recht, auf diejenige Lebensart, wozu er befähigt ist, 
das Schutzbüraerrecht, oder nach Befinden der Befähigung 
das Gemeindebürgerrecht nachzusuchen, jedoch erst wenn er 
das fünf und zwanzigste Jahr zurückgelegt hat, falls er von 
einem ordentlichen Gewerbe, oder Handel fich nähren will, 
und erst wenn er das dreißigste Jahr zurückgclegt hat, falls 
er vom Nothhandel leben will, und in beiden Fällen nur, 
wenn jeder der übrigen in den Bürgerrechtsgesetzen vorgeschrie- 
denen Erfordernisse besonders eine gute, von allem Verdachte 
des Wuchers rein gehaltene Aufführung bei ihm gefunden 
wird.

XXIII.
H eiraths-Erlaubn iß.

Verhelrathen kann sich künftig jeder, der einmal zum Ge- 
meinde- und Schutzbürgerrecht ausgenommen ist, oder ein 
ihm angebornes Bürgerrecht angetreten, Heirathsalter erreicht 
hat, und an sich alle eheordnungsmäßige Rechtserfordernisse 
nachweisen kann, sobald seine Verlobte, wenn sie außer Orts, 
oder wenn gleich im Orte, doch außer der Bürgerrechts-Klasse, 
in welcher er selbst steht, geboren ist, die Aufnahme^ zu sei- 
ner Bürger-Klasse erlangt hat; dabei muß er in Absicht der 
verbotenen Grade der bürgerlichen Trauungserfordernisse, der 
Ehezernichtung und Ehescheidung, der Form und Feierlichkeit 
der Eheverträge, und sonst durchaus in Rechten und Pflichten 
nach der bürgerlichen Eheordnung des Landes behandelt wer- 
den, und sich danach bequemen.

XXIV.
Annahme erblicher Zunamen.

Jeder Hausvater der jüdischen Religion, der nicht jezt 
schon einen auszeichnenden erblichen Zunamen hat, ist schul- 
dig, einen solchen für sich und seine sämmtlichen Kinder, die 
noch in seiner Gewalt sind, anzunehmen, dessen Wahl bei 
ihm steht, jedoch daß er keinen solchen wähle, womit ein 
Eingriff in die Familienrechte Anderer geschehe. Es muß da- 
bei ein jeder sämmtlichen bisher geführten Namen als Vor- 
name beibehalten, und darf keinen ablegen. Diejenigen, wel- 
che schon erbliche Familien - Namen hatten, können mit diesen 
sich begnügen/ oder nach Belieben einen neuen wählen. Alle, 
sie mögen im ersten oder zweiten Falle sein, müssen noch vor 
der Zeit, wo dieses Gesetz in seine volle Kraft tritt, ihre Na- 
menwahl mit Angabe ihres Alters, des Alters ihrer Ehcwei- 
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6er und Kinder, die an dieser Benennung Theil nehmen, 
und deren. bisher geführten Namen, mit Borlegung ihres 
Geburtsscheins, oder anderer dessen Stelle vertretender Urkunde 
zu Protokoll erklären, und davon beglaubte Ausferti- 
gung zur Beurkundung ihres bürgerlichen Standes erheben. 
Desgleichen müssen alle, mit Staatserlaubniß und im Lande 
sich niederlassende jüdische Familienhäupter gleich bei Berich- 
tigung der Bürgerannahme bewirken, oder daß cs zuvor schon 
zufolge der Verfassung ihres Heirathsstandes geschehen sei, 
nachweisen.

XXV.
Kontrakte und letzte Willen.

In allen Kontrakten und letzten Willen unterliegen sie al- 
len, aber auch keinen andern Verpflichtungen, als welche im 
gleichen Falle auch den christlichen Unterthanen obliegen, wo- 
mit es inzwischen nicht die Meinung hat, um etwa wu- 
cherlichcn Unternehmungen freien Spielraum zu schaffen, son- 
dem vielmehr durch die ihnen bewiesene Staatsachtung sich 
anzufeuern,׳diesen desto gewisser zu entsagen.

XXVI.
Zeugenschaft.

In Absicht der Gültigkeit und Glaubwürdigkeit der Zeug- 
nisse zwischen jüdischen und christlichen Zeugnissen findet durch- 
aus kein Unterschied statt: hingegen soll das Zeugniß solcher 
Personen, die sich vom Nothhandel nähren, noch mehr jenes 
solcher Personen, die ohne ein ordentliches Gewerbe im Bet- 
teln und Müßiggänge leben, durchaus, es mag ein solcher Ju- 
de oder Christ sein, für unacht gelten, mithin keine volle 
Glaubenswürdigkeit haben, und der mehr oder mindere Grad 
des ihm beizumessenden Glaubens von dem übrigen sittlichen 
Charakter des Zeugen und seiner Aussagen abhangen.

XXVII.
Eide.

Auch wegen der Haupt- und Neben-Eide tritt jene Gleich- 
stcllung ein; nur mit Ausnahme des Inhalts der Formel 
und der Art der Ablegung, wovon ersterer nach einer dem- 
nächst vorzuschlagenden und zu sanktionirenden schicklich und 
bündig eingerichteten neuen Formel, letztere aber, so oft es 
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die Wichtigkeit der Sache und das Verlangen des Gegentheils 
nöthig macht, in einer hinlänglichen Versammlung in der 
Synagoge vor der aufgerollten Thora geschehen muß.

XXVIII.
Abgaben.

Wegen ihrer Abgaben, und wie diese von dem jezigen 
Stand tn denjenigen, den ihre Gemeinde- oder schutzbürger- 
liche Rechtsverhältnisse fordern, übergehen sollen, bleibt noch 
bis zu Einlangung eines von jeder der drei Provinz-Regierungen 
und Kammern über die für alle Betheiligte vortheilhafteste 
Art und Einrichtung zu erstatteten Gutachtens (wozu solche 
anmit aufgefordert sind) eine besondere Verordnung vorbe- 
halten.

XXIX.
Gerichtsbarkeit.

Eine eigene Gerichtsbarkeit in allem, was das bürgerliche 
Leben betrifft, kann ihnen ferner nicht zustehen, sondern sie 
müssen nach ihren verschiedenen bürgerlichen Eigenschaften, 
als Staatsamt oder Kanzlei sässig, gleich allen andern Unter- 
thanen in peinlichen bürgerlichen und polizeilichen Sachen 
Recht geben und nehmen; nur die Rechte der Kirchenzucht 
in und außer der Synagoge zu üben, bleibt ihren kirchlichen 
Beamten eben so wie jenen der andern Religionsbeamten 
in der ihrer Religion angemessenen Art vorbehalten.

XXX.
Orts-Synagogen.

Jede Orts-Synagoge hat zu ihren kirchlichen Beamten 
einen Orts-Rabbiner, der gehörig ftudirt haben, ordnungsma- 
ßig geprüft, von der Behörde ernannt, und von der Provinz- 
Regierung bestätigt sein muß, und einen Ortsältesten, der 
aus den gebildetsten jüdischen Bürgern ernannt, und von den Be- 
amten, unter welchen die Synagoge liegt, bestätigt sein muß. 
Der erstere ist für den Religionsunterricht und beide sind für 
die Kirchenzucht, für die Unterstützung des Vollzugs der von 
der Obrigkeit ergehenden Befehle, welche die Juden-Gemein- 
den betreffen, und für den Vollzug der von den kirchlichen 
Beamten der Provinz-Synagoge erhaltenden gesetzmäßigen 
Aufträge verantwortlich. ׳
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XXXI.
Provinz-Synagogen.

Alle Orts-Synagogen einer Provinz sind von den Pro- 
vinz-Synagogen abhängig, wozu nach der noch zu erwarten- 
den Benennung diejenige bestimmt ist, in welcher die mehre- 
sten gebildeten und vermöglichen jüdischen Gemeindeglieder an- 
gesessen sind, und von welcher daher die sicherste Verbreitung 
einer zweckmäßigen Bildung auf die übrigen Orts -Synagogen 
der Provinz zu hoffen ist.

XXXII.
Kirchliche Beamten der Provinz-Synagogen.

Die kirchlichen Beamten der Provinz-Synagogen bestehen 
aus einem Landrabbiner und zweien Landältesten, wegen de- 
ren Prüfung, Ernennung und Bestätigung das Nemliche wie 
bei den Orts-Synagogen gilt, nur daß hier auch die beiden 
Aeltesten ihre Bestätigung von der Regierung zu erwarten 
haben. Diese sind sür die Pflichterfüllung der kirchlichen Be- 
amten der Orts-Synagoge, für Ertheilung der zweckmäßigen 
Auftrage an sie in den kirchlichen Angelegenheiten, und für 
die Betreibung der Vollzüge der an sie ergehenden Staats- 
befehle und höherer kirchlichen Weisungen verantwortlich.

XXXIII.
Unmittelbare Kirchenbeamte der Orts-Synagoge.

Der Landrabbiner und jüngste der Landaltesten sind zu- 
gleich die unmittelbaren Kirchenbeamten ihrer Orts - Synagoge, 
und haben als solche alle Rechte und Pflichten derselben.

XXXIV.
Oberrath.

Die sämmtlichen Provinz-Synagogen mit allen ihren anhangi- 
gen Orts-Synagogen stehen unter einem in dem Sitze der Staats- 
Regierung aufzustellenden jüdischen Oberrath; dieser besteht 
aus einem eigenen Obervorsteher, welcher aus Rabbinen, oder 
aus hinlänglich geistig gebildeten weltlichen Gliedern der jü- 
dischen Gemeinde genommen werden kann, sonst aber weder 
bei !der Provinz, noch bei der Orts-Synagoge eine weitere 
Anstellung haben darf; aus zwei der drei Landrabbiner, wo- 
von der eine immer derjenige der Provinz ist, wo der Ober- 
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rath seinen Sitz hat, aus zwei besonders angestelltcn Obcrrä- 
then, welche weltliche, zweckmäßig gebildete jüdische Gemein« 
deglicder sein müssen, aus drei zugeordneten Oberrathen, 
deren jeder einer der zwei Landaltesten einer Provinz sein muß, 
und aus einem Oberrathsschreiber, welcher die Ausfertigung 
des Oberraths besorget.

XXXV.
Gesammtheit und Ausschuß des Oberraths.

Dieser Oberrath soll theils im vollen Rathe, theils durch 
einen Ausschuß handeln. Der volle Rath versammelt sich 
jährlich zu einer noch zu bestimmenden Zeit, um die dahin ge- 
wiesenen Hauptgeschäfte abzuthun. Durch den Ausschuß, der 
aus dem Obervorsteher, dem an dem Sitz anwesenden Land« 
rabbiner, den zweiständigen Oberräthen, und dem im Ausschuß, 
nicht aber in dem gesammten Oberrath zugleich Stimme füh- 
renden Oberrathsschreiber besteht, und wobei in Abwesenheits- 
oder Verhinderungsfällen des Obervorstehers, der Landrabbk- 
ner, im Mangel eines der übrigen Glieder aber einer der am 
Ort anwesenden Landältesten an dessen Stelle einstweilen ein* 
tritt, werden nachmals die laufenden und alle nicht dem Rath 
zugewiesene Geschäfte besorgt.

XXXVI.
Bestellung des Oberraths.

Die Ernennung des Oberraths behalten wir uns jezt 
erstmals durchaus vor. Für die Zukunft soll solche in dem 
Maße geschehen, daß uns zu der Stelle des Obervorstehers, 
der ständigen Oberräthe, und des Oberrathsschreibers bei jeder 
Eröffnung zwei Personen von dem gesammten Oberrath zu 
dem Ministerium des Innern in Vorschlag gebracht werden, 
damit wir denjenigen, der uns als der Tauglichste erscheint, 
daraus ernennen und anstellen. Die aus den Landrabbinern 
und Landältesten zu wählenden Mitglieder ernennen wir in 
Vakaturfällen auf vorher erhobene Gutachten des Ausschuß- 
ses über die Tauglichkeit des Einen und Andern derjenigen, 
zwischen welchen die Wahl ist.

XXXVII.
Einführung in das Amt.

Die Einführung in das Amt hat bei dem Obervorsteher 
ein von dem Ministerium des Innern dazu beauftragender 
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geheimer Referendar, bei den übrigen Oberrathsgliedern der 
Obervorsteher zu besorgen.

XXXVIII.
Ernennung der Landrabbiner und Landaltesten.

Die Ernennung der Landrabbincr und Landaltesten geschie- 
het von dem gestimmten Oberrath cm die Provinzrcaicrung, 
welche die "Bestätigung ertheilet, und wo diese keinen Anstand 
hat, auch deren Einführung im Amt durch einen Regierungs- 
rath besorgen läßt.

XXXIX.
Ernennung der Ortsrabbiner und Ortsältesten.

Die Ernennung der Ortsrabbiner und Ortsaltesten ge- 
schiehet von dem jüdischen Landvorstand der Provinz, jedoch 
erstere nur aus Personen, die vom Oberrath zu Rabbinern 
hinlänglich befähigt erklärt sind, und geht an den einschlagen- 
den Beamten, welcher die Einführung in das Amt zu besor- 
gen hat.  ,

XL.
Geschäfte des gestimmten Oberraths.

Die Geschäfte des gestimmten Oberraths bestehen außer 
dem, was wegen der Ernennung ihm zugewiesen ist:

1) in dem Vorschlag zur ersten Eintheilung der Synago- 
gen-Sprengel, und deren etwa jeweils nöthig werdenden 
Aenderung;

2) in der .Regierung des Schuldenstandes der einzelnen 
Judengemeinden, und ihres Tilgungsplans,

3) in der Festsetzung kirchlichen Umlag - Fußes und der jähr- 
lichen Umlags-Summen;

4) in Ausmittelung der Anordnungen, welche nöthig sind, 
um dem Religionsunterricht seine oben verordnete Stif- 
tung und Wirksamkeit zu geben;

5) Jn Beurtheilung des Prüfungserfunds derer, die bei 
ihnen Religionslehrer werden wollten, nach näher auszu- 
mittelnden Vorschriften;

6) in Entwerfung und Verbesserung des Studienplans für 
ihre künftigen Religionslehrer;

7) in dem ersten Vorschlag zu einer bei ihnen einzuführen- 
den verbesserten Eidesformel;
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8) in dem Beschluß desjenigen, was zu Verbesserung der 
Kirchenzucht bei ihnen nöthig erscheint;

9) in Berathung desjenigen, worüber der Regent sein 
Gutachten fordert.

XLI.
Geschäfte des Ausschusses des Oberraths.

Die Geschäfte des Ausschusses sind außer jenen ihm oben 
zugewiesenen Ernennungen:

1) die Vorbereitung aller dem vollen Rathe angewiesenen 
Geschäfte, durch Sammlung aller nöthigen Nachrichten, 
und Fertigung der erforderlichen Vorarbeiten;

2) die Vollziehung derer durch landesherrliche Sanktion da- 
zu reifgewordenen Beschlüsse des vollen Raths;

3) die Anordnung und Besorgung alles dessen, was zur 
laufenden Aufsicht auf die Kirchenverfassung gehört;

4) die Sorge, daß wo die Anwendung bürgerlicher Gesetze 
Anstände findet, die Judengemeinde darüber zweckmäßig 
belehrt werde;

5) die Veranstaltung, daß, so lange noch nicht die beson- 
dere Staatsbeurkundung des bürgerlichen Standes in 
Gang gesetzt ist, ihre Rabbiner alles! dahin Gehörige 
wohlständig aufzeichnen; wenn aber jenes einmal gesche- 
hen ist, daß alsdann die Rabbinen die darauf Bezug 
habenden kirchlichen Handlungen, der Beschneidung, Trau- 
ung, Beerdigung nicht eher vornehmen, oder vorgehen 
lassen, als bis ihnen der Schein der bürgerlichen Beur- 
kundung vorgelegt ist;

6) die kirchliche Zulassung der zuvor der weltüchen We- 
. Hörde erkannten Ehetrauungen;

7) die Vorstellung über gesammte Angelegenheiten der ju- 
dischen Kirchenpartei an den Regenten.

XLII.
Vorbehalt höchster Genehmigung.

Weder der volle Rath noch der Ausschuß kann eine Ver- 
füqung erlassen, wodurch etwas neues eingeführt, oder etwas 
altes abgeschafft, oder die kirchlichen Rechtsverhältnisse der ju- 
dischen Gemeindeglieder unter sick geändert werden, ohne bei 
dem einschlagenden Ministerium die Staatsgenehmigung dazu 
eingeholt zu haben.
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XLIII.
Zeit des Vollzugs dieser Verordnung.

Dieses Gesetz tritt in allem, wo nicht ausnahmsweise 
ein früherer Vollzug geordnet ist, oder in einem oder andern 
Punkte vorbereitungsweise nachgeordnet wird, mit dem 1. Juli 
d. I. in seine volle Kraft und Wirksamkeit.

Hiernach hat sich Jedermann zu richten.

Gegeben Carlsruhe, den loten Januar 1809.

Vdt. Frhr. von Hacke. Karl Friedrich.

(L. 8.)
Auf Sr. König!. Hoheit besonderen Befehl

Vdt. Büchler.

VI. Großherzogthum Weimar.
Carl August, rc. rc. ,

Um die Rechte der Juden in Unferm Großherzogthume 
fester zu bestimmen, um ihnen mehr Ordnung in ihren Ge- 
meindeangelegenheiten zu sichern, um hierdurch, so wie inson- 
derheit durch eine geeignete und hinlängliche Aufsicht über Reli- 
gions-Uebuttg und Schulen auf die Verbesserung ihrer Ver- 
Haltnisse in der Mitte Unserer übrigen Unterthanen hinzuwir- 
ken, zugleich aber auch mit noch gebotener Rücksicht auf ih- 
ren dermaligen Zustand und die daraus sich ergebenden Folgen, 
fetzen, wollen und verordnen Wir, unter Beirath und mit 
Zustimmung Unserer getreuen Landstande, wie folget:

§• 1.
Alle Juden, welche indem Großherzogthume als Unter- 

thanen ausgenommen worden sind, haben als solche mit den 
übrigen Staatsunterthanen gleiche Rechte und gleiche Ver- 
Kindlichkeiten, vorbehaltlich der Bestimmung im §. 22. des 
Grundgesetzes über die landständische Verfassung vom 5ten 
Mai 1816, und in so weit nicht das gegenwärtige Gesetz oder 
andere Gesetze nach ihm eine Ausnahme anerkennen oder be- 
gründen. Unter gleicher Beschränkung sollen dieselben bei der
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Ausübung ihrer väterlichen Religion, und ihrer gottesdienstli- 
' chen Gebräuche freigelassen und geschützt werden.

§• 2.
Es stehen die Juden in Justiz- und Polizei-Sachen un- 

ter den sonst in der Landesverfassung angeordneten Behörden 
und Instanzen, ohne Ausnahme, auch was die Stteitigkeiten 
über das eheliche Verhältniß und aus Eheversprechen anlangt. 
Eben so erstreckt sich die Zuständigkeit der Landes-Direktion, 
wie solche gesetzlich bestimmt worden ist, auf die jüdischen 
Unterthanen und ihre Gemeinden. Demselben Landes-Kolle- 
gium sind in solcher Beziehung die Rechte, welche dem Staate 
in Ansehung der Religions- Uebung überhaupt und der Reli- 
gions-Gesellschaften insbesondere zukommen, anvertraut. Es 
hat aber, wo es sich um die Beaufsichtigung des Gottesdicn- 
stes, die Beaufsichtigung der Schulen, die Besetzung dahin 
einschlagender Aemter und die deshalb nöthigen Prüfungen und 
Visitationen handelt, mit den Ober-Konsistorien und zwar 
nach Maßgabe des einem jeden derselben angewiesenen Ge- 
schäftskreises/ sich zu benehmen.

§• 3.
Auch was die öffentlichen Abgaben betrifft, stehen die jü- 

dischen Unterthanen unter den allgemeinen Landesgesetzen, na- 
mentlich dem Grundgesetze über die Steuerverfassung vom 
29sten April 1821, und den Finanz-Behörden. Der Juden- 
leibzoll, wo solcher statt fand, ist in den Grenzen des 
Großherzogthumes aufgehoben. Ein besonderes Schutzgeld soll 
da, wo dasselbe bisher zu den grundherrlichen Befugnissen 
mit Recht gezählt und in dessen Gemäßheit wirklich erhoben 
wurde, zwar fortbestehen, aber nirgends erhöhet, auch an an- 
deren Orten auf keine Weise eingeführt, oder hergebracht wer- 
den können.

§• 4.
Die Juden und Judengemeinden erhalten einen Landrab- 

biner und einen Adjunkten desselben für den Fall, daß der 
' Rabbiner selbst an der Ausübung seines Amtes gehindert sein 

sollte. Zu diesem Amte gehört neben den kirchlichen und li- 
turgischen Verrichtungen insonderheit auch die nächste Aufsicht 
über die jüdischen Schulen, Synagogen, milden Stiftungen 
und Armenanstalten. In dieser Hinsicht und überhaupt in 
Ansehung solcher Sachen, welche nach den Konsistorial-Ord-
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nungen als Konsistorial - Sachen zu betrachten sind, besteht, 
mit Vorbehalt des Rekurses an die Landes-Direktion, in der 
ordentlichen Obrigkeit des Ortes (dem Stadtgerichte, dem 
Amte, dem Patrimonial-Gerichte) eine Unterbehorde, bei wel- 
cher dem Rabbiner eine berathende Stimme eingeräumt 
wird.

Der Rabbiner führt die Geburts-, Heiraths- und Ster- 
belisten nach den gesetzlichen Vorschriften und vorbehaltlich der 
älteren Einrichtung, nach welcher die Geburten, Heirathen 
und Todesfälle der Juden auch in die allgemeinen Register 
ihres Wohnortes einzutragen sind.

§. 5.
Cs bezieht der Rabbiner nach der Bestimmung der 

Landes-Direktion einen angemessenen Gehalt, welcher von 
den Juden und Judengemeinden aufzubringen ist. Zur Be- 
setzung des Amtes haben die Judengemeindcn Vorschläge zu 
thun. Der Vorgeschlagene hat sich einer Prüfung bet dem 
Ober-Konsistorium zu Eisenach zu unterwerfen, welche Prü- 
fung vorzüglich auf Gegenstände der Moral-Philosophie, auf 
Kenntniß der deutschen und der orientalischen Sprachen, auf 
Kenntnisse in dem Schulfache, auf Lehrgabe und Lehrfcrtigkeit 
zu richten ist.

Wird der Vorgeschlagene hierbei nicht tüchtig befunden, 
oder erscheint derselbe um anderer Eigenschaften willen nicht 
annehmbar: so geht die Wahl und Ernennung ohne Weite- 
res auf die Landes-Direktion, unter Beirath des Ober-Kon- 
sistoriums zu Eisenach, über. Dieselben Bestimmungen gel- 
ten von dem Adjunkten. Der Rabbiner sowohl, als der Ad- 
junkt, soll von der Landes-Direktion als Staatsunterthan 
und öffentlicher Beamte verpflichtet werden.

§• 6.
Der jüdische Gottesdienst darf nur in deutscher Sprache 

gehalten und der Unterricht in jüdischen Schulen soll nur in 
dieser Sprache ertheilt werden. Es sind dabei keine ande- 
ren Religions-, Gebet-, Gesang- und Schulbücher zulässig, 
als solche, welche bei einem der Ober-Konsistorien (§. 2.) 
geprüft worden sind und von solchem die Billigung erhalten 
haben. — Untersuchungen deshalb, insonderheit Untersuchun- 

"  gen der jüdischen Schulen, sind von Zeit zu Zeit, und wenigstens 
des Jahres ein mal, anzuordnen.
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§• 7.
An denjenigen Orten, an welchen besondere jüdische Schu- 

len nicht bestehen, sind die jüdischen Einwohner an die öffent- 
lichen Ortsschulen gewiesen, den Religions-Unterricht ausge- 
nommen. In solchen Schulen, welche von Christenkindern 
und Judenkindern besucht werden, ist von Seiten der Borge- 
setzten und Lehrer streng darauf zu sehen, daß von beiden 
Seiten die Aeußerungen liebloser Gesinnung unterbleiben.

Wie alle öffentliche jüdische Lehrer vor ihrer Anstellung, 
Verpflichtung und Einweisung einer Prüfung bei dem Ober- 
Konsistorium (§. 2.) zu unterwerfen sind: so soll in Ansehung 
der Privat-Lehrer, welchen ein jüdischer Hausvater für seine 
Kinder halten will, eine solche Prüfung ebenfalls statt finden.

§• 8.
Will sich ein Jude den höheren Wissenschaften widmen: 

so steht ihm der Zutritt zu den Gymnasien und zu der Landes- 
Universität offen. Er hat, gleich seinen jungen christlichen 
Mitbürgern, Ansprüche auf Unterstützung, Stipendien u. s. w., 
in so weit nicht die Gesetze der hierzu gemachten Privat- 
Stiftungen ihm entgegen treten.

§• 9.
Eine jede Judengemeinde hat sich einen Barnaß oder 

Schuldheißen zu bestellen. Die Bestätigung desselben hängt 
von derjenigen Behörde ab, welche an demselben Orte den 
Schuldheißen einer christlichen Gemeinde zu bestätigen haben 
würde.

§. 10.
Nach dem Gutachten des Rabbiners und der Barnasse 

werden Gemeindeordnungen entworfen. In demselben ist auch 
festzusetzen, was die jüdischen Einwohner neben den christli- 
chen Einwohnern zu den öffentlichen Ortsanstalten, Gebäu- 
den, Brunnen, Wegen u. s. w. beizutragen haben. Die 
gleiche Theilnahme und der gleiche Vortheil begründen die 
Verbindlichkeit zu gleichen Lasten. Einstweilen und so lange 
die neuen Gemeindeordnungen noch nicht zu Stande gebracht 
worden, verbleibt es bei der schon bestehenden Einrichtung und 
dem Herkommen eines jeden Ortes.

Allein und für sich haben die Juden aufzubringen: 1) die 
Kosten ihres Kultus; 2) die Kosten ihrer Schulen ; 3) die 
Kosten ihrer Armcnversorgung; doch sollen sie, was die Schu
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len, die Schuleinrichtungen, die Herstellung und Unterhaltung 
der Schulgebäude betrifft, verhältnißmäßig auf diejenige Un- 
terftützung rechnen dürfen, welche den christlichen Paro- 
chianen, unter gewissen Bedingungen, aus den Landeskassen 
und sonst gesichert ist. -ך- Auch die Schulden der jüdischen 
Korporationen behalten die Juden auf sich allein, wenn sie 
gleich aus früheren Verbindungen herrühren.

§. H.

Der Rabbiner und die Barnasse haben keine Art der Ge- 
richtsbarkeit. Selbst freiwillig können dieselben von streitenden 
Parteien, nur als Schiedsmänner (Vermittler), nicht als 
Schiedsrichter gewählt werden. Die Parteien sind in einem 
solchen Falle nicht an ihren Ausspruch gebunden, verlieren 
keineswegs ihr Klagrecht bei der ordentlichen Gerichtsstelle. 
Nur in den Grenzen der ihm verbleibenden Kirchen- und 
Schul-Disciplin darf der Rabbiner, mit Genehmigung der 
Ortsobrigkeit, Bann- und Schulstrafen aussprechen. Es sol- 
len Mißbräuche und Ueberschreitungen dieser Vorschriften ge- 
gen den Rabbiner von der Landes-Direktion, gegen die Bar- 
nasse von der Ortsobrigkeit, auch ohne Klage, von Amtswe- 
gen bemerkt und geahndet werden.

§. 12.

Alle Juden in dem Großherzogthume haben, wo es noch 
nicht geschehen ist, Familien-Namen anzunehmen und 
sich binnen acht Wochen nach der Bekanntmachung dieses 
-Gesetzes bei der Landes-Direktion in die Juden-Mattikel 
eintragen zu lassen. Unterlassen sie solches: so werden diesel- 
ben durch Strafauflagen dazu angehalten.

§. 13.

Von mehreren Söhnen eines jüdifchen Vaters, welche sich 
dem Handelsstande widmen, darf künftig nur einer hei- 
rathen. Diejenigen aber, welche sich durch ein anderes 
Gewerbe in den Stand gesetzt haben, eine Familie zu er- 
nähren, dieses bei der Landes-Direktion genügend nachwei- 
sen und auf den Zurücktritt zu dem Gewerbe des Handels 
ausdrücklich verzichten, unterliegen einer solchen Beschränkung 
nicht. Das Gesetz über das zum Heirathen erforderliche Al- 
ter vom I5ten Mai 1821 gilt als allgemeines Landesgesetz 
auch für die jüdischen Unterthanen.
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§. 14.
Ohne vorgängige Anzeige bei der Ortsobrigkeit und ohne 

hierauf erhaltene Erlaubniß darf der Rabbiner kein Juden- 
paar trauen. Handelt er dagegen: so verfallt derselbe in eine 
Geldstrafe von fünfzig Thalern und im Wiederholungsfälle 
in Gefängnißstrafe oder nach Befinden in die Strafe der 
gänzlichen Dienstentsetzung. Trauungen, welche, um diese 
Gesetze zu umgehen, ohne Erlaubniß der Landes-Direktion 
außerhalb Landes vollzogen wurden, sind null und nichtig, 
und sollen an den Getrauten selbst mit einer Geldstrafe von 
fünfzig Thalern oder achtwöchentlichem Gefängnisse geahndet 
werden.

§. 15.
Die Ehe zwischen Christen und Jüdinnen, Juden und 

Christinnen ist verstattet, unter der Bedingung jedoch, daß 
die in einer solchen Ehe erzeugten Kinder in der christlichen 
Religion erzogen und darüber die bündigsten Versicherungen 
vor Gericht zum Protokolle erklärt werden.

Ist die Einsegnung einer solchen Ehe von dem Pfarrer 
des christlichen Theiles geschehen: so ist dieselbe in allen ih- 
ren Folgen als eine bürgerlich gültige Ehe zu beurthellen. 
Spätere Vertrage der Ehegatten über die Religions-Lestim- 
mung der Kinder sind durchaus ungültig.

§. 16.
Die Ehe zwischen Juden und Jüdinnen ist in ihren pri- 

vat - rechtlichen Wirkungen der Ehe zwischen Christen und 
Christinnen ebnfalls völlig gleich. Dieß gilt vornehmlich auch 
von den Gerechtsamen der Eheftau und dem damit verbun- 
denen gesetzlichen Pfandrechte, es mögen dieselben in den Lan- 
desgesetzen, oder in den subsidiarischen Rechten, oder in be- 
sonderen statutarischen Rechten gegründet sein.

§. 17.
Weder Juden-Familien, noch einzelne Juden und Jü- 

binnen dürfen fortan in das Großherzogthum ausgenommen 
werden, außer 1) in dem. Falle, wo cm schon eingebürgerter 
Jude mit einer auswärtigen Jüdin sich verehelicht und dazu 
von der Landes-Direktion die Erlaubniß erhalten hat und 
2) in dem Falle, wo die Besetzung des Rabbineramtes mit 
einem tüchtigen Manne die Aufnahme nothwendig macht. —
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Auch in den Patrimonial - Gerichtsortschaften ist sich hiernach zu 
achten und ohne Unterschied, es möge von dem Bürger- und 
Nachbarrechte, oder von dem Rechte eines bloßen Schutzver- 
wandten die Frage sein.

§. 18.
Fremde Juden, wenn sie mit richtigen Pässen versehen 

sind, haben wahrend ihres zeitlichen Aufenthaltes in dem 
Großherzogthume gleichen Anspruch auf den Staatsschutz wie 
andere Fremde, vorbehaltlich der Bestimmungen über den Ju- 
denhandel §. 22 und 23. Begründet ein längerer Aufenthalt der- 
selben den Verdacht, daß die Verordnung des §. 17. umgan- 
gen werden solle: so ist die Ausweisung schleunigst zu verfü- 
gen, oder bedenklichen Falles an die Landes-Direktion zu 
berichten.

19.
Die Juden des Großherzogthumes sind, abgesehen von 

dem ihnen allerdings zustehenden Rechte, sich gleich Anderen 
an jedem Orte des Inlandes bloß zeitlich aufzuhalten, auf 
ihre dermaligen Wohnorte und wenn sie noch keinen eigenen 
Wohnsitz begründet haben, auf den Wohnort ihrer Aeltern 
eingeschränkt, sollen aber in diesen unweigerlich aufgenom- 
men und geduldet werden. Wo ihnen ein eigner Bezirk des 
Ortes zum Aufenthalte angewiesen ist, verbleibt es bei dieser 
Einrichtung. Wollen sich Juden an einem andern Orte oder 
außer dem ihnen angewiesenen Bezirke niederlassen: so müssen 
sie durch einen förmlichen, von zwei Dritttheilen sämmtlicher 
stimmfähigen Einwohner gefaßten, Gemeindebeschluß und 
durch die Erlaubniß der Landes-Direktion dazu berechtiget 
werden. Die Landes-Direktion darf, des Gemeindebeschlusses 
ungeachtet, die Aufnahme versagen, nie aber gegen den Ge- 
meindebeschluß die Aufnahme anordnen.

§. 20.
Eine Ausnahme von der Bestimmung im §. 19 findet in 

dem Falle statt, wenn nach §. 15 eine gemischte Ehe zwischen 
einem Christen und einer schon eingebürgerten Jüdin abgeschlos- 
sen worden ist. Der Aufnahme und Duldung eines solchen 
Ehepaares stehen an keinem Orte des Großherzogthumes an- 
dcre Gründe entgegen, als diejenigen, welche nach den Lan- 
desgesetzen und der Ortsverfassung auch dem blos christlichen 
Ehepaare entgegen stehen würden.

32



498

§. 21.
Unter den allgemeinen gesetzlichen Bedingungen dürfen die 

jüdischen Unterthanen jede Art von Gewerbe treiben, mit Aus- 
nähme der Bierbrauerei, der Backerei, der Metzgerei, der 
Schenk- und Gastwirthschaft. — Sie dürfen namentlich Fa- 
briken und Manufakturen anlegen, Professionen und Hand- 
werke erlernen, auch solche, nach ordnungsmäßig erworbenem 
Meisterrechte, als Meister ausüben.

Die Verordnung des allgemeinen Zunftgesetzes v׳m 15ten 
Mai 18-21 §. 27: ״Nur solche N eligi ons verwandte rc. " 
ist auf die Juden des Großherzogthumes nicht mehr zu be- 

ziehen.

§. 22.

Aller und jeder Handel ist, als für sich bestehendes und 
als Nebengewerbe, demjenigen unerlaubt, welcher darauf ver- 
zichtet und durch diesen Verzicht die Erlaubniß zu seiner Ver- 
heirathung erlangt hat (§. 13.). Außer dem gelten in An!e- 
hung des Handels für inländische Juden folgende We- 
stimmungen:

1) der Handel im Großen, so wie die Haltung eines offe- 
nen Ladens ist nur von den allgemeinen, auch für Chn- 
fien geltenden Bedingungen und davon abhängig, daß 
der Jude, welcher sich als Kaufmann ejabliren will, im 
Stande sein muß, auch in deutscher Sprache ein Han- 
delsbuch ordnungsmäßig zu führen;

2) anlangend den Handel auf Jahrmärkten, verbleibt es 
lediglich bei den Einrichtungen, Statuten und Privile- 
gien derjenigen Orte, wo derselbe getrieben werden soll;

3) dasselbe wird bestätiget für den Hausirhandel, so lange 
nicht diese Art des Handels durch ein allgemeines Lan- 
desgesetz geordnet und überhaupt in andere Grenzen ge- 
wiesen ist.

Fremde Juden dürfen in dem Großherzogthume keinen 
Handel treiben, ausgenommen 1) größere Geschäfte, zu wel- 
chen sie eine ausdrückliche Erlaubniß der Landes Direktion 
berechtiget hat, 2) den Viehhandel, einschließlich des Pferde- 
Handels, auf richtige Handelspasse, 3) den Handel auf Jahr- 
Märkten nach Maßgabe der örtlichen Einrichtungen, Statuten 
und Privilegien.
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§. 23.
Wer gegen die Bestimmungen des §. 22. sich vergehet, 

hat Konfiskation der noch nicht verkauften Waaren, oder wenn 
sich diese am Werthe über zehen Thaler Konventions-Geld 
belaufen, so wie sonst nach dem Ermessen der Landes-Direk- 
tion, eine Geldstrafe von zehn bis fünfzig Thalern zu er- 
warten.

Fremde Juden, welche sich blos um eines ihnen nicht verstat- 
teten Handes willen indem Großherzogthume aufhalten, sind 
durchaus nicht zu dulden.

§. 24.
Kein Jude darf an den christlichen Sonn- und Feiertagen 

Handel treiben, jedoch, was den Handel im offenen Laden 
anlangt, nur so lange und in soweit nicht, als solches auch 
den christlichen Kaufleuten desselben Ortes gesetz- und ord- 
nungsmaßig untersagt ist.

Eine jede Uebertretung dieses Gesetzes ist mit zwei bis 
zwanzig Thalern Strafe zu ahnden, von denen ein Dritttheil 
der Kirche, ein Dritttheil der Armenkasse und ein Dritttheil 
der Polizei-Strafkasse des Ortes zufallt.

§. 25.

Das Obereigenthum an Grundstücken ohne das nutzbare 
Eigenthum, Zinsen und Zehnten, die nicht zu Grundstücken 
gehören, ingleichen solche Güter, mit denen das Recht der 
Landstandschaft oder andere grundherrliche Rechte verbunden 
sind, dürfen noch zur Zeit von Juden nicht besessen werden. 
Sind dergleichen Gerechtsame oder Güter einem Juden ent- 
weder auf dem Wege der Exekution und Subhastation ge- 
richtlich zugeschlagen oder vererbt worden: so muß er solche 
binnen Jahresfrist wieder veräußern, bei Vermeidung des ge- 
richtlichen Anschlages.

§. 26.

Andere Grundstücke — Hauser wie Feldgüter — dürfen 
die Juden an ihren Wohnorten sowohl pachten, als eigen- 
thümlich erwerben; was Feldgüter anlangt, unter der Be- 
dingung jedoch, daß sie dieselben entweder selbst bewirthschaft 
ten oder durch andere Juden bewirthschaften lassen.

Wird einem Juden außerhalb seines Wohnortes ein Grund- 
stück entweder auf dem Wege der Exekution und Subhasta-

32*
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tion zugeschlaaen oder vererbt: so hat er solches ebenfalls bin- 
nen Jahresfrist und unter der oben (§. 25.) ausgesprochenen 
Androhung wieder zu veräußern.

§. 27.
Bloß nach den sonst in dem Großherzogthume bestehenden, 

für Christen gleich verbindlichen Rechten sind, ohne Ausnah- 
ine, die Geschäfte derjenigen jüdischen Kauf- und Handels- 
leute zu beurtheilen, welche in den Städten Weimar und 
Eisenach größere Handels- und Wechselgeschäfte treiben, oder 
daselbst als Jnnungsverwandte oder Konzessionisten einen 
offenen Laden halten, ohne Unterschied über was, mit wem 
und wo sie kontrahirt haben, ob auf baare Zahlung, oder 
auf Kredit.

Auch andere Juden dürfen ohne an besondere, sonst in den 
Rechten nicht enthaltene Beschränkungen und Förmlichkeiten 
gebunden zu sein, mit denjenigen Personen Geschäfte einge- 
Yen, welche entweder schrifcsäßig, oder nach der Wechselord- 
nung vom 20sten April 1819 wechselfähig sind. Wenn aber 
dieselben mit solchen Personen, welche weder schriftfäßig, noch 
wechselfähig sind, kontrahiren: so ist zu unterscheiden:

a) Verträge zwischen Juden und Juden, ingleichen solche Vev- 
träge, welche von beiden Seiten sogleich erfüllt werden, durch 
welche kein dauerndes Schuldverhältniß begründet wird, 
bestehen ohne eigene Förmlichkeit;

b) dasselbe gilt von Verträgen, welche ein Schuldverhalt- 
niß zurücklassen, sobald der christliche Mitkontrahent Gläu- 
biger bleibt, oder im umgekehrten Falle die Schuld des- 
selben nicht über fünf Thaler Konventions-Geld an- 
steigt;

«).Vertrage aber, welche eine Schuld des christlichen Mlt- 
kontrahenten an den Juden begründen sollen und zwar 
eine Schuld von mehr als fünf Thalern, geben dem 
Gläubiger nur dann eine Klage oder eine Einrede vor Ge- 
richt, wenn sie 1) nicht im Auslande, sondern in dem 
Großherzogthume und hier 2) entweder vor der ordent- 
lichen Gerichtsobrigkeit des einen oder des andern Lhei- 
les, oder vor dem Gerichte des Kontraktes abgeschlossen 
worden sind.

Auch auswärtige Juden sind diesen und den darauf be- 
züglichen weiteren Verordnungen (§. 28 und 29) unter- 
werfen.
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§. 28.
Das Gericht hat in solchen Fallen

a) die Kontrahenten und zunächst den christlichen Theil zu 
verwarnen und aufzufordern, daß sie alle Bedingungen 
des Geschäftes genau angeben, indem sie späterhin mit 
der Behauptung oder Einrede der anders verhandelten 
als hier angebrachten Sache durchaus nicht gehört wer- 
den sollen;

1>) die Bedingungen, wie sie angegeben werden, sammt 
dieser vorausgeschickten Verwarnung, genau in einem 
Protokolle aufzunehmen, auch dem Protokolle sämmtliche 
Berechnungen und Urkunden, auf welche sich die Par- 
teien bezogen haben, beizufügen, und dasselbe von den 
Parteien mit unterschreiben oder bezeichnen zu lassen;

c) eine genaue Prüfung des Geschäftes (causae cognitio) 
nach Befinden unter Zuziehung der Ehefrau des christ- 
lichen Theiles und unter Zuziehung Sachverständiger vor- 
zunehmen;

d) erst auf dem Grunde dieser Prüfung und, wenn sich 
auf keiner Seite der Verdacht einer Gefährde, einer wu- 
cherlichen Absicht, zu Tage legt, das Geschäft zu bestä- 
tiaen und für verbindlich auf beiden Seiten zu er- 
klaren.

Die Parteien erhalten auf Verlangen beglaubte Abschrift 
ten oder Auszüge der über die ganze Verhandlung aufgenom- 
menen Protokolle.

Nachlässigkeiten, welche in Beziehung auf solche Geschäft 
le sich ein Gericht zu Schulden bringt, sollen mit Ordnungs- 
strafen von fünf bis zehn Thalern geahndet werden.

§. 29.

Aus einem Vertrage, welcher gegen die Bestimmungen 
im §. 27 und 28 außergerichtlich abgeschlossen worden ist/sei 
cs in dem Großherzogthume oder im Auslande, welcher die 
gerichtliche Bestätigung nicht erhalten hat, steht dem jüdischen 
Gläubiger weder eine Klage, noch eine Einrede zu, auch kann 
derselbe dasjenige, was er seinen Mitkontrahenten in Folge 
des Geschäftes bereits gezahlt, gegeben, überlassen hat, auf 
keine Weise vor Gericht zurückfordern.

Eine Ausnahme hiervon findet nur bei dem Viehhandel 
statt, und zwar in der Maße, daß, wenn ein solcher Han- 
del außergerichtlich abgeschlossen worden ist und der Jude entwe
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der das verkaufte oder vertauschte Vieh an den Christen aus 
Kredit überlassen, oder demselben Geld oder Geldeswerth auf 
nur behandeltes und noch nicht abgeliefertes Vieh gezahlt oder 
übergeben hat, auch auf seiner Seite eine Klage auf Zurück- 
gäbe des Gezahlten oder Uebergebenen zulässig ist. Es ver- 
jährt aber diese Klage mit gänzlicher Vernichtung des 
Anspruchs binnen drei Tagen von dem Tage der Zahlung 
oder Uebergabe an und diesen — den Tag der Zahlung oder 
Uebergabe selbst — nicht mit gerechnet.

§. 30.
Neben diesen Verordnungen (§. 26 — 28) werden die 

Gesetze über den Wucher, über wucherliche Geschäfte und de- 
reu Bestrafung, in Erinnerung gebracht und ausdrücklich be- 
stätiget. Es ist Pflicht der Gerichts- und Polizei-Behörden 
auf vorkommende Uebertretungen dieser Gesetze ein aufmerk,a- 
mes Auge zu haben und wegen solcher mit aller Strenge zu 
verfahren.

§• 31. v
Urkunden, welche in den Prozessen der Juden vor Gericht 

gebraucht werden sollen, dürfen weder in hebräischer, noch m 
jüdisch -deutscher Sprache abgefaßt und sollen mit deutschen 
oder lateinischen Buchstaben, nicht mit andern Schriftzügen 
geschrieben sein.

§. 32.
In Ansehung der Judeneide ist nach der diesem Gesetze 

unter Q beigefügten Vorschrift sowohl in bürgerlichen als in 
peinlichen Sachen zu verfahren.

§• 33.
Mit ausdrücklicher Aufhebung der L. 21 Cod. de bered, 

und der L. ult. Cod. de Judaeis bleibt c§ auch in dem Falle, 
wo ein Jude als Zeuge gegen einen Christen aufgetreteii ist, 
lediglich dem Richter überlassen, den Werth des Zeugnisses 
nach den vorliegenden Umständen zu ermessen.

Aber ein voller Beweis bloß durch jüdische Zeugen rst 
in einem solchen Falle nur dann für hergestellt anzunehmen, 
wenn die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses durch bic bekannte, 
achtbare Persönlichkeit "der Zeugen selbst, durch den innern 
Gehalt der Aussage und durch die erörterten Gründe der Wls- 
senschast erhöht wird.
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§. 34-
Ueberhaupt alle mit diesem Gesetze nicht im Einklänge 

stehenden Gesetze und Verordnungen, welche bisher noch 111 
dem Großherzogthume oder in einzelnen Theilen desselben 
verbindende Kraft gehabt haben, namentlich auch der Reichs- 
abschied vom Jahre 1551. §. 79. und die Reichs-Polizei- 
Ordnung vom Jahre 1577 tit. 20., so wie für den Eise- 
nach i sch en Kreis: die Eiscnachischen Juden - Mandate von 
1750 und 1770 nebst den darauf bezüglichen Reskripten an 
das Amt Lichtenberg und Amt Kaltennordheim vom 4ten Juni 
1787; für den Neustadtischen Kreis und die übrigen vor- 
mals Königlich Sächsischen Gebietstheile: das Mandat, 
die Einschränkung der Anzahl der Juden und ihres Handels 
betreffend (Cod. Aug. Cent. 1165.), das Patent vom 
28ften August 1780. (H. Cont. Cod. Aug. I. 375.) und 
das Mandat die zu mehrerer Beschränkung des jüdischen Wu- 
chers bei Schuld- und Wechselverschreibungen, auch Cessions- 
Urkunden zu beobachtende Verfahren betreffend vom Isten Au- 
gust 1811; für die vormals Königlich Preußischen 
Ortschaften; das Edikt vom Uten März 1812, sind von dem 
Lage der Publikation dieses Gesetzes an, als gänzlich aufge- 
hoben anzusehen.

Nur auf früher vorgekommcne Handlungen, Begcbenhei- 
ten und Geschäfte und die Beurtheilung der daraus sich ent- 
wickelnden bürgerlichen Rechtshändel hat das gegenwärtige 
Gesetz keine rückwirkende Kraft.

In der gewissen Erwartung, daß Unsere sämmtlichen Un- 
terthanen den Hauptzweck dieses Gesetzes richtig auffassen und 
denselben, ein jeder nach seinem Vermögen und bei ihm sich 
darbietender Gelegenheit, thätig fördern, daß Unsere christli- 
chen Unterthanen sich hierbei den Vorschriften ihrer zur Dul- 
düng und Liebe auffordernden Religion erinnern, daß Unsere 
den jüdischen Glauben bekennenden Unterthanen selbst und 
zunächst die gebildeteren unter ihnen sich mit allem Eifer be- 
fleißigen werden, durch strenge Gesetzlichkeit und Rechtlichkeit, 
überhaupt durch Beispiel, auf ihre Glaubensgenossen wohltha- 
tig einzuwirken und somit Unsere fernere Gnade zu verdienen, 
haben Wir das gegenwärtige Gesetz eigenhändig vollzogen 
und mit Unsrem Großherzoglichen Staatsinsiegel bedrucken 
lassen, begehren auch, daß solches, nach seiner verfassungsma- 
ßigen Bekanntmachung im Regierungs-Blatte, von Unseren



504

Landesbehörden pflichtgemäß zur Anwendung gebracht und 
streng gehandhabt werde.

So geschehen Weimar, am 20sten Juni 1823.
Karl August.

C. W. Freih. v. Fritsch. Freih. v. Gersdorff. v. Schweitzer.
vdt. Ernst Müller.

0
Vorschriften über die Eidesleistung der Juden.

1.

Alle Eide der Juden, die ihnen von dem Gegentheil zu- 
und zurückgeschoben, oder von dem Richter auferlegt werden, 
sollen in der Synagoge oder Schule abgeleistet werden.

2.

Zu jeder Eidesleistung hat der Schwörende zwei Zeugen 
mitzubringen, auch soll ein Rabbiner oder in dessen Erman- 
gelung ein jüdischer Assessor oder Gelehrter gegenwärtig sein.

' 3.

Ist die Gegenpartei des Schwörenden ein im Orte sich 
aufhaltender Jude, so soll auch dieser bei der Eidesleistung 
in Person erscheinen. Diesem wird durch den Rabbiner, Asses- 
sor oder Gelehrten die Strafe des Bannes angedrohet, wenn 
er etwa ohne Grund auf der Eidesleistung bestünde. Er selbst 
hat diese Ankündigung mit Amen zu beantworten.

4.

Der Schwörende soll sich zur Eidesleistung durch Abwa- 
schung der Hande, sowie durch Anlegung des Gebetmantels 
und der Gebetschnur vorbereiten.
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5.

Es hangt von dem Richter ab, ob er den Schwörenden 
vom Rabbiner privatim vor dem Schwörungs-Termine oder 
öffentlich in demselben vor dem Meineide verwarnen lassen 
will. Im letztern Falle muß der Rabbiner dem Schwörenden 
folgende Warnung vorhalten:

Ein jeder gläubige Israelit ist schuldig, der Obrigkeit, sie sei 
jüdisch oder christlich, bei Rechtsstreitigkeiten die Wahrheit zu 
gestehen und solche, auf Begehren, mit einem Eide zu 
bekräftigen. Ein von der christlichen Obrigkeit geforder- 
ter Eid ist also, nach der Lehre der Rabbiner, für kci- 
nen unrechtmäßiger Weise erzwungenen Eid zu achten. Wer 
die christliche Obrigkeit durch einen falschen Eid hintergehet 
oder dabei etwas anderes denkt, als erjagt, der entheiliget den 
Namen Gottes und begehet einen Meineid. Der Meineid ist 
das schrecklichste Verbrechen, dessen sich der Mensch schuldig 
machen kann. Die ganze sittliche Welt beruhet auf drei- 
erlei, auf Recht, Wahrheit und Frieden. Ungerechtigkeit 
und Lügen sind also schon an sich selbst höchst strafbare 
Verbrechen, indem sie die Zerrüttung der sittlichen Welt 
zur Folge haben. Bei einem Meineide kommt der Fre- 
vel dazu, daß der Meineidige den Gott der Wahrheit 
zum Zeugen der Unwahrheit und den Gott der Gerech- 
tigkeit selbst zu Bestrafung der Ungerechtigkeit auffordert, 
also den Namen des Allerhöchsten bei einer sehr schänd- 
liehen That mißbraucht, daher auch die ganze Welt er- 
schüttert worden, als der Gott unserer Väter auf dem 
Berge Sinai die Worte hat hören lassen:

Du sollst den Namen des Ewigen deines Gottes nicht 
bei einer Unwahrheit mißbrauchen.

Wenn jeder andere Verbrecher durch Buße und Sinnes- 
änderung von der Strafe Gottes sich befreien kann, so 
kann doch der Meineidige durch die stärkste Buße ohne 
hinlänglichen Ersatz keine Vergebung hoffen, denn es 
heißt ausdrücklich:

der Ewige, dein Gott, wird denjenigen nicht ungestraft 
lassen, der seinen Namen bei einer Unwahrheit miß- 
braucht.

Bei einem jeden andern Verbrechen trifft die Strafe bloß 
den Sünder und die Mitschuldigen oder die dem Uebel hät
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ten steuern können; bei einem Meineide aber leidet die ganze 
Familie des Verbrechers, denn die vorsätzlich beleidigte göttli- 
che Allmacht will rachen bis ins dritte und vierte Glied.

Bei einem jeden andern Verbrechen wird dem Verbrecher 
öfters durch dieLangmuthdes barmherzigen Gottes eine Zeit- 
lang nachgesehen, auf einen Meineid aber folgt die Strafe 
unverzüglich und alsofort, denn so heißt es in dem Propheten 
Zachar. Kap. 6, V. 4.

ich will den Fluch hervorbringen, spricht der Herr Zeba- 
oth, daß er soll kommen über das Haus des Diebes 
und über das Haus derer, die bei meinem Namen falsch- 
lich schwören, und er soll bleiben in ihrem Hause und 
soll es verzehren sammt seinem Holz und Steinen.

6.
Dem Rabbiner oder Gelehrten steht es frei, dieser vor- 

geschriebenen Warnung noch andere schickliche, den Umstanden 
angemessene Vermahnungen und Gründe beizufügen.

7.
Nach der Admonition soll die dabei gegenwärtige Gerichts- 

Person, mit Beihülfe des jüdischen Gelehrten, die Sühne noch- 
rnals versuchen.

8.
Läuft dieser Versuch fruchtlos ab, so redet nunmehr der 

Rabbiner den Schwörenden folgender Gestalt an:
Wisse, daß du nicht nach deinem Sinne und deiner Aus- 
legung -er Worte, sondern nach dem Verstände, den 
wir und die Richter mit den Worten verbinden, den 
Eid ablegst.

9.
Nach dieser zweiten Ermahnung tritt der Schwörende vor 

den Gesetzschrank, der Klopfer öffnet die Thür des Schran- 
kes, nimmt eine bekleidete Thora heraus und giebt sie dem 
Schwörenden in den Arm.

10.
Der Rabbiner sagt hierauf die Eidesformel dem Schwö- 

renden vor, und dieser spricht sie nach.
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11.
Die Formel fangt mit den Worten an:

Ich schwöre bei Adonai, dem Gott Israels, daß 2c.
sie schließt mit der Betheurung:

 -wenn ich falsch schwöre, so sollen alle jene Verwün״
schungen und Strafen, die im göttlichen Geletzbuche 
dem Sünder angedroht werden, über mein Haupt kom- 
men, dagegen aber, wenn ich der Wahrheit gemäß lchwö- 
re, alle Segnungen, die dort den Frommen verheißen 
sind, an mir erfüllt werden, Amen!"

12.
In der Eidesformel soll das Wort Adonai mit den he- 

bräischen Mitlautern des Wortes Jehova verzeichnet sein.

13.
Es darf derjenige, welcher den Eid abnimmt, das Wort 

Adonai nicht mit vorsagen, vielmehr hat er dasselbe auf 
der in der Schule befindlichen Tafel, oder in der geschriebe- 
nen Eidesformel dem Schwörenden vorzuzeigen, damit die- 
fer (der Schwörende) selbst es ausspreche. Um die Eides- 
Handlung nicht zu unterbrechen, hat derjenige, welcher den 
Eid abnimmt, den Schwörenden wegen dieses Umstandes vor- 
lausig zu unterrichten.

14.
' Die bei der Eidesleistung gegenwärtige christliche Gerichts- 

person soll den gangen Vorgang umständlich zuck Protokolle 
verzeichnen und darauf Acht geben, daß der Eid die!er Vor- 
schuft gemäß abgenommen werde.

16.
Mit Zustimmung des Gegners können diese Feierlichkeiten 

ganz oder zum Theil unterbleiben. Soll die Eides-Ableistung 
an der Gcrichtöftätte geschehen, so muß der schwörende Jude 
die Zeugen und den Rabbiner, und dieser eine Thora nutbrm- 

gen.

16.
Auch jüdische Zeugen haben, wenn nicht beide Parteien 

eine oder die andere Förmlichkeit nachlassen, den Zeugeneid 



508

in der oben beschriebenen Weise abzulegen, doch mit Ausnah- ׳ 
nie der Vorschriften unter Nummer 3 und 7.

17.
In Kriminal-Sachen hangt es von der Landes-Justiz- 

Behörde ab, zu bestimmen, in wie weit die Förmlichkeiten 
sowohl bei Haupt- als bei Zeugeneiden wegzulassen seien.

18.
Judenweiber dürfen zur Zeit ihrer monatlichen Reinigung 

und als Kindbetterinnen vor erfolgter Reinigung zur Äblei- 
stung eines Eides keinesweges angehalten werden. — An 
Sabbaths- und Festtagen sind alle Juden mit Ableistung ei- 
nes Eides zu verschonen.

VII. Großherzogthum Meklen- 
burg-Schwerin.

Wir Friedrich Franz, von Gottes Gnaden souverainer 
Herzog zu Meklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und 
Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und 
Stargard Herr u. s. w.

Fügen hiemit Jedermann zu wissen: daß Wir, in lan- 
desherrlicher Erwägung der. Nachtheile, welche mit den bishe- 
rigen Verhältnissen der jüdischen Glaubensgenossen zum Staate 
in unsern Herzog - Fürstenthümer und Landen verknüpft gewe- 
sen sind, in Gnaden beschlossen haben, gedachten Glaubens- 
genossen eine andere, den Zeitumstanden angemessenere Verfassung 
zu ertheilen, und solchemnach dieserhalbnach vernommenem rathsa- 
men Bedenken unserer getreuen Ritter- und Landschaft, folgende 
nähere Bestimmungen kraft dieses verordnet und festgesetzt haben.

I.
Alle bisher in unsern landesherrlichen Schutz genommenen 

privilegirten Juden sollen hinführo mit ihren Ehefrauen und 
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unabgesonderten Kindern für Einländer geachtet werden, und 
nach Maßgabe der weiter folgenden Modifikationen gleiche 
bürgerliche Rechte und Freiheiten mit den Christen genießen.

ir.

Ihren Söhnen, welche sich selbst in unsern Landen eta- 
bliren wollen, und sich deshalb mit gnügender Bescheidigung ih- 
rer Fähigkeiten dazu, bei unserer Regierung anmelden werden, 
soll die Concession dazu, anstatt der bisherigen Schutzbriefe 
und Privilegien, ertheilt werden, und sie sollen sodann eben dersel- 
ben Rechte sich zu erfreuen haben, als ihre Vater genießen.

in.

Fremden Juden bleibt der Eintritt ln unsere Lande zur 
Durchreise, oder zum Betrieb erlaubter Handelsgeschäfte fer- 
nerhin nach den bisher bestehenden Landesgesetzen, insonderheit 
unserer Verordnung vom 14ten Oktober 1811 verstattet. Es 
ist ihnen aber nicht erlaubt sich in unseren Landen niederzu- 
lassen, wenn sie nicht zuvor von uns ein Naturalisations- 
Patent und eine Concession zu irgend einem Gewerbe er- 
wirkt haben, in welchem Fall sie den cinländischen Juden 
gleich zu achten sind. Auch dürfen sie nicht als Gewerks- 
oder Hausdiener angenommen werden, sondern es hat deshalb bei 
unserer Verordnung vom 14ten August 1810 in der Regel 
das Verbleiben, in sofern wir uns nicht in einzelnen Fällen 
aus bewegenden Gründen entschließen möchten, einem recipir- 
ten Juden die Annahme eines ausländischen Gehülfen zu ge- 
statten.

IV.

Alle einlandische Juden sollen fortan festbestimmte erbli- 
che Familiennamen führen. Die bereits privilegirten sollen 
binnen vier Wochen den von ihnen gewählten Namen der 
Obrigkeit ihres Wohnorts anzeigen, welche die intendirte Ver- 
anderung solcher Namen unserer Regierung vorlegen, und 
nach deren Genehmigung auf einmal in den öffentlichen Blät- 
tern bekannt machen soll. Auf die Verabsäumung der An- 
Meldung und Anzeige des anzunehmenden Namens steht die 
Strafe des Verlustes des bisherigen Privilegii.
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Von den künftig etwa aufzunehmenden ftemden Juden 
soll der neue Geschlechtsname ebenfalls allemal publizirt 
werden.

V.

Die einlandischen Juden sind verpflichtet, sich bei der Füh- 
rung ihrer Handelsbücher und bei Abfassung ihrer Verträge 
oder Testamente, bei Strafe der Nichtigkeit und Ungültigkeit, 
jederzeit der deutschen oder einer andern lebenden Sprache, 
nie aber des sogenanrüen Jüdisch-Deutschen zu bedienen; auch 
ihre Namen nicht anders als mit deutschen und lateinischen 
Schriftzügen zu schreiben.

VI.
Indem ihnen die Unterweisung ihrer Kinder in ihrer Re- 

ligion allein überlassen bleibt, soll zugleich den jüdischen Kin- 
dern auch der freie Zutritt zu allen christlichen Schulen ohne 
Ausnahme offen, und allen christlichen Lehrern untersagt sein, 
ihnen die Aufnahme darin zu verweigern, oder sie auf einige 
Art zurück zu setzen.

VII.
Den Vorstehern aller Judengemeinden in unsern Landen 

wird hierdurch zur Pflicht gemacht, genaue Kirchenbücher zu 
führen, und darin» künftig die vorfallenden Geburts-und Ster- 
betage, auch die Verheirathungen eines jeden Juden richtig 
und genau zu verzeichnen, bei Vermeidung einer Strafe von 
zwanzig Thalern für jeden Fall, da dieses langer als drei 
Tage versäumt wird, neben der unfehlbaren Absetzung von 
der Vorsteherstelle. In kleinern Städten, wo keine großen 
Judengemcindcn mit mehrern sichern Vorstehern befindlich sind, 
soll dies Kirchenbuch zu desto mehrerer Glaubwürdigkeit in den 
Händen des Magistrats sein, welcher für die Gebühr von 
16 Schillingen für jeden Fall dafür sorgen soll, daß derselbe 
von den Vorstehern angemeldet, und unter obrigkeitlicher Auf- 
sicht ins Buch eingezeichnet werde.

VIII.
In Absicht des Gerichtsstandes und der Vormundschaften 

soll zwischen Christen und Juden kein Unterschied statt finden. 
Alle rabbinische Gerichtsverwaltung soll hingegen gänzlich auf- 
gehoben sein, und die Rabbis sollen sich schlechthin in gar keine welt- 



511

lkchcn Händel ihrer Glaubensgenossen auf irgend eine Weise 
mischen.

IX.
Den in unsern Landen recipirten Juden steht 

ein jedes, den übrigen Landeseinwohnern erlaub- 
tes Gewerbe unter gleichen Bedingungen und 
Verpflichtungen, in gesammten unsern Städten 
und Flecken wie auf dem platten Lande frei, und 
sollen sie also auch nichtvonHandwcrkern,Zünf- 
te 11 und Aemtern weiter um ihrer Religion wil- 
len ausgeschlossen werden.

Es versteht sich dabei von selbst, daß, wenn ein concessio- 
nirter Jude den Hausirhandel oder sonst irgend ein nicht all- 
gemein in unsern Landen gestattetes Gewerbe treiben will, er 
dazu eben so, wie unsere christlichen Landeseinwohner, sich 
zuvor unsere spezielle landesherrliche Erlaubniß bewirken, und 
den ihm dabei gesetzten Bedingungen unterwerfen muß. Die 
mit einem Hausirhandels-Privilegio versehenen Juden sollen 
die ihnen darin gegebene Erlaubniß, so lange überhaupt 
noch Concessionen zum Hausiren ertheilt werden, und nicht 
anders als in dem in ihrem Privilegio bestimmten Maße, be- 
halten.

X.
Wenn ihnen gleich in der Feier des Sabbaths und der 

Beobachtung sonstiger Religionsgebräuche nichts vorgeschrieben 
sein soll, so wird doch hiermit allgemein festgesetzt, daß jüdi- 
sche Soldaten, Lehrlinge, oder Gesellen bei christlichen Mei- 
stern, in öffentlichen christlichen Aemtern stehende Juden, und 
überhaupt alle Juden, die mit Christen in Verbindung treten, 
ihre damit nicht verträglichen Gebräuche niemals zum Vor- 
wände sollen nehmen dürfen, sich ihren übernommenen Ver- 
Kindlichkeiten zu entziehen, daß sie sich derer vielmehr, bei 
Verlust ihrer durch diese unsere landesherrliche Anordnung er- 
haltenen Rechte , auch, den Umständen nach, anderer angemes- 
senen Strafe in allen Fällen enthalten sollen, wo solche ih- 
ren Dienst- oder kontraktlichen Pflichten im Wege sind.

XI.
In Ansehung der jüdischen Ehen, mithin auch der Ehe- 

scheidung, der verbotenen Grade, der Trauerzeit, der Ehever- 
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trage, und der von andern abhängigen Consense Zu selbigen, 
und dergleichen müssen in Zukunft mit alleiniger Ausschließung 
der Trauungs-Zeremonie, alle für unsere christlichen Unter- 
thanen vorhandenen Gesetze, gelten und beobachtet werden. 
Die Ehescheidungen der Juden sind aus den gemeinrechtli- 
chen Gründen bei dem competenten Richter nachzusuchen, und 
das Erkenntniß desselben soll zu Begründung der bürgerlichen 
Wirkungen einer gänzlichen Ehescheidung unter den Juden 
hinreichend sein. Die Ausfertigung eines Scheidcbriefes aber 
ist unnöthig, und soll daher unterbleiben.

Bei Ehescheidung, aus landesherrlicher Machtvollkommen- 
Helt treten eben dieselben Vorschriften ein.

XIL
Ehen zwischen Christen und Juden sollen hinführo unver- 

boten sein. Jedoch müssen die Trauungen solcher Ehepaare 
von christlichen Predigern geschehen, auch die aus solchen Ehen 
erzeugten Kinder allemal getauft, und nur in der christlichen 
Religion erzogen werden.

xnr.
Da die Juden ihren bisherigen Gebrauch, daß die crstge- 

bornen Söhne allemal einen doppelten Erbtheil, die Tochter 
hingegen von den Vätern einen beliebigen Ausspruch erhalten, 
für ein in ihrer Religion begründetes ansehen, so soll es da- 
bei fernerhin verbleiben, und haben unsere Gerichte in den 
ihnen vorkommenden ErbtheilUngsangelegenheiten hiernach ihre 
Erkenntnisse unter den jüdischen .Glaubensgenossen mithin 
mit Ausschluß des im vorhergehenden §. bezeichneten Fal- 
les und der daraus herrührenden Beerbungen, als bei 
welchem das Gemeinde-Recht zur Richtschnur dienen muß, 
allemal einzurichten.

XIV.
Denen als Eknländer aufgenommenen Juden soll gestattet 

sein, Grundstücke jeder Art in unsern Städten, wie auf dem 
Lande, gleich unsern christlichen Unterthanen Zu erwerben. 
Es können jedoch bei requirirten Landgütern die Patronats« 
rechte von ihnen nicht ausgeübt werden, sondern es sind sol- 
che während ihres Gutsbesitzes von unsern nächstbelegenen Be- 
amten in unserm Namen zu verwalten. Die mit dem Pa- 
tronat verbundenen Leistungen bleiben jedoch fortwährend dem 
Gute zur Last.
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XV.
Anlangend die gerichtlichen Eidesleistungen der Juden, so 

behalt es zwar vor der Hand dabei sein Bewenden, daß sie 
in der Regel auf der Thora geschehen müssen. Wenn aber 
hinführo andere Eide, als Bürger-, Amts-, Homagial- oder 
Lehneide vorkommen können, so soll statt derer eine Person- 
liche, feierliche Angelobung desjenigen, was in den anwend- 
liehen Eiden enthalten ist, mit dem Zusatze: So wahr mir 
Gott helfe! ausgenommen werden.

XVI.
Außer den fortwährend jährlich zu erlegenden Neceptions- 

Geldern sollen die einländischen einmal concessionirten Juden, 
als solche, nirgend mit irgendeiner besondern Abgabe belä- 
stigt werden.

xvii.
Alle Magistrate in unsern Städten werden hiemittelst be- 

fehliget, denjenigen Juden, welche nach vorstehender unserer 
Verordnung sich als Einlander qualificiren, wenn sie den 
2. und 4. §. derselben Genüge geleistet haben, und sich nach dem 
15. §. zur Leistung des Bürgereides anmelden: das Bür- 
gerrecht auf die gewöhnliche Weise zu ertheilen.

XVIII.
Alle bisherigen gesetzlichen oder usuellen Beschränkungen 

der Rechte jüdischer Landeseinwohner in unsern Herzog- und 
Fürstenthümern gegen die Christen sollen kraft dieses aufge- 
hoben sein.

XIX.
In wie fern die Juden zu öffentlichen Bedienungen 

und Staatsämtern zugelassen werden können, behalten wir 
uns bevor in Folge der Zeit näher zu bestimmen.

Gebieten und befehlen demnach allen obern und niedern 
Civil- und Militärbehörden, auch gesammten unsern Unter- 
thancn und Einwohnern in unsern Landen hiedurch gnädigst 
und ernstlich: Vorstehender unserer Verordnung in allen ihren be- 
sondern Vorschriften, so viel an ihnen ist, nicht nur selbst alle- 
wege zu genügen, sondern auch darauf, daß denselben von 
ihren Unterbehorden gehörig nachgekommen werde, ernstlich 
zu halten.

33
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Zur allgemeinen Bekanntmachung solcher unserer Willens- 
Meinung haben wir diese Constitution in dem hiesigen offizi- 
ellen Wochenblatt abzudrucken befohlen. Urkundlich unter 
unserem Handzeichen und Jnsiegel.

Gegeben auf unserer Festung Schwerin, 
den 22sten Februar 1812.

(Gez.) Friedrich Franz.
(L. 8.)

A. G. v. Brandenstein.

Vorstehendes Edikt hatte leider nur ein kurzes Dasein. Es ward 
durch folgendes zweites Edikt vom Ilten Februar 1817 suspendirt:

Großherzogthurn Meklenburg - Schwerin.
Reskript in Bezug auf die Juden.

Auf die wiederholten und noch kürzlich in einer unmittelbaren Eingabe 
vom 4ten dieses erneuerten Vorstellungen, welche Uns von Unserer getreuen 
Ritter- und Landschaft gegen die Verordnungin Betreff der bürgerlichen 
Rechte der Juden gemacht worden, finden wir uns gnädigst bewogen, Un- 
fern getreuen Landständen eine nach Lage der Sache und den gegenwärtigen 
Umständen thunlkche Beruhigung zu gewähren. In Erwägung nun, daß 
schon die Bestimmung der Bundesakte, und die seitdem in den Verhandlun- 
gen der Bundesversammlung getroffene Einleitung eine baldige und gleich- 
förmige Gesetzgebung über diesen Gegenstand erwarten lassen, wodurch auch 
hoffentlich alle Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten zu beseitigen sein 
werden, so wollen wir denselben die gnädigste Zusicherung ertheilen, daß 
die besagte Konstitution, vom 22. Febr. 1812, einstweilen für gesummte 
Unsere Lande in ihrer Wirkung und Anwendung suspendirt sei und 
bleiben solle, bis dahin, daß wegen der bürgerlichen Rechte der Juden die 
allgemeinen Bestimmungen von der Bundesversammlung aus erfolgen wer- 
den. Es ist auch Unsere Absicht,, daß inzwischen keine fremden Juden in 
Unsern Landen prkvilegirt, die Einheimischen aber auch nur nach Befinden 
und nach der von Uns zu ermessenden Nothdurft nut Handelsprivilegien 
versehen werden sollen. Indem wir solchergestalt für den jezigen Zeitpunkt 
jeglichen Beschwerden abgeholfen oder vorgebaut zu sehen wünschen, haben 
Wir auch nur den gegenwärtigen Besitzstand dabei bis zu obigem Zeit- 
punkt feststellen wollen. Zugleich ist Unsere Regierung mit dieser Unserer 
Willensmeinung bekannt gemacht, und zu deren Befolgung angewiesen.

Doberan, den Ilten September 1817.
Friedrich Franz.

(An den Engern Ausschuß von Ritter 
und Landschaft zu Rostock.)



Alphabetisches Sachregister.

.bgaben S. Ortsabgaben ׳1>
Aeltesten. Befugnisse der Ge- 

meinde-Acltestcn. S. 362. —
Aemter. Akademische Lehr - und 

Schulämter, auch Gemeindeäm- 
ter können jüdische Staatsbürger 
verwalten. S. 2. — Akademische 
Lehr - und Schulämter sind 
nach einer spätern K. Kabinets- 
ordre ausgenommen. S. 46. — 
Staatsämter; ob Juden zu- 
gelassen werden, soll noch be- 
stimmt werden. S. 2. — Auk- 
tionskommissarie n-S t e l - 
len können sie nicht erhalten. 
S- 37. — Auch können sie den 
Dienst eines Feldmessers 
nicht bekleiden. S. 49. —

Anstellung und Bestätigung der 
Rabbiner und Gemeindebeamten. 
S. 395. 396. 400. 401. 407.

Assistenz jüdischer Gelehrten bei 
Eiden, kann von diesen nicht ver- 
weigert werden. S. 393. —

Atteste der Rabbiner. S. 371. 
376. *

Aufgebot. Dieses wird durch 
die Bekanntmachung in der Syn- 
agoge ersetzt. S. 4. —

Bad. Das Baden der jüdischen 
Frauen. S. 316. — Alle Mit- 
glieder einer Gemeinde müssen 
zu dem Badehause beitragen. 
S. 332. —

Bann. Die Judcnschaft kann 
kein Mitglied derselben mit dem 
Bann belegen. S. 401. —

Beerdigungen. Das Verhält- 
niß der Beerdigungs-Gesellschaft 
zur Gemeinde. S. 337.— Be- 
crdigungskosten. S. 345. 
346. 347. — Beerdigungen de- 
rcr, welche auf dem Lande oder in 
Städten sterben, wo kein Kirch- 
Hof ist. S. 350. — Beerdi- 
gung in Särgen. S. 351.— 
Frühzeitige Beerdigun- 
gen. S. 416. —

Dienstboten. Verhältniß der- 
selben. S. 5. 41. 48. 414. 416.

Edikt vom 11. März 1812. S. 
1. — Instruktion über dasselbe. 
S. 6. — Ergänzungen und Er- 
läuterungen zu demselben. S. 
13. — Ausführung desselben. S. 
15. —

Ehe. Die Gültigkeit jüdischer 
ohne Trauung geschlossener Ehen. 
S. 277. —

Ehebündnisse können einlän- 
dische Juden frei schließen, in so 
fern nicht nach allgemeinen Vor- 
schriften die von Andern abhän- 
gkge Genehmigung erfoderlich ist. 
S. 3. —

Ehegelöbnisse. Deren Ver- 
bindlichkcit für die Parteien zur 
Vollziehung der Ehe. S. 128. —

83*
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Ehepakten u. Ehestiftung. 
Kann die Ehefrau des Gemein- 
schuldners auf den Grund der 
Ehestiftung den Ansatz resp, in 
der 4. und 5. Klasse rechtlich 
verlangen? S. 90. — In wie 
weit sind die vor 1812 nach jü- 
dischem Ritus geschlossenen zwei- 
ten Ehepakten für die Frauen 
hinsichtlich des Erbrechts ver- 
kindlich? S. 103. —

Ehescheidung. Es kann jeder 
Theil aus den im Allg. Land- 
rechte festgesetzten Ursachen dar- 
auf antragen. S. 4. — Zur 
Begründung der bürgerlichen 
Wirkungen einer gänzlichen Ebe- 
scheidung ist das richterliche Er- 
kenntniß hinreichend. S. 4. — 
Ehegatten, die durch ein rich- 
terliches Erkenntniß getrennt 
sind, können anderweit nicht ge- 
trauet werden, so lange nicht 
die Ausfertigung eines Scheide- 
briefes statt gefunden bat S. 
241. — Ritual bei Eheschei- 
düngen. S. 244. — Juläs- 
sigkekt der Ertheilung des 
Scheidebriefes. S. 245. 251. — 
Zulässigkeit der Zwangmit- 
tel zur Annahme des Scheide- 
briefes. S. 278. 280. —

Eh estiftu n g. S. Ehepakten.
Eidesleistungen. Hiebei sind 

die Vorschriften der Allg. Ge- 
richtsordnung u. der Krim. Ord. 
zu beobachten. S. 3. — Die 
Zeugeneide der Juden sind, 
ausgenommen in Kriminalfällen, 
in allen Civilsachen vollkommen 
gültig. 376. 377. — Die man- 
gelhafte Beschaffenheit des bei 
den Eidesleistungen ge- 
brauchten Gebetmantels und Ge- 
betschnur schwächen die Wirksam- 
keit des Eides nicht. S. 281. — 
Bei den Eidesleistungen 
dec Jüdinnen bedarf es keines 
Gebctmantels und der Gebet- 
schnür. S. 299. — Forma- 
tion der Eide. S. 301. — 
In welchem Falle die Eide 

außerhalb der Synagoge 
geleistet werden können. S. 304. 
— Homagial-Eid. S. 303. 
— Militär-Eid. S. 309.— 
Ob der Handschlag an Ei, 
des Statt, erlaubt sei? S. 
313. —

Einländische Juden. Die, 
welche zwar im Lande geboren, 
jedoch mit dem Staatsbürger- 
rechte nicht versehen sind, kön- 
nen, wenn sie eingeliefert wür- 
den, durch diesen Aurücktritt 
über die Grenze dennoch nicht 
als Staatsbürger betrachtet wer» 
den; und es soll in ihren Pässen 
nach dem Auslande dieser Um- 
stand bemerkt werden. S. 33. 
Einländische Juden können in 
allen Provinzen als Dienstboten 
verbleiben, sobald keine Niederlas- 
sung dabei beabsichtigt wird. S. 
41. 48. 416. — Können auf 
den Jahrmärkten, in den vor- 
nials sächsischen Städten und 
Marktflecken ihre Waaren im 
Einzelnen verkaufen. S. 42. 43. 
— Können in den vormals säch- 
fischen Landen keinen Hausirhan- 
del treiben. S. 45. — Die, wel- 
che sich der medizinischen Praxis 
widmen, können zu solcher nicht 
eher zugelassen werden, als bis 
sie sich über das Staatsbür- 
gerrecht ausgcwiesen haben. S. 
48. —

Erbfolge. S. 54. 56.
Erbrecht. Wenn eine Ehefrau 

ihrem Ehemanne einen Sohn und 
eine Tochter hinterläßt, wer erbt 
die während der Ehe ihr zuge- 
fallene, noch nicht ausgezahlte 
Erbschaft? S. 100- —

Erbrecht im Großherzogthum 
Posen. Solches wird bei Erbfäl- 
len, die sich vor dem 1. Mai 
1808 ereignet haben, nach den 
Ritualgesetzen ausgeübt; bei Fäl- 
len, die vom 1. Mai 1808 bis 
zum 1. März 1817 statt gefun- 
den haben, nach französischen 
Gesetzen beurtheilt; bei Fällen 
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hingegen, die seit dem 1. März 
1817 sich ereignet haben, nur 
nach den Vorschriften desAllgem. 
Landrechts ausgeübt, insofern 
nicht durch rechtsgültige Ver- 
träge oder letztwillige Verord- 
nungen etwas abgeändert ist. 
S. 57. —

Erbtheil, halbmännlicher. S. H. 
Erlöser. S. Messias.
Erwerbungen. Gemeinden kön- 

nen zu religiösen Zwecken ge- 
meiysames Vermögen erwerben. 
S. 328. — Sie können auch 
zur Erweiterung von Synagogen 
Grundstücken erwerben. S. 328. 
— Zur Erwerbung eines Gebäu- 
des, um eine Synagoge zu er- 
bauen, bedarf es der Erlaubniß 
des Staats. S. 326. 327.

Exekution. In das gerichtliche 
Exckutionsverfahren gegen jüdi- 
sche Kommunen kann keine po« 
lizeiliche Einschreitung statt sin- 
den. S. 402. 403. —

Familiennamen muß jeder jü- 
dische Staatsbürger annehmen. 
S. 2.10. 16. —

Familienregifter. Führung 
derselben. S. Lifte.

Fremde Juden dürfen sich in 
den Preuß. Staaten nicht nie- 
derlassen, so lange sie nicht das 
Staatsbürgerrecht erworben ha- 
ben. S. 4. — Sie können dazu 
nur auf den Antrag der Provinz, 
in welcher sie wohnen wollen, 
mit Genehmigung des Ministe- 
riums des Innern, gelangen. S. 
5. — Sie dürfen weder als Rab- 
biner und Kirchenbediente, noch 
als Lchrburschen, noch zu Dien- 
sten bei Geldstrafe von 300 Thlr. 
oder angemessene Gefängnißstrafe 
angenommen werden. S. 5. (Als 
Dienstboten können sie sich jedoch 
in den vormals westphälischen 
Theilen mit Erlaubniß der Po- 
lizei temporär aufhalten. S. 414.) 
— Sie dürfen aber zur Durch- 
reise oder zum Betrieb erlaubter 
Handelsgeschäfte in das Land ein

treten. S. 5. — Sie?dürfen sich 
in den Meßftädten während der 
Messe aufhalten. S- 5. — Sie 
können sich in der Eigenschaft als 
Fremde gegen eine zu lösende und 
von Zeit zu Zeit zu erneuende 
Aufenthaltskarte in den Preußi« 
schen Staaten aufhalten, wobei 
der Zweck des Aufenthalts der 
Polizeibehörde den Maßstab 
giebt. S. 34. — Studirendcn 
kann der Aufenthalt während der 
Studien nicht versagt werden. S. 
34. — Werden, wenn sie ohne 
gehörige Unterhaltungsmittel zum 
Besuche inländischer Bäder über 
die Grenze kommen, gleich aus- 
ländischen Christen betrachtet wer- 
den. S. 45. —• Können inner- 
halb Landes rohe oder halbrohe 
Produkte kaufen, zurichten las- 
sen und ausführen. S. 47. — 
Die, welche sich zu den Prüfun- 
gen für Medizinalpersonen mel- 
den, nicht die Approbation in 
Antrag bringen, als bis sie das 
Staatsbürgerrecht nachgewiesen 
haben. S. 48. — Aufnahme der- 
selben als Staatsbürger. S. 
417. — Sie können durch die 
Verheirathung mit Einländerkn- 
nen das Staatsbürgerrecht nicht

. begründen. S. 420. —
Gebet. Die Gebete in der Syna« 

goge dürfen nicht mit unbedeck- 
tem Haupte verrichtet werden. 
S. 317. —

Geleits-Scheine. Die Nicht- 
lösung desselben soll bei den im 
Lande aufgegriffenen polnischen 
Juden, bei denen weder Waaren, 
Geld noch Geldeswerth gefunden 
worden, nicht als Defraudation 
bestraft werden. S. 39. —

Gemeinde. Au den Gemeinde- 
Abgaben müssen alle Mitglieder, 
außer den׳ Armen, beitragen. S- 
330. — Zu diesen Gemeinde-Ab- 
gaben gehört auch die Unterhal- 
tung eines Badehauscs. S. 332. 
335. — Verhältniß der einzel« 
nen Gemeindegliedcr zur Gs- 
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mcinde und zum Vorstande. S. 
351. 362. — Gemeinde- 
Aeltesten; ihre Befugnisse. 
S. 362. — Oberaufsicht des 
Staats in dem Gemeinde- 
wesen. S. 395. 396. 397. 398. 
402. 403. 404. 424. — Anstel- 
lung und Bestätigung der Ge- 
meindebcamten S. 395.396.400. 
407.— Die Ge meind eälte- 
sten können kein Mitglied mit 
dem Bann belegen. S. 401. — 
Die Gemeinden können keine 
Gewerbtreibende ansetzen. S. 408. 
— Die jüdischen Gemeinden sind 
von den Kommunal-Beiträgen 
für die christlichen Ortsschulen 
nicht befreit. S. 433. —

Gerichtsstand. In Absicht des- 
selben findet zwischen Christen und 
Juden kein Unterschied statt. S. 
4. — Rabbiner und Aeltesten 
dürfen sich keine Gerichtsbarkeit 
anmaßen. S. 4. —

Gewerbe können jüdische Staats- 
bürger, mit Beobachtung der all- 
gemeinen Vorschriften, treiben. 
S. 2. —

Gott. Der heilige Name Gottes (ירוי) darf eben so wenig in 
den Gebeten und Gesängen als 
sonst ausgesprochen werden. S. 
317. —

Gottesdienst. Die Veranstal- 
tung desselben liegt dem Vorsteher 
ob. S. 359. —

Großherzogthum Posen. 
Die dortigen Juden können die 
Jahrmärkte ihres Departements, 
eben so wie die christlichen Unter- 
thanen, besuchen. S- 36. — Es 
kann ihnen die eigenthümliche Er- 
Werbung eines Landgutes (worun- 
ter auch Bauergüter verstau- 
den werden) nicht gestattet wer- 
den. S. 40. 421. — Sie können 
jedoch vormals christliche Häuser 
erwerben. S. 422. — Sie kön- 
nen in den Fabrikstädten alter 
Provinzen rohe Produkte kaufen, 
um sie, zugerichtet, ^nach dem 

Großherzogthum auszuführcn. S. 
417. — Erbrecht daselbst; s. 
Erbrecht.

Grundstücke können jüdische 
Staatsbürger gleich den christ- 
lichen Einwohnern erwerben. S. 
2. — Sind mit den erworbenen 
Grundstücken Abdeckereige» 
rechtig ketten verbunden, so 
müssen stein vorkommenden Kri- 
minalfällen für einen zur Ver- 
richtung der Exekution qualifi- 
zirten Stellvertreter sorgen. S. 
49.—

Gütergemeinschaft. DasGü- 
terverhältniß der Eheleute wird 
lediglich nach den Bestimmungen 
des Alla- Landrechts beurtheilt. 
S. 55. 61. — i

Halbmännlicher Erbtheil. 
Ueber die aus solchen Verschrei« 
bungen entspringenden Rechte. 
S. 84. 145. —

Handel, gehört zu der aus dem 
Staatsbürgerrechte fließenden Ge- 
Werbefreiheit. S. 3. — steht den 
auf dem platten Lande wohnen- 
den Juden nur in so weit frei, als 
er den übrigen Bewohnern gestat- 
tet ist. S- 3. —

Handelsbücher müssen kn deut- 
scher oder in einer andern leben- 
den Sprache geführt werden. S. 
1. —

Handschlag. Ob derselbe an 
Eides Statt erlaubt sei? S. 
313. —

Handwerksgesellen. Ein- 
ländische, mit dem Staatsbür- 
gerrechte nicht versehene Hand- 
Werksgesellen können im ganzen 
Preuß. Staate, in der Absicht 
bei Meistern in Arbeit zu treten, 
zu diesem Behufe verweilen. S.

Hausiren. Dieserhalb hat es 
bei den Polizeigesetzen sein Be- 
wenden. S. 5■ —

Haus-Kollekten. Ausführung 
derselben. S. 423. —

Injurie. Auslegung einiger he-' 
bräischer Ausdrücke rücksichtlich 
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einer Verbal-Injurie. S. 
380. 382. —

Instruktion, über die Ausfüh- 
rung des Edikts vom 11. März 
1812. S. 6. -<״ Instruktion für 
die Polizeibehörden über das 
Verfahren gegen die ausländi- 
schen Juden. S. 10. —

Kirchhof. S.Beerdsgungen.
Kollekten. S. Haus kol- 

l e k t e n.
Konfirmation. Die Konsir- 

matkon jüdischer Kinder ist als 
eine Neuerung im Kultus nicht 
zuzulassen. S. 317. —

Lazareth. Die Sachen, welche 
die daselbst verstorbenen Kranken 
hinterlassen, dürfen die Vorsteher 
dieser Anstalt ohne Zuziehung ei- 
nes Auktionskommissariüs lizi- 
tiren. S. 359. —

Legate. In wie fern kann ein, 
in einem vor 1812 errichteten 
Testamente bestimmtes Legat re- 
vozirt und in Ansehung der Ver- 
Wendung von der Disposition des 
Testators abgegangen werden? 
S. 98. —

Legitimation der staatsbürger- 
lichen Juden. S. 23. —

Lehrer. Jüdische Religions- 
lehr er sind von öffentlichen und 
Kommunallasten nicht befreiet. 
S. 428. — Anstellung jüdischer 
Lehrer. S. 428. 435.

Liste. Aufnahme der Listen der 
Juden. S. 6. 15. 22. — Die 
Listen über Geburten, Beschnei- 
düngen, Trauungen und Sterbe- 
fälle müssen nach dem christlichen 
und jüdischen Kalender geführt 
werden. S. 37. — Führung

• derselben. S. 411. 412. 413. — 
Lohnfuhren zu Beförderung ar-

mer und kranker Juden sind üb- 
gabefrek. S- 423. —

Märkte. Verlegung derselben, 
vom Sabbath auf den nächsten 
Montag. S. 413. —

Messias. Die Stellen in den 
Gebeten, so auf den Erlöser Be- 
Zug haben, können nicht als eine 

Verletzung der Vaterlandsliebe 
angesehen werden und dürfen da- 
her nicht ausgelassen werden. S. 
317. —

Mrlitärpflichtkgkeit. Die 
jüd. Staatsbürger sind derselben 
unterworfen. S. 3. .— Sie kön- 
neu jedoch wegen geleisteter 
Kriegsdienste auf eine Versor- 
gung im Staatsdienste nicht An- 
sprach machen. S. 49. 422. — 
Militär-Eid. S. 309. —

Minderjährigkeit. Den jü- 
bischen Minderjährigen ist ihr 
Erbtheil nicht zu extradiren. S.

-■־ 67. —
Niederlassung. Jüdische 

Staatsbürger können sich in 
Städten und auf dem platten 
Lande niederlassen. S. 2- — 
Fremden Juden ist die Nieder- 
lassung verboten. S. 4. —

Nieder-Lausitz. Bestimmung 
in Beziehung auf die dasigen 
Juden rücksichtlich deren Rechte 
daselbst. S. 43. —

Oberaufsichtsrechtindem jü- 
dischenKirchen- u. Gemeindewcsen, 
Seitens des Staats. S. 395. 
396. 397. 398. 402. 403. 404. 
424. —

Ortsabgaben müssen die Ju- 
den in den Städten, wo sie von 
besonderen Abgaben befreit sind, 
mit den Christen gleichmäßig 
tragen. S. 39. —

Pflichten. Die jüdischen Staats- 
bürger sind gehalten alle bür- 
gerliche Pflichten zu erfüllen.

a S. 3. —
Pommern. Die in Ansehung 

der Juden in Vorpommern statt« 
gefundene Verfassung hat seit 
dem 11. März 1812 aufgehört. 
S. 15. —r Die Juden in Neu- 
Pommern genießen zur Zeit nicht 
die bürgerlichen Staatsrechte der 
übrigen Juden. S. 27. —

Privatrecht. Privatrechtliche 
Verhältnisse der Juden sind nach 
denselben Gesetzen, welche allen 
Staatsbürgern zur Richtschnur
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bienen, zu beurtheilen, sobald 
sie nicht an religiös gesetzliche 

• Bestimmungen und Formen ge- 
bunden sind. S. 3- —י Privat- 
rechtliche Streitigkeiten über 
Handlungen, die sich vor dem 
11. März 1812 ereignet haben, 
sind nach den früheren Gesetzen zu 
beurtheilen, wenn nicht die da- 
bei Jnteressirten, befugterweise, 
sich der gegenwärtigen Verord- 
nung unterworfen haben sollten. 
S. 4.54. — Ueber die rechtliche 
Wirkung der halbmännlichen Ver-

-schreibung eines Vaters an seine 
Tochter, und die fernere Dkspo- 
sttion des Erstern über sein Ver- 
mögen mittelst Testaments. S. 
145. —

Provinzen jenseits der Elbe und 
der neu acquirirten Länder. Die 
jüdischen Bewohner derselben ha- 
Hen zur Zeit nicht das Staats^ 
bürgerreeht wie die in den alten 
Provinzen. S. 425. — Die Ein- 
wohner der Provinzen auf dem 
linken Elbufer sollen denen auf 
dem rechten Elbufer in allen Be- 
ziehungen gleich behandelt wer- 
den. S. 25. — In einem spä- 
lern Reftripte ist bestimmt, daß, 
so lange die Verhältnisse der Ju- 
den in den neuen und wieder er- 
oberten Provinzen noch nicht ge- 
setzlich feststehen, das Ueberziehen 
der Juden in andere Provinzen, 
woselbst eine andere Judenvcr- 
fassung besteht, nicht zu gestat- 
ten sei. S. 26. 28. 29. 30. 31. 
32. — Der Besitz und die 
Bewirthschaft ung von 
Grundstücken ist auch in den neu 
acquirirten Provinzen den Juden 
zu gestatten. S. 27. — Die bei 
der Besitznahme der neuen Pro- 
vinzen vorgefundenen ansässigen 
ober wohnhaften und gewerbtrei- 
benden Juden müssen ganz in der 
Verfassung und bei den Rechten 
geschützt und erhalten werden, 

* welche sie nach der früheren
Verfassung bei der Besitznahme

Hatten. S- 29. — Die Juden fn 
jenen Provinzen können inner- 
Halb derselben überall ihren 
Wohnsitz nehmen. — S. 31. — 
Die Juden in den neuen und 
wieder eroberten Provinzen kön- 
ncn Ausländerinnen heirathen. 
S. 417. 419. —

Rabbiner. Das Verhältniß der- 
selben in Beziehung auf die Ehe«: 
Verbindungen und Ehetrennun- 
gen. S. 264. 275. — Sollen, 
wo es auf Bestimmung eines jü- 
dischen Ritus ankommt, mit der 
eidlichen Vernehmunq verschont 
werden, dagegen bei einzelnen 
Fragen ein glaubhaftes Attest 
ausstellen, und deshalb ein für 
alle Mal in Eid und Pflicht ge- 
nommen werden. S. 371. 376. 
— Verhältnisse der Rabbiner im 
Allgemeinen. S. 394. — Anstel- 
lung und Bestätigung der Rab- 
Hiner. S. 395. 396. 400. 401. 
— Verrichten der Trauungen. 
S. 409. —

Rechtsstreit über die Auslegung 
e. Testaments in Beziehung auf 
eine später anderweit dem ältesten 
Sohne zugesagte bestimmte Sum- 
me. S. 147. —

Religion. Neuerungen in den 
Religionsgebräuchen, die von dem 
herkömmlichen Ritus abweichen, 
sind unerlaubt. S.317. — Re- 
ligkonsv ergehen machen 
zur Verrichtung des Vorbetens 
unfähig. S. 359. —

Ritualgesetze. Sind, in so 
weit sie Vermögensvevhältnisse 
betreffen, seit Einführung (und 
Wiedereinführung) der Preuß. 
Gesetzgebung nicht wieder herge- 
stellt worden. S- 61. — Anwen- 
düng derselben in verschiedenen 
Fällen. S. 207. —

Schächter, brauchen als solche 
keine Gewerbsteuer zu entrich- 
ten. S. 406. — Anstellung der- 
selben ist nicht Sache des Staats. 
S- 407. —
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Scheidebrief. Zur Begrün- 
düng der bürgerlichen Wirkun- 
gen einer gänzlichen Ehcschei- 
düng ist die Ausfertigung eines 
Scheidcbriefes nicht nothwendig. 
S. 4. — Stempelwerth von 
Scheidebriefen. S. 388. —

Schulddokument. Ob eine 
Frau in stehender Ehe, von ih- 
rem Ehemanne eine ibm dar- 
geliehene Summe nach jüdischen 
Gesetzen zurückfodern könne? 
S. 87. —

Schulden. Die Korporations- 
Schulden der Judenschaften kön- 
ncn nur denjenigen jüdischen Fa- 
misten zur Last fallen, welche 
die ehemaligen Korporationen an 
jenen Orten ausgemacht haben, 
nicht aber auch von denen ge- 
tragen werden, die gegenwärtig 
daselbst domicilirt sind. S. 74. 
76. —

Schulen. Einrichtung des jüdi- 
schen Schulwesens. S. 426. — 
Alljährlich einzureichende Nach- 
Weisungen. S. 432. — Aufbrin- 
gung der Unterhaltungskosten für 
jüdische Schulen. S. 434. — 
Der jüdische Unterricht. S. 436.—

Staatsbürger sind alle am 
11. März 1812 in den König!. 
Prcuß. Staaten wohnhaften Ju- 
den und deren Familien. S. 1. 
— Sie können sich mit Auslän- 
derinncn verheirathen. S- 418. 
419. — Diese werden rücksicht- 
lich der Konsens-Ertheilung zur 
Erwerbung von Grundstücken in 
den neuen und wieder eroberten 
Provinzen wie diejenigen, welche 
das Staatsbürgerrecht nicht he- 
sitzen, behandelt. S. 420. —

Stempel. Der Stcmpelwerth 
vondenScheidcbriefen. S.388. —

Stiftung. Können Erben eine, 
in einem Testamente angeordnetc 
milde Stiftung anfechten 
und aufhebcn? S. 212. — Von 
Familicnstiftungen müssen 
die Gerichte Kenntniß nehmen.
S. 379. -

Synagoge. Gebete in der Syn- 
agoge dürfen nicht mit unbedeck- 
tem Haupte verrichtet werden. 
S. 317. — Zum Ankauf eines 
Gebäudes zur Synagoge bedarf 
es der Erlaubniß des Staats. 
S. 326. 327. — Synagogen- 
Ordnungen können in Vorschlag 
gebracht werden. S. 328. — 
Snnagogenstände können 
nicht in das Hypothekcnbuch ein- 
getragen werden. S. 329. — 
S ynag ogendiener; ibreGe- 
bühren bei Trauungen. S. 357. 
— Deren Verhältnisse im Allgc- 
meinen. S.394. ׳— Oberaufsicht 
des Staats in dem Synago- 
gen wesen. S. 395. — Syn- 
ago gen sitze können nach dem 
Tode der Inhaber ohne Einwil- 
ligung der Letzter» nicht an die 
Gemeinde fallen, wenn diese nicht 
einen Anspruch im Wege Rech- 
tens geltend machen kann. S. 
424. —

Synagogendiener. S. Syn- 
agoge.

Testamente. Die nach dem Ri- 
tualgesehe vor der Publikation 
des Edikts vom 11. März 1812 
errichteten Testamente sind für 
gültig erachtet. S. 50. — Sind 
diese Testamente oder andere 
Verträge in hebräischer ober rab- 
binischer Sprache abgcfaßt, so 
sollen sie in deutscher Sprache 
umschrieben und den Gerichten 
übergeben werden. S. 51. — 
Form der Testamente. S. 82. 
— Müssen die vor dem 11. Mär; 
1812 errichteten und bei einem 
dritten niedcrgelegtcn Testamente 
nunmehr bei einem Gerichte de- 
ponirt werden? S. 95. — Aus- 
legung eines Testaments in Be- 
ziehung auf eine spätere Dispo- 
sition. S. 147. —

Tradition. Ein Israelit, der 
nur an das schriftliche mosaische 
Gesetz glaubt, die mündliche Tra- 
dition (im Talmud) aber ver- 
wirft, ist nicht als Israelit zu 
achten. S. 317. —

34
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Trauscheine sind bei jüdischen 
Ehebündnissen nicht nöthig. S. 
3. —

Trauung. Dieselbe besteht in 
der Zusammenkunft unter dem 
Trauhimmel und in dem feier- 
lkchen Anstecken des Ringes. S. 
4. — Bekanntmachung der jüdi- 
schen Aeltesten in Berlin. S. 
233. 234. — In den hergcbrach- 
ten religiösen Formen wegen 
Zulassung der jüdischen Trauung 
ist nichts abgeändert. S. 234. — 
Wirksamkeit der Förmlichkeiten 
eines Ehebündnisses. S. 235. — 
Trauung unbekannter Personen 
kann nicht statt finden. S. 239. 
— Findet bei ohne Eheschci- 
dungsbricf geschiedenen Personen 
nicht statt. S. 241. — Trau- 
Ritual S. 274. 276. — 
Trau gebühren S. 408. — 
Trauung verrichten die Rab- 
biner. S. 409. — Trauun- 
gen, die im Auslande vollzogen 
werden. S. 410. —

Unterricht. S. Schulen.
Unterschriften der Namen,sol- 

len deutscheoder lateinische Schrift- 
zöge fein. S. 2. —

Verfassungen. Alle in An- 
sebung der Juden statt gesunde- 
neu besonderen Verfassungen sind 
seit dem 11. März 1812 aufge- 
hoben. S. 14. 15. —

Vertr äge müssen in deutscher 
oder in einer andern lebenden 
Sprache abgefaßt werden. S. 1. 
53. — ,

Volljährigkeit. Diejenigen 
Juden, welche vor der Publi- 
kation des Edikts vom 11. März 
1812 das 20ste Jahr zurückgeleqt 
hatten, fallen nicht wieder in 
die Minderjährigkeit zurück. S. 
66. 67. 68. — Die Groß- 
j ä h r i g k e i t der Juden im Groß

Herzogtum Posen tritt auch fer- 
ner mit dem vollendeten 20. Jahre 
ein. S. 73• —

Vormundschaft. In Absicht 
vormundschaftlicher Verwaltung 
findet zwischen Christen und Ju- 
den kein Unterschied statt. S. 4- 
— Rabbiner und Aeltesten dür- 
fen sich keine vormundschaftliche 
Einleitung und Direktion anma- 
ßen. S. 4. — Vormund- 
schaftsforum der Juden in 
Berlin. S. 69. 70. 71. — In 
welcher Art die vor dem 11. 
März 1812 beim jüdischen Ge- 
richte geschwebten Vormundschaf- 
ten an die christlichen übergeben 
werden müssen. S. 96. —

Vorstand. Verhältniß desselben 
zu der Gemeinde. S. 330. — 
Verhältniß desselben zu den ein- 
zelnen Mitgliedern. S. 351. — 
Dem Vorsteher liegen die Ver- 
anstaltunqen des Gottesdienstes 
ob. S. 359. —

Vorsteher. S. Vorstand.
Wechsel, wegen deren Präsenta- 

tion am Sabbath oder an jü- 
dischey Festtagen bleibt es bei der 
Bestimmung des Allg. Land- 
rechts. S. 4. — Wechselfä- 
ticrfeit. S.56.77.— Wech- 
se l, die mit jüdischen Schriftzü- 
gen unterzeichnet sind, verlieren 
darum ihre Wechselkraft nicht. 
S. 78• — Ob und wann ein 
Wechselgläubiger Vorzug 
vorder Wittwe hat? S-210.— 

Zeugen. Die Zeugnisse der Ju» 
den in Civilsachen sind vollgül- 
tig; in Kriminalfällen jedoch 
nicht. S. 376. 377. —

Zinsen, darf kein jüdischer Staats- 
bürger höher nehmen, als den 
Kaufleuten zu nehmen erlaubt 
ist. S. 81. —

V e r b e s s
Sekte 47 Z. 4 von unten lies ft! 
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e r u n g e n.
tt so lange nicht: so lange. 

Schichtgeber: Schenkgeber.



Bei dem Verleger dieses Werkes sind unter andern auch 
nachfolgende brauchbare und anerkannt gute Schuf- 
ten erschienen, und durch alle solide Buchhandlungen 

Deutschlands zu beziehen:

Amler, Z. (Pfarrer). Die Weihe des Ch^en zum geistigen 
Leben, oder Erweckungen zur Tugend der Fromn*gkut 2c. 12.. 
1830. Velinpap., gebunden in feinem gepreßten Safftanband 
mit Goldschnitt. 1 8 Gr.

Arnheim, H. (Oberlehrer). Leitfaden beim Unterricht in der 
mosaischer: Religion. 8. 1829. brofch. 3

Berkcnhagen,E. W. Kaufmännische Notizen und Waarenbe- 
rechnungen zum Gebrauch für junge angehende Kaufleute. 4 - 
j; gc>2 *

Gaudy, Frhr. v. Erato. 12". Velinpap. drosch. ^1830.^

Gebührentaxe, allgemeine, für die Justizcommissarren und No- 
tarien in den Preuß. Staaten, d. d. Paris 1815 ncbsi den spater 
darüber erlassenen Deklarationen und Reskripten. 44 .״ Gr.

Kastor (W. Förster, Lieut. und Dr.). Sappho, oder die 
Regeln der deutschen Dichtkunst, in Briefen an eine Dame. Ta- 
schenformat. Velinpap. drosch. 1826. 1- 1׳r•

Lehrbuch des Subalternen-Dienstes, oder faßliche und 
gründliche Anweisung, sich in der kürzesten Zeit auf jedes Subalter- 
nen- Examen vorzubereiten. Von mehreren Geschäftsmännern. 
8. 1830. 12 ®r•

Ludwig, C. SB. (Geh. Justiz-Rach). Stiäulmmgm der R-chis- 
theorie vom Schadenersatz aus unerlaubten Handlungen, vom 25t' 
sitz, vom Eigenthum, und von einigen Erwerbsarten des Eigen- 
thums, besonders durch Erbanfall, nach den Grundsätzen des Allgem. 
Preuß. Landrechts in Verbindung mit dem Römischen Rechte.
2 Thle. gr. 8“. 2 ^r. 8 Gr.

Rechte und Pflichten der unehelichen Kinder und ihrer Ael- 
lern. Von einem prakt. Juristen. 8. broch. 4 E>r.

Reiche (Dr.), und K. Fr. R. Der Führer auf dem Lebenswege, 
in klassischen Lehren der Moral. Ein Geburtstags- und Weih- 
nachtsgeschenk für jedes Alter und Geschlecht, gr. 12°. Velmpap. 
drosch. 1



Schmalz, E. A. W. (Verfasser des Geschäfts- und Conversa- 
tions-Lexikons; des Haus- und Taschengesetzbuches 2c.). Der 
Haussekretair, oder faßliche und gründliche Anweisung, alle nur 
mögliche Arten von Bittschriften, Vorstellungen und 
Berichte, auch Protokolle, Kontrakte, Bekannt- 
machungen, und andre schrifliche Aufsatze, die im bürgerlichen 
und gemeinen Leben vorkommen, selbst auszuarbeiten. Nebst 
einem Unterricht in den Landesgesetzen, und einem Wegweiser in 
den wichtigsten Rechtsangelegenheiten. Ein brauchbares Hülfs- 
buch für städtische Beamte, Kaufleute, Schullehrer 2c. Zte Aufl. 

1827. 1 Rthlr.
Taschenbuch für Hausbesitzer, und die es werden wollen, 

oder Anweisung, wie man sich beim Ankauf, Besitz, und Verkauf 
eines Gebäudes, sowohl in rechtlicher und polizeilicher als baulicher 
Hinsicht zu verhalten habe, um sich vor Schaden und Nachtheil 
zu bewahren. Herausgegeben von einem praktischen Juristen und 
praktischen Baumeister. 8. 1827. 1 Rthlr. 4 Gr.

W a n d e r, K. Fr. (Lehrer an der Stadtschule zu Hirschberg). Der 
Satz in seiner Allseitigkeit. Lehrbuch und Sprachlehre in nothwen- 
diger und zweckmäßiger Verbindung. 8. 1830. 20 Bogen.

12 Gr.










